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Keiträge

zur Geschichte des Aeldzuges von MZ.

Von

vr. Kermsnn Uoges.





Erster Abschnitt.

I. politische Vorgeschichte des Iekdzuges.
Der König, der 1713 den preußischen Thron bestieg, war nicht 

geneigt, die Neutralitätspolitik, die sein Vater in den nordischen Wirren 
beobachtet hatte, fortzusetzen: er wollte den Schweden Vorpommern ent­
reißen. An ein sofortiges Eingreifen konnte Friedrich Wilhelm I. freilich 
nicht denken, er mußte zunächst die Finanzverhältnisse des Landes ordnen 
und sich ein brauchbares und schlagfertiges Heer schaffen. Aber bald bot 
sich ihm eine Gelegenheit zur Einmischnug.

Das Haus Holstein-Gottorp hatte, wenn Karl XII. kinderlos starb, 
Anrechte auf die Thronfolge in Schweden. Für den noch minderjährigen 
Herzog Karl Friedrich führte sein Oheim Christian August, beraten durch 
die Minister Frh. von Görtz und von Bassewitz, die Regentschaft. Diese 
sahen durch das Eindringen der Dänen in das gottorpische Land und durch 
die Belagerung der Festung Tönning die Herrschaft ihrer Dynasten bedroht 
und machten daher einen Annäherungsversuch an Preußen. Friedrich Wilhelm 
ging sofort darauf ein, obwohl ihm dadurch eigentlich sein Ziel, die Er­
werbung des schwedischen Teiles von Vorpommern, in weitere Ferne gerückt 
wnrde; denn dem Regenten von Holstein mußte auch die Erhaltung Schwedens 
in seiner damaligen Ausdehnung am Herzen liegen. Am 22. Juni wurde 
in Berlin ein Vertrag zwischen Preußen und Holstein geschlossen, wonach 
Stettin und Wismar von preußischen und holsteinischen Truppen gemeinsam 
besetzt und das schwedische Pommern als Sequester vou beiden Staaten 
gemeinsam verwaltet und erst nach einem Friedensschlüsse mit Schweden 
und Rückzahlung der dadurch verursachten Kosten zurückgegeben werden 
sollte. Die nordischen Verbündeten, Zar Peter, August II. von Sachsen- 
Polen und Friedrich IV. von Dänemark, erkannten diesen Vertrag an.

') An der Mündung der Eidcr.

1*



4 Beiträge zur Geschichte

Die schwedische Besatzung in Stettin stand damals unter dem Befehle 
des Generals von Meyerseldt, und dieser weigerte sich, ohne ausdrücklichen 
Befehl seines Königs den Posten zu verlassen. Er war entschlossen, sich 
im Notfalle bis zum äußersten zu verteidigen. Christian August konnte 
nicht hindern, daß die nordischen Verbündeten zu Gewaltmaßregeln griffen. 
Das russisch-polnische Heer, das in Pommern stand, zog nicht ab, sondern 
begann die Belagerung von Stettin und Stralsund. König Friedrich 
Wilhelm konnte sich indessen noch nicht zur Eröffnung von Feindseligkeiten 
gegen.Schweden entschließen; er blieb neutral und überließ den Russen 
unter General Menschikoff die Belagerung der Festung Stettin, die im 
September des Jahres kapitulierte.

Der zwischen Preußen und Holstein geschlossene Vertrag wäre damit 
eigentlich hinfällig gewesen, indessen er blieb bestehen, wenigstens wurde er 
nicht förmlich für ungültig erklärt. Auf ihm fußend, schloffen König 
Friedrich Wilhelm und der russische General Menschikoff am 6. Oktober 
zu Schwebt einen neuen Vertrag. Die Festung Stettin nnd Pommern 
bis zur Peene mit Alt-Damm, Wolgast und Anklam wurden Preußen als 
Sequester bis zu einem endgültigen Frieden mit Schweden übergeben. 
Stralsund und Wismar sollten dem Sequester einverleibt werden, sobald 
die schwedischen Besatzungen abgezogen wären. Holstein übernahm es, dies 
auf gütlichem Wege zu bewirken. Erst dann sollten die nordischen Ver­
bündeten ihre Truppen aus Pommern zurückziehen. Dagegen verpflichtete 
sich Preußen, einen Durchbruchsversuch schwedischer Streitkräfte nach Poleu, 
Sachsen oder SchleSwig-Holstein zu verhindern, doch sollte Friedrich Wilhelm 
im Falle eines gegen ihn gerichteten schwedischen Angriffes von den nordischen 
Verbündeten unterstützt werden. Preußen übernahm die eigentlich von 
Schweden zu leistende Zahlung von 400000 Talern Kriegskosten an den 
Zaren und den König von Sachsen-Polen, die es sich später von Schweden 
zurückgeben lassen und dafür Vorpommern bis zu einem endgültigen Frieden 
in Besitz behalten sollte. Stettin wurde nun von preußischen Truppen 
besetzt, und da Preußen den Berliner Vertrag nach der Weigerung des 
schwedischen Generals von Meyerseldt, Stettin zu räumen, nicht für ungültig 
erklärt hatte, erhielt die Festung eine holsteinische Mitbesatzung. Zur 
Sequestration Vorpommerns jenseits der Peene konnte indessen nicht ge­
schritten werden, da die Holsteiner die Schweden nicht zum Abzüge zu 
bewegen vermochten, und König Friedrich Wilhelm sie infolge des Schwedter 
Vertrages nicht mit Gewalt verdrängen durfte. So blieben Wismar, Rügen, 
Vorpommern nordwärts der Peene mit Ausnahme von Wolgast in den 
Händen der Schweden.

Kurze Zeit nach der Sequestration jener pommerschen Gebiete, im 
Februar 1714, siel die holsteinische Festung Tönning, der letzte Stützpunkt 
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der Macht des Hauses Holstein-Gottorp in die Hände der Dänen. Darauf 
trat Holstein-Gottorp im Sommer 1714 offen auf die Seite Schwedens über.

Es war vorauszusehen, daß König Karl XII. die während seiner 
Abwesenheit von den nordischen Mächten getroffenen Übereinkünfte in betreff 

seiner festländischen Besitzungen nicht anerkennen würde. Darüber war man 
sich auch am Berliner Hofe vollkommen klar, und es war eine gebieterische 
Notwendigkeit für Preußen, sich für diesen Fall einen sicheren Rückhalt zu 
schaffen. Es näherte sich Rußland, und am 12. Juni 1714 wurde im 
tiefsten Geheimnis zwischen beiden Staaten ein gegenseitiger Garantievertrag 
unterzeichnet. Der Zar versprach, nur in dem Falle Frieden mit Schweden 
zn schließen, daß an Preußen Stettin, Vorpommern bis zur Peene mit 
Wolgast und den Inseln Usedom und Wollin abgetreten würde, wogegen 
Friedrich Wilhelm dem Zaren die russischen Erwerbungen in Estland, 
Jngermanland und Karelien garantierte.

H. Der Kriegsschauplatz. Z
Das Gebiet, welches für die militärischen Operationen während des 

Feldzuges von 1715 in Betracht kommt, ist der links der Oder gelegene Teil 
der heutigen Provinz Pommern, mit Einschluß der Inseln Usedom, Wollin 
und Rügen, der Kreis Prenzlau und die Umgegend der Stadt Wismar 
mit der ihr in der Ostsee vorgelagerten Insel Poel. Der zu betrachtende 
Kriegsschauplatz zerfällt demnach in zwei Haupt-Abschnitte: Vorpommern 
mit den zugehörigen Inseln und die Umgegend von Wismar.

Vorpommern wird durch die im wesentlichen von Westen nach Osten 
fließende Peene in zwei Abschnitte geteilt. Der Fluß bildete im Jahre

i) Der Bearbeitung dieses Abschnittes liegen außer einer Reihe von Karten 
folgende Akten zugrunde: 1. Bericht des Generalmajors von Borcke vom 20. Februar 
über eine vom 10.—20. Februar 1715 unternommene Inspektionsreise. Geheimes 
Staats-Archiv Hex. 96. 508. koi. 2—8; 2. Protokoll eines Kriegsrates vom 
14. März 1715. Geheimes Staats-Archiv Dep. 96^ toi. 27—28; 3. „Disposition
des Dostes äe lu pe^ne et äe Ducken, et Comment on peut les daräer, tait 
ä, Berlin 1e 14^ (sie) mars 1715." Geheimes Staats-Archiv Lep. 96. 508. 
kol. 24—26. Außerdem sind bei den Vorarbeiten für die Bearbeitung des Feldzuges 
benutzt: Moltke, Militärische Werke, — Verdy du Vernois, Studien über den Krieg. 
Berlin 1892, 1896, — v. Schlichting, Taktische und strategische Grundsätze der Gegen­
wart. Berlin 1898, — v. Boguslawski, Die Entwicklung der Taktik, — v. d. Goltz, 
Das Volk in Waffen. Berlin 1883, — Der erste Schlesische Krieg. Hrsg. vom 
Gr. Generalstabe. Berlin 1890, — I. v. H(ardegg), Anleitung zum Studium der 
Kriegsgeschichte, 3 Bde. Darmstadt und Leipzig 1868—1878, — H. Müller, Ge­
schichte des Festungskrieges. 2. Aufl. Berlin 1892, — Militär-Wochenblatt, — 
Beihefte zum Militär-Wochenblatt, — Jahrbücher für die deutsche Armee und 
Marine, u. a. m.
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1715 die Grenze zwischen dem in schwedischen Händen befindlichen und 
dem von Preußen sequestrierten Teile Vorpommerns. Zu dem links der 
Peene liegenden Gebiete, das unter schwedischer Verwaltung stand, gehörte 
auch die Insel Rügen, während das rechts der Peene gelegene sequestrierte 
Gebiet auch die beiden Inseln Wollin und Usedom und die der letzteren 
Insel auf dem Festlande gegenüberliegende Stadt Wolgast mit umfaßte.

Der Teil Vorpommerns, der sich von dem Pceneflusse in südöstlicher 
Richtung nach Stettin zu erstreckt, wird im Osten durch die Oder ab­
geschlossen. Dieser Strom fließt von Gartz ab bis zu seiner Einmündung 
in den Dammschen See in einer Niederung, die damals noch viel sumpfiger 
war als heute, sodaß ein Übergang über die Oder in ihrem Unterlaufe 
kaum möglich war. Die beiden einzigen geeigneten Übergangsstellen unter­

halb von Schwebt waren die bei Greifenhagen und Stettin-Altdamm. Eine 
Strecke unterhalb von Stettin vereinigen sich die Oberarme wieder zu dem 
sogenannten Papcnwasser, das sich zum Pommerschen Haff erweitert. Wenn 
im Falle des Ausbruches eines Krieges der Herzog Karl Leopold von 
Mecklenburg-Schwerin neutral blieb, so konnten die Preußen und ihre 
Bundesgenossen mit ihren Operationen gegen die Schweden nur vou Stettin 
ans in nordwestlicher Richtung gegen die Peene und gegen Stralsund vor­
gehen. Für eine derartige Angriffsbcwcgung war das Haff von großer 
Bedeutung, da es die Möglichkeit bot, den von Stettin aus vorgehenden 
Truppen auf dem Wasserwege den Proviant aus dem Stettiner Magazin 
uachzuführen und die Belagerungsartillerie bis Anklam und, wenn der 
Wasserweg zwischen der Insel Usedom und dem Festlande frei war, sogar 
bis Greisswald zu transportieren. Freilich war es für Karl XII. bei 
dem Ausbruche eines Krieges mit Preußen ein Leichtes, Wolgast mit seinen 
Truppen zu besetzen und von dort aus eine Benutzung der Peene durch 
preußische Transportschiffe zu verhindern. Behauptete Karl dann Wolgast, 
so wurden die Preußen bei einem erfolgreichen Vormarsch über den Pecne- 
fluß auf Stralsund gezwungen, den nachgeführten Proviant bereits in 
Anklam auszuladen und auf Wagen dem Heere nachzuführen, was 
bei den mangelhaften Wegeverhältnisseu nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich war.

Zwischen den dem Haff vorgelagerten Inseln Usedom und Wollin 
und dem Festlande hindurch führen drei Wasserwege in die Ostsee, die 
Peene, die Swine und die Dievenow. Sie setzen größeren Truppen- 
abteilungen, die über die beiden Inseln hinweg von Hinterpommcrn nach 
Vorpommern vordringen wollen, an und für sich keine unüberwindlichen 
Hindernisse entgegen; doch gewähren sie einem Korps, das einem in irgend 
einer Richtung erfolgenden Vordringen feindlicher Streitkräfte Halt gebieten 
soll, sehr gute Vcrtcidigungsabschniltc. Die Dievenow ist nur für kleinere 
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Schiffe mit geringem Tiefgänge befahrbar; sie war im Jahre 1715 nur 
etwa 6 Fuß tief. Noch wenige Jahre vorher hatte man bei Kammin vom 
Festlandc nach Wollin hinüberreiten können?) Bei der Stadt und Festung 
Wollin befanden sich drei Brücken, von denen zwei 70 bis 80, die dritte 
150 Schritt lang war. Der Übergang von Wollin nach dem Festlandc 

konnte indessen durch die Anlage einer Befestigung auf einer etwa 200 Schritt 
von den Brücken entfernten Anhöhe östlich der Stadt mit Geschützfeuer leicht 
verhindert werden, da man von dort aus die Brücken in ihrer ganzen 
Länge bis zum Tore mit Geschützen bestreichen konnte. Die Festung selbst 
war in schlechtem Verteidigungszustande und nach der Seite der Insel 

ganz offen.

Der zwischen Usedom und Wollin hindurchführende Mündungsarm 
der Oder, die Swine, hatte in jener Zeit für die Schiffahrt keine große 
Bedeutung. Am Fuße der in der südwestlichen Ecke Wollins steil auf­
steigenden Lebbiner Berge führt das Fahrwasser des Haffs in die dort nur 
140 m breite Mündung der Swine. Zwischen den Lebbiner Bergen und 
den Höhen auf Usedom erstreckt sich eine etwa 15 stw breite Niederung 
vom Haff bis zur Ostsee, im Norden aus sandigen Dünen, im Süden 
aus sumpfigen Wiesen bestehend. In dieser Senkung fließt die Swine 
anfangs in westlicher Richtung, dann nach Norden. Das Fahrwasser wird 
besonders auf dem nach Norden gerichteten Laufe durch zahlreiche Sand­
bänke, die sich bis an die Oberfläche des Wassers erheben, stark eingeengt, 
sodaß eine Durchfahrt für große Schiffe gefährlich ist. Da diese zwischen 
Sandbänken sich hindurchwindcnde Fahrrinne dem Handel keinen bequemen 
Weg zu bieten vermochte, so ist es ganz natürlich, daß die westlich von 
Usedom mündende Pceue in früheren Zeiten die größte Bedeutung hatte. 
Auch für Operationen einer Kriegsflotte kam die Swine kaum in Betracht, 
von Transportschiffen konnte sie indessen im Notfalle benutzt werden.

Auf Usedom befanden sich zu Anfang des Jahres 17l5 mehrere 
alte Befestigungsanlagen. So lag eine Schanze, die Swiner Schanze, in 
der äußersten Nordostecke, unweit dem heutigen Städtchen Swinemünde?) 
Sie befand sich in einem sehr verwahrlosten Zustande und war mit nur 
einem Geschütz armiert, das außerdem unbrauchbar und wohl aus diesem 
Grunde dort 1713 von den Sachsen zurückgelassen war. Eine Ausbesserung 
der Schanze hatte nach dem Urteile des Generalmajors von Borcke keinen

') Kurfürst Friedrich Wilhelm hat tatsächlich einmal Anstalten zum Durch­
reiten der Dievenow getroffen, dadurch aber die Schweden unter Oberst von Jsensce 
dorthin gezogen, die dann an der Wasserstraße zwei Redouten nufwarfen, im übrigen 
aber sich dem Übergänge nur mit Kavallerie hatten widersetzen wollen.

Der Ort bestand damals noch nicht.
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Zweck, weil der lockere Sandboden sich nicht zum Aufwerfen von Ver­
schanzungen eignete. Daher war diese Maßregel beim Beginn der politischen 
Verwicklungen unterblieben. Die Befestigung war zu Anfang des Jahres 
1715 von fünfzehn Mann unter einem Fähnrich besetzt, von denen ein 
Gefreiter und drei Mann stets auf Wache zu ziehen und darauf zu achten 
hatten, daß die in die Swine einlaufenden Schiffe richtig anlegten und 
den Zoll bezahlten. Die übrigen waren in den in der Nähe liegenden 
Häusern der Zollbeamten ständig einquartiert. Die Schanze war von jedem 
Verkehr abgeschlossen, das Brot mußte z. B. alle fünf Tage von dem drei 
Meilen entfernten Dorfe Usedom geholt werden.

Eine andere Schanze befand sich an der Westseite der Nordwestspitze 
der Insel an der Peenemündung. Sie war ebenfalls von den Sachsen 
erbaut und infolge ihrer vorteilhaften Lage sehr stark. Die Besatzung 
bestand aus einem Leutnant und 25 Mann?) Die Schanze war zwar erst 
im Jahre 1712 verstärkt, doch waren einige Ausbesserungsarbeiten erforderlich. 
Die kleine Besatzung erhielt ihren Bedarf an Lcbensmitteln aus dem Dorfe 
Peenemünde.

Der Ostseestrand von Peenemünde bis zur Swinemünduug war so 
beschaffen, daß überall mit Ausnahme einer Strecke in der Gegend des 
Dorfes Koserow, wo die Küste steil ist, eine Landung möglich war. Die 
Anlage von Befestigungen war hier indessen nicht möglich, weil der Boden 
dieser Dünengegend aus angeschwemmtem lockeren Sande besteht. Auch 
wäre der Versuch, die Schanzen mit Hülfe von Faschinen anzulegen, zwecklos 
gewesen, da der Wind sie in kurzer Zeit fortgewcht haben würde. Wollte 
man sich gegen eine Landung feindlicher Streitkräfte von der Seeseite her 
durch Befestigungen sichern, so hätte eine fortlaufende Befestigungslinie mit 
einer „intinitk" von Schanzen angelegt werden müssen, da der Strand 
nahezu überall für eine Landung geeignet war. Um diesen Schanzen 
genügend starke Besatzungen zu geben, hätte König Friedrich Wilhelm einen 
großen Teil seiner Feldarmee verwenden und diese dadurch bedeutend schwächen 
müssen. Dadurch daß der König diese Streitkräfte hinter den Erdwerken 
vergrub, hätte er sie selbst zur Untätigkeit verdammt und ihnen die 
Möglichkeit genommen, ihre ursprüngliche und natürliche Aufgabe zu er­
füllen. Überdies war die fortlaufende Befestigungslinie stets zu umgehen 

oder einfach an einer Stelle zu durchbrechen, denn einem genügend vor­
bereiteten und vielleicht unter dem Schutze der Nacht energisch durchgeführten 
Angriffe konnte keines dieser Feldwerke widerstehen. War die Verteidigungs­
linie aber erst einmal an einer Stelle durchbrochen, so war damit nicht 
nur die ganze Linie unhaltbar geworden, sondern sie hatte dann auch ihren

ü Geheimes Staats-Archiv Usp. 96. 508. toi. 2—8. 
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eigentlichen Zweck vollkommen verfehlt, ganz abgesehen davon, daß dieser 
Mißerfolg die moralische Verfassung der Truppen aufs schwerste geschädigt 
haben würde. Wenn dann die schwedischen Landungstruppen nach dem 
Durchbrechen der Linie sofort bis zur Swine verstießen und das linke Ufer 
des Stromes besetzten, so hinderten sie einerseits dadurch die preußischen 
Besatzungstruppen auf der Insel Wollin, den auf Usedom bedrängten 
Truppen Verstärkungen zu senden, andererseits verlegten sie diesen die 
Rückzugslinie; die Insel war dann mit einem Schlage in den Händen der 
Schweden. Daher unterblieb die Anlage einer fortlaufenden Linie von 
Befestigungen längs der Küste.

Die Insel Usedom hatte nach dem Festlande nur zwei Übergänge; 

der eine lag etwa bei der Mündung des Peeneflusses, der andere bei 
Wolgast. An beiden Orten vermittelten in jener Zeit Fähren den Verkehr 
zwischen dem Festlande und der Insel. Unweit der Wolgaster Fähre lag 
auf Usedom eine Redoute, die zur Verteidigung des Überganges dienen 

sollte; doch war die Entfernung von der Befestigung bis zu der Fährstelle 
immerhin so groß, daß die Fähre bereits außerhalb des Feuerbereiches der 
Redoute lag. Die Anlage einer neuen Verschanzung in unmittelbarer 
Nähe des Fährhauses war aus verschiedenen Gründen unzweckmäßig. Ab­
gesehen davon, daß der Boden sich zum Schanzenban als wenig geeignet 
erwiesen hatte, wurde die ganze Umgebung der Fährstelle von den auf dem 
Festlande liegenden Hügeln überhöht. Außerdem war ein feindliches 
Landungskorps durch die Geländeverhältnisse keineswegs gezwungen, gerade 
im Feuerbereiche der Redoute zu landen. Der Strand zu beiden Seiten 
der Fährstelle war zu einer Landung überall gleich gut geeignet. Dazu 
mußte berücksichtigt werden, daß Verschanzungen immer nur imstande sind, 
den Vormarsch des Feindes zeitlich aufzuhalten, und daß dies nur dann 
der Fall ist, wenn sie durch ihre Lage an Pässen und sonstigen Hindernissen 
für die Bewegungsfähigkeit der Truppen liegen und fortifikatorisch so stark 
sind, daß sie den feindlichen Führer mit Rücksicht auf die zu erwartenden 
großen Opfer an Menschen vor einem abgekürzten gewaltsamen Angriffe 
auf die starken Befestigungsanlagen zurückschrecken und somit den Feind zu 
einem Umgehnngsmarsche zwingen, der, wenn er überhaupt möglich ist, 
vom Standpunkte der offensiven Partei aus immerhin noch einen geringeren 
Zeitverlust erwarten läßt als ein förmlicher Angriff. Ist aber ein durch 
Feldfortisikation verstärkter Paß — und als einen solchen könnte man die 
Wolgaster Fähre ansehen — zu umgehen, so wird der offensiv vorgehende 
Feldherr die Umgehung sicherlich ausführen. Wenn also trotz dieser Be­
denken in der Nähe der Fährstelle eine Verschanzung angelegt wurde, so 
stand es einer übersetzenden feindlichen Abteilung jederzeit frei, eine Strecke 
weit oberhalb oder unterhalb derselben außerhalb ihres Feuerbereiches aus 
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Land zu setzen. Die Landungstruppen hatten nicht einmal nötig, die 
Redoute anzugreifen; denn die etwa dazu notwendigen Opfer würden zu 
dem Erfolge in gar keinem Verhältnisse gestanden haben. Bei der Wolgaster 
Fähre hinderte feindliche Landungstruppen nichts daran, ihren Vormarsch 
auf die Insel anzutreten, ohne die Redoute zu beachten und ohne von ihr 
gehindert zu werden. Damit wären die Besatznngstruppen zur Untätigkeit 
verurteilt und ihnen die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Bekämpfung 
des Feindes genommen, das Heer auf Kosteu der operationsfähigen Feld­
armee geschwächt, dem Feinde damit nur iu die Hände gearbeitet. In 
strategischer Hinsicht wäre eine dort angelegte Redoute ein schwächliches 
Machwerk gewesen, weil sie nicht einmal imstande gewesen sein würde, eine 
irgend bemerkenswerte Zahl von Truppen zu beherbergen, mit denen unter 
Preisgabe der Befestigung ein feindliches Unternehmen hätte gehindert 
werden können. Wurde sie von den schwedischen Landungstruppen taktisch, 
in einem Umkreise von einigen 1000 Metern, vermieden, was sehr wohl 
möglich war, so wäre ihr Einfluß auf den Gang der strategischen Operationen 
nicht um das geringste größer gewesen als der eines ungangbaren Geländes 
wie etwa ein Sumpf, Felsengebirge, See oder ähnliches?) Das künstliche 
Hindernis wäre zu einem ungefährlichen Naturhindernis degradiert. Der 
Übergang war wohl am zweckmäßigsten mit einer Abteilung Kavallerie und 

einigen Feldgeschützen zu verteidigen. Derartige wenn auch nicht so weit­
gehende Überlegungen wurden auch damals in den maßgebenden militärischen 

Kreisen Preußens angestellt, und ihrem Einflüsse ist es wohl zuzuschreiben, 
daß man zu Anfang des Jahres 1715 von der Anlage einer neuen Redoute 
an der Wolgaster Fähre trotz des drohenden Ausbruches eines Krieges mit 
Schweden Abstand nahm?)

In der Gegend des Dorfes Koserow ist die Insel Usedom am 
schmalsten; von einem Moore an der Seeseite bis zu einem Moore am 
Achterwasser beträgt die Entfernung nicht mehr als 1000 Schritte. Etwa 
1,5 Irin weiter südöstlich von dem Dorfe dehnte sich vom Achterwasser bis 
zur Ostsee ein sumpfiger Bruch aus, über deu uur ein in sehr schlechtem 
Zustande befindlicher Knüppeldamm führte, dessen Länge nahezu eine halbe 
Meile betrug. Ein Überschreiten dieses Dammes war daher für größere

0 Vergl. dazu Scheibert, Strategische Streiflichter auf Festungsfragen.

2) Es ist auffallend, daß ähnliche ganz moderne Ansichten über den Wert 
befestigter Plätze und den Nutzen ganzer Befestigungslinien bereits in jener Zeit 
herrschten, wie sich aus der zu Anfang des Jahres 1715 aus der Feder des preußischen 
Generalmajors von Borcke geflossenen Denkschrift über die militärgeographischen 
Verhältnisse des preußischen Vorpommerns ergibt, während sich diese Wahrheiten 
in unseren Tagen gegen die Anschauungen des bekannten belgischen Generals Brialmont 
und seiner Anhänger erst wieder mühsam zur Anerkennung durchringen mußten.
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Streitkräfte mit Schwierigkeiten verbunden. Wurde dieser Paß verteidigt, 
so hatte eiu feindlicher Angriff wohl nur Aussicht auf Erfolg, wenn er 
gleichzeitig durch einige Kriegsschiffe von der See her unterstützt werden 
konnte. Andererseits aber war die Möglichkeit fast ausgeschlossen, daß die 
Besatzungen der beiden Abschnitte, in welche die Insel durch deu Bruch 
geteilt wurde, einander im Falle der Landung der Schweden schnell genug 
zu Hülfe kommen konnten.

Die größte Ortschaft auf dem südlichen Abschnitte war Usedom, „ein 
elender miserabler Ort". Der Platz war zwar mit einer Mauer umgeben, 
doch war diese sehr schadhaft und an mehreren Stellen eingefallen.

Unweit Usedom, bei dem Dorfe Zecherin, befand sich der zweite Über­

gang nach dem Festlande. Es war eine von den Sachsen wenige Jahre 
zuvor angelegte Fähre. Zwischen Usedom und Zecherin lag eine ebenfalls 
von den Sachsen erbaute, sehr gilt erhaltene minierte Schanze, die groß 
genug war, eine Besatzung von zwei Bataillonen aufzunehmen.

Aus alledem folgt, daß die Haffseite der Insel Usedom bei zweck­
mäßiger Vorbereitung wohl hätte verteidigt werden können, die Seeseite 
indessen bei einem Landungsversnche der Schweden nicht zu halten gewesen 
wäre. Zwar war einige Jahre zuvor der preußische Generalmajor 
von Schwerin, als er mit einer Anzahl kleiner Schiffe an der Seeseite 
landen wollte, von der schwedischen Besatzung zurückgedrängt, doch war 
vorauszusehen, daß die Schweden einen Landnngsversuch mit ihren Kriegs­
schiffen unterstützen würden. Gelang der Angriff, woran wohl kaum zu 
zweifeln war, so hatten die preußischen Truppen auf ihrem Rückzüge den 
oben erwähnten Knüppeldamm zu überschreiten, was ohne Gefahr nicht 

möglich war.
Das von Preußen sequestrierte Gebiet von Vorpommern zerfällt in 

drei Teile, die durch den Nandow- und Ückerabschnitt entstehen. Der 

Randowabschnitt wird durch den Land- oder Randowgraben gebildet, der 
die Wasser des kleinen Flusses Raudow nach Norden leitet und sich etwa 
6,5 Irin oberhalb der Stadt Ückermünde in die Ücker ergießt. Der Randow- 

graben führt in einer ziemlich breiten Niederung mit sumpfigen und moorigen 
Wiesen hin, die für Truppenabteilungen einen Übergang unmöglich machen. 

Nördlich von Löcknitz verbreitert sich die Niederung noch mehr, die Wiesen 
dehnen sich weiter aus und bilden den Randowbruch. Der einzige bequeme 
Übergaug über dieseu sumpfigen Flußlauf befindet sich bei dem Dorfe Löcknitz/)

i) Westlich von Stettin an der brandenburgischen Grenze. Das alte Schloß 
war von jeher eine Grenzfestung gegen Pommern. Noch im Jahre 1715 war es 
mit 18 Geschützen armiert, für die indessen keine Bedienungsmannschaften vorhanden 
waren. „Generalbestand aller Geschütze, ammunition etc., welche sich gegenwärtig in 
allen Sr. Kgl. Maylt. Vestungen befinden etc. und zwar von 1715." Kriegs-Archiv 
des Gr. Generalstabes 1. XXI. 54.
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wo die den Fluß begleitenden Höhen etwas näher aneinandertreten. Diesen 
Paß von Löcknitz benutzt die einzige Heerstraße, die Stettin mit dem damals 
noch in schwedischen Händen befindlichen Teile Vorpommerns verbindet, 
zum Überschreiten des Randowbruches. Sie erreicht bei Pasewalk die Ücker.

Diese Stadt mußte für größere Streitkräfte, die von Stettin nach 
Vorpommern links der Peene oder in entgegengesetzter Richtung vergingen, 
als Übergang über die Ücker in erster Linie in Betracht kommen. Von 

Pasewalk führte eine Heerstraße nordnordwestlich über Galenbcck nach Fried­
land, dann eine kurze Strecke nordwärts durch den Kavelpaß über die 
Brüche des die Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern bildenden 
Landgrabens und weiter in der alten Richtung nach Klempenow an der 
Tollense. Dieses Dorf hatte bei der damaligen politisch-militärischen Lage 
eine große strategische Bedeutung. Der Ort ist ungefähr der Mittelpunkt 
des nach Süden geöffneten Bogens, den der Lauf der Peene von ihrem 
Austritte aus dem Herzogtume Mecklenburg bis Anklam bildet. Das reiche 
Wegenetz jener Gegend gestattete den strategischen Vormarsch zu jedem 
Punkte dieses Bogens. Es ließ dem preußisch-sächsischen Heere, wenn die 
Schweden sich auf die Defensive beschränkten, volle Freiheit des Entschlusses, 
den Hauptstoß iu der Richtung auf Demmin, Loitz, Jarmen, Gützkow, 
Stolpe*)  oder Anklam und von da weiter auf Stralsund zu führen, in 
dessen Mauern dann nach der Eroberung die' Friedensbedingungen vor- 
gcschriebcn werden konnten. Wenn König Friedrich Wilhelm I. ferner mit 
dem preußisch-sächsischen Heere bei Klempenow auf dem linken Tollense- 
ufer ein Lager bezog und die Straßenkreuzung nördlich des Dorfes auf 
dem rechten Ufer des Flusses besetzte, so war er gegen einen Überfall von 

Norden her gesichert. Er konnte hier ruhig die Entwicklung der militärischen 
Maßnahmen Karls XII. abwarten, solange der Krieg noch nicht erklärt 
war, und er konnte jeden Punkt der Peene von Demmin bis Anklam in 
einem Tagemarsche erreichen.

*) Dorf südlich von Demmin.
5) Dorf ostnordöstlich von Demmin.

Dorf südlich von Jarmen.
Dorf westsüdwestlich von Anklam.

Von Klempenow aus führten vier Straßen gegen den Fluß vor, 
nach Nordwesten die Straßen Klempenow—Golchen?)—Hohen-Büssowb)— 
Demmin und Klempenow—Alt-TellinH—Kletzin^)—Loitz, nach Norden 
Klempenow—Völschow")—Jarmen und nach Nordosten die Straße Klempe­
now—Krien*) —Medow—Anklam. Für welche der vier Operationslinien

') Am rechten Peeneufer, westlich von Anklam.
2) 2 üm westlich von Klempenow.
3) Gut nordwestlich von Klempenow.
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sich Friedrich Wilhelm entschied, mußte von der militärischen Sachlage ab­
hängig bleiben.

Die Peene war in ihrem ganzen Laufe durch Pommern auf beiden 
Seiten von sumpfigen Brüchen eingefaßt, die ein Überschreiten an anderen 
Orten als den gebräuchlichen Übergangsstellen unmöglich machten. Zwischen 
Demmin und Anklam waren sechs Übergänge vorhanden, drei Brücken und 

drei Fähren. Die drei Brücken befanden sich in Demmin, Loitz und Anklam, 
von denen die in Loitz eine Zugbrücke war. Die drei Fähren waren in 
Stolpe, unweit Gützkow und bei Jarmen. An allen sechs Übergangsstellen 

führten die Straßen auf Dämmen durch die Sümpfe an den Fluß. Die 
wichtigsten Übergänge waren Loitz und Jarmen, von denen Loitz anf dem 

linken Peeneufer lag, also in den Händen der Schweden war. Da Demmin 
und Anklam preußisch waren, so kamen für einen Vormarsch der Schweden 
über die Peene eigentlich nur die beiden Übergänge bei Loitz und Jarmen 
in Betracht, die ihnen auch im Jahre 1711 zum Überschreiten der Peene 

gedient hatten?) Demmin liegt in einer sumpfigen Wiesenniederung, in 
der die Peene von Norden die langsam fließende Trebel, von Süden die 
schneller fließende Tollense aufuimmt. Die Stadt war 1715 in leidlich 
gutem Verteidigungszustande, sie brauchte uur sturmfrei gemacht zu werden. 
Eine Besatzung von zwei Kompagnien war hinreichend, wozu noch etwa 
20 Mann Kavallerie zum Patrouillereiten hätten abkommandiert werden 
müssen. Der Übergang, auf den die Preußen ihr Augenmerk besonders 

zu richten hatten, war Loitz, da der Ort in schwedischen Händen war, und 
die Zugbrücke uach der Stadt zu ausgezogen werden konnte. Wenn einem 
Übergänge der Schweden der nötige Widerstand entgegengesetzt werden sollte, 

so mußte der Brücke gegenüber eine Redoute angelegt und diese mit einer 
Besatzung von mindestens 60 bis 80 Mann belegt werden, die von der 
Garnison von Pasewalk abkommandiert werden konnten. Auch konnte man 
einem Übergänge der Schweden dadurch Schwierigkeiten bereiten, daß man 

den Straßendamm zwischen der Redoute und dem Flusse an einigen Stellen 
abtrug und durch Versenken mehrerer Schiffe das Wasser der Peene staute, 
dadurch das Flußtal überschwemmte uud so eineu Übergang unmöglich 

machte. Die Fährübergänge bei Stolpe, Gützkow und Jarmen wurden 
hinreichend geschützt, wenn an jedem dieser Orte eine Redoute für eine 
Besatzung von 30 Mann erbaut und die Übergänge durch Hindernisse, wie 

Pallisaden und Anstauung des Wassers gesperrt wurden. Denn für größere 
Truppenabteilungen war ein Übersetzen auf Booten und Kähnen viel zu 

schwierig und zeitraubend, sie waren von vornherein auf Brücken angewiesen,

0 Plan des Generalfeldmarschalls Graf Flemming zur Abwehr eines Vor­
stoßes der Schweden; Breslau, 3. März 1715. Geheimes Staats-Archiv Rsp. XI. 
247^- Nord. Krieg 1715. März, kol. 14-17.



14 Beiträge zur Geschichte

zumal auch die bei Stolpe, Gützkow und Jarmen durch die Sümpfe führenden 
Dämme schmal und in schlechtem Zustande waren. Die Schanzen konnten 
von den nächstliegenden Garnisonen an der Ücker, von Pasewalk, TorgelowZ 
und Ückermünde aus besetzt werden. Die Festungswerke der unweit der 

Peenemündung gelegenen Stadt Anklam waren in gänzlich verwahrlostem 
Zustande. Es fehlten rings um die Stadt auf dem gedeckten Wege die 
Pallisaden, die Gräben waren stellenweise eiugestürzt, fast überall fehlten 
die Brustwehren, die Befestigungen vor den Toren waren unbrauchbar, 
und die kleine Redoute, die vor dem nach Greifswald zugekehrten Tore auf 
dem linken Peeneufer lag, hätte zu einem starken Außenwerke umgebaut 
werden müssen, um die Stadt einigermaßen zu schützen. Zu ihrer Ver­
teidigung waren mindestens 3 Kompagnien und etwa 30 Patrouillenreiter 
erforderlich. Um die Städte an der Pecne innerhalb dreier Wochen in 
hinreichenden Verteidigungszustand zu setzen, hätte das Land zwischen Peene 
und Ücker und die Uckermark Pallisaden liefern und außerdem 600 Bauern 

zu Schanzarbeiten stellen müssen.
Der nordwestlich der Peene liegende nicht sequestrierte Teil von Vor­

pommern, jetzt der Regierungsbezirk Stralsuud, erstreckt sich zwischen der 
nach Nordwesten verlaufenden Küste von Anklam bis zum Großen Werder 
und der südwestlich gerichteten Küste der mecklenburgischen Bucht. Das 
Meer dringt an vielen Stellen in breiteren oder schmaleren Buchten in 
das Land ein und bildet vielfach Halbinseln und kleine Inseln. Im Süd­
osten wird dieses Gebiet von Mecklenburg-Schwerin begrenzt. Die Grenze 
bildeten damals wie heute der Unterlauf der Trebel uud der der Rccknitz. 
Da, wo beide Flüsse sich in der Gegend von Tribsecs am meisten nähern, 
betrügt der Zwischenraum nur 6 Icm; er wird durch sehr sumpfiges Gelände, 
das Sülzer Moor, ausgefüllt. Der Lauf beider Flüsse ist von sumpsigen 
Wiesen begleitet, sodaß die Natur die Grenze zwischen Mecklenburg und 
Pommern mit solcher Geländebildung in einer Weise befestigt hat, daß die 
Kunst dem erforderlichenfalls nur ganz außerordentlich wenig nachzuhelfcn 
braucht. Ein Überschreiten der Flüsse war nur an den Stellen möglich, wo 

Straßen über sie hinüberführen. Eine von diesen, die Heerstraße Rostock 
—Sülze—Grimmen—Greifswald, überschreitet die Rccknitz bei Damgarten. 
Der Ort liegt an der Stelle, wo die von sumpfigen Wiesen eingefaßte 
Rccknitz in den Saaler Bodden einmündet. Der dortige Flußübergang 
war von jeher ein Paß von großer strategischer Bedeutung, ebenso wie 
der Trebelübergang bei Langsdorf-Tribsees. Beide Pässe waren mit 
geringer Besatzung leicht zu verteidigen.

Für einen etwaigen Vormarsch preußischer Truppen von der Peene 
in der Richtung auf Stralsund kamen vier Straßenzüge in Betracht,

') Südlich von Ückermünde am linken Ückerufer.
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nämlich: Demmin — Glewitz *)—Wendisch-Baggendorf—Grimmen — Abts­
hagen ?)—Steinhagen—Stralsund, Loitz—Poggeudorfb)—Grimmen—Stral- 
sund, Jarmen—Greifswald—Reinberg—Stralsund und Anklam—Barnekow 
Greifswald—Stralsund. Die Straßen hatten Querverbindungen von Trib- 
sees über Bretnisch^)—Vorbei:^)—Kuntzolv^)—Büssow nach Wolgast und 
Tribsees—Kirch-Baggendorf—Grimmen—Levenhagen?)—Greifswald. Von 
den vier Vormarschlinien war die Straße Loitz—Poggendorf—Grimmen— 
Abtshagen—Steinhagen—Stralsund schon an und für sich die vorteil­
hafteste, da sie die nächste Verbindung war. Gegen einen Vormarsch von 
Loitz aus aber sprachen die Rücksichten auf das Nachschaffen der Magazine, 
welches sich von Stettin leichter nach Anklam und weiter nach Greisswald 
als nach Demmin nnd Loitz bewerkstelligen ließ, wogegen die von Jarmen 
und Anklam ausgehenden Linien wieder den großen Nachteil hatten, daß 
sie von preußischen Truppen nicht benutzt werden konnten, solange die 
Schweden zur See noch nicht niedergekämpft waren; denn beide Straßen 
führten über Greifswald, in das die Schweden jederzeit von den Kriegs­
schiffen genügende Streitkräfte hineinwcrfen und so den Vormarsch der 
Verbündeten aufhalten konnten.

Die wichtigste Stadt in Vorpommern links der Peeue war die 
Festung Stralsund, die durch ihre natürlichen und künstlichen Befestigungen 
überaus stark war. Nach Osten zu grenzt sie an den Sund, eine etwa 
30 Icm lange und 1 bis 3 Irrn breite Straße, die die Insel Rügen von 
dem Festlande trennt, an der Landseite war sie durch zwei Strandseen 
von dem festen Lande geschieden. Stralsund war so außerordentlich stark, 
daß eine förmliche Belagerung keine Aussicht auf Erfolg hatte, wenn es 
nicht auch von der Seeseite her eingeschlossen werden konnte, was wiederum 
erst möglich wurde, nachdem die Insel Rügen erobert war.

Auf Rügen waren damals mehrere Schanzen, u. a. eine gegenüber 
von Stralsund bei dem Dörfchen Altefähr. Wegen der Bedeutung von 
Rügen für eine Macht, deren Streben die Verdrängung der Schweden 
vom Festlande war, mußten diese von vorn herein zu verhindern suchen, 
daß die Verbündeten eine Landnng auf Rügen ausführten. Hierbei mußte 
sich Karl XII. in erster Linie auf seine Flotte verlassen. War diese ge­
schlagen, so hatte er sich darauf zu beschränken, die Landungstruppen am

') Nordnordöstlich von Demmin am Jbitzgraben.
?) Dorf östlich von Franzburg.
0 Dorf nördlich von Loitz.
0 Dorf südlich von Grimmen.
°) Dorf nördlich Loitz.
°) Nördlich von Jarmen.
') Dorf 6,5 üm westlich von Stralsund.
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Ausschiffen zu hindern. Der Strand von Palmer Ort bis Thiessow, der 
für eine Landung feindlicher Streitkräfte wohl in erster Linie in Betracht 
kam, bot an keimr Stelle irgend welche natürliche Schwierigkeiten. Wollte 
sich also König Karl gegen eine Landung der Verbündeten durch die An­
lage von Befestigungen sichern, so hätte er eine fortlaufende Linie von 
Schanzen anlegen müssen, womit, wie bereits bei den Erörterungen über 
die Berteidigungsmöglichkeit der Insel Usedom auseinandergesetzt ist, große 
Nachteile verknüpft waren. Eine Gewähr für die gänzliche Sicherheit 
Rügens gegen eine feindliche Landung bot sie ebenfalls keineswegs. Als 
einzige Maßregel, die Karl nach dem Verluste der Herrschaft zur See gegen 
eine Landung ergreifen konnte, blieb dann die Einrichtung einer Kette von 
kleinen Strandwachen und ein Bereitstellen genügend starker Streitkräfte an 
einem oder verschiedenen besonders geeigneten Punkten, z. B. Bergen, von 
wo aus er in kurzer Zeit zu den gefährdeten Stellen eilen und die feind­
lichen Landungstruppen am Ausschiffen hindern könnte. Die beiden Ein­
fahrten von Nordwesten und Südosten in den Strelasund sind durch Un­
tiefen verengt und haben überhaupt nur eine geringe Tiefe, besonders die 
nordwestliche hat nur eine sehr schmale Fahrrinne. Der Strand vom 
Strelasunde bis zur Peenemüuduug ist vorwiegend flach, nur östlich von 
Greifswald erhebt er sich bis zu einer Höhe von etwa 10 Metern. Zwischen 
der Insel Usedom und der südöstlichen Halbinsel von Rügen liegt die 
Insel Rnden und nordöstlich von dieser, in einer Entfernung von 9 bis 
10 lern, die Greifswalder Oie. Die Insel Rüden, auf der die Schwedeu 
ein Blockhaus mit einigen Geschützen errichtet hatten, erstreckt sich in einer 
Ausdehnung von 2300 in in der Richtung von Süden nach Norden und 
läßt zwischen sich und der Insel Usedom nur eine kaum 2 km breite 
Wasserstraße, das sog. Osttief, das für größere Schiffe kaum passierbar ist. 
Außerdem lag diese Fahrstraße im Feuerbereiche der Geschütze des Block­
hauses auf Rüden und der Peenemünder Schanze. Eine Durchfahrt 
zwischen Rüden und der Greifswalder Oie ist nur an zwei Stellen möglich, 
da das Wasser sonst so flach ist, daß stellenweise die Steine aus demselben 
hervorragen. Auch das Wasser zwischen der Oie und der Südostspitze von 
Rügen, dem Thiessowerhövt, ist sehr seicht und läßt nur in der Nähe dieser 
Spitze eine schmale Fahrrinne, das Westtief oder das neue Tief. Die 
Verteidigung der Einfahrt in den Greifswalder Bodden gegen eine feindliche 
Flotte bot daher den Schweden keine großen Schwierigkeiten.

Von einer Betrachtung der Umgegend der Festung Wismar kann 
abgesehen werden, da für die Darstellung der Belagerung nur das der 
Stadt nächstliegende Gelände in Betracht kommt.
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Zweiter Abschnitt.

Die Ereignisse bis zum Aufbruche der Gruppen aus dem Lager 
bei Stettin.

Preußen scheint in der zweiten Hälfte des Jahres 1714 für das 
kommende Frühjahr eine kriegerische Unternehmung gegen Schweden — ob 
einen Angriff oder die Abwehr einer erwarteten feindlichen Offensive, ist 
nicht bekannt — ins Auge gefaßt zu haben, wenigstens können die von 
König Friedrich Wilhelm I. in den letzten Monaten des Jahres 1714 
getroffenen militärischen Maßnahmen als Vorbereitungen zu einem Feld­
zuge gedeutet werden.

I Die Kriegsvorbereitunge«.
Bereits lange, bevor König Karl XII. ans der Türkei in Stralsund 

wieder cintraf, schon am 5. September, erhielt der Kommandeur des Infanterie- 
Regiments Jung-Dönhoff in Halberstadt, Oberst von der Marwitz?) Befehl, 
den Durchmarsch des von Karls XII. Erblande Zweibrücken nach Vor­
pommern beorderten schwedischen Infanterie-Regiments von Leuthrnm, dessen 
Abmarsch auf dcu 1. September festgesetzt war, zu verhindern?) Vom 
Infanterie-Regiment Jung-Dönhoff standen damals der Regimentsstab und 
vier Kompagnien in Halbcrstadt, drei Kompagnien in Quedlinburg, zwei 
in Aschersleben und eine in Wernigcrode?) Man fürchtete in Berlin auch, 
daß die in Hessen-Kassel angeworbeuen schwedischen Regimenter nnd die 
Truppen des Landgrafen Karl, der mit Karl XII. in verwandtschaftlichen 
Beziehungen und offenbarem Bündnisse stand, durch preußisches Gebiet nach 
Vorpommern marschieren könnten. Noch im Laufe des September wurde 
daher Generalleutnant von Natzmcr über Magdcbnrg nach Nordhansen ab­
gesandt mit dem Aufträge, durch zweckmäßige Vorkehrungen den Durchmarsch 
dieser Truppen zu verhindern. Natzmcr soll darauf in der Gegend von 
Nordhausen an verschiedenen engen Stellen die Wege haben abgraben lassen,

') Geheimes Staats-Archiv Rsp. 96. 508. toi. 37—42.
Befehl der Kabinettsminister von Printz und von Krentz an den Kommandeur 

des Infanterie-Regiments Jung-Dönhoff; Berlin, 5. Sept. 1714. Kriegs-Archiv 
XXl. 118. toi. 200-203.

riegs-Archiv I. XX. 13. kol. 25 und XXI. 118. toi. 290. 

ien N. F. VII. o
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um sie auf diese Weise für Truppen unbenutzbar zu machen?) Als der 
September vergangen war, ohne daß der erwartete Vormarsch der hessischen 
und schwedischen Regimenter gemeldet worden wäre, blieb Natzmer auch im 
Oktober in Halberstadt, um im Falle des Heranrückens dieser Truppen so­
fort weitere Maßregeln zur Verhinderung des Durchmarsches ergreifen zu 
können?) Die Schweden und Hessen stellten indessen, da sie die Unmög­
lichkeit eines Durchmarsches geschlossener Truppenteile durch preußisches 
Gebiet einsahen, ihren Vormarsch ein, und Natzmer konnte Ende des 
Monats nach Berlin zurückkehren?) Indessen gaben sie die Durchführung 
ihrer Absicht offenbar nicht gänzlich anf. Die Regimenter scheinen auf­
gelöst zu sein und die Mannschaften die Weisung erhalten zu haben, sich 
einzeln durch das preußische Gebiet uach Stralsund zu begeben. General­
major von der Albe, der mit seinem Dragoner-Regiment im Halberstädtischen 
stand?) ließ nämlich Anfang November in der Gegend von Magdeburg 
70 Schweden vom Infanterie-Regiment von Leuthrum, die sich nach Vor­
pommern durchschleichen wollten, festnehmen?)

Im November, wahrscheinlich noch vor Karls Ankunft in Stralsund, 
errichtete König Friedrich Wilhelm „'bey gegenwärtigen Läuffen" einen Feld­
generalstab, in dem er selbst die Stelle des Chefs übernahm. Graf 
von Dönhoff zun., der als Generalmajor von der Infanterie dazu kom­
mandiert wurde, erhielt am 29. November Befehl, sich fertig zu halten, 
um sich auf eintreffende Order binnen 14 Tagen an einem bestimmten 
Orte einfinden zu können?) Die preußischen Infanterie-Regimenter bc- 
kamen am 2. und 15. Dezember die Weisung, ihre Ausrüstung zu voll­
enden, sich sofort mit Zelten zu versehen und die Bataillons-Bagagewagen, 
von denen jedes Bataillon einen führte?) in Dienst zu stellen, so daß die 
Regimenter auf einen Marschbefehl sofort abrückcn könnten?) Die Garnisonen 
von Prcnzlau und Stargard wurden Anfang Dezember verstärkt, damit 
man im Falle der Not Truppen an der Hand und in der Nähe von 
Stettin hätte?) Am 18. Dezember erhielt Graf Dönhoff als Chef des

') E. Friedländer, Berliner geschriebene Zeitungen aus den Jahren 1713 bis 
1717 und 1735. Schriften des Vereins für Geschichte Berlins. Heft 38. Berlin 
1902. S. 190.

2) E- Friedländer, S. 199.
E. Friedländer, S. 207.

H Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 10.
°) E. Friedländer, S. 216.
°) Kriegs-Archiv XXI. 118. toi. 226.
0 Lxsroitium Ocker Xxl. prsll82. Xrisxesrsxleinent kür Infanterie ck. ck. 

^otsäum 28. Februar 1714. VII. "Wie es bs^ cker Infanterie, in bslcks xeli alten 
veicken soll. H.- u. Staats-Archiv Zerbst. Abt. Dessau ^.. 9. d I b no. 30. Oonv. 1.

0 Kriegs-Archiv XXI. 118. kol. 227-228.
2) E. Friedländer, S. 239.
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Infanterie-Regiments Jung-Dönhoff (offenbar infolge jener Meldung des 
Generalmajors von der Albe von der Gefangennahme einiger schwedischer 
Soldaten im Halberstädtischen) den Befehl, einzelne Leute, Trupps oder 
ganze Kompagnien Schweden oder Hessen, die nach Pommern durchschleichen 
wollten, festzunehmen und an den Kommandanten der Festung Magdeburg, 
Generalmajor von Stille, abzuliefern?)

Am 21. November war Karl XII. in Stralsund eingetroffen, und 
dadurch hatte die politische Lage eine vollkommene Veränderung erfahren. 
Zwar hatte König Friedrich Wilhelm auf die Kunde von der Ankunft 
Karls ein Glückwunschschreiben an ihn gesandt und versucht, ihn zu der 
schriftlichen Erklärung zu veranlassen, daß es nicht in seiner Absicht liege, 
auf Holstein, Polen oder Sachsen einen Angriff zu machen, doch hatte 
Karl kühl und unbestimmt geantwortet, so daß am preußischen Hofe die 
Befürchtung rege geworden war, er beabsichtige einen Handstreich gegen 
Holstein. Man hatte bereits die Aufstellung eines Beobachtungskorps in 
Mecklenburg ins Auge gefaßt, dann aber doch wieder davon Abstand ge­
nommen, weil man über die Pläne des Königs von England noch nicht 
genügend unterrichtet war. Ebenso war der Plan, die preußischen Truppen 
in dem sequestrierten Teile Vorpommerns zu verstärken, um so einem 
etwaigen Durchbruchsversuche der Schweden nach Polen und Sachsen 
cntgcgentreten zu können, nicht zur Ausführung gelangt.

König Karl hatte nach seiner Ankunft in Stralsund sofort seine 
besondere Aufmerksamkeit der Aufstellung einer kriegstüchtigen Armee zu­
gewandt. Nach den aus Vorpommern in Berlin cinlaufenden Nachrichten 
exerzierte und musterte er seine Truppen ununterbrochen?) Anfang Dezember 
sandte König Friedrich Wilhelm den Generalleutnant Grafen Schlippenbach 
nach Stralsund nnd bot Karl die Räumung Stettins an, wenn Schweden 
sofort die Kriegskosten zahle und die Erklärung abgäbe, nicht nach Polen 
und Sachsen einzufallen. Karl war bereit, Preußen die an Stelle Schwedens 
an den Zaren und den König von Polen gezahlten 300 000 Taler Kriegs­
kosten^) znrückzuerstattcn, und ließ dem Grafen Schlippenbach mitteilen, 
daß er sich nicht mit dem Plane einer Offensive gegen Polen trage, weigerte 
sich aber, eine förmliche Erklärung hierfür abzngeben. Außerdem forderte 
er die sofortige Räumung Stettins. Damit mußte der Versuch einer fried­
lichen Übereinkunft zwischen Preußen und Schweden als gescheitert an­

gesehen werden. Karl schien alles auf eiue Entscheidung durch Waffen­
gewalt ankommen lassen zu wollen.

0 Kriegs-Archiv XXI. 118. toi. 230-231.
0 E. Fricdländer, S. 237.
Z) Vergl. S. 4. Von den 400000 Talern hatte Preußen nur 300000 Taler 

ausgezahlt.

2*
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Denkwürdig für die zu Anfang des Jahres 1715 am preußischen 
Hofe herrschende Stimmung und wichtig für die Pläne, mit denen Friedrich 
Wilhelm sich trug, ist ein eigenhändiger Brief des Königs, den er am 
9. Januar an den Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau schrieb.') Es heißt 
darin: „die Herren schwehden sein so fier als sie gewehsen scindt zu Xstv- 
ranstat aber Gott gehbe das wier das frühjahr erlehben alsden wierdt mahn 
sehen ob sie alsden dasselbige lavAaZs führen werden". Unmittelbar im 
Anschluß daran veranschlagt er das Heer, das die Schweden im Frühling 
ins Feld stellen könnten, auf 20000 Mann einschließlich der Mecklenburger 
und Holsteiner. Er teilt dem Fürsten weiter mit, daß in Nürnberg für 
die preußische Kavallerie Kürasse in Arbeit seien, offenbar zum Zwecke der 
Kriegsvorbereitung; denn er fährt fort: „indeßen können Euer Lieben ver­
sichert sein, das wir nit Marschsieren werden als das sie mit Marodieren".

Am 10. Januar 1715 erhielt Barou Heydekampf von seinem geheimen 
Korrespondenten") aus Stralsund die Nachricht vou Truppenbewegungen 
bei den Schweden. Karl hatte die Kavallerie anf Rügen inspiziert, worauf 
das Dragoner-Regiment Graf von der Natt in der Stärke von 600 Dragonern 
nach dem Festlande übergesetzt, durch Stralsund auf Wolgast marschiert war 
und in der Stadt und den umliegenden Ortschaften Quartiere bezogen hatte. 
Die übrigen Kavallerie-Regimenter waren kurze Zeit daraus gefolgt und 
kantonierten an der mecklenburgischen Grenze?) Das Dragoner-Regiment 
von der Natt wurde nach einigen Tagen von dem Dragoner-Regiment 
von Bassewitz abgelöst und nach Loitz verlegt?) Über die schwedische 

Infanterie sind keine Nachrichten vorhanden.
Es war nun die Frage: Wie sollte sich Preußen diesen Truppeu- 

verschiebungen Karls XII. gegenüber verhalten? Am 19. Januar fand 
in Berlin unter dem Vorsitze des Königs ein Kriegsrat statt, an den: die 
drei Kabinettsminister und die Generalleutnants von Natzmer und Graf 
Finck von Finckenstein und Generalmajor von Grumbkow teilnahmen. 
Daß etwas geschehen mußte, war allen klar; der stets sehr vorsichtige

') ^.eta Lornssioa. Briefwechsel Friedrich Wilhelms I. S. 1t3. Nr. 211. 
Der Brief ist in der Zeitschr. f. Pr. Gesch. u. Landest. Vkll, Berlin 1871, S. 435 
bis 436 fälschlich auf den 9. Nov. 1715 datiert. — Die Benutzung dieses noch nicht 
erschienenen Briefwechsels verdanke ich der Güte des Herausgebers, des Herrn Professors 
Otto Krauske.

") Baron Heydekampf hat bis in die zweite Hälfte des Monats Juni Gelegen­
heit gehabt, mit einem Vertrauten in Stralsund zu korrespondieren. Der König 
erhielt auf diesem Wege sehr wichtige Nachrichten, und er zog den Baron daher am 
13. Juni zu sich ins Lager bei Stettin. E. Friedländer, S. 215.

Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247-u Aufgefangene Briefe 1715. 2I5 
Z'ok. kol. 98-99, 105-106.

') A. a. O. kol. 124-125.
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Natzmer riet sogar zur Eröffnung der Feindseligkeiten. Indessen wagte 
König Friedrich Wilhelm nicht, loszuschlagen, er hoffte noch, daß die Er­
richtung einer Grenzpostierung an der Peene genügen werde, und er konnte 
sich nicht entschließen, dem Offensivbündnisse zwischen Rußland und Däne­
mark bcizutreten. Man einigte sich zu dem Beschlusse, einstweilen im 
Einverständnis mit Hannover den Durchmarsch schwedischer und hessischer 
Truppen durch preußisches und hannovcrsches Gebiet zu verhindern und die 
Höfe von Kopenhagen und Warschau zur Teilnahme an einer Postierung 
an der Peene und Recknitz aufzufordern. Für den Fall, daß die Schweden 
aus ihrer Heimat Verstärkungen erhielten und ihre Strcitkräfte noch mehr 
zusammenzögen, beabsichtigte man die Einnahme einer Stellung bei Wolfs- 
hagcn?) Einstweilen begnügte man sich, die im äußersten Osten Preußens 
liegenden Regimenter etwas näher heranzuziehen.

Schon am 19. Januar gingen an einige in Preußen stehende Regimenter, 
Alt-Döuhoff und Jung-Dohna ^), Marschbefehle ab. Das Infanterie-Regi­
ment Alt-Dönhoff bezog Standquartiere iu Hinterpommeru/) das Jnsanterie- 
Regimcut Juug-Dohna in Marienwerder, Riesenburg uud Preußisch-Holland. 
Vom Infanterie-Regiment Alt-Dohna bezog das II. Bataillon Quartiere 
iu Schippenbeil/) während das I. Bataillon nach Tilsit und Memel ver­
legt wurde?) Auch das Bataillon Frhr. von Schlabrendorff, das mit dem 
Stäbe und vier Kompagnien in Driesen stand, scheint in dieser Zeit Marsch­
befehl nach Demmin und Anklam erhalten zu haben?)

In Stralsund fürchtete man, daß der preußische Gouverneur von 
Stettin, Generalmajor von Borcke, sich der Schlüssel zum Stcttiner Magazine 
bemächtigen könne. Es erging daher an den Befehlshaber der holsteinischen

') Dorf nordwestlich von Prenzlau, da wo die Straße Stralsund—Demmin 
—Neu-Brandenburg—Prenzlau—Schwedt die Grenze zwischen Mecklenburg und 
Preußen überschreitet.

Vom Infanterie-Regiment Alt-Dönhoff stand zu Anfang des Jahres 1715 
Stab uud I. Bataillon in Memel, das II. Bataillon in Tilsit und Jnsterburg. 
Alt, Das Kgl. Preußische stehende Heer I. Berlin 1869. S. 79. — Das Infanterie- 
Regiment Jung-Dohna stand in Königsberg, vom Infanterie-Regiment Alt-Dohna 
das I. Bataillon in Königsberg, das II. in Pillau. Kopka von Lossow, Geschichte 
des Grenadier-Regiments König Friedrich I. (4. ostpreuß.) Nr. 5. II. Berlin 1901. S. 10.

-) Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 20.
*) An der Alle südlich von Friedland.

Fürstl.DohnaschesFamilien-Archiv inSchlobitten. Kopka von Lossow II. S.10. 
°) Kriegs-Archiv I. XXI. 10. Geheimes Staats-Archiv Rsp. 96. 506 ^r. 
des Kabinets Friedrich Wilhelms I. Schriftwechsel mit dem Generalmajor 

Baltzer Friedrich von Sydow 1715—1718. — Nach der Marschroute vom 1. März 
stand der Stab und 3 Kompagnien in Anklam, 2 Kompagnien in Demmin. Kriegs- 
Archiv I. XX. 13. kok. 19.
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Besatzung, Generalmajor von Horn, der Befehl, auf seiner Hut zu sein, 
indes Tätlichkeiten jeder Art zn vermeiden.')

Um einem Handstreiche Karls XII. gegen Stettin vorzubeugen, 
wurde die preußische Besatzung der Festung, die aus den Infanterie- 
Regimentern von Borcke und Prinz Heinrich bestand/) am 23. Januar 
durch ein drittes Regiment, das Infanterie-Regiment von Grumbkow aus 
Köslin und Umgegend/) verstärkt/) Anfang Februar kam noch eine 
Eskadron vom Dragoner-Regiment Prinz Albrecht hinzu?) König Friedrich 
Wilhelm war fest entschlossen, Stettin und das Land bis zur Peene nicht 
vor einem Friedensschlüsse zu räumen/)

Da über die Absichten, die Karl von Schweden mit den durch Baron 
von Heydekampf aus Stralsund gemeldeten Truppeuverschiebungen verband, 
noch immer nichts bestimmtes verlautete, war der Einbildungskraft ängstlicher 
Gemüter ein weiter Spielraum gelassen. Am meisten besorgte man einen 
Einfall nach Sachsen und Polen. In Kursachscn fürchtete man im Falle 
eines solchen gleichzeitig ein Vorgehen hessischer Truppen von Hessen-Kassel 
her. Schon in den ersten Tagen des Januar hatte man daher beschlossen, 
gegen Hessen und in der Niederlausitz gegen Schweden eine Verschanzungs- 
linie zu ziehen und zu besetzen und das stehende Heer?) in Bereitschaft zu 
halten. Die Vcrschanzuug in der Lausitz wurde tatsächlich fertiggestellt, die 
gegen Hessen unterblieb jedoch, da sich bald herausstellte, daß von dieser 
Seite her keine ernstliche Gefahr drohte?)

König Karl konnte einstweilen noch nicht zu größeren Unternehmungen 
schreiten, da sein Heer noch keineswegs dazu hinreichend gerüstet war. Fast 
keines der Regimenter hatte seine etatsmäßige Stärke. Die Kavallerie war 
zum Teil unberutcn, Zelte fehlten fast gänzlich, selbst die notwendigsten 
Ausrüstungsgegenstände waren nicht in genügender Anzahl vorhanden. Die 
Infanterie und Dragoner hatten teilweise nicht einmal Gewehre. Mit 
Aufbietung aller Kräfte arbeitete der König daran, die Mobilisierung seiner 
Truppen zu vollenden. Er ließ für die Infanterie- und Dragoner-

') Geheimes Staats-Archiv Hop. XI. 247"- Aufgefangene Briefe 1715. 
215 x'ol. kol. 113^114.

-) Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 28 und 31.
ch Geheimes Staats-Archiv Lox. 96. 506 L. ^eta des Kabinets Friedrich 

Wilhelms I. Schriftwechsel mit dem Oberstleutnant Martin von Thile 1714—1718.
Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247". Aufgefangene Briefe 1715. 

215 I"ol. kol. 124.
b) E. Friedländer, S. 265; Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 7.
°) Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 2471». Nord. Krieg 1715. 1.—10. Mai. 

kol. 175. E. Friedländer, S. 261.
') Die Landmiliz nnd die Geworbenen.
ch Nbsatrnm Dnropaeum 1715, S. 122. E. Friedläuder, S. 252.
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Regimenter in Stralsund neue Probegewehre anfertigen und bestellte in 
Lübeck und Maastricht nach diesem Muster neue Gewehre im Werte von 
150000 Talern, die bereits im Juni geliefert werden mußten.') An der 
Ausrüstung der aus 36 eisernen Geschützen bestehenden Feldartillerie wurde 
ununterbrochen gearbeitet?) Trotz des Eifers aber, mit dem Karl die 
Kriegsvorbereituugen betrieb, ging die Mobilmachung nur langsam vorwärts; 
denn in den schwedischen Kassen machte sich bald ein empfindlicher Geld­
mangel bemerkbar, so daß sich der König genötigt sah, den Bewohnern von 
Stralsund, Usedom und anderen Orten in Vorpommern Steuern auf- 
zuerlegen, die so drückend waren, daß die Bevölkerung bereits anfing, der 
schwedischen Herrschaft überdrüssig zu werden und sich unter preußische 
Oberhoheit zu sehnen?)

Die schwedischen Rüstungen erfüllten König Friedrich Wilhelm mit 
Besorgnis und veranlaßten ihn, neue Maßregeln zu treffen. Mit dem 
sächsischen Generalfeldmarschall Graf Flemming wurde ein „Exekntivns- 
vcrtrag" abgeschlossen, wonach der König von Polen ein Hülfskorps unter 
den Oberbefehl Friedrich Wilhelms zu stellen hatte. Am 3. Februar erging 
an das Infanterie-Regiment Jung-Dönhoff in Halberstadt abermals der 
Befehl, Rekruten den Durchmarsch durch preußisches Gebiet zu verweigern 
und nur der aus der Türkei zurückkehrenden Suite König Karls, der Leib­
garde und 200 bis 300 Mann zur Bedeckung der Generale freien Durch- 
zng nach Vorpommern zu gestatten?) Auch als bald darauf aus Dresden 
nach Berlin gemeldet wurde, daß vier schwedische Regimenter mit etwa 
600 Koppelpfcrden den Weg über das Eichsfeld zu nehmen beabsichtigten, 
erging am 2. März an das Regiment der Befehl, ihnen den Durchzug zu 
verweigern und sich ihm nötigenfalls mit Waffengewalt zu widersetzen?) 
Die schwedischen Werber in Goslar sollten ausgewiesen werden?)

König Friedrich Wilhelm rüstete nunmehr mit aller Anstrengung. 
Diejenigen Regimenter, die er zur Teilnahme am Kriege ausersehen hatte?) 
erhielten am 8. Februar Befehl, bis zum 1. April ihre Mobilmachung zu

0 Geheimes Staats-Archiv Hep. XI. 247i-i. Aufgcfangene Briefe 1715. 
215 ^ol. kol. 105-106.

-) A. a. O. kol. 19.
°) A. a. O. kol. 118.
0 Kriegs-Archiv XXI. 118. kol. 260-263.
-h Kriegs-Archiv XXI. 118. kol. 280, 281, 285. Geheimes Staats-Archiv 

Lsp. XI. 247- i. Nord. Krieg 1715. 1.-9. März, kol. 29-30.
°) Geheinies Staats-Archiv a. a. O. kol. 83.
?) Eine Nachricht, welche Regimenter dies waren, ist in dem nur an das 

Infanterie-Regiment Jung-Dönhoff gerichteten Befehle (Kriegs-Archiv XXI. 118. 
kol. 272), in den, zum ersten Male von den zur Teilnahme am Kriege bestimmten 
Regimentern die Rede ist, nicht enthalten. Vergl. S. 29.
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vollenden. In der Zeit vom 1. bis zum 20. sollten die Offiziere ihre Equipicrung 
instandsetzen, und die Regimenter am 20. marschfertig sein, um sofort 
dorthin abrücken zu können, wohin König Friedrich Wilhelm sie dirigieren 
würde?) Die noch auf Urlaub befindlichen Offiziere erhielten Befehl, am 
20. Februar wieder zu ihren Regimentern zu stoßen?) Da im preußischen 
Gebiete nicht genügend kriegstüchtige Pferde vorhanden waren, um die 
Kavallerie neu beritten zu machen, suchte man sie sich aus dem Braun- 
schweigischen zu verschaffen^) zur Bespannung der Artillerie, die in Friedens­
zeiten nicht mit Pferden versehen war, da die Geschütze unbenutzt in den 
Zeughäusern standen, wurden die sog. Lehnschulzen- und Städtepferde auf 
deu 26. April nach Berlin ausgeschrieben?) In Holland wurden 3000 
Zentner Pulver und eine Anzahl Bomben aufgekauft?) Das Berliner 
Zeughaus wurde mit Munition gefüllt und in der dritten Februarwoche 
wurde mit der Verpackung zum Transporte begonnen?) Neue Geschütze 
wurde» eingeschossen, darunter einige Schnellfeuergeschütze, mit denen in 
der Minute zwei Schüsse abgcfcuert werden konnten; es waren Hinter­
lader, die vier Mann Bedienung erforderten. Auf allen Straßen Berlins 
sah man Artillerie-, Munitions- und Rüstwagen bei Schmieden und Stell­
machern stehen, die die Fülle der Arbeit gar nicht bewältigen konnten, so 
daß König Friedrich Wilhelm sich genötigt sah, Zimmcrleute und Wagen­
macher zur Anfertigung von Armeefahrzeugen aus Hollaud herauzuziehen?) 
Die Artillerie- und Bau-Kommissare bestellten bei dem Schmiedeamte in 
Hamburg 10000 Schaufeln, einige Tausend Hacken und anderes Schanz- 
und Handwerksgerät. In das im Februar für 15000 Mann in Stettin 
errichtete Magazin gingen Proviantvorräte ab?) Wegen der Lieferung von 
Proviant und Fourage schloß das Kriegskommissariat mit einem Juden 
namens Salomon Abraham einen Vertrag ab?)

Generalmajor von Borcke erhielt Anfang Februar Befehl, in Be­
gleitung des Generalmajors von Schwendi, des Brigadiers de Montargues?")

0 Befehle an Generalmajor Graf von Dönhoff jan. in Halberstadt; Berlin, 
8. Februar. Kriegs-Archiv XXI. 118. kol. 255-257.

0 E. Friedländer, S. 264.
Z) E. Friedländer, S. 268.
0 E- Friedländer, S. 287.
*) Sie kommen Anfang Mai in Hamburg an. Geheimes Staats-Archiv 

Rop. XI. 247i i Nord. Krieg 1715. 1.-10. Mai, kol. 131-132.
°) E. Friedländer, S. 270.
0 Geheimes Staats-Archiv Rop. 96. 508. L kol. 2 und 3.

E. Friedländer, S. 261.
0) E. Friedländer, S. 276.
") Peter de Montargues soll 1689 Ingenieur geworden sein; 1691 wird er als 

Hauptmann, 1697 als Ingenieur beim Generalstab genannt. 1701 war er General- 
guartiermeister-Leutnant; 1706 wurde er Generalquartiermeister und Kommandeur 
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des Oberstleutnants von Bellcgarde und des Ingenieurs Prol die Inseln 
llscdom und Wollin und Pommern bis zur Pceuc zu berciscu, den Zustand 
der vorhandenen Befestigungen und Flnßübcrgänge zu prüfen und einen 
Entwurf zur Verteidigung dieser Gegenden cinznlicfcrn. Generalmajor 
von Borckc sandte über diese in den Tagen vom 10. bis zum 20. Februar 
ausgeführte Inspektionsreise einen höchst lehrreichen Bericht an den König 
Friedrich Wilhelm ein?)

II. Kie Besetzung ZSolgasts durch die Schweden.
1. Der Einmarsch der Schweden und der Abzug der 

preußischen Besatzung.

In Stralsund blieb diese Reise kein Geheimnis. Die Nachricht 
davon nnd das falsche Gerücht, daß Preußen beabsichtige, von Stettin bis 
Anklam und weiter bis Demmin eine Linie von Berschanzungen auf- 
zuwerfcn, und daß in der Gegend von Stettin Befestigungen angelegt 
wären, erregten große Besorgnis?)

Am 20. Febrnar lies in Berlin die Meldung ein, die Schweden 
beabsichtigten, Wolgast zu besetzen. Es lag kein Grund vor, diese Nachricht 
zu bezweifeln; denn man hatte schon vorher durch aufgefangene Briefe 
erfahren, daß der Schwcdenkönig bei Loitz am linken Peeneufer ein Lager 
für 15000 Mann aufschlagcn wollte und daß er selbst zur Besichtigung 
des in Aussicht genommenen Lagerplatzes dort gewesen war?) Noch am 
Abend des 24. fand in Berlin ein Kriegsrat statt,, in dem u. a. beschlossen 
wurde, die in der Nähe von Wolgast liegenden Truppen zur Verstärkung 
der Besatzung in die Stadt zu werfen und dadurch einer Unternehmung 
der Schweden znvorznkommen. Doch noch ehe diese Befehle von Berlin 
abgesandt waren, lief bei Generalmajor von Borcke in Stettin von dem 
schwedischen General von Dücker die schriftliche Aufforderung zur Räumung 
Wolgasts ein. Zur Begründung führte er an, die Stadt gehöre nicht zu 
dem sequestrierten Teile Vorpommerns. Wolgast hatte damals nur eine 
Besatzung von 20 Mann von der Kompagnie des Majors von Grüben 

der Ingenieure und Kondukteure. 1715 wird er als Brigadier und Generalmajor 
von der Kavallerie genannt, scheint aber seine Funktionen als Oberingenieur bei­
behalten zu haben. Bouin, Geschichte des Jngenienrkorps und der Pioniere in 
Preußen. I. Berlin 1877. S. 24 und 25.

') Geheimes Staats-Archiv Rox. 86 508 H.. toi. 2—8.
?) Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247 >-4 Aufgefangene Briefe 215 ?ol. 

kol. 68.
') A. a. O. tol. 198
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vom Bataillon Frh. von Schlabrendorff*) nnter dem Gefrcitenkorporal?) 
Adam Heinrich von Grünberg. Eine Antwort auf seinen Brief an Borcke 
wartete Dücker gar nicht ab?)

Am 23. Februar morgens 6 Uhr rückten drei Kompagnien Schweden 
vom Infanterie-Regiment Stouard unter Oberst von Trautvetter durch 
einen nicht besetzten Zugang in die Stadt ein. Die Hauptwache wurde 
überrumpelt und durch eine Abteilung schwedischer Infanterie abgelöst. 
Eine andere besetzte die Tore. Der Gefreitcukorporal von Grünberg wurde 
von dem Einmärsche der Schweden benachrichtigt und ihm der Befehl 
erteilt, mit seinem Detachement die Stadt sofort zu räumen. Widerstand 
war angesichts der Übermacht unmöglich, die Absendung einer Ordonnanz, 

die Befehle von den preußischen Vorgesetzten cinholen sollte, wurde ver­
weigert. Die Musketiere traten daher an und wurden von einer Abteilung 
schwedischer Infanterie aus der Stadt geleitet. Die Wolgaster Fähre war 
bereits vorher von einer schwedischen Kompagnie besetzt, doch ließ der dort 
kommandierende Hauptmann die Preußen ruhig passieren. Sobald Grünberg 
Uscdom betreten hatte, machte er dem Oberstleutnant von WaldowZ von 
dein Borfalle Meldung und bat um Befehle?) Der an der Wolgaster 
Fähre auf der Insel Usedom befehligende Hauptmann von Oauge vom 
Infanterie-Regiment von Grumbkow zog seine Kompagnie sofort zusammen?) 
da er einen Überfall befürchtete, und ließ bei Oberst von Trautvetter durch 

einen Fähnrich nach den Gründen der Besetzung Wolgasts fragen. Außerdem 
sandte er ebenfalls eine Meldung an Waldow. Dieser berichtete sofort an 
seinen Vorgesetzten, den Generalmajor von Borcke in Stettin, der ihm 
Befehl gab, den Gefrcitenkorporal von Grünberg in Arrest zu nehmen, da 
er seinen Posten verlassen hatte, ohne sich bis zum äußersten verteidigt zu 
haben, wie es das Exerzicr-Reglement jedem detachierten Posten vorschrieb. 
Außerdem ordnete er eine strenge Untersuchung des Vorfalles an und be­
fahl gleichzeitig, jene 20 Mann zur Verstärkung der Besatzung nach dem

') Vom Bataillon Frh. von Schlabrendorff standen der Stab und drei Kom­
pagnien in Anklam, zwei Kompagnien in Demmin. Kriegs-Archiv I. XX. 13. toi. 1S.

Gefreitenkorporale, unsere heutigen Fahnenjunker, konnten nur Adlige werden. 
Sie hatten damals die Fahne zu tragen. Lxsroitinm oäor Xxl. prsmx. XrwKs- 
reKlömsnt kür Inkanksrio ä. ä. kotsäam 28. Februar 1714. H.- und Staats- 
Archiv Zerbst, Abt. Dessau ^.. 9 b. Ib no 30 Oonv. 1 und Kriegs-Archiv XXI. 12.

Geheimes Staats-Archiv Uep. XI. 247 iu. Februar kol. 422.
0 Joh. Gust. Droysen, Geschichte der Preußischen Politik IV 2, S. 114 nennt 

ihn fälschlich Oberst.
Ö Geheimes Staats-Archiv Lop. 96. 508 X. kol. 14—17. Die Meldung ist 

vom 23. Februar aus Wolgast datiert. Sie findet sich Geheimes Staats-Archiv 
Lep. XI. 247i i- Nord. Krieg 1715. Febrnar kol. 438.

°) Geheimes Staats-Archiv Rsp. 96. 508^. kol. 9—10.
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Fort Pcenemünde abrücken zu lassen. Dem Oberstleutnant von Jeetzcn 
vom Infanterie-Regiment Prinz Heinrich erteilte er ferner den Befehl, 
einen Hauptmann mit 50 Mann so nahe an dem Fort einzuquartieren, 
daß er sich im Falle eines Angriffes von Seiten der Schweden hinein­
werfen *) und dasselbe halten könne.

2. Die unmittelbaren Folgen der Besetzung Wolgasts.

In Berlin, wohin Generalmajor von Borcke sofort Bericht sandte/) 
sah man in der Besetzung Wolgasts durch die Schweden eine feindliche 
Handlung; denn die Stadt war dem Könige von Preußen im Schwedter 
Vertrage unter der Bedingung übergcben, daß der Ort vor einem Friedens­
schlüsse nicht wieder in schwedische Hände kommen sollte?) Borcke erhielt 
Befehl, einen Offizier nach Stralsund zu senden und von König Karl XII. 
die Räumung Wolgasts zu fordern, wozu Borcke den Major von Snckow 
wählte?) der jedoch erst am 7. März in Stralsund eintraf?)

Durch die Besetzung Wolgasts war man in der Ansicht bestärkt, daß 
Karl die Absicht habe, über Usedom und Wollin nach Polen durchzubrcchcn. 
Schon am 26. Februar erging an sämtliche „ins Feld bestimmten Truppen" 
ein Befehl, ohne Zeitverlust „und noch eher als wir sonst gcmeynet gewesen" 
mobil zu machen, uni sogleich nach Eintreffen des Marschbefehles aufbrcchen 
zu können. Die Regimenter sollten sofort ihre Eqnipagegeldcr erheben und, 
soweit sie noch nicht komplett waren, die erforderlichen Mannschaften auf­
bringen, jedoch, wie ausdrücklich befohlen wurde, ohne Gewalttätigkeiten?) 
An demselben Tage wurde beschlossen, einem weiteren Vordringen der 
Schweden bewaffneten Widerstand entgegcnzusetzcn und zu diesem Zwecke 
bei Kammin Verschanzungcn anzulcgen. Die Oberleitung des Baues wurde 
dem Oberstleutnant von Hammerstein vom Infanterie-Regiment Prinz 
Georg') übertragen. Die Regierung von Hintcrpommern wurde von allem 
benachrichtigt, damit sie sich mit dem Kricgskommissariat in Verbindung 
setzen konnte. Sie sollte ferner an 600 Bauern den Befehl ergehen lassen, 
sich auf eine Weisung Hammersteins sofort mit Hacke und Spaten bei 
Kammin einzufinden. Außerdem erhielt der Kommandeur des in Stargard

') Geheimes Staats-Archiv Rsp. 96. 508^. toi. 18—19.
') Stettin, 24. Februar. Geheimes Staats-Archiv Hop. 96. 508 X toi. 18—19. 

Rep. XI. 247" Nord. Krieg 1715. Februar toi. 437.
GeheimesStaats-Archiv kop.XI 247"Nord.Krieg1715.1.-1O.MaitoI^ 

') Geheimes Staats-Archiv Nsp.XI. 247 >- Nord. Krieg1715.1.—7. April toi 64. 
ch GeheimesStaats-ArchivRep.XI.247i i.Nord.Krieg17I5.1.-9.Märztoi.18. 
°) Befehle an Generalmajor Graf Dönhoff jan.; Berlin, 26. Februar. Kriegs- 

Archiv XXI. 118. toi. 269-270.
') Mittheilungen aus dem Archiv des Königl. Kriegsministeriums, Heft I, S.4I. 
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stehenden I. Bataillons Infanterie-Regiments Jung-Dohna?) Oberst 
von Sack, Befehl, Hammerstein auf dessen Forderung Mannschaften zum 
Schanzenbau zur Verfügung zu stellen?) Von den Infanterie-Regimentern 
von Grumbkow und von Borcke wurden am 1. März auf Ersuchen des 
Gouverneurs von Stettin zwei Offiziere zur Beaufsichtigung der Schanz­
arbeiten abkommandiert, die 30 Zimmerleute der drei die Besatzung Stettins 
bildenden Regimenter zur Anfertiguug vou Pallisaden nach Stepenitz ge­
schickt?) Am 6. März ging das notwendige Handwerksgerät aus dem 
Kolberger Magazine nach Kammin ab?) Auch auf Wollin wurden Be­
festigungen angelegt?)

III. Aie militärischen und politischen Ereignisse von Anfang März 
öis Witte April.

Das Infanterie-Regiment von Arnim, das in Magdeburg staud, 
sollte uäher all Stettiu herangezogeu werdeu, erhielt daher Aufang Februar 
Marschbefehl?) Es marschierte durch Berlin und bezog im Norden und 
Nordosten der Hauptstadt Quartiere?) Das Infanterie-Regiment Fürst 
Leopold von Anhalt-Dessau^) verließ seiue Garnison Minden und Bielefeld, 
wo es zwei Jahre lang gestanden hatte?) und wurde iu die Gegend südlich

0 Vom Infanterie-Regiment Jung-Dohna lag der halbe Regimentsstab und 
fünf Kompagnien in Stargard, eine Kompagnie in Dramburg, ein halber Stab und 
eine Kompagnie in Arnswalde, eine Kompagnie in Driesen, eine Kompagnie in 
Reetz, eine Kompagnie in Kallies. Kriegs-Archiv I. XX. 13. koi. 18.

2) Dohna, Printz und Jlgen an die Hinterpommerische Regierung; Berlin, 
26. Februar. Geheimes Staats-Archiv Hop. XI. 247 i-l- Nord. Krieg 1715. Februar, 
toi. 454-455.

3) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 2. März. Geheimes Staats-Archiv Hop. 96. 508^.. toi. 18-19.

*) Meldung des Generalleutnants Graf Schlippenbach au Friedrich Wilhelm; 
Kolberg, 7. März. Geheimes Staats-Archiv Nep. 96. 5051^.

5) lüeutrnm Lmopaoum 1715. S. 317.
6) E. Friedländer, S. 262.
?) Der halbe Regimentsstab und zwei Kompagnien kamen nach Beruau, eine 

Kompagnie nach Eberswalde, der halbe Stab und zwei Kompagnien nach Wriezen 
a. d. Oder, eine Kompagnie nach Alt-Landsberg, eine nach Straußberg, eine nach 
Oranienburg, eine nach Liebenwalde und eine nach Kremmen. Kriegs-Archiv I. 
XX. 13. toi. 21.

8) Das Infanterie-Regiment Fürst Leopold von Anhalt-Dessau war das einzige, 
das damals bereits eiserne Ladestöcke führte. Selbstbiographie des Fürsten Leopold. 
Vergl. dazu Der erste Schlesische Krieg 1740—1742. Hrsg. vom Gr. Generalstabe, 
Bd. I, S. 140, Anm. ***.

8) E. Friedlünder, S. 268.
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von Magdeburg gezogen; es bezog Quartiere in Halle, Alsleben und 
anderen Städten im Magdeburgischen?) Das Kgl. Leib-Jnfanterie-Regiment 
rückte am 28. Februar aus seiner bisherigen Garnison Brandenburg in 
Berlin ein, so daß nun in Berlin im ganzen 8 Bataillone standen?) 
nämlich außer den beiden Bataillonen des genannten Regiments das 
Infanterie-Regiment Graf Wartcnslcbcn mit 2 Bataillonen, das Infanterie- 
Regiment von Loeben mit 2 Bataillonen und 2 Kgl. Leib-Garde-Grenadier- 
Bataillone?)

König Friedrich Wilhelm I. war entschlossen, seinerseits zur Er­
öffnung der Feindseligkeiten zu schreiten, wenn die schwedischen Truppen 
nicht bis zum 20. April aus der Stadt Wolgast zurückgezogen wären. 
Karl XII. befürchtete als Erwiderung auf seine Besetzung Wolgasts zu­
nächst einen Handstreich der Preußen gegen Stettin, da er sehr wohl wußte, 
daß Friedrich Wilhelm die Stadt gern seinem Lande dauernd einverlciben 
wollte. Er erließ daher an die holsteinische Besatzung den Befehl, sich 
weder durch Güte noch Gewalt znm Ausmarsche aus der Stadt bewegen 
zu lassen, selbst auf die Gefahr hiu, daß kein Mann übrig bliebe?) ein 
Befehl, der den Holstciuern keineswegs angenehm war; denn es war ihr 
sehnlichster Wunsch, aus Stettin abrücken zu dürfen, da sie von Karl XII. 
keinen Sold bekamen und auch mit ihren neuen Quartieren, die man ihnen 
nach dem Einmärsche des preußischen Infanterie-Regiments von Grumbkow 
angewiesen hatte, nicht zufrieden waren?)

Am I. MärzH wurden diejenigen Regimenter namhaft gemacht, die 
znr Teilnahme an dem bevorstehenden Feldznge bestimmt waren. Es waren 
17 Infanterie-Regimenter, 4 selbständige Bataillone und 16 Kavallerie- 
Regimenter, nämlich das Königl. Leib-Jnfanterie-Regiment, die Infanterie- 
Regimenter Prinz Albrecht, Prinz Christian Ludwig, Gras Wartensleben, 
Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein- 
Beck, Jung-Dohna, das Bataillon Frh. von Schlabrendorff, die Infanterie- 
Regimenter von Arnim, Alt-Dönhoff, Graf Finck von Finckenstein, 
von Stille, das Bataillon von Pannwitz, die Regimenter Jung-Dönhoff, 
von Heyden, von Grumbkow, Bataillon von Schwendi, Infanterie-Regiment

') Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 16. Alt gibt S. 87 als den Standort des 
Regiments in den Jahren 1713—1716 Marienwerder an. Das ist unrichtig, da die 
dem Regiment zugeschickte Marschroute ins Lager von Schwebt als Standorte die 
obengenannten Städte angibt.

0 Kriegs-Archiv I. XX. 13. kok. 12 und 15. E. Friedländer, S. 295.
Z) E. Friedländer, S. 274.
0 Geheimes Staats-Archiv Hsp. XI. 247 >>. Aufgefangene Briefe 1715. 

215 l'ol. tot. 133.
°) A. a. O. kol. 120.
°) Kriegs-Archiv XX l. 118. kol. 272



30 Beiträge zur Geschichte

von Borcke, Bataillon von Schönbeck und die Infanterie-Regimenter 
von Kamecke und Prinz Heinrich/) ferner das Kürassier-Regiment Gens­
darmes, das Königl. Leib-Kürassier-Regiment, die Kürassier-Regimenter 
Kronprinz, Graf Wartensleben, von Heyden, Graf Schlippenbach, Bayreuth, 
du Portail, von Katte, Prinz Friedrich, das Grenadier-Regiment z. Pf. 
Frhr. von Derfflinger und die Dragoner-Regimenter Prinz Albrecht, de Veyne, 
von Pannwitz, von der Albe und von Blankensee.

Von diesen Regimentern standen einige bereits in Städten auf dem 
künftigen Kriegsschauplatze, das Bataillon Frh. von Schlabrendorff in 
Demmin und Anklam und die Infanterie-Regimenter von Grumbkow, 
von Borcke und Prinz Heinrich in Stettin. An 16 Infanterie-Regimenter 
und Bataillone und 11 Kavallerie-Regimenter ging am 1. März der 
Befehl ab, am 10. April in ein Lager, das bei Schwebt abgesteckt 
werden sollte, einzurücken. Es waren dies die obengenannten Infanterie- 
Regimenter mit Ausnahme des Infanterie-Regiments von Heyden, ferner 
das Kürassier-Regiment Gensdarmes, das Königl. Leib-Kürassier-Negiment, 
die Kürassier-Regimenter Graf Wartensleben, Graf Schlippenbach und 
du Portail, das Grenadier-Regimeut z. Pf. Frhr. von Derfflinger und 
sämtliche Dragoner-Regimenter. Am folgenden Tage folgten die Marsch­
routen?) An fünf weitere Kürassier-Regimenter, Kronprinz, von Heyden, 
Prinz Friedrich, Bayreuth und von Katte, und an das Infanterie-Regiment 
von Heyden ergingen ebenfalls am 2. März Marschbefehle. Die Regimenter 
sollten in der Gegend von Berlin und Stettin Kantonuementsquartiere 
beziehen und sie zwischen dem 1. und 12. April erreichen.

Die aus Preußen heranrückenden Regimenter standen bereits an der 
Weichsel. Der Gouverneur von Kolberg, Generalleutnant Graf Schlippen­
bach, erhielt Befehl, sich mit den pommerschen Truppen zum sofortigen

0 Nicht zur Teilnahme am Feldzuge waren also bestimmt die Infanterie- 
Regimenter Graf von Lottum, Alt-Dohna, Varenne, Christian August Fürst von 
Anhalt-Zerbst, Prinz Georg und von Loeben, von denen indessen die beiden Infanterie- 
Regimenter Christian August Fürst von Anhalt-Zerbst und von Loeben noch nach­
träglich dazu beordert wurden. — Das Infanterie-Regiment Prinz Georg stand zu 
Anfang des Jahres 1715 in der Grafschaft Ravensberg in Garnison. Im Anfänge 
des April wurde es in die Gegend von Magdeburg gezogen. Friedländer, S. 295. 
Am 15. Juli wird es als Besatzung von Küstrin erwähnt. Meldung des General­
feldmarschalls Graf Wartensleben an König Friedrich Wilhelm; Berlin, 15. Juli. 
Geheimes Staats-Archiv Leu. 96. 506 H

2) Außer den westlich der Oder stehenden Regimentern waren auch einige 
preußische dazu bestimmt, während zur Bewachung und Verstärkung der Festungen 
und namentlich der Küstengarnisonen zum Teil auf die Bürgerschaft und die National- 
regimenter zurückgegriffen wurde. Fürstl. Dohnasches Familien-Archiv zu Schlobitteu. 
Kopka von Lossow II, S. 10.
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Aufbruche bereit zu halten. Generalmajor von Lilien und Generalquarticr- 
meister de Moutargues reisten an die mecklenburgische Grenze, um einen 
geeigneten Lagerplatz für die Armee zu erkunden. Die in Berlin sich auf- 
haltendcn Invaliden erhielten Befehl, sich am 20. marschbereit zu halten, 
um zur Verstärkung der Fcstungsbesatzungcn verwandt werden zu können,') 
ein Beweis, wie wenig Wert König Friedrich Wilhelm I. befestigten 
Plätzen beimaß im Gegensatze zu seinem Sohne, der die Festungen mit 
Nägeln verglich, die das Reich zusammenhielten.

Ludwig XIV. von Frankreich, dem an der Herstellung Schwedens 
im Reiche gelegen war, hätte Karl XII. am liebsten mit einem Heere 
unterstützt. Da aber das Land infolge der zahlreichen Kriege für derartige 
tatkräftige Hülfe zu erschöpft war, mußte er sich damit begnügen, dem 
Schwedenkönige Subsidien zur Vollendung seiner Rüstungen zu zahlen. 
Dabei hoffte Ludwig auf einen Erfolg König Karls, der es ihm ermöglichte, 
vermittelnd zwischen Preußen und Schweden einzutretcn und einen für 
Karl XII. günstigen Frieden zu erwirken. Die schwedischen Rüstungen 
waren noch weit hinter den preußischen und sächsischen zurück, die Besetzung 
Wolgasts durch die Schweden ließ den baldigen Beginn der preußischen 
Operationen befürchten, die zu verhindern oder doch hinauszuschicben Frank­
reich auch jetzt noch bestrebt war. Daher bot König Ludwig XIV. in den 
ersten Tagen des März am preußischen Hofe seine Vermittelung an. So­
fort erließ Friedrich Wilhelm am 4. März an sämtliche ins Feld bestimmten 
Regimenter den Befehl, den Abmarsch aus ihren Garnisonen zehn Tage 
später anzutretcn als kurz zuvor festgesetzt war. Sie sollten erst am 
20. April ins Lager bei Schwebt cinrücken?) Die französische Vermittelung 
wurde am 6. März angenommen.

Aber immer drohender lauteten die Nachrichten aus Pommern, die 
Baron von Heydckampf durch seine geheime Korrespondenz aus Stralsund 
erhielt und dem Könige mitteiltc. Der schwedische Oberstleutnant During 
hatte sich am 6. März nach Grcifswald zu Oberst von Trautvetter begeben, 
um mit ihm auf Karls Befehl die Dispositionen zu einer Stellung an 
der Pcenc zu entwerfen?) Am 9. hatten abends 300 bis 400 Schweden 
Stralsund unter dem Vorwande verlassen, Kontributionen einzutrciben, in 
Wirklichkeit aber, um neben der Besatzung von Loitz in die Stellung an 
der Peene einzurücken?) Täglich marschierten mehr Truppen dorthin ab, 
selbst die bei Damgarten und auf Rügen stehenden wurden herangezogen.

0 E. Friedländer, S. 276.
Kriegs-Archiv XXl. 118. kol. 286.

-h Geheimes Staats-Archiv Rop. XI. 247i '. Aufgefangene Briefe 1715. 
215 l'ol. toi. 66.

«) A. a. O. kol. 67 68.
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Bei Damgarten blieb nur eine kleine zur Verteidigung des dortigen Passes 
hinreichende Abteilung zurück?) Nach Wolgast war am 12. ein Transport 
Geschütze und Munition abgegangen, auch die Besatzung hatte eine Ver­
stärkung erfahren. Der Kommandant hatte die Ordre erhalten, im Falle 
eines Angriffes der Preußen den Ort bis zum äußersten zu verteidigen, 
wofür ihm die Unterstützung von den an der Peene stehenden Truppen 
zugesichert war/-) Bei Anklam war auf dem linken Peencufer, kaum eine 
halbe Meile von der Stadt, am Ende des durch die sumpfigen Wiesen 
führenden Dammes ein schwedischer Wachtposten von einem Leutnant und 
30 Mann ausgestellt; zur Befestigung dieser Position waren zu beiden 
Seiten des Dammes Traversen angelegt und auf demselben ein Schlag­
baum errichtet. Als Soutieu diente diesem Posten eine Abteilung von 
250 Mann unter einem Major, die in den beiden nächsten Dörfern ein- 
guarticrt waren?) Borcke sah sich daher genötigt, die prcnßischcn Posten 
an der Peene zu verstärken, indem er in Eilmärschen das Bataillon 
von Schwendi unter Oberstleutnant von Thümen herauzog?) Die den 
Verkehr zwischen Anklam und der Insel Usedom vermittelnde Anklamer 
Fähre wurde mit einem Offizier und 30 Mann besetzt?) Generalleutnant 
Graf Finckenstein ließ gegenüber der Brücke von Wollin anf dem Fcstlandc, 
ferner anf der Insel an der Mündung der Dievcnoiv und an der Mündung 
der Swine gegenüber der Swiuer Schanze auf Usedom Ncdouten anlcgeu. 
Der Offizier, der mit 40 Mann in der Swincr Schanze stand, erhielt 
Befehl, diese mit Hülfe von Bauern sofort auszubancn. Damit die feind­
lichen Schiffe nicht durch die Peene ins Haff gelangen könnten, wurde dem 
Laudrate von Usedom, Lcpel, die Gestellung von 500 bis 600 Arbeitern 
befohlen und mit deren Hülfe gegenüber von Wolgast eine Redoute an­
gelegt und die Pcenemünder Schanze ausgcbaut?) Die Besatzung dieses

') A. a. O. kol. 29.
-) A. a. O. toi. 54.
3) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 

Stettin, 13. März. Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247" Nord. Krieg 1715. 
März. kol. 287-299.

§) Meldung des Generalmajors von Borcke au Köuig Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 24. März. Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247" Nord. Krieg 1715. 
24.—31. März, kol. 68. Das Bataillon von Schwendi lag in Spandau, Bcelitz und 
Treuenbrietzen. Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 27. Es bestand uns 5 Kompagnien 
mit 706 Mann. 6snsraI-LIiIitair-bliat. Geheimes Staats-Archiv Usp. 63. 84. 
Uilitaria. Varia. 1714—1730.

5) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin. Geheimes Staats-Archiv Usp. IX. 247 >- > Nord. Krieg 1715. 24.—31. März, 
kol. 69 - 70.

°) Meldung des Generalleutnants Graf Finck von Finckenstein an König 
Friedrich Wilhelm, eingel. in Berlin am 12. März. Geheimes Staats-Archiv 
Uep. XI. 247" Nord. Krieg 1715. März, kol. 231-235
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Forts, die aus einem Leutnant und 25 Mann bestand/) wurde auf Befehl 
Borckes am 13. März durch ein aus Teilen der Infanterie-Regimenter 
Prinz Heinrich, von Grumbkow, von Borcke und des Bataillons Frhr. 
von Schlabrendorff gebildetes Detachement von 2 Offizieren, 4 Unteroffizieren 
und 90 Mann unter einem Hauptmann verstärkt. Der Kommandant be- 
kam den Befehl, die Schanze im Falle eines Angriffs bis auf den letzten 
Mann zu verteidigen. Oberstleutnant von Jeetze, der Kommandant der 
Insel war und mit einer 300 Mann starken Abteilung des Infanterie- 
Regiments Prinz Heinrich die Besatzung der ganzen Insel ausmachte, er­
hielt außerdem Befehl, einen Hauptmann und 100 Mann in das Dorf 
Peenemünde zu legen und die Wachtposten von der Schanze bis zum Dorfe, 
das nur eine kurze Strecke entfernt war, so aufzustellen, daß sich diese 
Abteilung, sobald Gefahr drohte, sofort in die Schanze hineinwerfen 
könnte. Auch erhielt er deu Befehl, den Paß von Pudagla zu besetzen, 
damit es ihm möglich wäre, der Besatzung von Peenemünde nötigen­
falls zu Hülfe zu eilen. Dem Major von Küssau, der mit dem 
II. Bataillon des Infanterie-Regiments Jung-Dohna auf Wollin stand, 
erteilte Borcke den Befehl, sobald Jeetze es verlangen würde, eine 
starke Kompagnie zur Unterstützung der Truppen auf Usedom über die 
Swine zu schicken, so daß die Peenemünder Schanze mit wenigstens 
400 Mann entsetzt werden könnte?)

Diese Maßnahmen der preußischen Generale und Stabsoffiziere machten 
ein persönliches Eingreifen des Königs einstweilen unnötig. Er hatte sich 
während der Zeit darauf beschränkt, eine Postierung an der mecklenburgischen 
Grenze bei Lenzen anzuorduen. Das Leib-Kürassier-Regiment") und das 
Kürassier-Regiment Graf SchliPpenbachH hatten am 12. März Befehl 
erhalten, sich sofort zusammcnzuziehen und nach Lenzen zu marschieren, die 
Stadt zu besetzen und gegen einen feindlichen Angriff zu halten. Die 
Regimenter hatten aus ihreu Garnisonen anf sechs Tage Fourage mit- 
zunchmcn, da die Stellung nur anf die Dauer einer Woche berechnet war. 
Für den Fall, daß sich die Notwendigkeit zu längerer Durchführung der 
Grenzpostierung herausstellte, sollten die Landrüte für die Verpflegung

') Geheimes Staats-Archiv Usp. 98. 508-1. kol. 2—8.
/ Meldung des Generalmajors von Borcke au König Friedrich Wilhelm; 

Stettin, 13. März. Geheimes Staats-Archiv Uop. XI. 247- - Nord. Krieg 1715. 
März. kol. 287-290.

") Das Regiment stand in der Altmark. Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 2.

/ Das Regiment stand damals mit dem Regimentsstabe und 2 Kompagnien 
im Kreise Ruppin, mit 2'/» Kompagnien in der Priegnitz und mit Kompagnien 
in der Altmark. Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 4.

Baltische Studien N. F. VII. 3
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Sorge tragen. Das Kommando über die Brigade hatte der König dem 
Generalmajor von Hackeborn übertragen?)

Am 11. März machten mehrere preußische Minister und Generale, 
Graf zu Dohna, Graf von Dönhoff, von Printz, von Jlgen, Graf Finck 
von Finckenstein und von Natzmer, dem Könige den Vorschlag, den Durch­
marsch der aus der Türkei heranrückenden schwedischen Truppen durch einen 
Angriff auf dieselben zu verhindern, wenn er zum Kriege mit Karl XII. 
fest entschlossen sei, andernfalls aber von einem Angriff Abstand zu nehmen, 
da ein derartiges Vorgehen einer Kriegserklärung gleichkommen würde?) 
Am 14. fand in Berlin eine Beratung zwischen Fürst Leopold, Graf Dohna, 
Natzmer, Graf Dönhoff und Graf Finckenstein statt, in der über die 
Möglichkeit der Verteidigung des Peene- und Ückerabschnittes gegen einen 

feindlichen Vorstoß verhandelt wurde?) Das Ergebnis dieses Kriegsrates 
war der Entwurf einer genauen „Disposition äss Dostes äs 1a xs^ns st 
äs DuoDsr, st oominsnt on psut Iss ÜÄräsr"?) die indessen nie zur 

Ausführung gelangt ist.
Am folgenden Tage traf in Berlin der Bericht des Majors 

von Suckow ein, der nach Stralsund gesandt war, um von Karl XII. 
die Räumung von Wolgast zu fordern. Er war vom Könige gar nicht in 
Audienz empfangen, sondern von General von Dücker mündlich von dem 
Beschlusse seines Königlichen Herrn in Kenntnis gesetzt, er beabsichtige, die 
Stadt unter keinen Umständen zu räumen und sei bereit, die dadurch 
entstehenden Folgen zu tragen. Man scheint am preußischen Hofe daraus 
geschlossen zu haben, daß König Karl nun in kurzer Zeit den dadurch ein­
geleiteten Vormarsch nach Polen fortsetzen und zunächst Usedom besetzen 
werde. Wenigstens erteilte der König dem Generalmajor von Borcke den 
Befehl, die Besatzung der Insel Usedom und besonders der Peenemünder 
Schanze zu verstärken und aus dem Stettiner Zeughause einige Geschütze 
dorthin abgehen zu lassen. Dazu lief in Berlin die Meldung ein, in 
Stralsund werde in den nächsten Tagen eine Transportflotte mit Ver­

stärkungen aus Schweden erwartet.
König Friedrich Wilhelm war bisher der nordischen Allianz nicht 

beigetreten, und dieser Schritt lag auch durchaus nicht in seiner Absicht; er

') Generalmajor von Grumbkow an das Leib-Kürassier-Regiment und das 
Kürassier-Regiment Graf Schlippenbach; Berlin, 12. März. Geheimes Staats- 
Archiv Lep. XI. 247- Nord. Krieg 1715. März, kok. 242-243, 247.

2) Geheimes Staats-Archiv Hop. 96. 508 X. kok. 20-23.
Z) Geheimes Staats-Archiv Lsp. 96. 508 X. toi. 27—28. Das Protokoll ist 

fälschlich datiert „X Berlin Ds 14° mars 1714".
4) Disposition äss Dostss äs In xsMk st äs Daelrsr, st eommsnt on 

psnt Iss 6laräsr, ko.it a Lsrlin is 14° (sie) mars 1715. Geheimes Staats- 
Archiv Lsp. 96. 508 X toi. 24-26.



des Feldzuges von 1715. 35

war vielmehr entschlossen, mit Rußland, Sachsen-Polen, Dänemark und 
Hannover nur Separatverträge abzuschließen, die ihn gegenüber Karl XII. 
sicher stellten, ihn aber nicht zu offensivem Vorgehen gegen den Schweden­
könig verpflichteten. Die Notwendigkeit des Abschlusses dieser Verträge 
wurde jetzt immer dringender. Der sächsische Generalfeldmarschall Graf 
Flemming war bereits in Berlin eingetroffen, um im Auftrage König 
Augusts von Polen mit dem Preußenkönige Beziehungen anzuknüpfen und 
gemeinsame Schritte zur Verhinderung eines Durchbruches der Schweden 
nach Polen und Sachsen zu verabreden?) Am 17. März begannen in 
Berlin die Verhandlungen mit Sachsen-Polen, Dänemark und Hannover 
wegen eines „Concerts" gegenüber Karl XII. Am folgenden Tage ging 
an sämtliche zur Teilnahme am Feldzuge bestimmten Regimenter und 
selbständigen Bataillone der Befehl ab, den Abmarsch um weitere zehn 
Tage zu verschieben und erst am 1. Mai in das Lager bei Stettin 
einzurücken?) Am 27. März erhielten sie Befehl, zum 28. April die 
Regimentsquartiermeister mit zwei Fourierschützen und zwei Bandrollen 
nach Stettin zu beordern, da in der dortigen Gegend das Lager abgesteckt

i) Er hatte schon am 3. März von Breslau aus dem Könige einen Plan zur 
Verteidigung der Inseln Usedom und Wollin gegen die Schweden eingesandt und 
darin vorgeschlagen, an die Peene mehr Infanterie und einige Eskadrons Kavallerie 
vorzuschieben, damit man stets durch Patrouillen von allem, was dort vorginge, 
genaue Meldung erhalten könnte. Gegenüber von Loitz und bei Jarmen, den 
wichtigsten Peene-Defileen, mußten nach seiner Ansicht Redouten angelegt werden. 
Die Insel Usedom sollte mit 800 Füsilieren und 900 Mann Kavallerie besetzt, 
außerdem die Peenemünder Schanze und das Dorf Peenemünde mit 100 Füsilieren 
und 100 Mann Kavallerie belegt werden. Gegenüber von Wolgast hatte er die 
Anlage einer Redoute mit 100 Mann Besatzung empfohlen. Außerdem hatte er in 
seiner Denkschrift die Einrichtung von Strandwachen von dieser Schanze bis zur 
Mündung des Peeneflusses vorgeschlagen und dazu 200 Reiter angesetzt. An den 
Mündungen der Swine und Dievenow sollten je 50 Füsiliere aufgestellt werden und 
an dem der Ostsee zugekehrten Strande der Insel Wollin 100 Mann Kavallerie 
patrouilliren. Als zweckmäßig hatte er auch die Anlage einer geschlossenen Befestigung 
auf dem Festlande gegenüber den Brücken von Wollin empfohlen. Geheimes Staats- 
Archiv Uep. XI. 247^. Nord. Krieg 1715. März. kol. 14—17.

2) Kriegs-Archiv XXI. 118. ko1. 289. Hier ist zum ersten Male von einem 
Lager bei Stettin die Rede, während man ursprünglich die Anlage eines Lagers in 
der Nähe von Schwedt, zwischen Schwedt und Prenzlau, beabsichtigt hatte. Kriegs- 
Archiv I. XX. 13 und E. Friedlaender, S. 286. Eine genaue Lage des neuen Lager­
platzes ist nicht anzugeben. Eine Notiz in einer Berliner geschriebenen Zeitung vom 
7. Mai besagt, daß es eine Stunde von Stettin entfernt gewesen sei. E. Friedlaender, 
S. 303. Die Datierung eines Befehles des Kabinettsministers von Borcke aus dem 
„Lager bei Tantow 29. April 1715" (Kriegs-Archiv I. XX. 31. kol. 8. Tantow ist 
ein Dorf 23 km südsüdwestlich von Stettin) darf nicht zur Festlegung des Lager­
platzes herangezogen werden, da Tantow offenbar das vorletzte Nachtquartier des 
Großen Haupt-Quartiers auf seiner Reise von Berlin ins Lager bei Stettin gewesen ist. 

3*
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werden sollte?) Oberst von der Marwitz, der Kommandeur des Infanterie- 
Regiments Jung-Dönhoff, hatte zur Bewachung des Magazines in Stettin 
ein Kommando von zwei Unteroffizieren und 52 Mann zu stellen, das 
sich am 25. April bei Generalmajor von Borcke zu melden hatte?) Vom 
Infanterie-Regiment von Loeben ging in der zweiten Aprilwoche ein 
Detachement von zwei Kompagnien unter Oberstleutnant de Froment^) 
nach Pommern ab, um in einigen kleineren Orten die Garnisonen ab- 
zulösen/) die sämtlich nach Wollin abrückten?)

Auch König Karl, der durch seine Patrouillen von den Bewegungen 
der preußischen Truppen unweit der Grenze und auf Usedom stets Nach­
richt erhielt/) hatte beschlossen, den größten Teil seiner Truppen, ungefähr 
15000 Mann/) in einem Lager zu vereinigen. Den ursprünglichen Plan, 
dasselbe an die Peene in die Nähe des wichtigen Überganges bei Loitz zu 

verlegen, gab er auf. Das jetzt iu Aussicht genommene wurde eiue halbe 
Meile von Stralsund entfernt bei dem Dorfe Pferdhagen abgesteckt, das 
Königliche Große Haupt-Quartier in Lüdershagen vorbereitet. Von hier 
aus sollten die Posten an der Peene, die zusammen mit 3000 Mann be­
setzt waren, in Zeiträumen von je acht Tagen abgelöst werden. Sämtliche 
schwedischen Offiziere erhielten Befehl, sich gegen Mitte April zum Einrücken 
in das neue Lager bereit zu halten?)

0 Kriegs-Archiv XXI. 118. kol. 296. — Diese Quartiermeister oder Fouriere 
und die beiden bei jeder Kompagnie befindlichen Fourierschützen gingen auf den 
Märschen voraus „um das Lager abzustechen, welche auch keine andere Dienste thun, 
sondern wann an die LattaLIIon8 geliefert wird, ^ouraZo, Stroh, Holtz und der­
gleichen, helffen sie solches auf die Oomxa^uien zu repartiren, imgleichen gehen 
sie alle Zeit mit nach Brodt, auch wenn vor der fronte planiret, lünLon gezogen, 
ein LxLremr-Platz abgestochen, oder zu die Gewehr Mantels Troßen geleget werden 
sollen, werden keine andere, als die Couriers und ^ouriers-Schützen darzu gebrauchet, 
ferner noch sollen die Courier-Schützen, nebst dem Oapitaiu äe8 ^rmes, denen 
Krancken aufwarten sollen". Lx6reitium oäer X^I. preus^. Xrie^reAlemeut für 
Infanterie ä. ä. kot8äam 28. Februar 1714 VII: ^Vie 68 be^ äer Infanterie^ 
in ^eüalten ^veräen 8011. Kriegs-Archiv XXI. 12.

2) Befehl des Königs an das Infanterie-Regiment Jung-Dönhoff; Berlin, 
5. und 8. April. Kriegs-Archiv XXI. 118. fol. 312 und 313.

3) Geheimes Staats-Archiv Ü6p. XI. 247^- Nord. Krieg 1715. 25.-30. April. 
to1. 7-8.

4) Von diesem Kommando desertierten gleich in den beiden ersten Nächten 
40 Mann.

5) E. Friedlaender, S. 295.
o) Geheimes Staats-Archiv L6p. XI. 247 i-i- Nord. Krieg 1715. Aufgefangene 

Briefe 1715. 215 I'ol fol. 54.
?) Geheimes Staats-Archiv Ü6p. XI. 247 üi- Nord. Krieg. Aufgefangene 

Briefe 1715. 215 ^ol. toi. 133 d
8) Geheime Korrespondenz Heydekampfs; Stralsund, 24. März. Geheimes 

Staats-Archiv It6p. XI. 247^- Aufgefangene Briefe 1715. 215 ^ol. ?'ol. 19.
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Während dieser Zeit waren die in Berlin begonnenen Verhandlungen 
weitergeführt. Zum Beitritt zu der Koalition der nordischen Mächte konnte 
sich Friedrich Wilhelm freilich nicht entschließen; für ihn bezweckten die 
Verhandlungen nur den Abschluß eines Vertrages, der ihm die Hülfe der 
nordischen Verbündeten während seines Kampfes gegen Schweden sicherte. 
Am 23. März überreichte Graf Flemming dem Könige eine Denkschrift, 
worin er ihm die Hülfe seines Königlichen Herrn zusicherte und gleich­
zeitig Borschläge zu den von Preußen und Sachsen gemeinsam zu treffenden 
Maßnahmen gegen einen Durchbruchsvcrsuch Karls XII. nach Sachsen 
oder Polen machte?) Die Verhandlungen führten zunächst zu einem Ver­
trage mit Rußland und Sachsen-Polen, das ja am meisten bedroht zu seiu 
schien?) Rußland verpflichtete sich zn der Absendung eines ansehnlichen 
Truppenkorps zur Verstärkung der nach Pommern marschierenden preußischen 
Streitkäfte. Sachsen versprach, gegen eine Entschädigung von 20 000 
Reichstalern ein Hülfskorps von 8000 Mann zu stellen?) Die russischen 
nnd sächsischen Truppen sollten Anfang Mai im Lager bei Stettin ver­
einigt werden. König Friedrich Wilhelm beabsichtigte, die Verhandlungen 
mit Schweden bis zur Vereinigung der gesamten Streitkräftc hinzuziehen. 
Mit doppeltem Eifer setzte er seine Rüstungen fort.

In Berlin wurde die gesamte Feldartillerie in einem Artillerieparke 
im ehemaligen Schloßlustgarten vereinigt. Am 12. April standen dort 
22 4- und 8-pfündige Geschütze, 2 18-pfündige Böller, 72 Munitionswagcn 
und 5 Karren?) Einige Tage darauf trafen 500 bis 600 Pferde zum 
Transport der Artillerie ein, die inzwischen um die gleiche Anzahl von 
Geschützen und Munitionswagen vermehrt war. Die fehlenden Bedienungs­
mannschaften für die Artillerie wurden den Festungen entnommen?) An­
fang April wurde iu Berlin eine Jäger-Kompagnie zu 40 Mann unter 
Oberjäger Bock errichtet, die in einer von den Infanterie-Regimentern

') Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247> Nord. Krieg 1715. März. 
Fehlerhaft, abgedruckt bei Dropsen, Zur Geschichte Friedrichs I. und Friedrich Wil­
helms I., S. 318-320.

2) Die Verträge sind bisher nicht gedruckt. Vergl. dazu Droysen, Geschichte 
der Preußischen Politik, IV 2, S. 116 und 125.

Kgl. Reskript an Bonet; Gr. H.-Qu. Lager bei Loitz, 8. Juli. Geheimes 
Staats-Archiv Lsp. XI. 247^- Nord. Krieg 1715. 1.-12. Juli. toi. 133.

*) E. Friedlaender, S. 296.
b) So rückte z. B. die gesamte Artillerie-Bedienung der Festung Magdeburg 

bis auf einen Leutnant und vier Kanoniere am 25. April nach Berlin ab. Meldung 
des Kommandanten, Generalmajor von Stille, an König Friedrich Wilhelm; 
Magdeburg, 29. April. Geheimes Staats-Archiv Lop. 96. 505 L. Niltturia 
1714—1718. Des Generals Ulr. Christoph von Stillen Jmmediat-Berichte. — 
E- Friedlaender, S. 307.
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abweichenden Art einexerziert wurde?) Das Infanterie-Regiment von Loeben 
rückte zur Verstärkung der Stettiner Besatzung aus Berlin ab?)

Der französische Unterhändler, Graf Croissy, war noch nicht in 
Berlin eingetroffen. Zweimal hatte Friedrich Wilhelm bereits den Ab­
marsch der Regimenter aus ihren Garnisonen um zehn Tage verschoben, 
einen abermaligen Aufschub wollte er unter keinen Umständen bewilligen. 
Am 10. April ließ er den französischen und den schwedischen Gesandten von 
diesem seinem endgültigen Beschlusse unterrichten. Am 14. entwarf er 
eigenhändig die Dispositionen zum Feldzuge?) Er beabsichtigte, nach dem 
Eintreffen der Sachsen noch zwölf Tage zu warten. Waren dann die 
Verhandlungen mit Schweden nicht zu einem befriedigenden Abschlüsse 
gelangt, so wollte er sich mit Proviant auf zwölf Tage versehen und bei 
Demmin und Anklam die Peene überschreiten. Seine weiteren Maßnahmen 
beabsichtigte er dann nach dem Verhalten Karls XII. zu treffen. Zog 
dieser seine Streitkräfte zusammen, so wollte sich Friedrich Wilhelm sofort 
auf eine Schlacht einlassen und im Falle eines Sieges der preußischen 
Truppen vor Stralsund rücken und die Stadt bombardieren. Rügen sollte, 
wenn irgend möglich, besetzt und dann Stralsund förmlich belagert werden. 
Wurde dagegen die Schlacht zugunsten der Schweden entschieden, so sollten 
die preußischen Truppen bis Demmin zurückgehen und sich hinter dem Peene- 
abschnitte von neuem sammeln. Gleichzeitig beabsichtigte er, die noch im 
Lande stehenden übrigen preußischen und sächsischen Regimenter sofort heran- 
zuziehen und abermals eine Schlacht zu wagen. „Dieses ist mein krosoot", 
so schließt die Disposition.

Um aber den nach dem Operationsplane beabsichtigten Übergang nach 

Rügen und dann die völlige Einschließung und förmliche Belagerung von 
Stralsund durchführen zu können, war der Abschluß eines Bündnisses mit 
einer Seemacht eine unabweisbare Notwendigkeit. Eine Flotte konnte nur 
von England und Dänemark gestellt werden; da aber König Georg von 
England nur in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Hannover in ein 
Bundesverhältnis mit Preußen eintreten wollte, so sah König Friedrich 
Wilhelm sich genötigt, dem dänischen Gesandten entgegenzukommen, um 
sich die Hülfeleistung der Dänen zu sichern.

0 E. Friedlaender, S. 298. Dkoatrum Luropasum 1715. S. 54.
2) E- Friedlaender, S. 293 und 298.
3) Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247^. Nord. Krieg 1715. 8.—16. April, 

kol. 14. Der Druck bei Dropsen, Zur Geschichte Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms I., 
S. 322 ist nicht frei von Fehlern.
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IV. Die Besetzung der Insel Asedom durch die Schweden.
1. Die Okkupation der Insel durch die Schweden und der Abzug 
der preußischen Besatzung. Maßregeln der preußischen Generale.

Die Nachricht von dem, was König Friedrich Wilhelm dem schwedischen 
Gesandten Baron von Friesendorf hatte mitteilen lassen, versetzte König Karl 
in Unruhe; mit Besorgnis hatte er bereits von der Verstärkung der preußischen 
Besatzung auf Usedom Kenntnis genommen. Er beschloß daher, dem Vor­
märsche des feindlichen Heeres mit der Besetzung dieser Insel zuvorzukommen?) 
Ohne sich um die Verhandlungen zu kümmern, die ruhig ihren Fortgang 
nahmen, begann er die Feindseligkeiten von neuem.

Am 14. April lief eine Flotte von sechs Kriegsschiffen unter Konter­
admiral Wachtmeister von Stralsund aus, um zwei in der Lübecker Bucht 
ankernde dänische Kriegsschiffe fortzunehmen. Am folgenden Tage ging ein 
zweites Geschwader, bestehend aus vier großen und zwei kleinen Kriegs­
schiffen unter Admiral Henck mit einigen Truppen an Bord, in See. Man 
hatte die Nachricht verbreitet, sie sei zur Unterstützung der Eskader Wacht­
meisters bestimmt. Der Admiral hatte jedoch die geheime Instruktion, um 
Rügen hcrumzusegeln und an der Mündung des Peenestromes einstweilen 
vor Anker zu gehen.

Am 20. April erschien Admiral Henck mit seinen Schiffen unweit 
der Peenemünder Schanze und warf in der Nähe der Insel Anker. General 
von Dücker weilte an demselben Tage in Wolgast, jedenfalls, um einen 
geeigneten Ort zum Übergänge nach Usedom zu erkunden. Am 21., dem 

Ostersonntage, langte ein Detachement schwedischer Truppen in Wolgast an, 
und ein Teil ging sofort an Bord der Kriegsschiffe. Alles dieses wurde 
von dem Kommandanten der Peenemünder Schanze, Hauptmann von Rohr, 
Kompagnie-Chef im Infanterie-Regiment Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, 
beobachtet. Da die Kriegsschiffe auch eine Anzahl kleiner Boote bei sich 
führten, befürchtete der Hauptmann eine Landung der Schweden, und tat­
sächlich setzten auch gegen Abend 20 Mann schwedischer Infanterie ans 
Land. Abends 10 Uhr langte zufällig Oberstleutnant de Froment vom 
Infanterie-Regiment von Lockens aus einer Inspektionsreise im Dorfe 
Peenemünde an, und Rohr erstattete ihm sofort von seiner Wahrnehmung 
Meldung. Froment scheint den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben; er

') Brief Karls an seine Schwester Ulrika Eleonore; Stralsund, 2. Mai n. St. 
Larl XII., X^snüanäixo Lrsk. Lamlaäs ak X. Oarlson. Uo. 85. 8. 139.

2) Oberstleutnant de Froment war Kommandeur der zwei Kompagnien des 
Infanterie-Regiments von Loeben, die in der zweiten Aprilwoche von Berlin nach 
Pommern marschiert waren.
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unternahm nichts, beschränkte sich vielmehr darauf, den einzelnen Posten 
auf der Insel Befehl zu erteilen, sich im Falle eines Angriffes bis zum 
äußersten zu verteidigen. Doch sandte er sofort eine Meldung an General­
major von Schwendi, den Befehlshaber auf Wollin?) Am folgenden 
Morgen ritt er weiter, um die von seinem Detachement besetzten Posten zu 
visitieren. Seine Meldung kam an demselben Tage in Wollin an. General­
major von Schwendi, der als Kommandant der Stadt und Insel Wollin 
zunächst für dieses ihm anvertraute Gebiet besorgt war, zog sofort eine 
starke Kompagnie von 150 Mann aus Kammin zur Verstärkung nach 
Wollin und ließ sie durch ein Kommando vom Infanterie-Regiment Jung- 
Dohna ersetzen. Dazu rückten 100 Mann Kavallerie als Verstärkung in 
die Stadt ein?) Außerdem meldete er das Geschehene dem General­
major von Borcke in Stettin, dem Oberbefehlshaber der preußischen Truppen 
in Pommern, und bat um das Infanterie-Regiment Alt-Dönhoff?) Borcke 
ließ indessen das Regiment nicht sogleich abmarschieren, sondern detachierte 
etwa 500 Mann von den Infanterie-Regimentern von Locken/) von Grumbkow, 
von Borcke, Prinz Heinrich/) Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein-Beck,°) 
Jung-Dohna/) Alt-Dönhoff?) dem II. Bataillon Anhalt-Zerbsts) nnd dem 
Bataillon von Schünbeck^") nach Wollin, wo sie dein Befehle gemäß schon

') Dorf Peenemünde, 21. April Hsii Uhr abends. Geheimes Staats-Archiv 
Uox. 247 l i Nord. Krieg 1715. 25.-30. April, toi. 7-8.

Von welchem Regiment sie waren und woher sie kamen, ist unbekannt.
Z) Meldung des Generalmajors von Schwendi an Generalmajor von Borcke; 

Wollin, 22. April. Geheimes Staats-Archiv Dop. XI. 247---- Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 5.

§) Das Regiment stand in Stettin. E. Friedlaender, S. 298 und 293. Am 
25. April wird es dort erwähnt. Befehl Friedrich Wilhelms an Generalmajor 
von Borcke; Charlottenburg, 25. April. Geheimes Staats-Archiv Uep. XI. 247---- 
Nord. Krieg 1715. 25.-30. April, kol. 17-18.

5) Diese Regimenter standen sämtlich in Stettin. Kriegs-Archiv I. XX. 13. 
kol. 26, 28, 31.

°) Das Regiment erreichte auf seinen! Marsche gerade am 22. Stargard. 
Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 17.

Das Regiment stand in Treptow und Greifenberg. Meldung des General­
majors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; Stettin, 23. April. Geheimes 
Staats-Archiv Lop. XI. 247---- Nord. Krieg 1715. 25.—30. April, kol. 3—4. 

8) Das Regiment kam erst am 24. in Stargard an. Kriegs-Archiv I. XX. 
13. kol. 20.

o) Der Standort des Bataillons ist unbekannt, am 30. April stand es in 
Wollin. Meldung des Generalleutnants von Armin an König Friedrich Wilhelm; 
H.-Qu. Wollin, 1. Mai. Geheimes Staats-Archiv Lop. 96. 501 0. Lilikaria. 1715' 

1717. Des Generals Georg Abraham von Armin Jmmediat-Berichte.
Das Bataillon rückte am 24. aus seiner Garnison Kolberg, um seinen 

Marsch nach Stettin anzutreten. Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 39. 



des Feldzuges von 1715. 41

am 24. einzutreffen hatten. Dort sollte noch eine halbe Eskadron des 
Kürassier-Regiments von Katte') zum Detachcment stoßen. Er glaubte, 
daß Wollin dadurch zunächst hinreichend gegen eine feindliche Unternehmung 
geschützt sei. An den Kommandeur des Jnfanterie-Regimeuts Alt-Dönhoff, 
Oberst de Brion Baron de Lux, der mit seinem Regiment am 24. in 
Stargard ankommen mußte, sandte er den Befehl, einstweilen dort stehen 
zu bleiben, sich aber marschfertig zu halten, um auf eintreffcnden Marsch­
befehl binnen zwei Tagen in Wollin einrücken zu können. Im übrigen 
wurde er an die Befehle des Generalmajors von Schwcndi verwiesen. Zur 
Behauptung Usedoms geschah merkwürdigerweise nichts. Borcke berichtete 
über das Vorgefallene an den König?)

Am Morgen des Ostermontages ging die Infanterie von den 
schwedischen Kriegsschiffen ans Land, eine Abteilung Kavallerie setzte eine 
Meile von Wolgast entfernt schwimmend über die Peene?) und die Okkupation 
der Insel Nsedom begann. Ob zuerst die Peenemünder Schanze besetzt ist, 
steht nicht fest?) In der Nacht vom 22. zum 23., um 12 Uhr, erschien 
eine schwedische Abteilung vor der Schanze an der Wolgaster Fähre. Einen 
Versuch, sich der Schanze zu bemächtigen, die mit einem Fähnrich und 
18 Mann vom Infanterie-Regiment von Loeben besetzt war, scheinen die 
Schweden nicht gemacht zu haben, sie begnügten sich, die außerhalb der 
Befestigung einquartiertcn 76 preußischen Infanteristen samt ihrem Korporal 
gefangen zu nehmen. Der Kommandant des Postens an der Wolgaster 
Fähre, Hauptmann von Wulffen, der sich in einer Kirche verborgen hielt, 
wurde entdeckt nnd ebenfalls aufgehoben. Die Gefangenen wurden zunächst 
nach Wolgast gebracht. Eine Meldung von diesem Vorfälle gelangte am 
Dienstag früh nach der Anklamer Fährschanze. Diese Redoutc war zwar 
mit acht Geschützen armiert; dem Kommandanten, Hauptmann von Borries, 
Kompagnie-Chef im Infanterie-Regiment Christian August Fürst von Anhalt- 
Zerbst, stand jedoch nur ein Kanonier zur Bedienung derselben zur Ver­
fügung. Er setzte daher seinen Vorgesetzten, Generalmajor von Schwendi, 
von dem Vorfälle bei der Wolgaster Fähre in Kenntnis und bat in An-

') Das Regiment war am 21. in der Gegend von Stolp in Kantonncments- 
guartiere eingerückt. Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 40.

Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 23. April. Geheimes Staats-Archiv Hop. XI. 247' Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 3-4.

3) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 25. April. Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247 >' Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 29.

4) Über die Besetzung der Peenemünder Schanze durch die Schweden liegt 
kein Bericht vor.
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sehung der drohenden Gefahr um Abkommandierung einiger Kanoniere?) 
Als Schwendi diese Meldung am 23. abends erhielt, sandte er eine 
Offizierspatrouille in der Richtung auf die Swiner Schanze auf Usedom 
vor, um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob diese Befestigung sich 
ebenfalls in Gefahr befände. Die Patrouille stieß in dem Gehölz unweit 
der Schanze auf feindliche Truppenteile, die auch von der Schanze aus 
bereits bemerkt waren und auf Befehl des Kommandanten, Fähnrichs 
von Plotho vom Infanterie-Regiment von Loeben, von der Artillerie be­
schossen wurden?) Das von den Schweden bei der Wolgaster Fähre auf­
gehobene und nach Wolgast gebrachte Detachement vom Infanterie-Regiment 
von Loeben mußte seine Gewehre abgeben und wurde dann, um dem Vor­
gehen der Schweden den Anschein zu geben, als seien damit keine Feind­
seligkeiten beabsichtigt, nach Anklam entlassen; die Gewehre wurden auf 
dem Wasserwege nachgeschickt. Das Detachement langte am 25. in 
Anklam an, und Hauptmann von Wulffen meldete sich mit seinen 76 Mann 
bei dem Kommandanten von Anklam, Oberstleutnant von Waldow, der 
dadurch erst Kenntnis von den Vorfällen auf Usedom erhielt. Auch er 
unternahm nichts zur Rettung der Insel, sondern beschränkte sich darauf, 
den Fährübergang von der Insel nach dem Festlande unweit Anklam zu 
sichern, indem er sofort eine Abteilung von 60 Mann unter einem Leutnant 
zur Verstärkung nach der Anklamer Fährschanze detachierte?) Er sandte 
Meldung an Borcke, die am 24. mittags in Stettin einlief.

Auch jetzt machte Borcke keine Anstalten, die Insel den Feinden 
wieder zu entreißen, sondern beschränkte sich darauf, Wollin unter allen 
Umständen zu halten. Er sandte daher an Oberst de Brion in Stargard 
den Befehl, ein Detachement von 2 Bataillonen zu je 400 Mann zu 
formieren und mit ihm sofort nach Wollin zu marschieren und den Ort 
zu halten. Um einem eigenmächtigen Handeln des Oberstleutnants 
von Thümen in Demmin und von Waldow in Anklam vorzubeugen, gab

0 Meldung des Hauptmanns von Borries an Generalmajor von Schwendi; 
Anklamer Fähre, 23. April. Geh. Staats-Archiv Usp. XI. 247"- Nord. Krieg 
1715. . 25.-30. April, kol. 34-35.

2) Meldung des Generalmajors von Schwendi an König Friedrich Wilhelm; 
Wollin, 24. April. A. a. O. kol. 32—33. — In dem in den Jahrbüchern für die 
Deutsche Armee und Marine Bd. 22 abgedruckten Aufsätze „Der Feldzug der 
Nordischen Alliierten gegen Karl XII. von Schweden im Jahre 1715" heißt der 
Fähnrich fälschlich von Platen und wird als Kommandeur der Besatzung der Stadt 
Usedom bezeichnet.

3) Meldung des Oberstleutnants von Waldow an Generalmajor von Borcke; 
Anklam, 23. April. Geheimes Staats-Archiv Lop. XI. 247- -- Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 24.-25.
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er ihnen Befehl, mit ihren Bataillonen nicht eher aufzubrechen, als bis der 
König nähere Order geben würde?) Erst jetzt, als die Schweden bereits 
beträchtliche Streitkräfte anf der Insel hatten, erhielt Borcke einen vom 18. 
aus Stralsund datierten Brief des Generals von Dücker, worin dieser ihm 
anzeigte, daß einige schwedische Truppen wegen Mangels an geeigneten 
Quartieren auf die Insel Usedom verlegt werden müßten, und bat, darin 
keine feindliche Handlung zu suchen?) Am 25. erhielt Borcke durch eine 
schwedische Ordonnanz einen Brief von Oberst von Trautvetter, der die 
zur Besetzung der Insel Usedom bestimmten Truppen befehligte. Das 
Schreiben enthielt die Mitteilung von dem, was sich inzwischen weiter auf 
Usedom, besonders bei der Swiner Schanze, ereignet hatte?)

Borcke war von den Ereignissen bereits unterrichtet. Am 24. war 
nämlich von Premierlcutnant von Randow vom Infanterie-Regiment 
Christian August Fürst von Anhalt - Zerbst, dem Kommandanten der 
Swiner Schanze anf Wollin, bei Generalmajor von Schwendi die in den 
frühen Morgenstunden abgefaßte Meldung eingclaufen, daß die Schweden 
soeben die Schanze auf der anderen Seite der Swine angegriffen hätten?) 
Sie hatten den dort kommandierenden Fähnrich von Plotho aufgefordert, 
die Redoute zu räumen, doch hatte dieser die Aufforderung mit Rücksicht 
auf den ihm erteilten Befehl seines Vorgesetzten, Oberstleutnants de Froment, 
sich bis zum äußersten zu verteidigen, abgelehnt. Infolge dessen war die 
schwedische Infanterie zum Sturme geschritten. Die Besatzung hatte sich 
tapfer verteidigt, doch hatte Plotho, als ein Sergeant und ein Mann 
gefallen und er selbst tödlich verwundet war, die Redoute übergeben. Auf 
die Meldung Randows ließ Schwendi, der die drohende Gefahr für die 
Swiner Schanze auf Wollin erkannte, eiligst eine Kompagnie dorthin ab­
rücken und verproviantierte die Redoute auf vier Wochen?) An Borcke 
sandte er eingehende Meldung?) Über die Lage beim Fort Peenemündc 

herrschte noch völlige Ungewißheit. Da aber die Verbindung dorthin an 
der Seeseite noch offen war, sandte Schwendi an den bei Peenemündc 
stehenden Hauptmann die Weisung, wenn die Schanze angegriffen würde, 
alles in den umliegenden Ortschaften vorhandene Vieh zur Verproviautierung

') A. a. O. toi. 22.
2) Meldung Borckes an König Friedrich Wilhelm; Stettin, 24. April. 

A. a. O. koi. 9.
S) Meldung vom 25. A. a. O. koi. 29.

A. a. O. koi. 39.
Meldungen des Generalmajors von Schwendi an König Friedrich Wilhelm. 

Stettin, 24. April. A. a. O. koi. 37-38. Wollin, 25. April. A. a. O. koi. 128-129. 
b) Meldung Schwendis an Borcke; Wollin, 25. April. A. a. O. koi. 130—131. 
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zu requirieren und mit hineinzunehmen?) Dem Generalmajor von Wuthenow, 
der in Kammin kommandierte, befahl er, das Kürassier-Regiment Graf 
Wartensleben nach Wollin zu senden?) An Oberst von Preuß, Kommandeur 
des Dragoner-Regiments von Pannwitz, das auf seinem Marsche nach dem 
Stettiner Lager am 24. die Gegend von Treptow erreicht hatte, sandte er 
Befehl, näher an Wollin heranzurncken. Diesen Befehl erhielt Preuß in 
der Nacht vom 24. zum 25. um 12 Uhr. Das Regiment wurde zu­
sammengezogen und brach am folgenden Morgen nach Wollin auf. Der 
Stab erreichte am 25. bereits Köselitz, 16,5 Km östlich von Wollin?) 
Ebenso wurde das Dragoner-Regiment Prinz Albrecht ^) nach Wollin ver­
legt?) Als am 25. in Kolberg die Meldung Schwendis von der Er­
oberung der Swiner Schanze einlies, zog Generalleutnant Graf Schlippen- 
bach sofort die Kürassier-Regimenter von Katte^) und Bayreuth/) die als 
Strandwachen verwendet werden sollten, in der Gegend von Kolberg zu- 
sammen» damit sie auf alle Fälle bei der Hand wären?)

Borcke scheint zu der Ansicht gekommen zu sein, daß Karl XII. 
beabsichtige, die strategische Offensive zu ergreifen und über die Insel 
Usedom durchzubrechen. Es war sein Bestreben, die au den bedrohten 
Punkten stehenden preußischen Truppen nach Möglichkeit zu verstärken und 
dadurch den vermeintlichen Plan des Schwedenkönigs zu vereiteln. Das 
Detachcment des Hauptmanus von Wulffen wurde zur Verstärkung in die 
Anklamer Fährschanze verlegt. Schwendi erhielt Befehl, alle Truppen, die 
gerade damals auf ihrem Marsche ins Lager bei Stettin die Gegend von

') Meldung des Generalmajors von Schwendi an König Friedrich Wilhelm; 
Wollin, 24. April. A. a. O. kol. 37-38.

Meldung Schwendis an Borcke; Wollin, 25. April. A. a. O. toi. 130—131. 
Z) Meldung des Obersten von Preuß an Generalleutnant Graf Schlippenbach; 

Treptow, 25. April. A. a. O. kol. 110—12. Meldung des Generalleutnants 
von Arnim an König Friedrich Wilhelm; Wollin, 1. Mai. Geheimes Staats-Archiv 
Lox. 96. 5010. Llilitai ia 1715. 1717. Des Generals Georg Abraham von Arnim 
Jmmediat-Berichte.

Das Regiment stand in Stargard; die Meldungen des Obersten sind aus 
Stargard datiert. Geheimes Staats-Archiv 8sp. 96. 506 8. 4,eta des Kabiuets 
Friedrich Wilhelms I. Schriftwechsel mit den: Oberstleutnant, dann Oberst Karl 
Ludwig Truchseß Graf von Waldburg. 1714—1718.

5) Mit Ausnahme einer Eskadron, die an die polnische Grenze detachiert 
wurde. Meldung des Grafen Schlippenbach an König Friedrich Wilhelm; Kolberg, 
25. April. Geheimes Staats-Archiv Lsp. 247 > Nord. Krieg 1715. 25.—30. April, 
kol. 107—108. Das Regiment stand zwischen Kolberg und Stolp in Kantonnements- 
guartieren. Kriegs-Archiv l. XX. 13. kol. 40.

°) Das Regiment war auf seinem Marsche am 25. bis Zecherin gelangt. 
Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 39.

') Meldung des Grafen Schlippenbach an Friedrich Wilhelm; Kolberg, 25. April. 
A. a. O. kok. 109.
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Wollin erreichten, heranzuziehen und den Ort unter allen Umständen zu 
halten?) Es kamen dabei in Betracht das Kürassier-Regiment Graf Wartens­
leben, Infanterie-Regiment Friedrich Ludwig Herzog zu Holsteiu-Beck und 
das Bataillon von Schönbeck. Das Infanterie-Regiment Alt-Dönhoff, das 
gerade Stargard erreicht hatte, und das Infanterie-Regiment Jung-Dohna, 
das bereits Anfang März in Pommern zur Verfügung stand, langten bereits 
am 26. früh in Wollin an?) so daß jetzt dort 6 Bataillone und 7 Eskadrons ^) 
und in der Gegend der Stadt 3 Bataillone und 3 Eskadrons^) bereit standen.

Die bei der Okkupation der Insel Usedom von den Schweden gefangen 
genommenen und wieder freigelassenen preußischen Truppen ^) waren nach 
Wollin geschickt, wo sie am Morgen des 25. mit voller Montierung und 
Gewehren eintrafen?) Schwendi wollte sie bei ihren Regimentern belassen, 
doch zog Borcke den Oberstleutnant de Frommt mit seinem Detachement 
sofort nach Stettin heran?)

2. Die unmittelbaren Folgen der Besetzung der Insel Usedom.

Die Meldung Borckes vom 24. April, welche die Landung schwedischer 
Truppen auf Usedom enthielt, war bereits am 25. gegen Abend in Charlotten- 
burg, wo der König sich gerade aufhielt, eingetroffen. Noch an demselben 
Tage hatte Karl XU. sowohl durch den schwedischen Gesandten Baron 
von Friesendorf als auch durch den französischen Gesandten Grafen Rottembourg

i) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 25. April. A. a. O. kol. 30—31.

2) Meldung vom 26. April. A. a. O. kol. 127.
Z) Es waren dies 2 Bataillone Infanterie-Regiments Jung-Dohna, 2 Bataillone 

Infanterie-Regiments Alt-Dönhoff, 1 Bataillon Infanterie-Regiments Anhalt-Zerbst, 
1 Bataillon, das aus deu Infanterie-Regimentern von Loeben, von Grumbkow, 
von Borcke, Prinz Heinrich, Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein-Beck, Jung-Dohna, 
Alt-Dönhoff, dem II. Bataillon Infanterie-Regiments Anhalt-Zerbst und den: Bataillon 
von Schönbeck zusammengesetzt war, ferner 3 Eskadrons Dragoner-Regiments Prinz 
Albrecht, 4 Eskadrons Dragoner-Regiments von Pannwitz.

*) Infanterie-Regiment Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein-Beck, Bataillon 
von Schönbeck und Kürassier-Regiment Graf Wartensleben.

s) Die Zahl derselben läßt sich schwer bestimmen.
o) Meldung des Generalmajors von Schwendi an König Friedrich Wilhelm; 

Wollin, 25. April. A. a. O. kol. 128-129.
7) Meldung Borckes an den König; Stettin, 26. April. A. a. O. kol. 127. 

Es ist unbekannt, weshalb die Truppen nicht wieder in ihre Regimentsverbände ein­
gestellt, sondern nach Stettin kommandiert wurden; vermutlich wollte von Borcke 
gegen sie eine Untersuchung wegen ihres Verhaltens auf Usedom einleiten. Eine 
solche wurde übrigens am 27. vom Könige ungeordnet, nach dessen Ansicht die von 
Usedom „delogierten" preußischen Truppen, besonders Hauptmann von Wulffen, ihre 
Pflicht nicht in gebührender Weise erfüllt hatten. Befehl an Generalmajor von Borcke; 
Berlin, 27. April. A. a. O. kol. 64—65.
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dem Könige ernstlich versichern lassen, „daß Er Keinen Krieg, sondern 
Frieden mit Uns snchete, und wen wir Ihn gleich attac^uirsn würden, 
Er dennoch gegen Uns an einer völligen iuaotion bleiben wolle, auch zu 
solchem Ende Seine Oanou von den Wällen von Ltralsuuck abgezogen, 
auch den Pruimport aus Schweden nach Bor-Pommern eoutrumuuäiret 
hätte"?) Die Aufregung, in die der preußische Hof durch die Meldung 
Borckes versetzt wurde, war eine ungeheure. Das Kabinett entwickelte sofort 
eine fieberhafte Tätigkeit. Auf der Stelle ging an Schwendi der Befehl 
ab, die in Usedom eingebrochenen schwedischen Truppen scharf zu beobachten 
und sich allen weiteren Unternehmungen zu widersetzen. Es wurde ihm zur 
Durchführung dieser Aufgabe die Vollmacht erteilt, die aus Preußen ins 
Lager bei Stettin marschierenden Regimenter nötigenfalls an sich zu ziehen?)

Ausweisung des schwedischen Gesandten aus Berlin.

Gleichzeitig beschloß der König, den schwedischen Gesandten, ferner 
den schwedischen Oberst von Wangenheim und den Sekretär Brunel des 
Landes zu verweisen. Der Befehl zur Ausführung dieser Maßregel wurde - 
sofort an den Gouverneur von Berlin, Generalfeldmarschall Graf Wartens­
leben, ausgefertigt. Noch im Laufe des Abeuds reiste Staatsminister 
von Jlgen nach Berlin und übergab den Befehl Friedrich Wilhelms dem 
Grafen, der sogleich die weiteren Schritte tat. Nachts 2 Uhr wurde der 
schwedische Gesandte Friesendorf von dem Befehle König Friedrich Wilhelms 
in Kenntnis gesetzt, wonach er innerhalb des Zeitraumes von vier Stunden 
Berlin und binnen fünfzehn Stunden das Land zu verlassen hatte. Auch 
Oberst von Wangenheim und Sekretär Brunel wurden benachrichtigt. Friesen­
dorf zeigte dem Major von Craatz einen bereits vom 13. aus Stralsund 
datierten Brief seines Königs vor, der ihn aus Berlin abberief, da er 
anderweitige Verwendung finden sollte?) Da ihm die Frist von vier 
Stunden zu kurz erschien, bat er mit der Begründung, bis 6 Uhr morgens 
seine Vorbereitungen zur Abreise nicht beendigen zu können, und unter 
Hinweis auf das Völkerrecht um Verlängerung. Sie wurde ihm nicht 
gewährt?) Als er um 6 Uhr morgens seine Reise noch nicht antrat, ließ

l) Kgl. Reskript an die preußische Gesandtschaft in Regensburg; Berlin, 
26. April. A. a. O. tol. 62-63.

2) A. a. O. tol. 15.
2) Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247 >-Nord. Krieg 1715. 25.—30. April, 

tol. 27 u. 28.
*) Der König schrieb auf diesen Brief Friesendorfs die Worte: „Bon Uxen 

vo ferne sie morchen umb 8. uhr alle diese Oomulis sChamäleonss nit aus der stabt 
werde vor bonno Uriss nehmen. FWilhelm". A. a. O. tol. 21. Wäre nicht besser 
Ounulie (— Kanaille) statt Lomalie zu lesen? Anm. d. Red.)
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Jlgen ihn mahnen?) Um 7 Uhr verließ er endlich in Begleitung seines 
Sekretärs Brnnel Berlin und wurde von zwei preußischen Offizieren bis 
Anklam begleitet nud dort den schwedischen Posten übergeben?)

Entwaffnung der holsteinischen Besatzung in Stettin und 
Aus Weisung der holsteinischen Regierung.

Als zweite Maßregel beschloß Friedrich Wilhelm auf die Nachricht 
vou der Besetzung Usedoms hin, die holsteinischen Trnppen iu Stettin 
entwaffnen und gefangen nehmen und die holsteinische Regierung aus der 
Stadt ausweifen zu lassen. Der König fürchtete nämlich, daß die holsteinischen 
Truppen in Stettin, „welche in der that nicht anders als Schwedische an­
gesehen werden" konnten, dem Schwedenkönige bei seinem weiteren Vor­
märsche, den er nun als sicher erwartete, „in seinen wieder Uns habenden 
Ds886men Dienste thun" könnten?) Schon kurze Zeit nach dem Eintreffen 
der Meldung entwarf Jlgen in aller Eile den Befehl?) in dem der General­
major mit der Ausführung dieser zweiten Maßregel beauftragt wurde; in 
einem Zusätze wurde er noch besonders angewiesen, den Verschluß sämtlicher 
zum Regicrungsarchiv gehörenden Zimmer zu versiegeln und dadurch der 
Regierung die Möglichkeit zu nehmen, bei ihrem Abzüge Dokumente aus 

demselben mit fortzuschaffen.

Zwischen den preußischen und holsteinischen Truppen in Stettin war 
es schon mehrfach zu Reibereien gekommen, da die Holsteiner nach dem Ein­
märsche des Infanterie-Regiments von Grumbkow aus ihren Quartieren 
hatten weichen und dafür schlechtere beziehen müssen, mit denen sie nicht 
zufrieden waren. Anfang April hatte Borcke vom Könige den Befehl 
erhalten, das Arsenal, dessen Bewachung auf Grund des Schwedtcr Ver­
trages den Holstcinern zustand, zu besetzen. Darauf hatte Oberst vou Beschefcr, 
der Kommandeur des Infanterie-Regiments vom Grumbkow, zwei Kompagnien 
in die Nähe des Zeughauses verlegt, woraus der Kommandeur der holsteinischen 
Truppen, Generalmajor von Horn, sofort Verdacht geschöpft und deshalb 
bei Beschefer nach dem Grunde dieser Umquartierung angefragt hatte. Ihm 
war darauf die nichtssagende Antwort erteilt, man wolle die Truppen

>) Bericht Jlgens an den König; Berlin, 26. April. A. a. O. toll 56—59. 
?) A. a. O. tdl. 13—14. Journal äs Iu 6umpuKns, 16. Mai.

Kgl. Reskript an die preußische Gesandtschaft in Regensburg; Lager bei 
Stettin, 17. Juni. Geheimes Staats-Archiv Ksx. XI. 247n Nord. Krieg 1715. 
13.-2l. Juni, toll 107—110.

») Der Befehl ist überaus flüchtig von der Hand Jlgens niedergeschrieben, 
eine Entzifferung kaum möglich. Geheimes Staats-Archiv Ksp. XI. 247^ Nord. 
Krieg 1715. 25.-30. April, toi. 17-18.
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exerzieren, wogegen Horn, freilich ohne Erfolg, eingewandt hatte, der Platz 
sei zum Exerzieren nicht groß genug und wenig geeignet. Als dann noch mehr 
preußische Truppen eingerückt nnd die beiden Kompagnien auf zwei Bataillone 
verstärkt waren, hatte sich Horn abermals mit einer Beschwerde an Beschefer 
gewandt und eine Erklärung gefordert. Der preußische Oberst zeigte darauf 
den Befehl Köuig Friedrich Wilhelms vor und forderte die Auslieferung 
der Schlüssel zum Magazin. Dieser Aufforderung kam Horn sofort nach, 
trotzdem ihm die Herausgabe durch ausdrücklichen Befehl verboten war?) 
Er übergab die Schlüssel mit der Begründung, er sehe sich genötigt, der 
Gewalt zu weichen. Die Schweden erklärten diese Maßregel der Preußen 
für eine Verletzung des Schwedter Vertrages, was diese damit beantworteten, 
daß Karl durch die Besetzung von Wolgast ihn zuerst gebrochen habe?) 
Am folgenden Tage wurden aus Befehl König Friedrich Wilhelms aus 
dem Arsenal 16 Geschütze und einige Fässer Pulver und Kugeln genommen 
und zur Verteidigung der Peenemünder Schanze und der übrigen Posten 
auf der Insel Usedom verwandt?) König Friedrich Wilhelm hielt sich 
seiner Ansicht nach dabei noch immer „in tsrminis äsksnsivis"; denn die 
Geschütze waren nicht zum Angriffe auf die Schweden bestimmt, sondern sie 
sollten dazu gebraucht werden, die „in dem sscpnsstrirtsn Oistriot ooeupisrts 
Posten zu äskenäirsn, wenn der König von Schweden dieselbe angreiffen 
wolle. "4)

Den Befehl Friedrich Wilhelms zur Entwaffnung der Holsteiner 
erhielt Borcke am 27. April morgens, als die preußischen Regimenter, wie 
alltäglich zum Exerzieren aus der Stadt ausgerückt waren. Er traf sofort 
die nötigen Anordnungen zur Ausführung des Befehles. Als die Regimenter 
wie gewöhnlich mittags wieder in die Stadt einrückten, drangen die Soldaten 
auf ein gegebenes Zeichen in die Häuser ein, und in weniger als einer 
Stunde war die gesamte holsteinische Besatzung, Infanterie-Regiment 
von Delwig und Infanterie-Regiment von Roumor, entwaffnet, ohne daß 
die preußischen Truppen auf nennenswerten Widerstand gestoßen wären. 
Horn scheint seit einiger Zeit etwas derartiges befürchtet zu haben; denn 
er ließ in den von den holsteinischen Truppen besetzten Stadtteilen ununter­
brochen Patrouillen gehen und hatte auch sonst allerlei Vorsichtsmaßregeln 
getroffen. Da aber die Preußen am Mittage des 27. in gewohnter Weise 
wieder eingerückt waren, so hatten sie die Holsteiner vollkommen überrascht.

') Vgl. S. 22.
E. Friedlaender S. 293.
Befehl an Generalmajor von Borcke; Berlin, 21. März. Geheinies Staats- 

Archiv Lep. XI. 247^- Nord. Krieg 1715. März. kol. 460—461.
4) Geheimes Staats-Archiv Rop. XI. 247 > >- Nord. Krieg 1715.1.—10. Mai.

kol. 46 b und 47 u.
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Die Gefangenen, Generalmajor von Horn, vier Stabsoffiziere, 30 Haupt­
leute und Leutnants und 698 Mann, wurden einstweilen auf das Schloß 
gebracht und scharf bewacht?) Auch der schwedische Generalmajor a. D. 
Johann Christoph von Stuart, der Oberkommandant von Stettin gewesen 
war und erst im April wegen Alter und Kränklichkeit seinen Abschied aus 
dem Kriegsdienste erhalten hatte, wurde kriegsgefangen?) Die holsteinische 
Regierung erhielt hierauf den Befehl, die Stadt in vier Stunden zu räumen 
und in der Zeit von zwölf Stunden das sequestrierte Gebiet von Vorpommern 
zu verlassen?)

Die Generalmajore von Horn und von Stuart und die Stabsoffiziere 
wurden am folgenden Tage nach Küstrin gebracht, wo sie der Gouverneur, 
Generalleutnant Frhr. von Schlabrendorff, einem Befehle Friedrich Wilhelms 
gemäß auf dem Schlosse unterbrachte und sie streng von jedem Verkehr mit 
der Außenwelt abschloß, im übrigen aber nach der Weisung des Königs mit 
der größten Höflichkeit behandelte?) Die Mannschaften wurden zum größten 
Teile nach Minden gebracht?)

Den Predigern in Stettin wurde befohlen, im öffentlichen Gottes­
dienste nicht mehr für Karl XII. zu bitten, sondern statt dessen eine 
Fürbitte für König Friedrich Wilhelm von Preußen einzuschieben. Gegen 
diejenigen, die diesem Befehle nicht nachkamen, wurde scharf vorgegangen. 
So wurde ein Prediger, der sich weigerte, für Friedrich Wilhelm zu 
bitten, sofort arretiert und erhielt Festungshaft?) Andere, die sich nicht 
dazu verstehen wollten, die Königlich Preußischen Verordnungen und Be­
fehle von den Kanzeln zu verlesen, da Friedrich Wilhelm sich noch nicht 
hatte huldigen lassen und sie noch nicht von ihrem Treueide gegen 
Karl XII. losgesprochen hatte, wurden einfach ihres Amtes enthoben und

0 Meldung des Generalmajors von Horn an den Administrator von Holstein- 
Gottorp; Stettin, 28. April. Geheimes Staats-Archiv Lop. XI. 247 i-' Nord. 
Krieg 1715. 25.-30. April, kol. 92-93.

2) LurI XII., L^6nlmuäj^6 Lrok. 8amlaäe uk L. Ourl8on.^X0. 85. 8.139.
Z) Befehl an Generalmajor von Borcke; Charlottenburg, 25. April. Geheimes 

Staats-Archiv Nep. XI. 247 Nord. Krieg 1715. 25.—30. April, kol. 17 u. 18.
4) „Er hat Sie sogar Semmel tmuotüren zu laßen." Befehl an General­

leutnant Frhr. von Schlabrendorff; Charlottenburg, 25. April. A. a. O. toi. 16. 
Die anderen Offiziere wurden in Peitz interniert. Einige der in Küstrin gefangen 
gehaltenen Offiziere wurden später nach Kolberg gebracht (Meldung des Grafen 
Schlippenbach an König Friedrich Wilhelm; Kolberg, 19. Mai. Kriegs-Archiv I. 
XX. 31. kol. 55—59), andere nach Berlin (E. Friedlaender, S. 316).

5) Meldung des Generalmajors von Stille an König Friedrich Wilhelm, daß 
536 holsteinische Gefangene am 17. Mai auf ihrem Marsche nach Minden Magdeburg 
passiert haben; Magdeburg, 17. Mai. Geheimes Staats Archiv Hop. 96. 505 H.

6) E. Friedlaender, S. 301.

Baltische Studien N. F. VII. 4 
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entlassen. An ihre Stelle traten einstweilen drei Feldprediger des preußischen 
Heeres?)

Der Administrator von Holstein-Gottorp, Christian August, legte bei 
König Friedrich Wilhelm gegen sein Vorgehen in Stettin energischen Protest 
ein, ohne indessen dadurch irgend einen Erfolg zu erzielen. Da der König 
von Preußen aber vermutete, daß Christian August sich Beschwerde führend 
an den Kaiser wenden würde, so suchte er seinen Schritt vor diesem durch 
ein vom 1. Mai aus dem Lager bei Stettin abgesandtes Schreiben zu 
rechtfertigen?)

Eintritt Friedrich Wilhelms in die Reihe der nordischen 
Verbündeten.

Die Besetzung der Insel Usedom durch die schwedischen Truppen 
brächte endlich den König zu der Erkenntnis, daß die Einführung einer 
Grenzpostierung nicht mehr genüge, Karl XII. von Feindseligkeiten ab- 
zuhalten; er sah jetzt die Notwendigkeit osfensiven Vorgehens gegen den 
König von Schweden ein. Am 27. April erhielt er einen Brief des Zaren, 
worin dieser jedenfalls abermals in Berlin anfragte, ob Preußen bereit sei, 
dem Bündnisse der nordischen Mächte beizutreten. Friedrich Wilhelm ent­
schloß sich, nun nicht länger zurückzuhalten. An demselben Tage noch 
wurde das Schreiben, das seine Einwilligung enthielt, an den Zaren aus­
gefertigt?)

Damit war der Krieg beschlossen und unvermeidlich. An die in 
schwedischen Diensten stehenden preußischen Landeskiuder erließ König Friedrich 
Wilhelm I. am 28. April einen Aufruf, worin er den Zurückkehrenden 
Anstellung in seinem Heere versprach, die Zurückbleibenden dagegen als 
Hochverräter zu behandeln drohte?) Schon vorher, am 25., war ein all-

i) Geheimes Staats-Archiv Lsp. XI 247 >> Nord. Krieg 1715. 1.—12. Juli, 
kol. 79 und E- Friedlaender, S. 317. Vgl. Forschungen zur Brandenburg, und Preuß. 
Geschichte X. S. 120 ff.

Abgedruckt Nbsatrnm Luropasum 1715. S. 323 ff.
b) Die eigenhändige Anweisung König Friedrich Wilhelms zu diesem denk­

würdigen Schriftstücke lautet:
„Nunsisnr voilis uns Isttre än 2aür il kaux reponärs kort obliAamsnt 

st äirs gus fs sntrsrs äsns I'allianos äs LnKsllant Osnnsmarolr st qns,js 
Uarobsrs otksnsivsmsnt st gns lss Lnsäois ont rompu avso mois mss gus ss 
Ü6s gus Is 2aür tisnäsrst bonK gns ss sttss tont a kst Versus.äs äs tu äroiturs 
st VsroHs säieu,js snis

„von IlKsn V Onillaums
eitto" OarlottenborA den 27. apprill 1715?

GeheimesStaats-Archiv Rsp. XI. 247' Nord. Krieg 1715.25.—30.April. kol.7O.
Nüsatrum Luroxasum 1715. S. 58.
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gemeiner Büß- und Bettag auf den 5. Mai ausgeschrieben, auch ein eigenes 
zu diesem Tage verfaßtes Gebet gedruckt und verteilt?)

V. Die Wersammlung der preußisch-sächsischen Streitkräfte im 
Lager vei Stettin.

Inzwischen hatten diejenigen Regimenter und selbständigen Bataillone, 
die bereits am 1. März zur Teilnahme an einem Feldzuge bestimmt waren 
und ihre Marschrouten erhalten hatten, an den durch Allerhöchsten Befehl 
vom 18. März geregelten Tagen ihren Marsch zur Vereinigung im Lager 
bei Stettin oder in die Kantonnementsquartiere in Hinterpommern und 
Brandenburg angetreten.

Den Regimentern ritt ein Offizier als Quartiermacher stets drei 
Tagemärsche voraus, um den Landräten ihre Ankunft zu melden und mit 
ihnen über die Ortsunterkunft zu verhandeln, da die Truppen auf Befehl 
des Königs anfangs einquartiert werden und nur am Tage vor dem Ein­
märsche in die Uckermark biwackieren sollten?)

Indessen rückten nicht alle zur Vereinigung bestimmten 16 Infanterie- 
Regimenter und Bataillone und 11 Kavallerie-Regimenter am 1. Mai in 
das Lager bei Stettin ein. Verschiedene von ihnen hatten während ihres 
Marsches dorthin Gegenbefehle erhalten und anderweitige Verwendung 
gefunden. Das Infanterie-Regiment Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein- 
Beck, das in Preußen gestanden und am 9. April die Weichsel überschritten 
hatte/) war auf seinem Marsche nach Stettin in Pommern stehen gebtieben, 
nm nötigenfalls zur Verstärkung der Besatzung nach Wollin marschieren zu 
können/) wo das Infanterie-Regiment Jung-Dohna bereits am 26. April 
eingerückt war?) Ebenso war bei dem Kommandeur des Jnfanterie-Regi-

i) Rbsatrum bluropaenm 1715. S. 57. Es ist wesentlich im Geiste des­
jenigen gehalten, das Kurfürst Friedrich Wilhelm I. am 10. Juni 1675 bestimmte.

-h Kriegs-Archiv XXI. 118. töl. 310 u. 311.
Z) Becker und Pauly behaupten in ihrer Geschichte des 2. Ostpreußischen 

Grenadier-Regiments Nr. 3, Band I, S. 106, das Regiment sei Anfang März aus 
Preußen abmarschiert und am 30. über die Weichsel gegangen. Das ist nicht richtig, 
da das Regiment auf Grund der Marschroute, die am 2. März erst aus Berlin ab­
geschickt war, am 20. die Weichsel überschreiten sollte. Da aber am 4. und 18. März 
der Abmarsch um je zehn Tage hinausgeschoben wurde, so kanu das Regiment vor­
dem 9. April die Weichsel nicht überschritten haben.

*) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 25. April. Geheimes Staats-Archiv Rsp. XI. 247". Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 30 u. 31.

5) Bom Infanterie-Regiment Jung-Dohna, das noch Ende Februar seine 
Quartiere in Marieuwerder, Rieseuburg und Preuß.-Holland gehabt hatte, stand 
Anfang März das I. Bataillon in Stargard, vom II. Bataillon eine Kompagnie

4«
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ments Alt-Dönhoff, Oberst de Brion, am 24. April, als das Regiment 
auf seinem Marsche von Hinterpommern ins Lager bei Stettin Stargard 
erreichte, der Befehl eingelaufen, nach Nordwesten abzubiegen und auf 
Wollin zu marschieren, wo es am 26. eintraf. Auch das Bataillon 
von Schönbeck scheint auf seinem Marsche von Kolberg nach Stettin in 
Pommern Halt gemacht zn haben, um im Falle eines feindlichen Angriffes 
auf Wollin bei der Hand zu sein?) Von den Kavallerie-Regimentern war 
das Kürassier-Regiment Graf Wartensleben zur Verhinderung eines Durch­
bruchs der Schweden über Usedom und Wollin in eine Stellung bei Kammin 
vorgeschoben?) und ebenso scheint das Dragoner-Regiment von Pannwitz 
auf seinem Marsche aus Hinterpommern nach Stettin Befehl erhalten zu 
haben, rechts abzubiegen und in die Linie Treptow-Kammin einzurücken. 
Das Regiment hatte am 24. April Treptow erreicht und eine Eskadron 
auf der Straße gegen Kammin vorgeschoben. Bereits in der Nacht vom 
24. zum 25. war beim Regiment in Treptow jener Befehl eingelaufen, 
der es zum sofortigen Aufbruche nach Wollin veranlaßte. Zur Verstärkung 
der Besatzung von Wollin war ferner am 24. April das Dragoner-Regiment 
Prinz Albrecht aus seinen Quartieren in Stargard und der Uckermark 
herangezogen. Das Infanterie-Regiment von Stille war als Besatzung in 
die Festung Magdeburg verlegt?) das Bataillon von Schwendi bereits in 
der zweiten Hälfte des März von Generalmajor von Borcke an die Peene

in Dramburg, eine in Arnswalde, eine in Driesen und eine in Reetz und Kallies. 
Das I. Bataillon marschierte am 11. März aus Stargard nach Kammin ab, wofür 
das II. Bataillon sich in Stargard zusammenzog (Meldung des Obersten und 
Regimentskommandeurs von Sydow an König Friedrich Wilhelm; Stargard, 11. März. 
Geheimes Staats-Archiv 96. 5061). des Kabinets Friedrich Wilhelms I. 
Schriftwechsel mit dem Oberst Wolf Ludwig von Sydow 1715) und nach Wollin ab- 
rückte, wo es am 13. eintraf (Geheimes Staats-Archiv ILep. XI. 247 r-i- Nord. Krieg 
1715. März. toi. 287—290). Dieses Bataillon scheint dann abgelöst und nach 
Treptow und Greifenberg zurückmarschiert zu sein. (Meldung des Generalmajors 
von Schwendi an Generalmajor von Borcke; Wollin, 22. April. Geheimes Staats- 
Archiv Lep. XI. 247i-i- Nord. Krieg 1715. 25.-30. April, toi. 5). Am 23. stand 
eine Kompagnie in Kammin, die anderen neun in Treptow und Greifenberg (Meldung 
des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; Stettin, 23. April. 
A. a. O. kol. 3—4). Drei Tage darauf wurde es nach der Besetzung der Insel 
Usedom durch die Schweden zur Verstärkung der Besatzung nach Wollin gezogen.

i) Meldung des Generalmajors von Borcke an König Friedrich Wilhelm; 
Stettin, 25. April. Geheimes Staats-Archiv Lop. XI. 247^- Nord. Krieg 1715. 
25.-30. April, kol. 30-31.

2) Dort wird es am 24. erwähnt.
3) Dort wird es noch am 10. Mai genannt. Meldung des Kommandanten, 

Generalmajor von Stille, an König Friedrich Wilhelm; Magdeburg, 10. Mai. 
Geheimes Staats-Archiv Lop. 96. 505U. NilitarLa 1714—1718. Des General­
majors Ulrich Christoph von Stillen Jmmediat-Berichte.
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vorgeschoben. Die Besatzung von Stettin war durch das Jusanterie-Regiment 
von Loeben verstärkt, das bereits am 17. April Berlin verlassen hatte?) Die 
Errichtung einer Grenzpostierung gegen Mecklenburg hatte am 12. März die 
Detachieruug zweier Kavallerie-Regimenter, des Leib-Kürassier-Regiments und 
des Kürassier-Regiments Graf Schlippenbach, nach Lenzen notwendig gemacht.

Zehn Infanterie-Regimenter und Bataillone und sechs Kavallerie- 
Regimenter rückten am 1. Mai in das Lager bei Stettin ein/) nämlich das 
Königl. Leib-Jnfanterie-Regiment, das Infanterie-Regiment Graf Warteus- 
lebcn und die Jäger-Kompagnie ^) aus Berlin, das Infanterie-Regiment 
Prinz Albrecht aus der Neumark, Infanterie-Regiment Prinz Christian 
Ludwig aus Brandenburg und Ruppin, Infanterie-Regiment Fürst Leopold 
von Anhalt-Dessau aus dem Magdeburgischen, Infanterie-Regiment von Armin 
ausBarnim, Jnfanterie-RcgimentGrafFinckvonFiuckeusteiu aus der Pricgnitz, 
Bataillon von Pannwitz aus der Gegend von Pcitz/) Infanterie-Regiment 
Jung-Dönhoff aus dem Halberstädtischen, Jufanterie-Regiment von Kamecke 
aus der Uckermark, ferner das Kürassier-Regiment Gcnsdarmes aus dem 
Havcllaude, Kürassier-Regiment dn Portail aus der Gegend von Herford 
und Bielefeld, Grenadier-Regiment z. Pf. Frhr. von Derffliuger aus Lebus, 
der Uckermark und Oberbarnim, Dragoner-Regiment de Veyne aus dem 
Herzogtum Magdeburg, Dragoucr-Ncgimcnt von der Albe aus dem Fürsten­
tum Halbcrstadt und Dragoner-Regiment von Blanckcnsee aus Preußen?)

Ein Teil der übrigen Regimenter wurde in die Gegend von Stettin, 
Berlin nnd Magdeburg herangezogen und in Kantonnementsquartieren 
untergebracht. H Vom Infanterie-Regiment von Heyden, das bisher in 
Minden, Bielefeld und Herford in Quartier gestanden hatte, wurde das 
II. Bataillon nach Magdeburg/) das I. in die Gegend von Berlin verlegt?)

st E. Friedlaender, S. 298 u. 293. — An: 25. April wird es dort erwähnt. Befehl 
König Friedrich Wilhelms an Generalmajor von Borcke; Charlottenburg, 25. April. 
GeheimesStaats-ArchivLöp.XI.247" Nord.Krieg 1715.25.-30. April. koI.17-18.

2) Kriegs-Archiv I. XX. 13.
3) Nüsakrum Luropasum 1715. S. 54.
st Nördlich von Kottbus.
st Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 11. - Bei W. Förster, Geschichte des 

Königl. Preuß. Ersten Kürassier-Regiments. Breslau 1841. S. 148 wird ohne 
Quellenangabe behauptet, von den vier Eskadrons des Regiments seien nur zwei 
ins Lager bei Stettin eingerückt, die beiden andern hätten wahrscheinlich zur Armee­
abteilung des Generals der Infanterie von Armin gehört. Da die Behauptung 
nicht nachweisbar ist, niuß sie hier unberücksichtigt bleiben.

st Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 32-40.
st Meldung des Kommandanten, Generalmajor von Stille, an König Friedrich 

Wilhelm; Magdeburg, 10. Mai. Geheimes Staats-Archiv Lsp. 96. 505 R. Mli- 
taiaa 1714—1718 des Generalmajors Ulrich Christoph von Stillen Jmmediat-Berichte.

st Kriegs-Archiv I. XX. 13. kol. 37-38.
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Das Kürassier-Regiment Kronprinz marschierte aus der Grafschaft Mark 
in die Gegend von Magdeburg, wofür das Kürassier-Regiment von Hehden 
von dort in die Uckermark verlegt wurde. Das in Königsberg und Ragnit 
stehende Kürassier-Regiment Bayreuth bezog Quartiere in der Neumark, 
ebenso das Kürassier-Regiment von Katte, das in Preußen in Garnison 
gestanden hatte, in Pommern. Das im äußersten Westen des Königreichs, 
in der Grafschaft Kleve garnisonierende Kürassier-Regiment Prinz Friedrich 
wurde in die Gegend von Halberstadt herangezogen, wo es einstweilen 
stehen blieb.

König August von Polen stellte dem Könige von Preußen ein sächsisches 
Korps von 8124 Mann zu freier Verfügung') und zwar 5940 Mann 
Infanterie, 2110 Mann Kavallerie und 74 Artilleristen mit sechs drei­
pfündigen Geschützen. Es waren je acht Kompagnien der Infanterie- 
Regimenter Königin, Königlicher Prinz, Weißenfels, Fürstenberg, Seckendorf 
und Friesen und die Infanterie-Regimenter Castelli und Cavanagk zu je 
zehn Kompagnien. Dazu kamen an Kavallerie das Leib-Kürassier-Regiment, 
das Kürassier-Regiment Königlicher Prinz, Kürassier-Regiment Eichstädt und 
Leib-Dragoncr-Regiment je zwei Eskadrons, ferner vom Dragoner-Regiment 
Ansbach-Flemming drei Eskadrons und endlich das ganze Dragoner-Regiment 
Ansbach-Schmettau?) Später trat noch ein Husarcn-Regiment zu drei 
Kompagnien hinzu, das indessen erst am 27. Juli im Lager vor Stralsund 
zur Armee stieß?)

Befehligt wurde das sächsische Korps von General Graf Wackerbarth 
und während dessen Abwesenheit von General von Wilcken. Unter ihm 
befehligten bei der Infanterie Generalleutnant Graf Seckendorf und die 
Generalmajore Prinz von Württemberg und Graf Castelli, bei der Kavallerie 
Generalleutnant von Milkau und die Generalmajore von Eichstädt und 
von Zühlen?)

Ein weiteres Korps stand in Groß-Polen in voller Bereitschaft mit

0 Bericht Lölhöffels; Warschau, 4. Mai. Geheimes Staats-Archiv Rsp. XI. 
247 i-i- Nord. Krieg 1715. 11.-19. Mai. kol 49-55.

2) Das Regiment war 1713 aus ansbachischen Diensten übernommen und 
wurde 1717 an Ansbach wieder zurückgegeben.

b) Bei Schuster und Franke, Geschichte der sächsischen Armee. Leipzig 1885. 
Band I, S. 190 wird behauptet, die Infanterie-Regimenter seien sämtlich mit acht 
Kompagnien, die Kavallerie-Regimenter mit je drei Eskadrons ins Feld gerückt. 
Das ist nach der Liste, die angibt, wieviel Mann die einzelnen Reginienter zu dem 
zur Teilnahme am Feldzuge bestimmten Korps abzugeben hatten, falsch. Geheimes 
Staats-Archiv Uop. XI. 247 n Nord. Krieg 1715. März. t'ol. 435. — Jahrbücher 
für die Deutsche Armee und Marine. Band XXII. Berlin 1877. S. 68.

4) Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247 > Nord. Krieg 1715. März. tol. 454.
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der Bestimmung, nötigenfalls von König Friedrich Wilhelm verwendet zu 
werden?)

Das sächsische Korps hatte am 19. April ein neues Exerzier- und 
Dienst-Reglement erhalten, da sich durch die Kriegführung in fremden 
Landen und unter fremden Führern sehr viele Verschiedenheiten heraus­
gestellt hatten. Das neue Reglement gab genaue Bestimmungen über 
Exerzier-, Marsch-, Feld-, Lager- und Wachdienst, sowie über Zeremoniell, 
Gottesdienst, Handhabung der Disziplin usw. Am 20. April war das 
Korps in einem Lager bei Guben?) vereinigt und am 29. trat es seinen 
Marsch ins Lager bei Stettin an. Dem Befehle gemäß sollte es am 6. Mai 
auf dem rechten Flügel einrücken, indessen traf es erst am 13. oder 14. 
dort ein?)

Aus Rußland war ein Korps von 30 bis 40000 Mann nach 
Preußen unterwegs. König Friedrich von Dänemark fürchtete nämlich, 
daß ihn der erste Schlag König Karls XII. treffen würde, und hatte daher 
den Zaren inständig um Hülfe gebeten, die ihm auch zugesagt wurde. 
Peter vereinigte seine Truppen in der Weise an der Grenze, daß sie auf 
einen Befehl sofort den Marsch nach Pommern antreten konnten. Er bat 
Friedrich Wilhelm für diesen Fall um freien Durchzug durch preußisches 
Gebiet und ersuchte ihn, an alle Befehlshaber an den Küsten und in den 
betreffenden Landstrichen die nötigen Befehle ergehen zu lassen?) König 
Friedrich Wilhelm gestattete zwar den Durchmarsch, wollte sich aber nicht 
zur Verpflegung der russischen Truppen verstehen, da sie nicht auf seine 
Veranlassung, sondern auf den Wunsch der Dänen kamen. Er stellte den 
Russen die Bedingung, bei Annäherung ihres Korps an die preußische 
Grenze einen Offizier nach Königsberg zu senden, der mit der Regierung 
und dem Gouverneur von Preußen, Generalfeldmarschall Friedrich Ludwig 
Herzog zu Holstein-Beck, die streng innezuhaltende Marschroute regeln sollte.

0 Bericht Lölhöffels; Warschau, 24. April 1715. Geheimes Staats-Archiv 
Kap. XI. 247" Nord. Krieg 1715. 1.-10. Mai. kol. 74.

?) Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247" Nord. Krieg 1715. März, 
kol. 454. Schuster und Franke, a. a. O. I, S. 190 behaupten irrtümlich, das Korps 
habe sich bei Lübben zusammengezogen.

b) In einer Berliner geschriebenen Zeitung vom 7. Mai (E. Friedlaender, 
S. 301) heißt es: „Die Sächsische 8000 Mann können vor den liM- sich nicht in 
das Lager fügen", und das Schreiben König Friedrich Wilhelms an den König von 
Polen, in dem er ihm die Ankunft des sächsischen Korps im Lager meldet, datiert 
vom 14. Mai. Geheimes Staats-Archiv ksp. XI. 247" Nord. Krieg 1715. 
11.-1S. Mai. kol. 97.

*) Schreiben Peters an König Friedrich Wilhelm vom 22. April. Geheimes 
Staats-Archiv Kop. XI. 247" Nord. Krieg 1715. 20.-27. Mai. kol. 37-38.
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Er verlangte außerdem von den russischen Regimentern gute Ordnung und 
Disziplin und bare Bezahlung aller notwendigen Armeebedürfnisse.')

Am 28. April brach König Friedrich Wilhelm I. von Berlin zur 
Armee nach Stettin auf,?) nachdem vier Tage zuvor die Bagage des König­
lichen Großen Haupt-Quartiers unter Bedeckung des Leib-Jnfanterie-Regi- 
ments und des Infanterie-Regiments Graf Wartensleben die Hauptstadt 
verlassen hatte?) Am 1. Mai, demselben Tage, an dem Generalfeldmarschall 
Graf Flemming im Lager bei Stettin eintraf, langte auch der König dort 
an?) fest entschlossen, den Vormarsch über die Peene anzutretcn, wenn 
Karl XII. bis zum 10. Mai seine Vorschläge nicht angenommen hätte?)

Die Standorte der zur Teilnahme am Feldzuge bestimmten Regimenter 
und selbständigen Bataillone des preußischen Heeres waren beim Eintreffen 
des Königs bei der Armee folgende?) In Wollin standen die beiden 
Infanterie-Regimenter Juug-Dohna und Alt-Dönhoff, das II. Bataillon 
Infanterie-Regiments Christian August Fürst von Anhalt-Zerbst und die 
Dragoner-Regimenter Prinz Albrecht?) und von Pannwitz, in der Nähe 
von Wollin die Infanterie-Regimenter Friedrich Ludwig Herzog zu Holstein- 
Beck, das Bataillon von Schönbeck und das Kürassier-Regiment Graf 
Wartensleben. Im Lager bei Stettin standen das Lcib-Jnfanterie-Regiment, 
die Infanterie-Regimenter Prinz Albrecht, Prinz Christian Ludwig, Graf 
Wartensleben, Fürst Leopold von Anhalt-Dessau, von Arnim, Graf Finck 
von Finckenstein, das Bataillon von Pannwitz und die Infanterie-Regimenter 
Jung-Dönhoff, von Kamecke und die Jäger-Kompagnie, ferner die beiden 
Kürassier-Regimenter Gensdarmes und du Portail, das Grenadier-Regiment 
z. Pf. Frhr. von Derfflinger und die Dragoner-Regimenter de Veyne, von 
der Albe und von Blanckensee, zusammen rund 17800 Mann. In 
Kantonnementsquartieren standen das Infanterie-Regiment von Heyden 
und die Kürassier-Regimenter Kronprinz, von Heyden, Bayreuth, von Katte 
nnd Prinz Friedrich, zusammen ungefähr 4100 Mann. An der Peene 
standen die beiden Bataillone Frhr. von Schlabrendorff und von Schwendi, 
in Stettin die Infanterie-Regimenter von Loeben, von Grumbkow, von Borcke

') Brief Friedrich Wilhelms an den Zaren; Lager bei Stettin, 20. Mai. 
Daselbst, toi. 63—64.

0 Geheimes Staats-Archiv Rsp. XI. 247i iE Nord. Krieg 1715. 11.—19. Mai. 
kol. 49-55.

?) Dbsatrum Lnropaoum 1715. S. 54.
*) Geheimes Staats-Archivkop.XI. 247 i- Nord.Krieg1715.1.—1O.Mai. tvl.53.
5) Bericht Bonets; Paris, 3. Mai. Geheimes Staats-Archiv. Daselbst. 

11.-19. Mai. kol. 37-40.
°) Was von der Oelsnitz in der Geschichte des Königl. Preußischen Ersten 

Infanterie-Regiments S. 242 f. sagt, ist vollkommen falsch.
0 Mit Ausnahme einer Eskadron, die in Stettin stand.
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und Prinz Heinrich, in Lenzen das Leib-Kürassier-Regiment und das Kürassier- 
Regiment Gras Schlippenbach und in Magdeburg das Jnfanterie-Regimeut 
von Stille. Wo das I. Bataillon Infanterie-Regiments Christian August 
Fürst von Anhalt-Zerbst stand, ist unbekannt.

VI. Aie politischen rmd militärischen Ereignisse von Mitte April 
bis zum endgültigen Abschlüsse der Verträge mit Kannover nnd 

Dänemark.
Am 18. April kamen die Verhandlungen zwischen Preußen und 

Dänemark zum Abschlüsse. Dänemark willigte in die von Hannover 
geforderte Abtretung von Bremen und Verben, wofür ihm bei einem 
künftigen Friedensschlüsse Rügen und Stralsund versprochen wurde. 
Außerdem übernahm es die Gestellung von 20 Bataillonen zur Belagerung 
Stralsunds und der zu eiucr Landung auf Rügen notwendigen Transport- 
fahrzeuge. Friedrich Wilhelm hatte die gesamte Bclagerungsartillerie zu 
stellen und zu den Kosten der Ausrüstung der dänischen Flotte einen Zuschuß 
vou 35000 Talern zu leisten?)

Am 27. führten endlich auch die Verhandlungen mit Hannover, 
welche die größten Schwierigkeiten bereitet hatten, wenigstens zu einem vor­
läufigen Vertrage. König Georg erklärte sich bereit, sobald Dänemark 
Bremen und Verben abgetreten habe, zur Einschließung Wismars ein Hülfs- 
korps zu stellen, wozu Preußen sechs Regimenter zu 4000 Mann verlangte?)

Die Feindseligkeiten hatten indessen ihren Fortgang genommen. Die 
schwedische Flotte unter Koutreadmiral Wachtmeister, die am 14. April vou 
Stralsund ausgelaufen war, nm einige dänische Kriegsschiffe in der Lübecker 
Bucht zu nehmen, war zurückgcschlagen. Am 16. April hatte nämlich eine 
dänische Flotte von acht Kriegsschiffen und sechs Fregatten unter Vize­
admiral Gabel Hamburg verlassen?) Sie traf am 24. zwischen Fehmarn 
und Laland, nahe am kleinen Belt, auf die Schweden. Es entspann sich 
sofort ein Gefecht, das von 2 bis 3 Uhr nachmittags bis gegen 9 Uhr 
abends dauerte und damit endete, daß die Schweden gezwungen wurden, 
sich nach Friedrichsorth am Bildicr Strande zurückzuziehcn?) Da Karl XII. 
vorläufig keine Flotte mehr unter Segel hatte, so war damit den Schweden

0 Geheimes Staats-Archiv Usp. XI. 247>- > Nord. Krieg 1715.17.—24. April. 
Königl. Reskript an Bonet, Achenbach und Lölhöffel. A. a. O. 20.—27. Mai. toi. 16—19.

?) GeheimesStaats-ArchivUep.XI.247> ' Nord.Krieg1715.11.—19.Mni.kol.64.
3) Bericht Burchards; Hamburg, 23. April. A. a. O. 25.-30. April, toi. 50. 
ch Bericht Burchards; Hamburg, 26. April. A. a. O. kol 137- 
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die Herrschaft in der Ostsee genommen. Es war dies ein herber Verlust, 
wie selbst Karl bekannte; doch hoffte er, bald Ersatz schaffen zu können?)

Noch im April hatte der König von Schweden die Pässe von Tribsees 
und Damgarten in besseren Bertcidigungszustand setzen lassen?) Er war 
sich vollkommen klar darüber, daß Preußen ihm bei der Ausführung seiner 
Pläne große Schwierigkeiten bereiten würde; indessen hegte er die Hoffnung, 
daß Friedrich Wilhelm sich schließlich doch in seinen Berechnungen betrogen 
finden würde?) Der König von Preußen seinerseits befürchtete von Karl 
das Schlimmste. Der Umstand, daß verschiedene schwedische Kaperschiffe 
in die Peene und das Haff eingefahren waren und in einer Entfernung 
von fünf bis sechs Meilen von Stettin kreuzten, wurde ihm so ausgelegt, 
als habe der Gegner die Absicht, nun anch die Insel Usedom zu besetzen 
und nach Polen durchzubrechen?) Die Hartnäckigkeit, mit der die Schweden 
auf dem scheinbaren Plane eines Vormarsches in dieser Richtung beharrten, 
weckte bei König Friedrich Wilhelm ferner die Vermutung, daß Karl XII. 
eine ihm freundliche Partei in Polen habe und auf ein Hülfskorps rechne, 
das ihm die Türken nach seinem Durchmärsche durch Preußen zur Verfügung 
stellen würden?) Friedrich Wilhelm erkannte die große Gefahr, die mit 
dem Gelingen der Pläne Karls für ihn verknüpft war?) Denn wenn der 
Schwedenköuig auch nur mit einer kleinen Macht nach Polen oder Sachsen 
vordrang, so mußte das Heer der Verbündeten ihm folgen, und ein Ende 
des Krieges ließ sich nicht absehen. Vielleicht wurden sogar die Streitkräfte 
König Augusts durch einige schnelle Schläge vernichtet, und Preußen geriet 
dann in eine noch bedrohlichere Lage?) Es mußte daher jedem weiteren 
Vordringen der Schweden nach Osten oder Südosten von vornherein mit 
aller Kraft entgegengctreten werden. Dementsprechend traf König Friedrich 
Wilhelm seine Maßnahmen.

Brief Karls an seine Schwester Ulrika Eleonore; Stralsund, 2. Mai. 
Larl XII., LKonbanäixo lZrok. 8amlaäe ak L. Oarwon. Xo. 85. 8. 139.

2s Bericht Burchards; Hamburg, 30. April. Geheimes Staats-Archiv 
Rop. XI. 247Nord. Krieg 1715. 1.-10. Mai. kol. 93b.

2) Karl XII., Lxenbanäjxo Lrsk a. a. O. Es ist daher wohl nicht richtig, 
wenn Droysen IV, 2, S. 124 schreibt: „Er verachtete den Gegner, den er allein zu 
fürchten hatte."

H Königl. Reskript an Knyphausen; Großes Haupt-Quartier im Lager bei 
Stettin, 2. Mai. Geheimes Staats-Archiv Rsp. XI. 247 Nord. Krieg 1715. 
1.-10. Mai. kok. 45-50, 91-92.

s) Königl. Reskript an Lölhöffel; Großes Haupt-Quartier im Lager bei Stettin, 
2. Mai. A. a. O. kol. 51.

°) Kabinettsschreiben König Friedrich Wilhelms an König August von Polen; 
Großes Haupt-Quartier im Lager bei Stettin, 1. Mai. A. a. O. kol. 19—20.

') Graf Flemming an König Friedrich Wilhelm; Stettin, 19. Mai. A. a. O. 
11.-19. Mai. kol. 173-174.
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Generalmajor von Schwendi erhielt Befehl, mit einem Detachement 
an die Dievenow zu marschieren und sich einem Übergänge schwedischer 

Streitkräfte nach Wollin zu widersetzen?) Der Inspektor des Kolberger 
Magazines, Steuerrat und Proviantkommissar von Westorf, ließ zum Unter­
halt der bei Wollin und Kammin stehenden preußischen Truppen auf Befehl 
des Gouverneurs der Festung, Generalleutnants Graf Schlippenbach, größere 
Vorräte an Roggen dorthin schaffen?)

In den letzten Tagen des April wurde Generalleutnant von Arnim?) 
der bereits in Italien ein selbständiges Kommando geführt hatte, mit dem 
Oberkommando über die Truppen bei Wollin betraut?) Er hatte die Auf­
gabe, die Insel Wollin zu besetzen und die Bewegungen der feindlichen 
Streitkräfte auf Usedom zu beobachten, einem Vorgehen derselben entgegen- 
zutreten und die Tätigkeit der schwedischen Kaperschiffe im Haffe nach Möglich­
keit einzuschränken?) Da aber die zur Besetzung von Wollin notwendigen 
fünf Bataillone auf der Insel nur schlecht untergebracht und verpflegt werden 
konnten, da ferner die Schweden imstande waren, durch die Peene stets 
Kriegs- uud Kaperschiffe in das Haff ein- und ausfahren zu lassen, ohne 
daß die Preußen es hindern konnten, so hatte die Beherrschung der Swine 
und die Besetzung der Insel Wollin für die Preußen keinen großen Wert 
mehr und es wäre vielleicht das beste gewesen, die Insel von vornherein 
aufzugeben und nur ein kleines Beobachtuugskorps an der Swine stehen zu

*) Geheimes Staats-Archiv Lep. 96. 507 kV
2) Mehl war im Kolberger Magazine nicht vorhanden. Kriegs-Archiv 

I. XX. 31. kol. 12-13.
Z) Generalleutnant George Abraham von Arnim hatte das 64. Lebensjahr 

bereits überschritten. Er war zu Boitzenburg im Jahre 1651 geboren und hatte im 
Alter von 16 Jahren mit seinem Eintritte bei der Fußgarde des Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm seine militärische Laufbahn begonnen. Im Jahre 1672 wurde er Leutnant, 
1674 bereits Hauptmann, nahm im folgenden Jahre an der Schlacht bei Fehrbellin 
teil. Er machte dann den Feldzug in Pommern gegen Schweden mit und wurde 
während desselben zum Major befördert. 1686 bei dem Sturm auf Ofen schwer- 
verwundet, ernannte ihn der Kurfürst zum Oberstleutnant. Drei Jahre darauf befand 
er sich als Kommandeur zweier Bataillone am Rheine, wo er Oberst wurde. Seine 
Beförderung zum Generalmajor erfolgte 1695, die zum Generalleutnant im Jahre 
1704. Im Jahre 1708 erhielt er an Stelle des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau 
den Oberbefehl über die in Italien stehenden preußischen Truppen.

4) Daß gerade er das Kommando über diese Armeeabteilung erhielt, geschah, 
um den bereits früher mit der Führung einer selbständigen Truppenabteilung be­
trauten 64jährigen Generalleutnant nicht dem Oberbefehle des 39jährigen General­
feldmarschalls Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau zu unterstellen.

5) In einer Berliner geschriebenen Zeitung vom 7. Mai (E. Friedlaender, 
S. 301) wird berichtet, daß Arnim den Befehl am 2. Mai erhalten habe. Diese 
Nachricht ist falsch; denn schon in einem Befehle an Schlippenbach vom 29. April 
ist von dem Detachement von Arnim die Rede. Kriegs-Archiv 1. XX. 31. 1o1. 7—8. 
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lassen, dagegen eine feste Stellung auf dem Festlaude gegenüber von Wollin 
zu bezieheu. Man konnte dann einmal die Schweden am Überschreiten der 

Dievenow hindern, und außerdem war dauu die Möglichkeit vorhanden, die 
dazu bestimmten Truppen in besseren Quartieren unterznbringen als auf 
der Insel. Wurde bei der Einquartierung der Bataillone die Linie Kolberg 
—Treptow—Greifenberg—Naugard—Massow—Altdamm nach Osten nicht 
überschritten, so konnten sie in 43 Stunden zusammengezogen werden, und 
gleichzeitig hätten die nach Kammin, Treptow und Kolberg verlegten Bataillone 
von der Dievenow bis Kolberg die Strandwache übernehmen können.

Generalleutnant von Arnim unternahm am 30. April einen Er­
kundigungsritt an der Dievenow entlang, am folgenden Tage an der Swine. 
In Wollin fand er acht preußische Bataillone vor, darunter das II. Bataillon 
des zur Garnison von Stettin gehörenden Infanterie-Regiments Christian 
August Fürst von Anhalt-Zerbst?) Dazu stieß uoch eine Abteilung sächsischer 
Truppen unter dem Befehle des Generalmajors Prinzen von Württemberg, so 
daß die Stärke der Armeeabteilung von Arnim ungefähr 9200 Mann betrug?)

0 Meldung Arnims an König Friedrich Wilhelm; Haupt-Quartier Wollin, 
1. Mai. Geheimes Staats-Archiv Rep. 96. 5010. Nilituria 1715. 1717. Des 
Gen. George Abraham von Arnim Jmmediat-Berichte.

2) Aus welchen Regimentern die Armeeabteilung von Arnim bestanden hat, 
läßt sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Die vier sächsischen Bataillone waren 
nach Schuster und Franke I S. 190 die beiden Infanterie-Regimenter Seckendorf 
und Friesen. Als Arnim in Wollin ankam, traf er dort acht Bataillone, unter 
diesen das II. Bataillon Infanterie-Regiments Christian August Fürst von Anhalt- 
Zerbst. Da dieses aber, wie ausdrücklich bemerkt wird, zur Garnison von Stettin 
gehörte, so scheint es nicht im Verbände dieser Armeeabteilung gewesen zu sein. In 
Wollin standen ferner die Infanterie-Regimenter Jung-Dohna und Alt-Dönhoff. 
Erwähnt wird ferner im Laufe der Operationen das Infanterie-Regiment Prinz 
Albrecht mit 2 Bataillonen. Das noch fehlende Bataillon scheint das aus ver­
schiedenen Infanterie-Regimentern kombinierte Bataillon gewesen zu sein. An 
Kavallerie-Regimentern gehörten zur Armeeabteilung von Arnim die Kürassier- 
Regimenter Graf Wartensleben und Bayreuth und die Dragoner-Regimenter Prinz 
Albrecht und von Pannwitz. Die beiden sächsischen Dragoner-Regimenter sind nicht 
mit Bestimmtheit anzugeben. Nach Schuster und Franke I S. 190 ist an der Er­
oberung der Insel Usedom das Dragoner-Regiment Ansbach-Flemming beteiligt 
gewesen. Ob das andere das Leib-Dragoner-Regiment oder das Dragoner-Regiment 
Ansbach-Schmettau gewesen ist, läßt sich vorläufig nicht entscheiden. — Die Stärke 
der Armeeabteilung wird in einer Berliner geschriebenen Zeitung vom 7. Mai 
(E. Friedlaender, S. 301) auf 8000 Mann, bei von der Oelsnitz, Geschichte des 
Königl. Preuß. Ersten Infanterie-Regiments, S. 344, auf 10000 Mann angegeben. 
Wie Oelsnitz diese Zahl berechnet hat, ist unbekannt. Indessen führen genaue Be­
rechnungen tatsächlich auf eine Stärke von ungefähr 9244 Mann. Infanterie-Regi­
ment Prinz Albrecht 2 Bataillone mit 1405 Mann, Infanterie-Regiment Jung- 
Dohna 2 Bataillone mit 1405 Mann, Infanterie-Regiment Alt-Dönhoff 2 Bataillone 
mit 1405 Mann, ein kombiniertes Bataillon mit 500 Mann, sächsisches Infanterie- 
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Es kam schließlich noch ein Brückentrain von 20 Pontons hinzu, der am 
4. Mai aus Berlin abgesandt wurde?)

Die Truppen bezogen am 10. Mai auf der Insel Wollin eine kleine 
halbe Meile von der Stadt Wollin zwischen den Dörfern Groß- und Klein- 
Mockratz ein Lager?) wohin ihnen der Proviant anfangs zu Schiff von 
Stepenitz?) dann aus dem Kolberger Magazine zugeführt wurde?)

Karl XII. wurde durch die Aufstelluug dieses preußisch-sächsischen 
Detachements in große Sorge wegen der Behauptung von Usedom gesetzt. 
Er fürchtete, daß ein Angriff auf die Insel bevorstände. Einstweilen konnte 
er einem solchen noch mit genügend starken Kräften entgegentreten; doch er­
kannte er, daß auch von der anderen Seite eine drohende Gefahr gegen ihn 
heraufzog. Er sah ein, daß die Ansammlung verbündeter Streitkräfte in 
der Nähe der Peene ihn über kurz oder lang zwingen mußte, seiue Regimenter 
dort mehr zu kouzeutrieren und dabei seine Truppen zur Freude der Preußen 
von Usedom wieder zurückzuziehen?) Trotzdem war er willens, die Insel 
so lange als irgend möglich zu halten?) und er beschloß, die Leitung der

Regiment Seckendorf 1 Bataillon mit 720 Mann, sächsisches Infanterie-Regiment 
Friesen 1 Bataillon mit 720 Mann, Kürassier-Regiment Graf Wartensleben 
3 Eskadrons mit 543 Mann, Kürassier-Regiment Bayreuth 3 Eskadrons mit 
543 Mann, Dragoner-Regiment von Pannmitz 4 Eskadrons mit 726 Mann, 
Dragoner-Regiment Prinz Albrecht 3 Eskadrons mit 543 Mann, sächsisches 
Dragoner-Reguueut Ansbach-Flemming 3 Eskadrons mit 486 Mann, sächsisches 
Dragoner-Regiment ? mindestens 2 Eskadrons mit 284 Mann, zusammen 
9 Bataillone und 18 Eskadrons mit 9244 Mann. Die Stürkeangaben beruhen 
auf den Zahlen des „Oonm'nl-UiULair-Ltal vom IM «Inn^ 1715 bis nlt. Nnv 
1716". Geheimes Staats-Archiv Uep. 63. 84. NiMarLa. Varia. 1714—1730, und 
einer Liste, wieviel Btann „die in Sachsen dermalsten stehende Regiementer zu dem 
zur Operation gegen Schweden äosUnirten Ooips ä 8000 Mann abzugeben" haben. 
Geheimes Staats-Archiv Uep. XI. 247^'- Nord. Krieg 1715. März. koi. 453.

0 E. Friedlaender, S. 301.
2) Meldung Arnims an König Friedrich Wilhelm; Haupt-Quartier im Lager 

bei Klein-Mockratz, 11. Mai.
Z) Meldung vom 6. Juni und Meldung Niederstraßens an König Friedrich 

Wilhelm; Stepenitz, 6. Juni. Geheimes Staats-Archiv Rep. XI. 247^- Nord. 
Krieg 1715. 1.—12. Juni. ko! 60. — Stepenitz am östlichen Ufer des Papenwassers 
nördlich Stettin.

4) Meldung Schlippenbachs an König Friedrich Wilhelm; Kolberg, 25. Juli 
1715. Kriegs-Archiv I. XX. 31. toi. 91.

5) Brief Karls an seine Schwester Ulrika Eleonore; Stralsund, 2. Mai. 
Xari XII., H^6libanäi^6 Uref. 8amiaäo ak Oarlson. Xo. 85. 8. 139.

o) In dem Aufsätze „Der Feldzug der Nordischen Alliierten gegen Karl XII. 
von Schweden im Jahre 1715" in den Jahrbb. f. d. Deutsche Armee und Marine 
Bd. XXII, S. 192, wird behauptet, Karl XII. habe auf Usedom „zwei Schanzen- 
reihen hinter einander" anlegen lassen. Ein Beleg für diese Angabe war nirgends 
zu fiuden.
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Verteidigung im Falle eines Angriffes selbst zu übernehmen. Er ließ da­
her zwischen Stralsund und Wolgast Relaisposten einrichten, so daß er in 
vier Stunden von allem, was auf Usedom vorging, benachrichtigt werden 
und in drei Stunden selbst dort sein konnte?)

Aus dem preußischen Großen Haupt-Quartier erging an Arnim der 
Befehl, die Stadt Wollin sofort in Verteidigungszustand zu setzen, so daß 
sie von zwei Bataillonen sechs Wochen lang gehalten werden könnte?) In­
folge dessen bot Arnim aus der Umgegend 400 Bauern auf, die vom 19. 
ab zusammen mit 120 Soldaten an der Befestigung der Stadt arbeiten 
mußten. Das Baumaterial wurde ihm aus dem Zeughause zu Kolberg 
angewiesen, und Generalleutnant Graf Schlippenbach hatte bereits am 
29. April aus dem Großen Haupt-Quartier Befehl erhalten „dem 
I4eut. von alle verlangende ^niiuuuition und bedürfnisse — Korn, 
ummunikion, Oanons oder was es sonst nahmen hatt — aus Colberg 
abfolgen zu laßen, wenn er dieselbe verlangt"?) Arnim verlangte darauf 
zur Armierung der Stadt Wollin 21 Geschütze mit zugehöriger Munition, 
die auch sofort abgesandt wurden. Weitere Forderungen aber konnten nicht 
erfüllt werden, da von keinem Gegenstände im Zeughause ein so großer 
Vorrat vorhanden war, wie ihn Arnim verlangt hatte?) Indessen waren 
die Befestigungsarbeiten von Wollin trotz des Mangels an Schanzgerät Ende 
Mai beendet und Arnim verwandte nun die 400 Bauern dazu, zwischen 
der See und Kammin eine fortlaufende Linie von Verschanzungen und zwei

i) Geheimer Briefwechsel Heydekam Stralsund, 17. Mai. Geheimes Staats- 
Archiv Lop. XI. 247 i-i- Aufgefangene Briefe 1715. 215 ^ol. koi. 46—47. — Tat­
sächlich reiste Karl XII., als am 10. Mai in Stralsund die falsche Meldung einlief, 
Friedrich Wilhelm beabsichtige eine Unternehmung gegen Usedom, eiligst dorthin ab. 
Da sich indessen die Nachricht als unbegründet erwies, kehrte er am 14. wieder in 
die Festung zurück. Bericht Burchards; Hamburg, 17. Mai. Geheimes Staats- 
Archiv Uep. XI. 247^- Nord. Krieg 1715. 25.-30. Mai. koi. 86 ff.

2) Meldung Armins; Haupt-Quartier im Lager bei Klein-Mockratz, 20. Mai.
3) Generalmajor von Borcke an Schlippenbach; Großes Haupt-Ouartier im 

Lager bei Tantow, 29. April. Kriegs-Archiv I. XX. 31. koi. 7—8.
*) Das Kolberger Zeughaus scheint in schlechtem Zustande gewesen zu sein. 

Aus der Aufzählung der vorhandenen Gegenstände in dem Berichte Schlippeubachs 
ergibt sich, daß die Bestünde des Zeughauses bei weitem nicht vollständig waren. 
Auch bei dem Vorhandenen begegnen fortwährend Bemerkungen wie „sind un- 
brauchbahr", „wenig nutze", „hangen meistentheils nur zur puraäo im Zeughause", 
„sind .... gantz alt und wurmstechig, daß selbige nicht brauchbahr", „gar nicht im 
Borraht" u. s. f.

Schlippenbach berichtete hierüber eingehend an den König, der merkwürdiger­
weise trotzdem eigenhändig die Anweisung auf den Bericht schrieb „soll sonder 
H68onnieren alles laßen ab folgen was der Aon ^inimn wierd verlangen". Kriegs- 
Archiv I. XX. 31. koi. 48 u. 53.
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Redouten anzulegen, die in zehn Tagen beendet wurden?) Von dem Lager 
bei Klein-Mockratz aus wurde ein Kommando an die Swine vorgeschoben 
mit der Aufgabe, die nach Aussage schwedischer Deserteure aus einem 
Bataillon und 600 Dragonern bestehenden^) Streitkräfte auf Usedom zu 
beobachten und sie an Unternehmungen gegen Wollin zu hindern;^) ebenso 
wurde ein kleiner Posten unter einem Hauptmann nach Stepenitz detachiert?)

Aus Hamburg war vom Resideuteu Burchard die Melduug im 
Großen Haupt-Quartiere eingelaufen, der schwedische Admiral habe Befehl 
erhalten, mit dem aus Schweden zu stellenden Truppentransporte zu eileu, 
seine Order indessen erst auf hoher See zu öffnen. Man vermutete, 
daß diese Flotte zu einer Landung an der Küste der preußischen Lande 
bestimmt sein könnte?) Da nach der Meldung des Gouverneurs von 
Kolberg bereits seit geraumer Zeit schwedische Kaperschiffe an der Küste von 
Hinterpommern kreuzten, so hielt man es im Großen Haupt-Quartiere für 
wahrscheinlich, daß dort eine Landung beabsichtigt werde. Es wurden sofort 
Maßregeln zur Verhinderung einer derartigen Unternehmung getroffen.

Graf Schlippeubach erhielt Befehl, die an der Münde bei Kolberg 
liegende Lünette auf der Kehlseite zu schließen und so zu verstärken, daß die 
Redoute im Falle eines Angriffes von feiten schwedischer Landungstruppen 
behauptet werden könnte?) Von Kammin bis Stolpmünde wurde eine 
Linie von Strandwachen aufgestellt und dazu das Kürassier-Regiment 
Bayreuth und zwei Eskadrons Kürassier-Regiments von Katte bestimmt?) 
Da die schwedischen Schiffe täglich dreister wurden, sah Schlippeubach sich 
geuötigt, alle verfügbaren Truppen zum Wachdienst heranzuziehen?) Trotz­
dem erhielt er in der Zeit vom 26. April bis zum 2. Mai aus dem Großen 
Haupt-Quartiere mehrere Befehle, denen zufolge zwei Eskadrons Kürassier- 
Regiments Bayreuth nach Zehdenick abrücken sollten, so daß bei Kolberg

0 Meldung Arnims an König Friedrich Wilhelm; Haupt-Quartier im Lager 
bei Klein-Mockratz, 6. Juni.

2) Meldung vom 11. Mai.
3) HiouUum Luiopaeum 1715. S. 317.
*) Der Posten bei Stepenitz bestand aus einem Hauptmann, einem Leutnant, 

einem Fähnrich und 100 Mann von: Infanterie-Regiment Jung-Dohna, dem Bataillon 
von Schönbeck und dem sächsischen Infanterie-Regiment von Seckendorf. Kriegs- 
Archiv I. XX. 31. kol. 63. Dazu stieß später noch ein Kommando vom Dragoner- 
Regiment Prinz Albrecht unter Oberstleutnant Truchseß Graf von Waldburg. 
Meldung Arnims vom 22. Juni. Geheimes Staats-Archiv ü,6p. 96. 501 0.

5) Geheimes Staats-Archiv Nop. XI. 247 i-i- Nord. Krieg 1715. 1.—10. Mai. 
kol. 91-92.

6) Befehl an Schlippenbach; Großes Haupt-Quartier im Lager bei Stettin,
2. Mai. Daselbst kol. 25.

0 Die dritte Eskadron lag in Stettin.
«) Kriegs-Archiv I. XX. 31. kol. 25-27.
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nur eine Eskadron Bayreuth und zwei Eskadrons von Katte zurückblieben?) 
Sofort nach dem Eintreffen des ersten Befehles, am 26. April, wandte sich 
Schlippenbach an den Gouverneur von Stettin und ersuchte ihn, die Regi­
menter des Generalmajors von Schwendi, die an der Dievenow standen, 
nach Beseitigung der dort drohenden Gefahr sogleich in die Seepostierung 
einrücken zu lassen?) Einstweilen bat er dringend um sofortige Absendung 
vou Verstärkungen. Dem Generalmajor von Borcke standen indessen offenbar 
keine Truppen zur Detachieruug nach Kolberg zur Verfügung; weuigstens

i) Kriegs-Archiv I. XX. 3t. kol. 11—18. Die Befehle an Schlippenbach 
aus jenen Tagen sind sehr uuklar, da sie zum Teil jetzt unbekannte Verhältnisse 
voraussetzen. Der oben angeführte Befehl vom 2. Mai ist die Folge eines mehr­
fachen Befehls- und Berichtwechsels zwischen dem Gr. H.-Qu. und Schlippenbach.

Am 26. April erhielt Schlippenbach den wahrscheinlich am 24. aus Berlin 
abgesandten Befehl, zwei Eskadrons Kürassier-Regiments Bayreuth in die Neumark 
an der Oder zu verlegen und nur eine Eskadron an der Küste stehen zu lassen. 
Sofort nach Empfang dieses Befehls sandte Schlippenbach einen Depeschenreiter 
nach Berlin, unterbreitete dem Könige die Aufstellung seiner Truppen und meldete 
die bedrohlichen Nachrichten des Generalmajors von Schwendi über die Unter­
nehmungen der Schweden und das Kreuzen schwedischer Kriegsschiffe an den Küsten, 
wahrscheinlich, um dadurch eineu Gegenbefehl zu bewirken. An demselben Tage ging 
eine zweite Order aus Berlin ab. Eine Eskadron Kürassier-Regiments Bayreuth 
sollte die in Stettin liegende vom Kürassier-Regiment von Katte ablösen, die beiden 
anderen nach Zehdenick marschieren. Wohin die abgelöste Eskadron aus Stettin 
marschieren sollte, wird nicht gesagt, doch scheint es, daß sie nach der Stelle „Sinte- 
mahle Sr. Königl. muhtmasseten, daß die kostirung am Strande mit
dem ^attischen Kontinent alleine verrichtet werden tönte", an die Küste verlegt werden 
sollte. Diesen Befehl scheint Schlippenbach am 1. Mai erhalten zu haben; denn an 
demselben Tage meldete er ins Gr. H.-Qu., daß das Regiment am folgenden Tage, 
wenn bis dahin kein anderer Befehl mehr einliefe, marschieren würde, daß es aber 
ganz unmöglich wäre, mit dem Kürassier-Regiment von Katte allein die Küste bis 
Stolpmünde zu sichern (Geheimes Staats-Archiv Hep. 96. 505 4,). Darauf befahl 
jedoch der König am 2. Mai, die zwei Eskadrons des Regiments sofort nach Zehdenick 
abrücken zu lassen, da dies durchaus notwendig sei. Dagegen bestimmte er, daß nun­
mehr die dritte nicht nach Stettin verlegt werden sollte, „sondern die bereits darin 
liegende noch ferner alda verbleiben soll". Hiermit ist offenbar die in Stettin liegende 
Eskadron Kürassier-Regiments von Katte gemeint. Wenn es in dem Befehle dann 
aber weiter heißt, Schlippenbach sollte die beiden Eskadrons sofort abmarschieren 
lassen, „da für aber nun besagtes bey Euch auf denen See Küsten be­
halten, und glauben Wir, daß solche nebst denen vom Kultischen Keximent umb 
so viell mehr zu . . . sein werden, den Strandt zu bedecken", so ist unklar, welches 
„besagtes Regiment" ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist damit das Kürassier- 
Regiment Bayreuth gemeint, wenngleich davon nur eine Eskadron zurückblieb. 
Möglich freilich ist auch, daß sich der Ausdruck auf ein Regiment bezieht, von dem 
in einem vorhergehenden aber nicht mehr vorhandenen Befehle oder Berichte die 
Rede gewesen ist.

2) Schlippenbach an Generalmajor von Borcke; Kolberg, 30. April. Kriegs- 
Archiv I. XX. 31. toi. 11-16.
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erreichte Schlippenbach seine Absicht nicht. Er sah sich infolgedessen genötigt, 
der unvorhergesehenen Schwächung der ihm unterstellten Streitkräfte dadurch 
abzuhelfen, daß er die in der Gegend der Münder Schanze wohnenden 
Bootsleute, Schiffer und Fischer auf ihr eigenes Verlangen mit Gewehren 
aus dem Kolberger Zeughause ausrüstete gegen das Versprechen, sie zurück- 
zuliefern, sobald die Gefahr beseitigt wäre?) Auch machte er dem Königlichen 
Kommissar, Geh. Rat von MassowH in Stettin, den Vorschlag, in Kolberg 
Schiffe gegen die schwedischen Kreuzer auszurüsten; doch lehnte Massow 
diesen Plan mit der Begründung ab, daß die Ausrüstung solcher Schiffe 
zu teuer sei und man mit ihnen gegen die schwedischen Kreuzer und Kaper­
schiffe doch nichts ausrichten könne?)

Von Elbing aus ließ der Festungskommandant, Oberstleutnant von 
Praetorius, jeden zweiten oder dritten Tag eine Jacht an der Nehrung 
entlang bis nach Pillau fahren, um die See und Haffseite nach feindlichen 
Kaperschiffen abzusuchen und in Pillau Nachricht eiuzuziehen, ob in der 
Gegend etwas Auffallendes bemerkt wäre. Nach der Niederlage der 
schwedischen Flotte bei Fehmarn war zwar kaum noch eine Landung zu be­
fürchten, doch hatte Praetorius Befehl, bei dem geringsten Anzeichen von 
Gefahr ein Bataillon polnischer Truppen des Generalfeldmarschalls Graf 
Flemming, die im polnischen Preußen im Quartiere lagen, als Verstärkung 
der Besatzung in die Stadt aufzunehmen.H

Auf den 10. Mai hatte König Friedrich Wilhelm den Beginn der 
Operationen festgesetzt, wenn bis dahin mit Karl keine Übereinkunft getroffen 

wäre. Am 5. erst traf der französische Unterhändler Graf Croissy im Großen 
Haupt-Quartiere im Lager bei Stettin ein, um die Vermittelung zwischen 
Preußen und Schweden zu übernehmen. König Friedrich Wilhelm brächte 
ihm nur geringes Vertrauen entgegen. Seiner Ansicht nach war ein Ein­
gehen auf ernsthafte Unterhandlungen unter Frankreichs Vermittelung aussichts­
los. Selbst wenn die Franzosen dafür garantierten, daß Karl keinen Durch­
bruch nach Polen versuchte, so mußte naturgemäß, falls der Schwedenkönig 
trotzdem ein solches Vorgehen wagte, eine viel zu lange Zeit verstreichen, 
bis ein französisches Heer in Pommern erscheinen und Karl zur Beobachtung 
der mit Preußen geschlossenen Verträge zwingen konnte. Der Durchbruch 
war danu längst vollführt. Solange Karl diesseits der Ostsee herrschte,

0 Meldung Schlippenbachs an Friedrich Wilhelm; Kolberg, 19. Mai. Kriegs- 
Archiv I. XX. 31. toi. 31.

Geh. Rat und Schloßhauptmann zu Stargard Kaspar Otto von Massow.
b) Meldung des Geh. Rats von Massow an Grumbkow; Stettin, 25. Mai. 

A. a. O. kol. 31.
H Bericht des Hofrats Braun an König Friedrich Wilhelm. Geheimes 

Staats-Archiv Lop. XI. 247-i Nord. Krieg 1715. 11.-19. Mai. kol. 79.
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hatte Preußen nicht die geringste Sicherheit. König Friedrich Wilhelm hielt 
es für durchaus notwendig, daß der Schwcdenkönig mit Hülfe der Bundes­
genossen über die Ostsee zurückgedrängt würde?) Am 10. Mai reiste Graf 
Croissy nach Stralsund ab. Es zeigte sich indessen sofort, daß es ihm 
unmöglich war, auf eine» so Willensstärken Charakter wie Karl XII. irgend 
welchen Einfluß auszuüben. Auch der Versuch des französischen Unter­
händlers, König Friedrich Wilhelm durch die Schilderung der schwedischen 
Kriegsvorbereitungen und der Stärke der Festung Stralsund von dem 
Kriege zurückzuschrecken, hatte keinen Erfolg.

Der 10. Mai war vorübergegangen, ohne daß vom Könige von 
Schweden eine positive Erklärung erfolgt wäre, und Friedrich Wilhelm hielt 
sich nunmehr für berechtigt, die Feindseligkeiten zu eröffnen?) Da traten 
unerwartet Ereignisse ein, die den Beginn der Operationen noch hinaus- 
schoben. König Friedrich von Dänemark trug Bedenken, Bremen und 
Verben an Hannover abzutreten, und zögerte, die in dem Vertrage vom 
18. April versprochenen 24 Bataillone zu stellen. Infolgedessen erhielten 
auch die von Hannover zur Teilnahme am Feldzuge bestimmten Truppen 
die Marschbefehle nicht. Als Entschuldigung brächte König Georg vor, er 
wäre genötigt, seine Truppen an der hessischen Grenze') aufzustellen, um 
einem drohenden Einfalle hessischer und französischer Streitkräfte vorzubeugen. 
So war König Friedrich Wilhelm gezwungen, mit seinem Heere einstweilen 
untätig im Lager bei Stettin stehen zu bleiben und Karl XII. Zeit zur 
Vollendung seiner Rüstungen und Kriegsvorbereitungen zu lassen.

Über die Bewegungen und Vorgänge bei den Schweden erhielt König 

Friedrich Wilhelm Nachrichten aus Demmin von einem gewissen Herrn 
von Bosse, die diesem durch einen in schwedischen Diensten stehenden „biilot- 
Schreiber" hinterbracht wurden?) Doch liefen diese Meldungen nur spärlich 
ein, da die Schweden sehr wachsam waren und besonders unsichere Leute 
scharf beobachteten?) In der ersten Hälfte des Mai verhielten sich die 
schwedischen Truppen ziemlich ruhig, am 18. war noch kein Lager eingerichtet?)

i) Königl. Reskript an Knyphausen; Großes Haupt-Quartier im Lager bei 
Stettin, 12. Mai. Geheimes Staats-Archiv. Daselbst kol. 30—36.

2) Desgl. vom 17. Mai. Daselbst toi. 125.
') Die Grenze zwischen Hannover und Hessen-Kassel war damals dieselbe wie 

die heutige zwischen den preußischen Provinzen Hannover und Hessen-Nassau. Sie 
lief etwa von Witzenhausen an der Werra nordwärts bis an die Leine, bog dann in 
südwestlicher Richtung um, überschritt die Werra und machte einen Einschnitt in 
hessisches Gebiet bis in die Nähe von Kassel. Von hier bildeten Fulda und Weser 
die Grenze bis nach Karlshafen.

*) Geheimes Staats-Archiv liep. 96. 508 0.
? Daselbst toi. 1, 2, 8.
°) toi. 4—5.
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Sie hatten zu Anfang des Monats an ihren Verschanzungen auf dem 
linken Peeneufer und an der Befestigungslinie von Demmin nach Dam- 
garten durch Bauern eifrig arbeiten lassen. Doch stellten sie die Schanz­
arbeit bald auf der ganzen Linie ein und arbeiteten nur an zwei Redouten 
bei dem Passe von Damgarten weiter?) In Stralsund herrschte damals 
bereits ein empfindlicher Mangel an Lebensmitteln, der täglich größer wurde?)

Das schwedische Heer war noch immer keineswegs feldtüchtig. Es 
glich nach dem Berichte eines schwedischen Offiziers vollkommen einer 
Musterkarte?) Einschließlich der Artilleriebedienung war es ungefähr 
17000 Mann stark. Die Infanterie betrug etwa 10000 Mann. Die 
Stärke der Regimenter schwankte zwischen 1200 und 500 Mann, „welche 
3 n 400 Mann ausgenommen, alle mit Gewehr, iedoch von verschiedenen 
eulibre, wie es znsammengebracht werden können, versehen" waren. Die 
Bekleidung war mangelhaft und nur die kleine Montiernng^) vollständig, 
weil für diese die Offiziere aufzukommen hatten. Die Kavallerie war 
ungefähr 5160 Mann stark. Der Bestand der Regimenter schwankte 
zwischen 800 und 180 Mann. Die Sollstärke hatten nur das Holsteinische 
Dragoner- und das Kürassier-Regiment, auch waren sie die einzigen, die eine 
genügende Anzahl von Pferden hatten. Zusammen waren nur 3500 
Kavalleristen beritten ^) und zwar auf „allerhand Gattung schlechte Pferde". 
Ein großer Teil war anstatt mit Karabinern nur mit Flinten ausgerüstet. 
Die unberittenen Kavalleristen lagen noch auf Rügen?) Geschütze waren 
in genügender Anzahl vorhanden, ebenfalls Munition. Doch waren die 
Geschütze aus Eisen, „außer die kleinen Feldstücke, damit die geschwinde 
Schüße geschehen". Die Lafetten waren durchgehends alt und schlecht, so 
daß Gefahr vorhanden war, daß sie bei starkem Feuer auseinander-

0 kol. 2—3.
2) Privatbrief eines Herrn von Rosenkrantz an den schwedischen Gesandten 

und Minister von Wachschlager in Königsberg; Stralsund, 14. Mai. Geheimes 
Staats-Archiv Hop. XI. 247 i-r- Aufgefangene Briefe. 1715. 99 ^ol. toi. 98.

2) Vertraute Briefe eines schwedischen Offiziers an seinen Freund in Wien. 
Als ein Beitrag zur Geschichte damaliger Zeiten und Feldzüge Karls XII. Geschrieben 
in den Jahren 1698 bis 1740. Aus der lateinischen noch ungedruckten Handschrift 
ins Teutsche übersetzt und herausgegeben von*****. Zweiter Theil. Görlitz1811. S. 10.

*) Schuhe, Strümpfe, Hosen, Hemden usw.
5) Noch in dem Berichte über ein Zusammentreffen preußischer und schwedischer 

Truppen an der Peene am 17. Juni, von Nordberg fälschlich auf den 4. verlegt, 
heißt es (Nordberg, Leben Karls XII. Band II, S. 596): „Es hatte der Oberste, 
Johann Stenflycht, Befehl erhalten, sich mit allen berittenen Dragonern von den 
benderschen, dniesterschen, pommerschen und bremischen Regimentern, die zusammen 
vier Schwadronen ausmachten" usw.

o) Geheimes Staats-Archiv Rep. 96. 508 0. to1. 2 und Hep. 96. 501 (j.

5*
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fielen?) Trotz aller dieser Übelstände war der Geist der Truppen ein 

vorzüglicher?)
Der größte Teil der schwedischen Infanterie stand bei Loitz, auf Use- 

dom war nur eine schwache Besatzung zurückgeblieben?) Auch König 
Friedrich Wilhelm zog zwei Bataillone von Wollin zurück, freilich ohne 
Wissen des Generalfeldmarschalls Grafen Flemming, dem er von jedem 
Schritte Mitteilung zu machen versprochen hatte. Da dieser den Posten 
auf Wollin auch jetzt noch als einen sehr wichtigen ansah, so bat er sofort, 
die beiden Bataillone wieder dorthin zu legen, bis man die Lage klar über­
sehen könnte. An der Peenc wurde für die preußischen Truppen ein Magazin 
angelegt, und auch Flemming befahl die Anlage eines solchen in Pemmin 
und Anklam für die sächsischen Truppen, wozu er sich bei Friedrich Wilhelm 
die Stellung von Wagen durch das preußische Kriegskommissariat erbat?) 
Zur Sicherung der Magazine wurden weitere Truppen an die Peene vor­
geschoben. In Anklam stand bereits seit längerer Zeit das Bataillon Frhr. 
von Schlabrendorff?) Nach Demmin wurde die preußische Jägerkompagnie 
unter Oberjäger Bock vorgeschoben mit der Aufgabe, Patrouillen auszusenden 
und die feindlichen Patrouillen am Überschreiten der Peene zu hindern?) 

Sie selbst konnten indessen den Fluß nicht passieren, da der Feind die 
Übergänge aus dem linken Ufer besetzt hielt und alle Fahrzeuge auf seine 

Seite hinübergezogen hatte?) Die Festungswerke von Demmin wurden 
auf Befehl des Obersten von Bredow, der am 18. und 19. in Demmin 
geweilt und an der Peene entlang einen Aufklärungsritt unternommen hatte, 
mit neuen Pallisaden versehen?) Da Loitz die einzige Stadt an der Peene 
war, die sich in schwedischen Händen befand, mithin hier ein Übergang am

') Nach dem Berichte Christoph Wilhelm Sigmonds, eines preußischen Unter­
tanen, der als Leutnant beim Leib-Regiment König Karls XII. gestanden hatte. 
Geheimes Staats-Archiv Dop. XI. 247". Nord. Krieg 1715. 22.—30. Juni, 
kol. 106-107.

2) Vertraute Briefe eines schwedischen Offiziers an seinen Freund in Wien. 
Als ein Beitrag zur Geschichte damaliger Zeiten und Feldzüge Karls XII. Geschrieben 
in den Jahren 1698 bis 1740. Aus der lateinischen noch ungedruckten Handschrift 
ins Teutsche übersetzt und herausgegeben von *****. Zweiter Theil. Görlitz1811. S. 10.

Z) E. Friedlaender, S. 304.
4) Flemming an König Friedrich Wilhelm; Stettin, 19. Mai. Geheimes 

Staats-Archiv Usp. XI. 247". Nord. Krieg 1715. 11.-19. Mai. kol. 173—174.
°) Meldung des Oberstleutnants von Waldow an König Friedrich Wilhelm; 

Anklam, 15. Mai. Geheimes Staats-Archiv Lsx. 96. 506 U.
°) ckonrnal, 16. Mai.
') Meldung des Obersten von Bredow an König Friedrich Wilhelm; Anklam, 

21. Mai. Geheimes Staats-Archiv Usp. 96. 5010. lMitaria. 1714. 1715. 1717. 
Des von Bredow Jmmediat-Berichte.

s) Meldung vom 21. Mai.
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meisten zu besorgen war, befahl König Friedrich Wilhelm, den dortigen 
Flußübergang zu zerstören und so einen Übergang feindlicher Streitkräfte 

unmöglich zu machen?) Fürst Leopold von Anhalt-Dessau und General­
leutnant Graf Finck von Finckenstein, welche die Stellung der preußischen 
Truppen an der Peene bereisten, fanden indessen die Zugbrücke bei Loitz 
nach schwedischer Seite aufgezogen?) Der Befehl König Friedrich Wilhelms 
konnte infolgedessen nicht ausgeführt werden, und sie beschränkten sich darauf, 
auf dem rechten Peeneufer gegenüber der Loitzer Brücke eine Redoute au- 
zulegen, die ohne Störung von feiten der Schweden vollendet wurde?) 
Die Übergänge bei Stolpe, südlich Gützkow und bei Jarmen wurden 

mit kleineren Truppenabteilungen besetzt, der unweit Gützkow sogar mit 
einem Leutnant, 4 Unteroffizieren und 44 Mann?) Karl XII. konzentrierte 
seine Regimenter mehr und mehr. Von der Trebel wurden alle ver­
fügbaren Truppen nach Greifswald md nach der Peene herangezogen. 
Auch General Ducker und Generalmajor Moebius begaben sich in die Gegend 
von Loitz.

Da die Mecklenburger fürchteten, daß die Schweden einen Streifzug 
in ihr Land unternehmen könnten, so legten sie gegenüber von Damgarten, 
in Ribnitz, eine kleine Vcrschanznng an, die sie mit 25 Mann besetzten. 
Von der dortigen Brücke wurden jeden Abend sowohl von der mecklenburgischen 
Wache auf der einen, als auch von den Schweden auf der anderen Seite 
die Bretter abgedeckt, um einen nächtlichen Übergang unmöglich zu machen?) 

Ebenso wurde an dem Damme, der bei Tribsees durch die sumpfige 
Niederung der Trebel führte, eine Wache von acht Mann aufgestellt. Beide 
Posten hatten den Befehl, sich im Falle des Vorgehens der Schweden aufs 
äußerste zu verteidigen?) Herzog Karl Leopold von Mecklenburg ließ außer­
dem zu seinen drei Regimentern Z noch ein Bataillon unter Oberstleutnant 
Lilienstreng in Parchim errichten.

Die schwedischen Truppen hatten auch am 22. Mai entgegen ihrer 
anfänglichen Absicht noch kein Lager bezogen, dagegen ging Karl XII. mit 
dem Plane um, von Tribsees über Rackow und Greifswald bis Wolgast 
eine zusammenhängende Linie von Verschanzungen anzulegen. Es war dies

9 lournal, 16. Mai.
2) Meldung des von Bosse; Demmin, 22. Mai. Geheimes Staats-Archiv 

ksp. 96. 508 0. koi. 7.
Z) Journal, 23. Mai.
') Meldung des Obersten von Bredow vom 23. Mai.
Eh Meldung des von Bosse; Demmin, 6. Juni. Geheimes Staats-Archiv 

Lop. 96. 508 0. kol. 13-14.
°) Meldung vom 22. Mai. Daselbst kol. 6—8, 19.

Dragoner-Regiment von Waldow, Infanterie-Regiment Bohlen, Infanterie- 
Regiment Schwerin.
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fast genau dieselbe, die ehemals die verbündeten Sachsen, Dänen und Russen 
aufgeworfen hatten, so daß es sich eigentlich nur um eine Ausbesserung 
handeln konnte, die nicht lange Zeit in Anspruch nahm?) Die Verbindung 
zwischen Stralsund und dem sequestrierten Teile Vorpommerns war in­
zwischen vollständig unterbrochen, der Postverkehr schon längere Zeit eingestellt?)

Die Verhandlungen über ein Bündnis mit Dänemark waren 
trotz allen Drängens von feiten des Königs von Preußen immer noch 
nicht abgeschlossen. Indessen war Friedrich Wilhelm fest entschlossen, die 
Finalerklärnng Dänemarks abzuwarten, dann aber unbekümmert um bereu 
Ausfall die Peene zu überschreiten und Wolgast zurückzuerobern. Darauf 
freilich mußte er sich beschränken; denn ohne eine Seemacht als Bundes­
genossen konnte er die feindlichen Kaperschiffe aus dem Haff nicht ver­
treiben, und ehe das geschehen war, konnte weder Proviant noch die schwere 
Belagcrungsartillerie auf dem nur in Frage kommenden Wasserwege nach 
Anklam geschafft, noch ein Übergang nach Rügen unternommen werden, so 

daß dann an eine Belagerung von Stralsund gar nicht zu denken war. 
Inzwischen lag das preußische Heer, während der König eine entscheidende 
Antwort vom dänischen Hofe erwartete, nicht untätig im Lager. Es wurde 
fleißig exerziert, und von Zeit zu Zeit wurden Übungen in größeren Ver­

bänden vorgenommen?) Proviant und Fourage für die im Lager bei Stettin 
vereinigten Truppen wnrdc zumeist aus den Berliner Magazinen dorthin 
geliefert, zum Teil auf dem Wasserwege, zum Teil auf Wagen?) An Sold 
für die Truppen gingen monatlich ungefähr 108000 Taler zur Armee ab, außer­
dem erhielt der Armeelieferant Salomon Abraham monatlich 92000 Taler?)

In den oberen Kommandostellen nahm König Friedrich Wilhelm eine 
Änderung vor. Am 23. Mai wurden die Generalleutnants von Natzmcr 

und Graf Schlippenbach zu Generalen der Kavallerie, die Generalleutnants 
Frhr. von Schlabrendorff und von Arnim zu Generalen der Infanterie, 
die Generalmajors Graf Dönhoff jun., von Stille und von Pannwitz zu 
Generalleutnants befördert?) General von Natzmcr wurde gleichzeitig mit 
seiner Beförderung mit dem Kommando über die gesamte Kavallerie betraut?)

0 Meldung des von Bosse. Vergl. S. 69, Anmerkung 6.
'st Journal, 23. Mai.
st Am 23. Mai gingen von Berlin 75 Proviantwagen, die einen Tag vorher 

von den im Felde stehenden Truppen angekommen waren, mit Mehl, Branntwein 
und Hafer beladen, zur Armee ab, weil die einige Tage zuvor mit Korn abgesandten 
Schiffe nicht so schnell in Stettin ankommen konnten, sondern mindestens 14 Tage 
unterwegs waren. E. Friedlaender, S. 304.

st E. Friedlaender, S. 305.
st .lom nat, 23. Mai; E. Friedlaender, S. 305.
st Gneom. Ernst von Natzmcr, Lebensbilder aus dem Jahrhundert nach dem 

großen Kriege. Gotha 1892. S. 219.
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Ein Durchbruch des schwedischen Heeres nach Sachsen oder Polen 
war kaum noch möglich. Bei Wollin, wo die Gefahr eines solchen am 
meisten drohte, stand die Armee-Abteilung von Arnim. An der Peenc 
entlang waren vorgeschobene Abteilungen des preußischen Hauptheeres auf­
gestellt, und wenn diese zurückgedrängt wurden, so war das im Lager bei 
Stettin vereinigte preußisch-sächsische Heer imstande, den Schweden die 
Benutzung des Passes von Löcknitz und damit ein weiteres Vordringen zn 
verwehren. Nur wenn Karl mit Verletzung der Neutralität des Herzogs 
Karl Leopold durch Mecklenburg vorrückte, standen seinem Vormärsche keine 
Hindernisse im Wege.

Man hatte daher bereits in der ersten Hälfte des Mai im Großen 
Haupt-Quartiere beschlossen, zur Sicherung der preußischen Lande zwischen 
Elbe und Oder an der Grenze gegen Mecklenburg Posten aufzustellen, und 
hierzu waren zwei Kavallerie-Brigaden ausersehen. Man beabsichtigte, mit 
der aus den beiden Kürassier-Regimentern Kronprinz *) und Prinz Friedrich?) 
bestehenden Brigade eine Stellung bei Havelberg, mit der aus den Kürassier- 
Regimentern von Heyden und Bayreuth bestehenden eine Stellung bei 
Zehdcnick zu beziehen. Hiergegen wandle Generalleutnant von Bredow, 
der Kommandeur der ersteren Brigade ein, daß dann das Land gegen einen 
feindlichen Einfall nicht genügend geschützt sein würde, da die Regimenter 
zu weit im Lande stehen und die Grenzen sechs Meilen offen sein, die 
beiden Brigaden auch bei einer Entfernung von elf Meilen zu weit von­
einander entfernt stehen wijrden. An den Grenzen aber wären keine ge­
eigneten Orte mit genügender Deckung vorhanden, auch herrsche in der 
Gegend Mangel an Hartsutter, Gras, Heu und Stroh. Unter diesen Um­
ständen befahl Generalfeldmarschall Gras Wartensleben dem Generalmajor 
von Bredow, zunächst die Grenzorte und Pässe zu rekognoszieren und dann 
einen Plan zur Sicherung der preußischen Lande Unzureichend) Ob dies 
geschehen ist, ist unbekannt. Indessen ging — wahrscheinlich am 20. — 
aus dem Großen Haupt-Quartier ein Befehl an Bredow ab, mit seiner 
Kavallerie-Brigabe an dem Passe von Dömitz hinter der Elde auf mecklen­
burgischem Gebiete eine Stellung einzunehmen und den Flußlanf durch 
Patrouillen zu bewachen. Brot nnd Fourage sollte das Land Mecklenburg 
liefern und im Weigerungsfälle einfach fouragiert werden?) Dem Herzog

') Es lag damals in der Gegend von Magdeburg in Standquartieren.
'0 Es lag in der Gegend von Halberstadt in Standquartieren.
2) Meldung des Generalfeldmarschalls Graf Wartensleben an König Friedrich 

Wilhelni; Berlin, 14. Mai. Geheimes Staats-Archiv Lsp. 96. 506 0. Nilitaria 
1714. 1715. 1718. o. D. Des Generalfeldmarschalls Grafen von Wartensleben 
Jmmediatberichte.

t) Eigenhändige Anweisung zu einem Befehle an Generalmajor von Bredow. 
Geheimes Staats-Archiv Lop. 96. 506 tz. und Brief des Herzogs Karl Leopold an 
König Friedrich Wilhelm. Rsx. XI. 247^ > Nord. Krieg 1715 1.—12. Juni. tol. 3—4.
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Karl Leopold wurde hiervon durch ein Kabinettsschreiben vom 20. Mai 
Mitteilung gemacht und formell um seine Genehmigung nachgesucht?) So­
fort legte der Herzog gegen den Einmarsch der preußischen Truppen in sein 
Land bei König Friedrich Wilhelm Verwahrung ein, indem er auf seine 
Neutralität hinwies und drohte, sich einem Einmärsche der Kavallerie- 
Brigade nötigenfalls mit Waffengewalt zu widersetzen?) Gleichzeitig befahl 
er den stehenden Truppen, sich zu sofortigem Abrückeu fertig zu machen. 
Dadurch bewirkte er auch wirklich, daß die Kavallerie-Brigade Bredow aus 
Mecklenburg, wo sie inzwischen eingerückt war, zurückgezogen wurde?) Am 
2. Juni erging an den Herzog die Meldung, daß Bredow nun solche Be­
fehle erhalten habe, „daß Eure Lbd. Sich deswegen nicht zu beschweren 
haben werden"?) Da man indessen im Großen Haupt-Quartiere vermutete, 
daß Karl Leopold wegen dieser Neutralitätsverletzung beim Kaiser Klage 
führen würde, so wurde dem preußischen Gesandten am kaiserlichen Hofe zu 
Wien, Graf Metternich, am 6. Juli die Weisung erteilt, wenn er in dieser 
Angelegenheit befragt würde, zu antworten, „es hatte mit ged. beyden 
UsAiinöntvrn die intvntiou gehabt, die Gourssn der ^ismarischen Oarnison 
damit zu behindern, weil aber nachgehendts vorgekommeu, ermeldte Vestung 
gar zu bloguiren, so hatten wir diese beyde HsZimsntvr so lange zurück 
gezogen, bis die Königl. Dänische Rrouppen welche auch zu solcher bloMuäs 
gebrauchet werden sollen, näher angerücket, Jetzo aber stünden Beyderseits 
Moupxsn würcklich vor ^Vismar und hielten den Ort eingeschloßen"?) 
Die beiden Kavallerie-Regimenter erhielten Befehl, noch vierzehn Tage bis 
drei Wochen in preußischem Gebiete stehen zu bleiben. Das Kürassier- 
Regiment Kronprinz wurde dann zur Hauptarmee herangezogen und vom 
Kürassier-Regiment du Portail abgelöst?)

Inzwischen hatte König Friedrich Wilhelm mit größtem Nachdruck 
auf einen endgültigen Abschluß der Verhandlungen mit Hannover und 
Dänemark gedrängt. Am 17. Mai war ein neuer Vertrag mit dem 
dänischen Bevollmächtigten, General von Dewitz, vereinbart und von König 
Friedrich Wilhelm ratifiziert, wonach Dänemark 20 Bataillone zur Belagerung

0 Geheimes Staats-Archiv daselbst und E. Friedlaender, S. 311. Bredow 
ersuchte den Herzog am 28. von Perleberg aus, die nötigen Lieferungen an Proviant 
und Fourage für die beiden Regimenter auszuschreiben.

2) Geheimes Staats-Archiv Lop. XI. 247» >. Nord. Krieg 1715. 1.—12. Juni, 
kol. 3-4.

b) A. a. O. kol. 17.
«) A. a. O. kol. 48.
') Königliches Reskript an Graf Metternich; Großes Haupt-Quartier im Lager . 

bei Klempenow, 6. Juli. A. a. O. kol. 80.
°) Meldung des Generalfeldmarschalls Graf Wartensleben; Berlin, 4. Juni. 

Geheimes Staats-Archiv Lox. 96. 506 (j.
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von Stralsund, seine Flotte und eine Anzahl von Transportschiffen zum 
Übergänge nach Rügen stellen sollte. Friedrich Wilhelm selbst erbot sich, 

Transportfahrzeuge für 5000 Mann zusammenzubringen. Am 30. Mai 
wurden endlich die auch von König Friedrich von Dänemark ratifizierten 
Verträge ansgewechselt?) In den letzten Tagen des Mai traf außerdem 
ein Kabinettsschreiben König Friedrichs im preußischen Großen Haupt- 
Quartiere ein, worin er versprach, nicht nur 20 Bataillone, sondern seine 
ganze Armee znm Feldzuge zur Verfügung zu stellen?) Bereits am 26. 
waren die Verträge, die England mit Dänemark und Preußen geschlossen 
hatte, ratifiziert?) Hannover verpflichtete sich dadurch u. a., zu den 
Operationen gegen Schweden ein Hülsskorps von 6000 Mann zu stellen. 
Die Verträge wurden ebenfalls am 30. ausgewechselt/)

') Geheimes Staats-Archiv Lop. XI. 247". Nord. Krieg 1715. 28.-31. Mai. 
tob 116. E. Friedlaender, S. 307. Diese Verträge sind bisher nicht gedruckt. Vergl. 
dazu Droysen, a. a. O. IV 2, S. 130, Anm. 1.

2) Gottorp, 24. Mai. Geheimes Staats-Archiv. a. a. O. kok. 116.
Heusch an Printz und Kreutz; Berlin, 26. Mai. Geheimes Staats-Archiv 

Lop. XI. 247". Nord. Krieg 1715. 20.-27. Mai. kok. 159.
*) Auch diese Verträge sind bisher nicht gedruckt. Vergl. dazu Droysen, 

a. a. O. IV 2, S. 130, Anm. 3.





Hie Wrchenziner Kiök.

Von

Dr. A. Tetznev-Leipzig.





I. Merstuv.
Bernoulli. Johann Bernoulli's Reisen durch Brandenburg, Pom­

mern, Preußen, Kurland, Rußland und Polen in den Jahren 1777 und 
1778. Leipzig, C. Fritsch 1779. 2 Bände. I, 136—144 über Zipkow 
und die Kaschuben. II, 3 und Vorbericht 10: Ergänzungen.

Brüggemann. Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zu­
standes des Kgl. Prcuß. Herzogtums Vor- uud Hinterpommeru. 3 Bände. 
Stettin. I. 1779, II. 1784, III. 1800.

Glowitzer Kirchenchronik. (Von den Pastoren, seit Hering.)
Hamilton. Siehe Podewils.
Krofey. Ouokovns pissnis O. Llaroina Putdsra zmsÄoP 

nabc»2niolr ins^ovv, rnismiselcöZc) rv 81arvitz8k^ ssrilc rvilor:on6. krrss 
8^mana Xrokoa, sIuZs slo^va LoroZo rv L^torvis. Orulcovvano rv 
Esäainslru prM8 4airuka Hluxle. Holru kansIrieZo 1586. (Geistliche 
Lieder Dr. M. Luthers und anderer frommer Männer, aus dem Deutsche» 
in die Slowinzische Sprache übersetzt von Symon Krofey, Diener des 
Wortes Gottes zu Bütow. Gedruckt in Danzig von Jakob Rhode. Im 
Jahre des Herrn 1586.)

Ltzgowski. Die Slowinzen im Kreise Stolp, ihre Literatur und 
Sprache. Balt. Stud. N. F. III. S. 137—157.

Lorentz. Zur älteren kaschubischen Literatur. Archiv für slawische 
Philologie XX. 556—577. — Slowinzische Grammatik. St. Peters­
burg 1903. (Erschien während des Druckes.)

Pontanus. „^arvus Laksodismus O. Martini Imtüsri dsrmanioo- 
Vanäalieus." Danzig 1643. — 2. Anst. 1758. — 3. Aufl. 1828.

Podewils (nach Brüggemann sind die Titel angegeben, ich habe 
leider kein Exemplar auftreibcn können). Erzählung des rühmlichen Lebens 
des Caspar Otto von Podewils, Amtshauptmann der Ämter Altstadt, 

Sukow und Sülzhorst, wie auch des Domcapituls zu Colberg Decanus, 
Erb-, Burg- und Schloßgcsessenen der Güter Wusterwitz, Valentin, Teutschen- 
Puddiger, Segentin, Rumbske, Rovcn, Zedlin, Großendorf, Warbelin, Zez- 
kovitz und Dochow, -s den 5. November 1719, von Jacob Jmmanuel Hamilton.
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Stargard, bey Nie. Ernst Wittwe. Fol. 16 Bogen. — Gedächtnißpredigt 
auf Adam von Podewils, Negierungsrath der Königl. Preuß. Pommerschen 
Landen, des Domeapituls zu Colberg Decanus, auch Vicedominus des 
hohen Stifts Demmin, Erb-, Burg- uud Schloßgesessenen der Güter 
Wusterwitz, Balentin, Teutscheu-Puddiger, Rumske, Roveu, Zedlin, Großen- 
dorf, Warbelin, Zipkowitz uud Dochow, -ß den 8. April 1731 zu Colberg, 
von Georg Andreas Nübner, der St. Marienkirche Archidiakonus, wie auch 
der Königl. Kloster- und Johanniskirche Pastor. Stargard, gedruckt bey 
Joh. Tilleru. Fol. 22 Bogeu.

Rübner. Siehe Podewils.
Tetzner. Die Slowinzen und Lebakaschuben. Land und Leute, Haus 

uud Hof, Sitten und Gebräuche, Sprache und Literatur, im östlichen 
Hinterpommern. Mit einer Sprachkarte und 3 Tafeln Abbildungen. 
Berlin, Verlag von Emil Felder, 1899.

Tetzner. Die Slawen in Deutschland. Beiträge zur Volkskunde der 
Preußen, Litauer und Letten, der Masnren und Philipponen, der Tschechen, 
Mährer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Mit 
215 Abbildungen, Karten und Plänen, Sprachproben und 15 Melodien. 
Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg L Sohn, 1902.

II. Zlowinzifch-leüsksschubifches Schrifttum.
Als Cenowa den Gedanken faßte, gleich einer Art Volapük für alle 

Westslawen, die mit den Deutschen im Gemenge wohnten, eine gemein- 
lechische, slowinzische Sprache zu schaffen, nämlich unter Zugrundelegung 
des westpreußischen Kaschubisch, wußte er nicht, daß ein ähnlicher Gedanke 
für die nördlichsten dieser Wenden schon einmal Gestaltung erlangt und 
länger als sein eigener wirksam geblieben war. Simon Krofey hatte 1586 
sein slowinzisches Gesangbuch herausgegeben. Bis ins 18. Jahrhundert 
scheint es vereinzelt benutzt wordeu zu sein, blieb aber ohne Nachfolger 
und wurde bald so gründlich vergessen, daß erst gelehrte Forschung Ende 
des verflossenen Jahrhunderts ein Exemplar wiederfand. Ein zweites 
slowinzisches Buch wurde vorläufig nicht gedruckt, das eine erhaltene 
Krofeysche Exemplar aber enthält einen umfangreichen handschriftlichen 
Anhang, der das Interesse der slowinzischen Pfarrer verrät. Wohl in der 
Hauptsache des Schmolsiner Pfarrers Sporgius und der Vorgänger des 
Sporgius. Michael Pantanus aber, einer dieser Vorgänger, vermehrte die 
slowinzische Literatur, um ein zweites Werk, um den „kurvu8 Out66lii8mu8 
D. Nurtiui Imtiieri (^ermuuieo-Vunäuliu8, DauräA 1643", der 1758 
und 1828 neu aufgelegt ward. Bei dieseu beiden Büchern aber ließ man 
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es bewenden. Und auch sie mögen,, soweit Zeugnisse vorliegcn, nicht 
allenthalben verständlich gewesen sein, denn die Sprache beider Bücher 
wird keineswegs den gesprochenen slowinzischen oder lebakaschubischen Mund­
arten gerecht, sondern hat nur im Wortschatz und in der Flexion pom- 
mersche Eigentümlichkeiten. Ein paar kaschubische Kleinigkeiten, die auf 
Sporgius und seinen Kreis zurückgeheu, sind dann noch handschriftlich im 
Schmolsiuer Pcrikopenbuch und im Schmolsiuer Gebetbuch erhalten, zu 
denen ich auch meine oben angeführten beiden Schriften zu vergleichen bitte.

Neben diesen rein kirchlichen Schriften ist nun noch ein Denkmal 
handschriftlich erhalten geblieben, das neben den slowinzischen Büchern 
als einziges lebakaschubisches nach Form und Inhalt besondere Aufmerk­
samkeit verdient: die Virchenziner Eide. Der Schauplatz der vorhin 
erwähnten slowinzischen Literatur ist im besonderen das slawische Sprach­
gebiet links vom Kluckenbach, der der Lebakaschuben rechts von dieser 
Sprachscheide, insbesondere das Glowitzer Kirchspiel. Die Zeit ist etwa 
dieselbe, wie die der Veröffentlichungen des Sporgius, nach 1700. Den 
Namen verdient das Denkmal wegen seines Fundorts und seines haupt­
sächlichen Inhalts. Darüber schrieben, soweit mir bekannt ist, Lorcntz 
(Zur älteren kaschubischen Literatur, Archiv f. slaw. Phil. 20, 556 ff.) und 
Tetzner (Die Slowinzen und Lebakaschuben, S. 212—228, und Die 
Slawen in Deutschland, S. 449/450). Eine umfassendere Behandlung 
fehlt noch, darnm sei einiges Wissenswerte über das Denkmal mitgeteilt.

III. Art Üev Handschrift; ihre Bescher.
Äußerlich betrachtet, bieten sich die „Virchenziner Eide" als ein altes 

Merkbuch mit Einlagen dar; es ist ein Oktavband mit Pappschalen, Leder­
rücken, Lederecken, 16 om lang, 10 om breit, 2 ein stark. Es besteht aus 
10 Teilen, die später numeriert worden sind, nämlich 8 vorgelegten Blättern, 
einem Oktavheft und dem arg verstümmelten eigentlichen Buche. Aus 
diesem sind viele Blätter herausgeschnitten. Die Notizen erstrecken sich 
sogar auf den inneren Buchdeckel. Auf dem vorderen steht nämlich 
„Christian Peter (?Vatcr?) vom Rowe ein See fahrender Mann", darunter 
verkehrt „Baron de N(ardcfcldt)". Auf dem Hinteren aber liest man von 
derselben Hand: „Vieh in die Weide zu Nehmen, 15 Häuser (?), Melleu, 
im 5t Buch Mosis am 2. Capittel liß wegen ungehohrsamer Kinder". 
Ebendiese Hand hat auf deu vorhergehenden beiden Blättern folgende 
Notizen: „Nach Stargardt wegen des luvsntarii und aestiination, so wie 
sie in allen st. (Allenstein?) O. geschehen, zn schreiben, das über Bütow 
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an d. H. (?) die Reiter gesandt werden wegen der Execution", „Drasini 
^ranoissi brennende Lampe der Klugen von dem Herrn Regimentsquartier­
meister abzufordern", „1 Lot Muscat Blumen, 2 (?) Loht Cannel", 6 Ellen 
gantz schwartze halbseidene Ballen a 1 Brg, 2 Ellen weiße unechte Treß 
-r 2 gr." „Diesen meinen Sollwechsel die Summa 200 Rthlr. an Fraw 
Catharina Elisabeth Rochin (? Köchin?) gestellt, bezahle a äako an über 
6 Wochen an Sie oder deren ge Bollmächtigten zu Dank. Die Valuta 
habe woll (voll?) empfangen. Gott zu Hülff Stolp d. 11. May 1714 
Andreas v. Put Kammer." Ob die letzte Schrift dieselbe ist, mag ich nicht 
entscheiden. Eine mehrere Seiten zuvor geschriebene lateinische Bemerkung, 
nach welcher „O. V. N. 0. L. st in Oisoo. ?ommr. immutrisulatus" 
die Übereinstimmung voranstehender, jetzt aber herausgeschnittener Abschriften 

bestätigt, scheint gleichaltrig zu sein. Ob der Regimentsquartiermeister der 
Zeit des siebenjährigen Krieges angehört, ist nicht zu ermitteln. 1758 
waren nach einem Brief Kleists an Gleim die Russen in jener Gegend 
und hausten auch 1760 und 1761 nicht zum besten. Jedenfalls geht aus 
dem Inhalt des Buches hervor, daß es nach und nach Verschiedenen 
gehörte. Der Hauptinhalt beweist aber, daß es sich im Besitz der bekannten 
Familie von Podewils befand, sicher schon in der Hand des Dekans Kaspar 
Otto von Podewils, der am 20. August 1690 als Schwiegersohn des 
George von Stojentin das Gut Viatrow empfing. Dieses kam 1691 an 
Ewald von Putkamer, ohne die Lojower Bauern 1695 an Galbrecht, und 
1719—1756 an dessen Sohn, den Hauptmann Franz Georg von Galbrecht. 
Vielleicht gelten diesem Podewils, wie wahrscheinlich schon seinen Vorfahren, 
einige der älteren Eide. Der Dekan und Regierungsrat Adam von Podewils, 
der in mehreren Eiden genannt wird, ist wohl der Sohn Kaspar Ottos.

Adam hat, wie sein Vater, immer mehr der alten Stojeutinschen 
Lehne erworben. Ihm gehörten Zipkow, Warbelin, Rumske, Rowen, 
Dochow, Großendorf kasch. Zarrentin, die schon im 15. Jahrhundert 
die Stojentine besaßen. Ein großer Teil des Glowitzer Kirchspiels war 
sein Eigentum und zwar zu einer Zeit, da es noch vorwiegend kaschubisch 
war. Denn 1713 weist die Glowitzer Abendmahlsliste bei 70 Begräbnissen 
559 deutsche und 3152 polnische Kommunikanten auf, 1719 (dem Todes­
jahre Kaspar Ottos) bei 43 Begräbnissen 609 Deutsche und 3077 Kaschuben 
und 1731 (dem Todesjahre Adams) bei 31 Todesfällen 761 deutsche und 
2824 kaschubische Abendmahlsgänger. Seines Enkels Gastfreundschaft genoß 
ja 1777 Bernoulli in Zipkow, der jenen lebensvollen Bericht über die 
dortigen Kaschuben schrieb. Dieser übergab das Gut am 14. Januar 1723 
seiner Tochter aus erster Ehe. Das ist die spätere Gemahlin George 
Gneomars von Zitzewitz. Eine Witwe von Zitzewitz geriet mit den Erben 
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Adams von Podewils in Streitigkeiten, die Veranlassung zur Verwendung 
eines Dolmetschers gaben. Dieser Dolmetschereid ist erhalten und scheint 
also um 1731 abgefaßt zu sein. Die Erbin Lojows verheiratete sich mit 
dem Leutnant von Schliessen, der Lojow am 23. Mai 1750 dem Inspektor 
zu Rumske, Christian Gustke, verpfändete. Wahrscheinlich ist Gustke der 
Nachfolger des oben erwähnten Schwartz. Gustke hat die Eidformeln, die 
seinem Herrn von Bieberstein und wohl auch ihm geschworen wurden, in 
seinen Händen gehabt, vielleicht alte sogar selbst abgeschrieben und erneut, 
auch mittels der Eidesvorbereitungen die Schwörenden auf ihre Pflichten 
aufmerksam gemacht. Seine Erben besaßen die löbliche Eigenschaft, diese 
alten Dokumente ihrer Wichtigkeit wegen aufzuheben und auch dann noch 
zu bewahren, als sie mit dem Schwinden des Kaschubischen überflüssig 
geworden waren. So sind sie in die Hände unseres Herrn Gustke in 
Virchenzin gekommen. Adam hinterließ, wie aus Kneschkes Adelslexikon 
und Brüggemann's Werk ersichtlich zu sein scheint, eine Tochter und drei 
Söhne. Die drei Söhne wurden am 15. November 1741 in den Grafen­
stand erhoben, der Generalmajor Adam Joachim, der Kriegsminister Otto 
Christoph und der Kriegs- und Kabinettsminister Heinrich. Im Tcilungs- 
vertrage am 22. September 1731 erhielt Otto Christoph: Zipkow für 
8000 Taler, Dochow für 3373, Großendorf für 4600, Warbelin für 
5200 Taler. Seine Schwester erhielt als Erbteil Rumske (8000 Taler), 
Roweu (7400 Taler), Zedlin (4800 Taler) und brächte diese Güter als 
Brautschatz ihrem Gemahl, dem Hauptmann Ludwig Friedrich Marschall 
v. Bieberstein, dem der Zedliner Schulzeneid und ein Untertaneneid ge­
schworen wurden. Ihm hat unser Notizbuch wahrscheinlich auch gehört, 
und zu seiner Zeit scheinen Abschriften nachgetragen worden zu sein. Der 
Lojower Eid deutet daraus hin, daß das Buch wohl der Eidesformeln 
wegen in die Hände des Lojower Besitzers kam. Lojow hatte 1690 
C. O. v. Podewils an Ewald v. Puttkamer verkauft, dessen Witwe sich mit 
Peter Friedrich von Zitzcwitz vermählte. Adam v. Podewils war ein 
tüchtiger Wirt, der seine Güter in Ordnung zu halten wußte. Wäre uns 
seine und seiner Ahnen Grabrede erhalten geblieben, so würden wir auf 
Rübners 22 und Hamiltons 16 Bogen jedenfalls mancherlei über deren 
Tätigkeit erfahren. Adam nimmt auch die Eide genau. Die Untertanen 
scharwerkcnden Bauern müssen sich in jeder Weise selbst verfluchen, im Falle 
sie ihrem Herrn zu entlausen gedächten. Der Zipkower und Rumsker 
Holzwärter wird genau angewiesen, was er alles neben und bei der Holz- 
bewachnng zu beachten hat. Auch der Drescher muß beschwören, nichts 
veruntreuen zu wollen. Als der Verwalter der Rumsker Güter l722 
seine letzte Rechnung ablegt, bleibt dieser noch 200 Taler schuldig, für die

Baltische Studien N. F. VII. 6
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der Glowitzer Pastor und Chronist Hering und der Viatrower Rittergnts- 
desitzer Galbrecht bürgen. Das in mancher Hinsicht interessante Schrift­
stück lautet:

Nachdehme Herr Johann Josua Schwartz Dit. d. Herrn O/roani und 
Regierungs Rath Adani von Podewils gewesener Jnspcctor dießer Rumbsker 
Güther, deroselben bey abgelegter Rechnung undt zugelegter richtiger Liqui­
dation noch über 200 rthlr. Capital schuldig geblieben, derselbe aber ietzo 
die Bezahlung und Befriedigung Wohlgedachten Herrn Decani von Pode­
wils nicht schaffen können, alß versprechen wier Endesuntcrschriebene Beyde 
vor Einen und einer vor Beyde, vor unß unsere Erben und Lehnsfolgern 
für 200 rthlr. sage 200 rthlr. alß selbst Schuldcner in solickum zu stehen 
und zu hassten und zwar dieses alles bey Nahm Hasser Verpfändung unserer 
Haab nnd Gnther, liegendt und fahrendt Lehn und Erbe, soviel hierzu von 
Nöthen, solcher gestaldt und also, daß wann Herr Johann Josua Schwartz 
oder die seinigen ob Bemeldete 200 rthlr. nebst einjährig Zinsen u Dato 
binnen Jahresfrist nicht Bezahlen solle, alß dann der Herr Decanus oder 
deß. Erben nicht nötig haben sollen, der Zahlung an Ihm Herrn Johann 
Josua Schwartze zu such., sondern wir wollen schuldig seyn so wohl das 
Capital, Zinsen und Unkosten, da deren einige aufgewandt oder verursachet 
worden, für unß in soliäum abzuführen und zu bezahlen gestalt wier beyde 
alß dann unß der sxsoulion unterwürfig gemacht, undt unß hierbcy aller 
rechtlichen Wohltathen, Freyheiten und Außflüchten, sonderlich Scheinhandels, 
Betrugs, listiger Überredung, Verletzung, die Sache sey nicht so wie ob- 

stehct abgehandelt, daß ein allgemeiner Verzicht nicht gelte wo nicht eine 
besondere vorhergcgangene und fürnehmlich dem bsnsüoio ckivisionm oräinm 
und anderer Behelffe, so denen Bürgern zu gut geordnet, wohlwißeutlich 
nnd wohl Bedächtlich begeben; Allens getreulich sonder Gefährde und Arglist. 
Uhrkundt deßen haben wier diese Bürgschafft eigenhändig unterschrieben und 
besiegelt, So geschehen, zu Viatrow, den Zt^Octobr 1722.

sD. 8.) 6l. v. Oulbreoiit (D. 8.) Gottlieb Heering
alß mittbürge. kasbor CUovivvnsis

auf obige Summe seindt bezahlt mm.
Fünffundtdreysig rthlr.

IV. Inhalt des Buches.
1. „Eines Vorstehers Eid." Gedruckt Tetzner, Slowinzen 213. 

Der Kirchenvorsteher schwört, weil er von der Herrschaft und dem Herrn 
Pastori zum Kirchenvorsteher erwählt ward, treu und ehrlich mit dem 
Kirchengeld, den Kirchcnsachen, dem Klingelbeutel, deu Kollekten umzngehen, 
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die kirchlichen Gebäude gut zu bewachen, Schäden sofort anzuzeigen und 
sich als echter Christ zu führen.

2. „Untertahnen Eydt." Doppelsprachig. Deutscher Text Tetzner, 
Slowinzeu 213. N. N. schwört dem Herrn Dekan v. Podewils, dessen 
Inspektor und den seinigen, gehorsam zu sein, nicht wegzulaufen, sich in 
keine anderen Güter und fremde Örter zu begeben und sich allemal zu 

stellen. „So ich aber dawieder handeln solte, so gebe Gott, daß ich 
möge Blindt, Lahm, Taub, Stumm, und stets krank seyn, daß ich kein 
gedeyen noch Glück in allem Meinen Thun und Vornehmen haben möge. 
Verflucht sey Meine Nahrung, Vieh und alles, waß ich habe, daß gebe 
Gott durch seinen Sohn Jesum. Amen."

Darunter: Jakub Grosck meyneidig. John Lemk, Griegr Pasc.
3. (Vorderseite) Reinigungseid. Kaschubisch Lorentz 571. Über­

setzung Tetzner, Slawen 449: N. N. schwört „an dem betreffenden Bier" 
unschuldig zu sein und es nicht abgezapft zu haben.

3. (Rückseite) Zeugeneid. Kaschubisch Lorenz 571, Übersetzung Tetzner, 

Slawen 449: N. N. schwört, weder seinem Herrn zu Liebe, noch aus Haß 
gegen die Zipkower falsch zeugen zu wollen, sonst möge Gott geben, daß 
er wie ein dürrer Ast am Zaun verdorre und nicht glücklich sei.

4. Dreschereid. Kaschubisch Lorenz 571, Übersetzung Tetzner, 

Slawen 449. N. N. schwört, in der vom Schloßvogt zum Dreschen an­
vertrauten Scheune gut zu dreschen, nichts zu nehmen und nehmen zu lassen.

5. Bürgschaft. Deutsch: Hering und Galbrecht bürgen bei Adam 
v. Podewils für Schwartz. Abgedruckt oben S. 82.

6. Quittung. Tetzner, Slowinzen 215. 12 Thl. (Fl?). Von 
H. Stojentin auf die roplio des H. General von Wobcser geb (?) Michel 
Ruballe (?) Schneider (?) in Lojow. — Christian Put Kammer. L. L. 
Putkamer pro siZno licjuiäutiouis ob 0. ?. in Zr. L. (?)

7. „^.visutio per iuris oder Warnung des Meyn-Eides und er- 
klährung des Eydes, auch das aufheben der Finger."

Der Meineidige erzürnt Gott, betrügt den Richter, verletzt die Wider­
part, verdammt seine Seele, zieht sich schwere Leibesstrafe zu.

Er muß 3 Finger zum Zeichen der Dreifaltigkeit heben, zwei in die 
Hand schlagen, deren erster die menschliche Seele bedeutet, der fünfte aber 
den Leib. Wenn ich falsch schwöre, so bitte ich Gott den Vater, Gott den 
Sohn und Gott den heiligen Geist, und die ganze hochgelobte Dreieinigkeit, 
1. daß ich ausgeschlossen und ausgesetzt werde aus der Gemeinschaft Gottes 
und seiner Heiligen, daß ich ein Fluch meines Leibes Lebens und meiner 
Seele sei, 2. daß mir die grundlose Barmherzigkeit unseres lieben Herrn 
und Seligmachers nimmermehr zu Trost und Hilse komme an meinem 
letzten Ende und in meiner Todesstunde, 3. daß der Frohnlcichuam Jesu,

6*
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seine unerschöpfliche Gnade, sein rosinfarbnes Blut, sein Leiden, Sterben, 
seine unschuldige Marter und Pein an mir nichts giltig sei, 4. daß ich 
will verloren werden am jüngsten Tage, besonders auch des begierlichen 
Anschauens des Angesichtes Gottes und Christi, 5. Wo ich falsch schwöre, 
so will ich, daß mich der gerechte Gott an meiner zeitlichen Nahrung und 
allen meinen Gütern strafe, meiner Aussaat und Hantierung allen Segen 
entziehe, mein Vieh nicht fruchtbar sei, sondern von den reißenden Tieren 
und Wölfen zerrissen, an dem Tage dahin falle und sterbe, ich auch wie 
ein Sprock am Zaun verdorre, und an meinen Händen und Füßen ver- 
lahme, auch auf meinem Totenbette nicht eher aufgelöset werden möge, bis 
ich vor Gott und aller Welt erkannt, daß ich jetzo auf den abgestatteten 
Eid ein falsch Zeugnis abgegeben und unrecht geschworen habe. —

Eine längere Ansprache schließt die Vermahnung mit der nochmaligen 
Warnung, nicht mutwilligerweise die Erlösung zu verscherzen.

Nach dieser ^.vmutio folgt auf der vierten Seite eine Quittung, 
Steinberg (wohl Puttkamers Ackerwerk bei Pottock) den 18. Mai 1718. 
Frau Jsabella Constantia, des Herrn Amtsrats N. N. zu Neinßfeld Ehe- 
liebste, hat 10 Taler jährliche Zinsen, die von 200 Talern Kapital am 
7. April 1716 fällig ivaren, entrichtet.

Den Schluß bildet ein Dolmctschereid „in Sachen der Witwe 
v. Zitzewitz und des Seligen Decani von Podewils (f 1731) Erben." 
Der Dolmetscher verspricht, den Zeugen die Artikel und Fragstücke, die 
Verwarnung des Meineids und den Zeugeneid deutlich und verständlich zu 
erklären, und ihre Aussage den Herren Kommissaren der Wahrheit gemäß 
zu übermitteln, sich auch sonst zu führen, „wie einem getreuen Dolmetscher 
eignet und gebührt".

8. ^.vmabio vgl. Nr. 7, deren erste Seite abgeschrieben ist.
9. Heft von 32 Seiten, von denen 2—17 und 19/20 beschrieben 

sind. 1. „Eines untertahnen Eydt". In beiden Sprachen; gedruckt bei 
Tetzner, Slowinzen S. 219. Ziemlich gleich Nr. 2; 10, 4; 10, 8. 
Namen fehlen. — 2. „Eines Holtzwahrters Eydt." In beiden Sprachen 
b. Tetzner, Slowinzen, S. 220. Der Holzwärter in Zipkewitz schwört 
nach seiner Bestellung dem Herrn Decan von Podewils, das Holz, das 
ihm der Herr Inspektor anweist, mit allem Fleiß und mit Treu bei Tag 
und Nacht zu beaufsichtigen, es selbst nicht zu schädigen noch durch andere 
beschädigen zu lassen, Betroffene zu pfänden und das Pfand dem Inspektor 
zuzustellcn, ohne des letzteren Anweisungszettel auch niemand Holz zu geben. 
— 3. „Eines Holtzwahrters Eydt". Deutsch Tetzner, Slowinzen 221. 
Kaschub. b. Lorentz. N. N. als Holzwärter und Schütze der Rumbsker 
Güter schwört, wenn er nicht zu anderen Verrichtungen gebraucht wird, 
die gesamte Hölzung früh uud spät zu bereiten oder begehen, zu beachten, 
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daß darin nicht gehauen, oder Schaden getan, die Heide im Frühjahr 
nicht angezündet, die Wiesen gehegt und nicht ausgehütet, Streuung und 
Palten nicht zum Verderben der Weide an schädlichen Orten gehackt, das 
Saatkorn nicht geschädigt, die Mast nicht von fremden Schweinen aus­
gehütet oder aufgelesen wird. Jeder Verbrecher, er sei auch wer er wolle, 
trotz Liebe, Guust, Geschenk oder Gaben wird dein Inspektor «»gezeigt nnd 
niemandem ohne Freizettel Bau- oder Brennholz angewiesen.

10. „Ounr bono Ooo." Oktavheft. 1. „Auslegnng des Eydes nnd 
Warnung für den Meineydt, welches denen, so da schweren wollen, vor- 
zulesen ist." 265. Gedruckt Tetzner, Slowinzen 222 sf. Ziemlich gleich 
Nr. 7; nur fehlt das letzte Stück (5- „Wo ich falsch schwöre" rc.). — 
2. „Uuraursntuur." In beiden Sprachen. Deutsch: Ich N. Schwere zu 
Gott dem Allmächtigen, daß ich in Sachen N. und hicrnechst N. die 
reine Wahrheit außsagen und anzeigen ivitl, unndt solches nicht unterlaßen 
weder umb Gunst oder nngunst, Haß, Überredung, Liebe oder dergleichen 

Uhrsache, die mich von der reinen Wahrheit zu reden abhalten möchte. 
So wahr mir Gott helffe dnrch Jesum Christum. Ameu. — 3. „Polnischer 
Zeugen Eydt." Fast gleichlautend mit 11, 2. — 4. „Eines Unterthanen 
Curischer Ehdt." Curisch dem Gutshof (auria) geleistet. In beiden 
Sprachen. Gleich 2; 10,1; 11,8. Ohne Namen nnd Zeitangaben. — 
5. „IntorroMloria. Mnoraliu." 10 Seiten, deutsch und polnisch mit 
12 Fragen über das persönliche Verhältnis in der zu beschwörenden Sache. 
Deutsch bei Tetzner, Slowinzen 226. — 6. „Schnitzen Ehd." Gedruckt 
Tetzner, Slowinzen 227. Der neue „Zeddeliner" Schulze schwört der 
angebornen Herrschaft, dem Herru Hauptmann Marsch all vou Biederstem, 
des Dorfes Bestes zu suchen und fördern, die Dorfordnung und Gerechtigkeit 
erfüllen zu lassen, Grenzen und „Mahle" (Steine) zu beachte», Zäune 
und Triften in Ordnung zu halte«, Wiesen und Äcker zu rechter Zeit 
hegen und bearbeiten zu lassen. Die Bauern solle» die Äcker gut bestelle», 

nicht bloß zur Hälfte den Kornacker bestellen, Zimmer und Hofwehr nicht 
verwahrlosen, sonst sollen sie vom Schnitzen, der Verschwiegenheit der Herr­
schaft gelobt, dem Herrn anzuzeigen sein. — 7. „LMutonskä 
(Schulzeneid). Wohl kaschubischer Text zu 10, 6 (abgedr. Loreutz 565, 
vgl. auch Tetzner, Slowinzen 227/8). Geschworen dem „kann Oioanu8ä 
HoZiorun^ LaUm UääLnr ock koäsvslvov" (Herrn Dekan Regierungsrat 
Adam v. Podewils) (ch 8. April 1731 zu Kolberg, wohl Nachfolger Kaspar- 
Ottos, f 5. November 1719). — 8. „?r^8M koäansAo" (Untertanen­
eid) Doppelsprachig, Lorentz 567. Zu vgl. 2; 9, 1; 10,4. Text gleich 2, 
nur M. v. Bieberstein geschworen und Gregor statt Griegr im Nachtrag. 
— An Ortschaften bietet unser Sprachdenkmal also Stolp, Bütow, 
Stargardt, Rumske, Viatrow, Glowitz, Lojow, Steinberg, Zipkow Zipkewitz,
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Zedlin, Rove, Meristem (?). Die Zeitangaben reichen vom 11. Mai 
1714 und 18. Mai 1718 bis zum 6. Oktober 1722, doch reichen die 
oben angegebenen geschichtlichen Verhältnisse mehrere Jahrzehnte zurück und 
vorwärts. Borgeführt werden die Gutsherren im Glowitzer Kirchspiel und 
Umgegend: die Herren Caspar Otto (fl 5. November 1719) und Adam 
von Podewils (fl 8. April 1731), Marschall v. Bieberstein, Christian und 
Andreas von Puttkamer, Stojentin, Wobeser, Franz Georg v. Galbrecht 
auf Biatrow und die Witwe von Zitzewitz, sowie der Baron von Nardefeld. 
Hering, der Pastor von Glowitz, Johann Josua Schwartz, der Rumsker 
Gutsinspektor, der Kirchenvorsteher, Dorfschulze, Holzwärter, Drescher, 
Dolmetscher, die Untertanen und Bekannten der Gutsherrschaft, Gläubiger 
und Schuldner, auch die meineidigen Bauern Jakub Grosek, John Lemk 
und Gregor (Griegr) Pasc.

Außer den deutschen Bürgschaften und Quittungen enthält das Merk­
buch also neben den Eidanweisungen je einen Dolmetscher-, Kirchenvorsteher-, 
Drescher- und Reinigungseid, drei Holzwärtereide, drei Zeugen- und vier 
Untertaneneide, von denen sechs doppelsprachig sind: je ein Zeugen-, zwei 
Holzwärter- und drei Untertaneneide. Nur deutsch sind je ein Kirchen­
vorsteher-, Dolmetscher- und Holzwärtereid, nur slawisch je ein Untertanen-, 
Drescher-, Reinigungs-, und zwei Zeugeneide. In Zipkow wird ein 
Zeugeneid nur in kaschubischer, ein Holzwärtereid in beiden Sprachen 
geschworen. Der letztere gilt auch für Rumske, der Lojower ist nur deutsch. 
Nur slawisch oder in beiden Sprachen werden die Untertaneneide den 
Podewils und dem Herrn von Bieberstein, den ersteren auch die Holz­
wärtereide in beiden Sprachen geschworen. Die „Auslegung" ist wohl 
1714, die ^.vmation 1718 (oder eher) ge- oder abgeschrieben. Eigentümlich 
bleibt, daß gerade die jüngere Fassung die alten schrecklichen Verfluchungen 
noch um die des irdischen Gutes, des Viehs u. dgl. vermehrt. Der Hin­
weis auf die reißenden Tiere entstammt jedenfalls älterer Zeit, ebenso 
formelhafte Wendungen, wie der Sprock am Baum, das rosinfarbne Blut 
der älteren und der Fronleichnam Christi der jüngeren Fassung. Die 
Hauptfragen vor den Eiden sollten den Schwörenden vergegenwärtigen, daß 
man sehr wohl wisse, aus welchen Gründen falsche Eide geschworen werden 
könnten, und daß persönliche Vorteile die Wahrheit nicht umstürzen dürften. 
Von den Zeugeneiden ist der älteste (4) kaschubisch, der Schulzeneid ist nach 
1714 geschrieben und versetzt uns in die Zeit, als der Zedliner Schulze 
mit dem Abzeichen seiner Würde, dem großen Schulzenstock, noch die Ver­
mittelung zwischen Gutshof und Scharwerksbauern besorgte, insbesondere 
die Frone anzusagen, zu beaufsichtigen und in allen Stücken der Herrschaft, 
dem Inspektor und den herrschaftlichen Dienern gehorsam zu sein hatte. 
Der Kirchenvorstehereid ist sicher der älteste des Buches, der Dolmctschereid
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ist jünger als die übrigen Stücke des Buches und scheint zu beweisen, daß 
die Herrschaften schon damals nicht mehr slawisch verstanden. Das ganze 
Buch ist das Deukmal des ersterbenden Kaschubentums, die jüngeren Eide 
sind alle deutsch geschrieben und die alten erscheinen wie erstarrte Formulare, 
die der Schwurabuehmer nachlesen mußte, weil die Schwörenden der 
deutschen Sprache nicht völlig mächtig waren. Die vom Polnischen ab­
weichenden kaschubischen Wortformen sind nicht allzn zahlreich, aber von 
großem Werte, weil sie fast das Einzige sind, was überhaupt aus jener 
Gegend überliefert ist. Da die Eide uns in eine Gegend versetzen, von 
der wir bald darnach ein neues Bild durch Bernoulli erhalten, sei auch 
dessen Bericht über Zipkow und das Kaschubenland mitgeteitt:

„Den 29. Juni 1777 war das Wetter (in Zipkow) noch schlimmer; 
kaum konnte man sich überwinden, gegen Abend nur über den Hof zu 
gehen, uni in einer Scheune die kaschubischen Untertanen tanzen zn sehn. 
Es war Sonntag, und der Graf sEtatsmiuister v. Podewils) hatte ihnen 
dies kleine Fest, seine Gegenwart zu feiern, augestetlt. Ihr Tanz kommt 
ziemlich mit dem polnischen überein, nnd auf gleiche Weise tanzeu auch die 
pommerschen Bauern auf des Grafen vorerwähnten Gütern, wie ich es den 
Sonntag zuvor auf einem ähnlichen Ball bemerkt hatte. - Unter den 
kaschubischen Bauersleuten sind die Männer von gutem Ansehen, und sie 
kleiden sich simpel wie die pommerschen. Die Frauensleute hingegen unter­
scheiden sich sowohl von den unter ihnen wohnenden Kolonisten, als von 
ihren pommerschen Nachbarinnen, beides durch ihre Häßlichkeit uud durch 
eine besondere, aber doch ziemlich einfache Kleidertracht. Sie tragen einen 
braunen, beynahe schwarzen, wollenen Rock, wie es die Farbe ihrer Schafe 
mit sich bringt, der oben am Gürtel in viele kleine Falten gelegt ist. Am 
Leibe haben sie eine Art Wams von dem nämlichen Stoff, der die Taille, 
wenn sie eine hätten, gut augeben würde. Unter dieser Jacke tragen sie 
noch eine von Leinwand, nnd von derselben Farbe, die hinten unter dem 
Nacken, in der Form eines unterwärts gekehrten abgestumpften Dreiecks 
ausgeschnitten ist; nnd diese behielten sie allein an, sobald sie der Tanz 
ein wenig erwärmt hatte. Das Auffallendste ihrer Kleidung aber ist eine 
wollene schwärzliche Mütze, in der Gestalt einer breiten Binde, die hinten 
an den unteren Ecken umgewandt, und mit einem scharlachroten Zeug
gefüttert zu sein scheint: ich sage, scheint, weil, um den Stoff zu sparen,
diese Ecken nur nusgeuäht sind, und nicht können herunter gelassen werden. 
Nach der Form dieser Mütze bleiben die Haare oben aus dem Kopfe un­
bedeckt; doch tragen einige ein Stück von weißer Leinwand, au die Binde
angeheftet, das in kleinen Falten auf dem Wirbel zusammeugezogeu wird, 
und eine Art Haube vorstellt. Von den Sitten der Kaschnben habe ich 
nicht viel Besonderes erfahren können; diese Leute gleichen schon sehr den 
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gemeinen Polen, sie machen viele niederträchtige Verbeugungen, küssen, um­
fassen die Knie, sind aber falsch und aufrührerisch, da hingegen ihre 
pommerschen Nachbarn ohne viele Komplimente treuherzig die Hand reichen, 
es aufrichtig meinen und ihren Herren redlicher zugetan sind. Eine eigene 
Gewohnheit unter ihnen ist, daß die jungen Leute, welche sich in einem 
Jahre verheiraten wollen, diese Feierlichkeit alle auf einen Tag begehn, der 
mehrenteils der St. Dionysiustag ist, und da viele Dörfer zusammen nur 
eine Kirche haben, wie z. B. l4 Dörfer zu dem einzigen Kirchspiel Glowitz 
gehören, so ist, wie leicht zu erachten, der Zusammenlauf an diesem Tage 
merkwürdig. Es ist der Gebrauch, daß ein Mädchen am Tage der Hochzeit 
dem Gutsherrn von ihrer Arbeit ein großes Paar wollene, zotticht gefütterte 
Handschuhe ohne Finger überreicht; diese Handschuhe sind von weißer Wolle, 
die Stulpen aber sind mit Wolle von verschiedenen schönen Farben nach 
einem musaischen Muster durchwirkt. Dieses kleine Volk hat noch seine 
eigene Sprache, darin gepredigt wird, und worin auch Andachtsbücher 
gedruckt werden. — Übrigens ist die große Verschiedenheit dieser Sprache 

vom Deutschen dem Adel unangenehm; daher die Gutsbesitzer alles mögliche, 
aber bisher ohne sonderlichen Erfolg anwenden, um das Deutsche allgemein 
einzuführen und das Kaschubische zu verbannen."
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Friedrich Wilhelms I. Charakter, seine robuste, so ganz aus der Art 
der Fürsten des achtzehnten Jahrhunderts fallende Natur machten ihn der 
Mitwelt zu einer halb scheu, halb verwundert angesehenen Gestalt. Seine 
Eigenheiten, seine Vorliebe für große Leute, seine Soldatcnliebhaberei, sein 
Geiz und seine Prügellust gaben erwünschte Gelegenheit, über ihn zu spotten. 
Dazu kam, daß er, allzu leicht vertrauend und ohne Falsch, in der äußeren 
Politik leicht hintergangen wurde. Über den Äußerlichkeiten und Schwächen 

übersah man, was er auf dem Gebiete der Verwaltung und Wirtschaft für 
seinen Staat leistete.

Auch die Nachwelt ward ihm erst spät gerecht. Seine bedeutenden 
Verdienste wurden durch die großen Kriegstaten und den Ruhm seines Nach­
folgers, der zwei Provinzen dem Königreiche Preußen gewann, verdunkelt, 
so daß man im Beginne des neunzehnten Jahrhunderts fast allgemein nur 
von den Eigenheiten und Sonderbarkeiten des Königs sprach.

Anders wurde dies im weiteren Verlaufe des neunzehnten Jahr­
hunderts. Schon der Altmeister der Geschichte, Leopold von Ranke, wies 
auf die Verdienste Friedrich Wilhelms hin, und, seinem Hinweise folgend, 
zeigte Schmollcr in einer Reihe von überaus wertvollen Publikationen, und 
nach ihm seine Schüler, die wirkliche Bedeutung Friedrich Wilhelms mit 
Benutzung eines ausgedehnten Quellenmaterials.

Selbstverständlich sind Schmollers Arbeiten, besonders die älteren, die 
er selbst in manchen der späteren korrigiert, im einzelnen nicht von Fehlern 
frei. Aber bei jeder größeren, neue Gebiete klärenden Arbeit werden Fehler 
im einzelnen unterlaufen, ohne daß die Bedeutung der Arbeit darunter 
allzusehr leidet. Sache der Spezialforschung ist es, diese Fehler aufzusuchen 
und auszumerzen, damit ein auch in den Einzelheiten richtiges Bild ent­
stehen möge. Auch manches Neue vermag die Spezialforschung herbeizubringen 
und auf Lücken in den bisherigen Forschungsergebnissen hinzuweisen.

Hierdurch allein wird wohl mein Versuch gerechtfertigt sein, auf Grund 
des Quellenmaterials, soweit es mir zugänglich ist, Ergänzungen zu der 
Schmollerschen Arbeit über „das preußische Städtewescn unter Friedrich 
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Wilhelm I." zu geben und zwar Beiträge „znr Geschichte der pommerschen 
Städte unter Friedrich Wilhelm I." Denn Schmoller hat in seiner Studie 
über „das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I." die Städte Pommerns 
nur in großen Umrissen und in ihren Beziehungen zu den allgemeinen 
Reformen behandelt, während er ivenige und manchmal fehlerhafte Einzel­
heiten bringt, so daß eine Ergänzung seiner Arbeit nach dieser Richtung 
hin nicht unberechtigt ist.

Als Quellcnmaterial kommen sür diese Arbeit hauptsächlich die Akten- 
bcstäude des Stcttiner Staatsarchivs, das Kriegsarchiv der Kriegs- uud 
Domäueukammer zu Stettins und die Deposita der pommerschen Städte, 
wie die von Stettin, Anklam, Stolp, Köslin, Schlawe usw., in zweiter 
Linie die Bestünde des Kgl. Geheimen Staatsarchivs in Berlin und das ge­
druckte Material und die Literatur über Friedrich Wilhelm zur Verwendung.

Die Schilderungen kultureller Art beruhen, auch falls keine Quelle 
angegeben ist, weil die Zustände Pommerns denen der andern Provinzen 
entsprechen, größtenteils auf den in den Akten enthaltenen Berichten nnd 
Angaben. Neu und bisher unbekannt sind eine Reihe von Tabellen und 
statistischen Nachrichten, die in den Akten verstreut, hier vereinigt, ein Bild 
der allmählichen Besserung ergeben, neu auch die Ausführungen über das 
Forstwesen der Städte, die allerdings nur ein Hinweis auf eine Lücke in 
den Forschungen, keine erschöpfende Darstellung sein wollen. Die Angaben 
Schmollers werden in einer Reihe von Fällen berichtigt, ebenso eine unver­
ständliche Angabe Schmidts in seiner „Geschichte des Handels und der 
Schiffahrt Stettins".

An dieser Stelle möge es mir gestattet sein, den Verwaltungen der 
Archive zu Berlin und Stettin meinen Dank für die Zuvorkommenheit 
auszusprechen, mit der sie mir die Benutzung des reichen Qnellenmaterials 
gestatteten, und ebenso den Herren Geheimrat Professor Dr. Ulmann in 
Greifswald, Geheimrat Professor Dr. Marcks in Heidelberg, Professor Dr. 
Wehrmann, Archivaren Dr. von Petersdorff und I)r. Heinemann in Stettin, 
durch deren Anregung und liebenswürdige Ratschläge meine Arbeit mannigfach 
gefördert wurde.

I.
Pommern im weiteren Sinne umfaßt das Küstenland zwischen Weichsel 

und Recknitz, Trebel und Peene, im engeren das Gebiet der heutigen Provinz 
Pommern; Preußisch-Pommern nach 1720 umfaßte das heutige Pommern

' ) Zit. Kriegsarchiv. Die Akten der Kriegs- und Domänenkammer zu Köslin 
sind noch nicht zugänglich.
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mit Ausschluß von Lauenburg und Bütow, einiger damals zur Neumark 
gehöriger Distrikte und Vorpommerns nördlich von der Peene. Von den 
Städten Preußisch-Pommerns soll die folgende Arbeit handeln, und zwar 
mit der Einschränkung, daß nur die Regieruugszeit Friedrich Wilhelms I. 
(1713—1740, für Vorpommern südlich der Peene 1720—1740) in Be­
tracht gezogen wird.

11ud auch in dieser Begrenzung kommen nicht genau dieselben Städte 
wie heute iu Frage; einige alte Städte haben den Charakter als Stadt 
verloren, Stadt Swinemünde') ist neu eutstauden.

Daher dürfte die Eiufügung folgender Tabelle, die eine vergleichende 
Übersicht über die Einwohnerzahl usw. der Städte im Jahre 1740 und 

heute giebt, nicht unberechtigt sein.

Städte des preußischen Worpommerns?)

*) Jmmcdiatstadt. **) Adlige Mcdiatstadt. ***) Städtische Mcdiatstadt. Königs. Mcdiatstadt.

Kreise Städte Ghar. 1740 1900

Randow Stettin (1720: 6081)-) I.*) 12 360 210702
Pasewolk I- 2401 10299
Gollnow I- 1645 8539
Gartz I- 1703 4061
Altdamm I- 1051 6863
Penknn A. M.^) 830 1 858
Pölitz (1725: 705) *) St.M.^) 1000 4415

Anklam Anklam 2961 14617
Ückermnndc I- 800 6482
Nenwarp K. M.-h) 990 1951
Jarmcn K. M. 395 2 868

Demmin Demmin I- 1773 12079
Treptow a. Toll. I- 1611 4212

Usedom Usedom I- 687 1741
Swinemünde (1765) — 10251

Wollin Wollin I- 1621 4679
16 Städte 305617
15 Städte 31828

1 Stadt 2122 19101

0 Ward erst 1765 Stadt. Kratz, S. 504.
2) Tabellen nach Schmoller „Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I." 

in Z. f. Preuß. Geschichte u. Landeskunde X, 286—288 u. Wut strack.
-') Kratz, S. 405.
*) Königl. Staats-Archiv zu Stettin: Dep. Stettin, Tit. I, Sekt. 3, Nr. 128.
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Aie Städte Kinterpommerns, die von Stettin repartierten.

Kreise Ztädte War. 1740 1900

Flemming'scher Cammin I- 1022 5911
Stepenitz K. M. 622^) —
Gülzow K. M. 343 —

Greifenhagen Greifenhagen I- 2152 6473
Bahn I- 1017 2 708
Fiddichow A. M. 514 2 720

Pyritz Pyritz I- 2095 8189
Werben A. M. 400 —

Saatzig-, Freien­ Stargard 5529 26 858
walde-, Wedel- und Massow K. M. 868 2673
Pansin-Borckescher Jakobshagen K. M. 586 1867

Zachan K. M. 557 1438
Freienwalde A. M. 850 2531

Daber Naugard K. 658 4953
Daber A. M. 670 2 305

Borckescher Labes A. M. 1191 5069
Regenwalde SO M. 714 3396
Wangerin A. M. 645 2571

Osten-Blücher'scher Plathe A. M. 600 2 276
Greisenberg Greifenberg I- 1724 6477

Treptow a. R. I- 2 738 6 645
21 Städte 25 495
18 Städte 95060

1 Stadt 1214 5 281

Aus dieser Tabelle ersieht man, daß die Städte damals, Stettin nicht 
ausgenommen, sämtlich Kleinstädte waren, zum Teil mit weniger als 500 
Einwohnern. In der Verteilung der Städte können wir einen Unterschied 
wahrnehmen; in Vorpommern befanden sich viele und verhältnismäßig große 
Städte, in Mittelpommern viele, aber kleinere Städte, im Kösliner Bezirk 
verhältnismäßig wenige, aber größere Städte. In Vorpommern, dem 
kleinen Lande mit vielen Wasserwegen, konnten natürlich die Städte, leichter 
und besser an günstigen Stellen entstanden, auch leichter und besser wachsen,

i) Anno 1743 l. Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektorinm Pommern, 
Mat. Histor. Tabellen 9, Vol. I.
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Die Städte Kinterpommerns, die von Köskin repartierten.

Alle 52 pommerschen Städte 1738 80858*)
Alle 52 „ „ 1740 ca. 81453 Einwohner.

Kreise Städte Ghar. 1740 1900

Fürstentum'scher Kolberg 5027 20200
Köslin I- 2 535 20417
Körlin K. M. 566 3107
Bublitz K. M. 856 4919

Belgard-Polzin Belgard I- 1447 8047
Polzin A. M. 1386 4956

Neustettin Neustettin I- 1342 10024
Tempelburg I- 1766 4680
Ratzebuhr I- 864 2245
Bärwalde A. M. 472 2338

Nummelsburg Rummelsburg A. M. 968 5335
Schlawe-Polluow Rügenwalde I- 1973 5853

Schlawe 1453 5972
Zanow I- 450 2 763
Pollnow A. M. 426 2445

Stolpe Stolp
16 Städte

1 Stadt

I- 2599
24130

1508

27293
130594

8162

als in Mittelpommern, wo die zahlreichen Städte, meist Gründungen des 
Adels, keine natürlichen, sondern künstliche Schöpfungen waren.

In Ost-Hinterpommern (K. B.) ?) waren die Städte, falls sie nicht 
an der See lagen, doch meistens Mittelpunkte größerer Kreise, was natürlich 
das Wachstum der Städte günstig beeinflußte, — sehen wir doch heutzutage 
Stolp, den Mittelpunkt des Stolper Kreises, in die Reihe der Mittelstädte 
eintreteu, während andere Städte, die nicht so günstig liegen, einst aber 
größer waren, Zurückbleiben. — Die Zahl der mittclpommerschen Städte 
aber war zu groß, als daß jede einzelne ein Hinterland hätte haben können, 
das ein solches Wachsen erlaubt hätte.

Auf die angedeuteten historischen und geographischen Unterschiede ist 
es auch zurückzuführeu, daß die Städte Mittelpommerns im Gegensatz zu

Brüggemann, Beiträge Bd. I, S. 367. 
st Kösliner Bezirk.

Baltische Studien N. F. VII.
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denen Vor- und Ost-Hinter-Pommerns Z meist Mediatstädte sind, d. h. 
unter einem Patron, einem Grundherrn standen, für den sie mancherlei 
Lasten zu tragen hatten. Im Gegensatz hierzu standen die Jmmediatstädte 
unmittelbar unter dem Landesherrn, gehörten zur landständischen Städtc- 
korporation, hatten Magistrat und Stadtgericht, Einrichtungen, die den 
Mediatstädten fehlten?) Also Städte zweierlei Art, selbständige und ab­
hängige Jmmediat- und Mediatstädte sind auseinander zu halten, letztere 
nach ihren Patronen noch als königliche (K.), adlige (A.) und städtische (St.) 
unterschieden.

Um 1713 resp. 1720 sah es in den meisten Städten traurig aus, 
Handel und Gewerbe lagen darnieder, Korruption herrschte in allen Ver­
waltungszweigen. Doch wird der Zustand gewöhnlich wohl schlimmer 
geschildert als er in Wirklichkeit war. Einige Städte, darunter Köslin, 
waren im ganzen nnd großen in gutein.Zustande, andere hatten zwar durch 
Kriegsnot, Brand, Krankheit und schlechte Verwaltung sehr gelitten, aber 
wirklich trostlos war die Lage doch in den wenigsten, zu denen allerdings 
Stettin und Kolberg gehörten. Die Vetternwirtschaft der Magistrate, die un­
genügende Beaufsichtigung der Kassen, die steigende Schuldenlast bei gleichzeitig 
sinkendem Kredit, alles dies gehörte ja zu den ständigen Klagen jener Zeit, 
ebenso wie alle jene harten Zwangseinrichtungen des Mittelalters, wie Zunft­
zwang und Stapelrecht, die von den Bevorrechteten als eine Quelle ihres 
Entkommens und ihres Reichtums sorgfältig bewacht, aber von denen, die 
durch sie in ihrem Fortkommen gehemmt waren, auf das heftigste befehdet 
wurden. Und wie berechtigt waren jene Klagen! Ganz besonders bei der 
Verwaltung der Kassen machten sich die alten Mißbräuche geltend. Unfähigen 
Leuten anvertraut, konnten sie nicht in Ordnung gehalten werden, und die 
Cliquenwirtschaft erteilte den Kämmerern doch Entlastung, die Bestände am 
Schlüsse des Jahres wurden von den abtretenden Kämmerern einbehalten, 
damit sie in ihrem eigenen neuen Amtsjahre (s. u.) einen Vorschuß hätten, 
während ihre Nachfolger entweder mit dem Bestände aus ihrer letzten Amts­
zeit, oder mit leeren Kassen ihr Amtsjahr beginnen mußten, oder die 
Rechnungen wurden, was im Anfänge des XVIII. Jahrhunderts in 
Pommern oft genug vorgekommeu zu sein scheint, überhaupt nicht vorgclegt 
und nachgeprüst. Starb ein Kämmerer, so hielt es sehr schwer, die Be­
stände und Rechnungen von den Angehörigen wieder zu erhalten, so daß 
diese Gelder dann den Kämmereien meist verloren gingen. Ein sehr böser 
Fall dieser Art kam in Stargard vor, wo mehrere Kämmerer schnell hintcr-

') Kösliner Bezirk.
2) Hintze, Behördenorganisation, S. 257—58. 
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einander stürben, und von den Hinterbliebenen lange Zeit trotz vielfacher 
Mahnungen keine Abrechnung zu erlangen war?)

Ebenso schwer hielt es, die Gelder einzutreiben, aus denen die Ein­
künfte der Kassen bestanden. Dies waren zum Teile Einzelabgaben, die 
wir größtenteils in moderner Zeit zu den Extraordinarien rechnen würden, 
wie Bürgergelder und Strafgelder, zum weitaus größten Teile aber Miets- 
nnd Pachterträge, die Zinse, Pachten und Pensionen, von dem Stadteigen- 
tum an Häusern, Buden, Scharren?) Mühlen, und dem Stadtbesitz an 
Dörfern und Vorwerken, daneben das Dienstgeld der Untertanen und der 
Erlös aus dem Verkauf von Bau- und Brennholz aus den Stadtholzungen, 
von Ziegeln und landwirtschaftlichen Produkten?)

Der wichtigste Teil der Einnahmen bestand also aus den Einkünften 
des Stadtvermögens und nicht aus direkten oder indirekten Steuern der 
Bürger.

Auch hier war natürlich reichliche Gelegenheit zu Mißbräuchen geboten. 
Die Häuser, Budeu, Scharren, Wiesen, Äcker, kurz, das ganze Stadteigentum 

wurde uach Gunst verpachtet, nicht der beste Wirt erhielt den freigewordeneu 
Hof, sondern der, der die meisten Gönner hatte. Die größtenteils rechts­
widrig erhobenen Gebühren erhielt der Bürgermeister, oder er teilte sie mit 
bestimmten Ratsmitgliedern?) Dabei hatten die anderen Ratsmitglieder 
kein so großes Interesse an der Sache, daß sie die Zuteilung der Bauern­
höfe etwa überwacht hätten, so daß an manchen Orten der Bürgermeister 
allein den freigewordenen Hof besetzte. Nicht Ausnahme, sondern Regel 
scheint es gewesen zu seiu, daß bei Vermietungen und Verpachtungen Rats­
verwandte bevorzugt wurdeu. Daher kam es, daß Erlaß der ganzen oder 
eines Teiles der Pacht auch bei kleinerm Unglücksfällen sehr leicht gewährt 
wurde, uud die Pachtrückstände konnten sich so lange hänfen, bis der Wirt 
den Hof heruntergewirtschaftet hatte, ohne daß er das Pachtstück herausgeben 
mußte. Auch bei den anderen Abgaben wurde ähnlich lässig verfahren, so 
daß schließlich eine ganze Reihe von veralteten, teils überhaupt nicht mehr 
einzutreibenden Rückständen in den Listen geführt wurden, oft mehr als 
das durchschnittliche Jahreseinkommen der Kämmereien betrug. In Stettin 

Z. B. blieben im Jahre 1722, nachdem schon 15493 Gulden Netardaten ein-

i) Kriegsarchiv, Tit. 7, Gen. Nr. 1. Bericht der Stadt Stargard vom 
12. August 1726.

2) Verkaufsstände insbesondere der Schlächter, doch kommen auch Bezeichnungen 
wie Brot-Scharren usw. vor.

3) Siehe die Kämmerei-Extrakte. Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
*) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1. Bericht des Lanius vom 7. Dezember 

1730 und Berichte der Städte, veranlaßt durch eiue Rundfrage auf Grund des Be­
richtes des Lanius.
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getrieben waren, noch 34862 Gulden als noch einzutreibende Reste übrig/) 
während das durchschnittliche Jahreseinkommen nur etwa 23 000 Taler- 
betrug, (s. unten).

Ebenso schlecht wurde auch bei deu Ausgaben gewirtschaftet. Zunächst 
bei der Besoldung der Ratsmitglieder. Kam an den Quartalstagen das 
Geld in die Kassen, so ließen sich zunächst die Ratsmitglieder ihre Gehälter 
auszahlen, ganz einerlei, ob andere unaufschiebbare wichtige Zahlungen aus- 
zuführen waren oder nicht. Der Kämmerer mochte sehen, wie er das 
nötige Geld leihweise auftrieb, oder der Empfänger wurde vertröstet, was 
sicher nicht dazu beitrug, den Kredit der Städte zu heben?)

Schlimmer noch ging es bei den Natnral-Aeferungen zu. Beim 
Zumessen des Getreides mit den Hohlmaßen konnten die schlimmsten Un­
regelmäßigkeiten zuungunsten der Kämmerei vorkommen, ebenso beim Zu­
weisen des Deputatholzes, des Viehes nud sonstiger Naturalien, und kamen 
tatsächlich vor. Außerdem nutzten die Empfangsberechtigten die wechselnden 
Kurse nach Möglichkeit aus, iudem sie in billigen Jahren ihre Deputate 
sich nicht aushändigen, sondern gutschreiben ließen, und in Tenrungszeiten 
die ganze gutgeschriebene Menge und die Deputate des Jahres selbst ver- 
laugteu. Natürlich wurde hierdurch die Kämmerei stark belastet, da sie iu 
den billigen Jahren das nicht abgenommene Getreide, Vieh und dergleichen zu 
den billigen Preisen Verkäufen mußte, während sie in teuren Jahren darauf 
augewiesen war, für viel Geld Getreide und audere Dinge anzukanfen?)

Ein anderer Ausgabeposten, der zu vielem Mißbrauch Veranlassung gab, 
war der der Reise-, Zehrungs- und Prozeßkosteu, ein Posten, der in Stolp 1712 
nahezu 350 Taler betrug (345 Taler 21 Gr. 12 Pf.)^). Für Reisezwecke 
im öffentlichen Interesse wurden auf deu Stadthöfen Pferde und Wagen 
gehalten. Diese Pferde und Wagen wurden aber von den Ratsgliedern 
mißbräuchlich auch zu Privatzwecken benutzt; bei Reisen in wirklichem oder 
vorgeblichem Stadtinteresse wurden hohe Reisekosten liquidiert; Privatprozesse 
führten sie, wenn sie es nur irgendwie beschönigen konnten, als öffentliche 
Prozesse aus Stadtmitteln. Bei den Bauausgaben, bei den Handwerker­
rechnungen, kurz überall, wo es überhaupt möglich war, versuchten alle 
Beteiligten, sich selbst auf Kosten der Stadt zu bereichern.

Vor dem Verfalle, der durch den 30jährigen Krieg hervorgerufen 
war, mochten die Städte dies vielleicht noch ertragen haben, aber jetzt waren

0 Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektor. Pommern II, Städtesachen, 
Stadt Stettin. Kämmereisachen Nr. 3. — Gulden nicht Taler, wie Schm oller, 
Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde X, S. 584 angibt.

2) Kriegsarchiv, Tit. V4I, Gen. Nr. 34.
3) Vgl. Schm oller, Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde X, S. 318.
4) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. I.
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sie sämtlich verarmt, und die Schuldenlast enorm, der Kredit der Städte 
schlecht, da die Zinsen der Schulden häufig nicht bezahlt wurden, und auf 
eine Änderung bei dem schlechten Stadtregimente nicht zu hoffen war. 1731 

hatten die Städte Bor- und Hinterpommerns angeblich zusammen 85904 Taler 
17 Gr. 6 Pf. Aktiv-Schulden, aber 78000 Taler muß man von dieser 
Summe abzieheu, da soviel eine inepigible Forderung Stettins an die 
Krone Schweden betrug, so daß etwa 8000 Taler wirkliches Kapitalvermögen 
vorhanden war. Diesem geringen Kapitale standen damals 284389 Taler 
17 Gr. 8 Pf. Schulden (Passivschulden) gegenüber/) die nach damaligem 
Zinsfuß mit 4 bis 50/0 verzinst werden mußten. Und dies stellte schon 
eine gegen 1713 beträchtlich verminderte Schuldenlast vor; hatten doch z. B. 
die zwölf Städte Stargard, Stolp, Kolberg, Greifenberg, Treptow, Pyritz, 
Rügenwalde, Belgard, Massow, Greifenhagen, Kammin und Schlawe 1716 
bis 1721 zusammen 29310 Taler 9 Gr. Schulden abgetragen?) Stettin 
allein hatte zur Zeit der Uutersuchuug (1723) des rathäuslicheu Wesens 
251 878 Gulden Schulden?) Wie bedeutend müssen da die Schulden 
beim Regierungsantritte Friedrich Wilhelms I. gewesen sein!

So sah es in den größeren Städten aus. In manchen der kleineren 
Städte gab es überhaupt keiue Kämmerei, sondern der Bürgermeister nahm 
die geringfügiger! einkommenden Gelder in Empfang nnd leistete die not­
wendigen Zahlungen. Er war hierbei um so weniger durch die Ratsmitglieder 
zu kontrolliere!!, weil diese vielfach ungebildete Handwerker waren, die weder 
lesen noch schreiben konnten.

Die Persönlichkeiten der Ratsmitglieder an sich, wenn auch vielfach 
ohne die geringste Schulbildung, scheinen doch im ganzen und großen zu 
deu tüchtigereu Elementen der Städte gehört zu haben. Wir lesen in den 
Untersuchungsprotokollen auch selteu genug, daß sie ihrer Stelle euthobeu 
wurdeu, ohue anders verwandt zu werden. Es war im wesentlichen uur 
ein gedankenloses Fortleben im alten Schlendrian, was man ihnen nach­
sagen konnte, in den alten Formen nnd Mißbräuchen, die durch die Ge­
wohnheit eingewurzelt, kaum mehr als etwas Schlimmes aufgefaßt wurdeu. 
Stadtgut uud Privatbesitz wurde uicht so geuau wie heute unterschiede!!, 
und solange der Kredit der Städte gut war, war es ja auch gegangen, 
weshalb sollte es so nicht weiter gehen? Dazn waren nun allerdings durch 
die ungeheure!!, weuu wohl auch mauchmal übertrieben! geschilderte!! Ber- 
wüstuugeu iufolge der vieleu Kriege uud Truppen-Durchmärsche, die seit

0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
2) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 25.
3) Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirekt. Pommern II, Städtesachen, 

Stadt Stettin. Kämmereisachen Nr. 3. — Nicht Taler, wie Schm oller, Z. f. 
preuß. Geschichte und Landeskunde X, S. 584 angibt.
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dem Anfang des 30jährigen Krieges immer wieder Pommern heimsuchten, 
die Einkünfte der Städte geschmälert worden, die Ausgaben und damit die 
Schulden der Städte gewachsen, und Mißbräuche, tue die wohlhabende 
Stadt ertragen konnte, lasteten doppelt auf der arm gewordenen.

Auch die Bürger selbst waren verarmt. Der großartige Handel, an 
dein im Mittelalter eine Anzahl der pommerschen Städte, bald im Gefolge 
der Hansa, bald auch im Gegensatze zu ihr teilgenommcn hatte, war ver­
nichtet, neuer Handel bei dem mangelnden Unternehmungsgeist in den 
meisten Städten nicht aufgekommen, außerdem die Flußmündungen nnd 
Häfen versandet und für größere Schiffe nicht mehr fahrbar. In Rügen­
walde, das um 1629 deu Höhepunkt seiner Blüte erreicht hatte, war die 
Wippermündnng verlegt worden, und diese Verlegung war so unglücklich 
erfolgt, daß die neue Mündung stetiger Versandung ausgesetzt war, ebenso 
hatte der Hafen von Stolpmünde, wie heutzutage, stark unter Versandung 
zu leiden, während der von Kolberg oft durch Stürme geschädigt wurde. 
Am schlimmste« aber sah es mit dem Fahrwasser der Oder aus?) Als 
1728 untersucht werden sollte, ob Swine oder Dieveuow besser schiffbar 
gemacht werden könnte, wurde ein Bericht ves v. Prew, Dames und Frantzcky 
eingesandt, der über die damaligen Verhältnisse folgendes aussagt: Im 
Haff sei ein großes Reff mit mir 4'/g Fuß Wasser, die Swine sei am 
Ausfluß bis auf 4 Fuß versandet, auch liege eine große Sandbank vor der 
Mündung, die Dieveuow aber habe 6 Fuß Wasser, guten Ankergrund vor 
der Mündung und sei auf 9 bis kO Fuß zu vertiefen. Bei diesen Wasser­
verhältnissen konnten natürlich die Schiffe, die die französische westindische 
Kompagnie bauen lassen wollte, in Stettin nicht gebaut werden, da es da­
mals noch unmöglich schien, sie mit ihren 9 Fuß Tiefgang ohne Hinder­
nisse in See zu schaffen.

Bei diesen ungünstigen Wasserverhältnissen ist es nicht weiter wunder­
bar, wenn die Anzahl größerer Schiffe im Besitze der pommerschen Nhedereien 
sehr gering war. 1728 befanden sich, nach den Angaben?) des Jochim 
Sprenger, der um Baufreiheitsgelder für ein Schiff einkam, in Stettin 
nicht mehr als etwa fünf Schiffe, die nach Frankreich fahren konnten. 
1720 sollen in Stettin 38 größere Seeschiffe überhaupt gewesen sein?) 

Industrie in modernem Sinne bestand nicht, und die Handwerker 
arbeiteten meist nur für den Verbrauch in der eigenen Stadt und dem zu­
gehörigen Kreise, da bei den oftmals wiederholten Störungen der Ausfuhr 
solche Meister, die für Auslandshandel arbeiteten, oft brotlos wurden; dann

') Kriegsarchiv, Tit. IV, Borp. Licentsachen Nr. 105d.
?) Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirekt. Pommern II, Städtesachen, 

Stadt Stettin. Handlungssachen 4 a.
?) Rands in Sybel's H. Z. Bd. 90 (N. F. 54), S. 18.
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kam es vor, daß Meister als Gesellen bei anderen Meistern arbeiten oder 
ganz feiern mußten und bittere Not litten?) Wo sollte da Reichtum her- 
kommen? Je größer die Armut und die eigene Not war, um so eifriger 
und engherziger bestand man auf den alten Privilegien und Gerechtigkeiten, 
die Stadt auf ihrem Stapelrecht, die Zunft auf ihren Sonderrechten, und 
der einzelne wachte ängstlich darüber, daß seine Rechte ihm nicht verkümmert 
wurden. Wie engherzig man geworden war, kann man daraus ersehen, 
daß selbst, als angefragt wurde, welche Städte sich bereit erklären würden, 
Salzburger Emigranten auf ihre Kosten kommen zu lassen und in der 
Stadt anzusiedeln, keine einzige Stadt dazu bereit war. Vier bis sechs 
Salzburger Dienstmädcheu und ein Lehrjunge sind alles, was verlangt wird, 
und Plathe nimmt schon eine Ausnahmestellung ein, wenn es sich bereit 
erklärt, Salzburger Familieu aufzuuehmeu, aber gleichzeitig jeder: Beitrag 
zu deu Kosteu ablehnt?)

Und doch wäre es sehr wünschenswert gewesen, die Salzburger 
wenigstens teilweise in die pommerschen Städte zu zieheu, dem: etwas 
Vermögeu besaßeu mauche vou ihueu, uud ihr Kapital au Arbeitskraft war 
recht beträchtlich. Der Zuzug dieser kapital- uud arbeitskräftigeu Leute 
wäre besonders um so mehr ein Gewinn gewesen, da im Jahre 1719 noch 
über 1000 wüste Stellen in den Städten Hinterpommerns sich befanden?)

Wie in der Stadt, so sah es auch auf deu Stadtgüteru aus. Die 
Bauernhöfe waren zwar fast sämtlich besetzt, aber Vorteil hatten die Städte 
dadurch doch kaum, dein: eiu großer Teil der Pachtsummeu kam uicht eiu, 
sonderu wurde wegeu Mißwachses, Uuglücksfälleu, Feüersbrünsteu u. s. f. 
dem Pächter erlassen, oder die Zahlung auf später verschobeu, zum großeu 
Schadeu der Kämmerei, deuu diese Rückstäude häufteu sich uud kamen 
doch nur iu setteueu Fällen eiu. Mauche Güter wareu im Laufe der Zeit 
deu Kämmereieu durch Verkauf oder soust auf irgeud eiue Weise verloren 
gegangen. Die eigene Wirtschaft im Stadthof, Bauhof usw. war uuver- 
hältuismüßig kostspielig. Die Forsteu wareu zwar geplündert, aber noch 
reich an gutem Holz.

Alles iu allem genommen, kamen in Pommern dieselben Mißstände 
vor, wie in den anderen Städten brandenburg-preußischeu Gebietes, nur 
daß die Verhältnisse in Pommern günstiger als in den anderer: Gebieten 
gewesen zu seiu scheiueu, besouders günstiger als in den rheinischen Städten. 
Fassen wir kurz die Zustände zusammen: es kamen Mißbräuche auf nahe­
zu jeden: Gebiete vor, aber verzweifelt war die Lage der meisten Städte

0 Kriegsarchiv, Tit. XII, Geueral-Manuf.-Akt. Nr. 3.
2) Kriegsarchiv, Tit. XI, Polizei Miszell. Nr. 27.
3) Kriegsarchiv, Tit. XI, Polizei General. Nr. 3. Bericht des Kriegs­

kommissariats, Starg., 29. Dezember 1719.
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nicht, es war schwer, Ordnung zu schaffen, aber nicht unmöglich, Armnt, 
Engherzigkeit nnd Schlendrian waren die schlimmsten Gegner einer Neu­
ordnung, mit diesen mußte der Kampf ausgenommen werden.

lind Friedrich Wilhelm I., der die Regierung damals antrat, war 
der rechte Mann, diesen Kampf aufzunehmen und zu Ende zu führen.

Nachdem im vorhergehenden kurz die Zerrüttung des gesamten Stadt­
lebens Pommerns angedentet ist, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, 
was die Reformen Friedrich Wilhelms I. auf dem gesamten preußischen 
Berwaltungsgebiete bezweckten und bedeuten, um dann speziell aus seine 
Verwaltung der Städte in Pommern einzugehen.

Schon Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, hatte im wesentlichen 
die Staatsgewalt zum allein maßgebenden Faktor in politischer Beziehung 
erhoben. Friedrich Wilhelm I. führte diese Bestrebungen fort, wußte die 
alteu Hoheitsrechte wieder vollkommen in den Besitz des Herrschers zu 
bringen und die Steuerkrast des Landes tunlichst zu heben. Sein Verdienst 
ist es, die administrativen Neugründungeu geklärt, Einheit, Übersichtlichkeit 

und Präzision in den Verwaltungen durchgeführt zu haben. In gesteigertem 
Maße mußte die neugeregelte Verwaltung Wohlsahrtszwecken dienen. Die 
Organe wurden in Pflicht nnd Straffheit erhalten, der Sinn für Ehre 
neubelebt, die Korruption unterdrückt, Ordnung und Recht wiederhergestellt.

Seine großen Reformen auf dem Gebiete der Staats-Verwaltung 
und -Wirtschaft, die 1723 in der Vereinigung des General-Finanzdirektoriums 
mit dem General-Kriegskommissariat zum General-, Finanz-, Kriegs- und 
Domänendirektorium ihren Höhepunkt erreichen, sind allgemein bekannt. 
Aber auch die Reformen auf dem Gebiete des Stadtwesens zeigen das 
bedeutende organisatorische Talent Friedrich Wilhelms.

„Die Reformen sind demokratische, bürgerfreundliche, sie sind voll­
zogen im Interesse und meist auch unter dem Beifall der unteren gedrückten 
Klassen"?) Es war ein vollkommener Bruch mit der Vergangenheit, der 
Beginn einer neuen Zeit. Treffend sagt Schmoller/) daß diese Reformen 
„das Mittelalter abschließen und eine neue Epoche des städtischen Lebens 
eröffnen, daß sie an die Stelle vereinzelter widersprechender Privilegien 
mehr und mehr gleichmäßige Grundsätze, daß sie an die Stelle oligarchischer 
Korruption eine integre geordnete Verwaltung setzen". Aber er hätte hin­
zufügen können, daß trotz der gleichmäßigen Grundsätze doch im wesentlichen 
die einzelnen Verbesserungen in Sonderbefehlen an die einzelnen Städte, 
die einzelnen Korporationen, die einzelnen Personen ergingen, daß Friedrich 
Wilhelm I. seine neuen Grundsätze mit den alten Formen noch umkleiden

0 Schm oller, Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde VIII, S. (568) 568. 
? Schmoller, Z. f. preuß. Geschichte nnd Landeskunde VIII, S. 522—523. 
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mußte, und daß bis iu die letzten Regierungsjahrc hinein immer wieder 
aufs neue Unregelmäßigkeiten und Mißbrauche zu bekämpfen waren. Anderer­
seits aber verstand er es anf jedem Gebiete der Verwaltung nnd Wirtschaft 
das, was seine Vorgänger, der Große Kurfürst nnd Friedrich I. (IU.), 
angestrebt hatten, in der Tat zu verwirklichen, ohne höheren Schwung, 
aber mit fester durchgreifender Tatkraft. Klar und einfach waren seine 
Befehle, um alles kümmerte er sich, wenn möglich, persönlich, aber dennoch 
hatten unter seiner Regierung die Beamten noch eine größere Freiheit in 
ihrem Verwaltungskreise, als unter seinem Nachfolger, der durch allzu 
straffe Zentralstation die Selbständigkeit der Einzelnen erstickte.

Zahlreich und schwer waren die gestellten Aufgaben; die verrottete 
Stadtverwaltung, der Mangel an geeignetem Menschenmaterial, die Ver­
wüstung des Landes, die Verschuldung der Städte, die allgemein schlechte 
Lage der Bevölkerung, alles kam zusammen, dem König das Werk zu er­
schweren, und nur sein fester Wille und seine Standhaftigkeit brachten 
es zuwege, daß er am Ende seines Lebens befriedigt auf seiu Werk 
schauen konnte.

Die Notwendigkeit einer Neuordnung hatte schon der Große Kurfürst 
erkannt. 1685 war von ihm anf Antrieb einzelner Städte, wie Stargard 
und Stolp, „welche nur auf diesem Wege eine Heilung des ganz zer­
rütteten Gemeinwesens hofften", eine Revision ins Werk gesetzt worden?) 
Unter seinem Nachfolger wurden die Bestrebungen fortgesetzt, aber mit sehr 
wechselndem Eifer und ohne die genügende Strenge. Auch der Eifer 
der 1698 2) von ihm eingesetzten Kommission zur Untersuchung des rat- 
häuslichen Wesens läßt bald (ca. 1704) nach, und erst in den letzten 
Regierungsjahren Friedrich I?) wird, wahrscheinlich unter dem Einflüsse 
des damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, eine allmählich gesteigerte 
regelmäßige Tätigkeit entwickelt. Nachdem Friedrich Wilhelm dann zur 
Regierung gekommen war, wurde mit aller Strenge daraus gesehen, daß 
die Revision mit Ernst angegriffen nnd energisch weiter geführt wurde. 
Allerdings hat auch er es noch nicht vermocht, überall Ordnung zu schaffen, 
und nach seinem Tode versuchten die Behörden anscheinend wieder in den 
alten Schlendrian zu verfallen, mußten aber bald einsehen, daß auch 
Friedrich II. nicht der Mann war, dies durchgehen zu lassen.

Kaum war Friedrich Wilhelm I. zur Regierung gelangt, so erging 
(14. Februar 1713)^) der Beseht, einen Bericht über den Stand der Revisions-

') Ricmann, Kolberg, S. 440—441. Das folgende im wesentlichen nach 
Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.

') Kriegsarchiv, Tit. I, Nr. 2. Nicht 169!» eingesetzt, wie Schmoller, Z. f. 
preuß. Geschichte und Landeskunde XI, S. 530 angibt.

Z) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. 'Nr. 1.
0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
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arbeiten in den Städten Hinterpommerns einzusenden. Das Kommissariat 
antwortete mit einer Zusammenstellung') der verschiedenen Erlasse von 
1701 bis 30. November 1708, die sich aus das Revisionswerk beziehen, 
jedenfalls ein Zeichen dafür, daß die Arbeiten der Kommission zur Unter­
suchung des städtischen Wesens (s. unten) noch nicht sehr weit vorgeschritten 
waren. Und dann folgt Erlaß auf Erlaß, drängend und mahnend, bis 
die Verhältnisse besser geworden sind.

In gleicher Weise wie in Pommern stellte sich auch in den anderen 
brandenbnrgisch-preußischen Ländern heraus, daß die Untersuchungen und 
Reformen bisher noch keine oder wenig greifbare Resultate gezeitigt hatten, 
so daß auch in diesen Provinzen die eigentliche Reform des städtischen 
Wesens in die Zeit von 1713—1740 fällt?) Um 1740 aber war diese 
Reform allgemein durchgeführt.

II. Verwaltungsbehörden des Staates?)
Als Werkzeuge bei der Neuordnung mußten Friedrich Wilhelm I. die Ver­

waltungsbehörden dienen, die er aber selbst erst zu diesem Zwecke reformiere» 
und umbilden mußte. Zweierlei Verwaltungsorgane kamen für die Ver­
waltung der Städte in Frage, königliche und städtische, erstere die letzteren 
kontrollierend. Für unsere Zwecke genügt es hier, kurz die königlichen Pro- 
vinzialbehörden und ihre Bedeutung für das Stadtwesen zu charakterisieren, 
um dann auf die städtischen Verwaltungsbehörden Überzugehen.

Unter den Provinzialbehörden nahm die Regierung immer noch die 
erste Stelle ein, obwohl ihr die eigentlich wichtigen Verwaltungssachen tat­
sächlich schon um 1713 entzogen waren nnd durch das Kriegskommissariat 
und die Amtskammern verwaltet wurden. Geblieben waren ihr im wesent­
lichen Verwaltungssachen ohne größere politische Bedeutung, Landeshoheits-, 
Lehns- und Grenzsachen, einige Nebenkosten, und die alten juristischen Auf­
gaben. Mehr und mehr ward sie ein reines Justizkolleginm, bis schließlich 
aus ihr das Oberlandesgericht hervorging. Neben der Regierung fungierten 
als Obergerichte die Hofgerichte, das Stargarder bis 1720, seit 1720 das 
Stargarder und das Kösliner.

Die wirklich wichtigen Verwaltungssachen waren schon vor 1713 an 
das Kriegskommissariat und seine Organe und die Amtskammer in Stargard 
übergegangen, die Stadtangelegenheiten zum weitaus größten Teile an

0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
?) Vgl. Schmoller, Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde XI, S. 517 ff. 
ch Hiutze, S. 382-384. Brüggemanu 1, S. UXXII-UXXVIU. 
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das Stargarder Kriegskommissariat. Aber schon 1723 wurden Kriegs­
kommissariat und Amtskammer vereinigt zur Kriegs- und Domänen-Kammer 
und nach Stettin verlegt. Eine solche Verlegung war schon längere Zeit 
geplant. Seit 1706*)  waren Stimmen laut geworden, die eine Berlegung 
nach Köslin verlangten, aber das Kommissariat selbst glaubte, daß Stargard 
dem Verkehr der Behördeu günstiger läge. Jetzt war Stettin preußisch und 
lag günstiger als Stargard, und so wurde die Verlegung nach Stettin 
beschlossen, nur das Konsistorium blieb in Stargard.

*) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.

Dieser neu gegründeten nunmehrigen Kriegs- und Domänen-Kammer 
wurde die „Besorgung aller Land- Polizey- Forst- Manufaktur- Fabriken- 
Gewerks- Kameral- Finauz- und Kassensacheu nebst Stadt- und Landwirth- 
schaftlichen Angelegenheiten, und was aus allen diesen wiederum in das 
Militairwesen einschlägt" zugewiesen?) Unter anderem insbesondere: „die 
Oberaufsicht uud Administratiou über alle Cämmereyeu, dereu Güter und 
Einnahmen", „die Abnehmnng aller Cämmereh- und städtischen . . . Kassen", 
die Sorge für Neubelebnug der Stadtwirtschaft „aller einheimischen und 
ausländischen Handlungszweige, Manufakturen, Fabriken und Handwerker- 
angelegenheiten", „Hafen- Bau- uud Schiffahrtssachen" usw?) Also alle 
für das Stadtweseu wichtigen Verwaltnngssachen wurden diesem Kollegium 
zugewiesen.

Der Kammer unterstellt sind die 6omnu88uiii loeorum, die Steuer­
räte. Ihnen ist die Beaufsichtigung und Vereisung der Städte anvertraut, 
sie solleu auf ihren Reisen das rathäusliche Wesen kontrollieren, Klagen 
der Bürgerschaft anhören, Bauten besichtigen. Die Kammer selbst verkehrt 
schließlich fast nur durch diese Steuerrüte mit den Städten. Jedem dieser Räte 
ist eine Anzahl Städte als Bezirk zugeteilt. Unter Friedrich Wilhelm I. 
hatten diese Bezirke aber noch keine festen Grenzen gewonnen, sondern die 
eine Stadt konnte bald dem einen, bald dem anderen angehören, so finden 
wir 1725 4) Plathe und Labes, die 1728 zu der Jnspektiou Bethes gehören, 
im Bezirk des Lanius erwähnt, Kolberg, früher im Bezirke Zuquers, 1732 
in der Inspektion des Bethe?) Im Jahre 1728 waren die Städte Pommerns 
folgendermaßen unter die Räte verteilt:^)

Stettill stand unter der Kammer. (Uhl.)
Titius hatte die vorpommerschen Städte (13),
Lanius: Bahn, Kammin, Greifenberg, Greifenhagen, Massow, Nau- 

gard, Pyritz, Stargard, Treptow a. R. (9),

0 Kriegsarchiv, Tit. I, Nr. 11.
2) Brüggemann 1, S. I^XXVIU.
Z) Brüggemann I, S. UXXX.
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Bethe: Bärwalde, Daber, Freienwalde, Jakobshagen, Neustettin, Labes, 
Plathe, Polzin, Regenwalde.

Zuquer: Belgard, Kolberg, Köslin, Schlawe und Stolp.

Die Tätigkeit dieser 6omini88urii loeorum war überaus groß uud 
vielseitig. Ursprünglich Steuerbeamte (Akzise), wurdeu sie in kurzer Zeit 
Kontrollbeamte mit den weitgehendsten Befugnissen. Zu diesen gehörte 
auch die Oberaufsicht und Kontrolle über das gesamte Stadtwesen mit allen 
seinen Verwaltnngszweigen, wie Kassenverwaltung und Stadtbesitz, Bau­
wesen, Sorge für Handel und Gewerbe, Justiz und Polizeiwesen u. a. m. 
Mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, wareu sie, wie oben erwähnt, 
Vertreter der Kammer den Städten gegenüber. Selbst in Kleinigkeiten 
unterstanden die Städte ihrer Kontrolle. Diese Räte mußten der Ver­
pachtung der Kämmerei-Grundstücke beiwohnen, und die Rechnungsführung 
der Städte kontrollieren. Auf ihre Anreguug ist mauche Neuerung zurück- 
zuführen, und ohne ihre vielseitige und energische Tätigkeit wäre die Durch­
führung der Reformen nicht zu ermöglichen gewesen.

Zeitweise war neben diesen regulären Behörden auch uoch eine be­
sondere Kommission zur Nutersuchuug des rathäuslichen Wesens tätig, die 
durch Erlaß vom 12. November 1698 eingesetzt/) am 11. März 1720?) 
mit dem Kommissariat vereinigt wurde, später aber zu Untersuchuugeu des 
Stadtweseus in Vorpommern in anderer Zusammensetzung wieder anflebte?) 
Diese Kommission hat während der Dauer ihres Bestehens die Unter­
suchungen in einer Anzahl von Städten durchgeführt, uud eine Reihe 
von rathäuslichen Reglements und Jnterimsreglements verdanken ihr ihre 
Entstehung. Sie hat die Grundlagen geschaffen, aus denen später der 
weitere Aufbau der Stadtverbesseruug stattsiuden konnte; allerdings muß 
mau zugebeu, daß ihre Reglements an Kürze und Klarheit von den späteren 
übertroffen wurden, und die Zustände einiger revidierter Städte doch auch 
später noch zu Klagen Veranlassung gaben.

Kriegsarchiv, Tit. I, Nr. 2.
2) Kriegsarchiv, Tit. I, Nr. 41a. Vgl. Lorussiea, Behördenorganisation 

III, S. 242-244.
Z) Sch moller, Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde XI, S. 523 irrt, 

wenn er annimmt, daß diese Kommission nur die Untersuchung in Stettin durch­
geführt habe; Anklam und Demmin sollten in gleicher Weise untersucht werden, die 
anderen Städte sollten allerdings laut Order vom 18. August 1722 durch den Hofrat 
Winckelmann und den eommmsarius loei revidiert werden. Kriegsarchiv, Tit. VII, 
Gen. Nr. 23.
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III. Die städtischen Verwaltungsbehörden.
Die Stadtverwaltung wurde in den Jmmediatstädten ausgeübt durch 

das Ratskollegimn, um 1713 eine geschlossene Korporation, die sich selbst- 
ständig durch Kooptation ergänzte, auf eiue Art also, die selbstverständlich 
Vettern- und Cliquenwirtschaft begünstigte. Die Ratsmitglieder waren nicht 
auf Lebenszeit mit ihren Funktionen beauftragt, sondern wechselten jährlich 
ihre Verrichtungen, was sich besonders bei der Kassenverwaltung unliebsam 
bemerkbar machte. Die Zahl der Mitglieder war in einigen Städten über­
groß, ihre Besoldung schlecht, so daß tüchtige Leute nicht gerade angelockt 
wurden. In Greifenhagen waren z. B. im Jahre 1713^ zwei Konsuln, von 
denen jeder 55 Guldens erhielt, ein Stadtsyndikus (30Guldeu), dreiKämmerer 
(jeder 48 Gulden), zwei Senatoren (jeder 22 Gulden), und ein Sekretarins 
(45 Gulden), in Kolberg bis 1717 ^) gar drei Bürgermeister, ein Syndikus, 
drei Kämmerer, neuu Senatoreu uud fünf Sekretarien, sicher zu viele und 
niedrig besoldet. So ist es kein Wunder, daß die einzelnen Ratsmembra ihre 
Amtsgeschäfte ihrer „eigentlichen bürgerlichenNahrnng" halber vernachlässigten 
oder ihr Gehalt durch Sportelu und andere Nebeneinkünfte nicht immer recht­
mäßiger Art zu vermehrn: suchten?) Bedeutender pflegten die Naturaldeputate 
zu sein, die oft den zwei- und dreifachen Wert des baren Gehaltes hatten, 
aber auch so blieben die Einkommen niedrig, und tüchtige Leute bewarben 
sich selten um diese Stelleu im Hauptamt.

In deu Mediatstädten gab es meist kein eigentliches Ratskollegimn, 
wenn auch außer dem Bürgermeister einige Senatoren u. a. m. vorhanden 
waren. Ihre pekuniäre Stellung war meist noch schlechter, als die der 
Ratsglieder in den Jmmediat-Städten, der Bürgermeister von Plathe z. B. 
hatte ein Gehalt von ganzen 4 Reichstalern, obwohl er nebenbei auch noch 
die Geschäfte eines Stadtsekretärs erledigen mußte?)

Weiter wurde über die Vetternwirtschaft und Unfähigkeit der Magistrate 
geklagt, häufig mit Grund. Denn da der Rat sich selbst ergänzte, sahen 
die einzelnen Parteien und Cliquen darauf, daß möglichst Mänuer, auf die 
sie sich verlassen konnten, Verwandte und Freunde, in den Rat gewühlt 
wurden. Manchmal ist es sicher bei diesen Wahlen erregt zugegangen, 
denn der Gesichtskreis des einzelnen ging in politischer Beziehung kaum 
über das Weichbild der Stadt hinaus, und in dem kleinen Kreise waren

i) Kriegsarchiv, Tit. V1I, Gen. Nr. 1.
2) Zwei pommersche Gulden ein Reichstaler.
-) Wutstrack.
*) Verschiedene Fälle aus Stargard, Stettin und Pyritz siehe Kriegsarchiv, 

Tit. VII, Gen. Nr. 7 usw.
5) Kriegsarchiv, Tit. VIl, Gen. Nr. 51.
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naturgemäß die Reibungen doppelt heftig. Bei der Kleinheit der Einzel­
stadt traten oft Privatinteressen in den Vordergrund, denn die meisten 
Bürger waren Ackerbürger oder trieben neben ihrem Handwerk auch noch 
Landwirtschaft, ließen ihr Vieh auf die öffentlichen Weiden, ihre Schweine 
in die Wilder zur Mast treiben und beteiligten sich deshalb auch bei 
Pachtung der Kämmereigrundstücke.

Kleinbürger, die häufig nicht einmal ihren Namen schreiben konnten, 
saßen als Senatoren in den Kollegien der kleinen Städte. So waren im Jahre 
1718 in Pollnow zwei Bürgermeister, von denen der eine ein Fleischer, der 
zweite ein „Baumann" war, drei Senatoren aus dem Handwerkerstände und 
ein Stadtschreiber der sich als „Imäiinocksrutor" (Schullehrer) bezeichnete?)

Hier galt es also die Zahl der Magistratsmitglieder einzuschränken, 
ihre Besoldung zu erhöhen, tüchtige Leute heranzuziehen und die Cliquen­
wirtschaft möglichst zu verhindern. Daher wurden zunächst die O0mmi88urii, 
die die Untersuchung des Stadtwesens zu führen hatten, beauftragt, in 
jedem Falle zu berichten, ob nicht in dem Magistratskollegium der einzelnen 
Städte mehr Mitglieder vorhanden seien, als unumgänglich nötig wären, 
und falls dies in der Tat der Fall war, sollten die Stellen nach dem Tode 
des zeitigen Inhabers nicht wieder besetzt werden, sondern eingehen, und das 
Gehalt zur Aufbesserung der anderen Stellen verwandt werden. Wir können 
aus den Angaben Wutstracks für das Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
eine Tabelle zusammenstellen, die ungefähr dem Zustande um 1740 ent­
sprechen wird, da um 1740 die Reduktion der Zahl der Magistratsstellen 
durchgeführt war.
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Stettin . . . 3 1 Z 10 1 1 2 — — —

Pasewalk . . . 3 — 1 3 1 — 1 — — —

Gollnow . . . 2 1 1 2 — — — — — —

Gartz .... 3 — 1 1 — — — — — —

Damm . . . 2 — 1 3 — — 1 — — —

Penkun . . . 2 — 1 I — — — — — 1
Anklam . . . 3 1 k 5 — s 2 — — Stadtr.

Ückermünde . . 2 — — 2 — — — — — —

Neuwarp . . . 2 — 1 2 — — — — —

Jarmen . . . 1 — — 3 — — — 2 — —

Demmin . . .
4

3 1 1 5 — — 2 — — —

0 Kriegsarchiv, Tit. VII,' Gen. Nr. 8.
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Treptow a. Toll. . 2 — 1 3 — — 1 — — —

Wollin . . . 2 — 1 2 —- — I — — —

Kammin . . . 2 — I 2 — — — — — —

Greifenhageu'. . 2 — I 3 — — 1 — — —

Bahn .... 2 — 1 I — .— 1 — — —

Fiddichow . . . I — — — — — 4 3 —

Pyritz .... 3 1 1 I — — 1 — — —

Stargard . . . 3 I 1 4 1 — 1 — —

Massow . . . 2 — 1 1 — — — — — —

Jakobshagen . . 1 — I 2 — — — — — —

Zachan . . . 1 — — 3 — — — — — 1L.

Freienwalde . . 1 — — 1 — — — — — —

Naugard . . . 1 — 1 1 — — — — — —

Daber .... 1 —- I — — — — — — —

Labes .... 1 — — 2 — — — — — —

Regenwalde . . 1 — 1 I — — — — — —

Wangerin . . . 1 — — 2 — — — >— — —

Plathe .... >1 — 1 2 — — — — — —

Treptow a. R. . 2 — 2 2 — — — — 2 —

Greifenberg . . 2 1 — 1 2 — — — — — —

Kolberg . . . 3 — — 4 — — — — — —

Köslin .... 2 — 1 4 — — 2 — — —

Körlin .... 1 — I 2 — — — -— — —

Bublitz . . . 1 — 1 2 — — — — — —

Belgard . . . 2 — 1 2 — — 1 — — —

Polzin .... 2 — — 2 — — — — — —

Neustettin . . . 2 — 1 2 — - — 1 — — —

Tempelburg . . l — I 1 — — 1 — — —

Ratzebuhr . . . I — 1 3 — — — — — —

Bärwalde . . . I — 1 1 — — — — -----7-

Rummelsburg 2 — 1 2 — — — — — —

Rügenwalde . . 2 — 1 2 — — 1 — — —

Schlawc . . . 2 — 1 2 — — 1 — — —

Zanow . . . 1 '— — 1 — — — — — —

Pollnow . . . 1 — — 3 — — — — — —

Stolp .... 2 — I 4 —. — 1 (ehemals 
12 Personen-

—
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Es scheint, als ob die Zahl der Magistratsmitglieder nicht sehr her- 
nntergesetzt wurde, so daß der Zuschuß aus freiwerdeuden Gehältern nur 
unbedeutend war. Größer war der Zuschuß zum Gehalte der Bürger­
meister der Kleinstädte, der in den Jahren 1736 bis 1737 bewilligt wurde?) 
Jedes Bürgerhaus sollte zum Gehalt des Bürgermeisters sechs Groschen 
beitragen; diese Abgabe brächte in den zwölf Städten der Inspektion des 
oommi88nrin8 looi Neubaner folgende Summen ein:

In Bärwalde 31 Taler — Gr
Daber 30 6
Freienwalde 41 12
Jakobshagen 32 12
Labes 57 —
Nenstettin 60 6 ,,
Plathe 24 18
Polzin 51 6
Ratzcbuhr 29 f, 6
Regenwalde 35 6
Wangerin 31 ,, —
Zachan 20 12

Diese Aufbesserung wurde von der Stettiner Kammer dem Könige 
vorgeschlagen nnd von diesem (5. April 1737) genehmigt.

Tüchtige, wenn möglich mit anderen Ratsmitgliedern nicht verwandte 
„Lubjoota" sollten von den Ratskollegien, denen das alte Wahlrecht blieb, 
gewählt werden, die Akten der rathänslichen Kommission zugesandt werden, 
und diese sollten die Akten mit eigenem Referat zur Konfirmation nach 
Hofe senden?) Für die wichtige Stellung des Kämmerers, der als ständiger 
Beamter künftig lebenslänglich angcstellt werden und nicht wie bisher dem 
jährlichen Wechsel der Ämter unterworfen sein sollte, mußte ein Befähigungs­

nachweis, bestehend in Anfertigung „eines oscouomwolwn Anschlages und 
einer Probe vom Rechnungswesen'^) beigebracht und Kaution gestellt werden.

Aber diese Verordnungen konnten nicht strenge durchgcführt werden, 
da sie vielfach unmögliches verlangten, war doch 1716 schon ein Reskript ^) 
ergangen, daß in außergewöhnlichen Fällen auch verwandte Personen in den 
Rat gewählt werden dürften, doch sollte nie mehr als ein Drittel des Rates 
untereinander verwandt sein, und wenn viele Verwandte im Rate wären, 
sich bei der Abstimmung von nahen Freunden und Schwägern immer einer 
der Abstimmung enthalten, damit sie nicht den Ansschlag gäben; der

') Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 54.
2) Ed. v. 17. Mai 1717. Quickmann, S. 1026.
? 12. Februar 1716. Quickmann, S. 1025.
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dirigierende Bürgermeister habe darauf unparteiisch zu sehen. Auch so scheinen 
sich die Verhältnisse noch lange nicht in wünschenswertem Maße gebessert 
zu haben; denn noch 1736 fragte die Stettiner Kammer an, ob es nicht 
besser sei, daß die Städte zwei bis drei taugliche Personen bei den Rats­
wahlen Vorschlägen, von denen eine vorn Landesherrn gewählt und bestätigt 
werden sollte?)

In den Amtsstädten sollte im Falle einer Vakanz der eoinini88uriu8 loei 
mit dem Magistrate zwei geschickte Leute wählen und dem Amte präsen­
tieren, und dieses einen von ihnen wählen; die Kämmerer aber sollte der 
60inmi88uriu8 locü allein ernennen?)

Es ist oben schon erwähnt worden, daß die Kämmerer auf Lebenszeit 
angestellt wurden, ebenso wurden die einzelner: Funktionen den einzelnen 
Mitgliedern des Rates jetzt dauernd beigelegt, die wechselnden „ Ratsmittel" ^) 
hörten auf, die Bürgermeister, Kämmerer, Syndici u. a. rn. wurden jetzt 
mehr urrd mehr fest angestellte Stadtbeamte/) statt wie bisher im Neben- 
amte tätige Bürger zu sein. Es war dies ein großer Fortschritt auf dem 
Wege zur moderner: Stadtverwaltung. Diese Neuordnung wurde mit 
großer Milde und allmählich vorgenommen. Das rathäusliche Wesen 
wurde Stadt für Stadt untersucht, mit einem Reglement versehen und 
geordnet, die ihrer Stelle entsetzten Ratsrnitglieder an anderer ihrer Fähigkeit 
entsprechender Stelle verwandt, oder mit Gehalt auf Lebenszeit außer Dienst 
gestellt?) erst nach ihrem Tode sollten die freiwerdenden Gelder zur Er­
höhung der anderen Gehälter verwandt werden. Die Kämmerer, die ihr 
Amt aufgeben mußten und durch aainerarü perpetui ersetzt wurden, durften 
lebenslänglich den Titel (MErurii llonorurii führen. Die Dienstgeschäfte 
wurden unter die Ratsmitglieder verteilt. In Stettins z. B. hatte der 
erste oder dirigierende Bürgermeister in allen Stadtsachen en Zenerul die 
Aufsicht und Verantwortung, deshalb hat er auch die Sitzungen an- 
zuberaumen, den inembriZ 86iiutu8 die Verrichtungen anzuweisen, und 
nachdrücklich darüber zu halten, daß jeder seine Verrichtungen auch wirklich

i) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 8.
2) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 30.
3) Nach alten: Brauche war der Rat in zwei oder drei „Ratsmittel" geteilt, 

die in der Verwaltung sich gegenseitig jährlich ablösten, damit möglichst viel Personen 
an den Vorteilen der Ratsmitglieder teilnehmen könnten.

*) Siehe z. B. Untersuchungsbericht über Anklam von 1723. Geh. Staats-Archiv 
Berlin. Generalbirekt. Pommern II, Städtesachen, Stadt Anklam. Kämmereisachen I.

5) Siehe Reglement für Stettin von 1722. I. 8 4 fs. Auch Kriegsarchiv, Tit. I, 
Gen. Nr. 1, dort die Kopie einer Order (v. 3. Febr. 1717) an v. Grumbkow und 
Winckelmann, nach der sie in den Städten einen „Oamei arius uorMuus" einsetzen 
sollten, der bisherige Kämmerer solle den Titel „OamerarinZ porpewus" führen.

Baltische Studien St. F. VII. 8
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ausführe, daß „das Justiz- Oeconomie- Polizei- Credit- und Commercien- 
Wesen in guter Ordnung verwaltet, Nijmandem das Recht gebeuget, 
sondern überall unpartheiisch uckiniumtrirst werde, daß keine Mißbrauche 
sich einschlichen". Ebenso wurde ihm die Oberaufsicht über die xia oorporu 
zugewiesen, über „Kirchen, Klöster, Schulen, Hospitalien, Currende, Vor- 
mundschafts-Sachen, ingleichen IsAuba, Ktiponäia, ebenso über die öffent­
lichen Gebäude, die Kassen, die krovisoros, Tutors» und Ouratoros." 
Als Landrat hat er seine Stadt, und als Vorsitzender Landrat auch die 
Aufträge der anderen Städte zu vertreten, Apotheken und Gewürzläden zu 
beaufsichtigen, darauf zu sehen, daß keine schädlichen Monopolien eingeräumt 
werden und den Stadteinwohnern die Waren nicht verteuert werden. Aber 
er soll, wenn es irgend möglich ist, alles auf dem Rathause im Kollegium 
verhandeln lassen, oder doch wenigstens mit einigen Senatoren besprechen. 
Der zweite Bürgermeister hat den ersten, im Falle dieser verhindert ist, zu 
vertreten. Ihm persönlich ist das Polizeiwelen anvertraut, die Ober­
inspektion über das Bauamt, das Feuerwesen, über die Fleisch- nnd Brot­
scharren, er hat dafür zn sorgen, daß die Marktpatente befolgt werden und 
daß, bevor die Bürgerschaft den Vorkanf gehabt, nnd die verordnete Zeit 
verstrichen, die schädliche Aufkäuferei vou niemand geübt werde. Ferner 
wird ihm die Spezial-Aufsicht über die pia oorpora zngewiesen, die Sorge 
für gleichmäßige Verteilung der Einquartierung und anderer bürgerlicher 
Lasten; die Senatoren, denen die Sorge für einzelne Zweige übertragen ist, 
haben fleißig mit ihm zu konferieren nnd ihn in seiner Amtsführung zu 
unterstützen. Ebenso wie der erste Konsul hat der zweite alle vorkommenden 
Sachen, falls sie nicht etwa nur in Kleinigkeiten beständen oder por oon- 
o1nsa 86N3,tus bestimmt wären, in piano vorzutragen und die Approbation 
des ooIisZü einzuholen. Schließlich soll er noch die Interessen der Minder­
jährigen vertreten. Der dritte Bürgermeister ist Stadtrichter und führt unr 
den Titel eines Bürgermeisters, muß aber entweder ein graduierter, oder 
schou in praxi gewesener und wohl geübter Jurist sein. Er hat dafür zu 
sorgen, daß die alten Mißbräuche und Weitläufigkeiten, die nicht allein zu 
Verschleppung der Prozesse und Ermüdung der Parteien beitrngen, sondern 
„auch sonsten viele böse 8uit68" hatte», aufhöreu. Dieser Richter soll, wie 
bisher, aus dem Ratskollegium gewählt werden, aber nur mit Rücksicht­
nahme auf die Fähigkeiten, und nötigenfalls sollte auch jemand, der nicht 
im Rate säße, gewählt werden. Das alte Schöffengericht bleibt bestehen.

Ebenso ausführlich sind den anderen Ratsmitgliedcrn ihre Verrichtungen 
vorgeschrieben, dem Kämmerer nnd deren mehr.

') Mitglied der Landstände. In Pommern gab es anch einige bürgerliche 
Landräte als Vertreter der Städte.
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An Unterbeamten und Dienern werden im Reglement folgende vor­
gesehen :

An (Mmalibus: 1 Obersekretarius, 1 Stadtanwalt und Prokureur, 
2 Gerichtssekretarii, I Ökonomieinspektor oder Stadthofmeister, l Zulags- 

schrciber, 1 Ratszöllner und Wäger, 1 Dammzöllner, 1 Kanzlist (^.manuonsis 
des Obersekretärs).

An Dienern: 2 Bürgermeisterdiener, 1 Kämmereidiener, 1 iXuutius 
iuäioii beim Stadt- und Lastadischen Gerichte, 1 Bollwerks- und Zulags- 
diener, 1 Gefangenwärter und Gerichtsdiener, l Brückenkieper, d. h. Brückcn- 
wärter (zugleich Schließer der Arrestanten), 2 Wagenknechte (zu den 
Stadtpferden).

An Heidebedienten: 1 Holzwärter und Schutze zu Berglang (Berg­
land), 1 Holzwärter und Schütze auf Messenthin, 1 Holzwärter und Schütze 
auf Parnitz moäo Blockhaus, 1 Holzwärter und Schütze auf Oberwieck, 
1 Holzwärter und Schütze bei der Baumbrücke moäo Bodenberg, 1 Holz­
wärter und Schütze bei der Kratzwiecke.

Nebst diesen sollten noch aus der Kämmereikasse besoldet werden: 
der Stadt-Physikus, der Stadt-Chirurgus, 3 Quartierschreiber, der Kunst- 
pfeifer, 1 Stadtzimmermann, 1 Turmbläser, 1 Uhrmacher, 1 Schornstein­
feger, 4 Wachtknechte.

Alles in allem für eine Stadt von 6000 Einwohnern noch ein großer 
Berwaltuugsapparat.

Ähnlich wie in Stettin befand sich in den anderen Städten ein zahl­

reiches Personal von Unterbeamten und Bedienten, wie man aus den zn- 
fällig erhaltenen Kämmerei-Extrakten sehen kann.

In den Städten finden wir neben dem Rate noch Vertreter der 
Bürgerschaft, denen die Aufgabe zufiel, die Geschäftsführung des Rates zn 
kontrollieren, in Anklam die „50 Männer", in Stettin die „17 Männer", 
bestehend aus acht Mitgliedern der Kaufmannschast (den Alterleuten des 
Seglerhauses) und den Alterleuteu der neun Hauptgcwerke/) in den meisten 
übrigen Städten „8 Männer", oder aber, wie in Stargard und Pyritz, die 
Ältesten der Gilden und Gewerke?) Teilweise waren diese Einrichtungen 

zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, wie z. B. 1720—1722 darüber Klage 
geführt wird, daß in Stettin die zwei uchuuoti aus deu siebzehn Männern, 
die bei der Kassenverwaltuug dauernd zugezogen gewesen waren, die Kämmerer 
nur von der Verantwortung befreit hätten, ohne die Mißbräuche irgendwie 
zu hemmen?) Die Anklamer „50 Männer" nnd die Stettiner „17 Männer"

') Thiede, S. 810.
0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 40.
3) Schmoller, Z. f. preuß. Geschichte und Landeskunde X, S. 325—326.

8»
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waren Einrichtungen aus schwedischer Zeit, erstere 1715 nach Analogie der 
Stralsunder „100 Männer" au Stelle der 1608 eingesetzten „8 Männer", 
letztere 1680 anscheinend ganz frisch eingeführt. Diese neuen, besonders in 
Anklam wirklich segensreich wirkenden Einrichtungen wurden von diesen 
Städten Neuerungsversucheu gegenüber hartnäckig verteidigt. Schon 1726 
wurde der erste Angriff gegen sie gerichtet. Die „50 Männer" und ähnliche 
umfangreiche Bürgervertretungen wurden mit Untersuchung von Kleinigkeiten 
beschäftigt, deshalb sollte künftig ein Achtmännerkollegium zur Erledigung 
solcher unbedeutenden Angelegenheiten gewühlt werden, von diesen acht 
Männern seien vier ans der Kaufmannschaft und vier aus deu Gewerken 
zu wähleu. Diese Verordnung beabsichtigte offenbar, den Geschäftsgang zu 
vereinfache», und die Vertreter der Bürgerschaft vor unnötiger Inanspruch­
nahme zu schützen. Aber die Städte, vornehmlich Anklam, Stettin und 
Stargard (Gilden nnd Gewerke), faßten diese Maßregel falsch auf, indem 
sie annahmen, es sollten die alten Bürgervertretungen ganz abgcschafft werden, 
wandten sich deshalb gegen diese Verordnung und erreichten anch, daß ihre 
alten Bürgervertretungen bestehen blieben, Anklam allerdings muß neben 
seinen „50 Männern" einen Ausschuß von acht Personell, deren Zahl nach 
mehreren Eingaben auf zwölf erhöht wurde, dulden. In den Eingaben 
werden die segensreichen Folgen der Tätigkeit der Bürgervertretnngen her­
vorgehoben?)

In einigen Kleinstädten, wie Neustettin, können nur „4 Männer" 
erwählt werden?) 1738 erfolgte der zweite Versuch, die Zahl der Bürger- 
schaftsvertretuugcn zu beschränke». Es wurde verordnet (Berlin, 31. April 
1738), daß nach Analogie der Knrmärkischen Städte zunächst in Gartz, 
dann aber anch in den anderen pommerschen Städten vier Viertelsleute 
bestellt werden sollten. Und wieder wehrten sich die oben erwähnten Städte 
erfolgreich gegen die Durchführung dieser Maßregel?) Noch ein dritter 
Versuch zur Beseitigung dieser großen Stadtverordnetenkollegien wird 1745 
gemacht, da sehr viele dieser kribunorum wegen Anfeindung nnd Hinderung 
in ihrem Berufe auf ihre Stellen verzichtet hatten, aber anch jetzt gelingt 
es den „50 Männern", „17 Männern" und den „Gilden und Gewerken" 
ihre alte Stellung zn bewahren, und der doch cingeführte engere Ausschuß 
der „Viertelsmänner" (vier) soll aus ihueu gewählt werden. So retten 
sich diese Einrichtungen z. T. bis in das 19. Jahrhundert hinüber. Die 
1738 eingeführteu Viertelsleute bleiben bis zur großen Städteorganisation ^) 
und entfalten unter der Regierung Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. 
eine rege, sachlich allerdings beschränkte, Tätigkeit im Interesse der Bürgcr-

') Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. dir. 40.
0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 40.

Kriegsarchiv, Tit. VII, Spez. Stargard 682. Kriegsarchiv, Tit. VIl, Spez. 
Freiemvalde 43.
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schaft?) Wir dürfen auf ihre Kontrolle die verhältnismäßig gute Kassen- 
sührung der Städte im 18. Jahrhundert wenigstens teilweise zurückführen; 
zeigten sich doch in Stettin, nachdem die Städteordnung unter Friedrich 
Wilhelm III. durchgeführt war, und die Bürgerschaftsvertreter ungefähr ein 
Vierteljahrhundert keine Kassenkontrolle ausgeübt hätten, wieder die alten 
Mißbräuche?)

Eine Wiederbelebung der Bttrgerschaftsvertretungen war in Pommern, 
besonders in Vorpommern, unter Friedrich Wilhelm I. teilweise unnötig gewesen, 
da die alte Bürgerschaftsvertretnng sich noch als lebenskräftig erwies, wie 
z. B. die Tätigkeit der Anklamer „50 Männer" gelegentlich der Einführung 
der rathäuslichen Reglements zeigt (1724)^), auch habe ich keine Beweise für 
den Versuch einer Ordnung oder Umgestaltung der vorhandenen Vertretungen 
vor dem Jahre 1726 gefunden.

Während unter Friedrich Wilhelm I. noch kein allgemeiner Name für 
diese Bürgerschaftsvertreter besteht, sondern dieselben bald „50 Männer", 
„17 Männer" usw. nach der Zahl der Personen genannt, oder aber auch 
als Gildeu und Gewcrke in einzelnen Städten, in denen die Ältesten dieser 

Gilden und Gewerkc als Bürgerschaftsvertreter tätig waren, bezeichnet werden, 
tritt 1747 die Bezeichnung tribuni oder Stadtverordnete auf?) auch werde» 
sie oft neben dem Magistrat als „Bürgerschaft" genannt. Für den engeren 
Ausschuß bleibt der alte Name der Viertelsmänner oder Biertelsleute?)

Die gesamten Reformen auf dem Gebiete der städtischen Verwaltung 
zeigen, wie Friedrich Wilhelm I. sich immer an das Vorhandene und 
Gegebene hielt, und hiervon ausgehend Neueinrichtungen schuf. Die alten 
Formen wurden mit neuem Geiste erfüllt. Es beginut mit seinen Reformen 
eine neue Zeit integrer, geordneter Stadtverwaltung.

IV. Kaffenwefeu.
Weitaus die wichtigste Reform, die bei Neuregelung des rathäuslichen 

Wesens vorgenommen wurde, war die des Kastenwesens. Auf keinem anderen 
Gebiete waren die Mißbräuche so zahlreich wie hier. Wir haben oben 
gesehen, wie die Korruption anf diesem Gebiete ganz besonders herrschte. 
Und doch darf man annehmen, daß in den anderen Provinzen Brandenburg- 
Prenßens die Verhältnisse eher schlechter als besser lagen. Insbesondere

') Vgl. z. B. Kriegsarchiv, Tit. VII, Spez. Bahn 103.
2) Vgl. Thiede, S. 922-23.

Kriegsarchiv, Tit. VII, Spez. Anklam 15.
0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 81.

Der Name Bürgerkollegium (M. Lehman», Freiherr v. Stein II, S. 28, 
Anni. 2) kommt meines Wissens unter Friedrich Wilhelm I. noch nicht vor. 
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herrschte die Korruption in den reicheren rheinischen Städten') in weit 
stärkerem Maße wie in den armen Städten Pommerns.

Aber in allen Provinzen waren gegen Ende der Regierung Friedrich 
Wilhelms I. erträglichere Zustände eingetreten, ganz besonders aber in 
Pommern, wo schon einige Jahre vor dem Tode des Königs die Stadt­
finanzen und die Kassenverwaltung ziemlich geregelt erscheinen. Allerdings 
war die Tätigkeit des Königs und seiner Organe auf diesem Gebiete auch 
ganz besonders umfangreich, und zwar von den ersten Tagen seiner Herr­
schaft an.

Bald ward (vgl. oben S. 112) mit dem alten Mißbrauche gründlich 
gebrochen, nach dem die Kämmerer nur ein Jahr lang die Kassen verwalteten 
und sie dann abgaben, um sie nach Ablauf eines Jahres von neuem zu 
übernehmen, 1717 wurde die lebenslängliche Anstellung der Kämmerer 
befohlen, das „roulliren" des Amtes sollte aufhören, kautionsfähige Leute 
wurden verlangt. (In Stettin wurden z. B. von dem Kämmerer 4000 Taler
Kaution verlangt.) Durch diese Verordnung wurden die Kämmerer städtische 
Beamte, von denen man in bezug auf Pünktlichkeit und Genauigkeit viel 
mehr fordern konnte als früher.

Es war sehr schwer, die Städte an Ordnung zu gewöhnen, wie sich
in besonders starkem Maße bei der Einsendung der Kämmerei-Extrakte zeigte. 
Eine Menge scharfer Verordnungen und Mahnschreiben, ja selbst gelegentliche 
Strafen waren nötig, um die Extrakte zusammenzubringen und zwar bis
in die letzten Regierungsjahre des Königs.

Ich gebe hier die Daten der Einsendung 
wieder?) (1733 fehlt).

1725: 1b. August 1726
1726: 25. November 1727
1727: 15. August 1728
1728: 12. Oktober 1729
1729: 29. Dezember 1730
1730: 7. April 1732
1731: 21. Februar 1733
1732: 11. August 1734

der Extrakte von 1725 an

1733:
1734: 25. April 1736
1735: 4. Dezember 1736
1736: 14. März 1738
1737: 8. Juni 1739
1738: 30. Dezember 1739
1789-Il 12. Dezember 1741.

Diese Extrakte sollten nach einer Order vom 11. Dezember 1717
immer spätestens vor Ablauf Juli des folgenden Jahres in Berlin sein, 
die Kämmerer waren angewiesen, vor Anfang März bei Verlust ihres Amtes 
die Kämmerei-Extrakte dem Magistrat vorzulegen?) mit welchem Erfolg, 
zeigt die obenstehende Tabelle. Die Zunahme der Verspätung läßt sich 
vielleicht dadurch erklären, daß der Druck von oben allmählich abnahm.

') Vgl. Schmollers Ausführungen über diese Städte in seinen Aufsätzen 
über „Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I."

2) Kriegsnrchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
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Diesem unpünktlichen Einschicken entsprach die Unordnung in der 
Form der Extrakte. Jede Stadt sandte ihren Extrakt nach eigenem Schema 
ein, der in buntem Durcheinander und nicht in sachliche Gruppen getrennt 
die verschiedenen Positionen enthielt. Natürlich war diese Mannigfaltigkeit 
des Schemas ebensowenig wie die Anlage geeignet, eine gute Übersicht über 

den Stand der Kämmereien zu geben. Deshalb wurde 1719 ein Formular 
entworfen, und dies dem Kommissariat und von diesem deu Städten mit­
geteilt. Nach diesem Schema sollten künftig die Extrakte ausgearbeitet werden?)

Schmoller gibt in seinem Aufsatz: „Über das Städtewesen unter 

Friedrich Wilhelm I." in der Z. f. preußische Geschichte und Landeskunde 
X, S. 573—574 zum Teil die Folge der Einnahmetitel der städtischen 
Rechnungen von Frankfurt a. O. au, ähnlich durcheinander gewürfelt waren 
auch die Titel iu deu Extrakten der pommerschen Städte.

Ich lasse das nene Schema folgen, damit man es mit dem von 
Schmoller angeführten Teile des Frankfurter Extraktes vergleichen kaun.

Summarischer Kümmeren-
Gnimhm 1M strack der Stadt W. W. nach

§1X8, fallend denen Specrat-Grtutn der fallend

Wr. gr. L. Hlr. zr. ä. Ein u a h m e Mlk. zr. Wli. zr.

Tit. I. Au Bestand vorigen Jahr
2. An Walpurgis und Martini Schößen
, Haaken-Buden

. Brodt-Scharrn
Zmpen Badt-Stuben

4. An Schoß-rataräutsn
5. Alte Bier-Ziesc
6. Abschoß- und Abzugs-Geld
7. Bürgerrecht- und Werk-Geld 

der Walkmühle 
denen Schönfarbereyeu 
der Scharfrichterey 
der Lohmühle 
der Gewand-Rahmen

9. An Meisterstück-Geld von Bürgern
10. An Gewehrgeld von Bürgern
11. An Dienstgeld von denen Leuten, 

so an Stadtmauern wohnen.
_ _ _ _  D. 8.
') Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.

8. An 
Pacht
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Soll einkommen 
in ^vno 1718 

steigend und 
2fallend

Sollen einkommen 
in ^nno 1719 

steigend und 
21XA fallend

Wr. gk. H. Wr. zr. ____ Thlr. gr. Wr. gr. 4

12. Aus 
Vor­

städten 
an

13. Aus 
dem 
Kietz 
an

14. Aus den 
Raths­
dörfern 

und
Vor­

werken 
an

15. Vor Wil
16. An Mas
17. An Gru
18. Jnsgeme

Transport I-ntsris

' Dienst- -
Hüner- 
Bullen-
Wach- Holtz- 
Dienst-
Gänse- 
Ahl- Pacht- 
Wach- Holtz- 
Bullen-
Zehend- 
Dienst-
Pacht- 
Accidenz- 
Damm- 
Zehend- 
Schenckelsisch- (?) 
Aufzug- 
Kauff- 
Loskauff- 
Extra ordinär

Steuer- 
Hang- Pacht- 

dpret 
tgeld 
ndzinß von dem Bn 
in

8v 
8a. 8umm

Geldern

Geldern

Geldern

ich

iMINA
arum

Aber selbst dieses half noch nicht. 1722') wurde deshalb bestimmt, 
daß, falls ein Kämmerer wieder einen unrichtig formierten Extrakt einsenden 
sollte, ihm eine Quartalsbesoldung abgezogen werden sollte. Im Jahre 
daryuf wurden „Notata Clsnsralia" ^) ausgegeben, nach denen sich die

') Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
Kriegsarchiv, Tit. VlI, Gen. Nr. I.
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Ist ausgegeben Ist ansgegebenAusgabe. 171g

Ulk. zr. Ulk. gk.

1. An Borschuß aus voriger Jahresrechnuug
2. An Uhrböden, Syndicat- und Scharffrichter- 

Gelder
3. Bürgermeister und Rathmannsbesoldung laut 

Etats
4. dem Stadtsekretario Wr. gr.

5. An Baukosten 
zur Reparation 
der rathhäus- 

lichen und 
publicquau

Stadtgebäude, 
Brunueu, item 

der Brücken 
und Dämme.

dem Zimmermann 
dem Tischler 
dem Maurer
dem Klein-Schmidt
dem Mahler
dem Pumpmacher 
dem Klempner 
dem Seiler 
Vor Steine und

Kalck
6. Zur Anschaffung der fehlenden Feucrrüstungen
7. Zu Unterhaltung der Stadt - Bullen und 

Bayern
8. An Briefporto und Cantzeley-Gebühren, auch 

Proceßkosten
9- Insgemein Luiunau

......................... an Einnahmen

......................... an Ausgaben
......................... Bestand, hierunter ... an Resten.

Kämmerer richten sollten. In diesen wurde darauf hingewiesen, daß 
Restkolonnen anzulegen seien, daß Belege verwahrt werden müßten, die 
Titel zu spezialisieren seien, plus oder minus gegen das Vorjahr anzugcben 
und bei Arrhenden und Mieten der tsrminus u ciuo st, uä Humn aus- 
zuführen sei, ferner verboten, angekaufte Baumaterialien wieder zu verkaufen; 
bei den Ausgaben wird gefordert, die suluriu zu spezifizieren, die Bau- 
ausgabeu sehr genau anzugeben und Bau- uud Handwerkerrechnungen absolut 
zu trennen, den Handwerkern dürfe kein Brot nnd Bier mehr gegeben 
werden, sondern nur der Lohn; über Gehaltsqnittnngen wird bestimmt, daß 
solche über mehr als 2^/s Taler monatlich aus Stempelpapier zu 4 Pf. 
oder bei der Hauptquittung anf Stempelpapier zu 3 Gr. geschriebeu sein 
müßten, so daß der Staat eine neue Einnahmequelle hatte.
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Das ganze Kassenwesen wurde unter scharfe Kontrolle genommen. 
Die Extrakte nnd dreijährige Gcneraltabellen mußten nach Berlin gesandt 
werden. Der Kämmerer hatte sie dem Magistrat, dieser der Bürgerschaft 
zur Prüfung vorzulegen, ehe sie an den oommissarins looi gesandt wurden, 
der sie durch den ihm Angewiesenen Kalkulator durchsehen ließ und dann 
der Kammer cinsandte. Die Rechnungen mußten als Belege anfbewahrt 
werden, wurden gleichfalls von den Kalkulatoren geprüft und der Kammer 
eingereicht. Dort prüfte das Rechnungsdepartement die Richtigkeit der An­
sätze, und wenn die Extrakte in Ordnung und beisammen waren, wurden 
sie nach Berlin gesandt, wo die Oberrcchenkammer sie nochmals nachprüfte. 
Es war ein umständliches Verfahren, das es aber bald ermöglichte, für 
die Städte Etats im voraus aufzustellen, z. B. für Stettin für l 724, für 
die Städte der Inspektion Bethes 1728.

Wie sich gleichzeitig die pekuniäre Lage der Städte besserte, kann man ans 
den Gesamtsummen der Kämmerei-Einnahmen von 1728—1740 ersehen?)

Jahr
Hinnahme Ausgave

Taler i Gr. ! Pf- Taler Gr. Pf-

1728 88 853 6 90s 83 228 9 4
1729 97111 3 80s 91107 6 9O4
1730 106 692 -— 70io 101 365 21 100s
1731 117 858 16 6"/s4 105 373 13 11
1732 105 783 11 8"/«o 97 481 20 0«
1733 — .— — — — —
1734 106 035 2 7"/eo 96 695 15 30>s
1735 106 922 11 8"/s4 96 453 8 2
1736 115093 18 3 106 234 22 8
1737 112 416 8 100s 99 371 4 50s
1738 119 024 1 0s 101 257 10 10-
1739 109 734 16 110, 106 302 — 110i«
1740 121597 22 8 113011 12 5^/40

Einnahme 1736—1740 577 866 Taler, 18 Gr., 9'/°« Pf.
„ 1728—1732 516 298 „ 15 „ FOl-o „

mehr 1736—1740 61568 Taler, 3 Gr., 4^'0» Pf.
oder im Durchschnitt pro rr. 12 313 „ 15 „ 1 „

') Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1. Die teilweise beträchtlichen Schwankungen 
vermag ich nicht zu erklären.



unter der Regierung Friedrich Wilhelms I. 123

Ausgabe 1736—1740 526177 Taler, 2 Gr., 7^4» Pf. 
„ 1726—1732 478 556 „ 22 „ 11^/4« „

mehr 1736—1740 47 620 Taler, 3 Gr., 8«/4o Ps.

oder im Durchschnitt pro a. 9 524 „ — „ 9 „

Also durchschnittlich mehr Mehreinnahme als Mehrausgabe. 
1736—1740 2 889 Taler, 14 Gr., 4 Pf.

Noch auffälliger tritt diese Besserung in Einnahme und Ausgabe der 
Kämmerei Stettins in Erscheinung?)

Jahr
Hinnahme Ausgabe

Taler Gr. Pf- Taler Gr. Pf.

1722 17 930 18 6 16402 12 2

1723 28 211 17 2 26 806 9 I
1724 23146 9 7 20346 1 6
1725 25910 18 9 25178 18 2

1726 20303 19 1 19575 23 8
1727 20084 16 — 19382 6 7
1728 18793 15 9 17098 15 4
1729 21147 21 6 20958 14 9
1730 24758 6 6 24606 7 I
1731 24337 19 I 22595 5 8
1732 22984 6 7 22459 2 6
1733 19509 6 10 19473 8 5
1734 24121 3 4 21710 10 3
1735 21499 8 8 15815 13 3
1736 31501 10 — 25482 15 2
1737 28 213 18 3 18062 II 3
1738 32 260 6 2 23297 17 6

1739 31146 15 6 24164 11 4
1740 29559 15 8 23722 21 1

Einnahme 1736—1740 152681 Taler, 17 Gr., 7 Pf.
„ 1722—1726 115503 „ 10 „ 9 „

mehr 1736—1740 37178 Taler, 6 Gr., 10 Pf.

Ausgabe 1736—1740 114730 Taler, 4 Gr., 4 Ps.
„ 1722—1726 108306 „ 16 ,, 7 „

"mehr 1736—1740 6423 Taler, 11 Gr., 9 Pf.

') Staats-Archiv Stettin. Dep. Stadt Stettin, Tit. XIII, Gen. Nr. 83.
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Wir sehen also, daß die Einnahmen der Stadt Stettin in den fünf 
Jahren von 1736 bis 1740 über 37000 Taler mehr betrngen als in den 
fünf Jahren von 1722 bis 1726, während die Ausgaben nur um 6423 
Taler, 11 Gr. uud 9 Pf. gestiegen waren.

Die Mittel, durch die Friedrich Wilhelm I. diese Erfolge erreichte, 
waren Ordnung, Genauigkeit und Sparsamkeit. Es galt zunächst Ordnung 
in die liederliche Kassenwirtschaft zu bringen, eine Übersicht über den wirk­

lichen Stand der Kassen zu gewinnen und wirklich Vorhandenes von solchem 
zu scheiden, was nur auf dem Papier stand. Deshalb wurde z. B. die 
Stadt Stettin durch die Untersuchungskommissare angewiesen, für die noch 
in Wirklichkeit exigiblen Reste und Rückstände ein besonderes Retardaten- 
register anzulegen/) die hiervon einkommenden Summen sollten unter Ein­
nahme berechnet und zur Schuldentilgung verwandt werden. Extrakte und 
Tabellen mußten angelegt und eingesandt werden, damit auf Grund der­
selben eine Übersicht über das Einkommen und die Ausgaben, das Ver­

mögen und die Schulden der Städte gewonnen werden könnte. Darauf 
wurden auf mühsame und langwierige Art die Kassen geordnet, die Ver­
waltung geregelt, ja sogar in den einzelnen Städten schon gleichartig ge­
staltet, Sorgsamkeit und Sparsamkeit von den Kämmerern und dem 
Magistrate gefordert. Nur die größte Ausdauer vermochte die sich ent- 
gegenstellenden Schwierigkeiten zu überwiuden, vermochte immer und immer 
wieder Verfügungen im gleichen Sinne zu erlassen und durchzuführen, 
trotz des aktiven und passiven Widerstandes der Städte und ihrer Rats- 
personen?)

Mit der Gevatterwirtschaft sollte endgültig gebrochen werden. Alle 
zu verpachtenden und zu vermietenden Eigentumsstücke der Städte sollten 
öffentlich an den Meistbietenden versteigert werden, damit sie möglichst 
hohen Ertrag lieferten, Remissionen sollten nur in den dringendsten Fällen 
bewilligt werden. Dadurch wurden die Einnahmen der Städte wieder auf 
einen festen Fuß gestellt, der ihnen so lange gefehlt hatte. Denn da, wie 
oben erwähnt, das Haupteinkommen der Städte aus den Einkünften 
des Stadtvermögens bestand, so war es dringend notwendig, daß diese 
wenigstens regelmäßig eingingen, wenn man das Kastenwesen der Städte 
ordnen wollte.

0 Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektorium Pommern II, Städte- 
sachen, Stadt Stettin, Kämmereisachen Nr. 3.

2) Siehe die Mitteilung an das Kommissariat vom 29. Dezember 1717 betr. die 
Beschwerde der Kolberger Ratsmitglieder Winter, Hille und Tesmar, oder die Be­
schwerde Lehnshacke's (Kalkulator) vom 15. Dezember 1727 betreffend die Weigerung 
der Kämmerer in Gartz, Pölitz und Penkun, ihm die Rechnungen auszuliefern. 
Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
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Genaue Bestimmungen wurden erlassen, wie die Lizitationen vor- 
zunehmen seien, so erschien 1716 ein Edikt/) daß die „denen ?utriinonii8 
Ouriuo zugehörige Zeit-, Pacht- und ^rrüonäo-Stücke" angeschlagen und 
im Beisein des 00inrni88nrLi looi an einem vorher bestimmten Tage öffentlich 
an den Meistbietenden, der genügend Kaution stellen muß und die akzeptabelsten 
Bedingungen macht, verpachtet werden sollten. Dies Edikt wurde aber trotz 
mehrfacher Einschärfung während der ganzen Regierungsdauer Friedrich 
Wilhelms I. immer wieder übertreten. Noch 1741 klagt der ooinini88uriu8 
loei Wißmann darüber, daß die Verpachtung der Stadtgüter in seinem 
Bezirke noch immer nicht in regelmäßiger Art stattfände?)

1733 2) wurden nähere Bestimmungen über die Art, in der die 
Lizitation vor sich gehen sollte, gegeben; es sollten drei Lizitationstermine 
ausgeschrieben werden, die durch die „Jutelligeutzzettel" bekannt zu machen 
seien, der eomini88uriu8 loei ist zn benachrichtigen, „in plono eon86N8u 
86nutu8^ sollten die Lizitationen stattfinden, die Angebote richtig in die 
Protokolle ausgenommen, und diese zur Approbatiou au die Kammer ein­
gesandt werden, nur Stettins erhält in Berücksichtigung seiner Sonder­
heiten die Erlaubnis, daß der Kämmerer in Gegenwart zweier anderer 
Senatsmitglieder die Lizitation auf der Kämmereistube vornehme. Offizieren 
und Regimentern wurde 1732 verboten, Ländereien oder Wiesen von Ämtern, 

Städten und Kämmereien zu pachten?)

1735 wurde bestimmt, daß die Stadtgüter iu Generalpacht ausgegeben 
werden sollten, wenn möglich bis zum 1. August 1736, dazu sollteu durch 
die eonnni88urii loooruni die Einkünfte der Stadtgüter festgestellt werden, 
1739 ist dies für die Güter von 19 Städten geschehen?)

Neue Auflagen wurden nicht eingeführt, doch werden durch die ver­
größerte Zahl der Einwohuer einzelne Abgaben, wie Damm-, Brücken- und 
ähnliche Gelder, größere Erträge gebracht haben, während gleichzeitig der 
Wert der städtischen Besitzungen durch vermehrte Nachfrage und einzelne 
Verbesserungen sicherlich bedeutend stieg, wie man wohl aus der Vermehrung 
der Kämmerei-Einnahmen schließen darf.

Bei den Ausgaben wurde darauf geachtet, daß alles nicht unbedingt 
Nötige vermieden wurde, uud daß die alteu Mißbräuche aufhörten. Die 
Kontrolle beim Bauwesen wurde viel schärfer als bisher gehaudhabt, die 
Rechnungen auf das sorgfältigste revidiert, wie oben erwähnt, verboten, den 
Handwerkern Brot und Bier reichen zu lassen.

') Kriegsarchiv, Tit. V11, Gen. Rr. 1.
2) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
Z) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 43.
4) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 47.
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Reise-, Zehrungs- und Prozeßkosten wurden auf das notwendigste 
beschränkt/) nnd darauf geachtet, daß die Mißbrauche beim Bezug von 
Naturaldeputaten aufhörten, auch bei allen anderen Ausgaben wurde strengste 
Sparsamkeit und Genauigkeit zur Vorschrift gemacht.

So kam es, daß binnen kurzer Zeit die Städte in den Stand gesetzt 
waren, einen Teil ihrer drückenden Schulden abzuzahlen.

1731 hatten die pommerschen Städte, wie oben erwähnt, noch 
284389 Taler 17 Gr. 8 Pf. Schulden, obwohl bedeutende Summen schon 
abgetragen waren. Stettin, im Jahre 1723 wahrscheinlich eine Stadt von 
etwa 7000 Einwohnern, hatte damals allein 251878 Gulden Schulden 
(siehe oben), 1731 aber nur noch 93399 Taler 1 Gr. 4 Pf., so daß 
sich seine Schuldenlast in acht Jahren etwa um 32000 Taler verringert 
hatte. Die Summe der Schulden Stettins vor ihrer Regulierung war 
also nahezu halb so groß, wie die der Gesamtschulden der pommerschen 
Städte im Jahre 1731.

Friedrich Wilhelm selbst glaubte schon 1721, daß flüssige Gelder 
genug iu den Kämmereikassen vorhanden seien, die, nicht zur Schulden­
tilgung erforderlich, nutzbringend angelegt werden könnten, und erließ des­
halb am 17. August 1721 ?) eine Verordnung, daß die Kämmerei-Bestände 
zu nützlichen Arbeiten verwandt werden sollten, z. B. zur Anlage von Brau- 
und Darrhäusern, zu Feuerwehr-Einrichtungen, zur Urbarmachung von 
Tüchern und Brüchern. Aber das Kommissariat hatte Bedenken, diesen 
Befehl auszuführen, und Winckelmann^) verfaßte einen Bericht, in dem 
gesagt wurde, diese Bestände müßten dazu dienen, die Schuldentilgung der 
Jmmediatstädte fortzusetzen, die „sust paolo äs rslusnäo" veräußerten 
Pertinentien wieder einzulösen und den Bau von Getreidemagazinen zu 
besorgen. Daraufhin wurde vom Hofe aus befohlen, die Kapitalien nicht 
abzutragen, der Kredit habe nur unter der eigennützigen Wirtschaft der 
Magistrate gelitten, und wenn die Zinsen richtig bezahlt würden, würden 
die Stadtobligationen sehr begehrt sein. Als daraufhin vom Kommissariat 
angefragt wurde, ob überhaupt keine Kapitalien mehr abgetragen werden sollten, 
ward vom Hofe aus eine Anfrage an das Kommissariat gerichtet, wieviel 
Kapitalien seit Winckelmanns Revisionen abgetragen seien, worauf im 
Januar 1722 eine Designation derselben eingesandt wurde.

') Siehe z. B. Edikt vom ü. März 1713. Quickmanu, S. 1024.
/ Kriegsarchiv, Tit. V11, Gen. Nr. 25, daher auch das folgende.
/ Hofrat Winckelmann, zeitweise Mitglied der Kommission zur Untersuchung 

des rathäuslichen Wesens, später im Rechnungsdepartement der Kriegs- nnd 
Domänenkammer.
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Stadt Taler Gr. Pf-

Stargard 3850 6 —
Kolberg 6675 — —
Stolp 3638 — —
Greifeuberg 5677 — —
Treptow 2027 15 — .
Pyritz 2016 16 —
Nügenwalde 1844 16 —
Belgard 1393 4 —
Massow 1333 8 —
Greifenhagen 329 13 —
Kammin 333 8 —
Schlawe l91 19 —

Inuuna 29310 9 ! —
Die dieser Summe entsprechenden Zinsen betrugen nach damaligem 

Zinsfüße (5°/») nahezu 1500 Taler.
Jetzt sollte der Versuch gemacht werden, die Gläubiger mit einem Teile 

(?/») ihres Geldes zu befriedigen, und ihnen bare Auszahlung anzubicten; 
falls sie darauf eingehen sollten, sollten, um die nötigen Gelder zu erhalten, 
die Stadtgüter verkauft werden. Neue Einwendungen der Kammer, der 
Kredit der Städte müsse darunter leiden. Darauf wurde aus Berlin ge­
antwortet, der Kredit der Städte sei so schlecht, daß er nicht mehr darunter 
leiden könne, und wenn die Leute sähen, daß die Städte sie überhaupt be­
zahlen wollten, wenn sie nnr auf eiuen Teil ihres Kapitals (Verlust des 
vierten Teiles des Kapitals) verzichten wollten, so würden sie dies gerne 
tnn. Kriegsrat Schweder wurde daraufhin beauftragt, nach Kolberg zu 
gehen und dort den Anfang zn machen. Aber von allen Gläubigern der 
Stadt ist nur ein Herr von Blankenburg bereit, im Falle er sein Kapital 
sofort erhielte, 40 bis 50 Taler Zinsen zu erlassen. Nach diesem Miß­
erfolg wurde bestimmt, daß Kolberg zur vollen Befriedigung seiner Gläubiger 
Kapital zu 5 "/o aufnehmen, anch die Stadtgüter Roßentin nnd Büßow auf 
dem Lizitationswege verkaufen dürfe. Der Magistrat wollte aber die Güter 
behalten und war bereit, in diesem Falle einige Meliorationen auf ihnen 

vornehmen zu lassen.
Kredit hatten die Städte vor der Schuldenregulierung kaum noch, da 

die Zinsen nicht prompt bezahlt wurden, und es schwer hielt, ein einmal 
vorgeschossenes Kapital von ihnen zurückzuerhalten. Dies änderte sich 
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während der Regierung Friedrich Wilhelm I. Die Zinsen wurden regel­
mäßiger bezahlt, und damit die Gläubiger und Kreditoren wieder mehr Zu­
trauen faßten, wurden (z. B. in Stettin) einige größere Posten abgetragen?) 
Als in der Mitte der dreißiger Jahre Friedrich Wilhelm anfragen ließ, wie 
viel Schulden auf deu pommerschen Kämmereien lasteten, die mit 50/0 ver­
zinst werden müßten, und für welche der Staat, falls er sie übernähme, 
sicher 50/0 Zinszahlung zu erwarten hätte, antwortete die Kammer mit 
einer Zusammenstellung der 50/0 Schulden für das Jahr 1735 und fügte 
nur bei Stettin hinzu, daß die Zinsen nicht prompt bezahlt würden. 
Bezeichnend dafür, daß die Kammer selbst die Städte jetzt für sichere 
äebitor^ hielt.

Schließlich müssen wir auch noch darlegen, wie der König seinen 
Beamten auf Kosten der Städte Entschädigungen für ihre Mühewaltungen 
zukommen ließ. Er gab nämlich Befehle, daß die einzelnen Kämmereikassen 
bestimmte Summen jährlich zu diesen Belohnungen zahlen müßten. So 
wurde 1718 befohlen, daß die Kämmereikassen dem Bize-Direktor des hinter- 
pommerschen Kommissariats von Grumbkow jährlich 384 Taler zu zahlen 
hätten, die folgendermaßen auf die Städte verteilt wurden:

Stargard und Kolberg hatten je 48 Taler, Stolp, Greifenberg, 
Köslin und Pyritz je 36 Taler, Treptow a. R., Rügenwalde, Schlawe, 
Belgard, Kammin und Greifenhagen je 24 Taler zu bezahlen.

Den eoiumi88urii8 loeorum wurden für die Revision der Kämmerei- 
Rechnungen Diäten gewährt, 1 Taler pro Tag, die aus den Kämmerei­
kassen zu bezahlen waren. Diese Diäten wurden oft mißbraucht, in ganz 
besonders unverschämter Weise von dem Kriegsrat Lanius, der sich für die 
Revision von sechs Stargarder Rechnungen 117 Täler auszahlen ließ?) 
ohne daß dies ernstliche Folgen für ihn gehabt hätte. Schließlich wurden 
auch deu Kalkulatoren für ihre Tätigkeit bestimmte Gebühren zugewiesen.

Auch zu besonderen Lieblingsschöpfungen Friedrich Wilhelms mußten 
die Städte beisteuern, im Jahre 1733 z. B. 10424 Taler als Beitrag 
zur Potsdamschen Kämmerei?) die vom Kommissariat unter die einzelnen

0 Vorschlag der Kommission im Untersuchungsprotokoll. Stettin 1722. Ge­
heimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektorium Pommern II, Städtesachen, Stadt 
Stettin, Kämmereisachen Nr. 3.

2) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
3) Potsdam besaß bis zu dieser Zeit keiue Kämmerei. Da aber die Einkünfte 

der Stadt mit dem schnellen Wachstum derselben nicht gleichen Schritt hielten, so 
trat der Mangel einer Kämmerei „jetzt um so fühlbarer hervor, als bei des Königs 
anerkannter Sparsamkeit die kurmärkische Kammer auch Anstand nahm, die so be­
deutend gewordenen Ausgaben der ehemaligen Amtsstadt Potsdam zu befriedigen". 
Deshalb beschloß der König, der Stadt eine Kämmerei zu verschaffen und legte zu 
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Städte verteilt wurden/) oder 255 Taler jährlich zur Verzinsung des znm 
Bau des Petrikirchturmes in Berlin aufgenommenen Kapitals?)

Ebenso wurden die Kosten, die die Reise des Königs Stanislaus 
von Polen durch Pommern verursachte, 964 Taler 15 Gr. 1 Pf., unter die 
verschiedenen Städte verteilt?)

V. Zladtüesitz und Nsütgiiter.
Die Grundlage der städtischen Finanzen bildete der Stadtbesitz. Um 

einen Überblick über diesen zu gewinnen, wurde am 20. November 171.3 

eine Aufforderung an das Kommissariat gerichtet, ein Inventar der Städte 
einzusenden. In diesem Jnventare sollte angegeben sein, welche liegenden 
Gründe und unbeweglichen Güter, rathäuslichen und publiqnen Gebäude, 
Häuser und dergl. mehr dem Magistrat und der Stadt gehörten. Ferner 
sollten anfgeführt werden: alle Magistrats- und Stadtschulden und eupitnlin, 
die alten rathäuslichen Privilegien und Urkunden, auf die sich der Stadt 
Gerechtsame gründeu, welche von ihnen noch vorhanden und welche in 
Verlust geraten seien, alle Titel der Einnahme mit Angabe ob fix, ob 
steigend oder fallend. Dabei sollte noch beachtet werden, daß, falls rat- 
häusliche und Stadtgüter getrennt seien, für beide Register anzufertigen 
seien, daß auch alle uach Ausweis der Urkunden einst vorhandenen könn 
und tituli angegeben würden, daß Herkunft und Abgang der Güter 
der Zeit und Ursache nach deutlich anbemerkt werdeu sollten, auch 
wozu der Erlös daraus verwendet wurde; ferner sollten alle rathäuslichen 
mobiliu an Tischen, Stühlen, Silbergeschirr, Schilderten und dergleichen, 
alles rathäusliche Gewehr, alle rathäuslichen Feuerrüstungen an Spritzen, 
Leitern, Eimern und dergl. mehr angegeben werden?) Es wurden also 
Angaben erfordert, die, wenn sie richtig gemacht wurden, schon allein im­
stande waren, einen Überblick über die Lage der Städte zu gewähren.

Leider haben sich von diesen Jnventaren nnr spärliche Reste erhalten. 
In Stettin (Kriegsarchiv) sind die Jnventare lallt dem Repertorium des Kriegs­
archivs vernichtet, in Berlin nur das eine oder andere noch erhalten. 
Interessant ist aus dem Entwürfe des Stargarder Inventars ^) die Angabe 

diesem Zwecke sämtlichen Städten der Monarchie einen Beitrag auf. Siehe Heinrich 
Wagener: „Wie Potsdam eine Kämmerei erhielt". Z. f. preußische Geschichte und 
Landeskunde XII, S. 171.

i) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 44.
'0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 55.
3) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 52.
*) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
5) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. I.

Baltische Studien N. F. VII. 9
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über das rathäusliche Gewehr, daß nämlich „außer 1 Flinte und einer 
Patrontasche, so von Berlin zur Probe gesand worden, daß nach solchem 
moäol die Bürgerschaft sich mit Rüstung versehen solle, bey dieser Stadt 
kein Rath-Häußl. Gewehr vorhanden".

Der wichtigste Teil des Stadtbesitzes bestand in Liegenschaften, Dörfern, 
Höfen, Waldungen, Wiesen. Diese Besitzungen wurden zum größten Teile 
verpachtet und die Pachtsnmme bildete den wichtigsten Teil der Kämmerei- 
einnahmen. Aber durch liederliche Wirtschaft der Magistrate, wenn nicht 
noch schlimmeres vorlag, war ein Teil dieser Güter den Städten entfremdet, 
verkauft oder verpfändet.

Was die Größe des Stadtbcsitzes anbetrifft, so war er jedenfalls im 
Jahre 1740 bedeutend kleiner als im Jahre 1782, aus dem die Angaben 
Schmollers (Z. f. preußische Geschichte und Landeskunde X, S. 568) 
stammen, wenigstens was die Zahl der Dörfer, Vorwerke und Gebäude au- 
belangt, auch weuu man die unter Friedrich II. angelegten Kolonien 
außer Betracht läßt.

Im Jahre 1743, aus dem sich Angaben über die Größe des Stadt­
besitzes erhalten haben, haben die einzelnen Städte an Dörfern und Vor­
werken folgendes') besessen:

') Tabelle nach dem historischen Büchlein von dem Zustande der pommerschen 
Städte von Trim 1742—1743. Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektorium. 
Pommern, Historische Tabellen 9, vol. I.

") Nach Brüggemann I, S. OOOII, S. X0IV-X0V.

Stadt 1743
1782^) vor 
1740 gegr. 

DörferDörfer ! Vorwerke

1. Anklam 8 1 9
2. Bahn — 1 —
3. Belgard 4 2 4
4. Bärwalde — — —
5. Bublitz — 2 —
6. Daber — — —
7. Damm — 5 —
8. Demmin 6 — 1
9. Fiddichow — — —

10. Freienwnlde — 1 —
11. Gartz 3 3 4
12. Gollnow 2 5 2
13. Greifenberg 9 3 10
14. Greifenhagen Z ' 2 2

I^tus 34 25 32
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Stadt 1743 1782 vor
1740 gegr.

DörferDörfer ! Vorwerke

Übertrag 34 25 32
15. Gülzow — — —
16. Jakobshagen :--- — —
17. Jarmen — — —
18. Kammin 3 2 7
19. Kolberg 11 13 17
20. Körlin — 1 —
21. Köslin 6 7 8
22. Labes — — —
23. Massow 1 1 1
24. Naugard — — —
25. Neuwarp — 2 —
26. Pasewalk 1 — 1
27. Penkun — — —
28. Plathe — — —
29. Pölitz — — —
30. Pollnow — — —
31. Polzin — — —
32. Pyritz 5 2 6
33. Ratzebuhr — — —
34. Regenwalde — 1 —
35. Rügenwalde 5 2 6
36. Rnmmelsburg — — —
37. Schlawe 2 2 2
38. Slargard 14 5 13
39. Stepenitz — — —
40. Stettin, Alt- 7 12 10
41. Stettin, Nen- — — —
42. Stolp 8 4 10
43. Tempelbnrg — — —
44. Treptow, H.-P. 8 4 8
45. Treptow, B.-P. 2 2 2
46. Ückermündc 1 2 1
47. Usedom 1 — 1
48. Wangerin — — —
49. Werben — — —
50. Wollin 2 3 2
51. Zachan — — —
52. Zanow — — —

Übertrag 111 90 >27
9*
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17211) hatten 13 vorpommersche Städte zusammen 31 Dörfer, von 
denen zwei wüst lagen, während dieselben Städte 1782 Summa Summarum 
49 Dörfer hatten. Die Zahl der Vorwerke war ungefähr gleich geblieben.

Stettin besaß außer einer Anzahl von Dörfern, Vorwerken, Mühlen 
u. ähnl. auch eine Stadt: Pölitz.

Gegen Ende der Regierung Friedrich Wilhelms hatten sich die Finanzen 
der Städte gebessert, deshalb konnte mau daran denken, versetzte oder wieder- 
käuflich verkaufte Stadtgüter einzulösen. 1739 ?) wurde augefragt, wie 
viele dies seien, wie hoch ihr Nutzen sei und wieviel die Einlösungskosten 
betrügen. In einem knrz darauf erfolgten Schreiben wird angefragt, ob 
seit 1713 von dem Kämmerei- oder Stadtbesitz etwas abhanden gekommen, 
etwa verkauft worden sei, nnd ob dies mit Nutzen oder Schaden für 
die Stadt geschehen sei; nur Pasewalk hat durch die Einlösung des Gutes 
Stolzenburg durch Friedrich Wilhelm selbst Schaden erlitten, die anderen 
in Betracht kommenden Städte dagegen Nutzen gehabt?)

Auf den meisten Stadtgütern herrschte Leibeigenschaft. Knapp stellt 
in seinem Werke über „Die Bauernbefreiung und den Ursprung der Land­
arbeiter in den ältesten Teilen Preußens" I, S. 28 drei Abstufungen der 
Abhängigkeit der Bauern anf: „Gutsuntertänigkeit (Zwangsgesindedienst, 
Gebundenheit an die Scholle, Heiratsunsreiheit) bei erblichem Besitz; ferner: 
Gutsuntertänigkeit mit unerblich-lassitischem Grundbesitz oder Leibeigenschaft 
im uneigentlichen Sinne, endlich wirkliche Leibeigenschaft, d. h. Gebundenheit 
an die Person des Herrn, Unfähigkeit znm Erwerb beweglichen wie un­
beweglichen Vermögens". In Pommern kam von diesen Kategorien besonders 
die Leibeigenschaft in uneigentlichem Sinne vor?) Um diese abzuschaffen 
und in Erbnntertänigkeit zu verwandeln, sollten in die rathänslichen 
Reglements (siehe z. B. den Extrakt aus dem Reglement für Kolberg vom 
14. August 1717 s) Bestimmungen ausgenommen werden, daß gegen Er­
legung des Erbkaufgeldes die Höfe den Untertanen erb- und eigen­
tümlich (bei persönlicher Freiheit und allerdings anch bei Gebundenheit an 
die Scholle) werden sollten. Wie unangenehm dies den Räten des 
pommerschen Kommissariates gewesen sein mnß, kann man aus dem Gut­
achten schließen, das das Kommissariat kurze Zeit darauf über ähnliche 
Vorschläge des Steucrrates Winckelmann abgab?)

') Kriegsarchiv, Tit. XI, wüste Höfe 60.
?) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 60.

Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 60.
*) Vgl. Knapp I, S. 28.
5) Ohne Angabe des Urhebers. Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 12.
°) Konzept. 20. Januar 1719. Kommissariats-Relation, trägt u. a. das 

Signum Grumbkow's (Gr.) und von der Ostens <M. v. O.). Kriegsarchiv, Tit. VII, 
Gen. Nr. 12.
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„Ewr. Königl. May: allergn. Reskript vom 22. December pr., daß 
wir unser pflichtmäßiges Bedencken abgeben sollen: ob dem publieo zllträglich, 
daß in denen Stadt Eigenthumbs Dörffern auf gewiße 6onäition68 deneu 
Ballreu die Höfe erblich übergelaßeu uud die Einwohner in Freyheit ge- 
setzet würden, haben wir am 10 I^u8 erhalten.

Nun scheinet zwar pluu8lbl6, daß für die Freyheit und Hoffwehr ein 
gewißes Stück Geldes eingenommen werden möchte. Wan inan aber auf 
die pru686ntiu nicht allein sehen muß, uud hinwieder betrachtet:

1. Daß die Städte uud dero Eigeutümeru 6on8tutn8 dieses Landes, 
uud die Leibeigenschaft 8ulub6rrimo eonmlio von vielen 866ull8 in dieser 
I^rovmee überall eillgeführet und beibehalten ist, so daß man dieselbe für 
das größeste Kleinod und die wahre Grund-Säule, das Land und die 
Güter im Lande zn erhalten, schätzen muß, die 8ituutio der Stadt-Eigen- 
tümer auch ebeu wie der Ämbter uud Ritterschaft beschaffen ist,

2. Nicht allein auf der Hoffwehr, sondern anf das Land nnd die 
Bauren als Zlebue nääi6to8 fürnemlich zn reüoetiren, und wanll nach 
Länfften der Zeiten die Banren verlausten oder die Höfe eingehen sollten, 
der Schade zehenmal empfindlicher als die zeitige Einnahme für die Hoff­
wehr seyn würde; in mehrerer Betrachtung, daß

3. das benachbarte Pohlen und Preußen, da doch auch die Leib- 
eigeuschaft in viriäi 0b86ivuntiu ist, viel einträglichere Länder seyn, des- 
halben unsere Leute uicht allem dahiu austretell, souderu auch, wall aus 
Pohleu jemand iu diese Laube übergehet, derselbe vi puotorum roeixroeorunl 
villäioiret wird, welche vinäioutio aber dißeitig O688irell müste, wan die 
Leibeigenschaft in diesen Landen anfhören solte: und kein exompel auf- 
zufindell ist, daß über die See so wellig als ans dem Reiche sich Banren 
in diese Dörffer begeben, zumahl

4. gautz weuig Wiesewachs all deu meisteu Ortell des Laudes, daß 
auf Milch-Bieh uud Stutereyeu also keine reüexion zumachell, soudern der 
Landluanll vou dem weuigeu uud schweren Ackerbau alle Landes muwu 
tragen, dahero allch von seiner Herrschaft Jahr ans Jahr ein unterhalten 
werden mnß; und solchergestalt durch deu nexum der Leibeigeuschaft lediglich 
im Laude behalteu wird, auch dadurch liach dem 30 jährigen Kriege die 
Eigeuthümer so wohl als das gautze Land wieder besetzet seyn; dahingegen 
wan dieses Band gehoben, und die Ballren mit Ihren Kindern einmahl 
frey seyn und nicht wieder vinckieiret werden können, bey entstehenden 
schweren ou6ridu8 oder Landplagen nichts gewißers ist, alß daß Ewr. K. 
May: eül wüstes Land haben, und einen Hoff wieder zu besetzen, so viel 
Unkosten, als die pruetenäirte Einnahme von der Hoffwehr aus einem 
halben Dorffe erfordern dürffte. Überdem ists
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5. eine pure Unmöglichkeit, daß die Bauren, wan sie gleich zu 
Dienstgelde gesetzet seyn, ohne Dienste bleiben können, wo man alle die 
schweren Fuhren, damit der Baur belahden ist, nicht von dem Dienstgelde 
wieder bezahlen will. Nnd wer soll dan auch diese Fuhren tun? Dahin­
gegen mit Beibehaltung der Leibeigenschafft in einer guten oeoouomio einige 
Dörffer ultornntivo dienen, andere aber zu Dienstgelde gesetzet werden können. 
So hat auch

6. der kropoueut vergeßeu, daß nach Pommerschen Rechten die 
Untertanen pro purto luuäi gehalten werden, und solchergestalt nicht allein 
onoroso titnlo uo^uiriret, sondern auch gutenteils, nachdem sie in den 
schlimmen Zeiten denen eroäitoribnÄ zugeschlagen gewesen, mit großen Un­
kosten reluirot worden seyn, welche aber bey diesen Fürschlägen auf einmahl 
verlohren gehen, und wan eine unglückl. Zeit (welche der allerhöchste Gott 
in Gnaden verhüten wolle) wieder einfallen solte, denen Städten die meäin 
6on86rvuUoui8 und der oroäit größesten teils benommen seyn würden, 
vieler andern iueonveniontion zu geschweigeu, welche durch eine so unzeitige 
Aufhebung der Leibeigenschafft in denen Eigentümern, sich gewiß nicht 
stillen laßen.

Alß nun aus diesem allen offenbahr, daß des Steuer Naht Winckel- 
mauns Vorstellungen auf eine otuinoro ub8uräit6t auslauffen und Er so 
wenig alß andere durch dergleichen Neuerungen aus Pommern Hollstein oder 
Frießland machen werden, das pllUo80plliren von der edlen Freyheit auch 
auf die Bauren dieser krovinoo so gar nicht upplioublo ist, daß vielmehr 
die tägliche Erfahrung lehret, daß freye Leute, umb nur Brot und Schutz 
zu haben, sich unterthänig geben, einem guten Wirte auch der Hoff, wen 
er demselben wohl fürstehet, zu Kind und Kindes Kind gelaßen wird, und 
solchergestalt die oeoonoiuio auf dem Lande von vielen undenckl. Jahren 
mit Nutz nnd Bestände geführet worden:

bitten wir alleruntertänigst es dabei ferner zu laßen, den Angeber 
aber zu bedeuten, anstat solcher ungegründeten Fürschläge die Ihnen ob­
liegende iüuoU0N68 beßer als eine zeithero geschehen zu oi)8orviren, und 
ohne Noht und zurück spräche mit dem OoIIoZio den Hoff nicht zu behelligen."

Trotz dieses abratenden Gutachtens erging am 22. März 1719 das 
Edikt über Umwandlung der Leibeigenschaft in den hinterpommerschen und 
Kamminschen Ämtern/) allerdings ohne zunächst viel zu bewirkend)

Einen Einblick in den Stadtbesitz an Holzungen erhalten wir durch 
die Berichte, die auf eine Anfrage im Jahre 1720^) erfolgen. Es sollte

i) Ouickmann, S. 1210.
2) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 12. Bericht des Kommissariats Stargard 

an das General-Finanz-Direktorium und Knapp II, 27—28, 54ff., bes. S. 55.
3) Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 18.
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angegeben werden, was für Holzungen im Besitze der Städte seien nnd 
wieviel schlagbare Stämme sich in ihnen befänden. Wenn auch die meisteu 
Städte anworten, sie hätten kein überflüssiges Holz in ihren Wäldern, so 
zeigt sich doch bei einigen Angaben, daß dies nur eiu Vorwand war, sich 
eventuellen Forderungen von vornherein zu entziehen (z. B. Zanow). Die 
Gesamtfläche der Stadtwaldungeu wird 1743 auf 972 Hufeu 4 Morgen 
und 88 Ruten angegeben?) Als Waldbänme werden meist Eichen, Buchen, 
Fichten nnd Elfen genannt.

An manchen Stellen herrschten eigenartige Verhältnisse. Die Stadt 
Stolp besaß u. a. einen Wald, die Loißnitz genannt, zwei Meilen von der 
Stadt entfernt. Dieser Wald wurde voll angreuzeuden Gutsbesitzern, den 
Herren von Puttkamer auf Selliu uud Starkow, unter dem Borwande, der 
Besitz des Waldes sei streitig, geplündert. Mit sechs und mehr Schlitten 
fuhren sie im Winter in den Wald, um Holz zu holen, und widersetzten 
sich den Holzwärtern, wenn diese den Versuch machteu, sie iu ihrem Tun 

zu hindern.
Obwohl die Holznot damals im Lande noch nicht so groß war, wie 

heutzutage, so kamen Klagen über Mangel an Holz doch schon seit längerer 
Zeit vor?) auch hatten die pommerschen Jmmediatstädte mit ihren Holzungen 
unordentlich Haus gehalten. Deshalb erging im Jahre 1722 ein Edikt?) 
daß die Magistrate der gedachten Städte ohne Vorwissen und Bewilligung 
des Kommissariates kein Holz aus deu Stadtheiden hauen lassen sollten. 
Im folgenden Jahre wurde befohlen?) daß die Torschreiber kein junges 
Eichen-, Klap- oder anderes Nutzholz iu die Städte lasseu sollten, ohne 
Vorzeigung eines Herkunfts- und Erlaubnisscheines; das gegen das Verbot 
eingeführte Holz sollte in den Toren abgeworfen nnd zu Nutzeu des Königs 
an den Meistbietenden verkauft werdeu, während die Torschreiber den vierten 
Teil, seit 1726^) sogar die Hälfte des Erlöses erhalten sollten. Den 
Militärpersonen wurde bei harter Strafe verboteu, eigenmächtig Holz aus 
den königlichen und städtischen Forsten zn holen?)

Das Holz selbst mußte zu deu Preiseu der königlichen Holztaxe für 
Pommern oder teurer verkauft werdeu?)

i) Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirekt. Pommern 111, Mat. Histor. 
Tabellen 9, vol. 1.

i) Seit Mitte des XVI. Jahrhunderts laut Th. Schmidt, Geschichte des 
Handels und der Schiffahrt Stettins, Balt. Stud. XIX, Heft 11, S. 17—19.

3) Berlin, 22. November 1722. Quickmann, S. 463.
4) Stargard, 24. Februar 1723. Quickmann, S. 463.
3) Stettin, 13. Juli 1726. Quickmann, S. 464.

Stettin, 21. Jannar 1736 auf Grund einer Order. Berlin, 31. Dezember 
1735. Quickmann, S. 464.

9 Berlin, 24. Januar 1726. Quickmann, S. 464.
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Wenn so versucht wurde, deu unnötigen Holzverbrauch zu beschränken 
nnd das vorhandene Holz zu bewahren, so wurden jetzt auch Vorkehrungen 
getroffen, durch Neuanpflanzung beizeiten für künftigen Bedarf zu sorgeu. 
Es sollte::') Eicheu uud Buchengärten auf geeignetem Boden angelegt 
werden und vor dem Vieh sorfältig gehütet werden. Jeder, der zn eigenem 
Gebrauche Eichen oder Buchen aus den Stadt- oder Nachbarhölzern er­
hielt, sollte für jeden Stamm sechs junge Eichen oder Buchen aus den Eichen- 
oder Bnchengärten mit Vorwissen der Holzbedienten, resp, des Schulzen 
und des Gerichts, an angewiesenem Orte anpflanzen und sie solange vor 
Beschädigungen durch das Vieh beschützen, bis das Vieh die Zweige nicht 
mehr erreichen könnte. Sandiger, schlecht tragender Boden sollte mit Kien­
äpfel-, Birk- und Espensamen bepflanzt werden. Auch wurdeu Vorschriften 
über die Auswahl der Samen, über die Anpflanzung selbst und dergleichen 
mehr gegeben. Auch hier waren die Bemühungen Friedrich Wilhelms I. 
vor allem darauf gerichtet, das Bestehende zu bewahreu, kräftig auszunntzen, 
aber auch möglichst zu verbessern, damit die Erträge für längere Zeit ge­
sichert wären und zu gleicher Zeit allmählich wüchsen. Der heutige gute 
Zustand der pommerschen Forsten ist zum großen Teile auf die von ihm 
begonnene, von seinen Nachfolgern fortgesetzte, regelmäßige Fürsorge zurück- 
zusühren.

In der Stadt selbst besaßen die Städte außer dem Rathaus und 
den andern öffentlichen Gebäuden häufig noch Häuser, Budeu und sonstige 
Baulichkeiten, die vermietet wurden, oder in denen Stadtangestellte freie 
Wohnung hatten. Hierfür mußten sie die nötigen Reparatur-kosten be­
zahlen, oftmals mehr, als der Nutzungswert der Gebäude betrug. Deshalb 
sollte das Kommissariat untersuchen, ob diese Bauten noch in gutem Zu­
stande seien, und ob es nicht vorteilhafter sei, sie zu Verkäufe::, und den 
Stadtbedienten Mietsentschädigungen an Stelle der freien Wohnungen zu 
gewähren?) Aus diese Verordnung ist wohl die große Anzahl der in 
Belgard während der Regierung Friedrich Wilhelms I. veräußerten Buden 
znrückzuführen.

Aus allen diesen verschiedenen Gebieten tritt das Bestreben Friedrich 
Wilhelms I., das Vermögen der einzelnen Städte möglichst nutzbringend 
anzulegen, deutlich zutage, ebenso sein Grundsatz, alles müsse seinen be­
stimmten Ertrag abwerfen, oder veräußert werden, damit der Erlös ander­
weitig nutzbringend verwendet werden könnte.

*) Quickmann, S. 470.
Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. I.
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VI. Bauwesen.
Ein großer Teil der städtischen Ausgaben entfiel auf das Bauweseu. 

Um diese Ausgaben zu regeln und auf das Notwendigste zu beschränket:, 
wurde beföhle::, jährlich in: November die Bauanschläge für das kommende 
Jahr einzusenden, neue Bauten und größere Reparaturen bedurften der 
Genehmigung?)

Die Bestimmungen in betreff der Neubauten und Reparaturen kann 
mau aus der Jnstruktiou für die Bauinspektoren von: Jahre 1720 ersehen?) 
In dieser wird den Bauinspektoren die Sorge für alle Kämmerei- und 
öffentlichen Gebäude, als Kirchen, Schulen, Rathäuser, Akzisegebäude, Oorp8 
äe Ourä68, Akzise- und Torschreiberhäuser, öffentliche Stadtmauern, Brücken- 
Dämme, Steinpflaster und Dämme übertragen. Von den „höchstnötig 
befundene::" mit dem „Ooinmi^urio und inuZmtrutu looi" überlegten 
Bauten hat der Baninspektor einen Voranschlag anzufertigen, den er den: 
60mini88urio lom zusenden muß. Dieser schickt deu Anschlag mit Vor­
schlägen, woher die Geldmittel zu uehmen seieu, an das General- 
Kommissariat, das die Anschläge und Risse den: Oberbaudirektor zur 
Examination übergibt und auf dessen Gutachten die Resolution reskribiert, 
nachdem sie vorher dem Oberbaudirektor mitgeteilt ist, damit dieser die 
Beschleuniguug des Baues mit dem Bauinspektor besorgen, auch allenfalls 
den Bau in Augenschein nehmen könne.

Bei Privathäusern hat der Inspektor auf Regularität, Sicherheit vor 
Feuersgefahr und „auf die Zierrath der Strasse::" zu sehen. Er soll Pläne 
von jeder Stadt in änplo anfertigen, auf deuen die Hausstellen „866unäum 
lonKituckinein et lutituäinom, nach den Stadtvierteln mit den Gassen" 
genau angegeben sein sollten. Jedes Jahr hat jeder Bauinspektor mindestens 
zwei Städte zu absolviere::.

In den Garnisonstädten sollten ^) der 60mnii88uriu8 und nmAmtrntim 
loei sich Ende September mit dem Garnisonkommandenr zusammentun nnd 
überlegen, was für die Garnison oder zu öffentlichen Zwecken zu baue:: 
oder zu reparieren sei, und wieviel von der Kämmerei des Ortes dazu 
gegebeu werde:: köune. Die Desiguation der Koste:: sollte der Kammer 
zur Examination und von dieser nach Berlin zur Approbation eingesandt 
werden. Diese Order wurde von den Regimentskommandeurs übertreten, 
so daß der König sich genötigt sah, 1736 noch eine Verordnung über die

Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 1.
2 ) Berlin, 26. September 1720. Quick:::anu, S. 125.

Laut Order von Berlin, 26. Juli 1726. Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. 
Nr. 25.
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Bauten in den Garnisonstädten zu erlassen, in der er den Regiments­
kommandeuren einschärft, ohne Königliche Approbation keine Bauten an- 
zuordnen?)

In den Städten gab es noch eine Reihe von „wüsten Stellen", 
teilweise wohl noch aus der Zeit vor dem 30 jährigen Kriege. Nach einem 
Extrakt aus der Hufenmatrikel vom Jahre 1628 waren in 6 von 9 an­
geführten pommerschen Jmmediatstädten solche vorhanden.

Stadt Häuser Buden 
^2 Häuser

Katen oder 
Keller

Sa.

In Stargard 17 16 8 41
„ Stolp 2 11 6eiugef. 6w. 22
„ Treptow 23 w. St. — — 23
„ Rügenwalde 1 w. St. — — 1
„ Pyritz 20 1 — 21
„ Schlawe — — 2 2

Sa. Summarum - —- — 110

Diesen 110 wüsten Stellen standen im Jahre 1721 in diesen 
6 Städten 444 gegenüber, während in den 3 anderen in dem Extrakt 
erwähnten Städten Greifenberg, Belgard und Neustettin noch 116 derartige 
Stellen waren, in diesen 9 Städten zusammen also 450 wüste Stellen mehr 
als im Jahre 1628. Seit 1709 mußten in den Städten Register über 
diese Plätze geführt, sie selbst den Baulnstigeu unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden?)

Nachdem in Hinterpommeru in den Jahren 1707—1712 schon 707, 
1713—1718 553, zusammen 1260 Neubauten ausgeführt waren, waren 
im Jahre 1719 doch noch 1178 wüste Stellen vorhanden?) Für das 
Jahr 1721 besitzen wir eine gedruckte Zusammenstellung der wüsten Stellen 
für sämtliche preußisch-pommerschen Städte, die als Anhang zum gedruckten 
Erlaß vom 20. November 1721 veröffentlicht wurde?)

Zum Vergleiche führe ich die Zahlen für 1743 aus dem schon oben 
zitierten historischen Büchlein für 1743 an:

') 5. September 1736. Quickmann, S. 127.
Vom Jahre 1655. Siehe Quickmann, S. 484 ff.

3 - Edikt vom 3. Dezember 1709, Cöln a. d. Spree. Quickmann, S. 1342.
6 Kriegsarchiv, Tit. Xk, pol. Gen. wüste Höfe, Nr. 3.

Gedruckt zu Stargard bei Joh. Nie. Ernsten Wittwe. Kriegsarchiv, Tit. l, 
Gen. u. Miscell. Nr. 1.
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Stadt 1721 1743

Vorpommern: 
1. Stettin 92 6
2. Anklam 61 9
3. Demmm 125 20
4. Pasewnlk 176 50
5. Gollnow 34 9
tt. Treptow 48 2

7. Gartz 45 61
8. Wollin 37 6
9. Usedom 31 29

10. Ückermünde 7 —

11. Damm 118 50
12. Penknn 53 —
13. Neuwarp 7 3
14. Pölitz 12 —

Sa. ! 846 245

Hinter- 
pommern:

15. Stargard

1721 1743

20 7
16. Kolberg 8 o
17. Stolp 24 31
18. Greifenberg 56 15
19. Köslin 86 37
20. Treptow 102 70
21. Rügenwalde 77 24

I^ntu8 373 189

Stadt 1721 1743

Übertrag: 373 189
22. Pyritz 143 64
23. Schlawe 58 30
24. Belgard 18 4
25. Neustettiu 42 5
26. Kammin 1 —
27. Greifenhagen 38 —
28. Bahn 17 —
29. Zanow 4 4
30. Massow 22 4
31. Nangard 20 4
32. Körliu 10 3
33. Bublitz 22 11
34. Plathe 14 4
35. Regenwalde 33 3
36. Labes 5 —

37. Wangcrin 4 —
38. Frcicuwalde 30 —
39. Daber 6 —

40. Polzin — —
41. Bärwalde 23 14
42. Rummelsbnrg 8 14
43. Polluow 29 9

Sa. 920 361

Vorpommern Sa. 846 245

Sa. Summarum 1766 606

In 43 Städten 1766 solcher Plätze, einige kleine Städte sind dabei 
noch nicht einmal angeführt, fürwahr bezeichnend für den jämmerlichen Zu­
stand des Landes. 1743 aber war die Zahl dieser wüsten Stellen in 
denselben Städten schon auf 606 gesunken, also 1160 wüste Stellen 
mindestens bebaut, die meisten von ihnen vor 1740; denn ans den An­
gaben über die Zahl der bebauten Stellen in 1742 kann man schließen, 
daß die Bantätigkeit zwischen 1740 und 1743 nicht mehr so beträchtlich 

gewesen ist wie vorher.
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Groß waren aber auch die Erleichterungen, die den Banlnstigen ge­
währt wurden, damit Fremde und Einheimische veranlaßt würden, sich in 
den Städten anzubanen. Die Hansstellen wurden ihnen unentgeltlich durch 
die 6ommi88urii looorum angewiesen?) Freies Bürger- und Meisterrecht, 
freies Banholz aus der Stadtheide, oder, sollte diese kein Bauholz ent- 
halten, bloß gegeu Bezahluug des gewöhulicheu Stammgeldes aus deu 
uächstgelegeueu Königlichen Heiden, wurde ihueu versprochen. Sollten auch 
diese allzu entfernt liegen, so sollten sie an Stelle des freien Bauholzes 
8 Prozent der Baukosten aus der Akzisekasse des Ortes erhalten. Für 
ein Haus, das vor Ende 1723 fertig gestellt wnrde, sollten nach der Taxe 
15 Prozent Banfreiheitsgelder gezahlt werden, für eins, das bis zn diesem 
Zeitpunkte unter Dach gebracht sei, 12 Prozent, für solche, die in späteren 
Jahren fertiggestellt würden, nnr 8 Prozent. Die Nenbauenden der 
ersten Klasse sollten 10, die der zweiten 8, und die der dritten 6 Frei- 
jahre haben, „von Einquartierung, Servis und andern bürgerlichen Lasten, 
so königliche Kassen nicht Moiren, zn genießen".

Die noch freien wüsten Stellen sollten?) auf 1, 2 oder 3 Jahre 
zum Besten der Service- oder, falls diese nicht vorhanden, der Stadtkasse 
oder aber auch zum Beschaffen von Fenerrüstnngen meistbietend versteigert 
werden. Sollten sich während der Pachtzeit Baulustige finden, so wnrde 
für die Dauer der Pacht uur die Baustelle abgetreten, währeud Garten 
und Ackerland dem Pächter blieben.

Die Fristen für die Gewährung von Bausreiheitsgeld wnrden mehr­
fach verlängert, z. B. 1727 ^) in Anbetracht dessen, daß in den pommerschen 
Städten noch 1294 wüste Hausstellen vorhanden waren, schließlich bis zum 
Jahre 1739. In diesem Jahre scheint der König zu der Ansicht gekommen 
zu seiu, daß die Bauten zn kostspielig für ihn selbst angelegt würden, denn 
er bestimmte jetzt/) daß ein ganz neues Haus mit Braugerechtigkeit nur 
mit 2000 Taler, ein gewöhnliches ohne Braugerechtigkeit uur mit 1000 
Taler zur Taxe zu bringen sei; für ein Haus vou 2000 Taler Taxe 
sollten 400 Taler, für eins von 1000 Taler Taxe 200 Taler und für 
die unter diesen Höchsttaxen von 2000 resp. 1000 Taler 20 Prozent 
Baufreiheitsgelder gezahlt werdeu. Der Bau selbst mußte bei Erhebung 
der Gelder vollkommen fertig sein, oder der Bauende mußte Kautiou 
stelleu, daß der Bau im laufeudeu Jahre fertig werden würde. Gewährt 
sollten diese Gelder aber nur für diejeuigeu Bauten seiu, die zur Akzise 
beitrügen, öffentliche Gebäude also, Rittersitze, Burgfreiheiten sollten von

0 Berlin, Edikt vom 15. Februar 1717. Quickmaun, S. 1343.
2) Berlin, 24. Oktober 1722. Quickmann, S. 1344.
? Ouickmaun, S. 1345, 846, 842—44.
4) Berlin, Edikt vom 22. September 1739. Gült, ab 1. Januar 1740. Ouick- 

mann, S. 846.
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diesen Vergünstigungen ausgeschlossen sein. Holz und sonstige Bau­
materialien für die Bauten sollten zwar nicht mehr frei geliefert werden, 
ader auf einen von dem Oommissario looi für 4 Gr. zn erteilenden Paß 
zoll- und steuerfrei bleiben.

Aus diesen Angaben über die großen materiellen Vorteile, die den 
Neubauendcn bewilligt wurden, kann man sehen, wieviel dem Könige daran 
lag, den Städten wieder zu materieller Blüte und Wachstum der Ein­
wohnerzahl zu verhelfen. Aus den angeführten Zahlen der wüsten Stellen 
für 1721 (1766), 1727 (1294) und 1746 (654)') und ihrer schnellen 
Verminderung kann man auch scheu, daß es im Laufe der Zeit tatsächlich 
gelang, die Lücken wieder auszufüllcn, die Kriegsnot und Krankheit in die 
Reihen der Bevölkerung gerissen hatten; in welchem Maße, zeigt auch der 
Vergleich der Einwohnerzahlen von Pölitz 1725: 705, 1740: 1000, oder 
von Stettin 1720: 6081, 1740: 12360.

Hier füge ich eine Tabelle der Häuser der einzelnen Städte für 1743 
ein, aus der man leicht ersehen kann, welche Bedeutung diesen Zahlen der 
wüsten Stellen im Verhältnis zn den Gebäuden überhaupt zukommt?)

') Mit den kleinen 1721 nicht erwähnten Städten.
Tabelle nach Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirekt. Pommern,

Stadt
Häuser

ScheunenZiegel- 
dächer

Stroh­
dächer

1. Anklam 553 37 47
2. Bahn 178 — 81
3. Belgard 294 2 159
4. Bärwaldc 73 43 37
5. Bublitz 61 114 59
6. Daber 134 7 71'/s
7. Damm 130 26 15
8. Demmin 241 — 60
9. Fiddichow 26 44 24

10. Freienwaldc 192 — 88
11. Gartz 286 — 91
12. Gollnow 214 100 136
13. Greifenberg 396 — —
14. Greifenhagen 466 — 79
15. Gülzow 13 55 4
16. Jakobshagen________ 7 t28 79

3 264 606 1030'/-

Historische Tabellen 9, vol. I.
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Stadt
Häuser

ScheunenZiegel-. 
dächer

Stroh­
dächer

Übertrag: 3 264 606 1030'/s
17. Jarmen 12 57 12
18. Kammin 206 29 80
19. Kolberg 715 149 69
20. Körlin 139 — 35
21. Köslin 508 — 123
22. Labes 243 8 100
23. Massow 172 5 91
24. Naugard 146 — 62
25. Neuwarp 182 4 39
26. Pasewalk 412 — 140
27. Pelikan 120 13 43
28. Plathe 101 1 54
29. Pölitz 153 2 27
30. Potlilow 100 — 55
31. Polzi^l 203 9 54
32. Pyritz 367 17 113
33. Ratzebichr — 135 —
34. Regenwalde 165 2 88
35. Rügenwalde 430 — 167
36. Rummelsbllrg 149 17 89
37. Schlawe 276 — 125
38. Stargard 992 6 111
39. Stepenitz 27 60 19
40. Stettin, Alt- 1491 31 20
41. Stettin, Neu- 247 6 110
42. Stolp 520 16 115
43. Tempelburg 153 131 101
44. Treptow, H.-P. 480 — 127
45. Treptow, B.-P. 267 — 103
46. Ückermünde 155 5 30
47. Usedom 131 18 45
48. Wangerin 135 — 58
49. Werben 15 46 29
50. Wollin 200 105 70
51. Zachcm 7 81 56
52. Zanow 83 15 55

Sa. 12956 1674 , 3 6451/2
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Die Anzahl der auf wüsten Stellen seit 1721 erbauten Häuser betrug 
etwa '/is oder etwa 8°/» der 1743 vorhandenen Wohngebäude, mehr als 
'/in der 1721 vorhandenen Gebäude. Die Einwohnerzahl der pommerschen 
Städte belief sich 1743 auf etwa 80000, so daß auf diese neugebauteu 
Häuser eine Einwohnerzahl von etwa 6000 käme, ungefähr ebensoviele, 
vielleicht auch noch mehr, darf man auf die 1260 von 1713 bis 1719 in 
Hinterpommern neubebauten Stellen rechnen. Außerdem hat Stettin von 
1720 bis 1740 in ganz außergewöhnlicher Art zugenommen, sich verdoppelt, 
so daß wir hier eine weitere Zunahme von 6000 Bewohnern nachweisen 
können. Deshalb darf man wohl mit Recht die Anzahl, um die sich die 
Eiuwohnerzahl der Städte unter Friedrich Wilhelm I. vermehrt hat, auf 

etwa 20000 schätzen.
Aber auch einen anderen Anblick hatten die Städte gewonnen. An 

die Stelle der alten, mittelalterlichen, winkligen, aber malerischen Bauten, 
traten gleichartige, womöglich reihenweise unter ein Dach gebaute Häuser, 
die mit ihrem gleichmäßigen weißen oder grauen und gelben Anstrich zwar keinen 
malerischen, aber sicher einen sehr sauberen Anblick darboten. Noch heute 
kaun man in kleineren pommerschen Städten, z. B. in Köslin, Reihen 
solcher Häuser sehen. Die Giebel, einst im Mittelalter die schönste und 
malerischste Zier des Straßenbildes, wurden, wenn überhaupt, ganz einfach 
hergestellt, hölzerne Giebel nach einem Brande in Pollnow, weil durch sie 
das Unglück vergrößert worden war, überhaupt verboten?)

Ebenso wurden Versuche gemacht, die Strohdächer aus den Städten 
zu entfernen. 1731 wurde denjenigen, die in den nächsten vier Jahren 
ihre mit Stroh, Rohr- oder Schindeldächern versehenen Häuser abrissen 
und neue mit Ziegel gedeckte bauten, ein Beitrag von 23°/» der Baukosten 
versprochen?) Die Scheunen sollten tunlichst aus der Stadt gelegt werdeu.

Für den Bau guter Straßen wnrde gesorgt, die Unordnung auf deu 
Straßen und Plätzen, die sich z. B. auf der Stettiner Lastadie sehr unliebsam 
bemerkbar machte, mußte aufhören/) iu Stettiu wurde 1733 Straßen­
beleuchtung eingeführt?)

So wurden die Stadtbilder iu kurzer Zeit völlig verwandelt, am 
meisten natürlich in denjenigen Städten, die, von größerem Brandunglück 
betroffen, neu aufgebaut werden mußten, iu erster Linie Köslin.

Hier brach am 11. Oktober 1718 bei einer Brauerswitwe im Westen 
der Stadt Feuer aus, das durch deu Nordwestwiud schnell verbreitet wnrde.

') Stettin, 18. April 1736. Quickmanu, S. 440.
-h Dekl. des Pat. vom 14. Dezember 1731 ä. ä. Berlin, 16. März 1732. 

Quickmann, S. 844.
Z) Siehe z. B. Kriegsarchiv, Tit. VII, Spez. Stettin, dir. 123.

Kriegsarchiv, Tit. XI, Polizei Spez. Stettin, Nr. 27.
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Viele Bürger waren abwesend, anf dein Jahrmärkte in Körliu. Dadurch 
kam es, daß beinahe 300 Gebäude abbrannten, außerdem der größere Teil 
des Schlosses, die Schloßkirche und das Rathaus mit Bibliothek und Archiv. 
Nur die Privilegieuladc und einige Akten wurden gerettet. Ph. Otto 
v. Grnmbkow und Georg Adam Zuqucr wurden beauftragt, Bericht ab- 
zustattcu, wie der Stadt aufzuhelfen sei. Dann wurden auf Kösliner 
Boden neue Kalk- und Ziegelöfen angelegt und für 13633 Taler 8 Gr. 
das Gut Mocker von Ph. Jul. von Schwerin gekauft, damit genügend 
Bauholz vorhanden sei. Der König gewährte den Abgebrannten 2 Frei- 
jahre, und ließ ihnen insgesamt 4000 Taler aus der Akzisekasse, den Tuch- 
nnd Raschmachern noch besonders 379 Taler 20 Gr., als Beihülfe reichen. 
Die Stadt selbst nahm dazu 10000 Taler auf 13 Jahre auf, welche der 
König ans seiner Kasse verzinste. Jedem Neubauenden wurden überdies 
noch 15 0/» der Baugelder vergütet. Ein Baukollegium und ein neues 
Hofgericht wurden eingerichtet. 1724 wurde die Schloßkirche neu gebaut.') 

Nächst Köslin hat wohl Stettin unter der Regierung Friedrich 
Wilhelms die größten Veränderungen erfahren. Die neuen Befestigungs­
werke, als deren Reste heute noch das Königstor und das Berlinertor 
erhalten sind, wurden angelegt, der weiße und der grüne Paradcplatz ent­
standen, der Roßmarkt wurde wieder mit Häusern besetzt, die Fontäne auf 
ihm angelegt, zwischen Wotlweberstraße und Paradeplatz wurde die erste 
Querstraße gebrochen. Zu gleicher Zeit mit der Neubefestigung wurde auch 
eine Erweiterung der Stadt vorgenommen. Auch durch die Verlegung der 
Behörden von Stargard nach Stettin wurde die Stadt vergrößert. Die 
sogenannten Marienstiftshänser wurden gebaut usw.

VII. Juv Geschichte des Handels und Gewerbes.
Händel und Gewerbe lagen nieder. Die Flotten, die zur Zeit der 

Hansa den Handel beherrschend über See sichren, waren verschwunden, die 
Häfen versandet, die Ausfuhr vielfach gehemmt, uud der Handel im Biunen- 
lande durch die vielen Zollschranken nnd die noch erhaltenen Stapelgerechtig­
keiten sehr behindert. Vom Ausland (d. h. nichtpreußischen Gebieten) kamen 
für Pommern Polen, schwedisch Vorpommern, Rußland, Frankreich, Holland, 
Spanien, England uud die skandinavischen Länder, auch Schlesien nnd das 
Reich überhaupt in Betracht (siehe Schmidt). Verkehrs- nnd Handels­
störungen riefen bei den geringen Kapitalien, mit denen die Kaufleute

') Angaben aus einer Schrift des Joh. Dav. Jäncke zu einer Schulfeier am 
Gedächtnistage des Brandes. Stargard 1731. B. d. G. f. P. G. u. Altert, 18. 



unter der Regierung Friedrich Wilhelms 1. 145

arbeiteten, leicht große Verlegenheiten hervor. Unternehmungsgeist fehlte 
fast ganz, nnr in Stolp scheinen die Kaufleute, trotz aller Erschwerungen, 
ihre Unternehmungslust behalteu zu haben, in Stettin aber sah es in dieser 
Beziehung am schlimmsten aus. Der alte Haudel mit Schweden wurde 
naturgemäß durch den Wechsel der Herrschaft zum großen Teile vernichtet, 
der Sundzoll mußte neuerdings bezahlt werden und dergl. mehr. Die 
Kriegs- und Domänenkammer in Stettin hatte die denkbar schlechteste 
Meinung von dem Stettiner Handel und äußerte sich 1724 folgendermaßen 
über ihn?) „Der Stettiner Handel sei mehr Privathandel oder Krämerei 
als rechter Kommerz. Jeder Kaufmann habe seine eigene Absicht und wäre 
die Ware etwas teurer uud der Abzug uicht sofort möglich, so wolle nie­
mand etwas wagen. Deshalb sei Stettin auch keiu guter Marktplatz für 
solche Waren, entweder wären sie garnicht zu kaufen oder ihr Preis sei zu 
hoch. Die wenigen bemittelten Kaufleute wollten niemanden neben sich 
anfkommen lassen, obwohl sie selbst nicht fähig wären, etwas Tüchtiges im 
Handel zu unternehmen. Angegeben wurde, daß bei der Errichtung von 
Handelskompagnien sich der Handel heben müsse, eine Kompagnie habe 
mehr Kraft und Kredit als ein Privatmann, sie könne sich in wohlfeilen 
Zeiten auch ohue augenblicklichen Absatz mit Waren versorgen und brauche 
nicht die Eifersucht Privater zu fürchten. Hierdurch diene man dem 
allgemeinen Besten und gebe auch Privatleuteu Gelegenheit, ihre Kapitalien 
gut auzulegen. Die Aufbringung der nötigen Kapitalien sei jedoch aus 
privatem Wege schwerlich zu erreichen und es müsse daher eine landes­
herrliche Beihülfe eintreten. Wolle man aber fremde Kapitalisten nach dem 
Vorschläge der Stettiner Kaufmannschaft mit den einheimischen Mitgliedern 
der Kompagnie nicht auf gleichem Fuße behandeln, so würden auch von 
auswärts keine Kapitalien der Kompagnie znfließen."

In diesen Ausführungen der Kriegs- und Domänen-Kammer zeigt 
sich deutlich, wie jämmerlich es damals mit dem Stettiner Handel aussah. 
Mehr Krämerei als rechter Handel! Allerdings das Verhalten der Stettiner 
Kaufmannschaft gegenüber den Anregungen der Regierung zeigt, daß tat­
sächlich das Urteil der Kammer nicht unberechtigt war. Ähnlich sah es 

auch in den anderen Hafenstädten aus.
Die Haupthandels-Gegenstände waren Fischwaren, Salz, Eisen, Leinsaat, 

Holz, Getreide und sonstige Produkte des Landes, in Stolp auch Bernstein.
Die Fischwaren stammten insbesondere aus Norwegeu und Schweden 

und bildeten einen Haupthandels-Artikel in Stettin, von wo aus sie be­
sonders nach Polen, Schlesien, Böhmen nnd anderen vorzugsweise katholischer: 
Ländern gingen?)

i) Schmidt, S. 57.
2) Schmidt, S. 11.

Baltische Studien N. F. VII. 10
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Ebenso stammte das Eisen größtenteils aus Schweden/) von ivo noch 
heute große Menge» Eisenerz nach Stettin ausgeführt werden, um in den 
großen Eisenwerken, Maschinenfabriken und Werften verarbeitet zu werden.

Das Salz wurde teilweise in Kolberg aus Soole gewonnen, größten­
teils aber war es sogenanntes Boysalz, das aus Frankreich und Spanien 
stammend, in Stettin versotten und dann weiter versandt wurde. Diese 
Industrie wurde unter Friedrich Wilhelm I. zugunsten des Halle'schen 
Salzes unterdrückt. Diese Maßregeln Friedrich Wilhelms werden von 
Schmidt vom kaufmännischen und gewerblichen Standpunkte aus getadelt/) 
aber in Wirklichkeit war der Handel keineswegs so bedeutend, wie die 
Kaufleute ausrechneten?) Uns sind die Tabellen des in Stettin eingehenden 
Boysalzes von 1700—1710 und vom 11. September 1715 bis Schluß 
17211) erhalten, die in den meisten Jahren eine Einfuhr von weniger als 
1500 Last angeben, während die Kaufleute ausrechneten, daß jährlich 
2080 Last in Vorpommern zur Benutzung verarbeitet würden.

0 Schmidt, S. 11.
0 Schmidt, S. 16.
0 Schmidt, S. 15-16.
0 Kriegsarchiv, Tit. IV, Vorp., Gen. Nr. 42.
°) 11. September, Jahresschluß.

^.uno
ist in Stettin eingekommen:

Span. Boy-Salz Französ. Boy-Salz
L. T. L. T.

1700 439 — 1758 9

1701 253 9 1922
1702 324 — 723 —'

1703 836 —- 841 —

1704 184 — 740 —

1705 231 9 557 9
1706 52 9 1227 9
1707 345 9 1055 —

1708 166 9 1332 —

1709 — — 1128 —

1710 — — 738 —>

1715") 11 15 66 13
1716 62 2 381 5
1717 36 15 838 l)1/2

1718 14 10^2 544 5V2

1719 — — 709 1

1720 22 14 261 11i/2

___________1721 — 29 698 —
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Aber diese Salzbereitung erforderte ein sehr großes Quantum Holz, 
das Schmidt selbst aus 20000 Faden für 44 in Pommern arbeitende 
Salzpfannen angibt?) so daß schon 1623 in der Stettiner Viktualordnung 
sestgesetzt worden war, „daß aus Gründeu der Holzersparung die Zahl der 
Salzsieder in Stettin sich nicht vermehren und die Pfänner, wenn sie zwei 
Salzpfannen im Betriebe hätten, eine sollten eingehen lassen". Friedrich 
Wilhelm 1. gab nun aber sehr viel darauf, daß die Wälder in gutem 
Zustande sich befänden und deshalb geschont würden, so daß es wohl mög­
lich ist, daß Erwägungen forstwirtschaftlicher Art neben solchen merkan- 
tilistischer Art ihn veranlaßten, zum Besteu der Halle'scheu Salzindustrie, 
— deren Erzeugnisse pro Tonne 2 Taler 10 Gr. teurer als gesotteues 
Boysalz waren und deshalb nur schlecht mit diesem konkurrieren konnten, 
während sie dem Staate bessere Einkünfte gewährten ^) —, auch nachdem 
Stettin preußisch geworden war, die Salzindustrie Stettins und Vor­
pommerns zu unterdrücken.

Sehr bedeutend war der Holzhandel, vornehmlich mit polnischem 
Holz. 1736 wird er von dem damaligen Kommerzienrat Vanselow, der 
selbst einen Holzhof besaß, neben dem Weinhandel, als der bedeutendste 
Handelszweig Stettins genannt?) Ein guter Teil der Beschwerden über 
die Unterdrückung des Salzhandels war darauf zurückzuführen, daß man 
fürchtete, mit dem Boysalzhandel werde auch der Holzhandel nach dem 
Süden aushören, aber dies erwies sich als Irrtum, vielmehr nahm der 
Weinhandel einen unerwarteten Aufschwung, da die Schiffe aus dem Wege 
von Frankreich nach Stettin jetzt Wein statt Salz luden.

Gleichfalls sehr bedeutend war auch der Getreidehandel, da Pommern 
in günstigen Jahren noch weit über seinen eigenen Bedarf produzierte, und 
sein eigenes, auch polnisches Getreide exportierte. Der Getreidehandel war 
der eigentliche Spekulationshandel jener Zeit, da die schnell wechselnden 
Preise einen leichten und raschen Verdienst dem spekulierenden Kaufmann 
versprachen. Ich füge hier aus Brüggemann Tabellen ein, die dieses deut­
lich zeigen, ja sogar zeigen, wie weit innerhalb desselben Jahres die Korn­
preise voneinander differierten?)

0 Schmidt, S. 17.
2) Schmidt, S. 14—16.
3) Sch moller, Studien über die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Großen. 

III, S. 71.
4) Brüggemann, Beiträge I, S. 440ff. Nach Wehrmann von Naude 

nicht benutzt.

10*
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Jahr

1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1600
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654

Weizen pro W. 
geringst.! höchster 

Preis i Preis

Roggen pro W.
geringst 
Preis !

6 G A

höchster 
Preis

K S N

Gerste pro W. 
geringst.! höchster 

Preis ! Preis

G

Hafer pro W.
geringst. 

Preis
höchster 
Preis

24
22

10
4 9

!24
!22

10
4 9

13
13
13
14

9
9
8
7
9

17
13
17
11
13
15
22

7
7
7

10
10
10
21
18
10

18
7

18
2
7

12
4

26
37
39
35
36
35
26

2^
26

26
22
31
26
24
26
19
44
44
33
31

15
15
22
12
15
12
15

4
15

15
4
1

15
10
15
23

9
9
7
1

23
26
22
23
26
29
31
48
35
22

4 26
8 37

10 39
4>!39

-39
4
4

9
4

44
26

,22
26

4 26
9 22

10
4

4
5
6

31
26
24
26
33

644

10

16
15
4

16
15
14

1
20
12
4

33
31

3
4
9
3
4
3

10

4
9

15
17
22
22
22

9
15

4
15

15
4
1

15
10
15

7
9
9
7
1

23
31
22
23
23 
^9
35
48
35
35

4
8

10
10
10

6
4

9
4

4
9

10
4

4

6
6

10

16
1
4

16
7

14
12
20
12
12

13 7
11 2
13 7

3
10
9
3

3
4

4
4

16
15
22
17
17
17
15
15
13
26
35
19
13
11
11
12
15
15
17
17
17
17
17
17
11
11
13
10
15
17
19
37
27
11

1-5
12
4
8
8
8

12
12

7
15
12
23

7
2

20

8
8
8
3
5
5
1
5
5

2
8
2
4
8

11
9
8
4
8
6

11
9
2
2
2

11
11

8
4
4
5
8
4

5-
12 11
12 11
18 2
18 2
18 2
18 2
18 2
18 2
20 1

2 4
7 8

17! 6 
1211 
18! 2
23 5
17 8 
1711 
2! 4

13
14
14
17
15

9
8
8

19

17
17
17
17
47
17
22
22
13
15
18
19
26
22
35
39
17
22
15
31
48
22
17
13
13

7
10
10
18
12
23
21
21
23

18
18
18
18
18
18
4

8
3
3
2

11
9
1
1
5

2
2
2
2
2
2
9

4 9
7 8

1211
20
23
15

4
12
22
18
4

12
1

20
4

18
7
7

15 12
17 18
26 15
26 15 
2615
19 23 
19'23
23 20
19 5
14 10 
13! 7
13
13
22
17
26
37
28
28

7
7
4

18
15
17
20
20

11
11
13
17
8

11
8
6

15
17
15
12
15
9

13
19
19

2 
2
7

18 
21

2 
21 
15 
12 
18 
12
5 

12 
23

7 
23 
23

10
5
4
9
4

10
2
9

11
10

9
2
8
8

11
2
4
4
4
5
5
8
8
3
8
8
8
9
2
4
8
6
6

18 7
11 2
14 10
12
17
22
22
28
13
11
13
12
24
26

13
11
13
15
13

5
18
4
4

20
7
2
7
5

10
15

7
2
7

4
4
8
2
1
4 
i!

10
11
2

11

11
9
8
5
5
8
4
4

2
9
9
6
8
4
8

4 
-!
8
4
8

1211

11
11
13
17
8

11
8
6

15
17
16 
12
15 

- 9
14
19
19 
13 
U
14 
12
17 
22 
22 
28 
13
11
13 
12 
,24 
,26 

!i—
13 
11
13

2
2
8

18
21

2
21
15
12
18
15
5

12
23
10
23

4
4
7
2
2
4
1

10
11
2
6

11
9
3
5

23 5
7
2

10
5

18
4
4

20
7
2
7
5

10
15

7
2
7

8 
4
4

2 
9
9
6
8 
4
8

7 8
1512
13 7

4

8
4
8

11
8

6
8
8

10

5
5
5
6

10
10
7

10
7

7
13
5
5
6

10
10
10
10
13

6
10
8

10
16
13
16
15

17
9
9
1

21
10

17
1
1

13
21
13

13
10

17
1
1
1
1

10
17

1
9
1

18
10
18
2

10
8

2
5
5
9

8
9

22
12

10 1

11
10
2
9
9
4

11
4

4
4

10
10
2
9
9
9
9
4
2
9
5
9

11
4

11
7

10

6
7
5

10
10
10
10
10
10

13
13
5
6
8

13
13
13
13
16
13
10
10
11
16
13
16
15

1

17 
13 
21

1
1

21
21 
21
21

10 
10

17
9 

10 
10
10
10 
18
10

1
1

18 
18 
10
18
2

10
4
9
9

2
4

9
9

11
11
11
11

4
4

10
2
5
4
4
4
4

11
4
9
9

1l
4

11
7

1
9

9
5

10
8

1
9

9
5

16
15
15
13
13

13

15
12
12

7
7

7

6
11
11
8
8

8

16
15
15
13
13

13

15
12
12

7
7

7

6 
11
11
8 
8

8

18

17
26

8

20

18
15

21

10

2
4

1

18

17
26

8

20

18
15

21

10

13
13
13
16

13
13
19
16
16

2 11
4

1

11
7
5

10
10
10
18

10
10
14
6

18

18
18
20

4
4
4

11

4
4

10
4

11

16
16
13
17

16
15
19
16
18

11
16
13
5

18
23
10
15

18
9

14
6

11

18
18
23

11
10

4

11
3

10
4
2

11
9

1010
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Jahr

Weizen pro W. Roggen pro W. Gerste pro W. Hafer pro W.
geringst. 
Preis

höchster 
Preis

geringst. 
Preis

höchster 
Preis

geringst. 
Preis

höchster geringst^ 
Preis

höchster 
Preisi AZreis

Z Z U Z!A Z N- T! N § S A S U S A G U

1655 15 12 11 22 4 9 8 21 1 11 2 4 11 2 4 11 2 4 5 — 10 7 6 6
1656 19 23 5 22 4 9 8 21 1 11 2 4 — — — — — — 5 14 3 5 21 —
1657 13 7 8 13 7 8 8 21 1 11 2 4 8 21 1 8 21 1 7 20 — 8 9 6
1658 13 7 8 22 4 9 11 2 4 11 20 1
1659 22 4 9 30 8 1 11 20 1 24 10 — — — — — — — 16 18 11 16 18 11
1660 28 20 6 3512 4 24 10 — 33 7
1661 35 12 4 39 22 10 26 15 4 35 12 4 22 4 9 22 4 9 — — — — — —
1662 39 22 10 48>20 - 17 18 2 31 1 10 10 8 8 10 8 8 7 13 4 7 13 4
1663 31 I 10 31 1 10 14 10 3 24 10 — 11 2 4 11 2 4 7 13 4 7 13 4
1664 31 1 10 31 110 13 7 8 17 18 2 12 13 10 12 13 10 7 20 — 7 20 —
1665 22 4 9 22 4 9 13 7 8 13 7 8 12 5 — 12 5 — 7 20 — 7 20 —
1666 12 13 10 22 4 9 12 13 10 13 7 8 9 23 9 9 23 9 0 17 2 6 17 2
1667 13 7 8 16 6 8 8 21 1 11 2 4 13 7 8 13 7 8 6 17 2 6 17 2
1668 15 12 11 15! 12 11 8 21 1 8 21 1 821 1 8 21 1 5 — 10 5 — 10
1669 13 7 8 14>19 1 8 21 1 8 21 1 11 2 4 11 2 4 6 17 2 6 17 2
1670 15 12 11 15 1211 8 21 1 11 2 4 11 2 4 U 2 4 5 — 10 5 21 —
1671 15 12 11 15 12 11 8 21 1 11 2 4 11 2 4 11 2 4 5 10 5 — 10
1672 8 21 1 9 23 9 7 9 7 9 23 9 4 11 5 5 — 10
1673 — — — — — — 8 21 1 8 21 1 7 9 7 7 9 7 5 —§ 10 5 — 10
1674 22 4 9 28 20 6 11 2 4 18 11 11 11 2 4 11 2 4 5 — 10 10 1 9
1675 24 10 — 31 19 7 15 12 11 22 4 9 17 18 2 17!18 2
1676 31 1 10 31 1 10 19 23 5 26 15 4 17 18 2 17 18 2 — — — — — .—
1677 33 9 — 35 12 4 31 1 10 33 7 — 2615 4! 26 15 4 20 3 6 20 3 6
1678 23 16 2 26 15 4 11 20 1 17 18 2 17 18 217 18 2 7 13 4 7 13 4
1679 19 23 5 19 25 5 11 20 1 14 1 5 11 2 4^11 2 4 7 13 4 7 13 4
1680 19 14 7 21 19 10 8 21 1 11 2 4 8 21 1 8 21 1
1681 20 17 2 20 17 2 11 20 1 11 20 1 9 23 S1r 22 4 — — — — — —
1682 — — — — — — 8 21 1 t1 20 1 8 21 1 11 22 4 6 17 2 6 17 2
1683 15 12 11 18 1111 8 21 1 13 7 8 8 21 1 9 14 10 4 11 5 6 17 2
1684 22 4 9 28 20 6 16 6 8 24 10 — 8^21 1 26 15 4 6 17 2 13 10 4
1685 24 10 — 26 15 4 10 8 7 22 4 9 8! 3 4 22 4 9 4 4 9 4 11 5
I686 14 1 5 16 6 8 6 15 10 8 21 1 8 3 4 8 21 1 3 21 11 4 11 5
1687 13 7 8 15 12 11 6 15 10 8 3 4 8 3 4 12 5 — 3 8 7 5 14 3
1688 13 7 8 15 4 - 7 9 7 8, 3 3 8 3 3 13 7 8 5 — 10 12 14 2
1689 14 1 5 14 19 1 8 21 1 11^20 1 8!21 1 11 20 1 5 — 6 17 2
1690 15 12 11 15 1211 11 2 4 13 7 8 11 2 4 13 7 ! 8 5 ! — 10 7 6 6
1691 17 — 4 21 19 10 11 20 1 12 13 10 10 8 7 13 7 8 5 10 6 17 2
1692 18 1111 26 15 4 1120 1 24 10 — 13 7 8 22 4 ! 9 521 — 6 17 2
1693 22 4 9 33 7- 22 4 9 26 15 4 17 18 2 21 10 11 8 21 10 10 1 9
1694 25 3 9 28 2 9 15 12 11 24 10 — 13 7 8 20 17 2 6 17 2 8 9 5
1695 17 18 2 24 10- 13 7 8 17 18 2 11 2 4 16 15 6 6 17 2 8 9 5
1696 28 20 8 30 8 1 19 23 5 22 22 6 13 7 8 17 18 2 8 9 5 10 1 9
1697 33 7 — 33 7 - 17 18 2 22 4 9 12 5 --- ! 17 — 4 10 1 9 10 1 9
1698 33 7 — 39 22 10 22 4 9 35 12 4 17 18 217 18 2 10 1 9 13 10 4
1699 46 14 9 48 20- 31 1 10 39 22 10 17 18 2 26 15 4 6 17 2! 13 10 4
1700 48 20 51 1 4 21 2 1 39 22 10 16 15 6 26 15 4 8 9 5 16 18 10
1701 22 4 9 28 20 6 13 7 8 17 18 2 13 7 8st4 19 1 8 9 5 10 1 9
1702 17 18 2 22 4 9 10 8 7 13 7 8 11 2 4 15 12 11 6 17 2 9 5 7
1703 16 6 8 17 18 2 10 8 7 13 7 8 9 23 9 12 5 — 5 — 10 8 9 5
1704 22 4 9 28 2 9 11 2 4 13 7 8 821 1 11 2 4 5 — 10 6 17 2
1705 19 23 5 25 12 7 10 8 7 11 2 4 9 23 9 11 2 4 6 17 2 6 23 10
1706 15 12 11 25 12 7 923 9 9 ,23 9 9 23 9 11 2 4 5 21 — 6 17 2
1707 17 18 2 17 18 2 914 10 11 2 4 10 8 7 12 5 I— 6 17 2 8 9 5
1708 17 18 2 35 12 4 1213 10 22 4 9 11 2 4 14 19 1 6 17 2 10 1 9
1709 35 12 4 44 9 6 23 7 4 2820 6 

I
17 18 2 22 4 6 17 2 

! 13 10 4
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Jahr

Weizen pro W. Roggen pro W. Gerste pro W. Hafer pro W.
geringst. 
Preis

höchster 
Preis

geringst. 
Preis

höchster 
Preis

geringst.! 
Preis

höchster 
Preis

geringst.! 
Preis

höchster 
Preis

S M U Z Z U Z A 8, Z K! S N Z Z N Z M

1710 26 15 4 35 12 4 17 18 2 28 20 6 17 18 2 22 4 9 10 1 9 10 1 9
1711 22 4 9 26 15 4 13 7 8 19 23 5 13 7 8 17 18 2 10 1 9 13 10 4
1712 24 10 — 26 15 4 17 18 2 21 2 1 13 7 8 18 20 10 —
1713 22 4 9 26 15 4 13 7 8 22 4 9 15 12 11 19 23 5 —
1714 26 15 4 37 17 8 17 18 2 33 7 — 15 12 11 31 1 10 — — — — — —
1715 19 23 5 44 9 6 13 7 8 37 17 8 13 7 8 33 7 — 8 9 5 15 2 7
1716 23 7 4 32 4 5 12 5 — 17 18 2 13 7 8 14 10 3 7 13 4 10 21 11
1717 24 10 — 32 4 5 13 7 8 23 7 4 13 7 8 15 12 11 8 9 5 10 1 9
1718 23 7 4 28 20 6 13 7 8 22 4 9 13 7 8 17 18 2 7 13 4 10 1 9
1719 24 10 — 31 1 10 13 7 8 28 20 6 15 12 11 24 10 — 9 5 7 15 2 7
1720 29 23 2 37 17 8 17 18 2 28 20 6 17 18 2 26 15 4 10 1 9 16 18 11
1721 17 18 2 24 10 — 12 5 — 17 18 2 11 2 4 17 18 2 9 5 7 10 1 9
1722 15 — — 18 — — 9 — — 11 — — 7 12 — 9 12 — 4 4 9 10 1 9
1723 15 — — 19 — — 9 12 — 14 — — 7 18 — 8 —' — 5 — 10 5 21 —
1724 23 — — 26 — — 13 — — 16 — — 9 — — 16 — — 6 17 2 11 18 —
1725 18 — — 27 — — 12 — — 26 — — 8 — — 14 — — 7 — — 10 — —
1726 23 — — 28 — — 12 12 — 21 — — 10 — — 20 — — 8 12 — 15 — —

Jahr
Weizen 
pro W.

Roggen 
pro W.

Gerste 
pro W.

Malz 
pro W.

Hafer- 
pro W.

Erbsen 
pro W.

Buch­
weizen 
pro W.

1727 23 T. 19-20 T. 19 T. 20 T. 13 T. 26 T. —

1728 21 T. 13 T. 13-14 T. 18 T. 9 T. 20 T. 15 T.

1729 19 T. 10T.12G. 11 T 14 T. 8 T. 16T.12G. 14 T.

1730 15T.12G. 9 T. 9 T. 12 T. 6 T. 12T.12G. 6T. 12 G.

1731 17 T. 14 T. bis 
14T.12G.

13 T. 6 G. 13-14 T. 10-11 T. 18-19 T. 12T.12G.

1732 14 T. bis
14T.12G.

11 T. 10T.12G. 
bis 11 T.

12-13 T. 7 T. 12 G. 13 T. 11 T.

1733 17T.12G. 15 T. 12G. 
bis 16 T.

12 T. 6 G. 14-15 T. 8T. 12 G. 
bis 9 T.

16 T. 14 T.

1734 24T.12G. 19-20 T. 12T.12G. 14 T. 10 T. 22 T. 13 T.

1735 23T.12G. 
bis 24 T.

18 T. 12G.
bis 19 T.

13 T. bis 
13T. 12G.

13T.12G. 
bis 14 T.

10 T. 23 T. 11T.12G. 
bis 12 T.

1736 33-34 T. 24 T. 18 -19 T. 21 T. 16 T. 24—27 T. 20 T.

1737 27 T. bis 
^7T.12G.

23-24 T. 18 T. 19 T. 16 T. 
!

26 T. 18 T.
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Jahr
Weizen 
pro W.

Roggen 
pro W.

Gerste 
pro W.

Pfalz 
pro W.

Hafer 
pro W.

Erbsen 
pro W.

Buch­
weizen 
pro W.

1738

1739

19T.12G. 
bis 20 T.
25 T.

13T.12G. 
bis 14 T.
15-16 T.

10 T. 6 G.

14—16 T.

12 T.

17 T.

8 T.

13-14 T.

16 T.

19 T.

12 T.

20 T.

1740 57 T. 84-35 T. 22 T. 26 T. 15T.12G 31 T. 22 T.

Jahr
Wolle pro Stein

Jahr
Wolle pro Stein

Taler Gr. Taler Gr.

1727 1 20 1734 2 10
1728 1 20 1735 2 6
1729 1 12 1736 3 18
1730 2 — 1737 2 8
1731 3 — 1738 2 22
1732 2 8 1739 3 8
1733 2 16 1740 4 4

Die erste dieser Tabellen ist nach Brüggemanns Angaben *) auf 
Grund eines Kabinettsbefehls Friedrichs II. vom 18. März 1747 von 
dem Magistrat der Stadt Stettin mit vieler Mühe ans den alten rathäus­
lichen Akten, den Registern verschiedener milder Stiftungen, den Handels­
büchern der Kaufleute und anderen alten Nachrichten «»gefertigt worden, 
die Angaben sind dann in die neuen Maße und die gangbare Münze 
umgerechnet worden; falls für ein Jahr nur ein Preis angegeben war, 
wurde dieser als Mindest- nnd Höchstpreis angegeben. Seit dem 4. April 
1727 aber wurden die Wochenpreise in den Stettincr Jntelligcnzblättern 
gedruckt uud die Tabelle II gibt die Martiuipreise aus diesen Blättern 

nach Brüggemann an.

Daneben wurden auch sonstige Produkte lind Fabrikate ausgeführt, 
vor allem Tuche, tzeinenwaren und dergl. mehr. Stolp hatte, wie 
oben erwähnt, als besonderen wichtigen Handelszweig den Handel mit 

Bernstein.

Es kann nicht meine Absicht sein, an dieser Stelle die Handelspolitik 
Friedrich Wilhelms I. darznstellen, die schon mehrfach von Schmoller und

l) Beiträge I, S. 439. 
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anderen behandelt ist. Es ist eine merkantilistische, wesentlich für Land­
wirtschaft nnd Industrie arbeitende Schutzpolitik, die den Handel erst in 
zweiter Linie berücksichtigt.

So scheint diese Tätigkeit auch für den Handel Pommerns keine 
allzu große Bedeutung gehabt zu haben, da hier die Verhältnisse außerdem 
noch zu ungünstig lagen, als daß große Erfolge zu erzielen gewesen wären.

Etwas mehr Bedeutung hatten die Versuche, die alten Stapelrechtc 
zugunsten der Territorialinteressen mehr und mehr einzuschränken. Es 
handelt sich hier ganz besonders um den Stettiner Stapel, der definitiv 
und völlig erst unter Friedrich II. abgeschafft wurde. Die Versuche, 
Handelskompagnien zur Beförderung des Handels ins Leben zu rufen, 
haben für Pommern nicht allzuviel zu bedeuten.

Aber einige Angaben, die deutlich zeigen, wie sich der Handel all­
mählich wieder hob, möchte ich hier einfügen. Zunächst Angaben über die 
Hafenrevenuen im Stolpmünder Hafen/) danach betrugen dieselben:

Im Jahre
Taler Gr. Ps.

1723 59 8 —

1724 66 7 —
1725 23 13 —
1726 40 130s (6)
1727 71 7 —
1728 106 2 —
1729 119 6 — .
1730 144 20 —
1731 206 6 —
1732 92 22 —
1733 133 3 — 22 Taler 18 Gr. für 

verkauftes Holz.
1734 220 19 4
1735 277 15 4

Ebenso zeigen die Stettiner Lizenteinnahmen von 1727—1736 gegen­
über den von 1717—1726 ein Mehr von etwa 17000 Talern, für die 
Verhältnisse Pommerns eine bedeutende Summe.

/ Staats-Archiv Stettin, Dep. Stolp, Tit. IV, Sect. 3, Spez. l. S. Stolp- 
münde, 52. Nach dem Protokoll der Kontrollsitzung voni 17. September 1742.
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Jahr
Taler Gr. Pf

Zur Obersteuerkasse bar abgeliefert:
Taler Gr. Pf.

1717 16 359 15 — 15469 3 >0
1718 16 915 10 4 16 085 18 10
1719 21 133 >4 0 20 228 13 10
1720 22010 9 6 21103 — 4
1721 18065 23 10 16 472 10 2
1722 18540 3 0 17 214 23 10
1723 16 712 21 4 15 312 1
1724 15 695 17 9 14433 3 7
1725 16 593 3 8 14 768 20 ' 7
1726 19 444 22 11 16 836 11 10

Sa. 181 476 21 >167 924 12 2

Zur Obersteuerkasse bar nbgeliefert:
Jahr

Taler Gr. Pf. Taler Gr. Pf.

1727 16 002 18 1 12145 v 6

1728 15 776 19 — 12 416 19 10

1729 18690 — 4 14 493 21 4

1730 22 937 22 10 17 976 1 3
1731 19 850 23 3 15 380 6 11
1732 18 665 13 2 14 435 16 4

1733 20557 20 4 15408 23 —

1734 21 784 6 7 16 348 5
1735 22 129 22 3 16 325 2 11

1736 21260 16 5 14 242 4

Sa. 198 456 18 3 > 149173 3 11')

Ein ähnliches Resultat erhalten wir, wenn wir den jährlichen Verkehr 

Stettins von 1729—1738 betrachten.

Der Wert der Waren belief sich nach einem Bericht und Gutachten 

des Akziseinspektors Jakob Arndt auf:

« Geheimes Staats-Archiv Berlin, Generaldirektor«»» Pommern 11, Städte 
sachen Stadt Stettin, Kämmereisachen 13.
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1729—1735: 1541 159 Taler 10 Gr., 
1734—1738: 1 745 488 „ — „

Im Jahre Taler Gr. Pf.
Im Jahre

Taler Gr. Pf.

1729 266 196 12 — 1734 301 911 — —
1730 338 007 16 — 1735 342 135 — —
1731 275 723 — — 1736 371739 — —
1732 315 331 6 — 1737 375 818 — —
>733 345 901 — — 1738 353 885 — —

Sa. I 541 159 10 — Sa. 1745488 — —

Gesamtsumme: 1729—1734: 3 286 647 Taler 10 Gr.,

also 204 328 Taler 14 Gr. Mehrumsatz 1734—1738 gegen 1729—1733.')

Man muß dabei allerdings berücksichtigen, daß in den Jahren 1736 
und 1737 in Schlesien Wassernot und in bereit Gefolge Hungersnot war, 
so daß große Quantitäten Reis dorthin gesandt wurden.

Aber auch wenn man dies berücksichtigt, zeigt sich doch, daß der Umsatz 
recht beträchtlich zugenommeu hatte. Im ganzen nnd großen hatte der 
Handel wohl seinen alten Stand behauptet, aber wenig neues Terraiu 
gewonnen. Noch immer segelten Stettiner Schiffe fast ausschließlich in Ost- 
und Nordsee, höchstens noch bis Spanien. In das Mittclmeer und auf 
den Atlantischen Ozean gingen sie nur iu selteuen Fällen, wenn überhaupt. 
Es war also kein Welthandel, der von pommerschen Städten aus getrieben 
wurde, sondern wie im wesentlichen auch heute noch, eiu Zwischenhandel 
zwischen den westeuropäischen Hauptstationen des Welthandels und dem 
östlichen Teile der Ostsee oder dem eigenen Hinterlande, das aber bei 
weitem nicht den Verkehr nnd die Kaufkraft der heutigen Zeit besaß.

Die Bedeutung der Regierung Friedrich Wilhelms 1. für diesen 
Handel liegt nicht auf dem Gebiete des tatkräftigen Eingreifens und 
Förderns, sondern darin, daß endlich einigermaßen stabile Zustände ein- 
traten, die es ermöglichten, sicherer den Handel zu treibe» als bisher, und 
zugleich mit der Sicherung des Kapitals auch die einzelnen Unternehmen 
auf eine sicherere und solidere Basis stellten, als es in den bewegten nnd 
unruhigen Zeiten vor 1720 möglich war.

Ebensowenig wie die Ausführungen über den Handel ein Bild der 
Tätigkeit Friedrich Wilhelms geben «vollen, vielmehr im wesentlichen nur

') Vgl. Kriegsarchiv, Tit. XII. Komm.-Sach. Nr. 31 mit Schmidt, S. 59. 
und Schmoller im Jahrbuch für Gesetzgeb., Verw. und Volkswirtschaft im Deutschen 
Reich, herausgegeben von Schmoller, Bd. VIII, 1854, S. 4, lü.
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Ergänzungen des bereits Bekannten bieten, machen die folgenden Angaben 
Anspruch, mehr zu bieten, als Ergänzungen des bereits Bekannten.

Zur Zeit des Regierungsantritts Friedrich Wilhelms I. war Pommern 
noch durchaus eiu Ackerbauland. Handwerker waren allerdings in großer 
Zahl vorhanden, hatten aber nicht Arbeit genug, um ständig beschäftigt zu 
sein, wie man aus den Antworten auf eine Rundfrage nach der Zahl und 
Art der „inunutueturon und kubri^ueu" aus dem Jahre 1718 ersehen 
kann?) Allerdings zeigen sich in einigen Angaben die Wirkungen des 
nordischen Krieges, so vor allem in denen Kolbergs, aber die Lage der 
Handwerker scheint auch soust ziemlich schlecht gewesen zu sein.

Es werden uns z. B. bei Stargard folgende Angaben gemacht:

1. Tuchindustrie: u) Tuchmacher: Es sind 15 Meister vorhanden, 
von denen 7 Arbeit haben, 8 aber verarmt sind. 1)) Raschmacher:?) 
I. Altes Amt hat 14 Meister, II. neues Amt hat 13 Meister, von denen 
6 Arbeit haben, während 7 als Gesellen arbeiten, o) Hutmacher: 8 Meister, 
4 von diesen sind verarmt, ä) Strumpfmacher: 4 Meister.

2. Leinenweber: Die 12 Meister nähren sich kümmerlich von der 
ihnen gebrachten Arbeit.

3. Eisenarbeiter: Sind nur Handwerker vorhanden, die nichts zum 
Verkaufe arbeiten.

4. Häute und Leder: u) Schuster: Sind 80 Meister vorhanden, 
von denen die meisten verarmt sind, b) Pantoffler: Bon 15 Meistern 
sind 4 verarmt, o) Riemer: 5 Meister, ä) Sattler: 4 Meister, o) Loh­
gerber: 3 Meister. I) Handschuhmacher: 6 Meister. Z) Weißgerber: 

5 Meister, von denen 2 verarmt sind.

Noch trauriger sah es iu Kolberg aus, wo 93 Raschmachermeister 
vorhanden waren, von denen nur 10 Arbeit hatten, während die übrigen 
als Gesellen oder garnicht arbeiteten, und von 25 Tuchmachern 7 außer 
Arbeit waren. Nur iu Bärwalde uud Daber scheiut verhältnismäßig 
bedeutendere Wollindustrie uoch vorhanden gewesen zu seiu.

Alle Gewerbe waren in Innungen und Zünften vereinigt. Eine 
Menge der verschiedensten Innungen bestanden,natürlich ganz besonders 
zahlreich solche der Bäcker, Fleischer, Schuster, Schmiede, Tischler und 
Schneider, aber anch solche der Tuchmacher, Goldschmiede, Zinugießer und 
andere, manche Gewerke in derselben Stadt in zwei und mehr Innungen 
geschieden. In diesen Innungen waren eine Reihe voll Mißbräuchen ein-

0 Kriegsarchiv, Tit. XII, Gen. Man.-Sachen Nr. 3.
2) Rasche, eine Art groben Tuches.
Z) Kriegsarchiv, Tit. X, Concessions-Sachen Gen. 41. Stepenitz, Gülzow 

und Werben scheinen keine Innungen gehabt zu haben.
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gerissen. Das Meisterrecht mußte teuer erkauft werden, als Meisterstück 
ein kostbares Zierstück angefertigt werden, auch die Kollationen der neuen 
Mitglieder waren kostspielig. Aber die Meister, die nicht das Jnuuugs- 
recht gewannen, wurden von den in der Innung vereinigten als Bönhasen 
angesehen nnd heftig befeindet, ebenso wie Soldaten, die entlassen waren 
und nun ihr altes Gewerbe ausüben wollten. Die Innungen standen als 
ein privilegierter Stand ihnen gegenüber, und hielten selbstverständlich 
streng darauf, daß ihre alten Rechte auch gewahrt würden.

Aber das Recht selbst war entartet, frühere Ausnahmsbestimmuugen 
waren als ständige Vorschriften geblieben, Mißbrauch und Korruption 
herrschten auch hier, so daß eine große Neuordnung nötig wurde, die auf 
Grund eines Reichsgesetzes erfolgen sollte?) Aber in Brandenburg- 
Preußen war man schon Jahre vorher damit beschäftigt gewesen, diese 
Mißbräuche abzustelleu und den Jnnungeu neues Leben eiuzuflößen. Ins­
besondere war schon eine Reihe von Verordnungen erfolgt, die die Stellung 
der Soldaten als Handwerker den Zünften gegenüber allgemein regelten 
und in Pommern gleichfalls Gültigkeit hatten. Deu abgedaukteu Soldaten 
sollte es freisteheu, ihr Gewerbe zu treiben, sollten sie aber Lehrjungen 
lehren oder Gesellen halten, so sollten sie die Innung gewinnen müssen?) 
Den: Soldaten sollte es erlaubt sein, als Geselle bei den ordentlichen 
Meistern zu arbeiten, aber nicht als Meister sich selbständig zu macheu 
(1725), nur wenn er ein eigues Hans besäße, dürfe der Soldat als 
Meister arbeiten (1727)?) Den Soldatenfrauen sollte es erlaubt sein, 
ererbte Schank-, Brau- uud Brauutweinbrennerei-Gewerbe fortzusetzen, bei 
anderen Gewerben müßten aber erst besondere 6U8U8 gemeldet werde:?) 
(1732). Sollten die Soldaten sechs Jahre lang wirklich gedient haben, 
so seien sie berechtigt, freies Bürgerrecht zu verlaugen (1732), sollten sie 
zwölf Jahre gedient oder blessiert seiu, gar freies Bürger- und Meisterrecht?)

In demselben Sinne wurde (1721) bestimmt, daß fremder: Meisten: 
uuter denselben Bedingungen die Niederlassung gestattet seiu solle, wie deu 
Bürgersöhneu, uud daß sie hier wie auch in den anderen Provinzen nicht 
mit den: Jnngmeisteramt noch sonst prägraviert werde:: sollten?)

Die hohen Meistergelder, die nach Grumbkow's Angaben bis zu 20 
und 30 Taler betrügen:, sollte:: herabgesetzt werden, die Handwerker sollten

i) Patent von Wien, 16. August 1731. Suickmann, S. 431.
-) Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 23.

Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 26.
Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 35.

5) Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 15. Jnngmeisteramt, der jüngste
Meister mußte allerhand Verrichtungen, besonders bei den gemeinsamen Mahlen auf 
sich nehmen.
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in drei Klassen geteilt werden, die 8 Taler, 6 Taler und 4 Taler Meister­
geld in den Jmmediatstädten zahlen sollten, in den Mediatstädten aber nur 
die Hälfte. Die Klassenfestsetzung geschah folgendermaßen, der ersten Klasse 
wurden die Kaufleute, Apotheker, Materialisten, Gewandschneider, Krämer, 
Brauer, Barbiere, Goldschmiede, Bildhauer, Maler uud andere Künstler 
zugewiesen, der zweiten die Gürtler, Büchsenmacher, Perückenmacher, Färber, 
Schäfter, Zinngießer, Beckenschläger, Klempner, Kupferschmiede, Posamentierer, 
Fleischer, Rotschläger, Bäcker und Seifensieder, während der Rest zur dritten 
Klasse gehören sollte?) Die kostbaren Meisterstücke wurden abgeschafft, und 
an ihrer Stelle gute Haudwerksstücke, die zugleich Kaufmaunsgut, d. h. 
leicht verkäufliche Gebräuchsware, sein sollten, verlangt (1723)4) Knrz, 
man begann die alten Mißbräuche sämtlich zu beseitigen.

Schon 1723 waren priueffnu re^ulutivu zur Abschaffung der Miß­
bräuche bei deu Tuchmacherzünfteu der Kammer zur Begutachtuug eingeschickt, 
die im ganzen und großen ihre Billigung fanden?) nur 8 11, der über 
die Anschaffung der Geburtsbriefe handelte, fand allgemeinen Widerspruch. 
1732 erfolgte dauu die Veröffeutlichuug des Patentes, „wegen Abstellung 
der Mißbräuche bey deu Haudwerckern" (8ud cluto ^Vieu. den 16. ^UAU86, 

1731 und öerlin, den 6. ^uZrmti 1732)?) das als Reichsgesetz gegeben, 
in Brandenburg-Preußen eingeführt wurde uud eine für das ganze Reich 
einheitliche Neuordnung des Zunftwesens herbeiführen sollte. In den 
folgenden Jahren wurde dauu das pommersche Jnuuugswesen gemäß diesem 
Gesetze revidiert und neue gleichlautende Junnngsartikel den Zünften gegeben, 
ein wesentlicher Fortschritt auf dem Wege zur Eiuheit auf diesem Gebiete.

Währeud so die Züufte iu ihrem alten Besitzstände, so weit er sich 
überlebt hatte, angegriffen wurden, wurden sie auf anderen Gebieten ge­
schützt. In den Dörfern sollten nur Schneider, Leinweber und Schmiede 
geduldet werdet) uud deu Kavallerie- und Dragoner-Regimentern wird 
verboten, neue Arbeit von den Regimentssattlern anfertigen zu lassen, nur 
Flickarbeit sei diesen gestattet, neue Sattler- und Riemerarbeit sei von den 
Meistern in der Stadt auzufertigen?) Anch den Gesellen gegenüber wurden 
die Interessen der Meister vertreten. So wurde 1725 H auf einen Bericht 
der Kammer, daß die Zimmer- uud Maurergesellen bei der überreichen 
Arbeit, die sie fänden, oft ohne Abschied von einem Meister zum anderen 
liefen, nnd darunter das Abputzen der Häuser litte, bestimmt, daß solche

i) Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 18.
2) Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 20.
3) Qnickmann, S. 431.

Edikt vom 4. November 1719. Quickmann, S. 428.
°) Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 29.

Kriegsarchiv, Tit. X, Conc. Gen. Nr. 28.
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Gesellen ohne Abschiedsbescheinigung ihres früheren Meisters in ganz Pommern 
nicht mehr angenommen werden sollten.

Friedrich Wilhelms Versuche, die Industrie zu fördern, scheinen im 
wesentlichen nur wenig Erfolg gehabt zu haben. Die Wollindustrie hat sich 
wohl gehoben, wir haben ein Beispiel aus dem Jahre 1725, eine Nachricht 
über die Einrichtung einer Fabrik (Wolle) durch den Akzise-Inspektor Neveling, 
die damals schon für ca. 12000 Taler Wolle exportierte und im Jahre 
1729 noch um 24 Stühle vergrößert wurde?) In Stettin war es ge­
lungen, den neuen Industriezweig der Zuckersiederei einzuführen, 1719 bis 
1720 wurde die Stettiuer Zuckersiederei gegründet. Die Bürger waren 
anfangs nicht geneigt, Geld in Aktien anzulegen, aber diese Fabrik bestand 
noch 1741, die Aktien standen auf 108°/o und der kaufmännische Ruf des 
Unternehmens war fest begründet?)

Anch auf diesen Gebieten war wohl der ausschlaggebende Faktor nicht so 
sehr die gesteigerte Tätigkeit der Verwaltung als die langjährige Ruhe und 
langsame Konsolidierung des bürgerlichen Lebens überhaupt, die jetzt erst iu 
vollem Maße wieder eintrat. Die Zeit von 1720—1740 bedeutet für 
Pommern die erste wahrhaft friedliche, ruhige und sichere längere Epoche 
seit dem 30 jährigen Kriege. Daher konnte auch die Lage des Handwerks 
allmählich sich wieder bessern. Bei den vielen Neubauten fand sich ohne­
dies für eine Reihe von Gewerben eine reichliche Beschäftigung, die indirekt 
auch auf die anderen Gewerbe zurückwirkte. So hatte sich die Lage der 
Handwerker während der Regierung Friedrich Wilhelms allmählich auch 
wieder gebessert, wie man aus dem Verstummen der Klagen und dem 
Seltenerwerden der Reskripte schließen kann. Auf seine Anregung unmittel­
bar aber find wohl die Anfänge der Fabriktätigkeit zurückzuführen, die aller­
dings so geringfügig sind, daß sie in den Akten kaum Spuren hinter­
lassen haben?)

VIII. Schluß.
Auf allen Gebieten sehen wir gegen Ende der Regierung Friedrich 

Wilhelms I. allmählich Ordnung und Klarheit eimreten. Das Chaos 
von veralteten Gebräuchen und Formen, das noch im Anfänge seiner

Kriegsarchiv, Tit. XU, Gen. Man.-Sach. Nr. S.
2) Staats-Archiv Stettin, Dep. Stettin, Tit. VIII, S. 100, Nr. 1.
3) Die alten Repertorien des Kriegsarchivs weisen nur wenige Aktenstücke nach, 

die Angaben über Unternehmungen enthalten, die wir heutzutage als Fabriken be­
zeichnen würden. Außer der Stettiuer Zuckersiederei und der Greifenberger Woll- 
fabrik ist mir aus dem mir zugänglichen Material kein Unternehmen bekannt ge­
worden, dem wir den Namen „Fabrik" heutzutage beilegen würden.
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Regierung mit Mißbrauch und Korruption jeder Art alle Gebiete des 
städtischen Gebens bedeckte, war zum guten Teile verschwunden. Mehr und 
mehr war den Menschen der Sinn sür Ordnung und Rechtlichkeit wieder 
zum Bewußtsein gekommen. Allmähliches Sicherhaben über Privat- und 
Lokalinteressen zum Territorial- und Staatsinteresse zeichnet die Ent­
wickelung jener Jahre aus. Vereinzelt finden wir diesen weiteren Blick 
auch bei einzelnen Personen, wie bei jenem Steuerrat Krüger, der Biele- 
felder Leinenwebern die Weisuug gab, das ihnen abgeforderte Hausiergeld 
nicht zu zahlen, „weil wir in eines Herren Land lebten, nach eines Herren 
Ordnung uns richten".')

Von den königlichen Behörden war natürlich die Kriegs- und Domänen- 
kammer die gegebene Vertreterin der zentralistischen Bestrebungen, während 
die Regierung wie in früheren Zeiten, so auch jetzt noch die alten 
partikularistischen Interessen vertrat. Aber diese Regierung war als Ver­
waltungsbehörde jetzt überhaupt uicht mehr iu Betracht zu ziehen, noch 
weniger als 1713, wo doch noch manchmal Gutachten eingeholt oder sonst 
ihr Rat nachgesucht wurde, die Kammer war in ihre Stelle eingerückt. 
Das rathäusliche Wesen war im großen und ganzen geordnet, die Schulden 
reguliert, die Kasseuverwaltuug auf angemessenen Stand gebracht, die 
Magistrate in jeder Beziehung unter beständiger scharfer Aufsicht der staat­
lichen Behörden nnd in beschränkterem Maße auch die Bürgervertretungeu 
(siehe oben). Strengste Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermöglichte es, 
allmählich wieder die städtischen Besitzungen zu vermehren, wie es seit 
1740 unter Friedrich 11. besonders durch Anlage neuer Kolouieu geschah 
(siehe uuter Stadtbesitz). Aber manche kleinere Unregelmäßigkeit mochte 
noch durchschlüpfen, da die Kammer und ihre Organe keine direkte und 
unablässige Kontrolle über jede noch so kleine Verrichtung der Stadt­
verwaltung ausüben konnten, sondern nur von Zeit zu Zeit eiu Vertreter 
(6oinnii88arju8 loei) die Stadt persöulich revidiereu mußte, während sonst 
der Verkehr im wesentlichen auf schriftlichem Wege erfolgte. Aber diese 
noch vorkommenden kleinen Unregelmäßigkeiten ^) hatten gegenüber der 
großen Anzahl abgeschaffter und tatsächlich unterdrückter Mißbränche wenig 

zu sagen.

Die Ordnung und Regelmäßigkeit war nach und nach auch auf alle 
Berufsarteu und auf Leute jeden Schlages übergegangen. Müßiggänger 
sah man selten, Herumtreiber uud Strolche miedeu das Gebiet preußischer

0 Siehe das Schreiben der Bielefelder Leinenweber. Kriegsarchiv, Tit. VII, 
Gen. Nr. 7.

' 0 Siehe z. B. den oben erwähnten Bericht des Wißmann aus dem Jahre 1741.
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Herrschaft, da die neuen Zucht- und Spinnhäuser, die hier ihrer warteten, 
ihnen wenig Verlockendes bieten mußten. Aber auch der gemeine Mann 
erhielt durch diese strenge Zucht etwas spezifisch preußisches. Pflichteifer 
und Rechtlichkeit zeichneten den Preußen im allgemeinen vor den anderen 
Deutschen aus, während gleichzeitig eine steife Pedanterie ihn leicht als 
Preußen kennzeichnete.

Von der Strenge, mit der der König in seiner persönlichen Nähe 
alles bestrafte, was ihm gerade nicht gefiel oder was er für Unrecht hielt, 
merkte man in der Provinz nur wenig, wie sich aus dem Mangel an 
derartigen strengen Maßnahmen schließen läßt; im ganzen und großen 
scheint die Disziplin der Beamten überhaupt uoch uicht so streug gehand- 
habt zu sein, wie heute. Die meisten Unregelmäßigkeiten sind ihm wohl 
kaum zu Ohren gekommen, da er sonst manchmal, z. B. in dem an­
geführten Fall des Lanius sicher, scharfe Maßnahmen ergriffen hätte. Aber 
die Angst vor seiner Persönlichkeit war gewaltig, und sicher wäre ohne 
diese Angst ein großer Teil der Erfolge nicht erreicht worden, die so zu 
stände kamen.

Die Städte Pommerns, die 1720 alles in allem höchstens etwa 
65000—70000 Einwohner gehabt hatten, zählten jetzt deren mehr als 
80000, das rathäusliche Wesen war geordnet, Handel und Gewerbe hatten 
wieder sichere Grundlagen gewonnen, manche Etappe auf dem Wege zur 
allgemeinen Einheit des Staates war zurückgelegt uud für uahezu sämtliche 
Verwaltungszweige die Basis für eine gute Verwaltung geschaffen. Doch 
nicht mit einem Male oder gewaltsam waren diese Veränderungen vor­
genommen, langsam und allmählich immer weiter und weiter von dem 
einen zum anderen fortschreitend, war Verbesserung auf Verbesseruug erfolgt. 
Wie eiu Gutsherr, der ein verschuldetes und heruntergewirtschaftetes Gut 
mit guten ökonomischen und kaufmännischen Grundsätzen wieder in die Höhe 
bringen will, verfuhr Friedrich Wilhelm. Bei jeder Verbesserung fragte 
er sich, ob sie auch möglich sei uud nicht zn tener erkauft würde, 
bei Anlage von Geldern, ob sie auch ihre 50/0 Ziusen abwerfeu würden. 
So sollte man, verlangte er, auch bei der Verwaltung der Stadtgüter 
verfahren. So brächte er es schließlich zuwege, die pommerschen Städte 
wieder in die Höhe zu bringen. Aber nnch als Vertreter der Territorial- 
interessen trat er den Sonderinteressen entgegen, mochte es sich um Stapel­
recht oder Handelsverträge, um Zulassung oder Abweisung einzelner Städte 
und Personen zu einzelnen Dingen handeln; er vertrat das Interesse 
Bielefelder Leinenhändler gegen die pommerschen Städte ebensogut, wie

0 Kriegsarchiv, Tit. VII, Gen. Nr. 7.
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die Beschwerden einzelner pommerscher Städte wegen Benachteiligung gegen 
jedermann. Für seine Lieblingsideen mußten die Städte aller Provinzen 
Geld liefern. Einheitlichkeit der Verordnungen für alle Provinzen war 
sein Ziel, aber hier mußte er den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung 
tragen, die dieses für seine Zeit noch nicht gestatten. Alles in allem ge­
nommen, hat er viel erreicht, und man darf von seinem Regierungsantritt 
und seinen Reformen an eine neue Zeit des Aufblühens für Pommern 
datieren. In dankbarer Anerkennung dieser seiner Verdienste um Pommern 
haben ihm die Städte Hinterpommerns noch bei seinen Lebzeiten auf dem 
Markte zu Kösliu ein Denkmal gesetzt.

Baltische Studien N. F. VII. 11





Der Kreii um das Watronat der K. Jakobi- 

unö M. Wkolai-WLrche in Mettin.

Von

vr. x. Vahlow, 
Pastor in Liegnitz.





In der Reformationsgeschichte Stettins spielt ein Patronatsstreit 
zwischen den Herzogen und der Stadt eine hervorragende Rolle. Es 
handelte sich um die beiden Kirchen von St. Jakobi und St. Nikolai, 
und zwar besonders nm das Besetzungsrecht der geistlichen Stellen an 
ihnen. Über die vorreformatorischen Patronatsverhältnisse der Nikolaikirche 

besitzen wir nur dürftige Nachrichten, die uns nicht sagen, wem zu Beginu 
der Reformatiou das Patrouatsrecht Zustand?) Da die Kirche aber voll 
Seefahreru uud Kaufleute:: erbaut wordeu, auch fast alle Altäre und 
Kapellen in ihr von Stettiuer Bürgern gestiftet gewesen sein sollen,?) so 
hat sie wahrscheinlich zur Bürgerschaft uud zum Magistrat iu ähnlicher 
Beziehuug gestanden, wie die Jakobikirche. Von dieser wissen wir, daß sie 
im Gegensatz zu den beiden Domkirchen von St. Marien und St. Otten 
allmählich zur Stadtpfarrkirche geworden war, nachdem das Interesse der 
Landesfürsten für sie abgenommen, der Magistrat ihr aber das seine zu­
gewandt hatte?) Gegen Ende des 15. Jahrhunderts besaß der Magistrat 
durch Kirchenvorsteher, die er aus der Zahl der Bürger ernauute, bereits 
Einfluß auf die Verwaltung des Kirchenvermögeus — eine Erscheinung, 
die wir im 15. Jahrhundert vielfach beobachten können, daß nämlich die 
Kirche sich nicht mehr von dem Einfluß des weltliche:: Elements ganz frei 
halten konnte.

Die Beziehungen der Jakobi- und in gewisser Weise auch wohl der 
Nikolaikirche zur Stadt lassen es auch verstehen, warum wir gerade au 
jeueu beiden Kirchen die ersten evangelischen Prediger Stettins finden. Über 

des Nik. Hovesch Berufung zum Prediger an St. Nikolai vor 1535 wissen 
wir nichts. Paul von: Rode erhielt nicht lange nach seiner Ankunft in 
Stettin die auf Bitte:: der Bürgerschaft von: Magistrat erwirkte Erlaubnis

i) Vgl. Cramer II, S. 34. — Zickermann, Histor. Nachricht von den 
alten Einw. in Pommern, S. 50, 144, 150. — Wehrmann, Gesch. der Jakobi­
kirche in Stettin, Balt. Stud. 37, S. 323, 341, 320, 333, 337.

2) Friedeborn, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin, S. 54.
3) Wehrmann, a. a. O. S. 371 u. 409.
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des Priors von St. Jakobi, in dieser Kirche zu predigen. Später wurde 
er auf Veranlassung der Bürgerschaft und des Magistrats vom Prior — 
mit nachträglicher, notgedrungener Einwilligung des Bamberger Abtes — 
zum Prädikanten angenommen. „Bild ist also gedachter Meyster Paulus 
von einem Ersamen Rathe, der gemeind vnd von dem gemelten Prior zn 
einem Prediger angenumen vnd ime der predigstnl beuolhen worden", heißt 
es im Bericht des Stettiner Syndikus Jakob Krellner an den Kaiserlichen 
Kammerrichter anläßlich der Klage des Bamberger Abts Johann gegen 
Stettin (gegen Ende des Jahres 1531) ^). Diese Tatsache machte später 
der Magistrat zu seinen Gunsten geltend. Doch mit Unrecht; denn nicht 
der Magistrat, sondern der Prior bestellt hier kraft seiner Befugnis den 
Paul vom Rode zu einem Prediger (Kaplan), allerdings auf Vorschlag des 
Magistrats. Höchstens konnte letzterer also aus dieser Tatsache später ein 
Vorschlagsrecht, nicht aber ein in8 voeuuäi herleiten. Jedenfalls suchte er 
zu Beginn der reformatorischen Bewegung das Patronatsrecht dem recht­
mäßigen Patron durchaus nicht streitig zu machen. Patron der Jakobikirche 
war von jeher das Kloster St. Michael vor Bamberg. Noch 1531 erkennt 
der Magistrat dies ohne Vorbehalt an?) Daß Paul vom Rode schon im 
Jahre 1526, wie Frank (S. 71) vermutet, förmlich vom Magistrat zum 
Pastor an St. Jakobi berufen nnd eingeführt wurde, ist hiernach undenkbar. 
Wir werden bald noch einen weiteren Grund gegen jene Vermutung kennen 
lernen. Auch die Möglichkeit einer ordentlichen Vokation seitens des 
Magistrats bei der Rückkehr des Paul vom Rode aus Goslar im Jahre 
1532 ist ausgeschlossen; denn der Magistrat erkennt im selben Jahre noch­
mals den Bamberger Abt als Patron an und leugnet, daß der Prior in 
seinen Rechten und Einkünften geschmälert worden sei?)

i) Kgl. Staatsarchiv Stettin: Stell. Arch. P. I, Tit. 103, Nr. 31, Bl. 14 ff. 
Hier haben wir auch die Quelle für Cramers Bericht (III, 53), aus dem Frank in 
seiner Abhandlung über P. v. R. (Balt. Stud. 22) seine Darstellung genommen hat 
mit dem Bemerken, Cramers Bericht habe „im Ganzen innere Wahrscheinlichkeit". 
F. hat also obiges, für die Stettiner Reformationsgeschichte wichtige Aktenstück 
nicht gekannt. Es ist im folgenden stets gemeint, wenn nur Bl. zitiert wird.

2) Bl. 14.
3) Bl. 34—38 (Duplika der Stettiner wider die Replikschrift des Bamberger 

Abts). — Bei der 1. Kirchenvisitation in Stettin waren bereits an St. Jakobi drei 
(P. v. Rode, Reynerth und Jost) und an St. Nikolai zwei (Nik. Hovesch und „sein 
Cappellan" Andreas Wolgemuth) evangelische Prediger (vgl. Medem, S. 249). 
Von wem diese berufen worden sind, erfahren wir nicht. In der dem Herzog 1607 
überreichten Liste der vom Magistrat vozierten evangelischen Prediger an St. Jakobi 
und St. Nikolai findet sich von den genannten fünf außer Rode und Hovesch nur 
noch Wolgemuth, und zwar unter den an St. Jakobi gewesenen Predigern mit der 
Bemerkung: „1540 zum Caplan a Senalu gefordert".
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Als auf dein Landtage zu Treptow 1534 die Durchführung der 
Reformation beschlossen nnd in der Kircheuvisitation von 1535 begonnen 
wurde, hörte das Jahrhunderte alte Verhältnis des Bamberger Klosters 
zur Jakobikirche auf. Wer sollte nun das Patrouatsrecht ausüben? Über 

diese Frage erhob sich iu der Folge zwischen Herzog und Magistrat ein 
Streit, der in fast allen Verhandlungen über die zwischen beiden schwebenden 
Differenzen mit au erster Stelle stand. Die Regelung der kirchlichen Ver­
hältnisse hatten die Landesfürsten anf Grnnd des Speherer Neichsabschieds 
von 1526 in die Hand genommen. Durch ihu war der Landesobrigkeit 
als „praseipuum msinbrum seclasias" die Reformationsgcwalt, die Ein­
führung der neuen Lehre nnd Bestellung des rechten Gottesdienstes reichs- 
gesetzlich vorläufig (bis zur Regelung der Religionsfrage durch Konzil oder 
Nationalversammlung) freigegeben worden. Luther fand iu diesem Reichs- 
abschicde die Aufhebung der bischöflichen Jurisdiktion für die Gebiete der 
evangelischen Reichsstünde nnd forderte infolgedessen seinen Kurfürsten zum 
uotbischöflichen Handeln durch Visitation (und Reformation) aus. Kur- 
sachseus Vorgehen aber war bekanntlich für das übrige evangelische Deutsch­
land maßgebend. So traten auch die pommerschen Laudesfürsteu im Be­
wußtsein eines Rechts dazu an die Spitze der zn schaffenden Landeskirche mit 
dem Anspruch des Oberaufsichtsrechts, der suprsmn kpiseopalm autoritW. 
Das Patronatsinstitut als solches wurde aber hierdurch nicht berührt. So­
weit die rechtmäßigen Inhaber der Patronate sich der Reformation an- 
schlossen, blieb ihr Recht nach evangelischer Anschauung bestehen; andernfalls 
erlosch es und wurde in den Städten meist der Stadtobrigkeit übertragen. 
In der Treptower Kirchenordnung wurde sogar den Gemeinden selbst be­
züglich der Anstellung der Prediger eine gewisse Mitwirkung zugestanden. 
Sie dürfen einen gewünschten Prediger an die Examinatoren zur Prüfung 
senden und, wenn er besteht, „dorch de Hennen den solckes beualen hs, als 
nömlick dorch den Radt vnde alle Casten Diakene edder andere, de dat 
iu8 patronutus hebben, solcken predieanten annehmen vnde dem bisschop 
präsentieren" zur Bestätigung. „De öuerst so ytzunder bereit ynn namhasftigen 
Stedeu ordentlick bcropen, examiniret vnd ynngesettet syndt, bedarffen keiner 
confirmation, sonder schölen alse confirmati geholden werden."')

Dementsprechend wurde bei der ersten Kircheuvisitation in Stettin 
dem Magistrat nnd den „mit vorwissen vnd annhemung des Radths" von 
den Visitatoren eingesetzten Kirchenvorstehern (Kastendiakonen) die Verwaltung 
der Kirchcngüter überlassen?) Der Magistrat hatte die Kleinodien ans 
St. Jakobi, St. Nikolai, aus deu Bettelklöstern der grauen und weißen

Ausgabe von Wehr man», S. 35 s.
-> Medem, S. 259.
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Mönche, sowie aus „etlichen Kapellen" an sich genommen. Dies Kirchengut 
wurde nuu den Diakonen übergeben mit der Bestimmung, „dasselb on fur- 
wissen vnd Radth eins Radths zu Alten Stettin" nicht zu verändern?) 
Alljährlich sollen die Diakonen dem Magistrat Rechnung ablegen. Über­

haupt sollen hinsichtlich der Verwaltung des gemeinen Kastens der Magistrat 
und die andern Konservatoren „alles mechtig seyen, so dem hoch Adelischen 
Ritterlichem vnnd Fürstlichem Amt gepurt und zustehet"?) Damit war 
dem Magistrat die sogenannte enra ksnstioii, d. h. das Recht, für das 
Kirchenvermögcn Sorge zu trage» uud von seiner Verwaltung Kenntnis zu 
nehmen, zu übertragen. Das aber war eine Befugnis, die nach kanonischem 
Recht dem Patron Zustand. Der Magistrat hatte also durch obige Bestim­
mung ein Patronatsrecht über die Jakobi- und Nikolaikirche erhalten. Die 
Richtigkeit dieser Auffassung geht auch daraus hervor, daß über die Ver­
mögensverwaltung der Petri-, Marien- und Ottenkirche, deren Patronat 
der Herzog besaß bezw. erhielt, dem Magistrat kein Beaufsichtigungsrecht 
zugcstanden wurde. Erklärlich ist daher der Protest des Magistrats gegen 
die Absicht des Herzogs, zur jährlichen Rechnungslegung einige seiner Räte 
zu schicken und Bericht bezw. Abschrift einzufordcrn. Der Magistrat sah 
darin ein Mißtrauen gegen sich, auch wohl eine Beschränkung des Patronats­
rechts, und das konnte er, weil solche Maßnahme des Herzogs in anderen 
Städten nicht beabsichtigt war, soweit wir sehen können. Die Visitatoren 
stellten darum die Entscheidung über den Protest dem Herzoge anheim?)

Die Wahl und Verordnung der Geistlichen uud der anderen Kirchen- 
wie Schulpersonen soll laut der Treptower Kirchenordnung der Magistrat 
im Beisein „zum wenigsten eins von den Predigern vnd der Conservator 
vnd Diacon, auch etlicher Alterleute von den vornemisten Wercken" voll- 
giltig vornehmen?) Paul vom Rode und Nik. Hovesch wurden von den 
Visitatoren „in dem Predigtamt mit Bewilligung des Rats bestätigt"?) 
Diese Bestätigung der Visitatoren (an ihrer Spitze Bugenhagen) entsprach 
bei dieser ersten Visitation der in der Kirchenordnung vorgesehenen bischöf­
lichen Bestätigung. Nun war aber, wie wir sahen, in der Kirchenordnung 
gesagt, daß solche Prediger in namhaften Städten, die bereits ordentlich 
berufen, geprüft und eingesetzt wären, keiner Bestätigung mehr bedürften, 
sondern ohne weiteres als bestätigt angesehen werden sollten. Diese Be­
stimmung konnte sich nur auf den Befund in den ersten Visitationen be­
ziehen, wie auch das Wort „ytzunder" zeigt. Es müssen also bei beiden

Medem, S. 257 
? Ebenda, S. 260.

Ebenda, S. 262 f.
4) Ebenda, S. 263. 
°) Ebenda, S. 255.
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Predigern nicht alle drei Voraussetzungen zugetroffen haben. Einer Prüfung 
bedurfte es bei Paul vom Rode uicht mehr; ob auch nicht bei Nik. Hovesch, 
ist fraglich. Es bleiben also die Berufung und Einsetzung. Wir müssen 
daher annehmen, daß beide Prediger bis dahin noch keine ordentliche Vo- 
kation vom Magistrat erhalten hatten. In diesem Sinne soll sich auch 
Paul vom Rode selber geäußert haben?) Anderfalls würde die „Bestätigung" 
seitens der Visitatoren gegen die Kircheuordnung verstoßen haben; auch hätten 
die Worte „mit Bewilligung des Rats" keinen Sinn, wenn eine förmliche 
Berufung durch den Magistrat bereits stattgefunden hatte. Auffällig ist 
übrigens noch, daß die anderen von Paul vom Rode genannten drei Prediger") 
garnicht weiter erwähnt werden. Sollte sich die Visitation und Prüfung 
nicht auch auf sie bezogen haben? Das wäre nicht recht verständlich. Oder 
sollten sie alle drei als untauglich erfunden und daher nicht bestätigt worden 
sein? Andreas Wohlgemuth jedenfalls ist später (1540) zum Kaplan an 
St. Jakobi vom Magistrat berufen worden. —

Am 7. Febrnar 1537 reiste Panl vom Rode als Herzog Bariums 
Abgesandter zur Bundesversammlung in Schmalkalden, zugleich mit dem 
Entschluß, sich auderswo eiuen Wirkungskreis zu suchen, und verabschiedete 
sich darum auch von der Gemeinde?) Hiermit ist wohl die wiederholt'') 
vorkommende Nachricht in Verbindung zu bringen, daß der Magistrat im 
Jahre 1537 einen gewissen Andreas Ebert (Ewert oder Eberhard) zum 
Prediger an St. Jakobi angenommen habe. Die anderen Prediger be­
schwerten sich beim Herzog darüber, daß Ebert ohne ihr Zutnu, auch ohne 
vorherige Prüfung und des Landesfürsten Bestätigung, also gegen die Kircheu- 
ordnung bezw. den Visitationsabschied angenommen war. Der Herzog be­
fahl darauf am 13. September 1537 dem Magistrat, deu in seiner Ab­
wesenheit wider die Treptower Ordnung angenommenen Ebert zn veranlassen, 
sich des Predigens so lange zu enthalten, bis der Herzog seine Qualifikation 
festgestellt hätte. Es ist nun nicht klar zu ersehen, ob Ebert als untüchtig 
erfunden wurde — in einer Notiz (Bl. 8l) heißt es: Herzog Barnim habe 
befohlen, den „Untüchtigen" abznschaffen, was auch geschehen sei —, oder 
ob der Magistrat ihn sofort entließ, ohne daß er überhaupt geprüft wurde

') In einem Schreiben Herzog Philipps II. an den Superintendenten Schmidt 
(Faber) vom 30. Dezember 1606 heißt es:......... Es ist auch vnter gemelts N. Uauli 
eigner Hand gute nachrichtung vorhanden, das seine rechte und ordentliche Vooation 
vnd Bestellung zum Pastorat bei S. Jacobs Kirchen mehr von dein Landsfürsten, 
alß dem Rathe zu Alten Stettin hergerühret". Bl. 120—122.

0 Vgl. S. 166, Anm. 3.
Z) Frank, S. 86 f.
ch Bl. 81, sowie 163—186 (Antwort Philipps II. an den Magistrat, 16O7i.
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— so erscheint es, wenn gesagt wird, der Herzog habe angezeigt, „wan 
solchs (die Erkundigung) geschehen, wolt sich S. F. G. nach gelegenheit 
ferner guediglich erzeigen, vnd ist solchem bevehle zn folge benantcr Andreas 
Eberdt wider abgeschafft worden".

Selbst wenn man in betracht zieht, daß der Herzog bei der Wahl 
Eberts abwesend (vielleicht auf längere Zeit), auch ein Superintendcntur- 
Stellvertreter, der die Prüfung und Einführung hätte vollziehen können, 
schwerlich bestellt war, so läßt doch der Umstand, daß die Wahl ohne Hinzu­
ziehung der übrigen Prediger stattgefnnden hatte, darauf schließen, daß der 
Magistrat hier den Versuch gemacht hatte, die erledigte Pfarrstelle gauz 
selbständig, im Widerspruch mit den gesetzlichen Vorschriften zu besetzen. 
— Am 19. Mai 1538 schrieb der Herzog, der sich bis dahin vergeblich 
um die Rückkehr des Paul vom Rode bemüht hatte, au dcu Magistrat, 
er und die Diakonen sollten, „weil M. Panlns nit anhero zu bringen", 
nach einem anderen geschickten Manne trachten; dazu wolle er, der Herzog, 
alsdann das Seine auch tun.') Diese letzten Worte sollten jedenfalls an 
das Bestätigungsrecht des Landesfürsten erinnern. Es kam jedoch zu keiner 
neuen Berufung; denn bald darauf kehrte Paul vom Rode wieder nach 
Stettin zurück und übernahm sein früheres Amt als Pastor an St. Jakobi 
und Superintendent?)

Im nächsten Jahre, 1539, fand die zweite Kirchenvisitation in Stettin 
statt. Hierbei traten nun die Differenzen zwischen Herzog und Magistrat 
schärfer hervor. Der Herzog ließ am 7. Juli dem Magistrat und den 
Alterleuten Artikel und Vorschläge betreffend die Verwaltung der Kirchen- 
kastcn und -güter übergeben. Sie wurden aber am 9. Juli „als be­
schwerlich" abgelehnt?) Der Herzog erwiderte, er hätte sich solcher „störrigcn" 
Antwort nicht versehen, könnte auch nicht glauben, daß sie einstimmig ge­
geben wäre. Es schiene, als wollten sie ihn nicht als Patron anerkennen, 
um vor ihm Rechenschaft abzulegen, obwohl er doch das meiste zu dcu 
Stiftungen gegeben hätte und es nicht zn eigenem Nutzen, sondern zu guter 
beständiger Ordnung zu verwenden willens wäre. Daher verlange er, daß 
die Stadt, wenn sie vor ihm nicht Rechnung tun wolle, ihm alle Register 
überlasse und überantworte.

Der Magistrat beschwerte sich weiter darüber, daß er wohl die Prä- 
dikanten besolden, aber nicht Macht haben solle, sie („immsciiutö") au- 
zunehmen und zu entlassen. Vgl. oben den Fall Ebert. Paul vom Rode 
berichtete hierüber dem Herzog am 6. Dezember 1539 und fügte hinzu:

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: Stell. Arch. P. 1, Tit. 103, Nr. 3, Bl. 31 ff. 
<alte Paginierung). Vgl. auch Frank, S. 89.

?) Frank, S. 90 f.
Z) Kgl. Staatsarchiv Stettin: Stell. Arch. P. I, Tit. 103, Nr. 3, Bl. 24—26 (alt). 
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Das könne keineswegs gestattet werden, sondern der Magistrat möge mit 
dem Superintendenten und den Predigern zusammen einen Pastor wählen 
und der Superintendent mit den Predigern ihn prüfen hinsichtlich Lehre 
und Wandel; die Landesfürsten aber sollen die Obrigkeit behalten und „wo 
Mangel hirin gespuret würde, ein einsehen thun"?) Neu ist hier die 
Forderuug, daß der Superintendent bei der Wahl hinzugezogen werden 
solle. Im Visitationsabschied voll 1535 war nur vou mindesteus einem 
Prediger die Rede. Der Herzog ließ nun am 26. Juli 1540 durch Georg 
von Eberstein, Jost von Dewitz und Jakob Wobeser mit dem Magistrat 
über diesen Punkt verhandeln und sagen: weil es mit Annahme und Ent­
lassung der Prediger eine Zeit lang seltsam zugegangen sei, nach Gunst und 
Ungunst, so habe er Ursache gehabt, Einsehung zu tuu, daß die Bestelluug 
der evangelischen Prediger zur Billigkeit geschehe?) Über die Vorgänge, 

auf die sich der Herzog hier beruft, wissen wir nichts Näheres. Es kann 
sich doch wohl nur um Prediger an St. Jakobi und St. Nikolai handeln, 
bei deren Annahme und Entlassung es „seltsam", „nach Gunst und Un­
gunst" zugegangen sein soll. Zweifellos ist auch all deu Fall Ebert ge­
dacht. Aber es müssen noch mehrere Fülle vorgelegen haben; denn es wird 
hier im Plural gesprochen. Möglich, daß es mit der Entlassung der bei 
der ersten Visitation an Jakobi gewesenen Prediger Reynerth und Jost, 
von deren Verbleib wir nichts wissen, so „seltsam" zugegangen ist.

Der Magistrat bat nochmals unter Berufung auf die audereu Städte 
um die Erlaubnis, Prediger allzunehmen und abzusetzen?) Die Antwort 
der Unterhändler am Donnerstag nach Jakobi (29. Juli) lautete wieder 
ablehnend mit der Begründung: Zur Annahme der Prediger sei eine fleißige 
und große Aufsicht nötig, besonders hinsichtlich der Lehre. Nun könne der 
Herzog und seine Räte das besser, als die von Stettin. Deswegen und 
auch „dat S. F. G. de kercken ie vndt alle Wege verlegen", bliebe An­
nahme und Entlassung der Prediger auch billig beim Landesfürsten?)

Versuchen wir uns klar zu macheu, was Magistrat uud Herzog 
forderu. Ersterer lehut die Artikel uud Vorschläge betreffend Verwaltung 
der Kirchengüter „als beschwerlich" ab. Das soll kaum etwas anderes 
bedeuten, als die Wiederholung des Protestes von 1535: dem Herzog wird 
das Recht der Oberaufsicht streitig gemacht. Der Magistrat will ferner 
die Prediger nach eigenem Belieben annehmen und absetzen. Mit diesem 
Verlangen stand er nicht vereinzelt da; in Stadt und Land treffen wir 
solchen Wunsch, und zwar nicht bloß in Pommern. Aber er befand sich

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: Stett. Arch. P. I, Tit. 103, Nr. 2, Bl. 73 (alt). 
2) Ebenda, Nr. 3, Bl. 65 d (alt).
2) Ebenda, Bl. 70 b.
*) Nr. 31, Bl. 106 ff. (ex ^.etis 8tett. Kanälun^, P. 1, Nr. 7, 1o1. 128). 
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damit im Widerspruch mit der Kirchenordnung und dem ersten Bisitations- 
abschied, überschritt auch die kanonischen Rechte des Patrons. Der Magistrat 
strebte eben nach völliger kirchlicher Unabhängigkeit.

Der Herzog lehnt dies Verlangen ab. Soweit es sich auf die Be­
setzung des Predigtamts bezieht, begründet er seine Ablehnung mit vor- 
gckommenen Unregelmäßigkeiten und mit der Schwierigkeit der Aufsicht über 
die Lehre. Darum will er Annahme und Entlassung der Prediger in seiner 
Hand haben. Wie meint er das? Soll nnr die endgültige Annahme 
der Prediger, also das Bestätigungsrecht ihm als Landesherrn verbleiben, 
wie es die Kirchenordnung und der erste Bisitationsabschied vorschnellen, 
oder will er auch das Vokationsrecht selber ausüben? Für das erstere 
könnte der Umstand sprechen, daß er die Lehrbeaufsichtigung als Ablehnnngs- 
grund mit angibt. Die Aufsicht über die Lehre ist nach reformatorischcr 
Anschauung nicht Sache des Patrons, sondern des Kirchenregiments, das 
ideell von der Gesamt-Kirchengemeinde (Kirche), tatsächlich aber von dem 
„fürnehmsten Glied der Kirche", dem Landesherrn in seiner Eigenschaft als 
höchster Obrigkeit, ausgeübt wird?) Will aber der Herzog wirklich nur 
sein Episkopalrecht wahren, so fragt man sich, warum er dies nicht so 
dentlich ausspricht, wie es zwei Jahre früher beim Fall Ebert geschehen 
war, und wie auch jetzt Paul vom Rode in seinem Bericht vorgeschlagen 
hatte. Der Ausdruck „Annahme der Prediger" läßt eher an die Aus­
übung des Patronatsrechtes denken. Daß der Herzog dies letztere gemeint 
hat, wird unzweifelhaft, wenn wir die Antwort hinznnehmen, die er hin­
sichtlich der Vermögensverwaltung dem Magistrat gibt. Da beansprucht er 
ausdrücklich, als Patrou angesehen zu werden. Daß „Patron" hier nicht 
als Träger der landesherrlichen Kirchengewalt — Oberpatron, wie im 
späteren Verlaus des Streites einmal gesagt wird — zu verstehen ist, geht 
aus der Begründung des Anspruchs hervor: er habe das meiste zu den 
Stiftungen gegeben.

Die Sachlage ist also die: Der Magistrat ist mit den ihm kirchcn- 
ordnungsmäßig gewährten Rechten nicht zufrieden; der Herzog dagegen will 
diese Rechte noch möglichst beschränken oder gar beseitigen. Der Gegensatz 
konnte kaum schärfer hervortreten. Zu einer Entscheidung kam es indessen 
nicht. Der Herzog ließ die Sache zunächst auf sich beruhe»; denn es lag 
ihm daran, endlich die Huldigung der Stadt zu empfangen. Darum wurde 
in dem Vergleich der damals zwischen ihm und der Stadt schwebenden 
Streitfragen am Freitag nach Vinoula kskri (6. August) 1540 der Puukt, 
die Annahme und Entlassung der Prediger betreffend, nicht weiter erwähnt?)

0 Vgl. R. Sohm, Kirchenrecht I, K 36-38.
Bl. 244 ff.
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Der Magistrat konnte, wie's scheint, ungehindert sein Vokationsrecht vor­
läufig weiter ausüben. Noch im selben Jahre 1540 wurden Andreas 
Wolgemuth und im folgenden Jahre Anton Remmelding, bis dahin Prediger 
in Pasewalk, vom Magistrat zu Kapläueu an St. Jakobi berufen, ebenso 
Bernhard Strohschneider 1542 zum Pastor an St. Nikolai anstelle des 
verstorbenen Nik. Hovesch; ferner 1547 Gregor Stalkop und 1556 Petrus 
Hartmanu zu Kapläueu au St. Jakobi, letzterer wurde später Pastor an 
St. Nikolai. Der wegen seiner Berufung von Pasewalk geführte Schriften- 
wechsel, einerseits zwischen Magistrat und Hartmanu und andererseits 
zwischen Magistrat und Knipstro, ist im Stettincr Staatsarchiv noch vor­
handen. Etwa 1550 kam Johann Granow als Kaplan an die Nikolaikirche. 
1557 wurde Johann Cogeler zunächst als Gehülfe und später als Nachfolger 
des Paul vom Rode voziert.

Von allen diesen wird ausdrücklich gesagt, daß die Berufung vom 
Magistrat ausgegangcn sei; bei Cogeler heißt es noch besonders: vom Rat 
und den Diskonts der Jakobikirche gefordert?) Es ist aber schwerlich an- 
zunehmen, daß diese Vokationen im Sinne der 1539 geltend gemachten 
Forderung des Magistrats geschehen seien. Ein Mann, wie Paul vom Rode, 
der sehr für kirchliche Ordnung war, würde als Superintendent wohl kaum 
dazu geschwiegen haben. Die Berufungen sind daher jedenfalls ganz nach 
Vorschrift der Kirchenordnnng uud des Visitationsabschieds von 1535 erfolgt. 
Indem der Magistrat sich der kirchlichen Ordnung fügte und der Herzog 
die Präsentierten, wie's scheint, ohne weiteres bestätigte, haben beide ver­
mieden, die Streitfrage zu einer brennenden zu machen. Aus der Welt 
war sie freilich dadurch nicht geschafft. So oft zwischen Herzog und Stadt 
wegen streitiger Sachen verhandelt wurde, tauchte auch die Patronatsfrage 
auf, wobei es sich neben dem Vokationsrecht besonders um die Verwaltung 
des Kirchenvermögens handelte.

Im Jahre 1560 begannen wieder Verhandlungen zwischen Herzog 
und Stadt wegen verschiedener Punkte. In den am 5. September 1561 
übergebenen fürstlichen Vergleichsartikeln heißt es Art. 28, das lus putro- 
nakus an St. Jakobi und St. Nikolai stehe dem Herzog zu. Und später: 
Da das „Iu8 patronatus in S. Jacobs, S. Niclaus vndt S. Peters 
Kirchen, auch S. Jürgens Hospital Sr. F. G. zustehet, etzlicher Massen 
aber die ackmiiiistrution vndt Verwaltung den Oineonw eingereumet, ge­
langet gleichwohl an S. F. G., das beide Bürgermeister, Rhadt vndt 
Oiaooni vorgedachter Verwaltung mißbrauchen, derhalben S. F. G. gebühret 
einsehung zuthuen vndt thuen zulasscn, das mit Verwaltung der Kirchen- 
guter recht vmbgangen werde". Zu diesem Zwecke solle eine Kirchen-

0 Bl. 160 f., auch Depon. Akten der Stadt Stettin, Tit. 11, Sekt. 1, Nr. 2. 
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visitation stattfinden. Der Magistrat entgegnet, er wisse sich nicht zu er- 
iunern, daß dem Herzog das iu8 patronatus zustehe; der Magistrat sei in 
guaw po88688ionö?) Die Visitation wurde auf Montag nach Jubilate 
(20. April) 1562 angeordnet, kam aber infolge Einspruchs der Stadt nicht 
zur Ausführung?)

Im Jahre 1567 wurden abermals Verhandlungen zwischen Herzog 
und Stadt geführt, wobei wieder der Patronatsstreit zur Sprache kam. 
Der Magistrat wünschte, daß diese Sache von der in Aussicht gestellten 
Kirchenvisitation getrennt entschieden würde. Er erklärte den Unterhändlern 
am 20. April betreffend den ihm vorgeworfenen Mißbrauch der Kirchen- 
verwaltung: „Bürgermeister vnd Naht vnd Bürgerschaft pitten mit dienst­
lichen Vleiß diesen Punct, weil es in voriger Handlung von den F. An- 
welden weitleuftigk vorgebracht vnd ämputirot, nicht einzustellen vnd zu- 
uerschieben. Dan es woll ein wegk, das in Christlicher Visitation durch 
geburliche erkundigung vnd Verordnung verstendiger gottfurchtiger vnparthey- 
licher Persohnen die Mißbreuche vnd vuordnung der Kirchen vnd Schulen 
in guten Standt gebracht vnd verbessert worden. Damit aber durch ein­
geführten Mißuerstandt oder Zweiffel das heilsame vnd nötige werck der 
Visitation nicht geirret oder verschoben werden möchte, so Wirt vnderthenig 
vnd mit fleiß gebeten, die Richtigkeit zu machen. Das ein Naht vnd ge­
meine Stadt das Iu8 ?atronatu8, die Verordnung, Verwaltung, ^äwini- 
8tration vnd Pflege Ampt in S. Jacob vnd Nicolai-Kirchen, Schulen vnd 
Hospitaln in vnd auß der Stadt, auch zu S. Jürgen mit dem Caland- 
hauße, da hochnotigk gemeiner Stadt begrebnuß des ortß zu erweitern, wie 
sie solches ober 10, 20, 30, 40 vnd mehr Jahr hergebracht gehabt, beseßen 
vnd geruhlich gebraucht vnd von dem Rahthauße nickt ein geringes zugelegt 
vnd angewant, dabey vngeirret gelaßen vnd das weiniger nicht unsern gnedige 
Landes Fürsten als löbliche Donators, Urotsotorss vnd Schutzherren ge- 
ehret werden möge".

Die Antwort erfolgte am 24. April: „Es erachten die Vnterhendler, 
das die erkundigung der gerechtigkeit des lurm ?atroimtu8 einß von den 
ersten vnd vornemsten Stucken der Visitation ist vnd außerhalb der Visi­
tation nicht woll zuuerrichten, vnd weil die Visitation nicht zu Einziehung, 
sondern zu eon86rnation vnd erhaltung eines ieden gebuerlichen gerechtig­
keit gemeinet vnd angestellct Wirt vnd dieselbe gerechtigkeiten auß den 
Vhrkunden vnd nachrichtungen genommen werden müssen, daß sich derhalb 
Bürgermeister vnd Naht der Visitation nicht zueußern oder diesen Punct 
dauon abzuscheiden, zu welcher Zeit den auch den Mißbrauchen vnd vnord-

') Bl. 163 sf.
Stett. Arch. k. I, Tit. 103, Nr. 28. 
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nungen Naht und maß kan gegeben werden"?) Der Magistrat erwiderte 
erst am 20. Januar 1568, zuerst mündlich und dann schriftlich: Die 
Kirchenvisitation wäre ihm recht; doch bäte er, den Streit äs iure patron. 
dabei nicht anzuregen, damit die Visitation dadurch nicht verzögert würde; 
auch wären die Bisitatoren als fürstliche Räte nicht in der Lage, in dieser 
Sache zu entscheiden?)

In der 1568 begonnenen Visitation wurde dieser Streit denn auch 
nicht berührt. Allerdings mußte die Visitation unterbrochen werden. Bis 
zu ihrer Fortsetzung fanden nun neue Verhandlungen statt, wohl infolge 
eines Wechsels in der Regierung. Herzog Barnim XI. dankte 1569 ab, 
nnd Johann Friedrich übernahm die Stettinische Regierung. 1570 wurde 
ein Vertrag von den fürstlichen Unterhändlern aufgesetzt, worin es hieß: 
Es sollen die verordneten Bisitatoren über die Punkte, darin der Herzog 
mit der Stadt streitig sei, nämlich vom lus putrouatu8 usw., falls Bürger­
meister, Rat und Gemeinde von ihrer Forderung nicht abstehen wollen, 
die beiderseitigen Urkunden und Beweisstücke beibringen und erwägen und 
dann ihr Gutachten abgeben. Falls auch dann keine Einigung erzielt 
wird, soll dem Herzog und dem Magistrat anheimgestellt werden, das 
Urteil Rechtsgelehrter einzuholeu. Das schien ein billiger Vorschlag; aber 
der Magistrat erhob Widerspruch gegen diese Vertragsformel, und damit 
blieb die Sache wieder unerledigt?) Auch in der Fortsetzung der Kirchen­
visitation 1573/74 kam der Patronatsstreit nicht zur Verhandlung. Die 
Visitation wurde zwar auch nicht zu Ende geführt; es scheint aber auch 
gar nicht beabsichtigt gewesen zu sein, die Patronatsfrage zu berühren. 
Denn in einem Bericht der Bisitatoren an den Herzog, betreffend die Aus­
führung der Visitation, heißt es: Fast alle notwendigen Punkte sind ver­
richtet bis auf den Punkt der Benefizien?) In diesem Bericht wird der 
Herzog „oberster Patron" genannt.

Inzwischen (1570) war Johann Granow, Kaplan an St. Nikolai, 
gestorben; an seine Stelle wurde Johann Blenno vom Magistrat berufen, 
ohne daß vonseiten des Herzogs Widerspruch dagegen erhoben wurde. 
Einige Jahre später (1575) starb auch der Pastor au St. Nikolai, LlaZ. 
Petrus Hartmann. Der Magistrat berief in seine Stelle den lllaA. 
Martin Friese, Prediger in Leisnig (Sachsen)/) der auch bestätigt wurde, 
obwohl D. Cogeler nnd O. Stymmel mit Rücksicht aus die noch ledige

') Bl. 244 ff.
-) Bl. 244 ff., auch 106 ff., 163 ff.
°) Bl. 244 ff.
*) Stett. Arch. P. I, Tit. 103, dir. 30. Der Bericht ist zum größten Teil 

wieder durchgestrichen.
') Vgl. Bl. 163 ff., 244 ff.



176 Der Streit um das Patronat der St. Jakobi-

Tochter Hartmanns lieber einen unverheirateten Prediger gewünscht hatten?) 
Als Friese 1593 seines Amts entsetzt wurde, berief der Magistrat den 
NuA. Lukas Tabbert, Kaplan an St. Jakobi, zum Pastor an St. Nikolai 
und an dessen Stelle Daniel Wasserfuhrer. An St. Jakobi war in­
zwischen bereits 1581 Tilemann Marquard an Stalkops Stelle zum 
Kaplan und 1587 nach Schlagekes Tode zum Oberkaplan vom Magistrat 
berufen worden.

Als aber 1594 die Prediger zn St. Jakobi in einem Schreiben an 
den Landesfürsten den Magistrat Patron nannten, wies Herzog Johann 
Friedrich in seiner Antwort vom 20. Juli diese Bezeichnung zurück: „Das 
daß In8 putr0nutu8 dem Rhadte gehören solle, seindt I. F. G. nicht ge- 
stendig, sei auch nicht zuerweisen vnd welcher mästen ihnen die Vo6ution68 
vnd bestellung der Kirchendiener vndt Verwaltung der Kirchengüter wegen 
I. F. G. eingereumet vndt bevohlen, das sei aus dem Visitationsbescheide 
äe 1535 zu ersehen. Darnach sollen sie sich halten vnd darüber 
niemande, was dem Landsfürsten vnd Stifter zustehet vndt heimgefallen, 
einreumen vnd zueignen. Was auch einem jeden 8x661^1 putrono an den 
benefizien, Vicarien vnd dergleichen Stifften daselbst zustehet, daran wollen 
S. F. G. niemandt hindern/' In der bald darauf (1596) erfolgten 
Kirchenvisitation wurde das In8 Mtron. zwar auch erörtert, eiue Einigung 
aber nicht erzielt; schließlich wurde dieser Streitpunkt bis zu „anderer Ge­
legenheit" ausgesetzt.

Darüber starb Herzog Johann Friedrich (1600). Unter seinem Nach­
folger, Barnim XII., trat eine neue Predigervakanz ein. Tilemann Marquard 
starb, und an seine Stelle wurde 1602 Andreas Garcaeus zum Kaplan 
an St. Jakobi vom Magistrat berufen. Barnim regierte nur wenige 
Jahre; er starb bereits 1603. Auch sein Nachfolger, Bogislaw XIII., 
starb schon am 7. März 1606. Ihm folgte Philipp II. Gleich zu Be­
ginn seiner Regierung begann der Streit von neuem, und zwar mit einer 
Entschiedenheit wie nie zuvor. Wenige Monate vor Bogislaw war (am 
25. Dezember 1605) O. Johann Cogeler, Pastor an St. Jakobi, ge­
storben. Der Magistrat berief in die erledigte Stelle den Pastor an 
St. Nikolai, LIuZ. Lukas Tabbert, und zeigte dies am 26. November 1606 
dem Superintendenten O. Jakob Schmidt (Faber) an, da „dem alten Her­
kommen alß auch der Löblichen Pommerischen Kirchenordnung gemäß" 
„alle vnd jede diesfals von den Patronen vnd Obrigkeiten vocirte Per­
sonen" dem Superintendenten „zur In8titution pru686ntir6t vud furgestellt 
werden müssen"?) Zugleich zeigte der Magistrat weiter an, daß er an

0 Bl. 244 ff.
-) Bl. 118.
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Tabberts Stelle den Christophorus Butelius, Lektor des Fürstl. Stettinischen 
Pädagogiums, berufen habe und ihn „inhalt Pommerscher Kirchenordnung 
nnd altem Gebrauch" „uä Examen st Iimtitutionom" präsentiere?) Der 
Superintendent berichtete dem herzoglichen Kanzler, Martin Chemnitius, 
und äußerte sich zugleich dahin, daß dem Magistrat das Patronatsrecht 
nicht zustehe. Der Herzog hielt nun in dieser Sache am 22. Dezember 
eine Beratung mit seinen Räten ab?) Diese waren einstimmig der An­
sicht, daß der Magistrat die uokus possossorios für sich hätte. Sie rieten, 
der Herzog möchte die beiden Kandidaten des Magistrats bestätigen, aber 
unter Protest hinsichtlich des lus putronaku8. Der Magistrat hätte dadurch, 
daß er den Superintendenten requirierte, die opmoopalom inrmäiokionoin 
des Landesfürsten anerkannt, und das genüge in diesem Falle.

Dementsprechend lautete denn auch die herzogliche Anweisung an den 
Superintendenten vom 30. Dezember 1606. Es heißt darin: Das iu8 
putron. sei dem Magistrat niemals zugestanden. Nach Einführung der 
Reformation sei es nicht auf ihn, sondern kraft des Religionsfriedens von 
1555 und des Passauer Vertrages an die regierenden Landesfürsten ge­
kommen. Deshalb hätten diese auch „iederzeit" (!) widersprochen, so oft 
der Magistrat das Patronatsrecht auszuüben versucht habe. Der Magistrat 
könne sich also keineswegs einer „ruhigen Possession" rühmen. — Der 
Einwand, daß Paul vom Rode vom Magistrat zum Pastor an St. Jakobi 
voziert worden sei, wird zurückgewiesen durch den Hinweis darauf, 1. daß 
bei Beginn der Reformation, als die Landesfürsten zum Teil noch selber 
katholisch wäre«, alles „tumultuaris und unordentlich" zngegangen sei, 
2. daß der Magistrat in seiner Exzeptionsschrift (1531) selber ausdrücklich 
sage, Paul vom Rode sei mit des Abts als des Patrons und seines 
Priors Zustimmung bestellt worden?) 3. daß unter den Schriften des 
Paul vom Rode von seiner eignen Hand sich die Notiz finde, es habe 
seine rechte und ordentliche Vokation zum Pastorat an St. Jakobi mehr 
von dem Landesfürsten als von dem Magistrat zu Stettin hergerührt?) 
Zugestanden wird, daß in der ersten Visitation 1535 dem Magistrat die 
Wahl und Verordnung der Kapläne^) und Diakonen „auf gewisse masse" 
durch die Visitatoren eingeräumt sei. Aber dem Magistrat wird vor­
geworfen, daß er sich gar nicht nach dieser Verordnung richte, vielmehr die 
Wahl ohne Mitwirkung der Prediger vornehme. Trotzdem will der Herzog 
in die Berufung Tabberts und Butelius' willigen, um nicht den Anschein

0 Bl. 116.
Das Protokoll: Bl. 138.

Z) Vgl. oben S. 166.
*) Vgl. oben S. 169, Anm. 1.

Hier sind die „Prediger" weggelassen; wir kommen später darauf zurück.
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zu erwecken, als wolle er „die befürderung der ehre Gottes vnd auß- 
breitung seines heiligen wortts mit sperrung dieser Kirchensache behindern". 
Der Superintendent wird angewiesen, bei der Kanzelabkündigung der Be­
rufung der beiden Pastoren ausdrücklich hinzuzufügen, daß es mit Vor­
wissen und Willen des Herzogs geschehen sei. Zum Schluß wird noch 
hinzugefügt: „Wir wollen aber durch diese guedige wilfahrung dem Rath 
am lurs xutronutuZ obgenannter beider Kirchen oder auch sonsten etwas, 
so dem Fl. Hause vnd vnser publicirten Kirchenordnung zu Nachteil vnd 
abbruch in einige Wege gereichen muchte, nichts eingereuhmet haben."')

Der Magistrat, dem dieses Schreiben am 2. Januar 1607 mit­
geteilt wurde, beschloß, die Streitfrage zur Erledigung zu bringen und die 
Besetzung der Stellen bis dahin zu verhindern. Darum verbot er Butelius, 
sich zur Prüfung und Ordination zu stellen, die auf den 3. bezw. 4. Januar 
angesetzt wurden, und ließ durch Tabbert „bei den Kaplane zu S. Jacob 
und beiden Predigern zum München durch einen Custor im nhamen des 
Radts bitten", sich nicht als Examinatoren beim Superintendenten ein- 
zufinden. Letzterer zeigte dies in einem echt byzantinischen Schreiben dem 
Herzog an?) der darauf am 10. Januar dem Superintendenten befahl, 
den Predigern in des Herzogs Namen zu verbieten, sich nach des Magistrats 
Anordnungen in Kirchensachen zu richten?) Der Magistrat erbat nun eine 
Audienz beim Herzog, die auch am 9. Februar in der „großen Tafelstube" 
gewährt wurde?) Der Syndikus brächte zunächst mündlich den Protest 
gegen das herzogliche Schreiben vom 30. Dezember vor und übergab dann 
einen ausführlichen Gegenbericht?)

Dieser Gegenbericht ist nicht frei von Unrichtigkeiten und schiefen 
Darstellungen. So, wenn er behauptet, die Stadt habe das Wahl- und 
Vokationsrecht der Geistlichen an den beiden Kirchen zu St. Jakobi uud 
St. Nikolai bis dahin „ohne Oontraciiotion oder Durbution der Landes­
fürsten" ausgeübt. Die Patronatsfrage sei nie intsr ^.rtioulos Oonbro- 
V6rso8 mitgesetzt; auch bei den Kirchenvisitationen sei nie Streit über das 
lug 1?aironatu8 oder Iu8 Vooanäi in beiden Kirchen erregt worden. 
Merkwürdig klingt auch die Behauptung, in den Ratsakten sei nichts von 
einer Exzeptionsschrift, die der Herzog angezogen, zu finden. Mit Recht 
konnte dagegen der Magistrat geltend machen, daß er seit der Reformation 
sunbestritten allerdings erst seit 1.040s alle Pfarrer uud Kirchendiener an 
den beiden in betracht kommenden Kirchen tatsächlich voziert und besoldet

') Bl. 120-122 und (Abschrift) Bl. 124-127.
-y Bl. 135 u. 136.
-) Bl. 130 u. (Abschrift) 131.
0 Protokoll: Bl. 140-143.
b) Bl. 148-160.
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hätte, was er durch ein beigefügtes Verzeichnis der Prediger zeigte?) Be­
sonders wies er darauf hin, daß Paul vom Rodes Nachfolger, Johann 
Cogeler, 1556 zunächst als Gehülfe und später als Nachfolger Paul 
vom Rodes durch den Magistrat berufen war, ohne daß der damalige 
Landesfürst Widerspruch erhoben hatte. Als 1602 Andreas Gartze (oder 
Garcaeus) zum Kaplan an St. Jakobi vom Magistrat berufen war, hätte 
der Superintendent Schmidt (Faber)H den Magistrat „für katronoin der­
selben Kirchen öffentlich erkant und genant". Freilich, auch die Berufung 
Paul vom Rodes sucht der Magistrat in Anspruch zu nehmen. Er be­
zweifelt, daß sie mit Einwilligung des Abts oder Priors geschehen sei, da 
man von dieser Seite die neue Lehre doch gerade zu verfolgen und aus- 
znrotten gesucht habe. Paul vom Rode sei, 1523 vom Magistrat und der 
Gemeinde nach Stettin gefordert, „folgendes" Jahr zum Pastor an der 
Jakobikirche ordentlich voziert und bestätigt worden?) Die vom Herzog 
erwähnte, dem Magistrat unbekannte, eigene Nachricht des Paul vom Rode 
wird so gedeutet, daß dieser 1535 von dem Landesfürsten als Ober-Patron 
der Landeskirche des Fürstentums in seinem Amt bestätigt worden sei. Das 
1u8 6pi860paIs und die 8unimain inri8äietionsm soolssiastioLM des 
Herzogs hätte die Stadt niemals bestritten. Daß aber durch solche An­
erkennung jedem Untertan und besonders einer Stadt die bei der Reformation 
der Kirche erlangte ?o88688ion vsi Mach iurm patronatn8 inoäiati 86u 
iuri8 voeanäi in ihren Kirchen sollte gänzlich genommen sein, das könnten 
sie aus dem Passauer Vertrag und dem Religionsfrieden von 1555 nicht 
entnehmen. Damit befand sich der Magistrat im Recht, denn der Augs- 
burger Religionsfriede war im wesentlichen eine Bestätigung des Speyerer 
Reichsabschiedes von 1526 und hatte durchaus nicht die Privatpatronate 
aufgehoben, bezw. alle erloschenen den Landesherren ausgeliefert. — Der 
Magistrat berief sich dagegen auf den Landtag zu Stettin 1556, auf dem 
die pommerschen Landstände und besonders die Städte sich ausdrücklich Vor­
behalten hätten, daß es mit Annahme und Entlassung der Prediger bleiben 
solle, wie es seit der Reformation Brauch gewesen wäre. „Darauff sie 
auch denselben Landtages Abscheidt vnd darin angedeutete General-Kirchen- 
Bisitation nicht weiter als erinnerter maßen angenommen", und die revidierte 
Kirchenordnung von 1563 hätte dies bestätigt. — Schließlich weist der 
Magistrat noch darauf hin, daß er auch alle Güter beider Kirchen bisher 
durch die Diakonen habe verwalten, die Kirchengebäude, wie z. B. den Turm

') Bl. 160 u. 161.
2) Er selbst unterzeichnet meist: Schmidt.
°) Daß hiervon keine Rede sein kann, haben wir oben gesehen. Wer sollte 

ihn z. B. damals schon „bestätigen"? Gemeint ist hier eben die Annahme P. v. R.'s 
zum Prediger (Kaplan) durch den Prior.
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von St. Jakobi und von St. Nikolai, in Ordnung halten, sowie die jähr­
lichen Kirchenrechnungen aufnehmen lassen, und was sonst Kirchenpatronen 
gebühre, als unzweifelhafte katroni beider Kirchen ohne Widerspruch der 
Landessürsten und Superintendenten ausgeübt habe. Darum habe die 
Stadt „in diesem Fall intsntiousm sntis tunäutain für sich", indem sie 
mehr als 80 Jahre lang „in oontinua st «guista possWgions vsl ^nasi 
Inris voeandi kastorss vnd andere Kirchendiener in-------- beiden Kirchen 
zu S. Jacob vnd S. Niclaus jeder Zeit gewesen vnd uUa contra- 
äiotions der vorigen-------- Fürsten viel vnterschiedliche ^etus Voeationnm 
st krasskutationum sxsroirst, auch alles dasjenige, was rcchtmessigen 
Kirchenpatronen gebucret, ohne Jennigen streitt oder äitksrsntii biß dahero 
verwaltet vnd verrichtet". Daher bittet Magistrat, den iAaZ. Tabbert und 
NaZ. Butelius „im Nahmen des Rahts als Patronen derselben Kirchen, 
wie von alters gebreuchlich vnd bei den InZtitutionibus der andern Prediger 
doselbst geschen, instituiren" zu lassen.

Der Herzog teilte seine Antwort in einer zweiten Audienz am 26. März 
1607 mit, mündlich wie schriftlich.*) Er hatte, wie er im Eingang seiner 
Resolution sagt, die Absicht gehabt, die Beilegung des Streites bis auf 
spätere Gelegenheit zu verschieben; zweierlei aber bestimmte ihn, einen aus­
führlichen Bescheid zu erteilen. Der Magistrat hatte mündlich wie schriftlich 
die Vermutung ausgesprochen, der Herzog wolle bei Antritt seiner Regierung 
das, was seine Vorfahren niemals angefochten hätten, der Stadt Stettin 
streitig machen. Mit Entrüstung weist der Herzog dies als Unterstellung 
zurück. Das zweite, was ihn zu eingehender Erörterung der Streitsache 
veranlaßte, war die Behauptung des Magistrats, bisher ununterbrochen und 
ungestört das Patronatsrecht ausgeübt zu haben. Der Bescheid stellt nun 
zunächst fest, daß die Stadt überhaupt keinen, geschweige denn rechtmäßigen 
Besitz- oder Erwerbstitel des Patronatsrechts beibringen könne. Er gibt 
auf Grund der Urkunden und Akten eine ausführliche Darlegung des 
Patronatsverhältuisses der Jakobikirche von ihrer Gründung an bis zur 
Reformation und des seither schwebenden Streites zwischen Herzog und 
Stadt. Der Bericht ist möglichst objektiv gehalten; nur bei der ersten 
Visitation von 1535 wird verschwiegen, was der Stadt günstig war; ebenso, 
daß der Herzog 1538 den Magistrat aufforderte, sich nach einer anderen 
tauglichen Person anstelle Paul vom Rodes umznsehen. Dagegen wird 
betont, daß es der Herzog gewesen sei, der 1539 am 10. Juni einen 
Kontrakt mit dem zurückgekehrten Paul vom Rode geschlossen und ihm nicht 
allein die Superintendentur, sondern auch das Pastorat an St. Jakobi 
übertragen und seine Besoldung festgesetzt habe. — Die Bernfung Cogelers

h Protokoll: Bl. 187—199. Ussolutio: Bl. 163—186. 
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durch den Magistrat bestreitet der Herzog, weil sie nicht erwiesen sei. Wenn 
sich wirklich ein Konzept solcher Vokation im Ratsarchiv finde, so sei das 
noch kein genügender Beweis. Mit der Sache verhalte es sich jedenfalls 
so: dem alt und schwach gewordenen Paul vom Rode sei Cogeler zur 
Unterstützung beigegeben worden, was „ausser allem Zweivel" auf An­
ordnung Mag. Pauli als des Superintendenten anstatt und mit Rat nnd 
Bewilligung des Landesfürsten geschehen sei. Als nun Cogeler sich geschickt 
und fleißig erwiesen, habe „man" swer denn? der Herzog oder der Magistrat?^ 
ihn hernach bei dem Predigtamt in St. Jakobi gelassen. Daraus könne 
aber der Magistrat nicht das Iu8 voeunäi zum Pastorat herleiten.

Das war nun freilich noch keine Widerlegung. Das fühlte der 
Herzog wohl selber und fügte darum hinzu: „Ja, wan schon, den vngestandenen 
fall zu setzen, D. Cogeler von Bürgermeister vndt Nhadt allein uociert sein 
solle, were doch solchs nur ein eintziger uetu8, dadurch der Rhadt das iu8 
putronutn8 oder die gerumhbte MN8i po88688ion nicht erlangen mngen". 
Nach dem Rechte werde das Patronatsrecht nicht durch eine einzige, sondern 
nur durch mehrere Präsentationen erworben, wozu eine Zeit, länger als 
Menschengedenken, gehöre. Zwar sei der Erwerb des Patronats nach An­
sicht einiger Rechtslehrer auch durch eine einmalige Vokation möglich, wenn 
1. ein rechtmäßiger Erwerbstitel, 2. der gute Glaube und 3. die ordent­
liche Bestätigung des Vozierten durch den Bischof oder den dazu Berechtigten 
nachgewiesen werde. Keines von diesen drei Stücken stehe aber dem Magistrat 
zur Seite. Ein Erwerbstitel sei weder geltend gemacht noch erwiesen. Auf 
den guten Glauben, ihm stehe das Patronat rechtlich zu, könne sich Magistrat 
auch nicht berufen. Vielmehr sei er „notorio in nmlu käs"; denn er habe 
im Speyerschen Prozeß gegen den Bamberger Abt anerkannt, daß diesem 
das iu8 Mtronutu8 zustehe; dazu kämen noch die vielfachen 6ontraäi6tion68 
der Landesfürsten in späterer Zeit. Daß eine ordentliche Institution oder 
Konfirmation v. Cogelers nachgesncht und erfolgt sei, sei auch nicht er­
wiesen. Der Umstand, daß der Landesfürst den O. Cogeler stillschweigend 
anerkannt habe, sei nach Ansicht der Rechtslehrer nicht hinreichend „uä 
acHuironckuin MU8i pO88688ion6in iuri8 pru686ntunäi vol voounäi", es 
müsse vielmehr „6xxr688a in8titntio oder eonürnmtio" erfolgen.

Der Magistrat konnte nun zwar mit „Protokollen nnd Konzepten", 
sowie mit dem „rechten versiegelten Original" beweisen, daß „D. Johannes 
Cögeler nicht allein anfenglich alß ein 8ub8titutu8 dem Ern M. ?uulo u 
Hkoäu in seinem hohen Alter von EErb. Naht zugeordnet, sondern auch 
hernacher Auno l560 vom Bürgermeister vnd Naht vnd den verordenten 
Vorstehern der Kirchen zürn Pastoren, Prediger vnd Lehrer göttliches Worts 
in S. Jacobß Kirchen ordentlicher weiße beruffen vnd mit volnkomlicher
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bestellung versehen worden" war?) Den Entwurf, daß eine ordentliche 
Einführung oder Bestätigung nicht erfolgt sei, weist er jedoch nicht zurück, 
sondern übergeht ihn mit Stillschweigen. Die maln tiäs8 aber konnte der 
Magistrat mit ebenso gutem, vielleicht noch besserem Recht dem Herzog 
selber bezw. den frühern Landesfürsten vorwerfen. Und in Bezug auf den 
ersten Punkt waren die Rechtsgründe des Herzogs recht anfechtbar. Nach 
kanonischem Recht ist der Erwerb durch Verjährung auch bei mangelndem 
Rechtstitel sehr wohl möglich, wenn — beim geistlichen Patronat, das hier 
in Betracht kommt — „unvordenklicher Besitz" nachgewiesen wurde, wobei 
das Gesetz unbestimmt läßt, wie viele Präsentationen während dieser Zeit 
geschehen müssen. Manche Kanonisten halten drei Präsentationen für er­
forderlich?) Wie wir sahen, hatte der Magistrat weit mehr als drei 
Geistliche berufen. Es kann auch kaum gezweifelt werden, daß er sie seit 
1540 kirchenordnungsmäßig dem Superintendenten präsentiert hat; sonst 
würde wohl bei der zwischen Landesfürsten und Magistrat vorhandenen 
Spannung ersterer ebenso wie der Superintendent dagegen eingeschritten 
sein. Der Magistrat berief sich auch ausdrücklich auf diese Form der 
Verjährung.

Es ist nun bezeichnend, wie der Herzog dazu gelangte, nur von 
einem einzigen Präsentationsakt (Cogeler) reden zu können. Er schaltete 
die Berufungen der Kapläne einfach aus, indem er sagte: Die Wahl und 
Vokation der „Capellan vndt Diacon" wäre in der Visitation von den 
Landesfürsten „aus sonderlicher Gnade" dem Magistrat unter Mitwirkung 
der andern Prediger, Diakonen und etlicher Alterleute gewährt worden. 
Er wäre auch nicht willens, „darüber vnnotig disputat zuerregen", falls 
der Magistrat jenen Bestimmungen gemäß verführe. Das wäre jedoch 
nicht immer geschehen; sondern der Magistrat hätte die Wahl ohne Hinzu­
ziehung der Prediger vorgenommen, auch sogar „bei lebzeiten deren, die 
sie (die kirchlichen Ämter) bedienen, andern sx8p6etant2 vndt gleichsam 

angefels verschreibung" gegeben. Er droht, bei weiteren Vorkommnissen 
der Art „die gnedige oonosWion xroxtsr muikipimsm ukusum st oontra- 
vsntionsm wiederumb zuretractirn", und fährt dann fort: „Mit dem 
Pastorat aber zu S. Jacob hat es viel einen andern bescheidt, daran ist 
mehr gelegen vndt müssen derentwegen S. F. G. darauff selbst ein 
wachendes äuge mit haben vndt will solchs von annehmung der saxellans 
zu bestellung des Pastorats nicht argumentirn oder schliessen lassen."

Es handelt sich also hauptsächlich nur um das Besetzungsrccht des 
Pastorats an St. Jakobi. Selbst das Pastorat an St. Nikolai scheint der

') In der Supplikation und Deduktion vom 7. Juli 1609, Bl. 244—276.
2) Vgl. Lippert, Versuch einer histor.-dogmat. Entwicklung der Lehre vom 

Patronat. Gießen 1829.
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Herzog fahren zu lassen. Und der Grund dafür? Das Pastorat an 
St. Jakobi war von jeher eine hervorragende Stelle gewesen. Paul vorn 
Rode sagte in einem Gutachten, kurz vor der zweiten Stettiner Visitation 
erstattet: Es sei nötig, „das zu S. Jacob einer gesetzt muß werden, der 
die pfar da vorhege vnd sunst Superintendent sei vber die anderen pfarr 
vnd Prediger —---------Hyrzu gehöret das priorat — —, also das wer 
vffm priorat ist, derselbe sol Pastor vnd pfarher der Kirchen sein vnd 
vberster Pfarrer dieser Stadt". *) Das Priorat aber war in dem 
Visitationsabschied 1535) der Disposition des Herzogs vorbehalten?) Dieser 
Umstand und die Tatsache, daß das Pastorat mit dem kirchenregimentlichen 
Amt der General-Superintendentnr verbunden gewesen war, macht den 
Wunsch der Herzoge, diese Stelle von sich aus unmittelbar besetzen zu 
könuen, erklärlich, rechtfertigt aber nicht die herzogliche Auslegung des 
Visitationsabschiedes und der Kirchenordnung betreffend das Wahlrecht des 
Magistrats. Schon die Überschrift des betreffenden Abschnitts ^) lautet: 
„Ferner Whalh vnd Vorordnung der Prediger, Diacon, Capellann-------- ", 
und im Text selbst wird auch mit keinem Wort der Unterschied zwischen 
Prediger (Pastor) und Kaplan angedentet, vielmehr ganz allgemein von 
„Jemandts" gesprochen. Es kommt noch dazu, daß im Jahre 1607 der 
kirchenregimentliche Grund nicht mehr bestand, da seit 1595 die Super- 
intendentur an St. Marien (O. Johann Faber) übergegangen war?)

Der herzogliche Bescheid nimmt dann nochmals Bezug auf deu 
Passauer Vertrag und Augsburger Religionsfrieden, vermöge dessen 
zweifellos „daß Ins putroimtim, so der Apt zu Bamberg, vudt das ins 
instituenäi, so der Bischofs zu Oumm^n gehabt, S. F. G. zugewachseu" 
sei. Uud weil der Magistrat eine „rechtmessige p088688Üm vel Huu8i" 
nicht bescheinigen könne, so sei von ihm die 1556 auf dem Landtag erfolgte 
Protestation „impertinenter vndt vberslussig angezogen". Trotzdem will
der Herzog als „frommer, gütiger, friedliebender Fürst" Tabbert und
Butelius bestätigen und instituieren lassen, „jedoch mit außdrncklichem Vor­
behalt dero rechtens". Zum Schluß drückt er seiu Befremden über den
Antrag aus, die Institution möge im Namen des Magistrats geschehen.
Mit Recht sagt er dagegen, die Institution sei ein Stück der bischöflichen 
Jurisdiktion und von dem In8 putronutu8 weit verschieden. Solle sie im 
Namen des Magistrats geschehen, so sei nicht nötig, den Superintendenten

0 BL. 70.
2) Nie dem, S. 254. Hierüber erhob sich auch ein langer Streit zwischen 

Herzog und Stadt, den ich aber unberücksichtigt gelassen habe, weil er nur sehr lose 
mit unserer Frage zusammenhängt.

3) Medem, S. 263.
*) Er am er IV, S. 185.



184 Der Streit um das Patronat der St. Jakobi-

damit zu bemühen; der Bürgermeister oder Syndikus oder ein Sekretär 
könne sie dann ebensogut vornehmen.

Dem Magistrat wurde eine Frist gewährt, sich über den herzoglichen 
Bescheid zu erklären; doch sollte wegen des nahen Osterfestes die Einführung 
beider Prediger sogleich geschehen. Der Magistrat war damit einverstanden, 
bat aber um eine Abschrift der Einführungsformel und um Bezeichnung 
als Patron bei der Einführung. Auf diese am 27. März mündlich vor- 
getragenc Bitte erwiderte der Kanzler Martin Chemnitius, es solle eine 
solche Form gewählt werden, daß keinem von beiden Teilen zu nahe ge­
treten würde; Patron könnte jedoch der Herzog den Magistrat nicht nennen, 
denn darum drehe sich ja der ganze Streit. Die Einführungsformel wurde 
nur dem Inhalt nach kurz angegeben. Am Sonntag Palmarum (29. März) 
fand die Einführung Tabbcrts durch den Superintendenten statt?) Schon 
tags darauf überreichte der Magistrat einen kurzen Protest gegen das Ver­
fahren bei der Einführung; während „nach gewöhnlicher form der Institution 
der Pastor oder Prediger vntcr andern« auch den Patronen der Kirchen 
pfleget commendiret werden", sei des Magistrats als Patrons garnicht, 
viel weniger, daß die Vokation vor« ihm ausgegangen, erwähnt worden. 
Noch 1602 bei der Einführung des Andr. Garcaeus habe der Super­
intendent den Magistrat als Patron der Kirche genannt und ihm den 
Garcaeus commendiert?) Das war irr der Tat geschehen, wie die ent­
sprechende Stelle aus des Superintendenten Rede (jetzt dein Herzog in 
Abschrift eingereicht) zeigt: „— — — weil der allmechtige Gott--------- 
Ern Mlöinannnin Llarc^uarä auß diesem leben abgefordert vnd also die 
Stelle des Obren Capellanats an dieser Kirchen erlediget, Ein Erbar, 
wolweiser Radt aber sampt den Hern Vorstehern hinwiderumb an dieselbige 
vociret vnd bestellet haben Ern ^.närsain 6arog,6uin, so soll ich itz den- 
selbitzen nach löblicher Christlicher Ordnung vnser Kirchen allhie instituiren 
vnd alle scelen, so zu dieser Kirch gehören, befhelen, ihn — — darumb 
Euren liebden darstellen und commendiren"?) Doch dieser Hinweis hatte 
keine Bedeutung für den Herzog, da es sich in jenem Falle nur um ein 
Kaplanat und nicht, wie hier, um das Pastorat an St. Jakobi handelte.

Am 1. April reichte der Magistrat noch eine ausführliche Protest- 
und Supplikationsschrift ein, „damit es nicht das ansehen haben oder 
kunfftigk dahin gezogen oder gedeutelt, ja auch wol von der gantzen ge­
meinen burgerschafft vnd der Posteritett vns sainpt vnd sonders verweißlich 
aufgerucket werden konte oder mochte, alß wan wir hiedurch vnsers proßeß 
vnd habenden Rechten gleich tuoito begeben hetten". Zugleich bat der

i) Bl. 201. Die Ansprache des Superintendenten an die Gemeinde doppelt: 
Bl. 203 u. Bl. 211, 213; die an Tabbert: Bl. 212.

? In doppelter Ausfertigung Bl. 217 u. 218, 222 u. 223.
°) Bl. 215.
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Magistrat, ihn bei der bevorstehenden Einführung des Butelius als Patron 
nennen zu lassen?) Am 2. April wurde Butelius in sein Amt eingeführt, 
ohne daß der Protest oder die Bitte des Magistrats berücksichtigt wurde?) 
Daher überreichte der Magistrat am 4. April einen neuen, dem vom 
1. April ähnlichen Protest gegen die Einführungsformel?)

Damit war die Sache für diesmal erledigt. Doch scheint der Herzog 
ernstlich an einen Ausgleich gedacht zu haben. Auf Blatt 231 findet sich 
nämlich folgender Entwurf, wahrscheinlich von Chemnitius' Hand: „8enutu8 
sol mit Zuziehung der andern Pastoren eine Person erwelen, dieselbige 
Illrwtrwsimo ?rinoipi nominiren, nicht alsbald vociren, wie bisdaher ge­
schehen ist.

„IHn8tri88imu8 cks nominato iuclieirsn, at 8i ills plaoeat, sum ack 
Lsnatum romittirsn mit befehl, das er auf seiner f. g. approbation dem 
Superintendenten ack Dxuinsn, Orckinationsm st Institution präsentiret werde.

„Es mnß aber dem kraosontuncko ante Orckinationsm die Vokation 
in 8oripto gegeben werden, das er dieselbige der Superintendcntz kan sxlribiren.

„Der Oräo gebeut dem Superintendenten, das er niemand sol ordi- 
niren, ehe er seine Bocation gesehen hat." Darunter steht dann ein Ent­
wurf für solche Vokation: „Nachdem der N. N., Pastor, Cappellau sto. 
verstorben eto., so haben auf guedige rutilioation vnd befehl des Dfurch- 
leuchtigenf G. F. vnd Hern, Hern küilipp II., Herzog zu Stettiu Pom­
mern vto., oum intsZro titulo, Ein Nadt alhie wiederumb vocirt sto."

Ob die Entstehung dieses ganzen Entwurfs schou in diese Zeit (das 
Jahr 1607) zu setzen ist, kann bezweifelt werden. Vielleicht ist er erst vier 
bis fünf Jahre später angefertigt worden als Grundlage für den endgültigen 
Vertrag. Andernfalls wäre es nicht recht verständlich, warum nicht auf 
Grund dieses Entwurfes versucht wurde, den Streit, als er im Jahre 1609 
von neuem entbrannte, sogleich beizulegen. —

Zwei Jahre ruhte der Streit. Da starb im Jahre 1609 am 2?3. Juni 
unerwartet M. Tabbert. Bei seiner Beerdigung wurde in dem Epilog ge­
sagt, daß jener vom Magistrat in das Pfarramt an St. Jakobi berufen 
worden wäre. Durch diese Bemerkung fühlte sich der Herzog in seinem 
Rechte verletzt und ließ (am 13. Juni) Nachforschungen nach dem Kon- 
zipienten des Epilogs anstellen. Es ergab sich, daß auf Friedeborns, des 
Stadtschreibers, Veranlassung jene Worte hinzugefügt worden waren?) 
Bald darauf, am 7. Juli, richtete der Magistrat an den Herzog eine 
„Supplication und Deduction" insachen des Patronats. Im Eingänge

0 Bl. 219-221.
2) Des Superintendenten Ansprache an die Gemeinde: Bl. 204, an Butelius: 

Bl. 209, die Ordinationsrede: Bl. 205—208.
«l Bl. 229 u. 230.
0 Bl. 233—237, 242, 243. Der Epilog selbst im Orig.-Konz. Bl. 238—240.
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hebt er nochmals hervor, daß er seit der Reformation, also „lengst ver- 
jahreter Zeit in oontinuirtsr xosssssion vsl guasi des Ouris katronatus 
st EliZsndi st Vooandi kastorss vnd andere Kirchendiener in beiden 
Stadtkirchcn zu S. Jacob vnd S. Niclauß" gewesen und geblieben sei, 
auch alles, was einem Kirchenpatron gebühre, ruhig ausgeübt habe, wodurch 
seine kosssssio vsl Huasi iuris xatronatus genügend bestätigt sei. Es 
folgt dann eine ausführliche Geschichte des ganzen Streites. Zum Schluß 
wird der in der Resolutio des Herzogs vom 26. März 1607 gemachte 
Vorwurf, der Magistrat habe mala kicks gehandelt, zurückgewiesen, ebenso 
die Behauptung, die Bestimmung des Bisitationsabschiedes von 1535, be­
treffend die Wahl der Prediger, beziehe sich nur auf die Kapläne, nicht 
aber auf den Pastor an St. Jakobi?)

Der Herzog erwiderte ganz kurz am 21. August, weun der Magistrat 
seit dem letzten Streitfall im Jahre 1607 eine entsprechende Bitte aus­
gesprochen hätte, so würde die Differenz vielleicht schon ausgeglichen worden 
sein. Da der Magistrat ein solches Ansuchen nicht gestellt, so hätte er ge­
wiß besondere Absichten damit verfolgt. Trotzdem wäre er, der Herzog, 
bereit, die Sache neben anderen zwischen ihm und der Stadt schwebenden 
Streitigkeiten zur gütlichen Verhandlung zu bringen; nur solle der Magistrat 
sich bis dahin jeder Vokation enthalten?) Der Magistrat antwortete am 
27. September?) er hätte nichts lieber, als wenn der Streit beigelegt 
würde. Weil aber der Herzog seit Antritt der Regierung mit vielen 
anderen wichtigen Geschäften beladen gewesen wäre, so hätte er ihn nicht 
eher an diese Sache erinnern wollen. Er bat nun, die Streitfrage so zeitig 
zu erledigen, daß die vakante Stelle nach Ablauf des Gnadenjahres sofort 
wieder besetzt werden könnte, betonte aber, daß er sich seines Vokationsrechtes 
nicht begeben könnte, und bezog sich dafür auf eine inzwischen eingeholte 
Rechtsbelchrung der juristischen Fakultät der Universität Frankfurt a. O., 
die er in Abschrift beifügte. Dies Gutachten lautete:

„— — — Alß Ihr vnß weitleuftige vndt außführliche ^.ota in 
punotv iuris patronatus, vornemblich der Kirchen zu S. Jacob vndt dan 
auch anderer in Alten Stettin, derowegen ihr mit ewerm hochlöblichen 
Landesfursten vndt Herrn streitigk worden, zugeschickt vndt euch darüber des 
Rechtens zu belehren gebethen habt, demnach vndt vleißiger erwegung aller 
der luno incks eingebrachten Osckustionsn vndt sonsten der ganzen Sachen 
eigentlichen vorlauffs, erachten wir Dechant, Ordinarius vndt andere 
Oootorss der Juristen Facultet zu Franckfurt an der Oder, ergrundten 
Rechtens vndt im Rechten zu erkennen sein: Habt ihr anfangs bei an­
gehender Reformation in Religions Sachen N. ?au!uin a Lchoäa von

0 Bl. 244—276.
') Bl. 277.

Bl. 279-283.
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Wittenberg voeirt, .deßen Voeation hernach u toto populo et Lenatu 
rutiüeirt, er auch eum 6ons6li8u des damahligen ?riori8 zu einem Prediger 
bei S. Jacob angenommen worden, derselbe auch bei 40 Jahren in seinem 
Ambte ruhiglich verblieben, diesem nach, ihr den v. OoAelorum sowoll 
andere OupeHnn08 in beiden Kirchen zu S. Jacob vndt S. Niclaß 
8U66688iv6 vermöge anneetirter D68iKnntion erfordert, die auch jederzeit 
von den Hern Kup^i-intonäenten auf ewer pru686ntation in8titmirt 

worden sein.
„Ob nun woll Ewer gnediger Landesfurst vndt Herr euch solch iu8 

voeunäi et pru686ntunäi nicht zugestehet, sondern daßelbe von dem Abt 
zu 8. Älielmelm vor Bambergk vermuge des Paßawischen Vertrages an 
S. F. G. gefallen zu sein vermeint: dennoch aber, weil nicht zu befinden 
ist, daß weder itz regierender Landesfurst, weder I. F. G. hochlöbliche 
Vorfahren u temxore k^lormutus r6liZioni8, weniger zuvorn einigen 

Voounäi oder ?ru686ntuuäi gar nicht exereirt, sondern diese 
Sache in nuäi8 t6rmini8 Oontruäi6tioni8 verbleiben lassen, daß ihr nun­
mehr bei itziger gelegenheit einen newen Pastorn zn vociren vud prue- 
86ntiren woll befugt, auch hinfuro bei dieser erlangteu vndt geubtten 
?O88688I0N vel c^uu8i des inri8 putronutu8 billich zu schützen seht, biß ihr 
deßen durch ordentliches Recht möchtet entsetzet werden. Von Rechts wegen.

Franckfurt an der Oder, den 13. 86pt6mbri8 ^nuo 1609." *)

Inzwischen, und zwar bereits am 14. Juni, also bald nach dem 
Tode Tabberts, hatte der Magistrat zum Nachfolger den Pastor an 
St. Nikolai, N. Butelius, gewählt und ihm die schriftliche Vokation über­
reichen lassen. Der aber war sehr vorsichtig und erklärte sich nach längerem 
Zögern zur Annahme der Stelle bereit, sobald der Patronatsstreit zwischen 
dem Landesfürsten und dem Magistrat geschlichtet wäre.

Von diesem Vorgänge hatte der Herzog wohl Kunde erhalten und 
suchte ihn zu seinen Gunsten auszunutzen. Er verhandelte auch seinerseits 
mit Butelius wegeu Anuahme des Pastorats an St. Jakobi. Butelius 
erklärte sich schließlich bereit. Der Herzog teilte dies dem Magistrat, zu­
gleich in Erwiderung des Schreibens vom 27. September, am. 29. Januar 
1610 mit und fügte hinzu: deswegen wolle er (!) hiermit den Ch. Butelius 
zum Pastor an St. Jakobi „benennet, vorgeschlagen und präsentiret haben" (!) 
und hoffe, daß der Magistrat damit einverstanden sei?) Das war kluge 
Berechnung vonseiten des Herzogs. Der Magistrat befand sich nun in 
einer mißlichen Lage.. Ablehnen konnte er den Butelius nicht, da er selber 
ihn bereits gewählt und voziert hatte. Diese Vokation wurde aber recht­
lich bedeutungslos, sobald er sich mit dem Vorschlag des Herzogs ein-

0 Bl. 284 u. 285.
2) Bl. 277.
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verstanden erklärte; denn dann hatte dieser den Butelius rechtmäßig be­
rufen, und der Magistrat konnte nicht mehr die durch ununterbrochene 
Ausübung der Notation nnd Präsentation erfolgte Verjährung für sich in 
Anspruch nehmen. In dieser schwierigen Lage kam ihm die von Butelius 
gestellte Bedingung, daß der Streit erst beigelegt sein müsse, zu Hülfe. 
Nnd so erwiderte er denn anch am 30. März dem Herzog unter Mit­
teilung der bereits längst mit Butelius getroffenen Abmachung: ehe die 
Streitsache erledigt wäre, könnte mit Butelius seiner Anstellung halber nicht 
verhandelt werden. Zugleich bat er, für die in Anssicht gestellte Bergleichs- 
handlung einen so zeitigen Termin zu bestimmen, daß nach Ablauf des 
Gnadenjahres auf Johannis die Stelle besetzt werden könnte?) Damit 
war des Herzogs Absicht durchkreuzt, zugleich aber auch die Besetzung der 
Stelle verzögert; denn der Vergleich kam nicht so bald zustande. Am 
22. Juni schrieb der Herzog an die Kapläne bei St. Jakobi, Andreas 
Garcaeus und Daniel Wasserfuhrer, daß sie, „weil aus wichtiger vor- 
hinderungen daß Pastorat bei vnser Kirchey zu S. Jacob alhie so eilendt 
nicht hat wider bestellet werden können", „noch eine Zeitlang vnd biß zu 
ferner Verordnung die Verrichtung der Kirchenarbeit" auf sich nehmen möchten?)

Die Vakanz dauerte noch zwei Jahre. Erst 1612 in der Woche 
nach Sexagesima^) (16. Februar) begannen von neuem die Verhandlungen 
über die verschiedenen Streitpunkte zwischen dem Herzog und der Stadt, 
die schließlich H auch zu einem Vertrag führten. An erster Stelle stand 
die Patronatsfrage. Bei Cramer (IV, o. 44) finden wir den Wortlaut 
des Rezesses. Der Herzog verzichtete auf das Patronatsrecht über 
St. Nikolai völlig, auf das über St. Jakobi jedoch mit einer Ein­
schränkung in Bezug auf die Besetzung des Pastorats. Demgemäß soll die 
Wahl der Geistlichen an St. Nikolai, sowie die der Diakoni oder Kapläne ^) 
an St. Jakobi vom Magistrat kirchenordnungsmäßig unter Hinzuziehung 
des Pastors an St. Jakobi und der übrigen Prediger der Kirche, bei der 
die Vakanz ist, sowie der Kirchenvorsteher, etlicher Alterleute der Kaufleute 
und vornehmsten Gewerke vollzogen werden. Der Gewählte soll dann nach

') Bl. 289-292.
2) Bl. 296.
2) Friedeborn, Histor. Beschreibung III, 88.
0 Nach einer Notiz (Bl. 306 f.) kam der Vertrag am 27. März 1612 zustande. 

Ebenso nach Hering, Histor. Beschr. v. d. Stiftung der zwey Collegiat-Kirchen in 
Alten Stettin (1725), S. 43. Das Datum kann aber angezweifelt werden; denn bereits 
am 24. März antwortete Herzog Philipp dem Magistrat (Bl. 300) auf ein Schreiben 
(ohne Datum), worin letzterer „nach besage des Vertrages" den N. Joh. Crüger — 
Butelius war inzwischen (1611) verstorben — zum Pastor an St. Jakobi nominiert 
(Bl. 297—299).

Hier wird das Wort „Diakonus" zum erstenmal für Kaplan gebraucht, 
während sonst bekanntlich die Kastenvorsteher Diakonen hießen.
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einer Probepredigt vor der Gemeinde vom Magistrat voziert und dem 
Superintendenten zur eventuellen Prüfung und Ordination, sowie zur Ein­
führung präsentiert werden. Bemerkenswert ist also, daß der Pastor an 
St. Jakobi an den Wahlen sämtlicher Prediger Leider Kirchen teilnehmen 
soll. Ebenso sind zu seiner eigenen Wahl nicht bloß die übrigen Prediger 
der Jakobikirche, sondern auch sämtliche von St. Nikolai hinzuzuziehen. 
Der Gewählte soll dann zunächst dem Herzog nominiert werden und eine 
Probepredigt nicht bloß vor der Jakobigemeinde, sondern auch vor dem 
Herzog in der Schloßkirche halten. Nach erfolgter Approbation, die nicht 
ohne erhebliche Gründe verweigert oder verzögert werden darf, hat der 
Magistrat, doch nie gegen den Willen der Gemeinde, den Gewählten zu 
berufen — in der Vokation soll aber einerseits ausdrücklich gesagt werden, 
daß sie mit Wissen und Willen des Landesfürsten erfolge; andererseits soll 
sich der Magistrat nicht als Patron bezeichnen') — und dem Super­
intendenten zu präsentieren. War der Kandidat bereits in einem Predigt­
amt, so fällt Prüfung und Ordination natürlich fort; dafür soll aber der 
Superintendent eine „freundliche Unterredung" mit ihm „wegen Gleichförmig­
keit in der Lehre und andern notwendigen Punkten" abhalten.

Die Entlassung der Geistlichen bleibt Sache des Konsistoriums. Die 
Verwaltung der Kirchengüter soll, wie in anderen Städten, dem Magistrat 
verbleiben gemäß den Visitationsabschieden von 1535 und 1540. Der 
Herzog behält sich jedoch die Oberaufsicht vor, sowie die Befugnis, den 
Superintendenten und andere fürstliche Räte der Rechnungslegung beiwohnen 
zu lassen. Die geistliche Jurisdiktion über die Kirchen, Kirchhöfe, Schulen, 
Prediger, Kirchen- und Schnldiener verbleibt dem Konsistorium.

Der Magistrat erklärte sich mit diesem Vertrage einverstanden, und 
so war denn ein fast hundertjähriger Streit hiermit beendet. Die Stadt 
war im wesentlichen als Sieger hervorgegangen. Das Patronatsrecht über 
St. Nikolai war ihr in vollem Umfange zugestanden und das über St. Jakobi 
zum größten Teil. Der herzogliche Vorbehalt des direkten Bestätigungs­
und Ablehnungsrechtes des ersten Geistlichen machte zwar das Wahlverfahren 
ziemlich umständlich, war aber im Grunde für die damalige Zeit von ge­
ringer Bedeutung, zumal die Ablehnung vertragsmäßig nur bei ganz er­
heblichen Gründen stattfinden durfte. Jener Vorbehalt sollte schließlich anch 
wohl nur die Niederlage des Herzogs verdecken. So sehr viel konnte dem 
letzteren anch garnicht mehr daran liegen, einen besonderen Einfluß bei der 
Besetzung der ersten Pfarrstelle der Jakobikirche auszuüben. Denn der 
Hauptgrund — das kirchenregimentliche Amt —, der seine Vorfahren zur 
Geltendmachung des Patronats über St. Jakobi bewogen haben mochte, 
war ja, wie wir sehen, hinfällig geworden.

0 Bl. 301.





Kismarck in Wommern.

Von
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Obwohl Fürst Bismarck nicht Pommer von Geburt war, so ist doch 
unsere Provinz diejenige deutsche Landschaft, mit der ihn die mannig­
faltigsten Beziehungen verknüpfen. Und was die Dauer des Aufenthaltes 
anbctrifft, so würde, wollte mau genaue Berechnungen anstellen, vielleicht 
selbst der Ort, an dem er die längste Zeit seinen Hauptwohnsitz gehabt 
hat, Berlin, nur wenig Vorsprung vor unserer Provinz haben. Aber noch 
mehr ins Gewicht als die Länge des Aufenthaltes fällt die Tatsache: 
Bismarck hat in Pommern Anregungen empfangen, die bestimmend wurden 
für seine ganze Entwickelung. Er hat hier in jungen Jahren sich selbst, 
das seelische Gleichgewicht gefunden. Aus Pommern hat er sich auch seine 
Lebensgefährtin geholt, die es verstand, ihm den häuslichen Herd so lieb 
zu machen, daß er zu ihm immer im Geiste, wie er ciumal schreibt, „aus 
der Wüste des politischen Lebens zurückblickte, wie der Wanderer in böser 
Nacht das Licht der Herberge schimmern sieht". I Auf pommerscher Erde 
hat er immer ueue Kraft geschöpft uud die Muße zum Entwerfen seiner 
größten Pläne gefunden. Der herrliche Landsitz, den er sich hier erwarb, 
wurde ihm schier die liebste Stätte, wenu nicht besondere Umstände ihn 
später mehr au den Sachsenwald gefesselt und mit diesem mehr hätten ver­
wachsen lassen. Eine Zusammenfassung dessen, was wir bisher über 
Bismarcks Aufenthalt in Pommern wissen, wird uns vergegenwärtigen, 
welche Rolle unser Küstenland im Leben des größten Mannes unserer Zeit 
gespielt hat. Sie gibt möglicherweise hier und da Anregungen, den Spuren 
Bismarckschen Lebens in dieser Gegend weiter nachzugchen und neue 
Quellen zu erschließen. Vielleicht fühlt sich die eine oder die andere 
Familie dadurch veranlaßt, Briefe Bismarcks oder solche, die Kunde von 
ihm geben, der Forschung zugänglich zn machen, oder Erinnerungen an 
den gewaltigen Mann zu veröffentlichen. Jetzt ist noch die Zeit dazu. 
Später verblaßt die Erinnerung nnr allzusehr, uud die Briefschätze, die 
hier uud da noch vorhanden sein mögen, gehen gar zu leicht zugrunde. 
Wir haben schon schwere Verluste in dieser Beziehung zn beklagen. Wie

') Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin, S. 568.
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der feinfühligste jetzt lebende Bismarck-Jnterpret, Erich Marcks, der zur 
Zeit mit einer monumentalen Biographie des eisernen Kanzlers beschäftigt 
ist, hervorhebt, liegt es im Wesen des Genius begriffen, daß er auch über 
das Grab hinaus sein Volk immer von neuem beschenkt.*) Dieses Wort 
wird sich allemal bewahrheiten, wenn neue Bismarckbriefe erschlossen werden.

Überblickt man die Zeiten, die Bismarck in Pommern verbracht hat, 

so sind vier Hauptabschnitte zu unterscheiden. Der erste umfaßt die Jahre 
der Kindheit, die Otto v. Bismarck hier verlebte; der zweite umschließt die 
Junggeselleujahre, deren Schauplatz vornehmlich der Naugarder Kreis war; 
der dritte, über eine lange Reihe von Jahren ausgedehnte, enthält die 
Zeit, wo das Haus seiner Schwiegereltern in Pommern einen Magnet für 
ihn bildete; und der vierte ist die Zeit, wo er auf ucuerworbenem Herren­
sitz fern vom Getriebe der großen Welt nusrnhte oder doch auszuruhen 
suchte. Im ersten und zweiten Abschnitt kommt von den Stätten, au 
denen er lebte, vornehmlich Kniephof in Betracht, im dritten steht Reinfeld 
im Mittelpunkt des Interesses und im letzten, wie allbekannt, Barzin. 
Dazwischen spielen zwei bemerkenswerte Intermezzos, beide in Vorpommern, 
das eine in Bismarcks jungen Jahren in Greifswald, das andere in den 
Jahren größten Schaffens in Piltbus. Man sieht schon hieraus, daß viele 
Gegenden unserer Provinz im Leben des ersten deutschen Reichskanzlers 
eine Rolle gespielt haben. Vornehmlich aber sammelt sich das Interesse 
auf den Naugarder uud deu Rummelsburger Kreis.

Mit seinem frischen Humor erklärt Bismarck einmal: „Ich bin ein 
Altmärker, der Gründe wissen will, seit meinem zweiten bis zum siebenten 
Jahre in Pommern erzogen, darum verstehe ich mitunter keinen Spaß"; 
und bekundet damit, daß er sich von frühester Jugend an fest mit 
Pommern verwachsen fühlte. Seine Eltern sind 1816, ein Jahr nach 
Ottos Geburt, von Schönhausen in der Altmark auf ihre Güter Kniephof, 
Külz und Jarchlin im Kreise Naugard, die ihnen ein paar Jahre zuvor 
durch Erbschaft zugefalleu waren, übergesiedelt. Bismarckscher Besitz waren 
die Güter schon seit 1726. Sie konnten als ansehnliche Besitzungen gelten. 
Bismarck selbst berechnete ihren Wert im Jahre 1847 auf 200000 Taler, 
Kniephof allein etwa auf 60000 Taler.

In Kniephof verbrachte der junge Otto vornehmlich seine frühesten 
Jahre, fast immer in freier Luft oder in den Ställen. Es liegt in der 
Natur der Sache, daß sich aus diesen ersten Jahren nicht viel berichten 
läßt. Aber auch aus ihnen nahm Bismarck neben den allgemeinen auch 
ganz besondere Eindrücke mit. So erzählt er, ein alter Kuhhirt habe

9 Erich Marcks, Neues aus Bismarcks Werkstatt, Deutsche Monatsschrift
I (1802), S. 738. 
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ihn einmal gewarnt, nicht so zutraulich bei den Kühen herumzukriechen. 
„Die Kuh", sagte er, „kann dir mit dem Hufe ins Auge treten. Die 
Kuh merkt nichts davon und frißt ruhig weiter, aber dein Auge ist dann 
futsch." „Daran habe ich später mehrmals gedacht", bemerkt Bismarck 
dazu, „wenn auch Menschen, ohne es zu ahneu, andern Schaden zufügten." 
Die Freiheit, die er während dieser Kinderjahre in den Gärten und Kiefern­
wäldern der Eltern genoß, und die reichliche pommersche Verpflegung, aber 
auch der elegante Anstrich, den das Leben im Hause seiner Eltern im 
Gegensatz zu den meisten der umliegenden adeligen Häuser hatte, standen 
in schroffem Gegensatz zu der strengen Zucht und der schmalen Kost, die 
dem Knaben bald darauf in Berlin aus der Plamannschen Erziehungs­
anstalt zuteil wurden, und begreiflicherweise plagte ihn in jener Anstalt 
die Sehnsucht nach dem Landleben daheim.

In den Ferien, die er im Elternhause verbrachte, erhielt diese Vor­
liebe für das Landleben stets neue Nahrung. Wie sich's versteht, suchte 
er sich unter den Altersgenossen in der Gutsnachbarschaft Freunde. Früh 
hat sich ihm der gleichalterige Moritz v. Blanckenburg, dessen Eltern 
Zimmerhausen und Cardemin im Regenwalder Kreise, etwa zwei Meilen 
nördlich von Kniephof, besaßen, angcschlossen. Als neunzehnjähriger 
Student lernte Bismarck durch Blanckenburg den zwölf Jahre älteren 
Leutnant Albrecht v. Roon, den späteren Feldmarschall, kennen, dem da­
mals vom Generalstab die Vermessung der Naugarder Gegend übertragen 
war und der deswegen sein Quartier für einige Monate bei den ihm eng 
befreundeten Blanckenburgs in Zimmerhausen aufgcschlagen hatte. Damals 
(1834) knüpften sich die persönlichen Beziehungen zwischen den beiden 
Männern, die so bedeutungsvoll für Preußens und Deutschlands Geschicke 
werden sollten. Bismarck und Blanckenburg begleiteten Roon bei dessen 
topographischen Aufnahmen und gingen mit ihm auch waidmännischem 
Vergnügen nach. Noch nach Jahrzehnten lebte es dem Fürsten frisch im 
Gedächtnis, wie sie auf der Sabower Heide, in unmittelbarer Nachbar­
schaft von Kniephof, bei den gleichfalls befreundeten Knobelsdorffs „die 
Hühner verhörten".

Der Vater Bismarck bestimmte seinen Sohn Otto für die Beamten­
laufbahn. Doch dessen Herz hing ganz am Landleben. Je mehr er in 
die Bureaukratie hineinblickte, um so weniger behagte es ihm in ihr. „Der 
preußische Beamte gleicht dem Einzelnen im Orchester; mag er die erste 
Violine oder den Triangel spielen, ohne Übersicht und Einfluß auf das 

Ganze, muß er sein Bruchstück abspielen, wie es ihm gesetzt ist, er mag es 
für gut oder schlecht halten. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für 
gut erkenne oder gar keine", lauten seine berühmten Worte aus dem 
Jahre 1838. Dabei dachte er sich den Beruf des Landwirtes nicht etwa 

13* 



196 Bismarck in Pommern.

mühelos. „Um eine große Landwirtschaft heutzutage richtig zu leiten, ist 
vielleicht mehr Verstand erforderlich, als um Geheimrat zu werden. Nament­
lich glaube ich, daß bei einer Wirtschaft, die so groß und überhaupt in der 
Lage ist, wie die Kniephofer, die volle Kraft und Industrie eines gescheuten 
Mannes erforderlich ist, um vou jenen Gütern den Ertrag zu haben, den 
sie geben können", schrieb er ebenfalls 1838 an eine Cousine, die seine Be­
gabung erkannt hatte und ihn darum bereden wollte, bei der Beamten­
laufbahn zu bleiben. Der dreiundzwanzigjährigc junge Mann war aber 
damals in unbefriedigtster Stimmung. Er fand Welt und Leben schal und 
unersprießlich, „mehr als ich es wohl gegen meine Cousine oder meinen 
Vater andeuten mochte", wie er einige Jahre später bekannte. In der 
Bureaukratie schien es ihm vollends unerträglich. Mit Freuden begrüßte 
er es daher, daß sein Vater sich entschloß, seine Söhne aus der Beamten­
laufbahn herauszunehmen und sie in die festgefahrene Bewirtschaftung seiner 
Güter eintreten zu lassen. Dieser Entschluß fällt in den Herbst 1838. 
Nun glaubte Bismarck in sein Element versetzt zu werden. „Auf dem 
Lande dachte ich zu lebeu und zu sterben, nachdem ich Erfolge in der Land­
wirtschaft erreicht haben würde", hat der Fürst im Alter von dieser Ver­
änderung in seinem Leben erzählt.

Er griff seine neue Lebensarbeit mit großem Ernste an. Zunächst 
ließ er sich von den Gardejägern in Potsdam, bei denen er gerade diente, 
zu deu Jägern in Greifswald versetzen, um sich dort neben dem Dienste 
dem Studium der Landwirtschaft auf der Akademie zu Eldena zu widmen. 
Er bezog in Greifswald eine Wohnung in der Büchstraße. Anregend war 
der Verkehr mit Verwandten in Karlsburg im Kreise Greifswald, nament­
lich mit seiner Cousine Karoline (Lienchen) Gräfin Bismarck-Bohlen, geb. 
Gräfin Bohlen, eben jener, die ihn bei der Beamtenlaufbahn festhalten 
wollte, und deren Tochter Karoline, die kurz vorher einen Herrn von Ma- 
lortie geheiratet hatte. Anch knüpfte er damals Beziehungen mit dem Fürsten 
Putbus au und besichtigte mit lebhaftem Interesse dessen neue „sehr schöne 
und vollständige" Zuckerfabrik. Sonst lebte er zurückgezogen. „Ich befinde 
mich dabei behaglicher als je und kann ungestört studieren", schreibt er 
darüber seinem Vater. „Hauptsächlich beschäftige ich mich vorläufig mit 
Chemie, worin ich mit einem Mediziner, der sich zum Examen vorbereitet" 
(man erführe gern, wer das gewesen ist), „täglich einige Stunden arbeite. 
In der Nähe habe ich mir einige Wirtschaften angesehen, die hier durch­
schnittlich in einem fast musterhaften Zustande sind; aber beinah lediglich 
Ackerwirtschaften." Dann geht es mit Bismarckschem Humor in der 
Schilderung weiter: „Bei Tisch im Deutschen Hause hört man alle die 
wohlbeleibten Figuren mit roten Gesichtern, dicken Händen und beneidens­
wertem Appetit, die sich täglich zu sechs bis acht und mehren dort einfinden, 
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ausschließlich'nur von Ackerbau und Kornhandel sprechen; obgleich sie alle 
erschrecklich schreien und heftig dabei gestikulieren, verstehe ich doch selten, 
was sie sagen, da man allgemein) platt spricht, und sehr schnell, so daß ich 
nur mitunter etwas wie Raps, Hafer, Arbsen, Sämaschine, Dröschen, 
pummersche Last und Berliner Schäpel unterscheide; das höre ich dann mit 
sehr verständiger Miene, denke darüber nach und träume nachts von Dreesch­
hafer, Mist und Stoppelroggen". Dann fällt er wieder ins Ernsthafte 
zurück: „Ju Eldena ist noch immer alles verreist, die Lehrer, wie die meisten 
Schüler. Der Direktor der Akademie, Schulz, ist zugleich Dirigent der 
dortigen ziemlich bedeutenden Ackerwirtschaft. Bis jetzt glaube ich kaum, 
daß ich in den Hörsälen mehr lernen werde als aus guten Büchern. Als 
Lehrling bei Schulz könnte man gewiß lernen; es ist nur die Frage, ob 
er mich annimmt. Eldena ist übrigens eine gute halbe Meile von hier, 
und im Winter wird der Weg bodenlos sein; da ich nun wegen des Militärs 
in der Stadt wohnen muß, so werde ich erst sehen, wie ich es möglich 
mache, daß ich ein oder zwei Kollegia, die mir augenblicklich die nützlichsten 
sind, dort höre."')

Noch während Bismarck in Greifswald diente, starb seine Mutter, 
am 1. Januar 1839; nun zog der Vater mit seiner Tochter Malwine, 
die zwölf Jahre jünger als Otto war, nach Schönhausen und überließ den 
beiden Söhnen ganz die Bewirtschaftung der pommerschen Güter. Zu 
Ostern 1839 erfolgte die Übernahme. Anfangs richteten die Brüder einen 

gemeinsamen Haushalt in Kniephof ein. Lange währte diese Gemeinschast- 
lichkeit indes nicht. Im Jahre 1841 teilten sich die Brüder in die 
Bewirtschaftung, Bernhard — er war fünf Jahre älter als Otto — über­
nahm Külz, Otto Kniephof und Jarchlin.

An den Fluten der Zampel, an denen Kniephof gelegen ist, und die 
zuweilen stark anschwellen konnten — seiner Schwester versichert Bismarck 
gelegentlich mit sündhaftem Humor: „Ich bin stolz darauf, sagen zu können, 
daß in meinem Nebenfluß der Zampel ein Teerfahrer mit seinem Pferde 
ertrank" — führte nun Junker Otto v. Bismarck ein einsames Jung­
gesellenleben. Alle Welt weiß, daß unser Held eine stürmische Jugend 
durchlebt hat. Diese Kniephofer Jahre spielen eine ganz besondere Rolle 
darin. Ältere Leute wissen allerlei von den Streichen des „tollen Junkers" 

Bismarck zu erzählen. Viel des Beglaubigten ist allerdings noch immer 
nicht auf uus gelangt. Gar unterhaltsam schilderte schon 18A7 der Greifen- 
berger Landrat v. d. Marwitz-Rützenow Herrn v. Keudell Bismarcks da­
maliges Leben: „Wenn ich nach langer Fahrt auf schlechten Wegen bei 
ihm in Kniephof ankam, wurde ein einfacher Imbiß aufgetragen; er nahm

') Der Brief abgedruckt in den Briefen an Braut und Gattin, S. 23 ff. 
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Porter und Sekt aus dem Wandschrank, setzte die Flaschen vor mich hin 
und sagte: Help ^ourssik. Während ich mich stärkte, sprach er viel und 
anregend. Er las gewaltig viel, meist Geschichtswerke. Von sehr vielen 
Gütern in Pommern, in der Mark und im Magdeburgischen kannte er die 
Bodenverhältnisse, die Größen und sogar die zu verschiedenen Zeiten dafür 
gezahlten Kaufwerte. Er freute sich immer sehr, wenn man ihn besuchte; 
und wenn man fortfuhr, Pflegte er die Gäste zu Pferde bis über seine 
Gutsgrenze zu begleiten. Zu seinem Vergnügen kam er einmal nach 
Treptow und diente längere Zeit als Landwehrleutnant bei den Ulanen. 
Das kameradschaftliche Leben sagte ihm sehr zu. Er war der verwegenste 
Reiter und stürzte öfters. Die meisten Besuche, auch auf weite Entfernungen, 
machte er zu Pferde und brächte lebendigen Verkehr in die Gegend. In 
Kniephof war das Jagddiner immer einfach, doch saßen wir, trinkend und 
rauchend, gewöhnlich bis in die tiefe Nacht." Dann erzählt der Landrat 
die köstliche Geschichte von dem Besuche bei Bismarck, wo ein Aufstehen zu 
früher Morgenstunde verabredet war, obwohl man wacker bis zu später 
Stunde gezecht hatte, wo Bismarck aber pünktlich weckte und da der Besuch 
die Tür wohlweislich verrammelt hatte, vom Hofe Revolverschüsse in das 
Schlafzimmer der Freunde feuerte und dadurch die Langschläfer zur Kapitulation 
nötigte. Diese Methode, durch Revolverschüsse, die er in die Stuben feuerte, 
zur Eile zu mahnen, hat Bismarck, wie es scheint, öfter angewandt und 
zwar mit recht wirkungsvollem Erfolge. Marwitz erzählt noch einen ähn­
lichen Fall und bemerkt dazu: „Niemand fiel es ein, daß er hätte vorbei­
schießen und einen von uns treffen können, denn wir kannten seine Pistole 
als unfehlbar sicher".

Das Pferd, das Bismarck gewöhnlich ritt, ein großer schneller Brauner, 
war weit und breit bekannt. Es führte den sinnvollen Namen Caleb. So 
hieß einer der Kundschafter, die Moses aussandte zur Erkundung des ge­
lobten Landes (4. Moses 13, 7). Manchen fröhlichen Erkundungsritt mag 
Bismarck auf ihm in der Naugarder Gegend geritten sein. Die Witterung 
des Tieres hat ihn indes noch nicht in das Land seiner Träume geleitet. 
Auch manchen tosten Ritt hat sein Herr auf ihm ausgeführt. Caleb prägte 
sich u. a. den Chausseegelderhebern unangenehm ein. Denn es machte dem 
tollen Junker, wie Alex. Andrae-Roman erzählt/) großes Vergnügen, diese 
Beamten bei seinen häufig unternommenen Nachtritten in großer Kälte aus 
dem warmen Bett zu nötigen und wenn sie eben den Schlagbaum aufziehen 
wollten, dem Caleb die Sporen zu geben und darüber hinwegzusetzen. Eine 
andere Begebenheit dieser Zeit hat uns gleichfalls Landrat Marwitz über-

') Drei pommersche Junker in „Aus Höhen und Tiefen". Ein Jahrbuch für 
das deutsche Haus. 5. Jahrg. Berlin 1902. S. 295.
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liefert.') Eines Tages ritt Bismarck auf Caleb neun Meilen, um in dem 
damals viel besuchten Badeorte Polzin, dessen landschaftliche Reize heute 
mehr erschlossen sind, den Abend zu tanzeu und dabei eine vielumworbenc 
junge Dame kennen zu lernen. „Er machte", so erzählt Marwitz, „ihr den 
Hof, schien ihr zu gefallen und dachte an Verlobung. Am folgenden Tage 
aber gab er diesen Gedanken auf, weil er erkannte, daß ihr Charakter nicht 
zu dem seinigeu paßte. Tief verstimmt ritt er in der Nacht nach Hause. 
Quer durch einen Wald galoppierend, stürzte Caleb in einen breiten Graben. 
Bismarck wurde mit dem Kopfe gegen einen Hügel geschleudert und blieb 
einige Zeit bewußtlos liegen. Als er erwachte, sah er bei Mondschein den 
treuen Caleb neben sich stehen, stieg auf und ritt ganz langsam nach Hause. 
Nach dieser Begebenheit, die ihn, wie er erzählte, einigermaßen erschüttert 
hatte, war eine Zeitlang wenig von ihm zu hören."

Zerstreuungen boten ihm die Übungen, die er als Landwehrleutnant 

mitmachte. Bei der einen rettete er seinen Reitknecht vor dem Tode des 
Ertrinkens aus dem Wendelsee bei Lippehne (1842). Dies brächte ihm 
die erste Auszeichnung, die Rettungsmedaille, ein. Ein andermal übte 
er in der Gegend von Krüssow bei Stargard (1844). Mehrere Male hat 
er auch als Kreisdeputierter seinen Bruder, der bald zum Landrat des 
Naugarder Kreises ernannt worden war, in den landrätlichen Geschäften 
vertreten, so 1842 und 1844/45. Währenddessen gab es mancherlei Arbeit 
für ihn. „Viel Feuer, viel Termine bei starker Hitze und viele Reisen in 
sandigen Kienheiden", sagt er von einer dieser Vertretungen. Auch berichtet 
er, daß er damals verschiedene kleine Konflikte mit der Stettiner Regierung 
gehabt habe, die in ihm die Abneigung gegen die Bureaukratie gesteigert 
hätten. Eine kleine Episode daraus teilt er mit:?) „Während ich den 
beurlaubten Landrat vertrat, erhielt ich von der Regierung den Auftrag, 
den Patron von Külz, der ich selbst war, zur Übernahme gewisser Lasten 

zu bewegen. Ich ließ den Auftrag liegen, um ihu dem Landrate bei seiner 
Rückkehr zu übergeben, wurde wiederholt exzitiert und eine Ordnungsstrafe 
von einem Taler wurde mir durch Postvorschuß auferlegt. Ich setzte nun 
ein Protokoll auf, in welchem ich als stellvertretender Landrat, zweitens 
als Patron von Külz als erschienen aufgeführt war. Komparent machte 
in seiner Eigenschaft uä 1 sich die vorgeschriebene Vorhaltung, entwickelte 
dagegen in der all 2 die Gründe, aus denen er die Zumutung ablehnen 
müsse, worauf das Protokoll von ihm doppelt genehmigt und unterschrieben 
wurde. Die Regierung verstand Scherz nnd ließ mir die Ordnungsstrafe 
zurückzahlen. In anderen Fällen kam es zu unangenehmen Schraubereien."

9 Robert v. Keudell, Fürst und Fürstin Bismarck. 3.Aufl. Berlin 1902. S. 15.
9 Gedanken und Erinnerungen 1, S. 16. Vgl. über die Tätigkeit Bismarcks 

als stellvertretender Landrat außerdem Gedanken uud Erinnerungen I, S. 10.
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Es wäre zweifellos von höchstem Interesse, die Akten der hiesigen Regierung 
mit Bismarcks Erzählung, die aus dem Greisenalter des Fürsten stammt, 
zu vergleichen. Das fragliche Aktenstück muß sich in den Akten der Ab­
teilung II (Kirchen- und Schulwesen) befinden, die noch nicht an das 
Kgl. Staatsarchiv abgegeben sind. Auch über die sonstigen Zusammenstöße 
des Landrats-Vertreters v. Bismarck mit der Stettiner Regierung, auf die 
der Fürst hingedentet hat, erführe man gern Näheres. Im Oktober 1845 
trat Bismarck auch in den pommerschen Provinzial-Landtag ein. Dort 
scheint er indes nicht besonders hervorgetreten zu sein.

Trotz mancher Geselligkeit war ihm oft verzweifelt langweilig zu­
mute. „Ich langweile mich zum Hängen", schrieb er am 1. Oktober 
1843 an seinen Vater. An seinem 30. Geburtstage ertrug der einsame 
Junggeselle, wie er schreibt, „mehrfachen Damenbesuch mit würdevollem 
Anstand". Seine Schwester Malwine suchte ihn zu verheiraten, desgleichen 
seine Cousine Karoline v. Malortie, geb. Gräfin Bismarck-Bohlen. Sie 
hatten auch ihre Kandidatinnen. Bismarck selbst kam auf solche Gedanken. 
Es scheint so, als wenn er sich um diese Zeit einen Korb geholt hat; so 
ist doch wohl die Stelle zu verstehen in einem Briefe an seine Schwester 
vom 9. April 1845 aus Kniephof: „Johann pfeift draußen ebenso konse­
quent wie falsch einen ganz infamen Gassenhauer, und ich habe nicht die 
Grausamkeit, es ihm zu untersagen, da er ohne Zweifel seinen heftigen 
Liebeskummer durch Musik zu beschwichtigen sucht. Das Ideal seiner 
Träume hat kürzlich, auf Zureden der Eltern, ihm abgesagt und einen 
Stellmacher geheiratet. Ganz mein Fall, bis auf den Stellmacher, der 
noch im Schoße der Zukunft raspelt." Unkontrolierbare Angaben über 
die Dame, die ihn verschmäht hat, kann man öfter hören. Die ganze 
Angelegenheit gilt als öffentliches Geheimnis. Vielleicht treten die be­
teiligten Familienkreise einmal mit Mitteilungen hervor, so daß darüber 
ohne Bedenken gesprochen werden kann. Die in Rede stehende Dame ist 
bereits seit zweiundvierzig Jahren verstorben. In demselben Briefe, in 
dem Bismarck von seinem unglücklich verliebten Diener spricht, schreibt er 
ferner: „Ich muß mich übrigens, hol mich der D. . .! verheiraten, das 
wird mir wieder recht klar, da ich mich nach Vaters Abreise einsam und 
verlaassen fühle und milde, feuchte Witterung mich melancholisch, sehn­
süchtig, verliebt stimmt. Mir hilft kein Sträuben, ich muß zuletzt doch 
noch H. E. heiraten, die Leute wollen es alle so, und nichts scheint 
natürlicher, da wir beide zusammen übrig geblieben sind. Sie läßt mich 
zwar kalt, aber das tun sie alle, weiß der D . . . woran es liegt."

Niemals war dem lebensfrohen jungen Manne der innere Ernst und 
der Wissensdrang geschwunden. Der Eifer, mit dem er sich anfangs der

t) Horst Kohl. Bismarckbriefe. 6. Aufl. 1897. S. 22f. 
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Landwirtschaft hingab und die Anläufe, die er immer wieder unternahm, 
nm etwas zu leisten, bezeugen das. Wie sehr hat er die Anschauungen, 
die er gerade in diesen Jahren sammelte, später in seinem Leben und 
seiner Politik zu verwerten gewußt! Gleich seine ersten parlamentarischen 
Reden bezeugen das. Die Wurzeln seiner Sozialpolitik liegen hier. Man 
denke nur an seine Worte vom 11. Dezember 1867: „Ich gehöre nicht 
zu denen, die kalt auf die Lasten blicken, die den Dürftigen auferlegt 
werden. Ich habe dazu zu lange auf dem Lande gelebt, um nicht zu 
wissen, was es heißt, wenn der arme Steuerzahler seinen Groschen bringt, 
und wenn er ihn in der Zeit der Not bringt." In diesen Kniephofer 
Jahren eignete er sich auch die Kenntnis des Plattdeutschen an, die er als 
Jäger in Greifswald noch nicht besaß und die ihm später selbst in der 
hohen Politik — man denke au seine Verhandlungen mit Oom Krüger — 
schätzenswerte Dienste leistete. Sobald er Kniephof übernommen hatte, 
gewann er Fühlung mit dem Regenwalder landwirtschaftlichen Verein, der 
seit 1831 bestand und unter der Leitung Beckedorffs, einer höchst be­
merkenswerten, geradezu bedeutenden Figur *), später unter der Mitwirkung 
Sprengels, eine rationelle Landwirtschaft in Pommern verbreiten half. 
Auch mit dem im Regenwalder Kreise angesessenen namhaften volks­
wirtschaftlichen Schriftsteller v. Bülow-Cummcrow, der damals auf der 
Höhe seines Schaffens stand?), kam Bismarck in Verkehr. Bülows 
„rastlose, geistige Lebendigkeit" machte auf ihn tiefen Eindruck?) Sicherlich 
haben die politischen Anschauungen dieses scharfen und unabhängigen Kopfes 

auf ihn befruchtend gewirkt.
In dieser Kniephofer Zeit, besonders seitdem er das Gut allein be­

wirtschaftete, machte sich jedoch in seinem Seelenleben eine innere Leere 
fühlbar, die Reaktion gegen das stürmische Leben, das er bisher vielfach 
geführt hatte. Es bemächtigte sich seiner ein starker Pessimismus. Er 
suchte in mannigfacher Lektüre Zerstreuung. Fand er doch auf Kniephof 
eine stattliche Sammlung guter Bücher vor. Außer mit geschichtlichen und 
geographischen Werken beschäftigte er sich namentlich mit dem Lesen religiös­
philosophischer Bücher. Er las mit Eifer Schriften von D. F. Strauß, 
Feuerbach und Bruno Bauer. Die Ideen dieser Denker berührten ihn 
wie elektrische Schläge; aber sie befriedigten ihn nicht. Er geriet durch 
sie, wie er sagt, „nur tiefer iu die Sackgasse des Zweifels", der sich seiner 
schon früh auf dem Gymnasium bemächtigt hatte. Wie Friedrich dem 
Großeu, so schien auch ihm des Menschen Dasein „vielleicht nur ein bei-

') Vgl. über ihn Steffenhagen in der Allg. Deutschen Biographie 2, S. 219.
2) Vgl. über Bülow Meitzen in der Allg. Deutschen Biographie 3, S- 517 und 

Treitschke, Deutsche Geschichte III?, S. 115f.
?) Vgl. Poschinger, Preußen im Bundestage IV, S. 6.
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läufiger Ausfluß der Schöpfung", „Staub vom Rollen der Räder". All­
mählich geriet er in die tiefe Erregung einer nach Gotteserkenntnis dürstenden 
Menschenseele, i) Da war es die Wiederaufnahme engeren Verkehrs mit 
seinem alten Schulgenossen Moritz v. Blanckenburg und dessen Kreise, die 
die entscheidende Wendung in seiner inneren Entwickelung herbeiführte. 
Otto v. Bismarck trat in den christlich-germanischen Kreis ein.?)

Wie seltsam mutet es uns heute au, weuu wir uns zu vergegen­
wärtigen haben, daß in diesen fast von allem Verkehr abgeschiedenen 
hinterpommerschen Gegenden des Naugarder und Regenwalder Kreises da­
mals wissenschaftliche und religiös-ethische Strömungen fluteten, denen Be­
deutung nicht abzusprechen ist. Die landwirtschaftliche Schule zu Regen- 
walde unter Sprengels Leitung ^) war eine hochangesehene Anstalt geworden, 
die von weit her besucht wurde, unter anderen auch in diesen Jahren von 
dem später so bekannt gewordenen ostpreußischen Parlamentarier Hoverbeck?) 
Der Vorsitzende des Regenwalder landwirtschaftlichen Vereins, Beckedorff, 
wurde der Präsident der sich über ganz Pommern ausbreitenden ökonomischen 
Gesellschaft und bald auch der Präsident des von König Friedrich Wilhelm IV. 
gegründeten Landesökonomie-Kollegiums, einer Behörde, die noch heute ihre 
Bedeutung behauptet hat. Noch beachteuswerter aber als diese landwirt­
schaftlichen Bestrebungen sind die religiösen. Deren Mittelpunkt war ins­
besondere der tapfere und originelle Adolf v. Thadden-Trieglaff, an dessen 
„prachtvollem Charakterkopf" sich der junge Keudell nicht satt sehen konnte. 
Die religiösen Konferenzen, die damals schon seit längeren Jahren in dem 
in unmittelbarer Nachbarschaft von Zimmerhausen gelegenen, zum Greifen- 
berger Kreise gehörigen Gute Trieglaff abgehalten wurden, seit 1829 unter 
Mitwirkung des Pfarrers Dummert aus Kammin, wurden geradezu das 
Senfkorn eines neuen innerlichen religiösen Geisteslebens in Pommern?) 
Die Stätte, an der die religiösen Andachten in Trieglaff vornehmlich ab­
gehalten wurden, war ein dreifenstriges Zimmer zu ebener Erde, das nach 
dem Hofe hinaus lag. Nach Mortimer in Schillers Maria Stuart nannte 
Thadden es mit „ernstem ehrerbietigem Scherze", wie Ludwig Gerlach mit- 
teilt, „der Puritaner dumpfe Predigtstube". Das tieffromme, aber zugleich

0 Ernst Müsebeck, Zur religiösen Entwickelung Bismarcks. Preuß. Jahr­
bücher 107. Berlin 1902. S. 402.

?) Vgl. Friedrich Meinecke, Bismarcks Eintritt in den christlich-germanischen 
Kreis. Historische Zeitschrift 90, S. 56 ff.

Z) Über Sprengel siehe Allg. Deutsche Biographie 35, S. 293.
4) Vgl. Lud. Parisius, Leopold Freiherr v. Hoverbeck. Bd. 1. Berlin 1897.
5) Vgl. Wangemann, Sieben Bücher preußischer Kirchengerichte. Bd. 3. 

Berlin 1860. S. 66 ff. Derselbe, Geistliches Regen und Ringen am Ostseestrande. 
Berlin 1861. — Eleonore Reuß, Adolf v. Thadden-Trieglaff. 2. Aufl. Berlin 
1894. — Andrae-Roman, Aus längst vergessenen Tagen. Bielefeld u. Leipzig 1899. 
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von fröhlicher Heiterkeit durchwehte Leben dieses Kreises muß von einem 
eigentümlich reizvollen Hauche umgeben gewesen sein. Schon durch die 
ökonomische Gesellschaft war Bismarck in Berührung mit ihm gekommen. 
Stand doch Thadden mit an der Spitze des Regenwalder landwirtschaftlichen 
Vereins?) Im Jahre 1842 wurde Bismarck von Blanckenburg, der sich 
selbst im März jenes Jahres mit einer Tochter Thaddens, Marie, verlobte, 
im Trieglaffer Hause eingeführt. Regelmäßig veranstaltete Shakespeare- 
Abende, die namentlich in Cardemin stattfanden, bildeten dabei ein Haupt­
anknüpfungsmittel.

Anfangs regte sich bei dem flotten Junker einiges Widerstreben und 
Ironie in dieser Umgebung. Noch im April 1845 schreibt er an seine 
Schwester: „Übermorgen bin ich zu einem ästhetischen Tee in Cardemin 

mit Lektüre, Gebet und Ananasbowle". Ein andermal meinte er in einer 
Debatte zu Trieglaff: „Erfülle deine Bürgerpflicht, nach deinem Glauben 
frag ich nicht". Aber doch zog es ihn geheimnisvoll zu jenem Kreise, zu 
dem in erster Linie auch die Schwäger Thaddens, Ludwig v. Gerlach, der 
Appellationsgerichts-Präsident, und der spätere Oberpräsident Ernst Senfft 
v. Pilsach gehörten. Der nachmalige General Leopold v. Gerlach und der 
damalige Landrat Hans v. Kleist-Retzow, der junge Alexander Andrae-Roman 
und der Missionsdirektor Wangemann reihten sich an. Die Freundschaft 
Bismarcks mit den Gebrüdern Gerlach ist jedermann bekannt. Den Prä­
sidenten Ludwig v. Gerlach lernte Bismarck im Mai 1845 in Cardemin 
kennen. Sie gerieten dort sofort in der „blauen Stube" in einen lebhaften 
Streit über die Frage, ob und welche Religion der Staat haben solle. Bis­
marck äußerte ganz liberale Ansichten. An dem geistreichen Präsidenten 
hatte er aber einen gewandten Widerpart gefunden, mit dem es sich gut 
disputieren ließ. Die beiden setzten ihre Gespräche in Trieglaff und 
Schwirsen in jenen Tagen fort. Der Vetter Thaddens, Graf Wartensleben, 
unterstützte die von Bismarck geäußerten Befürchtungen vor einer Hierarchie. 
Ludwig Gerlach hat später ausgezeichnet: „Ich habe die Erinnerung von den 
damaligen Gesprächen mit Bismarck, daß er immer gegen den christlichen 
Glauben sprach, aber wie einer, der die eigenen Gedanken los werden will und 
sich freuen würde, widerlegt zu werden"?) Diese Angabe des Präsidenten 
verdient vollen Glauben. Mit einem anderen Mitgliede des Thaddenschen 
Kreises, Hans v. Kleist-Retzow, sollte sich ein höchst anziehendes Verhältnis 
herausbilden, von dem besonders die Briefe Bismvrcks an seine Gattin aus 
den fünfziger Jahren Zeugnis ablegen. Vor Senfft-Pilsach hatte der junge

') Vgl. Bourwieg, Jahrbuch der Provinz Pommern. Stettin 1834—1848.
Vgl. hierzu Ernst Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen aus seinem Leben 

und Wirken 1795—1877. Herausgegeben von Jakob v. Gerlach. Schwerin i. M. 
1903. Bd. I. S- 424—426.
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Bismarck eine sehr hohe Achtung. Im Jahre 1845 schrieb er über ihn 
an seinen Vater prophetisch: „Er wird über kurz oder lang Oberpräsident, 
wenn nicht mehr; übrigens ist er auch ein Mann von ganz außerordent­
lichen Fähigkeiten und ein besserer Präsident, als zwanzig examinierte 
Assessoren sein würden". Senfft-Pilsach seinerseits begann auch bald große 
Stücke auf den klugen Junker zu halten.

Im Trieglaffer Hause fiel Bismarck gleich durch seine Gewandhelt 
und seine seinen Formen angenehm auf. Aber auch durch die fröhliche 
Art, in der er mit der Jugend und Kindern umzugehen wußte, nahm er 
für sich ein, nicht minder durch seine Unterhaltungsgabe. Bismarck selbst 
bekannte in seinem Werbebriefe, jenem wichtigsten Dokument über seine innere 
Entwickelung, das wir besitzen, von dem Thaddenschen Hause: „Ich fühlte 
mich bald heimisch in jenem Kreise und empfand ein Wohlsein, wie es mir 
bisher fremd gewesen war, ein Familienleben, das mich einschloß, fast eine 
Heimat". Die Hauptanziehungskraft übte in Trieglaff auf ihn die Braut 
seines Freundes Blanckenburg aus, „eiue auffallend schöne" Erscheinung, 
wie Robert Keudell bezeugt. Marie v. Thaddeu, die spätere Frau v. Blancken­
burg, stand nicht so ganz im Banne des Pietistischen Wesens, das in ihrer 
Familie herrschte. Während dort sonst der Besuch des Theaters streng 
verpönt war, hatte sie große Neigung dafür und auch sonst mehr Sinn 
für Knnst, als es die strenge Frömmigkeit ihrer Verwandten guthieß. Das 
bemerkte der Präsident Ludwig v. Gcrlach bereits im Juli 1843 bei eiuem 
Besuch in Trieglaff voller Staunen?) In den Gesprächen, die Bismarck 
im Hause ihrer Eltern über Religion herbeiführte und in denen dieser 
scharfe Angriffe gegen den Pietismus zu richten Pflegte, blieben die Aus­
führungen des Junkers von Kniephof nicht ohne Eindruck auf Marie. Sie 
hatte überhaupt ein Faible für geistreiche Männer und Männer von Welt 
und sehnte sich hinaus aus dem pommerschen Pietismus uud Konveutikelwesen.

Auf der Hochzeit Blanckenburgs am 4. Oktober 1844?) lernte Bis­
marck die vertrauteste Freundin der jungen Frau v. Blanckenburg, die da­
mals zwanzigjährige Johanna v. Puttkamer, die einzige Tochter des zu dem 
Thaddenschen Kreise gehörigen Heinrich v. Puttkamer aus Reinfeld und 
der Frau desselben, Luitgard geb. v. Glasenapp, kennen, die mit ihren 
Eltern von dem fernen Reinfeld im Rummelsburger Kreise herbeigeeilt war. 
Bismarck wurde durch Marie Blanckenburg auf Johanna v. Puttkamer 
hiugelenkt, die, nach Keüdells Mitteilung, von Verwandten und Freunden 
geradezu vergöttert wurde. Johanna ist wohl nie schön gewesen. Nur in

0 Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen I, S. 336. Vgl. dazu a. a. O. I, S. 451.
0 Daß der 4. Oktober der Tag der Hochzeit war, geht aus Keudell, Fürst und 

Fürstin Bismarck, S. 17 und Ludwig Gerlach 1, S. 414 u. 456 unwiderleglich hervor. 
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ihren dunklen Augen steckte ein eigentümlicher Zauber. Anmutige Be­
scheidenheit und tapferer Freimut kamen bei ihr hinzu, um für sie ein- 
zunehmen.

Bei jeuer Hochzeitsfeier lernte Bismarck auch Kleist-Retzow, den Halb­
bruder der Frau v. Puttkamer, kennen. Der schalkhafte Blanckenburg 
machte sich den Scherz, jedem der beiden einzeln aufzubinden, der andere 
sei sehr schwerhörig, so daß sie sich zum Erstaunen der übrigen Gäste bei 
und nach ihrer Vorstellung furchtbar anschrien. Der alte Herr v. Blancken­
burg feierte damals in einer Tischrede Bismarck als späteren leitenden 
Minister. Das ist ein Beweis, in welchem Ansehen Bismarck schon da­
mals, noch bevor er irgendwie politisch aufgetreten war, bei seinen Bekannten 
stand. Die Erzählungen des Landrats v. d. Marwitz und Andraes 
legen auch davon Zeugnis ab, wie sehr Otto v. Bismarck durch seine 
Klugheit imponierte. Vor allem fiel seine unabhängige Denkweise auf. In 
manchen Punkten stimmte er politisch durchaus mit seiuer Umgebung über- 
ein. Max LenzZ hat wohl treffend von dem Gemeingeiste in dieser Gegend 
gesagt, er hätte die spezifisch preußische Grundfarbe getragen. In vielen 
Dingen befand sich Bismarck aber auch in der Opposition zu den pom- 
merschen Junkern, insofern als sich seiner eine ständisch-liberale Stimmung 

bemächtigt hatte.
Auf Blanckeuburgs Hochzeit entstand infolge eines heftigen Windes, 

der sich bei Abbrennen eines Feuerwerkes erhob, eiue Feuersbrunst, durch 
die ein großer Teil von Trieglaff eingeäschert wurde. Die jüngst verstorbene 
Eleonore Fürstin Reuß gibt in ihrem Buche „Adolf v. Thadden-Trieglaff" 
lebeudige Schilderungen des Brandes wieder. Bismarck beteiligte sich eifrig 
am Rettungswerk?) In jenen festlich gestimmten Stunden, die so schreckens- 
voll endigten, scheint der Keim der Liebe in sein Herz gesenkt worden zu 
sein. Aber einstweilen ging dieser noch nicht auf. Sein Lebensweg schien 
ihn zudem jetzt in eine andere Bahn zu leuken. Im Herbst 1845 verlor 
er nämlich seinen Vater. Dies führte ihn nach Schönhausen, dessen Be­
wirtschaftung er übernahm. Bald wurde ihm dort das Amt eiues Deich­
hauptmanns übertragen. Doch im Mai des nächsten Jahres kam er wieder 
einige Wochen nach Pommern und traf, wie es scheint, zu Pfiugsten in 
Cardemin abermals mit Johanna v. Puttkamer zusammen. Dort sind sie 
sich näher getreten. Aber in einer Aussprache, der er später noch gedacht 
hat,3) erkannte er doch, daß ihn noch manches von dem frommen grüb­
lerischen Fräulein trennte. Bald darauf, im Sommer 1846, besuchten ihn

0 Geschichte Bismarcks. 2. Aufl. Leipzig 1902. S. 36. (Allg. Deutsche 
Biographie 46, S. 597.)

2) Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen I, S. 414.
Briefe an Braut und Gattin, S. 62.
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Blanckenburgs in Schönhausen, begleitet von Johanna, dem Missionsdirektor 
Wangemann und mehreren Fräuleins v. Mittelstedt/) und alle zusammen 
unternahmen einen Ausflug in den Harz. Dieser Ausflug brächte die 
Neigung Bismarcks für die Freundin der Frau v. Blanckenburg zur Ent­
faltung. Das scharfe Auge des Generals Leopold v. Gerlach, der Bismarck 
damals in Berlin kennen lernte, merkte bei einem Diner im Mielenzschen 
Saale am 8. August 1846, an dem Johanna mit Thaddens und Blancken­
burgs sowie mit Bismarck teilnahm, sofort, daß hier etwas im Werden 
war, und neckte seinen Bruder Ludwig, weil der nichts ahnend dabei ge­
sessen hatte.

Innere Erlebnisse führten bald darauf eine Änderung in Bismarck 

herbei. „Ich wurde inzwischen von Ereignissen berührt, bei denen ich nicht 
handelnd beteiligt war und die ich als Geheimnisse anderer nicht mitteilen 
darf, die aber erschütternd auf mich wirkten", hat er bald darauf gestanden?) 
Was dies für Ereignisse und Geheimnisse sind, wissen wir einstweilen noch 
nicht. Sehr möglich ist es, daß ein Duell, von dem die sterbende Frau 
v. Thadden sprach/) von dem aber sonst nichts bisher bekannt geworden ist, 
damit in Zusammenhang steht. Seit jenen Erlebnissen trieb ihn sein Ge­
wissen, das Fühlhorn durch das Dunkel der Welt, wie er es nannte, 
konsequenter und, wie er sich ausdrückte, mit einstweiliger entschiedener Ge- 
fangenhaltung des eigenen Urteils, in der Schrift zu lesen. Das Eheglück 
Blanckenburgs, das er aus nächster Nähe hatte beobachten können, hatte 
ihn nachdenklich gestimmt. Er fühlte, wie es durch Glaubensinnigkeit eine 
Weihe empfing. Blanckenburg war eifrig dabei, den Freund zu seinem 
Standpunkt zu bekehren. Noch immer sträubte Bismarck sich aber und 
meinte, er könne sich nicht überzeugen. Damals führte ihn wiederum sein 
Schicksal mit dem Präsidenten Ludwig v. Gerlach zusammen, mit dem er 
aufs neue eingehende Gespräche hattet) Da verlor, im Herbst 1846, 
Thadden seinen Sohn, seine Frau und zuletzt seine Tochter, Frau v. Blancken­
burg. Diese rasch aufeinander folgenden Ereignisse erschütterten Bismarck. 
Bei der Beerdigung der Frau v. Thadden (sie starb am 4. Oktober 1846) 
ordnete er den Leichenzug. Sehr bezeichnend, wie die Gedanken der Mit­
glieder des Thaddenschen Kreises sich mit ihm beschäftigten, sind die Auf­
zeichnungen Ludwigs v. Gerlach über die letzten Stunden der Frau Henriette 
v. Thadden. Einmal rief die Sterbende: „Mariechen, ist Otto Bismarck 
hier?" und als diese es verneinte, sagte sie mit Beziehung auf eine Duell­
geschichte, die Bismarck eben hatte: „Nun, dann schreibe ihm — es ist ja

^) Andrae-Roman, Drei pommersche Junker. A. a. O. S. 248.
2) Werbebrief.
Z) Vgl. unten.
4) Ludwig v. Gerlach. A. a. O. I, S. 456.
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schrecklich — ob er in dem Duell bleibe oder der andere, das ist ganz 
gleich — mag es immer Pietismus nennen, daraus mache ich mir 
nichts". Noch am Todestage Frau v. Thaddens traf Bismarck ein. Bald 
darauf erkrankte Marie Blanckenburg an einer Gehirnentzündung. Als 
Bismarck die Nachricht davon erhielt, entrang sich ihm zum erstenmal 
seit langen Jahren wieder ein Gebet. Am 10. November starb die junge 
Frau nach namenlosen Leiden; sie hinterließ eine Tochter, Magdalene, 

spätere Frau v. Roon.

Der Tod der Freundin überwältigte Bismarck. Davon gibt der 
Brief Blanckenburgs aus Zimmerhausen vom 17. Dezember 1846 an 
Ludwig v. Gerlach authentische Kunde: „Ich möchte stets Gott loben für 
seine Barmherzigkeit, daß Er mir Otto Bismarcks Herz so recht geschenkt 
hat in diesen Trauertagen als Frucht, als erste Freudenernte der Tränen- 
saat. Ich habe einen Brief bekommen, daß gerade Mariechens Tod ihn 
eigentlich herumgeholt hat. Der HErr ist ihm darin zu mächtig geworden. 
Er ist niedergestürzt, hat seine Sünden bekannt und spricht nun: ich 
glaube, hilf meinem Unglauben. Nun ist er freilich wie Nikodemus, der 
bei der Nacht kommt, und darum müssen wir schonend mit ihm verfahren; 
aber ich bitte auch dich, diese Meuschenseele nicht zu vergessen. Eine 
Glaubensstärknng ist mir sein Bekenntnis gewesen, wie noch nichts auf 
Erden." Z Man wird aunchmen müssen, daß die noch in die Lebzeit der 
Frau v. Blanckenburg verlegte Erzählung Keudells über Bismarcks Be­
kehrung sich auf den von Blanckenburg erwähnte» Brief bezieht. Nach 
KeudellH ist Bismarck zu Blanckenburg gekommen und hat ihm bekannt: 
„Ihm sei geholfen. Gott habe ihn auf deu Rücken geworfen und stark 
geschüttelt. Da sei ihm der Glaube gekommen, zu dem er sich nun freudig 
bekenne." Dies erinnert zu stark an den Brief Blanckenburgs. Ein 
zweiter ähnlicher Vorgang vor dem Tode der Frau ist kaum zu denken. 
Es kommt hinzu, daß das Tagebuch Gerlachs am 4. Oktober 1846, also 
noch am Todestage der Frau v. Thadden berichtet: „Moritz (Blanckeuburg) 
sagt von Bismarck, er forsche beständig und wolle gern glauben, könne aber 
nicht", und daß Bismarck in seinem Werbebriefe seine wirkliche Bekehrung 
erst von der Erkrankung Maries datiert.

Nun endlich kam sein Entschluß, sich Johanna Puttkamer zu er­
klären, zur Reife. Bald nach dem Tode Maries offenbarte er sich der 
Erkorenen in Zimmerhausen, wohin Puttkamers wohl aus Anlaß des Be­
gräbnisses der jungen Frau gekommen waren, nnd ward ihrer Zuneigung 
gewiß.

') Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen I, S. 462.
0 Fürst und Fürstin Bismarck. S. 18.
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Dem gestrengen Vater der Geliebten gegenüber wagte er noch nicht 
mit der Sprache herauszukommen. Erst auf dem Rückwege nach Schön­
hausen, in Stettin, fand er den Mut, dem puritanischen Herrn, dessen 
religiöse Richtung noch eine Schattierung strenger war, als die der nächsten 
Umgebung Thaddens, sein Herz auszuschütten. So schrieb er Ende 
Dezember 1846 im Hotel de Pruste zu Stettin — das Zimmer ließ 
sich trotz der Bemühungen der Direktion des Hotels de Pruste bisher nicht 
ermitteln — jenen herrlichen Werbebrief, der zu den schönsten Schätzen 
unserer Briefliteratur gezählt werden muß. Aber nicht nur durch diesen 
großangelegten Brief suchte er den Herrn auf Reinfeld sich günstig zu 
stimmen. Er verfuhr als gewiegter Diplomat. Von zwei Seilen gedachte 
er den Sturm auf das Herz des gestrengen Herrn zu eröffnen. Er bat 
den Vater seiner verstorbenen Freundin, Adolf Thadden, der wie Blancken- 
burg beglückt über die Bekehrung des jungen Freundes war, nach Reinfeld 
zu reisen und sein Fürsprecher zu sein. Thadden reiste in der Tat nach 
Reinfeld und war zugegen, als der Werbebrief eintras. Heinrich v. Putt- 
kamer war ganz erschrocken über diesen Freier. Zornig lief er in seinem 
Zimmer auf und nieder und rief: „Es ist mir wie dem Ochsen, den der 
Fleischer mit dem Beile vor den Kopf schlägt." Z Er schob die Ent­
scheidung noch hinaus. Sehr ernst fragte er den kühnen Freier im Hin­
blick auf Hebräer 12, Vers 13, ob er gewisse Tritte getan hätte. H 
Aus seinem Schreiben entnahm Bismarck die Erlaubnis, nach Reinfeld zu 
kommen. Am 12. Januar 1847, am Tage der Ankunft Bismarcks da­
selbst, erfolgte dann die Verlobung des tollen Junkers mit der schwarzen 
Jeannette.

Von nun an tritt Kniephof in den Hintergrund für Bismarck und 
in den Mittelpunkt seiner pommerschen Beziehungen rückt Reinfeld. Schon 
kurz vor der Verlobung hatte er sich entschlossen, Kniephof zu verpachten 
und ganz von Pommern wegzuzieheu. Im Hause der Schwiegereltern 
verbrachte er, so oft er kam, Tage des schönsten Glückes. Wie selig war 
er, wenn er auf dem Sofa des roten Saales Arm in Arm mit Johanna 
lange Plauderstunden verbringen konnte. Nicht minder lieb sollte ihm das 
Billardstübchen werden. Auf den Spaziergängen, die die beiden Liebenden 
in der ersten Zeit miteinander unternahmen, sprachen sie sich über ihre 
religiösen Auffassungen aus und es fand sich, daß sie gut zusammenklaugen, 
wenn auch Johanna etwas ängstlicher und pedantischer dachte, Bismarck 
sich eine freiere nnd souveränere Betrachtung gewahrt hatte. Das Rein- 
felder Haus war Bismarck etwas unbequem, weil es sehr schallte.

0 Ludwig v. Gerlach. Aufzeichnungen I, S. 462; II, S. 360.
?) Bismarcks Briefe an Braut und Gattin. S. 6.



Bismarck in Ponimern. 209

Eine wenig reizvolle Gegend war das blaue Ländchen, in dem das 
Gut der Schwiegereltern lag. Zwar winkten in der Ferne in bläulichem 
Schimmer die Berge von Viartlum, die sich nach Bismarck, wenn sie im 
späten Frühjahr noch schneebedeckt waren, wie lauter Chamonix und 
Montblanc präsentierten, und durch Reinfeld rann die forellenreichc 
Kamenz. Aber die Trostlosigkeit der Gegend drängte sich dem glücklichen 
Bräütigam doch gleich gewaltsam auf. „Reinfeld liegt hier dicht bei 
Polen, Bütow ist die nächste Stadt, man hört die Wölfe und die 
Kassuben allnächtlich heulen und in diesem und den sechs nächsten Kreisen 
wohnen 800 Menschen auf der Quadratmeile; polisti 8poksn lloro. Ein 
sehr freundlich Ländchen", so schilderte er seiner Schwester dies Erden­
fleckchen. Die Langweiligkeit der Äcker von Alt- und Neu-Kolziglow 

(platt: „Kautschlow"), durch die der Weg nach Reinfeld führte, suchte für 
Bismarck ihresgleichen. „Kahl und öde wie Neu-Kolziglow", pflegte er 
zu sagen. Das Städtchen Schlawe mit seinem „schlechten Bier" und seiner 
„räuchrigen Bouillon", das die erste größere Poststation bildete, bot ihm 
auch nicht viel Anziehendes. Vom Wege nach Schlawe behauptete er 
wohl, er würde immer sandiger. Was ihn aber bald unwiderstehlich an 
dieser Landschaft anzog, das war die tiefe Einsamkeit, die Weltabgeschieden­
heit. Schon im März nach der Verlobung urteilte er in einem Briefe an 
seine Schwester: „Die Einsamkeit ist hier immer groß, bei dem jetzigen 
Zustande der Wege aber total, und das ist mir lieb." Als er später in 
Schweden, in SmLland, in wüstester Wildnis jagte, erinnerte er sich sofort 
an die Gegend bei Reinfeld. „Eigentlich das Land meiner Träume", rief 
er da. Auch als er in Rußland am Njemen reiste, fühlte er sich in die 
Reinfelder Gegend versetzt: „Die ganze Gegend ist ziemlich wie in Ur- 
pommern, ohne Dörfer, meist wie zwischen Bütow und Berent, einige 
gute Wälder, die Mehrzahl aber den Neu-Kolziglowschen Fichten ähnlich. 
Viele Birkenwälder, meilenweite Sümpfe, schnurgerade Chausseen, alle 
14 bis 22 Werst ein Posthof wie Hornskrug (im Naugarder Kreise)." 
Nichts Friedsameres gab es bald -für ihn auf der Erde als ein Kolziglower 
Sonntag. Der war ihm, wie er am 25. Juni 1859 schreibt, „ein Tropfen 
Himmelsruhe in diesem fieberheißen Durcheinander, etwas Feiertag in dieser 
Werkstatt, wo Lüge und Leidenschaft rastlos auf den Amboß menschlichen 
Unverstandes hämmern".

Mit einigen der Verwandten seiner Braut bahnte sich schnell ein 
herzliches Verhältnis an, so mit Puttkamers auf Versin und Belows auf 
Reddentin. Den Reddentinern reihten sich an die Belows auf Hohendorf, 
die bald zum engsten Freundeskreis Bismarcks gehörten. Auch die Familien 
v. Baudemer auf Gambin, v. Somnitz auf Charbrow und v. Woedtke ge­
hören hierher. Mit der Schwiegermutter, die eine sehr kränkelnde, schwer 
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zu nehmende Dame war, fand sich Bismarck, wie es scheint, nicht leicht 
zusammen. Aber auch mit ihr wurde schließlich, wie sehr bald mit dem 
Vater, das Verhältnis durchaus zärtlich. Es ist rührend, zu verfolgen, 
mit welcher Liebe Bismarck „Väterchen" Puttkamer allezeit behandelte. 
Ein netter Umgangston entwickelte sich zwischen Bismarck und der Pastor­
familie in Alt-Kolziglow, Sauers. Das würdige Haupt der Fainilie 
Sauer figuriert in den Briefen als „Sauerchen" und der Pastorsohn als 
„Ducken Sauer" und „Säuerling".

Von Reinfeld bis nach Schönhausen war damals eine beschwerliche 
Reise. Von den siebzig Meilen, die von Reinfeld allein bis Schönhausen sind, 
hatte Bismarck in der ersten Zeit fünfunddreißig mit der Post zurückzulegen. 
Man versteht es, wenn er da stöhnte: „Pommern ist doch furchtbar lang". 
Wir haben die launigsten Schilderungen aus seiner Feder über diese Fahrten. 
„Du weißt", so heißt es in einem Briefe an die Braut, „wenn Du meinen 
unverantwortlich geschmierten Zettel aus Schlawe hast lesen können, wie ich 
dort auf einen etwas angetrunkenen Schwärm von Husaren-Offizieren stieß, 
der mich im Schreiben störte. In der Post hatte ich nach meinem gewöhn­
lichen Unstern eine Dame vis-ä-vm und zwei der breitesten Passagiere in 
viel Pelz neben mir, von denen der nächste obenein Abrahams direkter Nach­
komme war und mich durch unbehagliche Beweglichkeit seines linken Ellen­
bogens in eine bittre Stimmung gegen alle seine Stammverwandten brächte. 
Meinen Bruder fand ich im Schlafrock, und seiner Gewohnheit nach benutzte 
er die fünf Minuten unserer Entrevue sehr vollständig, um einen Wollsack 
voll verdrießlicher Nachrichten aus Kniephof vor mir auszuleeren; liederliche 
Inspektoren, Massen krepierter Schafe, täglich trunkne Brenner, verunglückte 
Vollblutfohlen (natürlich das schönste) und faule Kartoffeln stürzten in 
rollendem Strudel aus seinem bereitwillig geöffneten Munde auf mein 
etwas postmüdes Selbst. Ich muß mir für meinen Bruder ausdrücklich 
einige Ausrufungen des Schreckens und der Klage zulegen; denn mein 
gleichmütiges Äußere bei Unglücksposten verdrießt ihn, und solange ich mich 

nicht wundere, hat er immer neue und immer schlimmere Nachrichten in 
Vorrat. Diesmal erreichte er seinen Zweck wenigstens innerlich, und ich 
setzte mich recht mißgelaunt neben den jüdischen Ellenbogen im grünen Pelz, 
namentlich das Fohlen schmerzte mich, ein bildschönes Tier von drei Jahren". 
Als er ein andermal Köslin passierte, war dort Brotaufstand. „Bäcker 
und Schlächter geplündert, drei Häuser von Kornhändlern ruiniert, Scheiben- 
klirren u. s. w." schreibt er darüber, und es entspricht seiner Kampsnatur, 
wenn er hinzusetzt: „Ich wäre gern dageblieben."

Als er nach seiner Verlobung durch Stettin kam, fand er dort alte 
Zechkumpane beim Bechern und Spielen, die kopfschüttelnd die Mär von dem, 
was geschehen, vernahmen. Sie hätten es ihm nicht zugetraut, daß er um 
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dieses fromme Fräulein anhalten würde. Den wenigsten war es bekannt 
geworden, welche Veränderung in ihrem Kameraden vorgegangen war. 
Einer von ihnen, der bald darauf mit Hunderttausenden von Schulden 
das Weite suchte, meinte auf eine gelegentliche Äußerung Bismarcks über 

Bibellesen: „Na, in Reinfeld würde ich in deiner Stelle auch so sprechen, 
aber daß du glaubst, deinen ältesten Bekannten etwas aufbinden zu 
können, das ist lächerlich". Andere Freunde aus früher Jugendzeit freuten 
sich herzlich über Bismarcks Schritt, so Ulrich v. Dewitz, „ein tief gemüt­
licher, ehrenwerter Freund", wie Bismarck urteilte. Schon zwei Monate 
nach der Verlobung war er wieder zu vierwöchentlichcm Aufenthalt in Rein­
feld. Sehr zu schaffen machte ihm Moritz Blanckcnburg, „mein wärmster 
Freund", wie er von ihm sagte, „dem ich Dank in alle Ewigkeit schulde". 
Blanckcnburg hatte sich nach dem Tode seiner Frau anfänglich recht gefaßt 
gezeigt, brach dann aber bald unter seinem Schmerze zusammen und zog 
Johanna mit hinein „ins Tränenmeer", wie sein Freund klagte.

Den Rückweg nahm Bismarck damals über Kniephof, von dem es 
nun Abschied zu nehmen galt. Wie wehmütig klingen die Zeilen, die er 
darüber der Verlobten schrieb: „Der Erdboden unter den Bäumen und 
Büschen des Dornbergs" (des Parks) „war mit blauen, weißen und gelben 
Blumen dicht bezogen, in meinen vollständigen Wappenfarben wie zum 
Abschiedsgruß prangend. Auf der ganzen Gegend von Wiesengrün, Wasser 
und entlaubten Eichen lag eine weiche, traurige Stimmung, als ich nach 
vielem Geschäftsverdruß gegen Sonnenuntergang meinen Abschiedsbesuch 
auf den Plätzen machte, die mir lieb und auf denen ich oft träumerisch 
und schwermütig gewesen war. An der Stelle, wo ich ein neues Haus 
hatte bauen wollen, lag ein Pferdegerippe; noch am Knochenbau erkannte 
ich die Überreste meines treuen Caleb, der mich sieben Jahr lang froh und 

traurig, wild und träge auf seinem Rücken über manche Meile Weg ge­
tragen hat. Ich dachte an die Heiden und Felder, die Seen und die 
Häuser und die Menschen darin, an denen wir beide vorbeigeflogen, mein 
Leben rollte sich rückwärts vor mir auf, bis in die Tage zurück, wo ich 
als Kiud auf dieser Stelle gespielt hatte; der Regen rieselte leise durch die 
Büsche und ich starrte lange in das matte Abendrot, bis zum Überlaufen 

voll Wehmut und Reue über die trüge Gleichgültigkeit und die verblendete 
Genußsucht, in der ich alle reichen Gaben der Jugend, des Geistes, des 
Vermögens, der Gesundheit zweck- und erfolglos verschleudert, bis ich Dir, 
mein Herz, zumutete, das Wrack, dessen reiche Ladung ich im Übermut mit 

vollen Händen über Bord geworfen hatte, in den Hafen Deines »»entweihten 
Herzens aufzunehmen. Ich ging recht niedergeschlagen nach Hause, jeder 
Baum, den ich gepflanzt, jede Eiche, unter deren rauschender Krone ich im 
Grase gelegen, schien mir vorzuwerfen, daß ich sie in fremde Hände gab, 

14*



212 Bismarck in Pommern.

nnd noch deutlicher taten das meine sämtlichen Tagelöhner, die ich hier 
versammelt vor meiner Tür fand, um mir ihr Leid zu klagen über die 
jetzige Not und ihre Besorgnisse vor der Zukunft unter dem Pächter. Die 
alten Granköpfe weinten ihre Hellen Tränen und ich war auch nicht weit 
davon. Ich wußte auch nichts zu meiner Entschuldigung zu sagen, denn 
hätte ich mich um das Meinige bekümmert, anstatt Fremde für mich wirt­
schaften zu lassen und wäre so vernünftig gewesen, wie ich verschwenderisch 
war, so wäre mir die Verpachtung jetzt nicht ein pekuniäres Bedürfnis 
geworden und wahrscheinlich garnicht erfolgt".

Da er von Schönhausen schwer abkömmlich war, so dachte er daran, 
Moritz Blanckenburg den, wie er sagte, allerdings riesenhaften Frenndschafts- 
dienst zuzumuten, die Übergabe Kniephofs an den Pächter (Klug) für ihn zu 

leiten. Schließlich fand er im Juni doch die Zeit, die Angelegenheit selbst zu 
erledigen. Das an sich wenig erfreuliche Geschäft wurde ihm noch durch 
besondere Umstände vergällt. Niemand kann das besser schildern, wie er. 
„Die Verhandlungen in Kniephof", sagt er „wurden dadurch unangenehm, 
zum Teil gereizt, daß mein Pächter, der selbst der harmloseste gutmütigste 
Mensch von der Welt ist, sich einen Assistenten mitgebracht hatte, den das 
ganze Land dort als den widerlichsten, hämischsten Prozeßjäger kennt und 
der dadurch erbittert war, daß er sich mir zum Beistand in dieser Sache 
angeboten nnd ich ihn abgelehnt hatte. Gegen Abend, nachdem schon alles, 
sogar der Richter, hatte anspannen lassen und unsere ganze mit Mühe 
herbeigeführte gütliche Einigung zu zerfallen drohte, ergriff ich das glückliche 
Mittel gegen den Assistenten, ohne daß ich ihm gerade zu einer Injurien­
klage Gelegenheit gegeben hätte, so grob zu werden, daß er sofort aus dem 
Zimmer ging und abreiste. Darauf wurde ich dann in fünf Minuten mit 
dem Pächter einig und noch nach Sonnenuntergang wurde unterzeichnet."

Wenige Wochen daraus, am 28. Juli 1847, erfolgte unter dem Holz­
dache der schlichten Kirche zu Alt-Kolziglow die Trauung Ottos v. Bismarck 
mit Johanna v. Puttkamer. Die harmonischste Ehe, die nur je ein genialer 
Staatsmann eingegangen sein mag, war geschlossen.

Zwei Jahrzehnte hindurch blieb Reiufeld nun der Platz in Pommern, 
wo Herr v. Bismarck-Schönhausen fast alljährlich ein oder mehrere Male 
Anker warf. Vielfach reiste seine „Nanne", wie er sie gern anredete, dem 
nun immer mehr im Strudel der Geschäfte untergehenden Gatten voraus 
und oft blieb sie auch noch dort, wenn er bereits wieder an die „Ramme" 
eilte, und winkte dem Abreisenden zwischen Kieferbüschen auf einer Anhöhe 
nach. Als er zum erstenmal so von ihr Abschied nahm, da rann ihm 
„einiges Scheidewasser in den Bart". „Es war, glaube ich, das erstemal 
seit den Schulferienzeiten, daß mir ein Abschied Tränen kostete", bemerkt er 
dazu. Nach solch einer Trennung klagte er wohl: „Meine Ruh ist hin, 
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mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer, nimmer mehr; sie ist im Billard- 
stübchen geblieben". Sehnsüchtig Pflegte er die Stunden zu zählen, bis er 
wieder mit Johanna vereinigt war: „Also noch dreimal vierundzwanzig 
Stunden, dann habe ich mein liebes kleines Rumtreiberchen wieder im 
Arm und dann laß ich Dich sobald nicht wieder von mir". Man kennt 
die tausend Kosewortc, mit denen er sie anredete: „Mein Herz, mein Lieb, 
^nAöla, mia, inn trsZ-estöre, inon näors ^sannston, mein Schatz, mein 
Herz, mein Augentrost, Blume der Wildnis, 61ovnnnn min, du mein 
Stern, meine liebe liebe Johanna, Usanns 1u noirs, gcliebteste, äsar68t, 
O^arna Irotlro, inila äns^o, teuerste einzige geliebte .luanitn, mein liebes 
Niedchen" und so fort; eine unendliche Skala von Tönen zärtlicher Gefühle 
steht ihm zur Verfügung. So recht auf die traute Stille Reinselds und 
das dortige Familienleben ist das Zitat aus Faust gemünzt, das Bismarck 
gelegentlich in einem Briese an Leopold Gerlach verwendet:

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle 
Ein süß bekannter Ton mich zog.

Natürlich wurde auf den Fahrten gen Reinfeld und zurück in der 
Regel auch auf den eigenen Gütern und in Külz Rast gemacht, ebenso oft 
in Zimmerhaufen oder bei den Reddentinern. In Külz wuchs dem Bruder 
Bernhard, der in erster Ehe mit einer Tochter des Arztes Fanninger, in 
zweiter mit Fräulein Malwine v. Lettow-Borbeck verheiratet war, eine 
zahlreiche Familie heran. In Stettin waren häufig Geschäfte zu erledigen. 
Dort scheint das Hotel de Prüfst Bismarcks regelmäßiges Absteigequartier 
gewesen zu sein. Vorübergehend tauchte auch in dieser Zeit der Gedanke 
auf, wieder den Wohnsitz in Pommern zu nehmen. Als nämlich Kleist- 
Retzow zum Oberpräsidenten ernannt wurde, arbeitete er darauf hin, 
Bismarck zu seinem Nachfolger auf dem Belgarder Landratsposten zu ge­
winnen. Nach kurzem Bedenken versagte sich Bismarck jedoch diese Idee. 
„Landrat will ich nur in Schönhausen, Kniephof oder Reinfeld werden", 
meinte er zu seiner Gattin.

Mehrere Male ging Bismarck in Begleitung seiner Frau oder allein anf 
einige Wochen nach Stolpmünde ins Bad, so 1848, 1849, 1852, 1856 
und 1861. „Küstenhering machen" nannte er das. Gelegentlich zeigte 
er sich dabei in der Stolper Gesellschaft, so als der Freund seiner Frau, 
der musikalische Keudell, im Juli 1848 dort ein Konzert zum Besten der 
deutschen Flotte verunstaltete. In einem Briefe an Leopold Gerlach (vom 
25. August 1856) schildert der Bundestagsnbgeordnete v. Bismarck sein 
Stolpmünder Strandleben gar lustig: „Wenn ich um nenn Uhr in einem 
Wasser von selten über zehn Grad Reaumur gebadet habe, so muß ich 
natürlich nm zehn frühstücken, um elf ausreiten und wenn ich dann um 
zwei zum Essen komme, so gebe ich mich dieser Funktion so rückhaltlos
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hin, daß ich den torporsm der Sättigung um vier Uhr mit Aufwendung 
aller Energie meines Charakters soweit überwinde, um mich in ein Segel­
boot zu versetzen, aus welchem ich zur regelmäßigen Strandpromenade mit 
Sonnenuntergang und demnächst zu einer abendlichen Vereinigung über- 
gehe, welche von einigen Dutzend Damen, die man nach Belieben entweder 
Puttkamer oder Zitzewitz nennt, durch Gesang und Tanz erheitert wird. 
Die Damen singen besser als sie tanzen; merkwürdig ist, daß sie un­
verkennbar den Männern nach allen Seiten hin geistig überlegen sind. 
Vielleicht ist das aber nicht bloß in Pommern so."

Die ungestörte Ruhe, der er sich in Reinfeld gewöhnlich hingeben 
durste, wurde öfter zu bedeutsamen Arbeiten benutzt. So steht es fest, 
daß vielleicht die bedeutendste Denkschrift, die aus Bismarcks Feder stammt, 
jene Denkschrift, in der er dem Könige Wilhelm auf dessen Anregung seine 
Pläne über die künftige Gestaltung der deutschen Bundesverfassung ent­
wickelte und die König Wilhelm zuerst dem Gedanken näher treten ließ, 
Bismarck an die Spitze der Geschäfte zu berufeu, im Oktober 1861 in 
Reinfeld ausgearbeitet worden ist. „Johanna schrieb sie mir ab", be­
richtet Bismarck darüber, „und ihre Handschrift ziert jetzt die Akten des 
Ministeriums." Es ist damit ähnlich, wie mit der Nassauer Denkschrift 
des Freiherrn Karl vom Stein. Wie dort in der Stille zu Nassau im 
Jahre 1807 Stein jene Ideen zu Papier brächte, nach denen er bald 
darauf Preußen reformierte, so wurde sich Bismarck in der Ruhe zu Reinfeld 
klar über die Ideen, nach denen er Deutschland neuzugestalten gedachte.

Fünf Jahre später, als die Schlacht von Königgrätz geschlagen und 
der Friede mit Österreich geschlossen war, führte Bismarck das Werk, das 

er gewissermaßen in Reinfeld begonnen hatte, auf pommerschem Boden zu 
Ende, in jenen fruchtbaren Herbstwochen des Jahres 1866, in denen er, 
obwohl durch Krankheit gebeugt, zu Putbus dem norddeutschen Bunde seine 
Verfassung gab, und damit eine der genialsten Taten vollbrachte, die je 
einem Staatsmanne zu vollbringen beschieden waren. Sein Freund und 
Schützling Robert v. Keudell hat uns die erwünschtesten Mitteilungen 
darüber gemacht. Von der Riesenarbeit, die der Krieg und die Friedens­
schlüsse mit sich gebracht hatten, war der erschöpfte Staatsmann Ende 
September zu seinen Bismarck-Bohlenschen Verwandten nach Karlsburg 
geflüchtet. Unwohl, wie er war, ging er von hier nach kurzem Auf­
enthalt gen Putbus und dort räumte ihm der Fürst, damit er sich dem 
lästigen Aufenthalt im Hotel entziehen konnte, ein Gartenhaus ein, „wo 
wir nun sitzen oder liegen", wie die nunmehrige Gräfin Johanna schreibt, 
„in tiefer Abgeschiedenheit zwischen grünen Hecken, Weinranken und herbst­
lichen Rosen mit dem Blick ins Meer hinein. Wenn wir gesund wären, 
könnte es ein paradiesisches Dasein geben, ganz wie wir es uns geträumt, 
aber Bismarck liegt so blaß, so matt, so traurig da." Es hatte sich jenes 
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schmerzvolle Magenleiden eingestellt, das ihn nun jahrzehntelang quälen 
sollte. Allmählich erholte er sich nnd spazierte täglich mehrere Stunden 
umher. Er „kennt die Gegend drei Meilen rundum besser wie seine 
Taschen", berichtete Johanna. Zu gleicher Zeit aber wuchs in rastlosen 
Diktaten an Keudell und Thile das große Werk der norddeutschen Bundes­
verfassung heran, unter Ignorierung aller bisher von klugen Mitarbeitern 
und Gehülfen des Ministerpräsidenten, wie Max Duncker, Lothar Bücher 
und Geheimrat Hepke cingercichten Entwürfe. Damals wurde vor allem 
die ganz neue Einrichtuug des „Bundesrats" geschaffen, die sich so 
glänzend bewährt hat. Nicht häufig ist es uns vergönnt, einen solchen 
Blick in die Werkstatt Bismarcks zn werfen, als wir es in diesen Tagen 
Putbuser Schaffens vermögen, wo der von körperlichen Leiden heimgesuchte 
Mann mit Adlerblick alle zukünftigen Möglichkeiten ermaß und danach 

seine Vorkehrungen traf.
Mittlerweile hatte ihm der Reichstag eine Dotation bewilligt. Kein 

schlagenderer Beweis dafür, daß es ihm die einsamen pommerschen Wälder 
angetan hatten, als die Tatsache, daß er sofort auf deu Gedanken verfiel, 
sich in Pommern anzukanfen. Schon im Jahre 1864 hatte er daran ge­
dacht, das Gut Lubben bei Reinfeld zu erwerben. Die Welt weiß, daß 
jetzt seine Wahl auf die Varzinschen Güter fiel, die damals noch zum Teil 
zum Schlawer Kreise gehörten, heute aber wie Reinfeld im Kreise Rummels­
burg liegen?) Am 23. April 1867 geschah der Kauf. Der Kanzler des 
Norddeutschen Bundes kam dadurch in den Besitz einer Herrschaft, deren 
Mitbesitzer zur Zeit Friedrichs des Großen dessen bekanntester Minister 

Heinrich v. Podewils gewesen war.
Kniephof, mit dem Bismarcks Sitz im Herrenhause verknüpft war, 

ging nunmehr in die Hände seines Neffen Philipp, des ältesten Sohnes von 
Bernhard, über. Damit wurden die Beziehungen unseres Helden zu dieser 
Stätte, die in seinem Leben eine so wichtige Rolle gespielt hatte, völlig 
gelöst. Nur schweren Herzens entschloß der Kanzler sich zu diesem Schritte. 
„Wenn ich dort bin", schrieb er seiner Frau, „laufe ich immer Gefahr, fest­
zuwachsen; ich fand es jetzt wieder reizend, sie lassen mich nur niemals 
allein und ich habe mir dort mit den Bäumen mehr zu sagen als mit den 

Menschen."
In Barzin wurde er reichlich entschädigt. Mit welchem Behagen 

durchstreifte er alsbald die großen Waldungen, die durch die neue Er­
werbung sein eigen wurden. Im Juni 1867 schreibt er dem Bruder: 
„Ich habe meine Ermittlungen hier zu Fuß und zu Pferde fortgesetzt und 
noch manche gute Hölzer dabei entdeckt. Wo der Wald leicht zugänglich

>) Vgl. Habcrland, Barzin und seine Umgebung in „Pommern in Wort 
und Bild". Stettin 1904. S. 366-370.
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ist, hat man nach Bedarf herausgehauen, in steilen Schluchten und Bergen 
hat man den Bestand nicht gekannt und der Besitzer ist nie im Walde ge­
wesen. Mich interessiert die Erforschung dieser unentdeckten Länder. Gestern 
habe ich den Weg da fortgesetzt, wo wir in den Bergen an der Chaussee 
umkehrten, ich entdeckte da noch eine Provinz, die mich einen stellenweis 
gemsenartigen Ritt von drei Stunden kostete, aber auch sehr befriedigende 
Bestände neben kindischer Verwüstung zeigte." Auch seiner Gemahlin schrieb 
er erfreut: „Es gibt doch sehr dicke Buchen hier und andere Dinge, an 
denen ich meine Freude habe, wenn ich dem Terzett von Taube, Reiher 
und Weihe lausche". Johanna selbst fand auch Gefallen an dem neuen 
Besitz. Sehr bald schrieb sie: „Barzin ist reizend, richtige Oase in der 
langweiligen Wüste". Aber mit dem Wohngebäude war sie nicht ein­
verstanden. „Das Haus ist ziemlich scheußlich, ein altes verwohntes Un­
getüm mit 1000 Kammern und Winkeln, schiefen Decken und Fußböden, 
svdaß man Versenkung und Einstürzung auf Schritt und Tritt befürchtet. 
Vier Zimmer oben und vier unten sind erträglich, alle anderen sind Scheu- 
säler — aber der Park so wunderreizend, wie man selten findet. Solche 
dicken kräftigen alten Buchen und Eichen habe ich weder im Harz, noch 
Taunus, noch Oden-, noch Schwarzwald gesehen." Der Freund des Bis- 
marckschen Hauses, Keudell, durfte sich auch bald der Schönheit dieses Land­
sitzes hingeben. „Bei herrlichem Sonnenaufgang", so schildert er, „genoß 
ich einsam die eigentümlichen Schönheiten des im Tau funkelnden Parkes, 
welcher die vom Wohnhause aus nach zwei Seiten sanft ansteigenden Hügel 
und deren Hinterland bedeckt. Es ist ein von verschlungenen Wegen durch­
zogener, an kleinen Wiesenflecken reicher, alter Hochwald, der auf einer un­
übersehbar großen Fläche prachtvoller Buchen, auch in bunter Abwechslung 
mancherlei andere Hölzer enthält und von Getreidefeldern eingefaßt wird. 
Die Waldungen werden in weitem Bogen von der Wipper durchströmt, 
einem der vielen kurzen und schnellen Flüßchen, welche der Abdachung des 
hinterpommerschen Landes von Südost nach Nordwest folgen. Die Acker­
wirtschaften waren verpachtet, die Wälder aber nicht. Der verwaltende 
Oberförster mußte fast an jedem Abend erscheinen, um die sachkundigen In­
struktionen des Kanzlers zu empfangen. Das nach der Gewohnheit früherer 
Jahrhunderte nicht auf einem Aussichtspunkte, sondern an windgeschützter 
Stelle erbaute Wohnhaus erschien mir behaglicher, als ich es nach der 
Schilderung der Gräfin vermutet hatte. Namentlich gefiel mir der Garten­
saal, in welchem ein Billard und ein Flügel stand. Dort pflegt der Chef 
abends zu rauchen, den Oberförster abzufertigen und Zeitungen zu lesen."

Mit Eifer ging der Kanzler daran, das neue Besitztum nach seinem 
Sinne zu gestalten. Die Hauptaufmerksamkeit wurde natürlich dem Walde 
zugewandt. Das Interesse für die Politik schien hier ganz zurückzutreten 
hinter dem für Schonungen und Kulturen. So schrieb Blanckenburg im 
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Sommer 1868 an Roon über den gemeinsamen Freund: „Er hat eine 
krankhafte Freude daran, alle Verwüstungen an Wald und Wiesen wieder 
gut zu machen, was tierischer Unverstand hier angerichtet hat. Du kannst 
Dir denken, was das für Geld kosten wird! Indes es scheint mir so, daß 
er reich genug ist, diesen Riesenluxus treiben zu können — Du wärest es 
nicht gewesen und hättest hier ein sehr schlechtes Geschäft gemacht". Roon 
hatte sich von der ihm zngefallenen Dotation die Herrschaft Gütcrgotz bei 
Berlin gekauft und auch viel Geld hineingcsteckt. Als Bismarck ihn dort 
1869 besuchte, sah er mit Neid das stattliche Schloß, das sich sein Kampf­
genosse erbaut hatte, und schrieb darüber seiner Johanna: „Ich mag Dich 
garnicht hinbringen, sonst wird Dir das Varziner Haus ganz über. Ein­
nahmen aber hat er auch nicht". Bald erfolgten auch in Varzin An- 
bauten. Am 10. Juni 1872 schrieb der Bauherr: „Über den Anbau am 

Flügel bin ich nun auch im Reinen. Die jetzige Jungfernstube erhält 
ein Fenster mehr und wird für Komtessenboudoir" (d. h. also für seine 
Tochter Marie) „glänzend eingerichtet, dahinter im Neubau kommt mein 
Schlafzimmer, dann als Ecke gegen Richtberg" (ein Hügel, der in alter 
Zeit als Gerichtsstätte gedient hatte) „Arbeits- und Mnckzimmer" und so 
fort. Bis ins Einzelste traf er Anordnungen. Doch der einige hundert 
Morgen bedeckende Park und die Waldungen blieben seine Hanptfrcude. 
Im Park legte er Wege an, welche an den bestentwickelten alten Bäumen 
und an versteckten kleinen Wiesen vorbeiführten. Einen Pfad, welcher den 
Park mit dem nahen Walde verband, ließ er mit mehreren Reihen von 
Tannen umpflanzen, welche Windschutz gewährten. „Hier grünt und ge­
deiht alles", berichtete er gelegentlich voller Zufriedenheit seiner Frau, „nach 
Gottes Segen und an den Wäldern und Schonungen habe ich täglich neue 
Freude." Zuweilen bereitete es ihm auch Vergnügen, Einschnitte in Baum­
rinden zu machen. Mit Freunden, wie Blanckenburg und Keudell, sowie 
mit Gehülfen, wie Tiedemann, ritt er oft vier bis sechs Stunden in seinen 
Wäldern umher, voller Eifer, nach dem Rechten zu sehen und zugleich 
seinen Besitz zu zeigen. Zu Keudell äußerte er einmal beim Vorbcirciten 
an einer neu angelegten Schonung: „Wenn meine politischen Taten längst 
vergessen sind, wird diese Pflanzung beweisen, daß ich gelebt habe". Von 
den 32000 Morgen, die die Herrschaft Varzin heute umfaßt, sind volle 
zwei Drittel Waldland.

Die wachsende Berühmtheit des Kanzlers brächte ihm auch in dieser 
Abgeschiedenheit stetig mehr Ehrungen ein. Sie wurden ihm gar oft recht 
lästig. Zuerst hören wir von einer ihm in Pommern dargebrachten Hul­
digung, als er kaum ein Jahr Minister war. Er berichtet selbst etwas 
überrascht darüber an seine Gemahlin: „In Panknin" (es liegt im Kreise 
Schlawe) „kleine Versammlung vor der Post, die mir ein Hurrah brächte. 
Der Schulze, ein Gutsbesitzer aus Malchow, ein Student mit weißer Mütze, 
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Bauern, Damen, sehr überraschend im Finstern". Nach 1866 steigerten 
sich diese Huldigungen selbstverständlich. Als Graf Bismarck am 6. Oktober 
1866 in Putbus eintraf, brächte ihm der dortige Gesangverein ein Ständchen 
dar. Kaum war der Kanzler in Varzin angelangt, da wurde ihm dort 
meuchlings von einer Schar junger Damen eine spontane Ehrung dar­
gebracht. Reizend berichtet er darüber seiner Frau:') „Heute früh wurde 
ich in einer Wildnis an der Crangenschen Grenze zu meinem gründlichen 
Erstaunen von zwanzig jungen, zum Teil hübschen Damen Überfällen, In­
sassen einer Mädchenpension der Predigerin, deren Existenz mir bis dahin 
unbekannt, Engländerinnen und Französin dabei, Bouquets, Hurrah im 
Diskant und Preußenlied! Des sel. Königs singende Matratze iu Kolberg 
ist nichts dagegen, nur waren diese Sängerinnen nicht ohne Reize und das 
entwaffnete mich. Röschen sank in die Knie vor Schreck über dieses Rudel 
Wild aus dem Busch". Nicht so viel Spaß verursachten ihm die amtlichen 
Ehrungen, die er alsbald über sich ergehen lassen mußte. Das zeigt eiu 
Brief der Gräfin an Keudell: „Donnerstag soll er auf dem Schlawer 
Kreistag als neuer Stand eingeführt werden und dazu plant man endlose 
dumme Festlichkeiten, worüber er so leidtragend ist, daß ich mich fortwährend 
in die allerseligste, ausgelassenste Laune hinaufschrauben muß, um ihm die 
Gedanken daran zu vertreiben". Bald kam auch der erste Ehrenbürgerbrief 
aus Pommern (24. Juli 1868). Die Stadt Bütow, die Nachbarin von 
Reinseld, hat den Ruhm, die erste pommersche Stadt gewesen zu sein, die 
sich dazu entschloß. Sie ist in dem großen Kranze der deutschen Städte, 
die sich diesen Ehrenbürger erkoren, überhaupt die zweite gewesen. Nur 
die Stadt Barby in der Altmark war vor ihr auf diesen Gedanken ge­
kommen. Allmählich wurden die Ehrungen immer zahlreicher. Am 2. Juli 
1874 ernannte Lauenburg den Fürsten zum Ehrenbürger. Die Pollnower 
Turnjugend besuchte den Eremiten von Varzin. Zur silbernen Hochzeit 
des Fürsten, die er am 28. Juli 1872 in Varzin feierte, schickten die 
Offiziere des 54. Regiments aus Kolberg ihre Musik. So wetteiferten die 
verschiedenen Klassen der Bevölkerung Pommerns bereits in den siebziger 
Jahren, dem großen Manne ihre Verehrung und Liebe zu bezeigen.

Am wohlsten war dem Helden doch, wenn ihn einer seiner alten 
Freunde besuchte, mit dem er sich recht aussprechen konnte. In den ersten 
Varziner Jahren war ihm noch immer Blanckenburg der nächste. Während 
der liberalen Gesetzgebung kam es jedoch zu ewig beklagenswerten Miß­
verständnissen zwischen den beiden, die soweit führten, daß Blanckenburg 
(etwa im Jahre 1874) im Zorn den kostbaren Schatz intimer Briefe, die 
Bismarck an ihn geschrieben hatte, zerstörte?) Furchtbar nahe ging dem

') Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71. Anhang. S. 95.
2) Mir mitgeteilt von Erich Marcks.
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Olympier der Verlust dieses ältesten und innigsten Freundes. Wenn er 
davon sprach, dann liefen diesem eisernen Manne, der so selten Spuren der 
Weichheit zeigte, wohl die Hellen Tränen über die Wangen?) Auch der 
alte Thadden hat ihn noch zuweilen besucht, aber auch er kam mit ihm 
in den siebziger Jahren wegen der leidigen Politik auseinander. Der greise 
Herr war unter der Zahl der Deklaranten der Kreuzzeitung und fügte
dieser Absage an seinen jüngeren Freund die beredten Worte hinzu: „mit
tiefem Schmerze unterzeichnet". Das Zerwürfnis mit so vielen alten
Freunden gerade in Pommern, zu dem seine Politik geführt hatte, nagte
an dem Reichskanzler tief, mehr als es der Außenwelt anfänglich bemerklich 
wurde. Aus seinen Gedanken und Erinnerungen klingt das Gefühl der 
Resignation, das er darüber empfand, deutlich heraus.

Umsomehr hielt er an anderen Freundschaftsbanden fest, so an dem 
hochgebildeten Estländer Graf Alexander Keyserling, einem Naturforscher, 
der mit Bismarck von der Universität her befreundet war, und an dem 
amerikanischen Historiker Motley, auch einem Studienfreund. Motley 
kam auf mehrmalige dringende Einladung nach Varzin. „Ich bin schon 
so in den Gedanken eingelebt, daß ich krank werde, wenn Dn nein sagst, 
und das würde die übelsten Einflüsse auf die ganze Politik haben", schrieb 
ihm Bismarck am 7. August 1869. Schließlich kam Motley im Juli 
1872 auf eine Woche mit seiner Tochter Lilli nach Varzin. Wiederholt, 
so im Juli 1868 und im Juli 1871, war Graf Alexander Keyserling 
auf dringende Bitten Johannas einige Tage Bismarcks Gast, das eine 
Mal mit seiner schönen, reichgebildeten Tochter, der Freifrau v. Taube. 
Vater und Tochter haben ihren Varzincr Aufenthalt anziehend beschrieben?) 
Über das Herrenhaus urteilt Keyserling: „von außen im Lazarettgeschmack 
gebaut, d. h. mit zwei langen Flügeln, aber im Übrigen ganz ordinär, mit 

vielen Fenstern, nichts von Schloß- oder Villa-Stil". Von Bismarck 
sagt er: „Er hat sich hierher zurückgezogen, um ungestört Erholung zu 
finden. Aber viel scheint nicht daraus geworden zu sein. Es schießen ihm 
immer ernste Gedanken durch den Kopf, ewiges Wetterleuchten. Von allen 
Seiten kommen Herren angcfahren, um sich dem Begründer Norddeutsch­
lands bemerklich zu machen. Von einem gelehrten Geheimrat aus Königs­
berg war die Rede. Zwei dicke Bände „Geschichte der Deutschen" in der 
Hand, wollte er den Zugang ertrotzen. Die Gräfin erklärte ihm, niemand 
würde zugelassen, selbst auf eine halbe Minute sei es unmöglich. Er teilte 
ihr mit, es habe der Marschall Niel den Krieg für das nächste Frühjahr

') Moritz Busch, Tagebuchblätter II, S. 468.
2) Graf Alexander Keyserling. Ein Lebensbild aus seinen Briefen und Tage­

büchern, zusammengestellt von seiner Tochter Freifrau Helene von Taube v. d. Jssen. 
Berlin 1902. Bd. I. S. 5l6f., 540ff.
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gegen Preußen einem Vertrauten angckündigt, und das müsse er doch dem 
Retter des Vaterlandes eröffnen. Bis zum nächsten Frühjahr, antwortete 
die Gräfin, ist es zu laug; mit solchen Aussichten beschäftigt sich mein 
Gemahl nicht. Da rollten die Augen des Redners so sehr, daß die Gräfin 
einen Schreck bekam, der Wahnsinn könne ausbrechen, doch glücklicherweise 
sprang der Mann auf und hinaus".

Viel trug in den ersten Varziner Jahren von den Freunden Robert 
Keudell durch sein großes musikalisches Taleut dazu bei, die Stimmung des 
Hausherrn günstig zu beeinflussen. Der zeigte sich im Singen und Klavier- 
spielen unermüdlich, wenn es nur irgendwie am Platze war. Bismarck 
hörte ihm wohl andächtig zu, oder er las, oder er plauderte angeregt und 
voll sprühenden Humors. Die geistig bedeutendsten Menschen pflegten ja 
diesem Plauderer mit gespannter Aufmerksamkeit zuzuhören uud erfreuten 
sich dabei an dem epischen Talente des großen Staatsmannes. Zuweilen 
ließ Bismarck irgend eine nachdenkliche Bemerkung über die Musik fallen, 
die der getreue Keudell gebucht hat. Am meisten regte ihn Beethoven an. 
„Beethoven sagt meinen Nerven am besten zu", hat er mehrmals zu Keudell 
geäußert. 1868 urteilte er über den letzten Satz der I?-moU-Sonate, der 
ihm schon in früheren Jahren einmal eine Träne entlockt hatte: „Das ist 
wie das Ringen und Schluchzen eines ganzen Menschenlebens". Von einem 
kurzen feurigen Satz Ludwig Bergers (Opus 12, Nr. 3), den er sich oft 
von seiner Frau vorspielen ließ, sagte er: „Diese Musik gibt mir das Bild 
eines Cromwellschen Reiters, der mit verhängten Zügeln in die Schlacht 
sprengt und denkt: jetzt muß gestorben sein".

Anfangs erzielte er aus seinen Varziner Waldungen keine nennens­
werten Erträge. Allmählich legte er aber in Hammermühle große Fabriken 
an, so für mehr als 100 000 Taler die bekannten, von der Wipper ge­
triebenen Holzstoff- und Papierfabriken, Dampfsägewerke, große Drain­
fabriken. Dies verursachte ihm natürlich wieder viel Geschäftslast und er 
pflegte dann zu klagen, daß es ihm ginge, wie Johann dem munteren 
Seifensieder; sonst hätte er wenig Geld, aber auch wenig Sorgen ge­
habt, jetzt hätte er zwar Geld, aber viel Sorgen. Er verfolgte bei 
solchen Fabrikanlagen auch soziale Ziele; sie schienen ihm ein Mittel gegen 
die Auswanderung zu sein. Ein Hindernis, um Varzin recht als Er­
holungsstätte gebrauchen zu können, war die damals überaus mangelhafte 
Eisenbahnverbindung. Der allgewaltige Bismarck hat mit den zuständigen 
Ministern, namentlich dem Grafen Jtzenplitz, einen zähen Kampf geführt, 
um hier bessere Verhältnisse zu schaffen, ohne freilich viel zu erreichen.

Die nahen Freunde scheuten sich zum Teil etwas, die Zeit des 
großen Staatsmannes in Anspruch zu nehmen. „Ihn aufzusuchen zu 
müßigem Behagen, dazu ist jeder seiner Augenblicke zu bedeutend ge­
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worden", schrieb Graf Alexander Keyserling 1882. „Ägypter und Römer 

harren des Tages, wo sie in Varzin vorkommen könnten." Es war nicht 
anders; der Kanzler, der sich in Varzin sein Sorgenfrei gegründet zu 
haben hoffte, sah sich auch hierher unablässig von den Geschäften ver­
folgt.« Nicht zum wenigsten trug er selbst die Schuld daran. Denn seine 
Herrschernatur konnte nicht von ihnen lassen. Er war, wie Max Lenz es 
ausdrückt, doch immer bedacht, „die Hand über den Karten zu halten". 
Nur zu notwendig war es auch, daß er die Fäden in der Hand behielt, 
weil sie sonst gar zu leicht in Verwirrung gerieten. So manches welt­
geschichtliche Ereignis spielte in die Ruhe von Varzin hinein. So vor 
allem die Einser Affaire im Juli 1870. Damals weilte Bismarck schon 
seit Wochen in seinem Tuskulum. Da erhielt er plötzlich am Abend des 
11. Juli den Befehl, nach Eins zu kommen; am nächsten Morgen trat er 
mit Keudell die Fahrt an. Der Weg führte durch das zum Varzinschen 
Besitz gehörige Dorf Wussow. Dort stand der Seelsorger der Bismarckschen 
Familie, Pfarrer Mulert, in der Tür seines Hauses, voller Spannung zu 
hören, was es gäbe. Statt der Worte führte der Kanzler mit seinem 
Stock einen Schwadronshieb in Quart und Terz durch die Luft, und 
Mulert wußte nun, daß es los ging.

Am meisten hat dem Reichskanzler die Ruhe in Varzin der Bot­
schafter Graf Armin gestört. Die Aufregung über die seinen Ansichten 
widersprechende Politik dieses Diplomaten warf den Fürsten wiederholt 
aufs Krankenlager. Zahlreich sind die Fälle, wo er Aruims wegen aus der 
Waldeinsamkeit Hinterpommerns heraustrat und nach Berlin eilte, um den 
Kaiser wieder auf seine Seite zu bringen. Am 1. September 1873 war der 
eigenmächtige Gesandte selbst in der Höhle des grollenden Löwen, in Varzin.

Varzin ward auch zu einer Stätte, in der die wichtigsten Beratungen 
mit den Ministern gepflogen wurden. So besprach hier Maybach mit dem 
leitenden Staatsmann das Projekt der Reichseisenbahncn und der Ver­
staatlichung der preußischen Bahnen. So wurden die ersten Maßregeln 
zur Schutzzollpolitik hier eingeleitet. Die denkwürdigen Verhandlungen 
wegen des Eintritts Bennigsens ins Ministerium spielten sich im Dezember 
1877 in Varzin ab. Die fremden Diplomaten, wie Graf St. Vallier, 
Schuwaloff, Lord Dufferin, suchten den Varziner Eremiten in dem 
kritischsten aller Jahre des letzten Menschenalters, im Jahre 1879, auf. 
Später (1882) kam auch der russische Staatsmann Giers hierher, der 
Bischof Korum, wiederholt Kalnoky und Schuwaloff, der Franzose Courcel, 
nicht zu reden von den deutschen Diplomaten. Schon früher (1869) hatte 
Bismarck den Württembergischen Minister v. Varnbüler als Gast bei sich, 
von dem er schrieb: „Ich trabe ihn täglich vier Stunden zu Pferde und 
drei zu Fuß in der Hitze ab und hoffe der schwäbischen Rinde einige 

deutsche Keime einzuokuliereu."
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Am häufigsten begleitete ihn und am meisten behülflich bei seinen 
Arbeiten war ihm Lothar Bücher, den Alexander Keyserling treffend mit 
den Worten zeichnet: „Einst Demokrat, jetzt fungiert er als schweigsamer 
Sekretär, ein graues, bescheidenes Männchen, der seiner Liebe entsagen 
gemußt." Später trat Geheimrat v. Tiedemann vielfach für Bücher ein?)

In den Jahren vom Sommer 1867 bis Frühling 1878 hat Bismarck 
die meiste Zeit vom Grünwerden der Natur bis nach dem Blätterfall, zu­
weilen bis in den Winter hinein in Barzin zugebracht. Später kam er 
nicht mehr so lange dorthin, teils wegen der unbequemen Verbindung, 
teils weil der Aufenthalt im Varziner Hause seiner Gesundheit weniger 
zuträglich zu sein schien. Friedrichsruh wurde allmählich mehr und mehr 
von ihm bevorzugt. Das letzte Mal weilte er längere Zeit in Varzin, 
im Herbst 1894. Damals feierte er mit seinen Leuten patriarchalisch das 
Erntefest, dankte den Gutsarbeitern in einer Ansprache für ihre treue 
Arbeit, bedauerte, daß er sie nicht so oft auf dem Felde habe besuchen 
können, wie in früheren Jahren und brächte ein Hoch aus auf den König?) 
Wenige Wochen darauf, am 27. November 1894, wurde ihm in Varzin 
seine Gattin durch den Tod entrissen. Nun siedelte er (Ende Dezember 
1894) ganz nach Friedrichsruh über.

Wir wissen jetzt, was unsere Provinz ihm gewesen ist. Tausendfältig 
sind die Beziehungen, die ihn mit dieser Gegend verknüpfen, fast ungezählt 
die Stätten, die für immer hier durch ihn denkwürdig geworden sind, sei es, 
daß er nur an ihnen geweilt, sei es, daß er dort gewaltige Pläne entworfen 
und von dort aus mächtige Anregungen gegeben hat. Wir dürfen sagen: 
Pommerns Boden hat durch ihn eine besondere Weihe erhalten.

Es ist gleichsam eine poetische Fügung, daß der greise Heldenkaiser, 
der mit seinem unvergleichlichen Feingefühl wohl erkannte, was Pommern 
seinem Kanzler war, den Fürsten-Reichskanzler im März 1877 zum Erb- 
oberlandjägermeister des Herzogtums Pommern ernannte. ^) Mit jenem 
Gnadenbeweis seines Herrn schließen gewissermaßen symbolisch die Be­
ziehungen Bismarcks zu unserer Provinz ab. Dieses Stückes aus Bismarcks 
Geschichte könnte sich die Sage bemächtigen: Der tolle Junker auf Kniephof 
und der grimme Recke in der Varziner Einsamkeit Pommerns Oberjäger­
meister. Das ruft geradezu Erinnerungen an Wodan und die altgermanische 
Göttersage wach.

') Christoph v. Tiedemann, Persönliche Erinnerungen an den Fürsten 
Bismarck. Leipzig 1898.

-> Vgl. Horst Kohl. Bismarck-Jahrbuch II, S. 380.
Vgl. Anhang zu den Gedanken u. Erinnerungen des Fürsten Bismarck I, 

S. 269 f.
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Um die Mitte des 16. Jahrhunderts kam in Deutschland eine neue 
und eigenartige Form der Universalgeschichte auf, die historischen 
Kalender, die zwar für die Wissenschaft kein erheblicher Gewinn waren, 
aber einem vorhandenen Bedürfnisse entsprachen und großen Beifall fanden. 
Den Anstoß zu dem ersten Versuche solcher Art gab Philipp Melanchthon, 
dessen Freund und Schüler Paul Eber 1550 zum erstenmale sein Oalsu- 
äarium ftmkorioum herausgab, das eine große Anzahl von Auflagen er­
lebte und 1588 auch in deutscher, 1639 in französischer Sprache erschien. 
Bereits 1551 veröffentlichte Michael Beuther von Eber unabhängig ein 
ähnliches Werk, die Dpimmsris fti8torma. an der er bereits während seiner 
Tätigkeit als Professor in Greifswald (1546—48) gearbeitet hatte, und 
von der 1558 unter dem Titel Oalsnäarium ftistorioum eine deutsche 
Ausgabe herauskam. Auch dieses Buch hatte denselben großen Erfolg wie 
Ebers Oalsuäarium.') Von weiteren derartigen Versuchen seien hier nur 
Andreas Hondorfs Oalknäarium 8auokorum st bistoriarum (1573) und 
Elias Reusners Diarium lustorieum (I590) erwähnt.

Neben diesen universalgeschichtliche Tendenzen verfolgenden Werken 
tauchen dann auch spezialgeschichtliche Schriften gleicher Art auf, so in Sachsen 
des Pastors Adam Remp Dalsnäarium Laxonioum (Erfurt 1587) uud 
in Pommern des Stettiner Arztes Andreas Hiltebrand Diarium Dcmm- 
ranioum, Daß ist: Kurtzer Historischer Calender deß hochlöblichen vnd 
vhralten Fürstlichen Hauses zu Stettin, Pomren rc. . . . (sStettinf, David 
Rhete 1631, 8"), ein Büchlein, das auf 85 Seiten fast ausschließlich 
genealogische Daten über Angehörige oder Verwandte des pommerschen 
Herzoghauses gibt?) Schon 16 Jahre früher aber hatte Hiltebrands Fach­
genosse David Herlitz einen solchen historischen Kalender verfaßt, der nicht

') Näheres vergl. bei Wegele, Geschichte derDeutschenHistoriographie, S.216ff.
Exemplare davon besitzen die Universitätsbibliothek zu Greifswald und die 

Gesellschaft für ponunersche Geschichte und Altertumskunde zu Stettin. Hiltebrands 
genealogische Schriften sind ziemlich selten geworden. Seine Nubulas Ksnealoxioae 
eontmontes komoranornm änenm moäernoium proxenitoros (Fellini 1618, 2°) 
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ausschließlich genealogische Daten, sondern auch in großer Zahl geschicht­
liche Ereignisse verzeichnet.

David Herlitz (latinisiert Herlicius) war 1557 zu Zeitz geboreu. 
Er studierte in Leipzig, WittenbergZ und Rostock?) Nach Beendigung seiner 
Studien wurde der juuge Magister Konrektor in Güstrow, ließ sich aber 
1582 in Prenzlau, 1583 in Anklam als Arzt nieder, da er sich von seinen 
medizinischen Kenntnissen größere Erfolge versprach. Schon 1585 wurde 
er als Professor der Mathematik nach Greifswald berufen, wo er 1596 
zum Doktor der Medizin promoviert wurde. 1598 übernahm er das 
städtische Physikat in Stargard i. P., 1606 in Lübeck. Doch kehrte er 
1614 nach Stargard zurück und beschloß hier 1636 sein Leben, nachdem 
er bei der Belagerung Stargards von 1635 seine Bibliothek mit zahl­
reichen Manuskripten dnrch eine Feuersbrunst eingebüßt hatte. Er war ein 
Polyhistor im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Schriften umfassen 
außer der Jurisprudenz ziemlich alle Wissensgebiete: Theologie, Mathe­
matik, Medizin, Philologie, Poetik, Philosophie, Geschichte, Kunstgeschichte, 
Geographie, Meteorologie und Astronomie, nach der Sitte der Zeit mit 
astrologischem Beigeschmäcke. Auch als lateinischer Dichter hat er sich einen 
Namen gemacht?)

Außer den in Jöchers Gelehrten-Lexikon II, Sp. 1534 erwähnten 
Manuskripten Ob86rvution68 meäieo-xrnetiouo und OuIonänrioZrnpüia (inu- 
äripnrtitu?) aber drei nur haudschriftlich überlieferte kleine Schriften 
vorhanden, die das Königliche Staatsarchiv zn Stettin verwahrt. Alle drei 
sind 1615, bald nach Herlitz' Rückkehr nach Stargard, verfaßt. Die beiden 
ersten sind astrologische Schriften. Die eine trägt den Titel Oelinentio 
tstemutoZrupüion cinorunäum Uueum ob äu(Ü88nrum?0M6rnniu6 in Zru- 
tinni et tnbliotüoeurn UIu8tri88inii 6t Iit6ruti88imi prineipi8 6t clomini, 
ckomini DUiliMi II., ?om6runorum prineixi8, untor6 D. Ouviä6 H6r1ioio, 
M6äio0 8turAnräi6N8i, 6lul)0rutu unno 0Uri8ti 1615, M6N86 ^rnAU8to 
(Stett. Arch. P. I, Tit. 46, Nr. 5), die andere Kr6vi8 r6vi8io 6t r6p6titio

besitzt die Königliche Bibliothek zu Berlin, von seiner Oenealo^ia illu8tri88im0imm 
Domoranias dnoum (8ed. 1622, 20), die schon 1649 sehr gesucht war (vergl. 
Dähnert, Pomm. Bibliothek V, S. 109) habe ich bisher trotz Anfragen bei mehreren 
Bibliotheken kein Exemplar ausfindig machen können. Das Stamm- und Geburts­
register der Könige von Schweden (Stettin 1632, 8 0) besitzt die Universitätsbibliothek 
zu Greifswald.

i) David D6rlioiu8 0i66N8i8 wurde im Juli 1579 iu Wittenberg immatrikuliert. 
Vergl. ^Ibum aeadomiae VUedevA. 11, S. 284.

2) In Rostock wurde David Her1i6iu8 0ie6N8i8 im Nov. 1580 inskribiert. 
Vergl. Hofmeister, Die Matrikel der Univ. Rostock 11, S. 203.

Z) Allgemeine Deutsche Biographie XII, S. 118.
4) Ihr Verbleib ist mir unbekannt.
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ä6clarati0ni8 llora6 uatalitia6 iI1u8tri88imi 6t 1it6rati88imi priuoipi8 ao 
äomiui, domiui DlliÜMi äuei8 ?0M6rauia6, domini M6i 0I6M6N- 
ti88imi 6t d6Q6Ü66iiti88iini. D. David 86r1ioiu8, M6diou8 8tarZardi6U8i8 
(Stett. Arch. P. I, Tit. 46, Nr. 12). Die dritte (Stett. Arch. P. I, 
Tit. 46, Nr. 14) ist eben jener schon erwähnte historische Kalender, dem 
Herlitz vielleicht in Anlehnung an Michael Beuthers Da8ti H6bra6orum, 
^tk6ui6N8ium 6t Homauorum (l556) den Titel Da8ti Doumrauioi gab, 
die uns im folgenden etwas näher beschäftigen sollen.

Es ist ein Heftchen von 24 Blättern in Schmalfolio, deren letztes 
leer ist. Im Gegensatze zu den beiden vorerwähnten von Herlitz eigen­
händig geschriebenen Schriften sind die ^a8ti von anderer Hand geschrieben, 
aber von ihm durchgesehen und mehrfach verbessert, wobei ihm allerdings 
einige Versehen des Abschreibers entgangen sind. Bon ihm selbst rührt her das 
Titelblatt und von den Eintragungen nnr der Brand von Bahn (17. April), die 
Geburt Knipstros(1. Mai) uud der Tod des Professors Ezechias Reich (20. Dez.).

Bei allen derartigen Arbeiten ist die Hauptfrage die nach den vorn 
Verfasser benutzten Quellen.

Herlitz' hauptsächlichste Quellen waren Daniel Cramer, Pom- 
merische Kirchen-Chronica (Stettin 1603)0 und Paul Friedeborn, 
Historische Beschreibung der Stadt Alten-Stettin (Stettin 1613). Zumeist 
gibt er sie als D. 0. und D. D. selbst an, doch sind noch einige Nachrichten 
aus beiden Autoren entlehnt, bei denen er seine Quelle verschweigt.

Außer diesen beiden Werken hat er aber noch andere Quellen benutzt, 
die er nicht angibt. Hauptsächlich handelt es sich um genealogische Daten 
über Angehörige des Pommerschen Herzoghauses. Mau würde in erster 
Linie an Wolfgang Jobsts O^imaloKia (1573) denken, die in der Tat 
eine Anzahl der von Herlitz aufgeführten Daten bringt, während andere 
fehlen, die sich aber zum größten Teile bei Elias Reusner finden?) Daß 
Herlitz Reusners Werke gekannt und benutzt hat, ergibt sich aus der oben 
erwähnten Lr6vi8 r6vi8io, in der er Reusners Diarium di8torioum (1590) 
und l8aZ0K6 k^toriea (Dd. 86ouuda) zitiert. Daß ihm das Diarium 
kmtorioum auch für seine ^a8ti als Quelle gedient hat, scheint mir 
zweifellos. Aus ihm stammen gewiß bie Geburtsdaten des Grafen Ludwig 
vou Eberstein (1. Jan.), Johann Bngenhagens (24. Juni), Jakob Rnnges

0 Daß er diese Ausgabe, nicht etwa die Pommerische Chronica (Frankfurt a. M. 
1602) benutzte, ergibt sich aus den Kapitel- und Seitenangaben. Herlitz zitiert fälschlich 
nach Blättern (toi.). Bald gibt er Kapitel- und Seitenzahlen, bald nur Seiten-, 
bald nur Kapitelzahleu. Im letzten Falle habe ich die Seitenzahlen in s—j hinzugefügt.

2) Da die weitaus meisten Daten, die Jobst gibt, sich auch bei Reusner finden, 
habe ich von Jobsts Erwähnung in den Anmerkungen im allgemeinen Abstand ge­
nommen, da die Benutzung seiner Schrift nicht sicher ist. Die wenigen Daten, die 
Jobst, nicht aber Reusner gibt, fand Herlitz auch bei Friedeborn.

15--
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(15. Jnli), Christoph Stymmels (22. Okt.), das falsche Vermählungsdatum 
Herzog Bogislaws X. mit Anna von Polen (2. Juli), die Todesdaten des 
Fürsten Bartholomäus (3. März 1224), der Herzoge Barnims XI. 
(1. Nov.), Swantopolk von Pommerellen (14. Juli 1268) und der Herzogin 
Mechtildc (6. Nov. 1276), des Andreas Magerius (2. April) nnd Johann 
Bugenhagens (20. April). Daneben scheint er aber auch Rensners Opu8 
okronoIvZioum benutzt zu haben. Ob ihm die Ausgabe von 1590 oder 
die von 1612 vorlag, ist nicht festzustellen, ist aber auch unerheblich, da 
diese nur eine Titelanflage der ersten ist. Ihm entlehnte er eine Anzahl 
Daten zur Genealogie des Greifcngeschlcchts, die sich im Oinrinm nicht 
finden. Reusners IsLAoZs ist für die b'asti wohl kaum herangezogeu.

Ob Herlitz Ebers Oalonänrium biktorionm benutzt hat, läßt sich 
schwer sagen. Gekannt hat er es, da er in der Oolinontio UmmakoIoAioa. 
von dem „Octaff (Hsnclario Lbsri in schwartz Sammet eingebunden" in 
der Bibliothek Philipps II. spricht. Die wenigen Daten aber, die diesem 
entnommen sein könnten, fand Herlitz auch in Reusners Oiurinm stiotorionm.

Neben diesen gedruckten Quellen hat Herlitz aber wahrscheinlich auch zwei 
handschriftliche herangezogen, die ihm während seiner Tätigkeit als Professor 
in Greifswald ohne Schwierigkeiten zur Verfügung standen. Es sind dies 
die Matrikel und das Dekanatsbuch der Artisten-Fakultät der Universität 
Greifswald. ^) Ich glaube das aus der Aufzeichnung über den Tod Heinrich 
Pichts (17. Sept.) schließen zu dürfen, den er fast mit denselben Worten meldet, 
wie die Greifswalder Matrikel. Was er dieser sonst entnahm, sind haupt­
sächlich Nachrichten zur Greifswalder Uuiversitätsgeschichte, überwiegend Todes­
daten Greifswalder Professoren und diesen nahestehender Personen, so. z. B. 
des Johann Seccervitius (6. Jan.), Johann Oesten (6.Febr.), David Wilmann 
(18. März), Erasmus Hufen (12. April), Christoph Corswandt (20. April), 
der Gattin Jakob Runges (27. April), des Valentin v. Eickstedt (23. Juli), 
Franz Joel (20. Okt.), Thomas Mevius (22. Okt.), Ezechias Reich (20. Dez.), 
aber auch das Datum der Wahl des Herzogs Ernst Ludwig zum Rektor der 
Universität (18. Okt.). Anch die Nachrichten über die Taufe des Herzogs Philipp 
Julius (2. Febr.), den Tod Johann Knipstros (4. Okt.), den Brand des Wol- 
gaster Schlosses (11. Dez.) und die Vermählung des Herzogs Franz III. von 
Sachsen-Lauenbnrg mit Margarete von Pommern (26. Dez.) fand er hier.

Konnten für weitaus die meisten Nachrichten der §n8ti gedruckte oder 
handschriftliche Quellen festgestellt werden, so bleibt doch noch eine Anzahl 
übrig, für die ich sie nicht habe bestimmen können. Für das eine oder 
andere Datum mag sich die Quelle noch ermitteln lassen, vielleicht in schwer zu-

0 In Betracht kommt der 1893 von E. Friedlaender herausgegebene erste Band. 
Ich zitiere in den Anmerkungen nur „Greifswalder Matrikel", ohne Rücksicht darauf, 
ob die betreffende Nachricht aus der Matrikel oder dem Dekanatsbuche stammt. Dieses 
hat Herlitz dreimal, jene einmal selbst geführt.
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günglichcn oder kaum bekannten Werken. Den meisten aber liegen wohl schrift­
liche oder mündliche Mitteilungen von Zeitgenossen oder Sclbsterlebtes zu­
grunde. Auffällig ist, daß Herlitz ziemlich viele Todesdaten pommcrscher 
Räte und höherer Beamter Wolgaster Anteils bringt, von denen er die 
wenigsten bei Cramer, Fricdeborn und in der Greifswalder Matrikel fand, 
und die z. T. nur durch ihn überliefert sind. Wahrscheinlich stand er jenen 
Kreisen nahe und hat sich die ihn interessierenden Daten nngeben lassen. 
Seinen Beziehungen zum herzoglichen Hause, namentlich zu Herzog Philipp II., 
verdankte er gewiß eine Anzahl von Nachrichten über Mitglieder dieses 
Hauses, die seine Quellen nicht geben, so z. B. die Geburtsdaten der Her­
zoginnen Clara (1. Jan.), Sophia (29. April und 17. Aug.), Sophia 
Hedwig (1. Dez.), das Todesdatum der Herzogiu Clara (25. Jan.) u. a., 
vielleicht auch die Daten der Konfirmation Herzog Kasimirs IX. (6. Nov.) 
und der Vermählung des Stanislaus Latalski mit der Herzogin Georgia 
(23. Okt.). Neminiszenzen aus seiner Anklamer Zeit sind vielleicht die 
Nachrichten über den Aufstand in Anklam (25. MärzH) nnd die großen 
Feuersbrünste (19. März und 15. Sept.), an welche die Erinnerung in 
Anklam gewiß noch wach war, auch über den Tod des Bürgermeisters 
Joachim Ruft (21. Aug.) und des Ratskämmerers iiorenz Dinnies (20. Nov.). 
Auf persönlicher Bekanntschaft beruht wohl das Geburtsdatum des Anklamer 
Pastors Michael Eggard (26. Sept.) nnd das Datum des Todes des 
Pastors Matthias Hübcner (30. Okt.), der allerdings erst nach seinem 
Fortgange von Anklam erfolgte, ihm aber vielleicht mitgeteilt war. Auf 
persönlichen Beziehungen aus der Greifswalder Zeit mag das Geburts­
datum des Professors Peter Säger (14. Sept.) und des Bürgermeisters 
Johann Engelbrecht (17. Nov.), das Datum der Vermählung Jakob Fabers 
mit Gertrud Runge (15. Sept.) und das Todesdatnm der Bürgermeister 
Peter Froböse (26. Jan.) und Bertram Schmiterlöw (15. Juli) beruhen. 
Eigene Erlebnisse aus der Stargarder Zeit sind gewiß der Tod des Bürger­
meisters Ernst Petersdorff (21. Jan.) und der Pastoren Konrad Breden­
bach (12. Nov.) und Jakob Fuhrmann (4. Dez.). Auch manche andere 
Daten gehen vielleicht auf persönliche Mitteilungen zurück, so die Todesdateu 
des Demminer Bürgermeisters Bernhard Tessin (27. Jan.) nnd der Wolgaster 
Pastoren Joachim Neumann (19. März), Dionysius Gerschow (27. Juli), 
Christian Ringenwol (19. Nov.) u. a. und die Nachrichten über verschiedene 
Feuersbrünste, soweit er sie nicht bei Cramer und Fricdeborn sand.

In der Benutzung der Quellen verfährt Herlitz teilweise ganz kritiklos. 
Fand er in verschiedenen Quellen widersprechende Angaben über ein und 
dasselbe Ereignis oder Datum, so bringt er es an den verschiedenen Stellen,

0 Falls er diese uichl etwa der weitverbreiteten sog. handschriftlichen Pomerania 
entnahm. 
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ohne etwa an der einen auf die andere zu verweisen. Solche Doppeldaten 
finden sich bei der Geburt der Herzoge Barnim XII. (14. Jan. und 
15. Febr.), Georg II. (13. Febr. und 4. März), Philipp I. (15. Juni 
und 14. Juli') und der Herzoginnen Amelia (28. Jan. und 28. Juni), 
Elisabeth Magdalena (14. Juni und 29. Juli), bei der Vermählung Herzog 
Bogislaws X. mit Anna von Polen (2. Febr. und 2. Juli), bei dem Tode 
der Herzoge Otto I. (15. Jan. und 2. Dez.), Barnim XI. (1. Nov. 
1573 und 2. Nov. 1572) und der Herzogin Mechtilde (6. Nov. 1276 und 
20. Dez. 1316), und bei dem Brande von Gartz a. O. (2. Aug. und 
3. Sept.). Auf ein bloßes Versehen ist wohl das Doppeldatum bei dem 
Tode der Herzogin Anna, Gemahlin Bogislaws X. (23. Juli und 23. Aug.) 
zurückzuführen.

Sind nun die §asti bei den übrigen Daten zuverlässig? Leider ist 
das nicht in allen Fällen zu bejahen. In den Jahreszahlen sind ihm oder 
dem Schreiber mehrfach Versehen untergelaufen, so kann z. B. der Greifs- 
walder Bürgermeister Peter Froböse nicht 1567 gestorben sein/) ebensowenig 
der Arzt Hieronymus Oeder 1551/) ob der Wolgaster Pastor Joachim 
Neumann 1584 oder 1585 starb/) vermag ich nicht festzustellen. Der 
Greifswalder Professor Johann Oesten starb 1592, nicht 1591. Auch in 
den Tagesdaten weicht er von anderen Nachrichten ab, so z. B. bei den 
Vermählungen Herzog Philipps II. (8. März), Bariums XII. (8. Okt.) 
und Ernsts von Braunschweig mit Margarete von Pommern (9. Okt.), 
bei den Todesdaten des Greifswalder Professors Andreas Runge (21. April) 
und Thomas Kautzows (27. Sept.) und bei dem Brande von Damgarten 
(30. März)/) Selbst an Stellen, wo er seine Quellen selbst zitiert, weicht 
er von ihr zuweilen ab, so bei Christoph Stymmels iuäioium über den 
Gregorianischen Kalender (15. Aug.), der Gründung der Universität Greifs­
wald (18. Okt.) u. a.

Unter diesen Umständen wird naturgemäß der Wert der §asbi etwas 
beeinträchtigt, der sich ohnehin auf eine Anzahl biographischer und genealo­
gischer Daten beschränkt. Trotzdem ermangelt die Schrift nicht eines ge­
wissen Interesses, da sie uns zeigt, was Herlitz der Überlieferung auf die 

Nachwelt würdig erachtete. Welche Zwecke und weiteren Pläne er mit der 
Abfassung seiner §a8ti, deren Mängel und Lücken er sich selbst wohl

0 Unter dem 14. Juli sagt Herlitz freilich: Starb Philippus I. 1515, doch 
ist das wohl nur ein Fehler des Schreibers, den Herlitz übersehen hat, während er 
z. B. unter dem 3. Okt. bei der Herzogin Anna das „starb" des Schreibers in 
„wnrd geboren" verbessert hat.

2) Vergl. S.234, Anm.2. / Bergt. S.237, Anm. 1. *) Bergl. S. 237, Anm. 5.
b) Bei der Vermählung Stanislaus Latalskis mit der Herzogin Georgia gibt 

er aber im Gegensatze zu der Greifswalder Matrikel das richtige Datum (23. Okt.), 
während diese sie auf den 24. Sept. setzt.
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bewußt war, verfolgte, hat er in dem Widmnngsschreiben der Delinentio 
tkenmtoIoZieu, zu der die 8u8ti als Beilage gedacht waren, an Herzog 
Philipp II. dargelegt. Ich lasse ihn selbst reden:

Ilis näieoi §u8to8 8oin6rnni6O8 vel Oulenäuriurn In8torionm^ 

8iinpii6it6r ud 8oni6runiuin ckireotum, in MO 8inAuIi8 propeinoäuni 

6i6bu8 onnnrnn XII in6N8iurn totiu8 unni ^unedum insinorudiliu oon- 

tinentur, ut itu oon86rv6tur niemoriu roruin mentiono diKnuruin ot per- 

8onnruin (ino^uo oelobriuin. 8i V68tru6 O6l8itudini plnoerot, p0886nt 

in Inoein divuIZuri in tubollu pntente, sinne tr68 nrou8 eontinno8 en­

teret, 8ient in nno nreu ndieoto d6iuon8truvi.^) ?0886t itn de nnno 

in nnnum eontinnntio kori Innnun 8p1i6in6ridunr komorunionrum et 

ex toto dneutn komerunioo nempe ur6idu8 66l6brioribu8 eolleetio 

pluriuin exeinplornm eiren r68 ei ^6i'8onn8 meniornl)ile8. 8t eredo, 

(^uoä tnle8 ok8ervatione8 non 8int de nilnlo nut repndiundue.

(^uoä8i ^nee primn rnännentn nnt priinordin 8j)1ieineiidnin vel 

8n8toruin koinernnine in pudlieum enntterentnr, non dubiturem, eivi- 

tnte8 8oinernnien8 äe 8ni8 rebu8 et ^er8oni8 memorubilibu8 8ponte et 

libenter nickn plnrn nperturn8 et eonimunienturn8 e886.

8ed knee oinnin voluntnti et di8p08itioni illu8tri88inine Oel8itudckn8 

Ve8trne dnnnliter relin^uo. Dndfnni) 8tetini ex t^pOKrnpdin die 

9. ^nAU8ti nnno 1615.

Da Herlitz' Strebn: nach einer Veröffentlichung seiner 8n8ti damals 
sich nicht verwirklicht hat, so möge sie nach fast 300 Jahren hier nach­
geholt werden, geben sie doch einen, wenn auch bescheideueu Beitrag zur 
Geschichte des geistigeu Lebeus, das sich iu jener Zeit unter dem gelehrten 
Herzoge Philipp II. in Pommern regte.

Dem Abdrücke seien noch einige Bemerkungen vorausgeschickt.

Die Schreibweise der Vorlage ist beibehalten, nnr n statt v gedruckt, 
wo dieses vokalisch gebraucht ist. Die Interpunktion ist heutigen: Gebrauche 
angepaßt. Die Quellen sind, soweit ich sie habe ermitteln können, in den 
Anmerkungen angegeben. Außerdem ist aber mehrfach durch „Bergl." auf 
audere Werke verwiese::, die Herlitz' Angabe:: bestätigen oder abweichende 
Nachrichten geben, die er aber nicht benutzt haben kann oder kanm benutzt 
hat. Hierher zähle:: Cramer, Grosses Pomrisches Kircheu-Chronieon (1628), 
I. v. Wedel, Hausbuch (oä. I. von Bohlen, 1882), Moderow, Die Evan­
gelischen Geistlichen Pommerns, 1 (1903) u. a.

0 Wohl in Anlehnung an das Oalenäarinm Instoiiemn Paul Ebers. 
Dieser Probebogen ist nicht erhalten.

Z) Hier schwebt ihn: jedenfalls Michael Beuthers LpIi6M6ri8 kistorieu vor.
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^S8li pomensniei.
Pommerischer Tagcalender, darinnen uf alle 12 Monat 

gedenckwirdige Sachen begriffen werden.

Zusammengelesen 
durch I). Daviäom Hsrlioium, msäsioum) zu Stargard. 

Xnno 1615.

,Ianuariu8.

1. 01ara, Hertzog Bugißlaffs XIII. Gemahll, geboren 1550.
Grafs Ludewig von Eberstein, Herr zu Newgarten, geboren 1538?) 
8wrieus Oläsnleirob, ssorotarius H. kbilipxi I. und Ernesti Ludo- 

vici, gestorben 1577.
3. Fraw Maria, H. ktnlippi I. Gemahl!, gestorben 1583 und den 

25. 4anuarii begraben?)
6. Xom^lia oder Ameley, H. Georgii Gemahl! und H. Dbilippi I. 

Fraw Mutter, gestorben 1525?)
Ist ein Vertrag mit H. Bugißlao NaZno und dem Rath zu Stettin 

wegen Abtrettunge deß Oltböter - Bergeß geschehen, anno 1503. 
?. 1. 1, sio!) 135.

Der berümbte ?o8ta Jobannss Leooorvitius, Drotsssor zum Grypß, 
gestorben 1583?)

10. Xnno 1573. Ist die Friedeshandelunge versucht wurdeu, von welcher 
unten am 5. LIartii deß 1572. Jahrß zu finden/'')

11. Xnno 1595. Ist der umb daß Pommerland wollverdiente Mann v. 
rlaoobus HunAiu8, Lupsrintonäons Grypß, gestorben?)

Oootor Dutb6rn8 diesen Tag geschrieben an den Rath zu Stettin wegen 
deß Streits mit den Thumbherrn anno 1523. v. 6.1. 3, Iso1.) 58. 

12. 1491. Dran8aotio oder Vertrag wegen deß Thammischen Seeß zwischen 
H. Bugißlaum NaZnnm und dem Rath zu Stettin. I'.I'?) 1.1,1.128.

1563. Ist der hochberühmbte VbsoioAU8 uud der I'omsranorum erster 
Evangelista LI. ?an1u8 a kkoäa gestorben?)

14. 1549. Ist H. Barnimuß III. s!f, H. ?bi1iMi I. Sohn, geboren?)

') Reusner, Diarium S. 2. Auch bei Eber, Oal. bist. (1573), S. 33.
2) Cramer III, S. 239. Nach der Inschrift des Epitaphiums bei Cramer III, 

S. 240 starb sie am 7. Jan.
') Friedeborn I, S. 141; II, S. 9.
") GreifswalderMatrikelI, S. 327. Bergt. Cramer, Grosses Pomr. Kircheu- 

Chronicon IV, S. 22.
*) Friedeborn II, S. 89. °) Cramer III, S. 282.
0 D. 0. Herl. °) Reusner, Diarium S. 7; Cramer III, S. 183. 
s) Vergl. auch zum 15. Februar.
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15. 1345. Ist Otto I., H. Barnimi I. (der S. Marien-Kirche zu Stettin 
gestifftet hatt) Sohn, gestorben?)

17. 1565. Wurde im Kloster Kämpe ein 8^uoäu8 gehalten wegen der 
Kirchen-biß an den 25. «lunuarii. v. 0. I. 3, cup. 40 
> S. 190 ff.^.

21. 1595. Sttrbt Fraw Anna Maria, geborne von Hohenstein, Herrn 
Ludewigs?) Oomptor8 auf Wildenbruch, Gemahl!?)

1552. Ist auß dem I^rovmoml-L^noäo vom Grypß an die Witten- 
bergischen 11i6olo§o8 von Lepetition der Außburgischen Oonk688ion 
geschrieben wurden, v. 6. I. 3, oup. 29 ^S. 131^.

1602. Starb Bürgermeister Ernest Peterstorff zu Stargardt.
23. 1530. Fürstliche Beylager H. Georgii I. zu Pommern mit der Marg- 

grefin Margreta?)
25. Xnno 1598. Starb Fraw O1uru, Bugißlai XIII. Gemahlt?)

Ist Otto, Bischofs zu Bamberg, der Pommeru ihre Apostell anno 1069 
geboren, v. 0. I. 1, 1. 148 und 157.

1482. Hatt H. Bugißlauß dem Rathe zu Stettin zwey Theile deß 
Stadt-Gerichtes erblich und zu ewigeu Zeiten verkaufst. 1^.
I. I, k. 125.

^nno 1575. Hatt H. Johan Friderich seine Erbhuldigunge zu Stettin 
angefangen, k. 1. 2, I. 107.

0 Dieses Datum als Todestag Herzog Ottos I. habe ich sonst nirgends ge­
funden. Ich möchte es daher durch ein Versehen erklären. Cramer II, S. 45 ver­
zeichnet nach einer Inschrift der St. Marienkirche zu Stettin die Todesdaten Herzog 
Barnims I., seiner Gemahlin Mechtilde und seiner Söhne Barnim II. und Otto I. 
Die drei ersten gibt Herlitz unter dem 13. Nov., 20. Dez. und 26. Juni wieder, 
nicht aber das Ottos I., dessen Tod Cramer auch auf den 20. Dez. setzt. Es ist 
nicht sehr wahrscheinlich, daß Herlitz diese Angabe völlig ignoriert hätte. Sollte also 
das Fehlen nicht bloß scheinbar sein? Es ist zu beachten, daß Cramer bei den drei 
ersten Daten nach Heiligentagen, bei Otto I. aber nach dem römischen Kalender 
(XIII. Oal. llan.) datiert. Da ist es doch zu leicht möglich, daß Herlitz das Ou1. über­
setzen und sich XIII. oder wahrscheinlicher 13. llan. notiert hat. Nun brauchte die 3 
in seinen Exzerpten nur etwas flüchtig geschrieben zu sein, der Schreiber las und 
schrieb 15. statt 13., und Herlitz übersah bei der Durchsicht diesen Fehler, wie manchen 
anderen, so haben wir leicht die Erklärung des rätselhaften Datums. Falsch sind 
alle Daten, die Cramer und Herlitz geben. Otto I. starb am 30. oder 31. Dez. 1344. 
— Vergl. auch zum 2. Dez.

2) Ludwig I., Herr zu Putbus. Cramer III, S. 270.
*) Nach Kantzow (eä. Böhmer) S. 181, Kantzow (eä. Kosegarten) II, 

S. 384, I. v. Wedel, Hausbuch, S. 101, fand die Hochzeit am oder um den 6. Jan. 
(Irium re^um) 1530 statt. Klempin, Stammtafeln, gibt auch den 23. Jan. 1530, 
vermutlich auf Grund von Riedel, Ooä. äipl. Lranä. I) I, S. 381. Doch nennt 
Georg in einem Briefe vom 19. Jan. 1530 Margarete bereits sein „liebes Gemahl".

*) Diese Notiz steht unter dem 27. Jan., doch ist unter dem 25. Jan. mit 
VLäe 27. llanuarii darauf verwiesen. Vergl. I. v. Wedel, Hausbuch, S. 370.
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26. Andreaß Borcke, Pomm. Rath uud Rind-Vogt zu Schivetlbein, ge­
storben 1591?)

1567?) Starb Petruß Frobesiuß, der 20 Jahr zum Grypß Bürger­

meister geweseu.
27. fSiehe oben zum 25. Januars
28. 1547. Wurdt gebohren Frewliu kstilippi I. Tochter, starb

3 Jahr hernach?)
^uuo 1592. Starb Bernhardus Teßiu, Bürgermeister zu Demmin. 

30. Wurdt geboreu Georgiuß III., Bugißlai XIII. Sohn, uuuo 1582?) 
31. ^uuo 1600. Die letzte Reise H. Johau Friderich von Stettin nach

Wolgast, da er den 9. Tag hernach seeliglich verstorben?)

^odrunrius.

1. 1575. Huldigung zu Stargardt H. Johanni Friderico und Barnimo?)
1590. Starb Johanneß Ernestus, Bugißlai XIII. Sohn?)

2. Fürstliche Beylager Bugißlai NuZui mit Frewliu Auna, Köuigß 
Ousimiri in Polen Tochter. Xnuo 1491?)

^uuo 1585. Ist H. Philippuß Julius zu Wolgast getaufft wurden?)
3. ^nuo 1542. Ist der keiserlichen Kammer Urtheilt publimret wurdet!

au deu Rath zu Stettiu wider Johau Stoppelberger, geweseueu 
Bürgermeister. ?. I. 2, L 34.

4. 1588. Starb Bastian Wakenitz, Hoff-Marschalk zu Stettiu?o)
^nuo 1593. Felt die halbe Schule zum Grypß ein auf einen Sontag 

nach 10 Uhr Vormittage und ist biß auf den heutigen Tagk nicht 
bewußt, waß den Fall veruhrsacht habe.")

6. Starb O. Johannes Oostouius, Drokessor inris zum Grypß, 1591?^)
7. 1489 hatt daß Capittell der Carthuser-Muuche für Stettiu iu einer 

gemeinen Versamlung verabscheidet und verordenet, daß man den

0 Friedeborn 111, Anh. S. s1lA, nach Friedeborn 11, S. 136 starb er am 
23. Febr. 1591.

2) Da er 1559 Bürgermeister wurde, kann er erst 1579 gestorben sein. Bergt, 
über ihn Pyt, Pommersche Genealogien V, S. 352.

0 Friedeborn I, S. 141. Sie starb aber erst am 16. Sept. 1580. Bergt, 
auch zum 28. Juni.

0 Reusner, Diarium S. 15; Reusner, Opus Aenoal. S. 476; Cramer 11, 
S. 11; Friedeborn III, S. 50.

0 Friedeborn II, S. 159. b) Friedeborn II, S. 107.
0 Reusner, Opus ^eneal. S. 476.
8) Friedeborn II, S. 126. Bergt, auch zum 2. Juli.
D Greifswalder Matrikel I, S. 330.

io) Über ihn vergl. Pyl, Pommersche Genealogien II, S. 33.
") Cramer HI, S. 267.
") Greifswalder Matrikel I, S. 348: 6. Febr. 1592.
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Bettler-Munchcn nichts mehr geben solle. O. 0. I. 2, oap. 36 
sS. 144s.

v^nno 1537. Ist H. Philippuß I. gen Schmaltkalden wegen der 
Religion gezogen. O. 0. I. 3, oap. 25 sS. 114s.

1580. Ist zu Stargardt von Buchsen-Pulver ein groß Fewr ent­
standen, davon grosser Schaden geschehen nnd 30 Personen 
getödtett wurden. )*

*) Leiche der am 25. Jan. gestorbenen Herzogin Clara.
5) Friedeborn I, S. 141. Georg II. starb am 16. Nov. 1544.
°) Reusner, Diarium S. 23; Reusner, Opus Ksnoal. S. 476; 

Cramer III, S. 166.
') Reusner, Diarium S.25; Reusner,0pn8K6N6aI. S.476; CramerII, 

S- 11 u. Friedeborn I, S. 142: 14. Febr.
Friedeborn II, S. 130. Vergl. I. v. Wedel, Hausbuch S. 370.
Reusner,Diarium S.26; Reusner,Opu8 xonoal. S.476; CramerIII, 

S- 224; Friedeborn II, S. 115.
") Friedeborn II, S. 122, ") Friedeborn III, S. 1,

8. Ist widerumb zwischen H. Barium und Philippo I. die Inmsmbratio 
oder Theilung des Pommer-Landcß geschehen anno 1542. k.

1. 3, st 82.
9. Starb H. Johan Friderich anno 1600.'^)

11. Starb Jochim Moltzan, Erb-Marschalk und furnehmer Pommerscher 
Rath, anno 1565.^)

12. 1598 zu Frantzburg im Schloße eine Fcwrbrunst mit großer Gefahr 
der F. Leiche. 4)

13. Georgiuß II., Dstilippi I. erstgeboruer Sohn, ist geboren anno 1540 
(alii ponunl 1544), aber im werden Jahre seines Alterß ist er 
gestorben. ^)

14. Starb H. Philippuß I. zu Wolgast anno 1560. H
15. Wurdt geboren Barnimuß XII., I'trilixpi I. Sohn, anno 1549?)
16. ^.nno 1586. Ist auf dem frischen Hafe ein Hecht gefangen, 2 Ellen 

langk, von 24 Pfunden. 8)
1598. Warbt Fraw Clara, H. Bngißlai verstorbenes; Gemahlt, in ihre 

Ruhebetlin gesetzt.
17. 1577. H. Johan Friderichs F. Beylager mit Frewlin Erdmut von 

Brandenburg. ^°)
1582. Fuhrt H. Barium seine Gemahlinne von Berlin nach Stettin.") 
t4nno 1601. Haben die Pommerschen Stette H. Barnimo XII. zu 

Stettiu gehuldiget.'°°)

0 Cramer III, S. 228; Friedeborn II, S. 120.
0 Friedeboru II, S. 160.
0 Vergl. den Lcichenstein bei Lemcke, Ban- und Kunstdenkmäler des Reg- 

Bez. Stettin I, S. 14 (mit Lesefehler: 11. Dez.).
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18. Otto Rammin, Cantzler, starb zu Stettin anno 1610?)
19. Starb anno 1588 der hochberuhmbte IttooIoZuk O. Ostri8loplioiu8 

8t^INM6liu8.
1586. Ausm frischen Haff ein Hecht gefangen, 27 Pfundt schwer?)

22. Starb Jost von Dewitze, F. Heuptman undt Naht zu Wolgast, 1542?)
24. Starb anno 1319 Bugißlauß IV?)
27. O. Imtttor vertrawet zu Torgow anno 1536 H. Philippeu I. mit 

Frewlin Maria, Johanniß, Churfursteu zu Sachsen, Tochter, und 
braucht diese Wunsch: Or68(üt6 6t 86iu6u v68trum nou äoüoiut. 
O. 0. I. 3, I. 114, oax. 25.

^uno 1595. Stirbt N. ?6tru8 8aZ6ru8, ein gottsehliger eiffriger 
Prediger zum Grypß?)

28. ^uuo 1612. Gütige ^ractat und schlisliche Handelung vieler be­
schwerlicher Puncten langer Jahren mit unserem gnedigen Fürsten 
und Herrn, Herrn Dttilippo II. nnd der Stadt Stettin. D.
I. 3, I. 88 6t 86M.

Nartiu 8.

3. ^uuo 1224. Starb Bartholomeuß, F. zu Pommeren?)
4. ^uuo 1540. Georgiuß II. geboren?)
5. 40 Stettinsche Bürger anno 1572 zu Fraukfurdt an der Oder mit 

^rr1i68t6n gehalten, daher ein langwiriger Streit erfolget, welcher 
noch nicht zum Ende gekommen. ?. I. 2, 1'. 87.

7. Ist auf Befehlt H. Johanniß Friderichs anno 1575 S. Otten-Kirche 
und daß alte Schloß eingerißen und diß kegenwärtige mit der 
Kirchen zu bawen angefangen?)

H. Bugißlauß XIII. christlich undt sanfft verschieden 16O6?o)
1566. Zeucht 0. Oliri8toxlioru8 8t^rnm6liu8 vou Stettiu gen Merß- 

burg in die Thumkirchen, dahin vom Churfürsten Augnsto ge- 
fohrdert. O. 6. I. 3, oap. 41 sS. 197^.

9 Friedeborn III, S. 76. Cramer HI, S. 250. Friede­
born II, S. 130.

9 Über ihn vergl. Wegner, Familiengeschichte der von Dewitz, S. 217 sf. 
Nach dem Leichensteine starb er am 20. Febr. 1542. a. a. O. S. 256.

5) Reusner, Diarium S.29; Reusner, Opn8 ^eueal. S.471. BogislawIV. 
starb 1309.

9 Cramer II, S. 282.
"9 Reusner, Diarium S. 35. Reusner, OpU8 Aoneal. S. 468 hat: 1224 

März 4; Jobst, S. 24: 1244 März 3.
9 Reusner, Diarium S. 37; Reusner, Ovus Aenea! S. 476. Georg II. 

wurde am 13. Febr. 1540 geboren. Siehe oben.
9) Friedeborn II, S. 108. *9 Friedeborn III, S. 42.
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8. VI. ?anlu8 a kdoda verantwortet in einem Buchlin anno 1527 deß 
Diborii, eines Stettinschen Predigerß, seine Lehre von den Sacra- 
menten. D. 0. I. 3, eap. 14, k. 74.

D. Hi6ronnnu8 Oder, Stettinscher Ll6äiou8, starb anno 1551?)
1607. Philipp: II., H. zu Stettin, I. Beylager mit Frewlin Sophia 

auß Holstein?)
11. Hatt ein großer Sturmwindt zum Grypß anno 1515 den Thurmb 

auf S. Nicolaß Kirchen Herrunter gemorsten?)
15. Ist anno 1600 der hochloblicher sehliger F. H. Johanneß Friderich 

zu Stettiu iu sein Ruhebetlin gesetzt wurden?)
17. Hatt D. Run§iu8 anno 1582 sein iudieiuru von der Dorinula 

Oonooräiao H. Ernest Ludewigen uberandtwortet. D. 0. I. 3, 
eax. 44, 1. 219 ote.

18. Starb VI. ?oaoiiimu8 Vloumau, Dastor zu Wolgast, anno 1585?)
D. David ^Vi1inannn8, Dastor und Drol688or tstooloZiae zu Grypß, 

starb anno 1591?)
19. Daß Rathauß zu Anklam anno 1515 wegen Verseumniß des Koll- 

fewrß der Stadtknechte abgebrandt, an krivilo^iis und sonsten 
großen Schaden gelitten?)

Die Stadt Piritz anno 1596 biß aufs Rathauß und 15 geringe 
Heuser abgebrandt?)

1566. Ist die Ooinpano^ der Drakern wider vernewert wurden. 
D. D. 1. 1, I 101 6t 86(1U.

1579. Wurdt geboren Hedewig Maria, H. Ernst Ludewigeß Tochter?) 
20. Zu Stettin anno 1571 ein groß Wasser, daß über die Lastade ge­

lausten und den Leuten großen Schaden in ihren Heuseren gethan?o) 
21. 1566. Die F. Hoffgerichts-Ordenung xublieiret. D. D. 1. 2, I. 65. 
22. H. 0a8iinir, Philippi I. Sohn, geboren 1557.")
24. H. Franciscuß I., H. Bugißlai XIII. Sohn, geboren 1577.")

0 In der Greifswalder Matrikel I, «S. 236 wird Hieronymus Oeder noch 
1553 als lebend erwähnt.

2) Nach Friedeborn III, S. 56 fand die Heirat am 10. März 1607 statt.
3) Cramer II, S. 179. *) Friedeborn II, S. 162.
s) Nach Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon IV, S. 26 starb er am 

18. März 1584. °) Greifswalder Matrikel I, S. 346.
?) Nach Stavenhagen, Beschreibung von Anklam, S. 241 war der große 

Brand am 14. März 1525.
8) Friedeborn II, S. 145. Friedeborn II, S. 139. Friede­

born II, S. 87.
") Reusner, Diarium S. 45; Reusner, Opus Touea! S.476; Cramer II, 

S. 11; Friedeborn I, S. 142.
") Reusner, Diarium S.47; Reusner, Opus^eneal S. 476; Cramer II, 

E. 11; Friedeborn III, S. 50.



238 David Herlitz' k'asti Lomerauiei.

25. ^nno 1387. Der Rath zu Anklam von etlichen aufruhrischen 
Bürgern, furnemlich Fischern, aufm Rathause erschlagen und auß 
ihrem Mittel! andere erwehlet, aber von H. Bugißlao schrecklich 
gerichtet. *)

26. 1579. Starb D. Lernliaräus Leer, F. Pomm. Rath.
27. 1561. 8^n0ckn8 zu Stettin wegen deß Pomm. Oor^orm cloetrinue.

D. 0. I. 3, eax. 36 ^S. 171)?)
1539. Daß Stettlin Newen-Stettin außgebrandt?)
1603. Daß Stettlin Labeß anßgebrandt.

28. Starb Otto II., H. zu Stettin, 1427?)
30. 1572. Daß Stedtlin Damgarten außgebrandt?)

1555. 8^noäu8 zu Stettin wegen deß Streits von N. Lanlo 
^rtoxaeo äe iustiKeatione. D. 0. i. 3, eap. 30 ^S. 136).

31. Wurdt geboren H.Bngißlauß XIV., H.Bugißlai XIII. Sohn, 1580?) 
^nno 1510. Ist im Stettlin Politz daß Rathauß nnd Marienkirche 

abgebrandt. ^)

^prili 8.

1. 1194. Hatt Ou8Üniru8 II., H. zu Pommern, daß Kloster zu Stargardt an­
gefangen zu bawen und ist 23 Jahr hernach zu 3eru8ul6in gestorben?)

2. 1557. Starb zu Wittenberg O. ^näreu8 NuZeriu8, (4a1Iu8) Lrae- 
eextor H. Johannis Friderici, äueis Lonieruniue?)

3. 1569. Haben H. Johan Friderich, Bugißlauß, Ernestns Ludovicuß, 
Barnimuß der Junger undt 0u8Üniru8, Gebrüder, mit Bewilligung 
des alten Barnimi die erbliche Theilnnge deß Pomm. Landes 
furgenommen. L. L. 1. 2, I. 82.

4. 1472. Sindt die DeZ68 oder Ltatulu des Segelerhaußes zu Stettin 
geordenet. ?. L. 1. 1- L 116.

i) Vergl. Bugenhagen, Pomerania (oä. Heinemann), S. 159; Kantzow 
(oä. Gaebel) I, S. 228 und ausführlicher Kantzow (eä. Kosegarten) I, S.409ff.

2) Zum 26. März.
3) Nach Brüggemann, Beschreibung von Vor- und Hinterpommern II, 

S. 693 fand der Brand am 21. März 1540 statt.
4) Reusner, Diarium S. 49; Reusner, Opus Aeueal. S. 470.
5) Nach der Greifswalder Matrikel I, S. 302 war am 31. Mai 1571 in 

Damgarten eine Feuersbrunst, nach Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon III, 
S. 188 am 31. März 1572.

o) Reusner, Diarium S.49; Reusner, Opus ^eneai. S.476; Cramer II, 
S. 11; Friedeborn III, S. 50.

?) Fried eborn II, S. 149.
8) Reusner, Opus ^eueai. S. 469 ohne Tagesdatum. Cramer II, S. 36 

setzt den Bau ins Jahr 1199 ohne Tagesdatum, II, S. 39 den Tod ins Jahr 12i7 
ohne Tagesdatum.

9) Reusner, Diarium S. 53.



David Herlitz' Dasti Domeraniei. 239

1572. Eine I^Antion der Pomm. an den Churfürsten wegen der 
Frankfurdischen Sachen. Oben den 5. Nurtii.

5). 15)79. Ein grewlicher Dunnerschlag in den Stettinschen Kirchthnrmb 
zu S. Marieu, welcher vou oben biß herunten auf die Mauren 
gebrandt ete., darauf deßelbigen Jahreß der Zweyspalt ^ri^ii 
vou der ?6r80nu Okristi erfolget ist?)

1578. Frewlin Erdtmut, H. Bugißlaffs XIII. Tochter, geborn?)
1605. H. Bugißlauß XIII. die Huldigunge zu Stettin angefangen?)

9. 1606. Der christliche gottsehlige Furst, Bugißlauß XIII. in sein 
Ruhebetlin geleget?)

10. 1591. Starb Christophorus Korschwantz?) ein gottsehliger gelahrter 
frommer Mann zum Grypß?)

1525. Zum Stralsunde eiu gewaltigeß Bildsturmen in der Kirchen 
uudt Capellen von dem gemeinen Poffell. v. 0. 1. 3, I. 71.

11. 1493. Georgiuß I., H. in Pommern, xrimoAeiütus Bugißlai, H. 
DbüIiMl I. Vatter, geboren?)

1498. LuAi8lun8 NuAnu8 widerumb anß dem heiligen Lande gen 
Gartz in Pommern angekommen. I). 0. I. 2, I. 162.

12. 1571. Starb Eraßmuß Hnsius, H. Ernest Ludewigß furnehmer Rath?) 
1596. Daß Stettlin Bahne vom Wetter fast rein außgebrandt?)

13. Die Stadt Gartze anno 1478 dem Marggraffen genommen undt 
Wartißlao dem X., H. zu Stettin, widerumb eiugethan. D. 1^. 
I. 1, I. 120.

14. Tumult zu Stettin in der Marterwoche etlicher Bürger wieder den 
Rath wegen Außschiffen des Korneß anno 1597. ?. 1. 2, I. 150.

16. ^uno 1382. Haben die Johanniter oder Rhodieser Herrn der Tempell- 
heren Gutter von Rorick zur Oomptero^ gen Wildenbruch verlegt. 
O. 0. I. 2, eux. 17, I. 72?o)

17. ^uuo 1587. Starb Christianus Kußow, F. Pomm. Rath undt 
Heuptmann aus Grimmeu und 1ribu8668.

1588. Das Stedtlin Bahne fast gar ausgebrant.")
18. ^nno 1567. Zeucht v. Christophoruß Stymmeliuß widerumb voll 

Merßburg gell Stettiu. I). 0. 1. 3, I. 197.

') Cramer III, S. 226.
2) Reusner, Diarium S. 55; Reusner, Opus S. 476;

Cramer II, S. 11.
3) Friedeborn III, S. 30. 4) Friedeboru III, S. 43. 5) Corswandt.
6) Greifswalder Matrikel I, S. 346.
?) Reusner, Diarium S. 57; Reusner, Opus Aoueal. S. 475.
8) Erasmus Hufen. Greifswalder Matrikel I, S. 302.
ch Cramer III, S. 283; Friedeborn II, S. 146. 27. Herl.
") Cramer III, S. 253.
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20. 1502. Oontirinirt der Bischof von Cammin Nartinn8 eine Vioaro^ 
zu Reetz in S. Jacobß Capelle. O. 0. I. 2, oap. 40 fS. 174s.

1558. Stirbt O. Johan Bugenhagen ?oinoranu8, kastor zu Witten- 
berg, der den Pomm. Kirchen viele Guts erzeiget hatt.')

21. 1578. Stirbt 21. ^n^rsas HunZius, ?rolo88or zum Grypß und 
?L8tor in S. Marien-Kirche?)

22. 1595. Hatt zu Stettin Staub undt Asche geregnet von Farben 
blutrot?)

24. Gefehrliche Zusammenkunfft der Bürger zu Stettin kegen den Rath 
wegen der Verkeuffer des Korneß anno 1556. ?. 1. 2, 1. 52.

25. ^.nno 1598. Schlecht daß Wetter zu Stettin in den newen Thurmb 
S. Mariae.H

1524. Ein pnbtioum proolama edirt der Carthuser-Munche in der 
Oderßburgk für Stettin, daß die, so luthersch wurden waren, sich 
widerumb zur bäpstlichen Religion begeben solten. D. 0. 1. 3, 
oap. 12 fS. 66s.

26. 1576. Würd S. Niclaß-Thurmb zu Stettin angefangen zu bawen?)
27. 1608. Die F. Erbhuldigunge H. lRilippo II. zu Stettin geschehen?) 

1591. Starb vootorm Jacobi HunZu ehliche Haußfrawe, eine ver- 
stendige undt gottsehlige Matron?)

29. Sophie, Churfürst (Rirmtiani von Sachsen Tochter, H. IVanomoi, 
Bischoffs zu Cammin, Gemahlt, geboren anno 1587.

1593. Ein 8^noäu8 zu Stettin?)

2Iaiu8.

1. 1479. Ist die newe Oon8titntion zu Stettin gemacht wurden, die 
zwischen verstorbenen Eheleuten soll gehalten werden. ?. I'. 1. 1. 
I. 124.

1569. Hatt O. Jacobuß Rungius, 8upsrin(tonä6U8), den iVI.^Iaoobum 
Gremium zum Strallsunde zu einem obersten Prediger in S. Nicolai- 
Kirchen instituiret und eingesetzt. O. 0.1. 3, oap. 41,1.200.

1581. Haben die Pomm. IRooloZi ihre Bedenken wegen N. Orrwii 
seineß Streits dem Landeß-Fursten, H. Ernest Ludewig, eingeschickt, 
v. 0. 1. 3, oax. 46 fS. 229s.

') Reusner, Oiarimn S. 61.
Cramer III, S. 225 ohne Tagesdatum. Nach der Greifswalder Matrikel I, 

S. 314 starb er am 23. April.
Z) Friedeborn II, S. 143. Friedeborn II, S. 157. Friede- 

born II, S. 108. °) Friedeborn III, S. 63.
?) Greifswalder Matrikel I, S. 346.
') Cramer III, S. 260 ff.
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1497. O. Joh. Knipstro, erster Wolgastischer Superint(endens) ge- 
geboren. ^)

1522. Barnimuß IX., Bugißlai Sohn, zu Wittenberg in derllnivsrsitst 
ksotor wurden/) wie auch hernachmals Barnimuß IX., ?kilippi I. 
Sohn, anno 1564 dieselbige OiZmtst erlanget soäsm äis/)

4. 1593. Großer 8^noäu8 zu Stettin angefangen wegen N. .locstimi 
8tiZii Lehr äs saeramsutis. O. 0. I. 3, oap. 51 fS. 260 ff.f.

9. Starb H. Georgiuß I., Bugißlai X. Sohn, kstilippi I. Vatter, an 
der Brust - Kranckheitt anno 1531 und wurde in S. Otten- 
Kirche begraben/)

1596. Zu Zachau 50 Heuser abgebrandt/)
10. Starb H. Oasimir, Bischoff zu Cammin, 1605 und würd den 20. Juli 

zur Erden bestetigt?)
11. 1586. Starb Alexander von Eichstede, F. Pomm. Rath undt Heupt- 

man zu Ukermunde/)
12. Grosse Fewr-Brunst zu Stettin auf der Lastade. s1586s?)
15. TVnno 1577 widerholet N. Osrstgräus LsrAius seine irrige Meinungc 

undt äiotirt sie öffentlich im kasäaZoZio der Jugendt in die Feder, 
v. 0. I. 3, oax. 45, I 223.

16. Zn Wollin anno 1569 ein Landtagk gehalten, daselbst Barnimuß der 
Eiter seinen Bettern, Philippi I. Söhnen, die Regirunge des Stettin- 
schen Ortes abgetretten?)

17. 1594. Schwefell-Regen zu Stettin.")
18. 1512. Die Stadt Wolgast durch Verseumnuß eiueß Beckerß gantz 

außgebrandt.")
19. 1524. Die Dransaotion zwischen dem Rath zu Stettin und etlichen 

aufruhrischen Bürgern. ?. I'. 1. 2, I. 7.
22. 1513. H. Georgii I. mit 7l.6inMa, kstilippi I., Churfürsten in der 

Pfaltz, Tochter, Fürstliches Beylager zu Stettin gehalten. ?. I'.
I. I, I 139.")

23. Das Stettlin Loetz durch Donnerwetter verbrandt. 1553.
1592. Blutt und Schwefelt zu Stettin geregnet.")

') Bergl. Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon (1628) II, S. 146. 
Cramer III, S. 46: ohne Tagesdatum. Cramer III, S. 188. 
Reusner, Diarium S. 73; Reusner, Opus Asnsal. S. 45; Cramer III,

S. 90. °) Fried eborn II, S. 146.
°) Friedeborn III, S. 36, der als Tag der Beisetzung den 20. Juni angibt.
0 Bergl. Fortsetzung des Familienbuches der von Eickstedt (1887) S. 244.
s) Friedeborn II, S. 127. Die Jahreszahl fehlt bei Herl.
0) Cramer III, S. 199: 1569 im Hajo.

Friedeborn II, S. 142. ") Cramer II, S. 178.
") Kurz nach Pfingsten. ") Friedeborn II, S. 138.

Baltische Studien N. F. VII. . 16
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24. Ist an diesen Örtern Ottoni, der Pomm. ihrem Apostell, daß erste 
Fest gehalten wurden, welchs sie genandt I?stum oräinutionis. 
v. 6. 1. 3, oax. 2 fS. 12p)

28. 1454. Bugißlauß X. geboren?)
30. 1497. Kempfet Bugißlaus X. mit den Sce-Reuberen auf der Reise 

nach Jerusalem undt wirdt durch Gottes Gnade erhalten?)

Bunins.

3. Xnno 1584. Schreibt (wiewoll felschlich) N. Orusius, kustor zum 
Strallsunde, an die Pomm. F. nnd zeiget an, daß O. Runge mit 
den anderen RstsoIoZis im negsten L^noäo viele orrorsb oder Jhr- 
thumbe in der Lehre begangen habe. O. 0.1. 3, oup. 48 fS. 245).

1582. Herr Schwanteß Tessin, Landt-Vogt zur Stolpe, lest eine newe 
Kirche zu Schmolsin einweihen durch N. David OroIIium. 8upar- 
intonäsntsm zur Stolpe?)

4. 1585. Starb Joachim Berckhan, Wolgastischer Hoffrath.
6. Hatt H. Wartislaff der Stadt Stettin daß DrivilsZiuna von der Schiff- 

fahrdt gegeben anno 1467. ?. D. I. 1, 1. 113.
7. Churfürst Jochim von Brandenburg schreibt anno 1558 au H. Barnim 

undt Philippum zu Stettin von etlichen Xrtioulon der Religion. 
D. 0. I. 3, oup. 33 fS. 153 s.

9. Zu Stargard? anno 1584, Dienstag in den Pfingsten, von Donner­
wetter große Fewer-Brunst, davon weckgebrandt 487 Heuser, 
XI Kinder undt 1 Frawe?)

10. Umb diese Zeit anno 1466 wurde der Streit und OonosrtaCon 
Friderici, des Churfürsten vou Brandenburg, mit unserem F., daß sie 
Pomm. Landt unter sich bringen und einnehmen walten, vertragen 
undt aufgehoben, i? I? I. 1, 108 st

12. Sophia Hedewig, H. Bugißlai XIII. Tochter, geboren anno 1588. 
Starb 3 Jahr hernach?)

14. Elisabeth Mngdalena, H. Ernst Ludewigß Tochter, geboren 1580?)
15. 1515. H. Philippuß I-, H. Georgii I. Sohn, geboren?)

0 Cramer setzt die Feier auf den 14. Mai.
0 Berechnet aus der Zeitangabe bei Friedeborn I, S. 149 nnd Cramer 111, 

S. 59. Reusner, viai mm S. 81; Reusner, Opus Konsul. S. 474: 24. Mai.
3) Cramer II, S. 153: zum 30. Juni. *) Cramer III, S. 236.
-) Friedeborn II, S. 128. Cramer III, S. 246: zum 7. Juni, ebenso 

I. v. Wedel, Hausbuch S. 295.
°) Vergl. I. v. Wedel, Hausbuch, S. 315. Sie starb am 3. März 1591. 
0 Vergl. auch zum 29. Juli.
ch Rensner, Opus Ksnsul. S. 475; Cramer II, S. 179. Vergl. zum 

14. Juli.
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1530. H. Georg undt H. Barnim gen Außburg auf den Reichßtag gezogen, 
die Lehn zu empfahen, welches den solgendeß 26. 3unii geschehen ist.^ 

17. Ist der löbliche F. H. Ernst Ludewig zu Wolgast sehlig entschlaffen. 1592?) 
18. Wurdt geboren Catharina, Bugißlai XIII. Tochter, anno 1575 und 

starb den XI. Julii des Jahrß?)
20. F. Befehll H. Johan Friderichs an N. Oru8iuin anno 1575 wegen der 

Spaltunge mit O. «laoobo LunZio. D. 6. I. 3, oap. 43 fS. 212^.
24. Würd geboren I). Johannes Bugenhagen Dornorann8 1485?)

Heer Laurentziuß Hamell, zu Bahnen 44 Jahr Da8tor, starb anno 
1602 im 71. Jahre seineß Alterß?)

1500. Ist so ein warmer Sommer gewesen, daß in Pomm. alle Acker- 
Früchte umb Johanniß Daxt^tao sindt eingeerdenet gewesen?) 

26. 1298. Starb Barnimuß II., Barnimi I. Sohn, der S. Marien- 
Kirche zu Stettin lunckirot hatt?)

1612. F. Frewdenfest zu Stettiu H. Philippi II. wegen gehaltener 
Keiserlichen Kröhnunge Ertzh. VIatÜnao?)

27. 1583. Konoral-Musterung durch gantz Pommern beides Ortes und 
die Roßdienste von newen zu Register bracht?)

28. 1547. ^oni^Ua oder Ameley, H. Philippi I. Tochter, geboren, starb 
nach 3 Jahren.^)

29. 1566. Beyder Örther Pomm. IkooIoZi kommen zusamen zu Stettin 

wegen eineß fnrhaben'den OoIIo^uü, daß mit dem Pfaltzischen 
Calvinisten solle furgenommen werden, v. 0.1. 3, oax. 41,1. 194.

30. Daß andere Fest, welches die Pomm. dieser Orther jerlich S. Ottoni, 
ihrem Apostell, zu halten gepflegt. Nenneten eß daß Fest seiner 
86pulturu6 oder Begrebniß. D. 0. I. 3, oax. 2 sS. 12st

^su1iu8.

1. 1615. Starb der Herr LIartinu8 Llar8tall6ru8, ooino8 xalatinu8, 
F. furnehmer geheimer Rath zu Stettin und H. kkilipxi II. 
gewesener trewer Draoeoptor.n)

0 Cramer III, S. 90: zum 26. Juli.
2) Cra m er II, S. II; Friedeborn 11, S. 139.

Reusner, Diarium S. 91; Reusner, Opu8 Aenea! S. 476.
Reusner, Diarium S. 95. Cramer III, S. 283.

6) Friedeborn I, S. 134.
0 Cramer II, S. 45. Barnim II. starb am 28. Mai 1295.
8) Friedeborn III, S. 103 ff. Fried eborn II, S. 127.

io) Reusner, Diarium S. 97; Reusner, Opu8 ^sneal S. 476. 
Vergl. zum 28. Januar.

n) Nach Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon IV, S. 195 starb 
Marstaller am 2. Juli.

16*
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1570. Zu Stettin furgenommen die paeikeatio oder Friedeß- 
Stifftunge zwischen den beyden Konigen in Schweden und Dan- 
marken, auch der Stadt Lübeck. 14 k. 1. 2, 1. 85.

2. 1479. Hatt sich Bugißlaus NaZnus mit Marggraff Albrecht, der 
4 Jahr lang das Landt zu Stettin bekriget hatt, verglichen, 
v. 6. I. 2, eux. 34 sS. 136s.

1491. F. Beylager H. Bngißlai mit Frewlin Anna, des Konigß in 
Polen Tochter.')

4. 1583. 6l6N6raI-8^nocku8 zn Stettin wegen N. Orusii. O. 0. I. 3, 
oap. 46, I. 232.

5. 1139. Starb Otto, Bischofs zu Bamberg, der Pomm. Apostell, im 
Alter 70 Jahr. v. 6. I. 1, k. 157.

6. 1474. Starb Ericuß II., Bugißlai X. vsl LlaZni Vetter.")
10. 1574. Würd geboren Frewlin Clara Maria, H. Bngißlai XIII. 

Tochter?)
11. 1575. Starb Frewlin Katharina und widerumb ein ander Frewlin 

uff diesen Tag mit Nahmen Erdtmnt anno 1583, hochgedachten 
H. Bugißlai XIII. beide Töchter?)

13. 1503. Ist ein newer Thurmb auf S. Jacobnß-Kirchen zu Stettin 
aufgcrichtet?)

14. Starb kbilippus I. 1515^) und H. Lvantopolous anno 1268?)
15. 1527. Würd geboren D. Jacobnß Rnnginß, 8upsrint6näsn8 znm 

Grypß.')
ä.nno 1572. Starb Bartram Smiterlo, Bürgermeister daselbst?)

22. ^nno 1528. Fett Johanneß Stoppelberg, F. Bürgermeister zn 
Stettin mit gewapneter Handt in daß Dorfs Möringen, sucht da­
selbst den Apoteker Clauß Stelmacher. D. 14 I. 2, I. 13.

23. 1503. Stirbt Anna, H. Bugißlai LIaZni zu Pomm. Gemahl?)

') Reusner, Diarium S. 100. Die Vermahlung fand am 2. Febr. 1491 
statt. Bergt, oben S. 234.

") Reusner, Diarium S. 103; Reusner, Opus ^onoal. S. 474; 
Cramer 111, S. 135.

Z) Reusner, Diarium S. 105; Reusner, Opus xousal. S. 476. 
Friedeborn I, S. 115: 1504.

4 Nach Friedcboru 1, S. 141 wurde Philipp I. am 14. Juli 1515 ge­
boren. Bergl. auch znm 15. Juni.

b) Reusner, Diarium S. 107; Reusner, Opus Kkneal. S. 468. 
Swautopolk II. von Pommerellen starb am 11. Jan. 1266. Bergl. Voigt, Geschichte 
Preußens III, S. 268.

0 Reusner, Diarium S. I07. Auch beiEber, Oai. bist. (1573) S. 237.
4 Über ihn vergl. Pyl, Pomm. Genealogien V, S. 344.
4 Bergl. auch zum 23. Aug.



David Herlitz' Dasti Domeraniei. 245

1579. Stirbt Vallentin von Eichstede, Cantzler undt Heuptman zu 
Ukermunde?)

27. ^nno 1572. Starb D. Oion^sius (Person, Dustor zu Wolgast?) 
^nno 1563. ?rot68tu1ion imd kesolution deß Raths vonn Stralsuude 

wegen der verfaßeten Kirchen-Ordenung. O. 0.1. 3, eup. 38 fS.18O^.
28. 1573. Ist geboren Philippuß II., itz regerender Herre. Diß Geburts­

Jahr wirdt mit eiuem sonderlichen onnne in ipso noinine expriinirl: 
DliIDIl)pV8 VVX DoNerunIue?)

1591. Stirbt Hartwich Molzan, Erb-Marschalck in Pomm.- zu Osten 
undt Cummerow erbgesessen.

29. Ist geboren Frewlin Elisabeth Magdalena, Ernst Ludewigß Tochter, 
1580?)

30. 1606. Zu Stettill Regeu von lauter Staubsande?)

^NKU8tU8.

1. Starb H. Wartißlasf IV. zum Strallsunde 1326?)
1596. Daß Stettlin Politz fast gar außgebrandt?)

2. 1605. F. Vergleichuuge wegeu der Empter Bardt, Campe oder 
Frantzburg?)

3. Im Stettlin Gartz 50 Heuser weggebrandt mit den: Kirchthurmb 
undt allen Glocken. 1578?)

6. 1540. Duoikeutio oder Vertrag zwischen H. Barnim undt dem Rath 
zu Stettiu wegeu etlicher Jrrungeu. ?. I'. 1. 2, k. 40.

7. 1531. Wirdt eiu Aufruhr der Bürger zu Stettiu wieder eiueu Rath 
daselbst. ?. I". 1. 2, f. 27.

9. 1544. Wurdt geboren H. Bugißlauß XIII., ^ilippi I. Sohu?o) 
1595. Starb Otto Preen zum Wolde erbgeseßen, F. Pomm. Rath.

10. 1594. Stirbt Herr Ludewig anst Putbnß in Rügen, des Ritterlichen 
S. Johanniß-Ordenß Ooinnmnäutor zn WildenbrugV)

l) Greifswalder Niatrikel I, S. 316.
9 Nach Cramer, Grosses Pomr. ^irchen-Chronicou lil, S. 187 starb 

Gerschow am 28. Juli 1572. Vergl. über ihn auch Monatsbtätter VII (1893) S. 117.
3) Reusner, Opus S. 476 ; C r a m e r II, S. 11; Friede- 

born II, S. 50.
Friedeborn II, S. 139. Vergl. auch zum 14. Juni. Am 29. Juni 

wurde sie getauft.
5) Friedeborn 111, S. 55. ^Reusner, Opus S. 472.
9 Friede born II, S. 146. ") Friedeboru III, S. 41.
2) Friedeborn ll, S. 119: zum 2. August. Siehe auch zum 3. Sept., 

dem richtigen Datum.
")Reusuer, Diarium S. 121; Reusuer, Opus ^6U6a1. S. 476;

C r a mer D, S. 11; Friedeb o r n I, S. 141.
") Cramer 111, S. 270.
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1572. 8^noäu8 zu Stettin, in welchen die vor drey Jahren publi- 
eirten Kirchen-^^enän revickirt wurden. O. 0. I. 3, eap». 42, I. 203.

11. 1476. Die Stadt Stolpe in Hinter-Pomrnern gar biß auf ein Hauß 
außgebrandt?)

1592. Die Stadt Damgarten auch gar außgebrandt.
12. H. HIrieu8 I., H. Bugißlai XIII. Sohn, geboren, 1589?)

1567. Sindt die Stettinschen Legaten mit den Strallsundischen in 
Schweden gezogen, den Konig mit der Stadt Lübeck wieder zu 
vertragen. ?. I. 2, k. 66?)

15. 1586. Schrieb undt publizieret O. Obrmtopborrm 8t^muieliu8 sein 
iuäieiuiu vom newen Gregorianischen Calender. 0. 0. I. 3, eap. 49, 
L 248?)

17. 1579. Ist geboren Frewlin Sophia, H. Johanniß auß Holstein 
Tochter, itzo H. Philippi II., regierenden F. zu Stettin, Gemahllin?)

21. Jochimus Ruft, F. Drot0uotariu8 zu Wolgast undt Bürgermeister zu 
Anklam, starb anno 1581.

22. Lriou8 III., H. Dbilippi I. Sohn, geboren 1551?)
1563. Zog H. Erich von Braunschweig mit einem großen Krigeß-Heer 

durch Stettin, k. 1. 2, L 66.
1565. Belehrunge der Wittenbergischen Oouiiui^arieu des geistlichen 

O0N8i8torii an die Stettinschen Oou8i8torial68 auf 4 gethane Fragen. 
I). 0. I. 3, eap. 39 fS. 189^.

23. Starb H. Wartißlauß IIX. anno 1415?)
1503. Starb Fraw Anna, Konigß Oamiuiri in Polen Tochter, H. 

Bugißlai Gemahl!, H. Georgii undt Barnimi Mutter?)
1529. Daeiüeatio undt Vertragt zwischen dem Marggraven zu Branden­

burg und den F. von Pomm. wegen des Angefelles?)
24. Starb Barnimuß III. mit dem Zunahmen Na^uu8 u,nno 1368. 

Dieser hatt anno 1346 zn Stettin S. Otten-Kirche kuuäiret und 
unno 1360 die Carthuse?o)

1) Cramer II, S. 136.
2) Cramer II, S. 11; Friedeborn 111, S. 50.
Z) Zum 11. August. *) Zum 14. August.
5) Reusner, Opus Aeneal. S. 363: zum 13. Aug. In der Delineatio 

tbemato^rapbioa S. 30 sagt Herlitz: 8opbia, «loliannis äueis Holsatiao LILa. nas- 
eitur Lonäersbur^i anno 1579 äio 17. ^u^nsri, Lntra 3. et 4. Uoram matutinam.

b) Reusner, Diarium S. 125; Reusner, Opus ^oneai. S. 476; 
Friedeborn I, S. 142.

Reusner, Diarium S. 127; Reusner, Opu8 ^enoal. S. 473.
8) Reusner, Diarium S. 127; Reusner, Opus Aeneal. S. 475. 

Vergl. auch zum 23. Juli. Friedeborn II, S. 20.
*0) Reusner, Diarium S. 127; Reusner, Opus Aenoal. S. 470;

Friedeborn I, S. 56—58.
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25. 1606. Brüderliche Bergleichunge und Intorim8-Vertrag der F. Hern 
Bruder zu Stettin auf etliche Jahr aufgerichtet und den 2. Ootobris 
fridtlich vollendet. ?. I. 2. I. 83.

26. 1529. H. Georg uud H. Baruim einen Vertrag versaßet zur Grimuitz 
zwischen dem Marggraffcn nnd H. Georgen. 0.0.1.3, eup. 18,1.88.

27. H. Johan Friderich geboren anno 1542?)
1576. 14 Personen im Thammischen See ersoffen?)

29. H. Johan Friderich ihm 14. Jahre seineß Alterß wirdt ein Cam- 
minscher Bischofs postniirt und erwehlt^) und anno 1588 zeucht 
er nach Praga zum Keiser wegen der Trauksteure, kumbt den 

2. Oetobris wieder?)
I) . Lornstaräus NetelluZ, Stettinscher Hvff-Al6äiou8, stirbt 1591?)

Loplombor.
1. 1603. Starb H. Barnim der XI?)
2. 1548. Ein dsnoraloonvont zu Stettin, da unter anderen auch vou 

dem Interim gerathschlaget. k. I. 1. 2, I 45.
3. 1578. Groß Brandtschaden zu Gartz auß einem Pferdtstalle in der 

Jagt, über 50 Heuser, auch der Kirchthurmb mit allen Glocken?)
5. Würd die Kircheu-XAoncka mit einer F. Vorrede und Befehlt zu Stettin 

Mblioirot?) f1568f.
7. 1581. Starb in den Kindeßuothen Fraw Aiargreta, H. Dstilippi I. 

Tochter, H. Frantzen zu Sachsen Gemahll?)
8. 1572. Hielt H. Bugißlaff XIII. sein F. Beylager mit Fraw Olara, 

H. Franzen von Lunenburg Tochter?")
1469. Hatt Marggrasf Friderich von Jacobi an biß auf diesen 

heutigen Tag die Stadt Ukermnnde undt darinnen H. Wartißlanm 
belagert, v. 6. I. 2?') o. 33 fS. 132f.

LruZinus Irampo, F. Küchenmeister zu Frautzburg, gestorben, 1558.
9. 1569. Hatt O. Jacobuß Andreae den T'tiooloZon zu Stettin eine 

ÄN8ouItirt6 Bekentniß undt kurtze Erklerunge etlicher streitigen Ar- 
ticull überreicht rc. I). 0. 1. 3, eax. 41, I. 199.

>) Cra m e r II, S. 11; Friedeborn l, S. 141.
Friedeborn 11, S. 103. C r a m e r III, S. 148.

*) Friedeborn II, S. 134. °) Friedebvrn III, Anh. S. I11ch.
Friedeborn lIl, S. 8.

0 Cra m e r III, S. 22V. Auch I. v. Wedel, Hausbuch, S. 274 gibt den 
3. Sept. an. Vergl. auch zum 3. Aug.

s) Cramer III, S. 1N8. Craiuer III, S. 236.
Reusner, Diarium S. 134; Reusner, Opus xenaal. S. 476.

") 3. Herl.
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12. 1452. Hatt der Rath zu Elbogen in Denmarck den Stettinschen er- 
leubt, daselbst ein eigen Hauß und Oompano^ aufzubawen, darinnen 
ihren Handelt undt Kauffmanschafft zu treiben. D. I. 1, 1. 93.

13. Heer Hennink Borke zu Labiß und Wotzell, furnehmer Pomm. Land- 
Rath, starb anno 1609.')

14. 1553. Würd geboren ^1. D6tru8 8a,A6ru8, ein gottsehliger eifriger 
Prediger zum Grypß.

15. 1371 (alii 86ribunt 1384) ist die Stadt Anklam gar außgebrandt.^)
1602. H. Frantz wirdt Bischofs zu Cammin, in der Thumbkirchen 

introäueirt?)
1572. Hochzeit I). Jacobi Fabri, Drok688ori8 aeaäenaiae 6lr^p8., 

mit O. Jacobi Rungii Tochter Gerdrut?)
17. 1390. Hatt Bapst D0nila6iu8 IX. die S. Jacobß-Schule zu Stettin 

anzurichten erlaubt. D. I. 1, I 63.
1566. Starb D. Hinricuß Picht, äe boto oräine 8est0lu8ti60 oxtiuie 

ui6ritu8?)
18. 1554. Würd geboren Frewlin Anna, H. Philippi I. Tochter, die 

H. Ulrich von Meckellburg vermehlet wurden anno 1588?)
19. 1594. Starb Jochim von der Schulenburg, des Nahmenß der Erste, 

im 72. Jahre seines Alterß, ein weiser ansehentlicher Heer undt 
getrewer Liebhaber des Wortes Gottes?)

20. H. Frantz, Bischofs zu Cammin, empfehet die Huldigung zu Cößlin 
anno 1602?)

1564. Starb Sibilla, H. Barnimi X. Tochter, zu Stettiu?)
22. 1405. Starb H. Barnim?) undt anno 1451 an der Peste H. Jochim, 

F. in Pomm.'O)
23. 1594. Starb Andreaß von der Osten, F. Pomm. Land-Rath, zu 

Ploggenthin ") erbsessen.

0 Friedeborn 111, S. 85.
2) Vergl. Bugenhagen, Pomerania (eä. Heineman n) S. 159 : 15. Sept. 

1376 und Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon (1628) II, S. 75: 
16. Sept. 1384.

3) Cramer II, Erzehlung der Pommerischen Bischöffe zu Cammin sBl. 3^.
0 Die Greifswalder Matrikel I, S. 302 verzeichnet die Verlobung am 

14. Mai 1571.
5) Greifswalder Matrikel I, S. 261. D Frie deborn I, S. 142.
0 Cramer 111, S. 270.
s) Friedeborn II, S. 63 (20. Sept.) und 101 (21. Sept.).
o) Reusner, Diarium S. 143; Reusner, Opus ^eneal S. 473: 

23. September.
") Reusner, Diarium S. 143; Reusner, OpU8 ^ouoal. S. 471; 

Fri edeb 0 rn I, S. 92. ") Plüggentin, Kr. Rügen.
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24. Wurdt geboren Frewlin Elisabeth uuno 1580, H. Johnnniß von
Holstein Tochter, itzo H. Bugißlai XIV. Gemahll.')

26. 1529. Wurdt geboren ^4. DAAuräu8, Pastor und kruo-
p08itu8 zu Anklam.^)

27. 1542. Starb Thomaß Kantzow, F. 86er6turiu8, der die Pomm.
Historien beschrieben?)

1426. Ist der langwirige Streit vom Testament Albrecht Borcken, 
Rathsherren zu Stettiu, erörtert wurden. ?. 1^. I. 1,1. 73 et 86^. 

28. 1464. Ist daß Stettinsche 8tututuui von Theilunge der Erbschafften 
zwischen verstorbenen Eheleuten gemacht wurden?)

30. 1139. Starb Otto, Bischofs zu Bamberg, der Pomm. ihr Apostell/) 
uud wurde ihm zu Ehren daß dritte Fest dieser Örter gehalten, 
welches man nennete ^68tuiu trau8lationi8 86pu1e^ro in uliuin 
loeum). O. 0. I. 3, eux. 2 sS. 12^.

1523. Starb Bugißlaus der Grosse, ein Bionarche des Pomm. Landeß, 
im 69?) Jahre seines Alterß, als er 50 Jahre regieret hatte, 
k. I. 1. I. 148?)

1407. Tumult zum Strallsuude vou ihrem ?u8tor6 Oouruäo 8uuo>v 
erregt wegen der kupffernen Pfennige, v. 0.1. 2, oap. 25 fS. 104^.

v. Christophoruß Stymmeliuß wurdt iu Stettin Pfarher zu S. Marieu 
1556?)

Oetobor.

3. 1567. Fiug sich au der Streit der Stettiuschen Bürger wider deu 
8)mäieuiu O. Llelodion ^Viu86u. ?. I". I. 2, I. 67, 6t 86l^(i.

1590. Würd geboren Frewlin Anna, H. Bugißlai XIII. Tochter?)
4. 1556. Starb der beruhmbte Wolgastische ^k6o1oAU8 v. Johanneß 

Kuipstro?o)
1610. H. Frantzeu Gemahlin Durchzug undt Heimfuhruug.")

5. 1500. Wirdt zu Stettin ein 8^noäu8 gehalten durch Bischofs ^lur- 
tiuuur Oliurit. I). 6. I. 2, eup. 38 fS. 165^.

1551?^) N. ?uulu8 ^.rtopu6U8, ku8tor in S. Marien zu Stettiu, 
schrieb au Audream Osiandrum undt felt seinem Schwärm bey.^)

i) Reusner, Diarium S. 143; Reusner, Opus Aenoal. S. 363.
2) Über Michael Eggard vergl. Moderow, Die Evangel. Geistlichen Pom 

merns I, S. 2.
3) Nach Cramer, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon III, S. 105 starb 

er am 25. Sept.
Friedeborn 1, S. 106: zum 20. Sept. Bergt. S. 244 (5. Juli).

") 96. Herl. Den Druckfehler „96" hat auch C r a m e r, Grosses Pomr. Kirchen- 
Chronicon 111, S. 55. 0 Siehe auch Cramer III, S. 59.

8) Cramc r III, S. 147. ") Cra m e r II, S. 11.
i") Greifswalder Matrikel I, S. 243.
") Friedeborn III, S. 86. . 1525. Herl. Cramer 111, S. 135.
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8. 1492. Lonoäiotns, Bischofs zu Cammin, helt zu Stargardt ciueu 
L^noäum undt machte unter den Geistlichen gute Ordenuug, da 
unter andern bey Straffe zwey Ungrischer Gulden den Geistlichen 
verbotten wurden, nicht vollen zu triuken, auch nicht mit Karten 
oder Würfflen zu spilen. Aber dieser guter Lonoäiobus ist von 
diesem 1615. nu 113 Jahre todt gewesen. O. 0. I. 2, oap. 36 
fS. 145).

1581. F. Beylager H. Barnimi mit Frewlin Anna Maria von 
Brandenburg, H. Johanniß Georgii, Churfürsten von Branden­

burg, Tochter?)
9. 1547. F. Beylager H. Erust von Braunschwig mit Frewlin Mar­

gret«, deß Pomm. F. H. Georgii Tochter?)
11. 1546. Starb Niclaß Braun, F. Pomm. Landt-Rendtmeister.
18. 1456. Ist von H. Wartißlao IX. die Universität Grypß fundirt. 

v. 6. 1. 2, eup. 31 fS. 124)?)
Diesen 18. Ootobris ist auch die Heidelbergesche Universität anno 1387 

und die Wittenbergesche anno 1503 gestifftet?)
Wurdt H. Ernest Ludewig zu Wittenberg ikootor avLäoinias erwehlet 

anno 1563?)
20. Starb Franciscuß Joel, Dioentiatus inoäioinuo undt krotessor zum 

Grypß, 1580?)
1577. Prediget I). iVIartinns Olioinnitins zu Wolgast, als an dem­

selben Tage H. Ernst Ludewig sein F. Beylager hielte mit der Braun- 
schweigischen Fürstin Sophia Hedewig?)

22. 1525. v. Christophoruß Stymmeliuß, furnehmer Pomm. TiiooioZus, 
geboren?)

I) . Tbornas Mevius, 4. 0.. F. Rath und krolessor zum Grypß, 
starb 1580?)

23. 1563 hielt Grafs Ltanislans vou Schloche auß Polen *") sein Beylager 
mit Frewlin Georgia, H. Georgii Tochter.

25. 1469. Fiel der Thurmb auf S. Jakobß Kirchen zu Stettin mit der 
Orgell herab.")

0 Cramer III, S. 236: zum 9. Oktober.
0 Greifswalder Matrikel I, S. 217: zum 10. Oktober.
0 Zum 17. Okt. Reusner, Opus Asnoal. S. 473: zum 18. Okt.
"5 Reusner, Diarium S. 155. ") Greifswalder Matrikel I, S. 281.
? Greifswalder Matrikel I, S. 318. 0 Cra m e r 111, S. 225.
") Reusner, Diarium S. 157. ") Greifswalder Matrikel I, S. 318.
") Stanislaus Latalski, Graf von Labischin, Hanptmann auf Schlochau. 

Greifswalder Matrikel I, S. 282 gibt den 24. Sept. als Hochzeitstag, doch fand die 
Vermählung nach dem Wolgaster Ehebnche von 1538 am 23. Okt, statt.

") Friedeborn I, S- 115.
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26. 1574. Wirdt H. Ou8iniir für einen Bischofs in der Cathedrall-Kirchen 
in8tituirot. O. 6. I. 3, 1. 209.

27. 1551. Brennet eilendeß und uuvermutenß daß F. Schloß zu Stettiu 
ab gegen der Oltböterstraßen?)

28. 1283. Beknmmt H. Bugißlaus IV. Stargardt wider ein undt hatt 
eß Oonrudo, dem Marggraven, genommen, undt sindt die DriviloZin 
eonürinirt wurden. ?. I? I. 1,1 46.

1532. Haben H. Barnimuß der X. undt H. Philippuß I. daß Landt 
zu Pomm. dinioinbriort oder iu zwey Theile getheilet. D. 1. 2,1 81.

1576. Ist abermahlen daß newe Schloß zu Stettin von der Maure 
biß an die Kirche abgebrandt undt 5 Menschen darunter umb- 
kommen. Eben an diesem Tage deß folgenden 1577. Jahres ist 
daß Schloß widerumb daselbest abgebrandt wurden nach dem Olt- 
böter-Berge?)

29. 1580. Starb Jochim Moritz, F. Pomm. Rath.
30. 1586. Starb D. LerntiaräuL Muckt, F. Stettinscher Hoff-Rath?) 

1593. Starb M. Muttkiu8 Ilnkncr, Du8tor zu Anklam?)
31. 1587. Starb Victor 8tcäin^, F. Pomm. Hoff-Rath zu Wolgast.

Xovcinkcr.

1. 1525. Kumbt O. Johannes Knipstro gen Strallsunde undt prediget 
ihnen das Evangelium. O. 6. I. 3, I. 71.

1573. Stirbt Barnimuß IX?)
1601. Kaiserliche Persische Bottschaft oder DcZution durch Stettin gen 

Präge gezogen?)
2. 1573?) Stirbt Barnimuß der Alte in der Oderßburgk seineß Alterß 72, 

alß er 50 Jahr geregieret hatt. D. 1. 2, I 100.
1545. H. Ernest Lndewig geboren?)

4. 1586. Starb Jacob Kußow, F. Pomm. Rath undt Heuptman aus 

Usedohm und Pnddegla.
6. 1576. H. Casimir wirdt von I). 4ucobo LunZio in der Wolgastischen 

Schloß-Kirchen in der Outccki8inn8-Lehre conürinirct.

Friedeborn 11, S. 49.
Friedeborn II, S. 109. Den zweiten Brand setzt Fr. in das Jahr 

1557. Gemeint ist aber wohl der Brand vom 27. Okt. 1551.
3) Friedeborn III, Anh. S. l1IÄ-
0 Über Matthias Hübener vergl. Moderow, Die Evaugel. Geistlichen 

Pommerns I, S. 5, 8, 12.
5) Reusner, Diarium S. 165. ") Friedeborn III, S. 29.
0 1572. Herl.
v) Reusner, Diarium S. 165; Reusner, Opus Aemml. S. 476; 

Cramer II, S. 11; Friedeborn I, S. 141.
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1276. Starb Mechtilda, Barnimi I. Gemahlt/) uudt auuo 1568 
Anna, Barnimi II. Gemahlt.^)

7. Eine andere Persische Bottschaft oder DoZatiou durch Stettin gezogen. 
1605?)

8. 1325. Starb Wißlauß, der Rugianer letzte Fürst?)
1591. Brennet zu Stettin die Roßmühle der Armen ab und ein 

Stahl mit 14 Pferden im S. Jürgen?)
9. 1572. Ziehen H. Johan Friderich und H. Barnim gen Berlin zum 

Churfursteu wegen der Sachen, derer oben den 5. Nartii gedacht ist?) 
10. 1582. Ein grewlicher schrecklicher Sturmwindt, der in Pomm. viell 

Kirchen undt Thurmb abgeworfeu hatt?)
11. 1460. Der Krig der Stettinscheu mit deu Stargardischeu wegeu 

der Schiffart. ?. U'. I. 1, I 94 6t 86^.
12. 1612. Starb N. Oonruäu8 Lroäonduoli, Dastor zu Stargart, ein 

gelährter frommer undt friedtliebender Mann?)
13. 1278. Starb Barnimuß I., der S. Marieu-Kirche zu Stettin luuäirt 

hatt?)
16. Starb H. Georgiuß, erstgeboruer Sohn H. Philippi I., 1544?o)
17. 1527. Wurdt geboren Johanneß Eugelbrecht, Bürgermeister zum Grypß?O
19. Starb N. Ostri8tiauu8 HiuAoinvol, Prediger zu Wolgast, 1583.
20. 1574. Starb Laurentiuß Diunyeß, F. Pomm. ?rotou0turiu8 uudt 

Kemerer des Raths zu Anklam.
25. 1492. Wurde aufgerichtet der Vertrag oder 1rau8aotion zwischen dem 

Stettinschen Rathe und die Thumbherrn zu S. Otten. D. 1.1.1129.
28. 1531. Würd geboren Frewlin Georgia, H. Georgii poststuma 6Iiu?^) 

Ooeoinbor.

1. Würd geboren anno 1561 Sophia Hedewig, H. Julii von Braun- 
schweig Tochter, H. Ernest Ludewigen Gemahlin.

1) Reusner, Diarium S. 167; Reusner, Opus ^eneal. S. 470. 
Sie starb am 20. Dez. 1316.

'0 Reusner, Diarium S. 167; Reusner, Opus Aeusa! S. 475; 
Friedeborn II, S. 70. ^) Friedeborn III, S. 41.

4) Reusner, Diarium S. 169; Reusner, Opus Aeneal. S. 477.
Z) Friedeborn II, S. 137. ") Friedeborn II, S. 89.
?) Er am er III, S. 239; Fried eborn II, S. 126.
s) Vergl. Er am er, Grosses Pomr. Kirchen-Chronicon IV, S. 183 uud 

Moderow, Die Evang. Geistlichen Pommerns I, S. 412.
u) Cra m e r II, S. 45.

*0) Nach Iobst, Genealogia (1573), S. 60 starb er am 11., nach der Greiss- 
walder Matrikel I, S. 209 am 12., nach I. v. Wedel, Hausbuch S. 141 am 
19. Nov. 1544.

") Über ihn vergl. Pyl, Pomm. Genealogien V, S. 372.
12) Reusner, Opus Aoneal. S. 475; Friedeborn II, S. 24.
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2. 1345. Starb Otto I., der zu Wollin daß Jungfer-Kloster tuuäirt hatt?) 
1501. Wurdt geboren Barnimus X., Bugißlai X. Sohn?)

3. 1573. Starb Märten von Wedell, Oomxtor auf Wildeubrug?)
4. 1375. Wurdt geboren Maria, H. Johannis, Churfürsten zu Sachsen, 

Tochter, H. Philippi I. Gemahlt?)
^uuo 1613. Starb Heer Jacobuß Fuhrman, ein gottsehliger, eifriger 

undt getrewer Prediger zu Stargardt?)
5. 1579. Bedenken der Pomm. I'tieoIoAOu von der §ormula eoneoräiuo 

zu Stettiu verfertiget, v. 0. 1. 3^ eup. 44^ k. 218 6t 86^.
9. 1588. F. Beylager H. Ulrich von Mekellburg mit Frewlin Anna, 

H. Philippi I. Tochter zu Wolgast?)
11. 1604. F. Hoffgerichts-VimtuUon zu Stettin angefangen?)

1557. Der halbe Theilt des Schloßes zu Wolgast durch eiues 
Brawerß Unfleiß verbrandt?)

12. 1551. Starb Ericuß der III.?) I'IiiliMi I. Sohn.
1558. Starb Christoff Lebbun, F. Wolgastischer 86or6turiu8.
1591. Aufm frischen Haffe in einem Zuge für 1000 Fl. Fische 

gefangen.^)
13. 1534. Ein algemeiner Landttag zu Treptow undt hatt O. Bugen- 

hagen?0in6ruuu8 die erste Kirchen-Ordenunge kurtzlich entworffen. 
v. 0. I. 3,") 23 fS. 100 ff.^.

1571. Der fast 9järige Krig zwischen Schweden und Denmarken zu 
Stettin glücklich vertragen?^)

14. 1562. Der beste Theil! der Stadt Barth verbrandt?^)
16. 1558. Haben die Pomm. ^IiooIoZi ihre Meinunge von etlichen 

streitbahren ^rtieul6n versaßet. O. 0. 1. 3, eup. 33 ^S. 156^.
17. 1592. Starb Bernet von Schwerrin, auf Spantekov erbgeseßen, 

F. Pomm. Rath uudt Heuptman zu Ukermunde uudt Torgelow.") 

Rensner, OLarLum S. 181; Reusner, Opus ^eneal. S. 470.
Vergl. zum 15. Jan.

2) Cramer II, S. 174.
3) Nach I. v. Wedel, Hausbuch S. 266 starb er am 2. Dez. 1575.
4) Nach Cra m e r III, S. 240 war sie am 6. Dez. 1515 geboren.
5) Vergl. Moderow, Die Evangel. Geistlichen Pommerns I, S. 416.
") C r a m e r III, S. 251. 9 Friedeb 0 rn III, S. 28.
8) Greifswalder Matrikel I, S. 251. ") VI. Her!.

Friedeborn 11, S. 137. ") 2. Her!.
'2) Fried eborn 11, S. 84 ff.: ohne Tagesdatum. Der Friedensschluß fand 

am 13. Dez. 1570 statt. Vergl. Balt. Stud. Bd. 41, S. 85.
Vergl. O 0 m, Chronik der Stadt Barth, S. 105.

") Er war am 25. Nov. 1592 zum Regierungsrat ernannt. Vergl. über ihn 
Gollmert, Geschichte des Geschlechts von Schwerin II, S. 168, wo das Todes­
datum fehlt.
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18. 1496. H. Bugißlaff der Große seine Reise nach Usrusulsm fur- 
genommen mit 44 Personen undt 300 Pserden, daher anno 1498 
am grünen Donnerstage glücklich wider heimkommen ist. O. 6. 
I. 2, oap. 37 sS. 150ff.s.

20. 1316. Starb Fraw Mechtildiß, H. Barnimi I. Gemahlin, welche 
beide S. Marien-Kirche zu Stettin tunckirt haben. O. 0. I. 2, 
1. 45, oap. 9.

Xnno 1572 starb O. Ezechias Reich, Drotossor mocl. zu Grypswalde?)
24. 1478. Starb ^artislaus IX., welcher mit dem Marggrafen von 

Brandenburg wegen deß Stettinschen Furstenthumbß große Krige 
gefuhret hatt?)

1559. Starb Reimer vom Wolde, ein beruhmbter Krigeß-Mann undt 
F. Pomm. Heuptmann zur Klempenow.

26. 1574. Hatt H. Frauciscuß von Unter-Sachsen Beylager gehalten 
mit Frewlin Margrets, H. Philippi I. Tochter?)

27. Würd zu Wolgast geborn H. Philippuß Julius 1584?)
28. 1576. Aufm Schloße Wolgast im großen Keller ein Fewr auß- 

gekommen, darin die Winter-Stube weggebrandt.
30. 1412. Starb Bürgermeister Otto Jageteuffell des Stettinschen OoIIeZii 

^unäator. U. I'. 1, I. 72.
3l. 1462. Ist D. Hinrious Rubenow, Bürgermeister und erster Hsotor 

zum Grypß, in der Schreiberey erschlagen wurden. O. 0. I. 2, 
oap. 32 sS. 129s.

1487. Würd zu Stettin der Strallsundischen Streit mit den Star- 
gardischen von H. Bugißlaff vertragen. ?. k'. I. 1, I. 125.

1565. H. Johan Friderich auß Ungern wiederkommen, hat mit sich 
4 Camell undt einen gefangenen Türken gebracht?)

IUni 8.

') Greifsmalder Matrikel I, S. 306.
2) Reusner, Diarium S. 191; Reusner, Opus xenoal. S. 473. 

Siehe auch Cramer II, S. 136. Er starb am 17. Dez. 1478. Vergl. Kosegarten, 
Geschichte der Univ. Greisswald II, S. 190.

b) Greifswalder Matrikel I, S. 309.
4) Cramer II, S. 11; Friedeborn II, S. 139.
5) Friede vorn II, S. 64.

Nachtrag und Berichtigung.
Zu Seite 24 Zeile 17 v. o. (Hinterlader) vergl. E. Friedlaender, S. 250. 

Seite 161 Zeile 9 v. o. lies „Stände" statt „Städte".



FünfundskchWster Jahresbericht

der

Gesellschaft für pommcrsche Geschichte und Altertumskunde.

April 1962 - April 196.8.

Der geschäftsmäßige Bericht über das verflossene Jahr kann wieder 
mit dem Ausdrucke der Befriedigung beginnen über das, was auf dem 
Gebiete der pommerschen Geschichtsforschung geleistet und erreicht ist. Die 
Bemühungen der Gesellschaft sind nicht ohne Erfolg geblieben, sie hat nicht 
mir selbst mancherlei Arbeiten znr Erforschung der Vergangenheit der Heimat 
in Angriff nehmen und vollenden, sondern auch anderweitige Bemühungen 
auf diesem Gebiete unterstützen nnd fördern können. Leider aber ist die 
Zahl der Mitglieder nicht unerheblich zurückgegangen. Es liegt das wohl 
kaum an einem Mangel an Interesse, sondern vielmehr daran, daß die 
Gesellschaft besonders in der Provinz selbst nicht genügend bekannt ist. 
Wir bitten deshalb alle unsere Freunde, uns durch Werbung neuer Mit­
glieder zu unterstützen. Wir bedürfen solcher gar sehr, um den Aufgaben, 
die wir zu erfüllen haben, gerecht zu werden. Auch wünschen wir immer 
mehr das Interesse und die Teilnahme weiterer Kreise für die Geschichte 

der Heimat zu erwecken und rege zu erhalten.
Für die wirksame Unterstützung, die wir seit Jahren durch die Staats-, 

Provinzial- und Stadtbehörden erfahren, sprechen wir auch hier unsern 

Dank aus.
Durch den Tod haben wir elf Mitglieder verloren. Von ihnen 

gehörten zwei zu der Zahl unserer Ehrenmitglieder, die sich beide in gleichem 
Maße, jeder in seiner Art, um unsere Gesellschaft und die Förderung ihrer 
Zwecke hochverdient gemacht haben. Am 5. September 1902 starb in 
Berlin Geh. Medizinalrat Professor Or. Rudolf Virchow im 81. Lebens­
jahre. Pommer von Geburt und seit dem 1b. Jnni 1874 Ehrenmitglied 
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unserer Gesellschaft hat er ihr stets freundliche Teilnahme nnd Beihülfe 
erwiesen. Was wir im allgemeinen dem Meister der anthropologischen 
und vorgeschichtlichen Forschung verdanken, ist hinreichend bekannt; mit 
Stolz aber zählen wir ihn auch zu den Mitarbeitern an unserer Zeitschrift, 
den Baltischen Studien, für die er in jüngeren Jahren drei Aufsätze zur 
Geschichte seiuer Vaterstadt Schivelbein verfaßt hat. Zur Erinneruug au 
Rudolf Birchow haben wir eine neue Ausgabe dieser historischen Arbeiten 
des großen Gelehrten veranstaltet, die in den nächsten Tagen im Verlage 
von A. Asher L Co. in Berlin erscheinen wird. Wir hoffen damit offen 
unsere Dankbarkeit zu bekunden. Am 7. September 1902 starb in Semlow 
der frühere Oberpräsident unserer Provinz, der Wirkt. Geheime Rat 
Graf Ulrich Behr-Negendank im 76. Lebensjahre. Auch ihm sind 
wir zu lebhaftestem Danke verpflichtet. Stets hat er das Interesse, das 
er historischen Studien im allgemeinen, sowie der pommerschen Geschichte 
nnd Altertumskunde im besonderen entgegenbrachte, auch für unsere Be­
strebungen gezeigt uud sie als Präsident unserer Gesellschaft vielfach gefördert. 
Bei seinem Scheiden aus dem Amte als Oberpräsident wurde er zum Ehren- 
mitgliede ernannt, und auch als solches hat er für die Aufgaben der Gesell­
schaft nicht nur ein offenes Auge, sondern auch eine offene Hand gehabt. 
Mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir auf diesen Förderer und Gönner 
der Gesellschaft zurück.

Außerdem verloren wir in Stettin mehrere sehr treue alte Mitglieder, 
unter denen vor allen der am 2. Februar 1903 im 83. Lebensjahre ver­
storbene Professor G. Pitsch genannt sein mag. Er hat stets das leb­
hafteste Interesse der heimatlichen Geschichtsforschung entgegengebracht und 
war vielleicht der regelmäßigste Besucher unserer Versammlungen. Einen 
ihrer treuesten Freunde hat die Gesellschaft in ihm verloren. Es starken 
ferner Direktor Burscher, Buchdruckereibesitzer Duuker, Rechnungsrat 
Kowalewski, Stadtbibliothekar Dr. Münster und Geh. Justizrat 
Schmidt in Stettin, sowie Apotheker Hahn in Hornburg a. Harz, Ober­
forstmeister Küster in Berlin und Pastor Fabricius in Prohn. Ehre 
sei ihrem Andenken!

Ausgeschieden oder bei einer Revision der Listen gestrichen sind 
70 Mitglieder, dagegen 48 neu eingetreten.

Es zählt demnach die Gesellschaft: 
Ehrenmitglieder............................ 12
korrespondierende Mitglieder ... 26
lebenslängliche............................. . . 12
ordentliche......................................................697

im ganzen 747 
gegen 780 im Vorjahre, also 33 Mitglieder weniger.
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Die Generalversammlung fand am 9. Mai 1902 unter Vorsitz 
des Herru Oberpräsidenten Dr. Fxeiherrn von Maltzahn statt. Zu 
Mitgliedern des Vorstandes wurden durch Zuruf wiedergewählt die Herren: 

Gymnasialdirektor Professor Dr. Lemcke, Vorsitzender, 
Landgerichtsrat n. D. Küster, stellvertretender Vorsitzender, 
Professor Dr. Wehrmann, >
I ! < Schriftführer,
Profepor Dr. Walter, j
Geh. Kommerzienrat Lenz in Berlin, Schatzmeister,
Baumeister C. U. Fischer und
Archivdirektor Professor Dr. Friedensburg.

Den Beirat bildeten die Herren:

Geh. Kommerzienrat Abel,
Oberlehrer Dr. Haas,
Konsul Kisker,
Maurermeister A. Schröder,
Pastor Dr. Stephani in Stettin, 
Professor Dr. Hanncke in Köslin, 
Gymnasial-Zeichenlehrer Meier in Kolberg und 
Prakt. Arzt Schumann in Löcknitz.

Der in der Generalversammlung erstattete Jahresbericht sowie der 
Bericht über Altertümer und Ausgrabungen in Pommern im Jahre 1901 
sind in den Balt. Studien N. F. VI, S. 165—178 abgedruckt. Den 
Vortrag hielt Herr Gymnasialdirektor Professor Dr. Lemcke über die Bau­
geschichte der Jakobikirche in Stettin. Zahlreiche Pläne und Abbildungen 
waren ausgestellt. Am nächsten Tage führte Herr Direktor Lemcke eine 
große Zahl von Mitgliedern und Gästen durch die prächtig restaurierte 
Kirche und gab hier im einzelnen Erläuterungen zu dem in seinem Bor­
trage Mitgeteilten.

Im Winter 1902—1903 haben in Stettin 6 Versammlnngen 
stattgefunden. Es hielten Vorträge die Herren:

Professor Dr. Wehrmann: Von der Erziehung einiger pommerscher 
Fürsten.

Prakt. Arzt Schumann-Löcknitz: Prähistorische Chronologie.

Gymnasialdirektor Professor Dr. Lemcke: Kloster Kolbatz (mit Vor­
führung von Lichtbildern).

Archivar Dr. von Petersdorff: Ferdinand von Schilt.
Archivar Dr. Heinemaun: Bon pommerschen Urkundenbüchern.

Professor Dr. Wehrmann: Ein rheinischer Humanist in Pommern. 
Oberlehrer Dr. Haas: Über die Halbinsel Mönchgnt.

Baltische Studien N. F. VII. 17
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Eine Ausfahrt fand am Sonntag, den 8. Juni, nach Schloß Wilden- 
bruch statt, das von einer nicht geringen Anzahl von Teilnehmern mit 
Interesse besichtigt ward. Auf der Rückfahrt wurde auch noch der Kirche 
in Greifenhagen ein Besuch abgestattet, deren neue Malereien besondere 

Beachtung fanden.
Am 17. Juni 1902 beglückwünschte der Vorstand sein langjähriges 

verdientes Mitglied, Herrn Landgerichtsrat Küster, zu seinem 80. Ge­
burtstage und überreichte eine Adresse, in welcher der Dank der Gesellschaft 
ausgesprochen ist. Wir wiederholen ihn an dieser Stelle mit dem Wunsche, 
daß seine sehr treue Mitarbeit uns noch lange erhalten bleiben möge.

An der Generalversammlung des Gesamt» er eins der deutschen 
Geschichts- und Altertumsvereine, die vom 23.—25. September in 
Düsseldorf tagte, nahm Herr Gymnasialdirektor Professor Dr. Lemcke als 
Vertreter unserer Gesellschaft teil.

Iahresrechnung für 1902.

Mehrausgabe 85 Mk.

Einnahme.
79,33 Mk. Ans Vorjahren

Ausgabe.

1979,35 „ Mitglieder
Verwaltung 4612,99 Mk.

2 756,06 „ Verlag 5185,66 „

5925,00 „ Unterstützungen 548,00 „

3516,06 „ Kapital-Konto 514,30 „
Bibliothek 1503,35 „

23,00 „ Museum 1999,50 „

14278,80 Mk. 14363,80 Mk.

Einnahme 
Ausgabe 

Bestand

Inventar-Konto.

..................................... 6000,00 Alk.
....................................  . 5312,42 „

..........................................  687,58 Mk.

Der 6. Band der Neuen Folge der Baltischen Studien ist im 
Anfang 1903 erschienen. Von den Monatsblättcrn liegt der 16. Jahr­

gang vollendet vor.
Von besonders wichtigen Veröffentlichungen zur pommerschen Geschichte 

sei hier vornehmlich der Fortsetzung unseres Urkundenbuches gedacht, von 
dem die 1. Abteilung des 4. Bandes, bearbeitet von Archivdirektor Archivrat 
Dr. Georg Winter in Osnabrück, erschienen ist?) Wir begrüßen die

0 Inzwischen sind im August 1903 auch die 2. Abteilung des 4. und die 1. Ab­
teilung des vom Archivar Dr. Otto Heiuemann bearbeiteten 5. Bandes erschienen. 
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Wiederaufnahme der für uns so überaus wichtigen Arbeit mit nm so leb­
hafterer Freude, weil wir die sichere Aussicht haben, daß sie jetzt ohne 
größere Stockungen wenigstens bis zum Jahre 1325 fortgeführt werden 
wird. Ein anderes umfangreiches literarisches Unternehmen hat unsere 
Gesellschaft durch die Bewilligung einer Geldbcihülfe mit ermöglicht. Es 
ist die Herausgabe des Steinbrückschen Manuskriptes der Geschichte der 
evangelischen Geistlichkeit in Pommern. Die vielbenntzte Handschrift, welche 
reichhaltige statistisch-historische Nachrichten zur pommerschen Kirchengeschichte 
enthält, wird nach einer Bearbeitung und Ergänzung, die von dem ver­
storbenen Oberprediger Richard Berg und dem Pastor Hans Moderow 
ausgeführt ist, demnächst in einem ersten Bande, der die Synoden des 
Regierungsbezirkes Stettin umfaßt, gedruckt vorliegen?) Sonst macht 
sich in Pommern eine mit Frenden zu begrüßende, lebhafte Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Städtegeschichte bemerkbar. Für die Geschichte Demmins, 
Stargards und Stralsunds sind größere Arbeiten erschienen. Von besonderer 
Wichtigkeit für die heimatliche Geschichtsforschung und die Erweckung des 
Interesses an ihr ist es auch, daß in den Schulen, namentlich den höheren, 
in geeigneter Weise auf die Heimatsgeschichte hingewiesen und sie unter- 
richtlich verwertet wird. Deshalb begrüßen wir es mit großer Frende, daß 
das Kgl. Provinzial-Schulkollegium in einer Verfügung die höheren 
Lehranstalten auf die Bedeutung der Heimatsgeschichte hiugewiesen und eine 
größere Zahl von Werken, die auf die pommersche Geschichte oder Altertums­
kunde sich beziehen, zur Anschaffung für die Bibliotheken empfohlen hat.

Vom Jnventare der Bau- und Kunstdenkmäler ist das 5. Heft 
des Regierungsbezirks Stralsund erschienen, das die Beschreibung der Denk­
mäler der Stadt Stralsund durch deu Stadtbaumeister E. von Haselberg 
enthält. Damit ist der 1. Teil des Inventars nach einer Arbeit von 
22 Jahren vollendet. Es liegt jedoch die Absicht vor, in einem 6. Hefte 
noch eine Ergänzung durch Abbildungen von hervorragenden Denkmälern des 
Regierungsbezirkes zu bringen, da die 5 Hefte verhältnismäßig wenig mit 
Abbildungen ausgestattct sind. Vom 2. Teile des Inventars (Regierungs­
bezirk Stettin) ist das 6. Heft (Kreis Greifenhageu) in diesem Jahre erschienen.

Die Zahl der Vereine und Gesellschaften, mit denen wir in 
Austausch steheu, beträgt 156. Neu hinzugekommeu sind der Ukermärkischc 
Museums- und Geschichtsverein in Prenzlau und XonZ1. Humuniskiska 
Votsuskaps-Lumkuncket in Upsala.

') Im Juli 1903 erschien: Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der 
Reformation bis zur Gegenwart. Auf Grund des Steinbrück-Berg'säien Manuskriptes 
bearbeitet von Hans Moderow. 1. Teil: Der Regierungsbezirk Stettin. Stettin 
1903 (XIV, 747 S.).

17*
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Ein bedeutsames Ereignis im vergangenen Jahre ist für die Gesellschaft 
der Umzug der Bibliothek gewesen. Wir verdanken es dem freundlichen Ent­
gegenkommen der Kgl. Archivverwaltung, daß nach Abschluß eines Vertrages 
mit ihr im November 1902 die Bücher aus dem Museum in das Archiv- 
gebäude (Karkutschstr. 13) ttbergeführt werden konnten. In zwei Räumen 
haben sie dort eine sehr zweckmäßige Aufstellung gefunden nnd sind der Be­
nutzung weit zugänglicher gemacht. Auch ist durch die Verbindung unserer 
Bücherschätze mit dem Staatsarchive die Forschung auf dem Gebiete der 
pommerschen Geschichte nicht unerheblich erleichtert. Nach dem Umzüge hat 
Herr Oberlehrer Bruno Timm sein Amt als Bibliothekar aufgegeben, 
das er seit dem 1. Oktober 1896 mit Treue und Umsicht geführt hat. 
Wir spreche» ihm auch au dieser Stelle uuseru Dauk aus. Die Verwaltung 
der Bibliothek hat Herr Archivar Or. Otto Heinemann übernommen.

Durch den Auszug der Bibliothek hat das Museum nicht unbeträcht­
lichen Raum gewonnen nnd bietet nach einer teilweise erfolgten Nenaufstellung 
jetzt einen weit ansprechenderen Anblick als früher. Über die Zugänge wird 

Herr Professor Dr. Walter berichten?)
So ist das verflossene Jahr nicht ohne Fortschritt und die Arbeit der 

Gesellschaft nicht ohne Erfolg geblieben. Mögen die nicht geringen Mühen 
und Arbeiten, die angewandt sind, durch eiue größere Anteilnahme an den 
Bestrebungen der Gesellschaft belohnt werden! Möge vor allem das Interesse 
nnd die Liebe zur Heimat uud ihrer Vergangenheit in weiteren Kreisen 

zunehmen nnd wachsen!

Aer Workand
der Gesellschaft für ^ommersche Geschichte und Altertumskunde.

0 Der Bericht wird zusammen mit dem für 1903/04 im nächsten Bande der 
Baltischen Stndien abgedruckt werdeu.



Nt linker Jahresbericht
über die

TAigkett der Kommission zur Erforschung und Erhaltung 
der DeuKmäler in Wommern 

für die Zeit

vom 1. April 1902 bis Ende März 1903.

1. Zusammensetzung der Kommission.
Der Kommission gehörten an als Mitglieder:

1. Landesdirektor a. D. Dr. Freiherr von der Goltz-Kreitzig, 

als Vorsitzender,
2. Geheimer Regiernngsrat nnd Ober-Bürgermeister Haken- 

Stettin, als stellvertretender Vorsitzender,
3. Kaiserlicher Wirklicher Geheimer Rat nnd Ober - Präsident 

Dr. Freiherr von Maltzahn - Gültz,
4. Fideikommißbesitzer Graf Behr - Behrenhof,
5. Landeshauptmann von Eiscnhart-Rothe-Stettin,
Ü. Pastor Pfaff-.Cordeshagen,
7. Kammerherr von Zitzewitz-Zezenow.

Stellvertreter waren:
1. Pastor Gerste-Kentz,
2. Stadtbanmeistcr a. D. von Haselberg-Stralsund,
3. Rittergutsbesitzer von Knmeke-Cratzig,
4. Laudrat und Kammerherr Graf von Schlicffen-Pyritz au 

Stelle des verstorbenen Landrats a. D. von Schöning-Star- 
gard bis Ende Jnni 1906 gewählt,

.'>. Ober-Bürgermeister Schröder-Stargard.

Die Herren, deren Auftrag Ende Juni 1903 abläuft, wurden von 
dem Provinzial-Ansschuß am 12. März 1903 sämtlich wiedcrgewählt, doch 
lehnte Herr von Haselberg die Wahl aus Gesundheitsrücksichten ab: an 
seine Stelle tritt durch Beschluß des Provinzial-Ausschusses der Bürger­
meister Israel-Stralsund. Provinzial-Konservator war der Gymnasial- 
Direktor Dr. Lcmste-Stettin.
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2. Sitzung der Kommission.
Die Kommission trat zusammen am 26. Mai 1902. Anwesend waren:

1. Der Vorsitzende, Landcsdirektor a. D. Dr. Freiherr von der 
Goltz-Kreitzig,

2. Der Wirkliche Geheime Rat uud Ober-Präsident Or. Freiherr 
von Maltzahn-Gültz,

3. Der Fideikommiß-Besitzer Graf Behr-Behrenhof,
4. Der Landeshauptmann von Eisenhart-Rothe,
5. Der Pastor Gercke-Kentz,
6. Der Rittergutsbesitzer von Kameke-Cratzig,
7. Der Provinzial-Konservator Dr. Lemcke.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, indem er des vor kurzem ver­
storbenen Landrats a. D. von Schöning-Stargard, der der Kommission 
lange Zeit als Stellvertreter angehört hatte, mit anerkennenden Worten 
gedachte. Die Anwesenden erhoben sich zu Ehren des Verstorbenen von 
den Sitzen.

Darauf erteilte der Vorsitzende dem Provinzial-Konservator das Wort 
zum Vortrag des Jahresberichtes über die Tätigkeit der Kommission in der 
Zeit vom 1. April 1901 bis Ende März 1902. Dieser Bericht wurde 
genehmigt, jedoch auf Veranlassung des Herrn Ober-Präsidenten beschlossen, 
daß noch eine Bemerkung über die Fertigstellung des Altars von Waase 
(Rügen) in den Bericht aufzunehmen sei, obwohl der Kommission eine 
amtliche Meldung über die Inangriffnahme der Arbeit so wenig, wie über 
ihre Fertigstellung zugegangen ist. Ebenso soll auf Antrng des Pastors 
Gercke ein Zusatz über die Vollendung des Barnim-Denkmals in Kentz 
eingefügt werden, dessen Erwähnung in dem Bericht aus dem gleichen 
Grunde unterlassen war. Der Konservator weist darauf hin, daß dann 
auch die teilweise Erneuerung der Petrikirche in Stettin nicht Übergängen 
werden darf, nnd es wird auch in bezug hierauf die nachträgliche Hinzu- 
fügung beschlossen. Im übrigen wurde der Bericht genehmigt und soll in 
der gleichen Weise wie die früheren veröffentlicht werden.

Im Anschluß an den Bericht hebt Herr von Kameke hervor, welche 
Schwierigkeit es heute mache, Dachdecker zu finden, die sich auf die An­
fertigung von Schindeln aus Eichenholz verstehen.

Zum Schluß berichtet der Konservator kurz über die zur Kenntnis­
nahme vorgelegten Schriften, nämlich:

1. „Die Denkmalpflege", III. Jahrgang Nr. 7—16 und IV. Jahr­
gang Nr. 1—6.

2. Bericht der Provinzial-Kommission für die Verwaltung der West- 
preußischen Provinzial-Museen über ihre Tätigkeit usw. im Jahre 1900 



Neunter Jahresbericht der Denkmalpflege. III

nebst Schrift, betreffend „Die Inventarisierung der Bau- uud Knnstdcnk- 
mäler in der Provinz Wcstpreußen und die Denkmalpflege".

3. Protokoll über die 7. Sitzung der Denkmalkommission vom 5. Juni 
1901 und von dem 7. Jahresberichte für 1900/1901.

4. Bericht der Provinzial-Kommission zur Förderung wissenschaftlicher, 
künstlerischer oder kunstgewerblicher Bestrebungen, sowie für Denkmalpflege 
in der Provinz Schleswig-Holstein für das Rechnungsjahr 1900.

5. Verhandlungen des am '24. und 25. September 1900 in Dresden 
und am 23. und 24. September 1901 in Freibnrg abgehaltenen Tages 
für Denkmalpflege, sowie der gefaßten Resolutionen.

6. Bericht der Provinzial-Kommission für die Verwaltung der West- 
preußischen Provinzial-Museen über ihre Tätigkeit nnd die Verwendung der 
ihr znr Verfügung gestellten Mittel im Jahre 190l.

7. Protokoll über die Sitzung der Provinzial-Kommission zur Er­
forschung und zum Schutze der Denkmäler in der Provinz Ostpreußen vom 

31. Januar 1902.
8. Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreußen, Heft XI: 

„Die mittelalterlichen Siegel der Fürsten, der Geistlichkeit nnd des polnischen 
Adels im Thorner Ratsarchive". Bon Bernhard Engel. Mit 4 Tafeln. 

Danzig 1902.
9. Bericht über die Wirksamkeit der Denkmalpflege in der Provinz 

Hannover im Jahre 19019)2.
10. Die Bau- nnd Knnstdenkmäler des Regierungsbezirks Wiesbaden. 

I. Band: Der Rheingau. Von Ferdinand Lnthmer. Frankfurt a. M. 1902.
Der Konservator bedauert, daß die Zeitschrift „Die Denkmalpflege" 

nicht die allgemeine Verbreitung gefunden hat, die sie in hohem Maße ver­
dient und macht aufmerksam auf den in ihr enthaltenen eingehenden Bericht 
des Geheimen Baurats Hoßfeld über deu von ihm geleiteten Ausbau der 
Jakobi-Kirche in Stettiu, ferner auf einen Aufsatz des Geheimen Ober- 
Regierungsrats von Polenz über einen wegen der Stadtmauer in Löweu- 
berg in Schlesien vor den ordentlichen Gerichten geführten Prozeß, der in 
allen Instanzen zugunsten der Forderungen der Denkmalpflege entschieden 
ist, ferner weist er hin auf den I. Band der Bau- und Kunstdenkmäler 
des Regierungsbezirks Wiesbaden. Aus den Berichten über die Tätigkeit der 
Kommissionen in anderen Provinzen hebt er hervor, wie auch dort störend 
empfunden worden, daß die Konservatoren entweder garnicht, oder nicht 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden, ob und wann die von ihnen mit­
bearbeiteten Instandsetzungen nnd Erneuerungen in Angriff genommen und 
wann sie beendet sind, so daß dem Konservator weder während der Arbeit 
noch nach Beendigung derselben Gelegenheit zu einer Mitwirkung oder 
Beanfsichtigung gegeben ist. Auch auf den stenographischen Bericht über 
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die Verhandlungen des 2. Denkmaltages zu Freiburg im Breisgau am 
23. und 24. September I90l wurde hingewiesen und die dort so eingehend 
behandelte Frage des Denkmalschutzes und seiner gesetzlichen Regelung 
berührt.

3. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Denkmäler.
Wiederhcrstellungs - Arbeiten größeren Umfangs haben in dein ab­

gelaufenen Jahre nicht stattgefunden. Wenn in der Jakobi-Kirche in Stettin 
mit der Ausschmückung des Baues und seiner Einrichtung rüstig fortgefahren 
ist, so handelt es sich hier fast nur um Neuschöpfungen, bei denen allerdings 
den Forderungen der Denkmalpflege ausgiebig Rechnung getragen ist; die 
Leitung hat auch hierbei in den Händen des Geheimen Baurats Hoßfeld- 
Berlin gelegen. Die Stiftung bemalter Glasfenster (vgl. Jahresbericht VII, 
S. XXVI ff.) hat eine überraschend schnelle Folge gefunden; das große 
Ostfenster und fast die ganze Südseite werden im Farbenschmuck prangen; 
die Treppe zur Orgelempore und der kleine Altar haben durch die Schenkung 
der Witwe des Stadtrats Mützell eine ungemein würdige Ausschmückung 
erhalten. Die von dem Bildhauer W. Otto-Berlin für den weiteren Schmuck 
der Treppe modellierten Figuren der törichten und der klugen Jungfrauen 
sind von dem Stettiner Meister Ehlert in Holz geschnitzt. Der Kommerzien- 
rat Karl Gerber und die Familie Kisker verdienen für ihre fortdauernde 
opferwillige Förderung der Ausschmückung der Kirche die größte Anerkennung.

In Stargard ist man an der Marienkirche über die ersten An­
fänge zur denkmalmäßigen Wiederherstellung noch nicht hinausgekommen, 
doch dürfte die Ausführung der beiden Hauptportale der Türme als muster­
gültig gelten; sie erweckt für die Wetterführung des Werkes, das dem 
Restaurator der genannten Portale, dem Architekten Denike, anvertraut 
ist, in bezug auf die künstlerische Gestaltung des Ganzen wie des Einzelnen 
die allerbesten Hoffnungen; aber leider sind die Geldmittel für die große 
und umfassende Aufgabe noch immer unzureichend.

Die geplante Wiederherstellung der Giebel des Rathauses zu 
Greifswald, für die ein Entwurf nach den Angaben des Herrn Kon­
servators der Kunstdenkmäler ausgearbeitet ist, kam leider nicht zur Aus­
führung. Man will sich jetzt mit einer Ausbesserung und baulichen In­
standsetzung begnügen.

Auch die Einrichtung des hohen Chores im Dom zu Kolberg 
für gottesdienstlichen Gebrauch steht noch aus. Dagegen ist der Ausbau 
der Apollonien-Kapelle bei der Marienkirche zu Stralsund voll­
endet und in Gemäßheit der Forderungen der Denkmalpflege erfolgt.

Für die Erneuerung des Giebels an der Heiligengcist-Kapellc 
zu Treptow a. R. sind die Entwürfe ausgearbeitet und gebilligt.
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Für mehrere Dorfkirchen ist Ausbau unter Mitwirkung des Provinzial- 
Konservators vorbereitet und teilweise auch schon ausgeführt, so in Korten- 
hagen (Kr. Greifenhagen), Jassow (Kr. Kainmin), Eveuthin (Kr. 
Schlawe); einen Turm erhalten hat die Kirche in Beggerow (Kr. Dem- 
min); für die Kirche in Garden (Kr. Greifenhagen) lagen zwei Entwürfe 
eines Turmes vor, der Konservator mnßte sich gegen beide aussprechen; sie 
hätten das sehr interessante Bauwerk, das vielleicht die älteste Landkirche 
der Provinz ist, völlig entstellt.

In Ruhnow (Kr. Regenwalde) ist das Innere der Kirche von 
Hehl-Friedman im Anschluß an die Reste des alten Schmuckes aus dem 
Anfänge des 17. Jahrhunderts neu ausgemalt.

Dasselbe geschah in deu Formen einer etwas jüngeren Zeit zu 
Nipperwiese (Kr. Greifenhagen) durch Hans Seliger-Berlin; aufgedeckte 
Reste älterer Bemalung konnten hier zum Teil erhalten werden.

Eine recht verkehrte Erneuerung, die im Kreuzgange der Johannis- 
Kirche zu Stralsund schon begonnen war, wurde durch das Einschreiten 
des Konservators verhindert. Dagegen ist die Fortsetzung der Ausmalung 
nnd die Wiederherstellung der Ausstattung in der Nikolai-Kirche zu Stral­
sund in die Wege geleitet, sie ist dem Maler 8innemann-Frankfurt a. M. 

übertragen.
Die Ausmalung der Marienkirche in Bergen (Rügen) durch Oetken- 

Berlin hat ihren Abschluß erreicht.

4. Aenkmalschnh.
Zu deu mit dem Untergänge bedrohten Holztürmeu ist der von 

Harmsdors (Kr. Kammin) hinzugekommeu; der Konservator ist natürlich 
für seine Erhaltung eingetreten; dagegen konnte er dem Abbruch des Turmes 
iu Schmelzdorf (Kr. Regeuwalde) zustimmeu.

Die Hoffnung auf eine baldige gesetzliche Ordnung des Denkmal­
schutzes hat sich leider nicht verwirklicht. Inzwischen verschwindet von 
nnsereu Denkmälern, namentlich von den Stadtbefestigungen des Mittel­
alters ein Stück nach dem anderen, teils aus Mangel an Mitteln, teils 
aus Unverstand oder gar aus bösem Willen, vor allem aber fast immer, 
ohne daß irgend welche Not dazu zwänge. So sind große Strecken der 
Stadtmauer ohne Erlaubnis abgebrochen in Treptow a. R. uud Greifen- 
berg, Veräußerung eines Teiles wurde beantragt (aber abgelehnt) in 
Stargard, die Mauer durchbrochen oder zu Anbanteu benutzt iu Gollnow. 
Sehr anzucrkeuncn ist dabei die Auffassung des Magistrats in Massow, 
der sich zur Erhaltung der alten Wehr für verpflichtet erachtet, aber doch 
aus Mangel an Mitteln ohne Beihülfe den drohenden Einsturz großer 
Strecken der Mauer nicht verhindern zu können erklärt. In Demmin ist
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ein alter Festungsturm durch unbefugte Wiederherstellung in verkehrtem 
Aufputz entstellt. In Stolp wurde die Beseitigung des Neuen Tores 
wiederholt beantragst aber abgelehnst da für den au dieser Stelle zwar 
lebhaften Verkehr doch leicht anderweitig Abhülfe sich schaffen läßt; ebenso 
der von der städtischen Behörde beantragte Verkauf uud Abbruch der 
Georgenkapelle in Stolp; man meinte den Platz bei dem Verkauf des 
Hospitalgrundstückes dann besser verwerten zu köuueu. Nicht zu hindern 
war der Abbruch der im Privatbesitz befindlichen Reste der ehemaligen 
Hasenburg iu Torgelow (Kr. Ückermünde). Sehr bedauerlich ist es, daß 

zur Erhaltung der Domkurie in Kammiu (jetzt in Privatbesitz) auch nicht 
das geringste geschehen konnte. Ebenso konnte das stattliche Stavenhagensche 
Haus am Markte zu Anklam nicht erhalten werden, seine Umformung 
hat das Stadtbild an dieser Stelle uugemein beeinträchtigt. Die Mittel­
losigkeit der Kirche in Bob bin (Rügen) zwang die zur Erhaltung der 
wertvollen Schnitzereien nötigen Arbeiten zn vertagen, ebenso die nicht 
minder notwendige innere und äußere Herstellung der Kirche in Vilmnitz 
(Rügen). In Weißen-Klempenow (Kr. Demmin) mußte die Beseitigung 
eines Teiles der alten Burganlage (vgl. Bau- uud Kunstdenkmäler des 
Regierungsbezirks Stettin I, S. 29 und VI, letzte Seite) konnte aus 
Rücksicht für deu Wirtschaftsbetrieb der Domäne nicht versagt werden, es 
fiel das Amtshaus uud ein Teil des Torhanses.

Völlig eigenmächtig war die Abtragung von Giebeltürmen der Johannis- 
Kirche in Stettin schon vorbereitct, sie konnte nur durch das schleunige Ein­
schreiten des Konservators verhindert werden. Über die nunmehr gesicherte 

Erhaltung dieses ehrwürdigen Denkmals (vgl. VII. Jahresbericht, Anhang) 
wird erst im X. Jahresbericht Näheres mitgeteilt werden können.

Für die Erhaltung der Grabsteine der Marienkirche iu Auklam 
wird durch Aufnehmen und Ausrichten fortschreitend gesorgt. Die steinernen 
Grabdenkmäler, die sich aus der Zeit des Empire auf dem alten Kirchhofe 
Stettins befinden, sind unter Schutz gestellt. Ein schöner Abendmahls­
kelch aus der Kirche zu Roggow (Kr. Saatzig) ist in fachgemäßer Weise, 
unter Aufsicht des Konservators von dem Juwelier H. Brandt in Stettin 
(Firma W. Ambach) hergestellt.

Heizuugsanlagen sollen nach der Bestimmung des Kgl. Kon­
sistoriums von Pommern (vgl. Jahresbericht III, S. 25) nicht ohne Befragen 
des Konservators eingerichtet werden. Doch wird diese Weisung selbst von 
der Verwaltung großer Stadtkirchen nicht befolgt, so z. B. in Pyritz, wo der 
Konservator bei zufälliger Anwesenheit am Orte es bemerkte, als au der 
Sache nichts mehr zu ändern war. Ebenso in der Marienkirche zu Stolp, 
wo ein wertvoller Grabstein, der hinter dem Altar an der Wand auf­
gerichtet ist, darunter leidet (vgl. was im Jahresbericht III, S. 25 über 
Demmin gesagt ist).
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Erfreulich ist, daß die Zahl der Anfragen an den Konservator sich 
mehrt, wenn es sich um den Umguß von Glocken handelt. Solche 
Anfragen ergingen von Schmarsow (Kr. Dcmmin), Blesewitz (Kr. 
Anklam), Kremmiu (Kr. Saatzig), Jasenitz (Kr. Randow), Alten - 
schlawe, Damerow (Kr. Schlawe), Lessenthin (Kr. Regenwaldc).

Veräußerung und Beseitigung von Kircheninvcntar ist 
seit langer Zeit nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden zulässig, diese 
wird aber leider nicht immer eingeholt. Mehr als einmal ist es dem 

Konservator begegnet, daß er auf seinen Reisen zur Inventarisierung der 
Denkmäler Gegenstände nicht mehr vorfindet, die er bei seinen früheren 
Besuchen verzeichnet hat. Nachgesucht wurde diese Erlaubnis während des 
Berichtjahres, aber abgelehnt für Altarleuchter in Schellin (Kr. Pyritz) 
uud ein Bildnis in der Marienkirche zu Anklam, gewährt wurde sie für 
den Verkauf eines mittelalterlichen Altars in Klötikow (Kr. Greifenberg) 
und des Abtsstuhles von Sec-Bnckow (Schlawe) an das Stettiner Museum, 
da beide sicherem Verderben ausgesetzt waren. Im Monat Mai fand eine 
Besichtigung der Stettiner Johannis-Kirchc statt durch eine Ministerial-Kom- 
mission, bestehend ans dem Geheimen Obcr-Regierungsrat Steinhaufen 
uud den Geheimräten Hoßfeld und Lutsch, behufs Stellungnahme zn dem 
seinerzeit beantragten Verkauf uud Abbruch dieser Kirche. In der ersten 
Woche des Juni bereiste der Konservator der Knnstdenkmäler, Geheimer 
Regicrungsrat Lutsch, begleitet von dem Provinzial-Konservator Vorpommern. 
Die Reise erstreckte sich auf Greifswald, Eldeua, Stralsund, Kentz, Bergen, 
Vilmnitz, Kasnevitz, Altenkirchen, Grimmen, Weißcn-Klempenow. Im 
November fand eine Besichtigung hinterpommerscher Kirchen durch dieselbe 
Kommission statt; (der Konservator der Knnstdenkmäler war leider behindert, 
daran teilzunehmen); es handelte sich um die Wiederherstellung der Marien- 
Kirche in Stargard nnd der Jakobi-Kirche in Lauenbnrg, und um 
eine Erweiterung der Schloß-Kirche in Stolp. An dieser Besichtigung nahm 
auch der Proviuzial-Konservator teil. Die Reise der Ministerial-Kommissiou 
erstreckte sich auch auf Neustettin.

Der zweite Deukmaltag fand statt in Düsseldorf am 24. bis 
27. September. Neben den sehr anregenden Verhandlungen, über die der 
stenographische Bericht ausführliche Nachricht gibt, nahm vorwiegend das 
Interesse in Anspruch die mit der großen Industrie-Ausstellung verbundene 
Ausstellung kirchlicher Geräte nnd Altertümer aus dem Rhcinlandc und 
Westfalen, die unter der fachkundigen Führung des Herrn Domkapitnlar 
Schnütgen nnd Professor Dr. Clevren zn studieren für alle Teilnehmer 
des Denkmaltages ein hoher Genuß war nnd eine reiche Quelle der Be­
lehrung und Anregung bot. Mit dem Denkmaltage verbunden war eine 
zweitägige Konferenz der Provinzial- nnd Bezirks - Konservatoren des 
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Preußischen Staates unter dem Vorsitz des Konservators der Kunstdcnk- 
mäler, Geheimen Regierungsrates Lutsch, die zu ihrem Hauptgegenstandc 
u. a. eiue Benennung und Auswahl der bei Restauratious-Arbeiteu cr- 
probteu und deshalb zu empfehlenden Künstler hatte, ferner die Aufstellung 
von Grundsätzen, wie bei der Ausführung der Arbeiten zur Erhaltung 
bestimmter Denkmäler zu verfahre» sei z. B. bei der Ausstellung steinerner 
Grabdenkmäler (vgl. Anhang).

5. Vorgeschichtliche Aenkmäler.
Die beiden großen Museen der Provinz in Stettin und Stralsund 

haben die Pflege der vorgeschichtlichen Denkmäler in der bisherigen an­
erkennenswerten Weise fortgesetzt und sich ebenso zahlreichen Besuchs als 
reichen Zuwachses zu erfreuen gehabt, über den teils in den eigenen Ver­
öffentlichungen der historischen Gesellschaften, teils in Fachzeitschriften 
des Näheren berichtet ist. Der Zuwachs würde eiu noch viel größerer sein, 
wenn die schon seit Jahren vorbereitetc „Prähistorische Wandtafel" Gemein­
gut uud Eigentum namentlich jeder Landschule werden könnte. Noch immer 
gehen zahlreiche Altertnmsfunde aus Unkenntnis ihres Wertes oder durch 
mutwillige Zerstörung verloren, nnd weit und breit werden Jahr für Jahr 
die ehrwürdigen Grabmäler früherer Jahrtansende ohne Nutzen zerstört. 
Eine auf weiteste Kreise sich erstreckende Belehrung, wie die prähistorische 
Wandtafel sie bieten würde, könnte, wie in anderen Provinzen, so auch in 
Pommern an: besten dazu beitragcn, diesen Schatz auch der Nachwelt zu 
erhalten.

Andere als methodische nnd von Sachkundigen zu wissenschaftlichen 
Zwecken ausgeführte Ausgrabungen sollten überhaupt nicht mehr gestattet sein.

6. Aenkmalforschmtg.
Von dem Jnveutnre der Bau- und Kunstdenkmäler Pommerns im 

Regierungsbezirk Stettin ist im Laufe des Berichtsjahres das 6. Heft 
(Kreis Greifenhagen) erschienen, und Dank dem regen Interesse, das der 
Kgl. Landrat des betreffenden Kreises an der Sache nimmt, in größerer 
Zahl als in anderen Kreisen auch vou Privaten angeschafft nnd ver­
breitet. Besonders erfreulich ist es, daß das Inventar des Regierungs­
bezirks Stralsnnd unmnehr seinen Abschluß durch die Veröffentlichung
des 5. Heftes (Stadtkreis Stralsund) gefunden hat. Der Verfasser, 
Stadtbaumeister a. D. vou Hasclberg, hat mit dieser Arbeit nicht bloß 
seiner Heimatstadt, sondern auch sich selbst ein ehrenvolles Denkmal
gesetzt, für das auch spätere Geschlechter noch ihm dankbar sein 
werden. Denn so aus dem Pollen, aus so langjährigem, so liebevollem
Studium der Denkmäler heraus uud mit so gründlicher Kenntnis der 
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Geschichte jedes einzelnen von ihnen nnd der mit ihr verflochtenen Per­
sönlichkeiten, wie er es getan, hätte in langer Zeit kein zweiter an das 
Werk hinantreten und es auch abschließen können. Den seit dem Er­
scheinen der ersten Hefte seines Inventars völlig veränderten Grundsätzen 
nnd Regeln für die Abfassung der Denkmäler-Verzeichnisse entsprechend, ist 
es in Aussicht genommen, daß dem nunmehr im Text abgeschlossenen Ver­
zeichnisse ein sechstes Heft hinzugefügt wird, das die Kargheit, init der 
früher die Juveutare ausgestattet wurden, wieder gut machen soll durch 
eine reiche Zahl von Abbildungen der vielen vortrefflichen Kunstschöpfungen 
in Neu-Borpommeru, etwa in der Art, wie es für Schlesien in so muster­
hafter Weise vor kurzem geschehen ist.

Von Verträgen zur Belebung des Interesses für die Baudenkmäler 
ist zu erwähnen der von dem Provinzial-Konservator in der Gesellschaft 
für Pommersche Geschichte und Altertumskunde gehaltene, durch Lichtbilder 
nach Aufnahmen von A. Stubenranch unterstützte Bortrag über Kloster 
Kolbatz. Ein Ausflug derselben Gesellschaft im Sommer 1902 nach 
Wilden bruch gab Gelegenheit, die in einem vorhergehenden Vortrage 
(VII. Jahresbericht, S. 10) gegebene Beschreibung und Geschichte des 
dortigen Johanniter-Schlosses durch örtliche Anschauung zu erläutern. 
Über vorgeschichtliche Denkmäler -werden in den Winter-Sitzungen dieser 

Gesellschaft regelmäßig Mitteilungen gemacht.
An Geschenken sind für die Bücherei des Konservators eingegangen 

von dem Herrn Minister der geistlichen rc. Angelegenheiten:
1. Giebelbanten nnd Portale in Danzig ans der Zeit des 14. bis 

18. Jahrhunderts. Danzig, 1901.
2. In Mappe: Sammclband, enthaltend: Die Meßbild-Anfnahmen 

der Marienkirche in Stargard i. Pom.
3. Bormann, Aufnahmen mittelalterlicher Wand- nnd Deckengemälde. 

10. Lieferung.
4. Dechant, Das Jagdschloß Falkenlnst bei Brühl a. Rhein. 

Aachen, 1901.

Der Vorsitzende
Freiherr von der Goltz.

Der Krovinzial-Konservator.
Lem ck e.



Anhang.

Aufstellung steinerner Hraböenkmäler.
(Vgl. oben S. VIII).

Die Aufstellung der Grabsteine gelegentlich von Umbauten der Kirchen 
oder ihres drohenden Verfalls ist von Fall zu Fall zu regeln. Es sind 
folgende Grundsätze zu beachten:

1. Die Ausstellung erfolge zwanglos, also nicht im Anschluß an die. 
vorhandenen Achsen, sondern nach jenen malerischen Grundsätzen, 
durch welche das Mittelalter seinen eigentümlichen Reiz noch heute 
ungeschwächt behauptet.

2. Das Spritzwasser ist tunlichst fernzuhaltcn. Dazu sind sie in 
mindestens Fußhöhe bis zu Us in Höhe über dem Gelände auf- 
zustellen, und zwar auf einem in frostfreie Tiefe reichenden über 
der Erdgleiche aus Werkstein bestehenden Fundamente, gelegentlich 
auf vorhandenem Kirchensockel nach erfolgter wagerechter Ausgleichung.

3. Den Grabsteinen selbst ist ein besonderer (vorspringender) Sockel 
nicht zu geben, geschweige denn ein architektonisch ausgebildeter Sockel; 
dagegen mag das Fundament leicht mit einer bescheidenen Ranke 
umrahmt werden. Der Gärtner hat dafür zu sorgen, daß sie nicht 
zu stark ins Kraut schießt.

4. Wo die Mauern es zulassen, sind die Grabsteine, wie es schon im 
früheren Mittelalter geschehen ist, in die Wand, bündig mit ihr ein- 
zulassen, namentlich, wenn die Seiten nicht bearbeitet sind. Dadurch 
werden Sockel und Schutzdach gespart.

5. Eisenklammeru sind zu verzinnen und ohne Rohheit entweder in die 
Seitenansicht (Dicke) des Steines einzulassen oder, wie die Alten es 
gelegentlich gemacht haben, zu vergolden oder in einfacher Form 
anszuschmieden. Wo Mittel vorhanden sind, sind Bronzeklammern 
vorzuziehen.
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6. Wo angängig, sichere man die im Freien stehenden Denkmäler gegen 
Regen und Traufwasser durch Aufstellen in einer Nische oder durch 
ein Schutzdächlein oder etwa durch eiu teilweise heruntergeschlepptes Dach.

7. Sind Denkmäler im Innern von Kirchen aufzustellen, so geschehe 
dies nicht in dunklen Winkeln und Ecken, sondern in einer dem Auge 
erreichbaren Höhe, wo die Schrift bequem gelesen werden kann. 
Hierauf geachtet zu sehen, begehrt der Historiker nicht ohne Berechtigung. 
Zudem habeu uus die Alten das Lesen der Schrift nicht immer ganz 
einfach gemacht, wenn sie bis in das 17. Jahrhundert an der unteren 
Schmalseite die Buchstaben auf deu Kopf gestellt haben, oder wenn 
sie uns später mit Chronostichen geplagt haben, bei denen man müh­
sam die Jahresziffern aus Huuderten, Zehneru uud Einern zusammen­
addieren muß. Eine mäßige Erhebung über dem Fußboden ist auch 
hier am Platze, nicht nur, weuu mau zu den Reliefbildnissen der 
Verstorbenen auszublicken hat, sondern auch, um die untere Kaute 
vor Scheuerbesen und Fußtritten zu schützeu. Zudem hat die Er­
fahrung gezeigt, daß der Fußboden der Kirche sich mälig aufhöht, 
so daß in solchem Falle der untere Streifen in das Erdreich ver­
sinken würde.

Natürlich dürfen die Grabsteine nicht durch Vorgesetzte Bänke 
und Heizkörper verdeckt werden. Wo solche Gefahr vorliegt, mögen 
sie nach dem Vorgänge der Alten über deren Oberkante hinaus 
gehoben werden.

Der Raumersparnis wegen ist im Innern bei unbearbeiteten Seiten­
flächen der Grabsteine ihr Versenken bündig mit dem Putz am Platze.

8. Damit der Maurer deu Putz der angrenzenden Fläche nicht über 
den Grabstein selbst herüberreiben kann, sind die Grabsteine durch 
eine gegen ihn und gegen einander durch eine 2 em tiefe Nut 
abzugrenzen. Sie mag im Durchschnitt auch 2 ein Breite habeu, 
so zwar, daß die vorsteheude Ecke des Putzes seukrecht heruuterläuft. 
Die Unregelmäßigkeit der Kanten des Grabsteins bleiben unberücksichtigt.

9. Eine Ausbesserung der Schäden der Steine selbst ist nur dann zu- 
zulassen, wenn die Kirchengemeinde es dringend wünscht. Bei Epi­
taphien mögen die fortgebrochenen durchgehenden Hauptlinien durch 
Vierungeu ergänzt werden. Sie sind tunlichst schwalbenschwanzförmig 
einzusetzen. Glaubt die Gemeiude ohue Ausbesserung nicht auskommen 
zu könueu, so hat sie iu bescheidener Weise, in gleichfarbigem und 
gleichköruigem Werkstoffe zu erfolgeu, nachdem zuvor zur Festlegung 
des Tatbestandes eine Photographische Aufnahme vorgenommen und 
die Ergänzung fehlender figürlicher Teile durch eiu Modell klargelegt 
ist. Eiu Neuaustrich ist als Urkundeufälschung auzusehen.
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10. Unter allen Umständen ist eine Säuberung von der etwa später auf­
gestrichenen Tünche vorznnehmen. Hierfür hat sich für Beseitigung 
von Ölfarbenanstrich besonders Seifensiederlaugc, anch grüne Seife, 

die längere Zeit naß auf dem Steiu aufzutragen ist, bewährt. Salz­
säure ist unter allen Umständen ausznschließen. Ursprüngliche Farb- 
reste und ehemalige Vergoldung sind sorgfältig zn schonen, ebenso 
schwache Bemoosung, wofern sie nicht gerade den Stein zerstört und 
zu einer erdigen Kruste ««gewachsen ist.





Won der Gesellschaft für Wommersche Geschichte und Alter­
tumskunde werden hcransgcgeben:

I. Inventar der Baudenkmäler Wommerns.
Teil I:

Die Baudenkmäler des Kegierungs-Bezirks Ztralsuuü.
Bearbeitet van K. von Laselöerg.

Erschienen sind: Hest 1: Kreis Franzburg.
„8: „ Greifswald.
„3: „ Grimmen.
„ 4: „ Rügen.
„ 5: Stadtkreis Stralsund.

Teil H:
Die Bau- und KunstdeuKmäler des Kegierungs- 

BezivkZ Ztettin.
Bearbeitet von L. Lemcke.

Erschienen ist Band I in 4 Heften (die Kreise Demmin, Anklam, Ückcr- 

münde und Usedom-Wollin). Von Band II ist erschienen Heft V 
(Kreis Nandow) nnd Heft VI (Kreis Grcifenhagcn), die anderen 
sind in Vorbereitung.

Teil III:
Die Bau- und Kunstüenkmäler des Aegieruusts- 

BezirKs Kösliu.
Bearbeitet van L. Wütiger.

Erschienen sind: Band I, Heft 1: Kreise Köslin und Kolberg-Körlin.
„ Kreis Belgard.
„3: „ Schlawe.

Band II, „ I: „ Stalp.

II. Kuellen zur pommerschen Heschichte.
1. Das älteste Stadtbnch der Stadt Garz a. R. Bearbeitet von 

G. von Htosen. l88ö.
2. Urknnden nnd Copiar des Klosters Neuenkamp. Bearbeitet von 

I. Aabricius. 1891.
3. Das Rügische ^andrccht des Matthäus Normann. Bearbeitet vvu 

G. Arommhold. 1896.
4. Johannes Bugenhagens Pomerania. Bearbeitet von H. Leine­

mann. 1900.

Ältere Jahrgänge der Waktischen Stndien sind, soweit sie noch 
vorrätig sind, zu ermäßigten Preisen von der Gesellschaft zu beziehen.
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